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Synopsis

SYNOPSIS

Im ersten Kapitel wird das Forschungsziel der gegenständlichen Arbeit erläutert, es geht dabei
um die Entwicklung bzw. die konsequente Weiterentwicklung (u.a. die Formulierung von Verbes-
serungsvorschlägen) eines zweckorientierten geotechnischen Klassifizierungssystems inkl. eines
zu formulierenden, auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und Bestandteil der
Leistungsbeschreibung werdenden, dynamischen Vergütungsmodells. Dessen primäre Zielvor-
stellung ist die Förderung einer technisch-wirtschaftlichen Optimierung, indem die leistungsab-
hängige Vergütung in Form von vertraglich vereinbarten Entgeltanpassungsmechanismen sich
den tatsächlich erforderlich werdenden Kosten aus ev. eintretenden klassenbeeinträchtigenden,
jedoch aus der Prognose wissentlich erwartbaren Leistungsänderungen kontinuierlich fair und
leistungsgerecht anpassen kann, aber den daraus resultierend entstehenden "Mehr"-
Arbeitsaufwand beider Parteien in den einzelnen Phasen der Projekt- bzw. Vertragsabwicklung in
Grenzen hält.

Da sich die vorliegende Arbeit durch eine Vielzahl an interdisziplinären Verknüpfungen auszeich-
net, werden daher im zweiten Kapitel in den einzelnen Teilgebieten zunächst gezielt die Grund-
lagen und ihre Interdependenzen hinsichtlich der Formulierung eines Vergütungsmodells für Un-
tertagebauarbeiten erarbeitet, um dadurch das Forschungsziel wissenschaftlich belegen zu kön-
nen.

Unbestreitbar kommt der geotechnischen Klassifikation eine zentrale Aufgabe in den chronologi-
schen Phasenabläufen der Projektabwicklung von Hohlraumbauwerken zu, daher beschäftigt
sich das dritte Kapitel ausführlich mit dem Begriff der geotechnischen Klassifikation und ihrer
möglichen Zweckbestimmung und Unterscheidungsmerkmale.

Das vierte Kapitel bildet hinsichtlich der differenzierbaren Zweckbestimmung der geotechn. Klas-
sifikation den wissenschaftlichen Exkurs zu den international anerkannten Felsklassifizierungen,
wobei sich dieses Kapitel der speziellen Fragen zur Modelleignung und -tauglichkeit im Zuge der
Anwendung der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT sowie der bau- und betriebswirtschaftlichen
Anforderung als Grundlage für der Ermittlung eines angemessenen, leistungsabhängigen Errich-
tungsentgelts und einer dynamisch, auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassbaren, fairen und
leistungsgerechten Vergütung widmet.

Die Normenklassifizierungen im fünften Kapitel stellen hinsichtlich der differenzierbaren Zweck-
bestimmung der geotechnischen Klassifikation den Kern der vorliegenden Arbeit dar, wobei das
Arbeitsprogramm zur Entwicklung bzw. zur konsequenten Weiterentwicklung eines zweckorien-
tierten geotechnischen Klassifizierungssystems inkl. eines zu formulierenden, auf das Klassifizie-
rungssystem speziell angepassten und Bestandteil der Leistungsbeschreibung werdenden, dy-
namischen Vergütungsmodells grob in folgende Schwerpunktsbereiche gegliedert werden kann:

o Erhebung des Wissenstandes der diesbzgl. im deutschsprachigen Raum beste-
henden, systemimmanent geschaffenen Voraussetzungen für eine (angemesse-
ne) faire und leistungsgerechte Vergütung

o Analyse der Funktionsweise der im deutschsprachigen Raum existierenden Sys-
teme anhand theoretischer Visualisierung, u.a.

Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb des
Geltungsbereiches einer festgelegten Klasse



Synopsis

Aufzeigen der Auswirkungen formulierter Entgeltanpassungsmechanismen
hinsichtlich einer fairen und leistungsgerechten Vergütung
genaue Differenzierung vermeintlicher Vor- und Nachteile

o Problemerörterung a.d.S. der bauausführenden Unternehmung sowie Schlussfol-
gerung auf das mögliche Verbesserungspotential

Das sechste Kapitel diskutiert in Analogie zum fünften Kapitel, jedoch auf ausschließlicher Be-
zugsbasis der ÖN B 2203-1 (01.12.2001), die in Österreich möglichen alternativen Modelle zur
Vortriebsklassifikation und leistungsgerechten Vergütung.

Ein kritischer Vergleich anhand einer beurteilten Kriterienübersicht der Normenklassifizierungen
inkl. ihrer formulierten Vergütungsmodelle im Anwendungsfokus einer fairen und leistungsge-
rechten Vergütung dient sodann im folgenden siebten Kapitel als Basis der Entwicklung bzw. der
konsequenten Weiterentwicklung des rein auf den Ausführungszweck, d.h. auf die monetäre Er-
fassung der leistungsbestimmenden Vortriebstätigkeiten ausgerichteten, geotechnischen Klassi-
fizierungssystems inkl. des zu formulierenden, auf das Klassifizierungssystem im Besonderen
angepassten und Bestandteil der Leistungsbeschreibung werdenden, dynamischen Vergü-
tungsmodells.

Das abschließende achte Kapitel der gegenständlichen Arbeit beinhaltet einerseits das zuvor
genannte Forschungsziel in Form des Outputs einer anreizgesteigerten und konsequent wei-
terentwickelten, fairen sowie leistungsgerechten Vergütungsmodifikation AFL (die Kurzbe-
zeichnung leitet sich von den Adjektiven !nreizsteigernd, fair und !eistungsgerecht ab) für den
möglichen alternativen Vergütungsgebrauch im Sinne der ÖN B 2203-1 (01.12.2001) sowie an-
dererseits die Veranschaulichung des damit behafteten Verbesserungspotentials in Form von
zusätzlich neu generierten sowie lediglich auf einer bereits bestehenden Basis ergänzten Ent-
geltanpassungsmechanismen. Abschließend erfolgt der Aufruf an die Praktiker, das vorgestellte
Modell anzuwenden, denn nur durch den Einsatz in der Praxis können Erweiterungen oder Ver-
besserungen vorgenommen werden.

Herrn o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Georg Jodl gilt mein besonderer Dank dafür, dass er
mich angeregt hat, die gegenständliche Thematik näher zu untersuchen sowie für die Erstbegut-
achtung dieser Dissertation. Darüber hinaus will ich mich für die Möglichkeit der Mitarbeit bei
diversen einschlägigen Gutachten während meiner Assistententätigkeit am Institut für interdiszi-
plinäres Bauprozessmanagement, vormals Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, der TU-
Wien bedanken, wodurch ich mir jenes Wissen aneignen konnte, welches maßgeblich zum Ge-
lingen der vorliegenden Arbeit beigetragen hat.

Mein Dank gilt auch Herrn o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Eckart Schneider für die Zweitbegutachtung
dieser Dissertation. Des Weiteren gilt mein besonderer Dank all jenen Personen von Baufirmen,
Consulting- und Ingenieurbüros, Fachverbänden, etc. im In- und Ausland, die diese Dissertation
mit der Bereitstellung von wertvollen Unterlagen unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön auch an meine Eltern und Großeltern für ihre stetige Unterstützung
während des Studiums sowie an meine Freundin Silvia für ihre Geduld während der Entstehung
dieser Dissertation.

Wien, im November 2005 Dipl.-Ing. Wolfgang Schlosser
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Kapitell Einleitung

1 EINLEITUNG

Der Bau von unterirdischen Anlagen hat in den letzten Jahren einen neuerlichen Boom erfahren
und weiter an Bedeutung gewonnen. Der Untertagebau ermöglicht es, Bauprojekte mit geringer
Beeinträchtigung der oberirdischen Bebauung und der Infrastruktur zu erstellen, wobei eine di-
rekte Beziehung zwischen dem Baugrund, der Konstruktion und der gewählten Baumethode be-
steht. Dem Baugrund kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da dieser einerseits als Be-
lastung und andererseits als tragendes Element wirkt; gleichzeitig dient er auch als Baustoff.
Der Baugrund gehört nach mitteleuropäischer, demnach auch nach österreichischer Rechtsauf-
fassung (vgl. ABGB ~1168a) grundsätzlich zum Risikobereich des AG" welcher nach den Anfor-
derungen des BVergG i.d.F. BGBI I 99/2002 bei Untertagebauprojekten zur Erstellung einer LB
so weitgehend wie möglich im Vorhinein zu erkunden ist. Dass der Untertagebau dadurch von
Unwägbarkeiten (per Definition Lw.S. nicht prognostizierbare Ereignisse) geprägt ist, die jedoch
LA. mit einer flexiblen Tunnelbaumethode in zyklisch, konventioneller Vortriebsart gemeistert
werden können, ist allgemein bekannt.

1.1 Ausgangssituation
Speziell im alpinen Raum sind diese Unwägbarkeiten - u.a. sprunghafte Änderungen der Bau-
grundverhältnisse bzw. des Gebirgsverhaltens - auf kleinstem Raum keine Seltenheit, deswegen
müssen im Zuge der Anwendung einer flexiblen Tunnelbaumethode ihre, diese Flexibilität gestat-
tenden, verfahrenstechnischen Variablen, u.a. die im Zuge der angedachten Projektabwicklung
prognostizierte techno Lösemethode, Ausbruchsart, Abschlagslänge sowie im Besonderen die
prognostizierten bautechnischen Maßnahmen zur Stützung und Sicherung des Hohlraumes auf
die tatsächlichen örtlichen Baugrundverhältnisse sehr oft angepasst bzw. ergänzt werden; und
zwar zumeist noch im unmittelbaren Vortriebsbereich. Dadurch werden die ursprünglich prognos-
tizierten, im Bauvertrag als klassenspezifisch garantiert auszuweisenden VT-Leistungen der zyk-
lisch konventionellen Vortriebsart oft maßgebend beeinflusst. D.h. die prognostizierten Aufwände
- insbesondere im Anteil Lohn - im Ausbruch und in der Stützung verändern sich, die im Vorhin-
ein auf Basis der Prognose im Bauvertrag festgelegten Preise - Erlös des Unternehmers - für den
Ausbruch und die Stützung sollen jedoch a.d.S. des Bauherrn am Besten weiterhin ihre Gültigkeit
behalten.
Diese Differenz infolge der Preisermittlung der VT -Leistungen auf Basis einer prognostizierten
Klassifikation und zufolge einer sich a.d.S. des Unternehmers aus dem Bauvertrag ergebenden,
weitgehend ungenügenden Anpassung der leistungsabhängigen Vergütung auf Basis einer, die
tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelnden Klassifikation widerspricht nicht nur dem Prinzip der
empirischen Bemessung eines Hohlraumbauwerks zufolge der Anwendung einer flexiblen Tun-
nelbaumethode, sondern ist auch die Ursache vieler Auseinandersetzungen beider Vertragspar-
teien. Die hier auftretenden Abweichungen haben sowohl terminliche als auch kosten mäßige
Auswirkungen beim Unternehmer zur Folge und steigern dadurch das Potential an Mehrkosten-
forderungen bzw. Zusatzangeboten (Nachträgen).

siehe DGEG (1993) in Taschenbuch für den Tunnelbau Jhg. 17, Seite 223f.: ITA Empfehlung 1 - Klausel für
andere Baugrundverhältnisse: Die ITA empfiehlt in Ihren Empfehlungen zu den vertraglichen Risikoteilungen,
dass in allen Tunnelbauverträgen Klauseln tür .andere Baugrundverhältnisse" aufzunehmen sind, mit der Ab-
sicht eine Anpassung der Vertragspreise bei gegenüber der Prognose abweichenden Baugrundverhältnissen
herbeiführen zu können.
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Einleitung Kapitel1

Die im Bauvertrag immer wieder gerne aufscheinenden Vertragsklauseln des Bauherrn, wie z.B.

o die angebotene VT-Geschwindigkeit gilt unabhängig von der tatsächlich ausge-
führten Abschlagslänge und der Stützmittelzahl (u.a. einer VKL zugrunde liegen-
de, bewertete Zusammensetzung in Art und Menge an Stützmaßnahmen) inner-
halb des Geltungsbereiches der jeweiligen VKL ... "

o "... Änderungen der Art der eingebauten Stützmittel berechtigen nicht zur Neu-
klassifizierung ... "bzw.

o "... die angebotenen VT-Geschwindigkeiten und Einheitspreise der Ausbruchposi-
tionen gelten für die jeweiligen VKL für alle darin erfassten Kombinationen von
Abschlagslänge und Stützmittelzahlen und unabhänaia von der in den Plänen an-
aeaebenen Zusammensetzuna der Stützmittel ... "

entziehen zwar einer wirtschaftlich geprägten Diskussion den damit zusammenhängenden Nähr-
boden, entsprechen aber in den seltensten Fällen der ursprünglichen Entwurfsphilosophie einer
geotechnischen Klassifikation inkl. eines zugehörig formulierten Vergütungsmodells für den Un-
tertagebau.

Die Frage, die es hierzu wissenschaftlich zu behandeln gilt, ist, wie können diese - mitunter die
Flexibilität der Tunnelbaumethode auszeichnenden, verfahrenstechnischen Variablen - bekannt
erwartbaren Abweichungen, wie z.B. im Besonderen die zulässige Veränderlichkeit der Ab-
schlagslänge, der Art und der Menge der Stützmaßnahmen, usw., in den Bauverträgen im Vor-
ab uneingeschränkt durch Modelle mit formulierten Entgeltanpassungsmechanismen be-
rücksichtigt werden, sodass bei Eintreten dieser Ereignisse im Zuge der Vertragsabwick-
lung eine angemessene, faire und v.a. leistungsgerechte Vergütung des AN gewährleistet
wird.

Zur Klärung dieser Frage möchte diese Arbeit unter Beachtung unterschiedlichster Einflüsse
(verfahrenstechnische, bau- und betriebswirtschaftliche sowie vergabe- und zivilrechtliche As-
pekte) einen wissenschaftlichen Beitrag leisten.

1.2 Zielvorstellung

Es muss daher eine Vertragsform mit einem zweckorientierten geotechnischen Klassifizie-
rungssystem ink!. eines formulierten, auf das Klassifizierungssystem speziell angepass-
ten und Bestandteil der LB werdenden, dynamischen Vergütungsmodells gefunden wer-
den. Dieses Modell, speziell ausgerichtet auf den Ausführungszweck, d.h. auf die monetäre Er-
fassung der leistungsbestimmenden Vortriebstätigkeiten, muss den Vorgaben des BVergG 2002
hinsichtlich der Erstellung einer diesbzgl. LB genügen, eine objektive und nachvollziehbare
Grundlage für eine angemessene Preisermittlung und leistungsabhängige Vergütung im Zuge
der Prbjektabwicklung gestatten und darf gleichzeitig die genannte technische Flexibilität einer
Tunnelbaumethode mit zyklisch konventioneller Vortriebsart im Zuge der Veränderlichkeit der
Baugrundprognose hinsichtlich der zu formulierenden Vergütungsregulative für die beinhaltend
zu erbringenden Leistungen nicht einschränken.

Das wissenschaftliche Forschungsziel der gegenständlichen Arbeit ist sodann die Entwicklung
bzw. die konsequente Weiterentwicklung (u.a. die Formulierung von Verbesserungsvorschlägen)
eines ausführungsorientierten geotechnischen Klassifizierungssystems inkl. eines zu formulie-
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renden, auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und Bestandteil der LB werdenden,
dynamischen Vergütungsmodells mit der primären Zielvorstellung der Föderung der technisch-
wirtschaftlichen Optimierung: Die leistungsabhängige Vergütung soll in Form von vertraglich ver-
einbarten Entgeltanpassungsmechanismen den tatsächlich erforderlich werdenden Kosten auf-
grund von ev. eintretenden klassenbeeinträchtigenden, jedoch aus der Prognose wissentlich
erwartbaren Leistungsänderungen kontinuierlich fair "nachfahren" können, aber den daraus re-
sultierend entstehenden "Mehr"-Arbeitsaufwand beider Parteien in den einzelnen Phasen der
Projekt- bzw. Vertragsabwicklung in Grenzen halten.

1.3 Aufbau und Gliederung
Die vorliegende Arbeit zeichnet sich durch eine Vielzahl an interdisziplinären Verknüpfungen aus.
Daher ist es wesentlich, in den einzelnen Teilgebieten zunächst gezielt die Grundlagen (siehe
Kapitel 2) und ihre Interdependenzen hinsichtlich der Formulierung eines Vergütungsmodells für
Untertagebauarbeiten zu erarbeiten, um dadurch das Forschungsziel wissenschaftlich belegen
zu können.

Unbestreitbar kommt der geotechnischen Klassifikation eine zentrale Aufgabe in den chronologi-
schen Phasenabläufen der Projektabwicklung von Hohlraumbauwerken zu, daher beschäftigt
sich Kapitel 3 ausführlich mit dem Begriff der geotechnischen Klassifikation und ihrer möglichen
Zweckbestimmung und Unterscheidungsmerkmale.

Das Kapitel 4 bildet hinsichtlich der differenzierbaren Zweckbestimmung der geotechn. KlassifF
kation den wissen.schaftlichen Exkurs zu den international anerkannten Felsklassifizierungen,
wobei sich dieses Kapitel der speziellen Fragen zur Modelleignung und -tauglichkeit im Zuge der
Anwendung der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT sowie der bau- und betriebswirtschaftlichen
Anforderung als zu dienende Grundlage für der Ermittlung eines angemessenen, leistungsab-
hängigen Errichtungsentgelts und einer dynamisch, auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassba-
ren, fairen und leistungsgerechten Vergütung widmet.

Die Normenklassifizierungen2 im Kapitel 5 stellen hinsichtlich der differenzierbaren Zweckbe-
stimmung der geotechn. Klassifikation den Kern der vorliegenden Arbeit dar, wobei das Arbeits-
programm zur Entwicklung bzw. zur konsequenten Weiterentwicklung (u.a. die Formulierung von
Verbesserungsvorschlägen) eines ausführungsorientierten geotechnischen Klassifizierungssys-
tems ink!. eines zu formulierenden, auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und
Bestandteil der LB werdenden, dynamischen Vergütungsmodells grob in folgende Schwer-
punktsbereiche gegliedert werden kann:

o Erhebung des Wissenstandes der diesbzgl. im deutschsprachigen Raum beste-
henden, system immanent geschaffenen Voraussetzungen für eine (angemesse-
ne) faire und leistungsgerechte Vergütung

o Analyse der Funktionsweise der im deutschsprachigen Raum existierenden Sys-
teme anhand theoretischer Visualisierung, u.a.

Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb des
Geltungsbereiches einer festgelegten Klasse

2 Anm. des Verfassers: Anzumerken ist, dass es kaum Literatur gibt, die sich mit den theoretischen Hintergrün-
den dieser speziellen Thematik beschäftigt. Diese Lücke soll durch diese Arbeit ebenfalls geschlossen werden.
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Aufzeigen der Auswirkungen formulierter Entgeltanpassungsmechanismen
hinsichtlich einer fairen und leistungsgerechten Vergütung
genaue Differenzierung vermeintlicher Vor- und Nachteile

o Problemerörterung a.d.S. der bauausführenden Unternehmung sowie Schlussfol-
gerung auf das mögliche Verbesserungspotential
(im Textfluss eingebaute Hinterlegungen einzelner Textpassagen helfen den Ver-
fasser dieser Arbeit auf die Wichtigkeit der Aussage in den behandelten Punkten
hinzuweisen und somit das notwendig werdende Verbesserungspotential zu ver-
deutlichen)

Das sechste Kapitel diskutiert in Analogie zum fünften Kapitel, jedoch auf ausschließlicher Be-
zugsbasis der ÖN B 2203-1 (01.12.2001), die in Österreich möglichen alternativen Modelle zur
Vortriebsklassifikation und leistungsgerechten Vergütung.

Ein kritischer Vergleich an hand einer beurteilten Kriterienübersicht der Normenklassifizierungen
ink!. ihrer formulierten Vergütungsmodelle im Anwendungsfokus einer fairen und leistungsge-
rechten Vergütung dient sodann im folgenden Kapitel 7 als Ausgangsbasis der Entwicklung bzw.
der konsequenten Weiterentwicklung des auf den Ausführungszweck, d.h. auf die monetäre Er-
fassung der leistungsbestimmenden Vortriebstätigkeiten ausgerichteten, geotechnischen Klassi-
fizierungssystems ink!. des zu formulierenden, auf das Klassifizierungssystem im Besonderen
angepassten und Bestandteil der LB werdenden, dynamischen Vergütungsmodells.

Das abschließende Kapitel 8 der gegenständlichen Arbeit beinhaltet einerseits das zuvor ge-
nannte Forschungsziel sowie andererseits die Visualisierung des damit behafteten Verbesse-
rungspotentials.

1.4 Abgrenzung
Der Untertagebau zeichnet sich dadurch aus, dass ein Großteil der Leistungserbringung, insbe-
sondere die lohnintensiven Tätigkeiten des Ausbrechens und des erforderlichen Stützens sowie
Sicherns des Hohlraums, im Baugrund durchgeführt werden muss. Der Anteil dieser lohnintensi-
ven Leistungen beträgt je nach Ausbruchsquerschnitt und Aufwand an Stütz- sowie Sicherungs-
maßnahmen etwa 40% bis 50% der gesamten Baukosten eines Hohlraumbauwerks3

• Um den
Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird daher der Fokus bzg!. einer fairen und leistungs-
gerechten Vergütung des AN auf die Lohnkosten und die zeitgeb. Kosten der Bst. gerichtet.

Zusätzliche inhaltliche Einschränkungen ergeben sich weiters im Zuge der Bearbeitung.

3 ausführlich in Pellar u. Watzlaw (1998) in Felsbau Nr. 5, Seite 375 sowie vgl. Ayaydin (1994), in Felsbau Nr. 6,
Seite 413ft.
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2 GRUNDLAGEN
Der Zweck dieses Kapitel ist es, jene Grundlagen anzuführen, die für die Behandlung der gegen-
ständlichen Thematik relevant sind. Dies umfasst einerseits bauverfahrenstechnische sowie an-
dererseits bau- bzw. betriebswirtschaftliche und vergaberechtliche (u.a. auch zivilrechtliche) As-
pekte, die in den folgenden Unterkapiteln aus Übersichtlichkeitsgründen getrennt behandelt wer-
den. Zur Verdeutlichung inhaltlicher Zusammenhänge, die aufgrund der Systematik des Verdin-
gungswesens im Konnex zu ausgewählten Bauverfahren am Baumarkt immanent sind, bedient
sich der Verfasser diesbzgl. Arbeit nützlicher, im Zuge des Lesens unverzichtbarer Querverwei-
se.

2.1 Bauverfahrenstechnische Grundlagen
Unter einem Bauverfahren4 wird im allgem. Sinn ein Herstellverfahren verstanden, das die Rei-
henfolge und die gegenseitigen Abhängigkeiten der separat zu erbringenden Einzelleistungen
bei der wirtschaftlichen Herstellung eines Bauwerkes bestimmt. Für die Durchführung eines Bau-
vorhabens stehen meist mehrere Ausführungsmöglichkeiten hinsichtlich Konstruktion, statischem
System, Produktionsmittelfaktoren5 usw. zur Wahl. Die Kombination der aus den Produktionsmit-
telfaktoren hervorgehenden Einsatzmittel und die Organisation ihres Zusammenwirkens bestim-
men die besonderen Eigenschaften eines Bauverfahrens und seine Eignung für eine spezielle
Bauaufgabe.

Auf den Untertagebau, u.a. speziell auf den Tunnelbau bezogen, umfasst daher nach MAIDL6 ein
Vortriebsverfahren die Gesamtheit der technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Mittel,
die zur Ausführung des Vortriebs, insbesondere des temporären und des permanenten Ausbaus
eingesetzt werden. Das Vortriebsverfahren wird durch die Bau- und Betriebsweise gekennzeich-
net, welche aus den Randbedingungen einer Tunnelbaumethode resultieren.

Die gegenständliche Arbeit befasst sich ausschließlich mit jenen speziell auf der NATM beruhen-
den Vortriebsverfahren, welche weiters anhand der zyklisch konventionellen Vortriebsart - bei der
die einzelnen Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des Stützmaßnahmeneinbaues im We-
sentlichen zeitlich nacheinander und mit Hilfe von Einzelgeräten ausgeführt werden, wobei die
techno Lösemethode in der Regel durch Spreng-, Bagger- oder TSM-Abbau gekennzeichnet isf -
zur kontinuierlich maschinellen Vortriebsart abgegrenzt werden können. In Folge wird kurz auf
die Philosophie der NATM zur Erläuterung der immanent gewährleistenden, vor Ort umsetzbaren
Flexibilität dieser Methode eingegangen.

2.1.1 Was ist NATM bzw. NÖT?

Die "New Austrian Tunnelling Method" (NATM) ist heute der Inbegriff des modernen konventio-
nellen Tunnelbaus, da die ihr zugrunde liegenden Erkenntnisse und aus diesen abgeleitete
Grundsätze bis dato gültig und kaum widerlegbar sind. Es ist auch unbestreitbar, dass die Ent-

4

5

6

7

siehe Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 48
ausführlich in Obemdorfer u. Jodl et al (2001), aaO, Seite 123
siehe Maidl - Band 1 (1994), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 18
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), PId. 3.41 ft., Seite 8
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wicklung der Methode auf Erkenntnissen aus vielen Ländern und Beobachtungen zahlreicher
Ingenieure beruht, zu einem einheitlichen Ganzen aber durch österreich ische Ingenieure zu-
sammengefügt und in die Praxis umgesetzt worden ist.
Der Begriff der Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode (bzw. -bauweise) ist von RABCE-
WICZe erstmals 1962 beim Salzburger Geomechanik Kolloquium eingeführt bzw. geprägt wor-
den, um die Unterscheidung zur lange Zeit angewandten "alten österreich ischen Tunnelbauwei-
se" zu ermöglichen. Im internationalen Sprachgebrauch sind die beiden Abkürzungen NATM und
NÖT üblich:

NATM .
NÖT .

New Austrian Tunnelling Method'
Neue Österreichische Tunnelbaumethode (bzw. -bauweise)

14

12

13

e
9

10

11

Da die Begriffe Baumethode (grch.: methodos - das Nachgehen, der Weg zu etwas hin9
), Bau-

weise und Betriebsweise in den letzten Jahrzehnten häufig missverständlich interpretiert worden
sind, soll die ursprüngliche Definition der Begriffe Bauweise und Betriebsweise nach ANDREAE
bzw. OERLEy1o an dieser Stelle wiederholt werden:

o Bauweise11
:

technischer Ablauf des Vortriebs an der Ortsbrust im Ausbruchsquerschnitt, der
sich auf die Art der Unterteilung des Ausbruchquerschnitts in einzelne Teilbereiche
für den Ausbruch (Ausbruchsetappen) und den temporären Ausbau (Anordnung
und Reihenfolge der Tätigkeiten) bezieht;

o Betriebsweise12:
betrieblicher Ablauf des Vortriebs in Längsentwicklung, der sich auf die Verteilung
und Entfernung der Arbeitsvorgänge der Bauweise (Ausbruchsart, techno Löseme-
thode und Bedarf an Stützmaßnahmen), aber auch auf die Arb~itsvorgänge für
Ver- und Entsorgung auf der gesamten Tunnellänge, bezieht;

D.h., das Konzept der NÖT geht weit über die Festschreibung einer Bau- und Betriebsweise hin-
aus, wodurch der ursprüngliche, aus dem damaligen Sprachgebrauch stammende Ausdruck
Bauweise 13 nicht zutrifft. Vielmehr versteht sich die NÖT als flexibles, dem Gebirgsverhalten an-
gepasstes Konzept, welches je nach den Randbedingungen verschiedene Bau- und Betriebs-
weisen14 zulässt. Da mit der NÖT zu keiner Zeit ein bestimmtes Vorgehen im Querschnitt (Vor-
triebsschema) verbunden werden kann, hat es auch m. E. streng genommen nie eine "Neue Ös-
terreichische Tunnelbauweise" so~dern immer nur eine "Neue Österreichische Tunnelbaume-
thode" gegeben.

Zahlreiche Definitionsversuche zur NATM sind mit berechtigten Kritiken verbunden, da sich der
Tunnelbau und insbesondere die Technologie derart schnell entwickelt hat, sodass ein Fest-

siehe u.a. Rabcewicz (1963) in Felsmechanik und Ingenieurgeologie, Vol. 3/4, Sonderdruck
siehe htto://www.wissen.de/(06.05.2004)
ausführlich in Schubert (1997), Grundlagen der NATM, Seite 4
vgl. Bischoff (1988), Bergbaulexikon, Seite 56: Merkmal zur Einteilung und Unterscheidung von Abbauverfah-
ren. Die Bauweise gibt an, in welcher Weise man beim Abbau vorgeht.
sowie Maidl- Band 1 (1994), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 18
vgl. Maidl- Band 1 (1994), aaO, Seite 18
siehe Rabcewicz (1963) in Felsmechanik und Ingenieurgeologie, Vol. 3/4, Sonderdruck: Hier wird die NATM
durch den Passus einer geschilderten Spritzbeton-Ankerbauweise, welche in Österreich entwickelt und erprobt
wurde, vorgestellt, die weiters als .Neue Österreichische Tunnelbauweise" den damaligen Schlusspunkt in der
Entwicklung der Tunnelbaumethoden setzte. Daraus wird klar, dass das angestrebte Konzept als Methode ge-
dacht war und offensichtlich auch Rabcewicz den Begriff Bauweise nicht im ursprünglichen Sinn verwendet hat.
vgl. Schubert (1997), aaO, Seite 59
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schreiben von Prinzipien nur hinderlich sein hat können. Es ist vielmehr versucht worden, den
Sachverhalt ins rechte Licht zu rücken, indem die grundsätzlichen Elemente der NÖT (kontrollier-
ter Spannungsabbau durch zugelassene Deformationen, daraus resultierendes Verfahren mit
dünner, satt mit dem Gebirge verbundener Spritzbetonschale und Systemankerung, eine baube-
gleitende messtechnische Kontrolle sowie die Erörterung der Ringschlussproblematik) und ihre
aus der Geschichte geprägte empirische Entwicklung beschrieben worden ist. Das Grundsätzli-
che der Methode ist von RABCEWICZ bereits in einer Patentschrift15 1948 sowie die Erwähnung
der grundsätzlich zur Anwendung gelangenden Elemente der Methode in seiner Dissertation16

und in zahlreichen folgenden Publikationen dargelegt worden. Nach RABCEWICZ haben MÜL-
LER1

? und FECKER den Versuch unternommen, die NATM durch Aufstellen von insgesamt 22
Grundsätzen zutreffend zu beschreiben.

Mit der zunehmenden internationalen Verbreitung der NÖT ist v.a. das Bedürfnis der österreichi-
schen Bauindustrie nach einem offiziellen Dokument gewachsen, in dem die Methode in anzuer-
kennender Weise darzustellen sei. 1980 hat sich die Forschungsgesellschaft für das Straßenwe-
sen18 im ÖIAV zu einer dièsbzgl. Zusammenstellung entschlossen, Definition und Grundsätze für
die NÖT aufzustellen. Im Wesentlichen werden jedoch die 22 Grundsätze mit ihren Kritikpunk-
ten 19 von MÜLLER und FECKER übernommen. Dadurch besteht nach wie vor an vielen Orten
die Befürchtung20

, dass jegliche Weiterentwicklung im konventionellen Tunnelbau unter dem
Begriff NÖT subsumiert werden wird.

2.1.2 NÖl - eine flexible lunnelbaumethode
Die heutigen in Anwendung befindlichen konventionellen Vortriebsverfahren beruhen im Wesent-
lichen auf der Philosophie der NÖT - einer flexiblen Tunnelbaumethode21

• Diese Methode setzt
eine Verbundwirkung zwischen dem Gebirge und dem Bauwerk voraus, die durch einen gebirgs-
schonenden Ausbruch und eine sofortige Gebirgsversiegelung mit einer Spritzbetonschale er-
reicht wird. Diese Spritzbetonschale, ggf. verstärkt durch Stahlbögen, Bewehrungsmatten und
einer systematischen Ankerung, blockiert im Idealfall die Initialbewegung der Kluftkörper, wo-
durch die Gebirgsauflockerung auf eine pseudoelastische Entspannungsbewegung reduziert
wird22

• Es tritt keine weitere Verbandsentfestigung und damit keine eigentliche Gebirgsauflocke-
rung auf. Die biegeschlaffe Spritzbetonschale hat damit nicht die Aufgabe, Gebirgsdruck aufzu-
nehmen, sondern nur die Gebirgsauflockerung zu minimieren und erhält somit die Eigenfestigkeit
des Gebirges und dessen Fähigkeit als mittragendes Element des Hohlraumbauwerks zu wirken
- "Erhaltung eines Gebirgstragringes" (Interaktion Gebirge - temporärer Ausbau bzw. daraus re-
sultierender Ausbauwiderstand siehe Abbildung 2-1). Unter Gebirgstragring wird der den Hohl-
raum umgebende Gebirgsbereich verstanden, in welchem die wesentlichen Spannungsumlage-
rungen stattfinden. Um diese Tragwirkung auch in einem nichtstandfesten Gebirge zu erhalten,
ist es erforderlich, die Hohlraumbegrenzungsflächen zu stabilisieren bzw. mit geeigneten Aus-
baurnaßnahmen zu stützen. Andererseits kann die biegeschlaffe Spritzbetonschale, im Gegen-

15

16

1?

18

19

20

21

22

siehe Rabcewicz (1948), Patentschrift Nr. 165573
vgl. Kovan (2002) in Tunnel 5, Seite. 15ft.
ausführlich in Rabcewicz (1950), Dissertation über die Hilfsgewölbebauweise
ausführlich in Müller u. Fecker (1978) in Trans Tech Publications, Seite 247ft. sowie vgl. Müller - Band 3 (1978),
Tunnelbau, Seite 17ft.
siehe ÖIAV (1980), NÖT -Definition und Grundsätze, Sonderdruck
ausführlich in Schubert (1997), Grundlagen der NATM, Seite 58
siehe u.a. Kovari (1994) in Tunnell, Seite 16ft.
vgl. Laufter (1994) in Felsbau Nr. 5, Seite 307f.
vgl. Kuhnhenn (1995) in Tunnel5, Seite 21ft.
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satz zu früheren massiven
Ausbauvarianten, die
durch die Spannungsum-
lagerung bedingten De-
formationen mitmachen,
ohne gleich an Tragsi-
cherheit einzubüßen oder
gar zu versagen.

bl

Kapitel2

zu sicherndes Gebirge

standfestes. Gebirge.

c)
-..--

!.. . '.' . _ .;....cc ••• _.;..."--..._ .. _....•.. _..• . ~

Einbauuhd Erl)i3rttihg
dès Spritzbetons t[h]

Linie a) Frühzeitig eingebrachter Ausbau, hohe Belastung,
min. Verfonnung (ua)
Linie b) optimal eingebrachter Ausbau, minimale Belastung,
zul. Verfonnung (Ub)
Linie c) zu spät eingebrachter Ausbau, kein Gleichge-
wichtszustand

Abbildung 2-1: Fenner-Pacher-Interaktion zw. Gebirge und tem-
porären Ausbau bzw. daraus resultierendem Aus-
bauwiderstand23

Daraus schließend können folgende Merkmale als charakteristisch für die flexible Tunnelbau-
methode NÖT angesehen werden:

o das den Hohlraum umgebende Gebirge wird möglichst optimal zur Aufnah-
me der durch den Ausbruch verursachten Spannungsumlagerung herange-
zogen oder entsprechend dazu ertüchtigt
-- Ziel der Bemühungen ist eine weitgehende Erhaltung oder gar Verstärkung

der Tragfähigkeit des Gebirges, eine günstige Beeinflussung des Beanspru-
chungszustandes durch geeignete bautechnische Maßnahmen und eine fle-
xible Anpassung des Bauablaufes, sowie die Nutzung der Beanspruchbarkeit
des Gebirges durch gezielte Steuerung der Deformationen;

o Beobachtung des Spannungsumlagerungsvorganges (primärer Eigenspan-
nungszustand im Übergang zum sekundären Spannungszustand) durch baube-
gleitende Messungen zur Kontrolle des Stabilisierungsprozesses und zur
technischen und wirtschaftlichen Optimierung des Ausbaues nach Art,
Menge und Zeitpunkt des Einbaues in Abhängigkeit vom Gebirgsverhalten
sowie ev. Anpassung der Bau- und Betriebsweise (Ausbruchart, techno Löse-
methode, Längsentwicklung, etc.)

o Bestimmung des frühesten Zeitpunktes des Einbaues und unter Umständen
der Qualität einer ev. permanenten (Innen-)Schale auf Basis der Messergeb-
nisse

23 siehe Nowak (1997) in Vortragsskriptum - Die neue österreichische Tunnelbauweise
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Um die, sich aus dieser in den letzten Jahrzehnten allmählich weltweit durchsetzenden, grund-
sätzlich neuen Betrachtungsweise dadurch ergebenden, bautechnischen und v.a. wirtschaftli-
chen Vorteile - der Machbarkeit von Tunneln in schwierigsten geologischen Verhältnissen auf-
grund der immanenten Flexibilität der Tunnelbaumethode - voll ausschöpfen zu können, ist eine
möglichst zutreffende Prognose des Verhaltens Gesamtsystem Gebirge - Hohlraumbauwerk er-
forderlich, denn für die Dimensionierung der bautechnisch zusetzenden Maßnahmen ist und
bleibt das Eigentragverhalten des Gebirges von ausschlaggebender Bedeutung24

• Dies drückt
sich v.a. in den Wechselbeziehungen freie Standzeit, wirksame Stützweite, max. zulässiges Ver-
formungsmaß bzw. zulässige Verformungsgeschwindigkeit aus, die dem Baubeteiligten eine fast
uneingeschränkte Wahl des entsprechenden Bedarfs an Stützmaßnahmen nach den Prinzipien
der NÖT ermöglicht. Aus diesem Grund kann beim Vortrieb im Untertagebau die Ausführungs-
planung immer nur baubegleitend erfolgen, weil erst vor Ort das Gebirgsverhalten so erschöp-
fend bekannt ist, dass alle bautechnischen Maßnahmen im Detail festgelegt werden können. Es
handelt sich daher bei dieser geotechnischen25

, baubegleitend durchzuführenden Ausführungs-
planung um eine systemimmanente Eigenschaft des Untertagebaus.

In diesem Zusammenhang wird in den weiteren Ausführungen als Merkmal einer flexiblen Tun-
nelbaumethode u.a. auch die baubegleitend durchzuführende, dynamische Anpassung des Aus-
bruchs26 sowie des Bedarfes an Stützmaßnahmen an die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten
aufgrund der bereits in der Philosophie verankerten messtechnischen Kontrolle zur ständigen
Optimierung der temporären Ausbaudimensionierung27

, im Zuge eines zyklisch konventionellen
Vortriebs verstanden (in der Literatur auch als halbempirisches Sicherheitskonzepf8 bezeichnet).

2.2 Bauwirtschaftliche Grundlagen

Nach einer klassischen Definition29 wird unter der Bauwirtschaft die Gesamtheit der Einrichtun-
gen und Maßnahmen zur planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs an Gütern des Bauwe-
sens verstanden. Im Sinne einer wissenschaftlichen Eignung für die gegenständliche Arbeit um-
fasst sie die Lehre und Forschung von der wirtschaftlichen Abwicklung von Bauprojekten (Aus-
schreibung, Vergabe, Baupreisermittlung, Abrechnung bzw. Vergütung, Bauvertragswe-
sen, Bauprojektorganisation). Nur die hervorgehobenen Begriffe werden einer weiteren Behand-
lung unterzogen, da ihnen auf diese Art und Weise die notwendige tiefgründige Behandlung zu-
kommt.

24

25

26

27

28

29

vgl. Lauffer (1994) in Felsbau Nr. 5, Seite 310
vgl. Ohlshausen (1997), Lexikon Bauingenieurwesen, Seite 285: Der Begriff Geotechnik setzt sich aus den
Begriffen Geologie und Bautechnik zusammen. Während der differente Begriff Geomechanik im Wesentlichen
auf die Beschreibung des Baustoffes Gebirge durch mechanische Modelle abzielt, schließt der Begriff Geo-
technik das Verhalten der Baukonstruktion und die Verfahrenstechnik mit ein und ist als komplexer Begriff zu
werten. Sinngemäß wird dies in weiterer Folae vom Verfasser verwendet.
Anm. des Verfassers: Die Flexibilität der NOT erstreckt sich nicht nur auf den Bedarf der Stützmaßnahmen,
sondern auch auf den Ausbruch, da Form und Fläche (Größe) des Ausbruchquerschnitts, die Vortriebsart (u.a.
techno Lösemethode) sowie die Ausbruchsart und die Etappenanordnung des Ausbruchs (u.a. auch die Ab-
schlagslänge) auf die jeweils angetroffenen Baugrundverhältnisse veränderlich angepasst werden können.
siehe u.a. Müller - Band 3 (1978), Tunnelbau, Seite 603f.
vgl. Prinz (1997), Abriss der Ingenieurgeologie, Seite 414
siehe Oberndorfer U. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 50
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2.2.1 Freier, lauterer Wettbewerb am Baumarkt

In Österreich hat sich die staatliche Gebarung aufgrund der Bundesverfassung30 an einem Prin-
zip zu orientieren, dem Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit als oberstes Gebot
anhaftet. AICHER31 folgend wird dieses so gen. Wirtschaftlichkeitsprinzip in einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung am besten durch den freien und lauteren Wettbewerb sichergestellt, wobei
in dieser Mittel-Zweck-Relation die Wirtschaftlichkeit den Zweck bekleidet und dem Mittel die
Funktion des Wettbewerbs zukommt.

Unter Wettbewerb32 wird allgern. die Existenz von Märkten mit mindestens zwei Anbietern oder
Nachfragern verstanden, die sich in einem nicht auszugleichenden Widerspruch, in gegensätzli-
chen Interessen stehend verhalten, d.h. durch Einsatz eines oder mehrer Aktionsparameter -
darunter sind jene Größen zu verstehen, die vom einzelnen Handlungsträger unmittelbar, hin-
sichtlich einer Nutzen- oder Gewinnsteigerung, also zur direkten Verbesserung der eigenen
Marktposition, eingesetzt werden können - ihren Zielerreichungsgrad zu Lasten anderer Wirt-
schaftssubjekte (selbständiges Sozialgebilde mit einheitlichem Wirtschaftsplan, wie z.B. Unter-
nehmungen33

) verbessern wollen.

Die Nachfrager und Anbieter treten je nach Wirtschaftsgut in verschiedenen Anzahlen auf. Im
Extremfall treten nur ein Nachfrager und ein Anbieter auf, sodass ein Markt auch aus nur ledig-
lich zwei Akteure bestehen kann. In Abhängigkeit von der Anzahl der Anbieter und der Anzahl
der Nachfrager werden diverse Marktformen (Morphologie des Marktes) von einander unter-
schieden (siehe Tabelle 2-1).

Anbieter:

"EINER"

"WENIGE"

"VIELE"

"EINER"

bilaterales

"WENIGE"

beschränktes

Monopol

"VIELE"

Monopol

Oligopol

Polypol

(vollständige Konkurrenz)

Tabelle 2-1: Klassifikation und Morphologie des Marktes34

36

35

30

31

32

33

34

Eine typisch unvollkommene bzw. unvollständige Konkurrenz35 stellt in der heutigen Zeit der
Baumarkt dar. Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass die Güter des Bauwesens nicht homogen
sind, was sachliche Präferenzen der Nachfrager mit sich bringt bzw. die Markttransparenz nicht
gewährleistet ist. D.h. wesentliche Informationen über das Marktgeschehen, insbesondere die
Preisbildung, sind am Baumarkt für die Akteure (i. S. des Bauwesens die Bieter) nicht ersichtlich.
Zur Unvollkommenheit des Baumarktes36 trägt auch die Tatsache bei, dass nur wenige große
Bauunternehmen als Akteure auftreten.

B-VG Art 51 a Abs. 1, Art 126b Abs. 5, Art 127 Abs. 1 und Art 127a Abs. 1
siehe Aicher (1981) in ÖGEBAU, Forschungsbericht (Schlussbericht), Seite 1ff.
ausführlich in Gabler (2000), Wirtschaftslexikon, Seite 3477ff.
siehe Gabler (2000), aaO., Seite 3534
in Anlehnung an Kropik (1997), Dissertation, Seite 18f. sowie vgl. Hoyer et al (1993), Grundlagen der mikro-
ökonomischen Theorie, Seite 271
vgl. Reckerzügl (2000), Dissertation, Seite 21 f. - der Begriff unvollkommen deckt sich mit dem Begriff unvoll-
ständig genauso wie der Begriff Konkurrenz mit dem Begriff Markt;
siehe u.a. Kropik (2001), Mängel in Angeboten, Seite 20f.
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Die derzeitige Situation bei öffentlichen Bauaufträgen wird vorwiegend durch eine Monopson-,
Oligopson- aber auch allfällig durch eine Oligopolstellung37 dominiert - die am Baumarkt üblich
auftretenden Marktformen sind in Tabelle 2-1 schattiert veranschaulicht. Um einen der vollstän-
digen Konkurrenz (vollkommener Markt) ähnelnden Wettbewerb zu erzielen, kann sich im Bau-
wesen der (öffentliche) Alleinnachfrager durch ein entsprechendes Nachfrageregulativ, das die
Akteure bzw. i. S. des Bauwesens die Bieter in ein Modell organisierter Konkurrenz zwingt, be-
dienen - des Vergaberechts.

2.2.2 Vergaberechtliches Regulativ
Eine prägnante Formulierung des Ziels und des Zwecks eines rechtlichen Regulativs für die
öffentliche Auftragsvergabe legt JACOBS38 wie folgt dar:

Der Hauptzweck der Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge besteht i.A. darin, zu
gewährleisten, dass öffentliche Mittel redlich und effizient, auf der Grundlage einer ernsthaften
Beurteilung und ohne Bevorzugung irgendeiner Art oder eine finanzielle oder politische Gegen-
leistung ausgegeben werden.

Auch RECKERZÜGL 39 zeigt in seiner Dissertation auf, dass das beinhaltende Ziel und der zu
erreichende Zweck eines vergaberechtlichen Regulativs im obigen Sinne zu verhindern haben,
dass die Anbieter am unvollkommenen Markt jenen Preisspielraum, der einerseits wegen der
fehlenden Vergleichbarkeit der Güter des Bauwesens bzw. andererseits wegen der ungenügen-
den Markttransparenz ungleich größer wäre, aufgrund individueller preispolitischer Maßnahmen
im Wettbewerb einsetzen und hält die nachteiligen Folgeerscheinungen, die sich daraus ergeben
würden, hintan.

2.3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Im Untertagebau sind bekanntlich mehr oder weniger große Abweichungen von den prognosti-
zierten, in einer zugrunde liegenden LB deskriptiv erfassten Verhältnissen die Regel. Es ist daher
ein mit definierten Grenzen behaftetes, dynamisches Steuerungsinstrument (Klassifikation, LB,
etc.) erforderlich, um Untertagebauprojekte abwickeln zu können. Trotzdem sind Vertragsanpas-
sungen im Zuge der Ausführung in aller Regel nicht zu vermeiden, die in vielen Fällen Forderun-
gen monetärer Art zur Folge haben. Diese so gen. Mehrkostenforderungen - m.E. richtiger Mehr-
vergütungsforderungen (siehe Pkt. 2.3.1.1) - sind in Österreich gern. ÖN B 211040 (01.03.2002)
dem eigentlichen Sinn nach Zusatzangebote (auch ugspr. Nachtragsangebote oder Nachtrags-
forderungen genannt), die eine Vergütung einer zusätzlichen Leistung vorsehen, die entweder
zur Erreichung des Vertragsziels notwendig ist, aber im Vorhinein nicht vereinbart gewesen ist
oder eine echte Vertragserweiterung des Vertragsgegenstands (und damit Modifikation des Ver-
tragsziels) darstelIr'.

37

38

39

40

41

siehe u.a. Fruhmann et al (2002), Bundesvergabegesetz, Seite 25f.
Schlussanträge vom 10. Mai 2001 Rs C-19/00 (SIAC Construction Ud/County Council of the County of Mayo)
Rz 33; vgl. Latzenhofer (2002) in ZVB Nr. 69 (http://ris.aco.neVrdb), zu BVA 12. April2002 N-128/01-72
ausführlich in Reckerzügl (2000), Dissertation, Seite 173ft.
ÖN B 2110 (01.03.2002), Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm, Pkt.
5.24.3, Seite 14 .
vgl. Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 106 bzw. Seite 161
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Die richtige Vorgehensweise bzw. die zugehörige Systematik zur Geltendmachung von Mehrver-
gütungsansprüchen bei Bauverträgen stellt eine rechtlich-betriebswirtschaftlich-interdisziplinäre
Herausforderung dar, die in die Literatu~2 im unterschiedlich detailbehafteten Ausmaß Eingang
gefunden hat. Im Folgenden ist hier nur auf die Dokumentation, einem Bruchteil der erwähnten
Systematik einzugehen, die nach OBERNDORFER43 lediglich zweierlei Ziele vor Augen hat:

o erstens ist nachzuweisen, dass die zu erbringende und erbrachte Leistung von der
vertraglich vereinbarten Leistung im Bauvertrag abweicht, und

o zweitens sind die Mehrkosten nachvollziehbar, glaubhaft, plausibel und entspre-
chend den Preisgrundlagen des diesbzgl. Bauvertrages darzustellen.

Auch hier ist wiederum vom Szenario zweier Beteiligten auszugehen, Werkbesteller und Werkun-
ternehmer, die sich bereits in einem Vertragsverhältnis befinden. In Anspielung auf die Kalkulati-
on, die die Preisgrundlagen des Bauvertrags in eindeutiger Art und Weise offen legen soll(te), ist
jedoch festzuhalten, dass sie bereits vor Vertragsabschluss als Bezugselement des Angebotes
vorliegen müsste, also zu einem Zeitpunkt, zu dem der Bieter noch auf die Zuschlagserteilung
durch den Bauherrn wartet. Sollten sich sodann im Zuge der Auftragsabwicklung anspruchsbe-
rechtigte Abweichungen von der vertraglich zu erbringenden Leistung welcher Art auch immer
einstellen, so gehen aus der vormaligen Angebots- bzw. jetzigen Vertragskalkulation jene Preis-
grundlagen hervor, unter deren Zugrundelegung Forderungen der Höhe nach zu begründen sind.
Grundtenor dabei ist, einen Preis festzulegen, der auch zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung im
Angebot (festgehalten im Angebots- bzw. späteren Vertrags-LV) enthalten gewesen wäre, wenn
die im gegenständlichen Fall bereits während der Ausführung als offensichtlich zu bezeichnende
Abweichung vom vertraglichen Soll ebenfalls bekannt gewesen wäre.

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt des nachfolgenden Punktes auf der. Kalkulation von
Baupreisen als Teil des betrieblichen Rechnungswesens.

2.3.1 Baukalkulation als Grundlage der Preisbildung

Die (Bau-)Kalkulation44 (Iat. calculus = Steinchen, Rechnung) als Teil der Kosten- und Leistungs-
rechnung45

, die gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung und Bilanzierung, mit der Planungsrech-
nung (Budgetierung), mit der Statistik und der Unternehmensforschung das betriebliche Rech-
nungswesen umfasst, dient neben der Bereitstellung von Informationen für die wirtschaftliche
Steuerung des Betriebes v.a. der Preisermittlung vor Auftragserhalt auf Basis der Selbstkosten-
rechnung46

• Sie ist im Bauwesen jedoch nicht strikt im Sinne der Selbstkostenrechnung, bei der
die auf ein Wirtschaftsgut entfallenden Herstellkosten zuzüglich anteiliger Verwaltungs- und Ver-
triebskosten ermittelt werden, dennoch aber dem Verursachungsprinzip folgend - d.h., dass Kos-
ten, die zu einer Bauleistung führen, einer verursachenden Produktionsstätte (Bst.) zuordenbar
sind - zu verstehen.

42

43

44

45

46

z.B. in Österreich: Kropik u. Krammer (1999), Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag; Oberndorfer (2003),
Claim Management und alternative Streitbeilegung im Bau- und Anlagenrecht, Teil 1; u.a. Längle (1999), Das
Entgelt beim Bauvertrag;
z.B. in Deutschland: Reister (2003), Nachträge beim Bauvertrag; Kapellmann u. Schiffers (2000), Einheitspreis-
vertrag; u.a. Vygen et al (2002), Bauverzögerungen und Leistungsänderungen;
ausführlich in Obemdorfer (2003), aaO, Seite 39
vgl. Reister (2003), Nachträge beim Bauvertrag, Seite 63
siehe Oberndorfer u. Rasinger (1982), Baustellen- und Baubetriebsanalyse, Seite 42ft. .
Anm. des Verfassers: Auf eine Baupreisermittlung über die Angebotssumme, bei der von der marktorientierten
Philosophie ausgegangen wird, dass für den Auftragserhalt letztlich die Angebotssumme für die ausgeschrie-
bene Leistung maßgebend ist, wird in der gegenständlichen Arbeit nicht eingegangen.
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Grundlage jeder Baupreisermittlung stellt eine funktionale oder konstruktive Beschreibung der
Leistung durch den Bauherrn dar. Mit der LB legt er LA. fest, zu welchem Zeitpunkt, für welche
Funktion und in welcher Qualität er ein Bauwerk erstellt haben will, ob der Bieter die komplette
Leistung oder nur Teile einer Gesamtleistung anbieten soll und schließlich bestimmt er auch,
welche besonderen vertraglichen Regelungen dem Bauvorhaben zugrunde liegen. Insofern legt
er dem Bieter mit Herausgabe einer LB fest, von welchen Rahmenbedingungen dieser bei seiner
Preisermittlung im Zuge der Angebotskalkulation auszugehen hat.
Nun kann jeder Bieter seine Preisgrundlagen nach freiem Ermessen gestalten; sinnvoll ist es, sie
derartig auszuarbeiten, dass im Zuge der Auftragsabwicklung jederzeit der Parteiwille nachvoll-
zogen werden kann, was ganz im Sinne der zuvor angeführten Dokumentation ist. Dies ge-
schieht in der Praxis des Untertagebaus nicht immer in eindeutiger Art und Weise, weswegen
nun verständlich wird, warum vorhin angeführt wurde, dass die Kalkulation die Preisgrundlagen
offen legen soll(te) - jedoch nicht immer in eindeutiger Art und Weise offen legt.

2.3.1.1 Kostenbegriffe und Kostenrechnungsarten

Unter Kosten47 wird allgem. der in Geldeinheiten bewertete Verzehr von wirtschaftlichen Gütern
materieller und immaterieller Art zur Erstellung und zum Absatz von Sach- bzw. Dienstleistungen
sowie zur Schaffung und Aufrechterhaltung der dafür notwendigen Kapazitäten (Einsatzmittel)
verstanden. Bei Bauunternehmen wird dieser Begriff, der nun auch Bauproduktionskosten48

genannt wird, dahingehend konkretisiert, dass auf die Erstellung der Bauleistung auf der Bst.
abgestellt wird.
Davon deutlich zu unterscheiden ist der Begriff des BaupreiseEf9, unter dem der im Bauvertrag
vereinbarte, meist in Geldeinheiten ausgedrückten Tauschwert für eine fertiggestellte und män-
gelfreie Bauleistung zu verstehen ist. A.d.S. des Bauherrn entspricht der so definierte Baupreis
den Aufwendungen für Güter, Lieferungen, Leistungen und Abgaben, die für die Ausführungen
von Baumaßnahmen erforderlich sind, folglich seinen entstehenden Kosten (für die Ausführung,
jedoch nicht für die Planung - wie dies im Sinne einer klassischen Bauauftragsvergabe der Fall
ist).

In der österreichischen Baubranche ist es üblich, nach einer vereinheitlichten Baupreisermittlung
gem. ÖN B 206150 (01.09.1999) vorzugehen; doch bevor im Detail auf diese Verfahrensbestim-
mungen eingegangen wird, sollen grundsätzliche Begriffe geklärt werden:

2.3.1.1.1 Vol/kostenrechnung
Einer Baupreisermittlung (Baukalkulation), die so aufgebaut ist, dass zu den Herstellkosten ein
Gesamtzuschlag hinzugerechnet wird, der einen der Bauproduktion aliquoten Betrag zur De-
ckung der Geschäftsgemeinkosten (Zentralregie), der Finanzierung der Bauproduktion (Bauzin-
sen), der unternehmer- und auftragsbezogenen Wagnisse und zur Erzielung eines Gewinnes
erwirtschaften soll, liegt der Charakter der Vollkostenrechnung51 zu Grunde.

47

48

49

50

51

siehe Gabler (2000), Wirtschaftslexikon, Seite 1832; vgl. Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch,
Seite 87
vgl. Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 18
siehe Obemdorfer u. Kukacka (2002), aaO, Seite 15
ÖN B 2061 (01.09.199), Preisermittlung von Bauleistungen
siehe Oberndorfer u. Kukacka (2002), aaO, Seite 79
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Dabei sind die vom Unternehmer kalkulierten Einzelkosten52
- sie sind dem jeweiligen Kostenträ-

ge~3 direkt zurechenbar - und Gemeinkosten (i.S. von Baustellengemeinkosten und Geschäfts-
gemeinkosten) - sie sind dem jeweiligen Kostenträger nicht direkt zurechenbar - produktions-
mengenabhängig den Einzelleistungen (u.a. LV-Positionen) "zuzuschlagen". Daraus leitet sich
der Begriff der Zuschlagskalkulation nach österreichischem Verständnis ab (vgl. z.B. nach
deutschem Verständnis Pkt. 5.3.2.2).

Bei dieser Vorgangsweise der Baupreisermittlung ist jedoch eine gewisse Starrheit bzgl. der
Preiselastizität gegeben. Unter der Voraussetzung der Vollkostendeckung innerhalb einer Perio-
de kann sich für einen Bieter in Anbetracht der in der Baubranche üblichen geringen Zuschlag-
sätze für Gewinn mitunter ein zu geringer Spielraum im Wettbewerb ergeben, was zur Folge ha-
ben kann, dass er nicht zu ausreichenden Aufträgen kommt. Viele Unternehmen bieten daher
u.a. mit Angebotspreisen an, die ihre projektbezogenen Vollkosten nicht mehr abzudecken ver-
mögen, da schlicht weg Aufträge benötigt werden, um Kapazitäten auszulasten oder um Markt-
anteile zu gewinnen. Ein anderer Grund könnte etwa sein, dass ein Projekt mit sehr viel Prestige
(zukünftige Präqualifikation der Unternehmer) behaftet ist, sodass Unternehmer eine Unterde-
ckung der auftragsbezogenen Fixkosten in Kauf nehmen. Daraus kann jedoch nicht der Schluss
gezogen werden, dass eine plausible Zusammensetzung des Gesamtpreises fehlt.

Mit den Überlegungen, welche Abschläge von einem vollkostendeckenden Preis betriebswirt-
schaftlich noch tolerierbar sind, beschäftigen sich die nachfolgenden Punkte.
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fixe und variable Kosten und ihr
Zusammenhang mit den Selbst-
kosten und dem Preis54

Baustellenlöhne

Stoffeinsatz

Fremdleistungen

Var. Kosten der Leislungen
der Neben- und Hilfsbelriebe

Sonst. Baust. Kosten

Baustellen-Gehälter

Fixkostenant. der Leistungen
der Neben- und Hilfsbetriebe

AV-Geräte

Zentral regie

Wagnis. Gewinn

Abbildung 2-2:

Die Begriffspaare Einzel- und Gemeinkos-
ten sowie fixe und variable Kosten bezie-
hen sich eigentlich auf verschiedene
Sachverhalte. Gewisse Zusammenhänge
bestehen im Allgem. dennoch, denn Ein-
zelkosten sind auch variable Kosten, fixe
Kosten entsprechen grundsätzlich den

2.3.1.1.2 Teilkostenrechnung
Die Basis der Teilkostenrechnung bildet a.d.S. des Unternehmers die Differenzierung jener Kos-
ten55

, die dem Unternehmer unabhängig von der Leistungserbringung im Betrieb oder einer Be-
triebsstätte anfallen - so gen. fixe Kosten, die daher zur Aufrechterhaltung der Unternehmenstä-
tigkeit (Leistungsbereitschaft) erforderlich sind - von den Kosten, die dem Unternehmer allein
durch die Leistungserbringung im Betrieb oder einer Betriebsstätte entstehen - so gen. variable
Kosten, die daher ausschließlich beschäf-
tigungsabhängig sind. Eine Aufschlüsse-
lung von fixen und variablen Kosten einer
Bauunternehmung in Verbindung mit der
Darstellung von Selbstkosten und Preis
veranschaulicht die Abbildung 2-2.

52

53

54

55

vgl. Kropik u. Krammer (1999), Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag, Seite 221ft. - Hier wird für den Begrift
der Einzelkosten als Synonym auch direkte oder primäre Kosten verwendet.
vgl. Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 106 - Kostenträger: Leistungseinheit (z.B. Pro-
dukt), die zum Zweck der Kalkulation die Kosten meist verursachengerecht zugeordnet erhält. Sie dienen der
Aufnahme von Kosten eines bestimmten Produktionsgutes. Im baubetrieblichen Rechnungswesen ist der Kos-
tenträgerbezug relativ selten. Beispiele möglicher Kostenträger im Bauwesen sind die Positionsleistungen.
siehe Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 82
vgl. u.a. Obemdorfer u. Sieber (1986), Kalkulation von Baupreisen, Seite 1221.
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Gemeinkosten. V.a. die letztgemachte Aussage ist jedoch nicht umkehrbar, da Gemeinkosten
auch variable Gestalt annehmen können56

• Eine zulässige Schlussfolgerung ergibt, dass fixe
Kosten immer Gemeinkosten darstellen, aber Gemeinkosten nicht immer fixen Kosten entspre-
chen; so kann es daher geschehen, dass die Einzelkosten der Vollkostenrechnung niedriger sind
als die variablen Kosten der Teilkostenrechnung.

Der Nachteil einer Kalkulation auf Vollkostendeckung besteht in der willkürlichen Zuordnung der
fixen Kosten auf die Kostenträger, obwohl kein Zusammenhang zwischen den fixen Kosten der
Betriebsbereitschaft und den Leistungen besteht. Der Sinn der Teilkostenrechnung besteht nun
eben darin, diese Unzulänglichkeiten wettzumachen.

2.3.1.1.3 Deckungsbeitragsrechnung
Bei Deckungsbeitragsrechnung57 (eine Art der Teilkostenrechnung) wird nun eben nicht ein fixer
Prozentsatz des Umsatzes zur Fixkostendeckung angesetzt, sondern ein von marktpolitischen
Überlegungen getragener variabler Ansatz, der von Projekt zu Projekt aus diversen Gründen
(siehe Pkt. 2.3.1.1.1) unterschiedlich hoch ist. Die Summe der Deckungsbeiträge muss allerdings
mittelfristig die fixen Kosten decken, weswegen Projekten, bei denen auf Teilkostenbasis ange-
boten und entsprechend vergütet wurde, auch Projekte folgen müssen, bei denen mehr als die
Vollkosten erwirtschaftet werden. Die Gefahr liegt weniger darin, dass die Unternehmensführung
die Übersicht über zu geringe und zu hohe Deckungsbeiträge verliert, sondern dass die Kalkula-
tionsrisiken meist höher als die Deckungsbeiträge sind und das Zusammentreffen von zu gering
angesetzten Deckungsbeiträgen sowie zuzüglich erwirtschafteter Verluste bei der Baudurchfüh-
rung einiger größerer Aufträge bereits genügt, ein Unternehmen in den Ausgleich oder Konkurs
zu treiben.
Wie in Abbildung 2-3 veranschaulicht, gibt dieses Instrument der Deckungsbeitragsrechnung
dem Bieter daher einen viel höheren Preisgestaltungsspielraum als jenes der VolIkostenrech-
nung, wobei aus betriebswirtschaftlicher Sicht drei Stufen in der Preisabsenkung unterscheidbar
sind:

ausgabenwirksame ausgabenwIrksame
Kosten Kosten

<Il

'f!
Q.

~I
Vollkostendeckung

Gewinn
Wagnis - .

-
Bauzinsen

Zentralregie

nicht ausgaben wirk-
same Kosten

ausgabenwirksame
Kosten

I.SlUfe

-auftragsbel Wagnis
Bauzinsen

Zentralregie -
nicht ausgabenwirk-

\

same Kosten

ausgaben wirksame
Kosten

2. SlUfe

auftragsbez Wagnis
Bauzinsen

Zentralregie '.

3. Stufe

auftragsbez Waguis

Bauzinsen

Abbildung 2-3: mögl. 3-stufige Absenkung des Baupreises bei der Preisbildung im
Zuge einer Deckungsbeitragsrechnung58

Anzumerken gilt, dass eine Absenkung der Vollkostendeckung bis einschließlich zur dritten Stufe
aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise sehr bedenklich ist, denn die Zentralregie (Geschäftsge-

56

57

58

ausführlich in Wolkerstorfer u. Lang (2002), Praktische Baukalkulation, Seite 171.
vgl. Oberndorfer u. Rasinger (1982), Baustellen- und Baubetriebsanalyse, Seite 75f.
in Anlehnung an Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 15;
vgl. Kropik u. Krammer (1999), Mehrl<ostenforderungen beim Bauvertrag, Seite 214
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64

65

59

60

61

62

63

meinkosten), die ausgabenwirksame Kosten59 darstellt, muss durch andere Aufträge erwirtschaf-
tet werden, und bringt bei Fehlen dieser Voraussetzung einen Liquiditätsengpass mit sich. Lt.
OBERNDORFER60 kann der Preisgestaltungsspielraum auf Basis der Teilkostenrechnung mit ca.
15%, auf Basis der Vollkostenrechnung in Zeiten guter Konjunktur mit ca. allein den Gewinnzu-
schlag darstellenden 3% bewertet werden.

---+ Resümee61
:

Mindestens die variabeln Kosten müssen im Einheitspreis einer Position im- LV bei der
Baupreisermittlung enthalten sein.

An dieser Stelle ist zu festzuhalten, dass eine tiefschürfendere Diskussion zwischen dem Prinzip
der, durch das vergaberechtliche Gebot zur Wahrung der Vergleichbarkeit der Angebote einer-
seits mittelbar geforderten Baupreisermittlung auf Basis der Vollkostenrechnung und dem Prinzip
der, durch das ebenfalls vergaberechtliche Gebot des freien und lauteren Wettbewerbs, das an-
dererseits eine höhere Preiselastizität bedingt, ermöglichten Baupreisermittlung auf Basis einer
Teilkostenrechnung nicht von Nöten ist, da in Anbetracht der Thematik der gegenständlichen
Arbeit mit dem zuvor Erläuterten das Auslangen gefunden wird. Ein diesbzgl. diskussionsansto-
ßender Verweis kann in Richtung DENK62

, der gewisse Marktsituationen für möglich hält, die
unter Umständen eine Orientierung an den Vollkosten bei der Preisbildung für völlig unzweck-
mäßig erscheinen lassen sowie in Richtung OBERNDORFER63

, der die nur durch Wagnis und
Gewinn gegebene Variationsmöglichkeit des Preises für ein Funktionieren eines marktwirtschaft-
lichen Wettbewerbs für zu gering hält, gegeben werden.

2.3.1.2 ÖN B 2061 Preisermittlung von Bauleistungen
Die ÖN B 2061 ist eine Verfahrensnorm, die vor dem Zustandekommen eines Vertrages die
Durchführung der Kalkulation regelt und daher nicht Vertragsbestandteil werden kann. Ihre An-
wendung bringt eine Vereinheitlichung der Baupreisermittlung mit sich, sodass eine folgliche Prü-
fung auf Preisangemessenheit und eine ev. vertiefte Angebotsprüfung dadurch eine objektivere
Angebotsbewertung zu lassen64

, die wiederum letztendlich auch durch das (österreich ische) Ver-
gaberecht gefordert wird. Eine Nichteinhaltung dieser Norm hat demgemäß keine vertragsrechtli-
chen, sondern allenfalls vergaberechtliche Konsequenzen65

•

Einige Gründe scheinen bereits für den Hintergrund der Anwendung des durch diese Norm ge-
gebenen Baupreisermittlungsverfahrens durch. Der Vollständigkeit halber wird der Sinn und der
Zweck der gegenständlichen Norm noch einmal prägnant aufgelistet:

Externe Gründe: Interne Gründe:
• Grundlage für die Beurteilung der. Grundlage für die Stammdatenkalkula-

Preisangemessenheit tion
• Grundlage für die Beurteilung des Wa-. Grundlage für die Null- bzw. Vorkalku-

renkorbs lation sowie z.B. für die Abstimmung in
Bietergemeinschaften

ausführlich in Obemdorfer u. Kukacka (2002), aaO, Seite 82f.
siehe Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 83f. u.86f.
siehe Wolkerstorfer u. Lang (2002), Praktische Baukalkulation, Seite 17f.
ausführlich in Denk (1981) in ÖGEBAU, Forschungsbericht (Heft 13), Seite 21f.
ausführlich in Obemdorfer (1998) in Österr. Bauzeitung Nr. 34, Seite 21. sowie u.a. in Oberndorfer u. Schwarz
(2001) in ZVB Nr. 5, Seite 148f.
vgl. ÖN B 2061 (01.09.199), Vorbemerkungen u. Pkt. 1, Seite 3
siehe u.s. Kropik (1997), Dissertation, Seite 108ft.
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• Grundlage für die Preisbildung bei Leis- •
tungsänderung66

Grundlage für die Arbeitskalkulation

• Grundlage für die Nachkalkulation

Dem Wesen der ONORM B 2061 liegt eine Baupreisermittlung auf Basis einer VolIkostenrech-
nung zu Grunde. Sie unterscheidet nachstehend angeführte Kostenartengruppen67 bzw. bei wei-
terer Unterteilung genannte Kostenarten:

Personalkosten (Lohn- und Gehaltskosten)
Materialkosten
Gerätekosten
Kosten für Fremdleistungen
Zinskosten
andere Kosten

Der Aufbau der Kostenermittlung folgt dem Charakter der Zuschlagskalkulation. Folgende, ermit-
telbare Kosten werden auf Basis der Kosten(gruppen)arten unterschieden:

Einzelkosten
Baustellengemeinkosten
Geschäftsgemeinkosten
Sonstige Gemeinkosten
Bauzinsen
Wagnis
Gewinn

Aufbau der Baupreisermittlung68 nach ÖN B 2061 allgem.
bzw. im Vorgriff mit Berücksichtigung der ÖN B 2203-1

eHERSTELLKOSTEN

GGK
Gesch4Its-

gemeinkosten

in der Verwaltung
entstehende Kosten

Kapital

- in gleicher ptozentuellet HOhe oder

• differenziert nach Zuschl8gtrtgIW

~
~ KOitenartzuweisung nach
____ • ONB2061

l ..

ende re Kosten

r---:
: :, ,

....: !..-

VOrtlal;,;p;,~tlonen

FLK
Fromd1ei:stungs-

koslen

:::::::::::::::~:Çx~M~~::::::::::::::}

GK
Garltekœten

auf der Baustelle entstehende Kosten

MK
Materialkoston

x LV-MenQen

'---,: :, ,, ,, ,
-~, ';J"

Lelslun;;;.p.;s1tlonen

PK
Personalkosten

e SELBSTKOSTEN

e PREIS

+ Wagnis & Gewinn

Abbildung 2-4:

Aufgrund der Ver-
fahrensbestimmun-
gen der ÖN B 2061
ergibt sich ein klares
Kalkulationsschema
(Aufbau der Kosten-
ermittlung bis hin
zum Preis, welcher
jedoch im Sinne des
Gesamtpreises
entspricht dem Ent-
gelt It. UStG - und
nicht im Sinne des
Angebotspreises
zivilrechtlicher Preis
- zu verstehen ist),
das in der folgenden
Abbildung 2-4
schematisch veranschaulicht ist.

66

67

68

siehe ÖN B 2110 (01.03.2002), Pkt. 5.24, Seite 14
vgl. ÖN B 2061 (01.09.199), Pkt. 4, Seite 7; siehe Obemdorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 89
in Anlehnung Obemdorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 42;
ähnlich Wolkerstorfer u. Lang (2002), Praktische Baukalkulation, Seite 27 - Darin wird das Wagnis den Selbst-
kosten zugeteilt;
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Die den Gesamtzuschlag bildenden Anteile - Geschäftsgemeinkosten (Zentralregie), Bauzinsen,
Wagnis und Gewinn69

- werden üblicher Weise auf die Zuschlagträger in gleicher prozentueller
Höhe aufgeschlagen; Prinzip der österreichischen Definition der Zuschlagskalkulation. Dies setzt
jedoch eine Kalkulation auf Grundlage der Vollkostenrechnung ohne spekulative Verzerrung, wie
es die ÖN B 2061 bietet, voraus. Eine Differenzierung des Gesamtzuschlages nach Zuschlagträ-
gern ist möglich und aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen des Unternehmers auch sinnvoll.
OBERNDORFER70 führt hierzu an, dass der Gesamtzuschlag für reine Bauleistungen für ge-
wöhnlich in einer Bandbreite von 7% bis 15% schwanken kann, insoweit nicht genannte beson-
dere Überlegungen angestellt werden.

2.3.2 Kostenelastizität einer Einheitspreisposition

Zunächst ist hier die isolierte Frage zu behandeln, in welchen Bandbreiten die Herstellkosten von
Einzelleistungen bei ordnungsgemäßer Kalkulation nach ÖN B 2061 (wie zuvor bereits erwähnt,
unter Ausschluss einer preispolitischen Beeinflussung) schwanken können. Da gerade zu erbrin-
gende Leistungen im Untertagebau große Unsicherheiten bei der Ermittlung der Herstellkosten
aufweisen, wird in der Praxis zumeist der Gesamtzuschlag als Ganzes als preispolitisches In-
strument verwendet, um sich durch dessen Möglichkeit in der Variation dem Marktpreisniveau
anzunähern (siehe u.a. Pkt. 2.3.1.1.3). Der Kalkulant ermittelt in der Regel nur die Herstellkosten
als Basis der späteren Preisfestsetzung. Entsprechend dem Kalkulationsschema der ÖN B 2061
soll hier daher nur die Stufe der Herstellkostenermittlung auf ihre Kostenelastizität hin behandelt
werden. Nachstehende Faktoren71 sind hauptverantwortlich für eine mögliche Variation innerhalb
diesbzgl. Bandbreiten:

Endogene Faktoren:
(Subsumierung aller Umstände, die vom individuellen

Projekt nicht abhängen und nur von der spezifischen,

innerbetrieblichen Situation des Unternehmens bestimmt

Exogene Faktoren:
(Subsumierung aller Umstände, die direkt vom individuel-

len Projektumfeld der ausgeschriebenen Leistung ab-

hängen;)

werden;)

• innerbetriebliche Erfahrung des Kalku- •
lanten

Vollständigkeit der vorliegenden Pla-
nung
(wie z.B. entsprechende Baugrunduntersuchun-

gen, Vorhersagensprognosen, . usw., um die

Aufwands- und Leistungsansätze genau ab-

schätzen zu können)

71

70

69 ausführlich u.a. in Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite
44f.
siehe Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 45; vgl. Re-
ckerzügl (2000), Dissertation, Seite 57f.
Anm. des Verfassers: Diese Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt aber, wie viele
Faktoren die Kosten beeinflussen und bereits im Zuge der Kalkulation abgeschätzt werden müssen (ausführlich
z.B. in Link (1999), Dissertation).
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•

•

•

Stammarbeiterstand •
(ein hoher Anteil führt zu relativ genau ab-

schätzbaren Aufwandsansätzen)
Gerätebestand •
(beeinflusst die Abschätzbarkeit der Leistungs-

ansätze - sind Mietgeräte nötig, wird die Ab-
schätzung schwieriger)

Organisationsform im Unternehmen •
(gute Arbeitsvorbereitung, Controlling, usw.

senkt die Kosten)

Klarheit, Eindeutigkeit und Vollständig-
keit der vorliegenden LB

Dauer der Angebots-/Zuschlagsfrist

künftige Kostenentwicklung der benö-
tigten Einsatzmittel

• weitere exogene Projekteinflüsse, wie
z.B. Topographie, Umweltbelastungen,
etc.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine rein theoretische Analyse handelt, die
davon absieht, dass in der Praxis für die Mehrzahl der Leistungen natürlich empirisch ermittelte,
auch am Markt geeichte Kalkulationsannahmen bzw. -ansätze bekannt sind, die aus Gründen
der Aufwandsminimierung in der Regel ohne genauere Untersuchung übernommen werden.

2.3.2.1 Elastizität der Einzelkosten

In der betr. Literatur findet sich als Anhaltspunkt für die Quantifizierung der Größenordnung
einer möglichen Bandbreite der Kostenelastizität von Einzelkosten eine Angabe von 12%72
(ausgehend vom Bestbieter); die meisten diesbzgl. gemachten Untersuchungen stellen jedoch
auf die Einheitspreiselastizität ab und untersuchen dabei v.a. gängige Umlagen der Gemeinkos-
ten73

•

Unter Beachtung der o.a. Faktoren führen weitere Quantifizierungen einer Kostenelastizität von
Einzelkosten in einer Leistungsposition L1BERDN4 und RECKERZÜGL an. Dabei wird unter an-
derem auf empirisch ermittelte Werte zurückgegriffen, die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Aus-
wirkungen verschiedenster Risiken umfassen.

Die Eingangsparameter der Untersuchungen sind in beiden Arbeiten identisch und lassen sich
daher wie folgt zusammenfassen:

o Aufwands- und Leistungswerte:
gern. L1BERDA - statistische Auswertung unterschiedlichster Aufwands- und Leis-
tungsansätze aus Nachkalkulationen div. Bauprojekte;
gern. RECKERZÜGL - statistische Auswertung ausgewählter Aufwands- und Leis-
tungsansätze aus der Literatur;

o Kostengrundlagen der Produktionsmittel (u.a. Einsatzmittel):
Lohn:
gern. L1BERDA - statistische Auswertung von Kalkulationsansätzen der Mit-
tellohnkosten (MLK) gleicher Gewerke (bei ordnungsgern. Kalkulation ergibt
sich eine wahrscheinlichkeitsdefinierte Bandbreite von etwa :t 15%);

72

73

74

ausführlich in Oberndorfer (1992) in Österr. Bauzeitung, Nr. 34/35, Seite 1Of.:Oberndorfer führt an, dass die
Einheitspreise um 12% variieren, wenn keine Gemeinkosten umzulegen sind. Da allerdings in diesem Beitrag
der Gesamtzuschlag separat behandelt wird, sind in diesem Zusammenhang wohl praktisch die Einzelkosten
gemeint.
siehe z.B. Wolkerstorfer (1995), Diplomarbeit
ausführlich in Liberda (1985), Dissertation, Seite 25ft.; vgl. Reckerzügl (2000), Dissertation, Seite 51f.
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gern. RECKERZÜGL - bedient sich der statistischen Auswertung der MLK
von LIBERDA;
Material (Stoff):
L1BERDA und RECKERZÜGL identisch - theoretisch angenommene Band-
breite der Gestehungskosten im Bereich von etwa :t 2% (Ansatz aufgrund
unternehmensgleicher Einkaufskonditionen);
Gerät:
L1BERDA und RECKERZÜGL identisch - theoretisch angenommene Band-
breite der Gestehungskosten im Bereich von etwa :t 2% (Ansatz aufgrund
unternehmensgleicher Geräteeignung);

Beide Autoren kommen unter Beachtung der getroffenen Prämissen - reine Nullkalkulation und
Eliminierung extremer Ausreißerwerte in den Eingangsparametern - auf eine identische Band-
breite der Kostenelastizität von Einzelkosten, die mit ca. 11% zu quantifizieren ist, ohne dass
Zweifel in der Angemessenheit der Zusammensetzung von Einzelkosten vorliegen müssen. Da-
durch kann die in der Literatur von OBERNDORFER veröffentlichte Angabe einer quantifizierten
Bandbreite der Kostenelastizität von Einzelkosten von 12% bestätigt werden.

- Resümee:
Ausgehend von einem statistischen Mittelwert kann daher die Kostenelastizität in den
Einzelkosten, v.a. in den folgend zu analysierenden Einzellohnkosten, einer LV-Position
mit:t 6%, als max. bzw. min. Abweichung (+/- 11% bis) +/- 12% angesetzt werden.

2.3.2.2 Elastizität in den Herstellkosten

Die mögliche Bandbreite der Kostenelastizität in den Herstellkosten entspricht im Regelfall des
konventionellen Untertagebaus jener der Einzelkosten, da gern. ITA-Empfehlung75 Nr. 10 'Mobili-
zation Payments von einer Umlage der Baustellengemeinkosten auf die Einzelkosten der Teil-
leistungen prinzipiell Abstand zu nehmen ist.
(Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass OBERNDORFER76 bei geforderter Umlage der
Baustellengemeinkosten auf die Einzelkosten der Teilleistungen von einer max. 6%igen Erhö-
hung der Kostenelastizität der Einzelkosten für die quantifizierbare Kostenelastizität der Herstell-
kosten spricht.)

2.4 VergaberechtlicheGrundlagen

Untertagebauten werden in der Regel im Rahmen großer Infrastrukturprojekte von öffentlichen
Bauherrn realisiert, die für die Auftragsvergabe an ein vergaberechtliches Regulativ gebunden
sind. Dieses Grundlagenkapitel soll daher im notwendigen Bezug zur gegenständlichen Thematik
die rechtlichen Rahmenbedingungen - angepasst auf die derzeitige Rechtslage in Österreich -
aufzeigen.

75

76

siehe DGEG (1993) in Taschenbuch für den Tunnelbau Jhg. 17, Seite 2411.: ITA Empfehlung 10 - Zahlungen
für Allgemeinkosten und Baustelleneinrichtung: Die ITA empfiehlt in Ihren Empfehlungen zu den vertraglichen
Risikoteilungen, dass alle Tunnelbauverträge Positionen für Allgemeinkosten (i.S. von Baustellengemeinkosten)
enthalten, die insbesondere die Baustelleneinrichtung abdecken und die vom Baufortschritt unabhängig sind.
ausführlich in Obemdorfer (1992) in Österr. Bauzeitung, Nr. 34/35, Seite 14
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Bis vor relativ kurzer Zeit herrschte in Österreich enorme Zersplitterung und Uneinigkeit der Ver-
gabevorschriftenn, die bis zum erstmaligen Erlass des BVergG i.d.F. BGBI I 462/1993 keine Au-
ßenwirksamkeit tür die Vergabe öffentlicher Aufträge besaßen, also den Bietern keine subjekti-
ven Rechte sowie schadenersatzrechtliche Ansprüche einräumten - eine Situation, die erst durch
die europäische Integration Österreichs im Jahr 1995 verbessert wurde, i. S. der Rechtsharmoni-
sierung jedoch noch zu wünschen übrig lies, bis schlussendlich durch das BVergG i.d.F. BGBII
99/2002 mit einheitlicher Geltung für Bund, Länder und Gemeinden dieselben Vergabeverfah-
ren7B

• mit materiellem Einbezug der ÖN A 2050 vorgeschrieben wurden

2.4.1 Europäisches Recht

Das Recht der EU besteht aus den ihr zugrunde liegenden, vier Gründungsverträgen (Vertrag
über die Gründung der EGKS79

, EWG8o
, EurAtom und EU8

'), welche gemeinsam mit den vom
EuGH entwickelten allgern. Rechtgrundsätzen das so gen. Primärrecht bilden.

Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen stellen das, als so gen. abgeleitetes EU-
Recht bekannte, Sekundärrecht dar, die von Organen der Gemeinschaft erlassen werden. Sie
sind im Vertrag zur Gründung der EWG Art. 249 angeführt und bestehen aus:

o Verordnungen, i. S. von Einheitsrechf2
:

Das sind generelle Normen, welche am deutlichsten den überstaatlichen Charak-
ter des Gemeinschaftsrechts zeigen. Sie gelten in den einzelnen Mitgliedstaaten
unmittelbar und dürfen durch nationales generelles Recht auch nicht präzisiert
werden.

o Richtlinien, im i. S. von Harmonisierungsrechf3:

Sie legen Regelungsziele verbindlich fest, die nähere Durchführung bleibt jedoch
den Mitgliedstaaten überlassen. Zur Durchführung der Richtlinien ist die für die
Regelung erforderliche innerstaatliche Rechtsform - das Gesetz - zu wählen.

o Entscheidungen

o Empfehlungen und Stellungnahmen

Es gilt dadurch der Grundsatz vom Vorrang des unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts
gegenüber dem österreichischen Recht, daher ist im Konfliktfall der Regelung des unmittelbar
anwendbaren Gemeinschaftsrechts und nicht jener Regelung des österreichischen RechtsB4 zu
folgen.

n
78

79

BO

B1

82

83

B4

ausführlich in Korinek u. Schwarzer (1981) in ÖGEBAU, Forschungsbericht (Heft 16), Seite 19f.
vgl. König u. Reichel-Holzer (2002), Bundesvergabegesetz 2002, Seite 19: Mit Ausnahme des Rechtsschutzes,
welcher in den jeweiligen Landesgesetzen selbständig zu regeln ist.
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1952), http://europa.eu.int: Im
Unterschied zum Vertrag zur Gründung der EWG und der EurAtom wurde der EGKS - die Vertragspartner wur-
den auch .Montanunion" genannt - nur auf die Dauer von 50 Jahren geschlossen und endete somit am
23.07.2002. Die nützlichen Erfahrungen und Instrumente werden von anderen Institutionen der EU fortgeführt.
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (1957), u.a. Vertrag von Rom
Vertrag zur Gründung der Europäische Union (1992) ABI C 191, i.d.F. Vertrag von Nizza (2001) ABI C 80
ausführlich in Straube (2002), Unterlagen zur Vorlesung Vertrags- und Haftungsrecht, Pkt. 11.3.
ausführlich in Straube (2002), aaO., Pkt. 11.3.
vgl. Korinek (1999), in ECOLEX Heft 8, Seite 524
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2.4.1.1 Primärrecht

Die für das Vergaberecht in Österreich hierzu relevanten Bestimmungen ergeben sich aus dem
Vertrag zur Gründung der EWG und erlangen unabhängig von allfälligen Normen des gemein-
schaftsrechtlichen Sekundärrechts Geltung, wie z.B. das Diskriminierungsverbot gern. Vertrag
zur Gründung der EWG Art. 1285

•

Allgern. ist lediglich noch anzumerken, dass dieser Vertrag zur Gründung der EWG zwar keine
ausdrückliche Regelung für das öffentliche Auftragswesen - ledigliche eine inhaltliche Erwähnung
des Begriffs öffentliches Auftragswesen in Art. 163 Abs. 2 - zum Inhalt hat, es lässt sich jedoch
durch seine Zielsetzung eine Anwendung der Vertragsinhalte für das öffentliche Auftragswesen
und damit verbunden zur Schaffung einer Grundlage für einen fairen Wettbewerb im Zuge der
Marktöffnung ableiten86

•

2.4.1.2 Sekundärrecht

Das Recht des öffentlichen Auftragswesens bleibt auch in der europäischen Gemeinschaft natio-
nales Recht. Darüber hinaus verfügt jeder Mitgliedstaat über eine eigene gewachsene Vergabe-
kultur, d.h. in manchen Mitgliedstaaten wird das Vergaberecht in das zivilrechtliche System, in
manchen in das öffentlich-rechtliche System eingegliedert. Um derartige Unterschiede in der
Rechtspraxis der Mitgliedstaaten erhalten zu können, bedient sich das europäische Rechtset-
zungsorgan des Instruments der Richtlinien gern. Vertrag zur Gründung der EWG Art. 189, durch
die es i. S. der Rechtharmonisierung, deren Ziele - die Schaffung und die Sicherung eines echten
Wettbewerbs auf den öffentlichen innerstaatlichen Beschaffungsmärkten - in den einzelnen Mit-
gliedstaaten anhand von Gesetzen umzusetzen gilt67

•

Das Sekundärrecht gewährleistet daher die notwendige Voraussetzung für die Marktöffnung im
öffentlichen Auftragswesen, da dadurch die primärrechtlichen Gebote und Verbote konkretisiert
werden; die EU fördert dies durch folgende relevante Vergaberichtlinien88

:

o Baukoordinierungsrichtlinie89

o Dienstleistungsrichtlinie90

o Lieferkoordinierungsrichtlinie91

o Rechtsmittelrichtlinie92

o Sektorenrichtlinie93

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Anm. des Verfassers: z.B. durch die so gen. Lokalpräferenzen, unter denen man die Bevorzugung orts- oder
gebietsansässiger Bieter gegenüber auswärtigen Wettbewerbsteilnehmern versteht.
ausführlich in Platzer u. Öhlinger (1998), EU-konforme Ausschreibungen, Seite 22ff.
vgl. Platzer u. Öhlinger (1998), aaO., Seite 14f.
BVergG 2002 ~192 bestimmt, dass dadurch folgende Rechtsakte der EU umgesetzt werden, die nur bei Über-
schreiten festgesetzter Schwellenwerte für bestimmte öffentliche AG Geltung haben.
RL 93/37/EWG des Rates vom 14.06.1993 zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauauf-
träge, ABI Nr. L 199/54 vom 09.08.1993 i.d.F. RL 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13.10.1997, ABI Nr. L 328/1 vom 28.11.1997
RL 92/50/EWG des Rates vom 18.06.1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher
Dienstleistungsaufträge, ABI Nr. L 209/1 vom 24.07.1992 i.d.F. RL 97/52/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13.10.1997, ABI Nr. L 328/1 vom 28.11.1997
RL 93/36/EWG des Rates vom 14.06.1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lie-
feraufträge, ABI Nr. L 199/1 vom 9.August 1993 i.d.F. RL 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13.10.1997, ABI Nr. L 328/1 vom 28.11.1997
RL 89/665/EWG des Rates vom 21 12.1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge, ABI Nr.
L 395/33 vom 30.12.1989
RL 93/38/EWG des Rates vom 14.06.1993 zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch AG im Bereich der
Wasser-, Energie- und Ver1<ehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, ABI Nr. L 199/84 vom
09.08.1993 i.d.F. RL 98/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.02.1998, ABI Nr. L 101/1
vom 01.04.1998
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o Sektorenrechtsmittelrichtlinie94

Die Vergaberichtlinien der EU folgen im Wesentlichen nachstehend angeführten Grundsätzen95
,

wobei im Folgenden kurz auf den Inhalt der Baukoordinierungsrichtlinie näher eingegangen wird.

Veröffentlichungspflicht für alle Ausschreibungen
Gleichbehandlung aller Anbieter
Verhandlungsverbot
Formvorschriften für Angebote, Angebotseröffnung, usw.
Vergabeentscheid muss sachlich begründet sein
Veröffentlichungspflicht für alle Vergabeentscheidungen
Rechtsschutz für alle Bieter

• Baukoordinierungsrichtlinie:
Im Jahr 1971 wurde die erste Richtlinie für Bauaufträge96 (Baukoordinierungsrichtlinie) des Rates
erlassen, durch deren Umsetzung die Abschottung der Beschaffungsmärkte der öffentlichen AG
hintan gehalten werden sollte. Zweck dieser Richtlinie war - und ist es auch nach wie vor - die
einzelstaatlichen Vergabeverfahren zu harmonisieren und gleiche Bedingungen für die Teilnah-
me an den Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge in allen Mitgliedsstaaten herbeizu-
führen97

•

• Gebietskörperschaften

Die Baukoordinierungsrichtlinie umfasst:

im persönlichen Anwendungsbereich:
• Staat

• Einrichtungen des öffentlichen Rechts

im sachlichen Anwendungsbereich:
• öffentliche Bauaufträge98

(Das sind die zwischen einem Unternehmer und
einem in den persönlichen Anwendungsbereich'
der Richtlinie fallenden öffentlichen AG ge-
schlossenen schriftlichen, entgeltlichen Verträge

über entweder die Ausführung oder gleichzeitig
die Ausführung und die Planung von Bauvorha-
ben oder die Erbringung einer Bauleistung durch
Dritte gern. den vom öffentlichen AG genannten

Erfordernissen.)
• öffentliche Baukonzessionsverträge99

(Diese Verträge weichen von den Verträgen ü-

ber öffentliche Bauaufträge nur insoweit ab, als
die Gegenleistung für die Arbeiten ausschließ-
lich in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks
oder in diesem Recht zuzüglich der Zahlung ei-

nes Preises besteht.)

94

95

96

97

98

99

RL 92113/8NG des Rates vom 25.02.1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch AG im Bereich der Wasser-, Ener-
gie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor, ABI Nr. L 76/14 vom 23.03.1992
ausführlich in König (2000), Vergaberecht, Seite H.
RL 71/305/8NG des Rates vom 26.07.1971 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher
Bauaufträge, ABI Nr. L 185/5 vom 06.08.1971 i.d.F. RL 89/440/8NG des Rates vom 18.07.1989, ABI Nr. L
210/1 vom 21.07.1989
vgl. König (2000), Vergaberecht, Seite 6
Vgl. RL 93/37/8NG Art. 1
vgl. RL 93/37/8NG Art. 3

Seite 23



Grundlagen

• Verbände, die aus einer oder mehreren
dieser Körperschaften oder Einrichtun-
gen bestehen

Kapitel2

Diese Richtlinie100 soll Bietern aus anderen Mitgliedstaaten den Zugang zu öffentlichen Aufträgen
im Bauwesen ab einem geschätzten Auftragwert (exkl. MwSt.) von 5.000.000,- ECU (Schwel-
lenwert101

) erleichtern und sieht in diesem Zusammenhang folgende verschiedene Vergabever-
fahren vor:

o offenes Verfahren:
Das sind jene einzelstaatlichen Verfahren, bei denen alle interessierten Unternehmer ein Ange-
bot abgeben können.

o nicht offenes Verfahren:
Das sind jene einzelstaatlichen Verfahren, bei denen nur die vom öffentlichen AG aufgeforderten
Unternehmen ein Angebot abgeben können.

o Verhandlungsverfahren:
Das sind diejenigen einzelstaatlichen Verfahren, bei denen die öffentlichen AG ausgewählte Un-
ternehmen ansprechen und mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Auftragbe-
dingungen verhandeln. Für dieses Verfahren, welches die Ausnahme bilden soll, müssen be-
stimmte Voraussetzungen gegeben sein, die in Art. 7 Abs. 2f. aufgelistet sind.

Die Priorität besteht daher für das offene und nicht offene Verfahren. Jede diesbzgl. Ausschrei-
bung muss im Amtsblatt der EG, Teil C veröffentlicht werden, wofür es eigens dafür vorgesehene
Bekanntmachungsformulare gem. den Anhängen IV, V und VI im Konnex zu den gemeinsamen
Bekanntmachungsvorschriften gem. Abschnitt III der gegenständlichen Richtlinie gibt, die es an-
zuwenden gilt.

Die öffentlichen AG haben hinsichtlich Eignung der Unternehmer diese auf deren Zuverlässig-
keit, auf deren Befugnis bzw. auf deren wirtschaftliche, finanzielle und technische Leis-
tungsfähigkeit zu prüfen. Danach kann erst der Zuschlag erteilt werden, wobei entweder das
Kriterium des niedrigsten Preises oder - wenn der Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste
Angebot erfolgt - verschiedene auf den jeweiligen Auftrag bezogene Kriterien, wie z.B. Preis,
Ausführungsfrist, Betriebskosten, Rentabilität oder technischer Wert, herangezogen werden, die
sogen. Zuschlagskriterien. Diese hat der AG möglichst in der Reihenfolge der ihnen zuerkann-
ten Bedeutung in den Verdingungsunterlagen oder in der Bekanntmachung anzugeben und
müssen von den Eignungskriterien getrennt werden.

2.4.2 Nationales Recht
Neben dem BVergG i.d.F. BGBII 99/2002, das in Österreich die vergaberechtlich relevanten EU-
Richtlinien umsetzt und daher die Vergabe von öffentlichen Aufträgen gesetzlich regelt, ist dem
B-VG diesbzgl. Bedeutung beizumessen, zumal es für das BVergG 2002 einerseits die verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzgrundlagen beinhaltet als auch andererseits die Maßstäbe für. die
Haushaltsführung des Bundes vorgibt102

•

100

101

102

vgl. Platzer u. Öhlinger (1998), EU-konforme Ausschreibungen, Seite 31
vgl. RL 93/37/EWG Art. 6, Abs. 1 und Abs. 2
vgl. Platzer u. Öhlinger (1998), EU-konforme Ausschreibungen, Seite 34f.
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2.4.2.1 Bundesverfassungsgesetz

Zur Thematik der gegenständlichen Arbeit gilt lediglich anzumerken, dass das B-VG wesentliche
Bestimmungen zum Haushaltsrecht enthält, die sich in Ableitung daraus für Grundsätze der Ver-
gabe - Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - aller öffentlichen Aufträge (un-
abhängig von der Größe und der Art der zu vergebenden Leistung) eignen und die es des weite-
ren einzuhalten gilt.

2.4.2.2 Bundesvergabegesetz

Das BVergG i.d.F. BGBI I 99/2002 regelt die Vergabe von öffentlichen Aufträgen103
, i. S. der

Thematik insbesondere öffentlicher Bauaufträge104
• Das Ziel eines Vergabeverfahrens ist der

Abschluss eines diesbzgl. privatrechtlichen Vertrages zwischen dem öffentlichen AG und dem
privaten Unternehmer. Bis zum Entstehen dieses privatrechtlichen Vertrages durch die schriftli-
che Verständigung des Bieters an hand einer Annahmeerklärung unterliegt das Vergabeverfahren
öffentlich-rechtlichen Modalitäten, die mit der Zuschlagserteilung ihr Ende finden.

In Anbetracht des gegenständlichen Themas der Arbeit werden ausschließlich auszugsweise die
Grundsätzen des Vergabeverfahrens sowie die besonderen Bestimmungen zur Ausschreibung
erörtert, hinsichtlich des allgem. Geltungsbereiches des BVergG 2002, der beinhaltenden Arten,
Wahl, Bekanntmachung und Angebotsfristen im Vergabeverfahren, sowie der besonderen Be-
stimmungen zur Angebotserstellung und eines abschließenden Zuschlagsverfahrens muss auf
entsprechende LiteraturloS verwiesen werden. Weiters wird auch thematisch hinsichtlich des
Rechtsschutzes sowie der Landesvergaberechtsschutzgesetze, deren es weiterhin neun gibt,
abgegrenzt.

2.4.2.2.1 Grundsätze des Vergabe verfahrens
Neben den für das Vergaberecht abgeleiteten Grundsätzen, die sich aus dem B-VG (siehe Pkt.
2.4.2.1) ergeben, werden im BVergG 2002 in ~21 Abs. 1 die wesentlichen Vergabegrundsätze
genannt, die sowohl im Ober- als auch im Unterschwellenbereich für den klassischen Bereich als
auch für den Sektorenbereich sowie auch für die Konzessionsaufträge gelten:

"Aufträge über Leistungen sind nach einem in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Ver-
fahren, unter Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten sowie des ~iskriminie-
rungsverbotes entsprechend den Grundsätzen des freien und lauteren Wettbewerbes und der
Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, an befugte, leistungsfähige und zuverlässige
Unternehmer zu anaemessenen Preisen zu vergeben."106

• Anmerkungen zum Wettbewerb:
Unter Zugrundelegung des Pkt. 2.2.1 ist noch einmal resümierend festzuhalten, dass durch das
Wettbewerbsprinzip die Vergabestellen ihre faktische Macht nicht ausspielen, wettbewerbsfrem-
de Motive die Entscheidungen nicht bestimmen dürfen, dass neutral auszuschreiben ist und dass
unfaires oder sonstiges wettbewerbsverzerrendes Verhalten der Bieter zu unterbinden ist.

103

104

105

106

vgl. Gölles u. LeiBer (2003), Praxisleitfaden BVergG 2002, Seite 19ft.
siehe BVergG 2002 ~3 Abs. 1 - 3: Bauaufträge sind entgeltliche Aufträge, deren Vertragsgegenstand die Aus-
führung oder gleichzeitige Planung und Ausführung von Bauvorhaben, die Ausführung eines Bauwerks oder die
Erbringung einer Bauleistung durch Dritte ist.
ausführlich u.a. in Gölles u. LeiBer (2003), Praxisleitfaden BVergG 2002; vgl. z.B. König u. Reichel-Holzer
(2002), Bundesvergabegesetz 2002 sowie Schwartz (2003), Bundesvergabegesetz;
siehe BVergG 2002 ~21 Abs. 1; vgl. ÖN A 2050 (01.03.2000), Pkt. 4.1.1, Seite 7
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Der freie Wettbewerb ist daher der nicht behinderte, d.h. z.B. keinen Beschränkungen unterlie-
gende Wettbewerb, der sich auf das Verhältnis zwischen AG und Bieter bezieht. Das kann Zu-
gangsbeschränkungen welcher Art auch immer betreffen (z.B. durch übertrieben gestaltete kon-
struktive LB).

Der lautere Wettbewerb betrifft das Verhältnis zwischen Bietern untereinander. Unlauter Wett-
bewerb ist v.a. dann gegeben, wenn ein Unternehmer durch Bestechung, Preisabsprachen mit
bestimmten Mitkonkurrenten oder durch Ausnützen seiner marktbeherrschenden Stellung einen
ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu erlangen versucht. Die unmittelbare Folge für Angebote
der davon betroffenen Bieter wäre ein sofortiges Ausscheiden.

Der faire Wettbewerb107 betrifft ebenfalls das Verhältnis zwischen AG und Bietern, richtet sich
v.a. jedoch an den AG, der sich in einer stärkeren Marktposition befindet. So dürfen Unterneh-
mer, die an der Erarbeitung der Unterlagen für das Vergabeverfahren unmittelbar oder mittelbar
beteiligt waren, an dem'Vergabeverfahren über die Leistung selbst nicht teilnehmen. Dies würde
diesen Unternehmern einen Informationsvorsprung bescheren, der sämtliche anderen Mitbieter
diskriminiert.

Konkretisierungen dieses Grundsatzes finden sich im BVergG 2002 z.B. unter ~66 Abs. 3 (Ges-
taltung der Ausschreibungsunterlagen), ~74 Abs. 1 und 3 (eindeutige, vollständige und neutrale
LB ohne Wettbewerbsvorteile) sowie tlw. ~98 (Ausscheiden von Angeboten)lOB.

• Anmerkungen zur Angemessenheit der Preise:
Die Adressaten dieses bedeutenden Vergabegrundsatzes sind die öffentlichen AG, die bei den in
die engere Wahl kommenden Bietern deren Angebote auf Angemessenheit der Preise zu prüfen
haben109

• So bergen unangemessen niedrige Angebotspreise zwei Gefahren, die die Intention
der wirtschaftlichen und sparsamen Beschaffung für öffentliche AG in Frage stellen. Erstens die
Insolvenzgefahr von Unternehmen, weil sie den Preis wirtschaftlich nicht verkraften, und zwei-
tens die sich daraus ergebende Verschlechterung des Preisniveaus (aus Sichtweise der AG) am
Baumarkt, welche ruinösen Wettbewerb - und in weiterer Folge eine Verringerung der Anzahl der
Anbieter am Markt - mit sich bringen kann. Dagegen bewirken unangemessen hohe Angebots-
preise, dass der Beschaffungsvorgang den aus dem Haushaltsrecht abgeleiteten Grundsätzen
einer Sparsamkeit und einer Wirtschaftlichkeit unmittelbar entgegenläuft.

Daraus ergibt sich, dass ein Preis jedenfalls angemessen ist, wenn er sich innerhalb einer, die
spekulative Preisgestaltung ausschließenden Bandbreite bewegt, die OBERNDORFER110 fol-
gendermaßen definiert:
Die untere Grenze ist durch die Deckung der variablen und der fixen, sofort ausgaben-
wirksamen Herstellkosten, also der ausgabenwirksamen primären Kosten ink!. Bauzinsen
und des auftragsbezogenen Wagnisses, gegeben und lässt sich ableiten aus dem Postu-
lat, dass die zur Erbringung einer Bauleistung erforderliche finanzielle Teilliquidität des
Unternehmens nicht verschlechtert werden soll (vgl. Abbildung 2-3). Die obere Grenze ist
durch die Vollkostenrechnung mit Ansatz für die Zentralregie, das Wagnis und einen bür-
gerlichen Gewinn gegeben. Ausdrücklich ist jedoch anzumerken, dass in Sonderfällen ein an-

107

109

109

110

siehe BVergG 2002 ~21 Abs. 3
siehe u.a .. Gölles u. LeiBer (2003), Praxisleitfaden BVergG 2002, Seite 25
vgl. Oberndorfer u. Schwarz (2001) in ZVB Nr. 5, Seite 148ft.
ausführlich in Obemdorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 88ft.
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gemessener Preis auch jenseits der Bandbreite der Kostendeckung liegen kann und dass der
bürgerliche Gewinn keine Obergrenze für die Angemessenheit eines Preises ist.

Eine Konkretisierung des Grundsatzes der Vergabe zu angemessenen Preisen bieten die
Rechtsfolgen bei unangemessenen Preisen, wie z.B. die Ausscheidung wegen nicht plausibler
Zusammensetzung (z.B. spekulative Preisgestaltung) des Preises111.

2.4.2.2.2 Ausschreibung

In den Passagen der besonderen Bestimmungen zur Ausschreibung gem. BVergG 2002 macht
die Beschreibung der Leistung, insbesondere deren Qualität, einen wesentlichen Bestandteil
aus.
Durch die Ausschreibung soll der öffentliche AG vergleichbare Angebote für das betr. Projekt
erhalten, denn nur so ist es möglich, durch einen Preisvergleich das preisgünstigste Angebot zu
erkennen. Weiters soll die Ausschreibung die Bieter über den Inhalt des späteren Leistungsver-
trages möglichst eingehend informieren; d.h. dass die Ausschreibung so präzise gestaltet sein
muss, dass sie unmittelbar Inhalt des Leistungsvertrages werden kann und nur mehr durch jene
Vertragsbestandteile ergänzt werden muss, die im Angebot enthalten sind. Auch Berichtigungen
der Ausschreibungenl12 und - erforderlichenfalls - der Bekanntmachung sind während der Ange-
botsfrist möglich. Sie sind jedoch unbedingt allen Bietern nachweislich zu übermitteln. Dadurch
sollen Kosten bzw. allfällige Schadenersatzansprüche der Bieter vermieden werden.

Unter der Einhaltung der allgem. Grundsätze des Vergaberechts gilt für die Ausschreibung - im
Zusammenhang der gegenständlichen Thematik - insbesondere nachstehend angeführter
Grundsatz113 gem. BVergG 2002 ~66 Abs. 3 (vgl. ÖN A 2050, Pkt. 5.1.2):

o Grundsätzlich sind die Ausschreibungsunterlagen derart auszuarbeiten, dass die
Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt ist und die Preise ohne umfang-
reiche Vorarbeiten und ohne Übernahme nicht kalkulierbarer Risiken von den
Bietern ermittelt werden können.

So hat auch die Beschreibung der Leistungl14 eindeutig, vollständig und neutral zu erfolgen,
und sie muss technische Spezifikationenl15 enthalten, die für alle Bieter gleichermaßen zugäng-
lich sind. Sie ist daher so konzipiert, dass alle Bieter die beschriebene Leistung auch gleicher-
maßen verstehen können. Die Leistung darf nicht so umschrieben werden, dass bestimmte Bie-
ter von vornherein Wettbewerbsvorteile genießen. Dadurch werden die Grundsätze der Gleich-
behandlung und des Wettbewerbs verwirklicht.
Ggf. ist die LB durch Pläne, Zeichnungen, Modelle, Proben, Muster, etc. zu ergänzen.

Alle Umstände, die für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung der Angebote
von Bedeutung sind wie z.B. örtliche oder zeitliche Umstände bzw. besondere Anforderungen
hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, sind anzuführen. Die Leistung muss für
die Bieter kalkulierbar sein, was voraussetzt, dass die Planung vor der Ausschreibung

111

112

113

114

115

siehe BVergG 2002 ~98Z 3 bzw. in Reckerzügl (2000), Dissertation, Seite 173f.
siehe BVergG 2002 ~78 Abs. 1 u. Abs. 2
siehe BVergG 2002 ~66 Abs. 1- 8
siehe BVergG 2002 ~74 Abs. 1
siehe BVergG 2002 ~20 (Z 30): Technische Spezifikationen sind sämtliche technische Anforderungen an eine
Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis, eine Lieferung oder eine Dienstleistung, mit deren Hilfe die Bauleis-
tung, das Material, das Erzeugnis, die Lieferung oder die Dienstleistung so bezeichnet werden können, dass sie
ihren durch den AG festgelegten Verwendungszweck erfüllen.
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soweit abgeschlossen sein muss, dass Inhalt und Umfang der Leistung genau beurteilt
werden können. Dies unterbindet andererseits auch eine dadurch nicht mehr notwendig gewor-
dene Kontaktaufnahme zu Bietern, was zur Folge hat, dass Informationsvorsprünge einzelner -
somit auch wettbewerbsverzerrende Elemente - hintan gehalten werdenl16

•

In der Baubranche, speziell im Untertagebau, sind die Leistungen, über die Verträge geschlos-
sen werden, in der Regel sehr umfangreich. BVergG 2002 ~76 Abs. 1 sieht bei derartigen Leis-
tungen eine Aufgliederung in LV vor. Existieren geeignete Leitlinien, wie z.B. Normen oder stan-
dardisierte LB, so sind eigene Ausarbeitungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Auch da-
durch soll die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet werden.

In den Ausschreibungsunterlagen sind die als erforderlich erachteten Nachweise aufzuneh-
men117

• Das betrifft die Nachweise über die Befugnis zur Leistungserbringung, über die Zuverläs-
sigkeit sowie über die finanzielle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Weiters ist anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot
(Bestbieterprinzipl18) oder - sofern der Qualitätsstandard der Leistung in der Bekanntmachung
oder in den Ausschreibungsunterlagen klar und eindeutig definiert ist, sodass qualitativ gleich-
wertige Angebote sichergestellt sind - dem Angebot mit dem niedrigsten Preis (Billigstbieter-
prinzipl19) erteilt werden soll. Sollte sich der AG für ersteres Prinzip entscheiden, so hat er alle
Zuschlagskriterien120

, deren Verwendung er vorsieht, im Verhältnis der ihnen zuerkannten Be-
deutung anzugeben.

2.5 ZivilrechtlicheGrundlagen

In diesem Kapitel sind die zivilrechtlichen Grundlagen für Bauverträge im Untertagebau zu erläu-
tern. Diese Grundlagen beziehen sich auf das Vertragsrecht, das beim Bauwerkvertrag, insbe-
sondere in Österreich durch die ÖN B 2110121 (01.03.2002) geprägt wird, wobei subsidiär das
ABGB seine Wirkung entfaltet.

2.5.1 ABGB - der Bauvertrag als Werkvertrag
Der Vertrag lässt ein Schuldverhältnis auf Basis eines Rechtsgeschäftes entstehen, wobei weit-

. gehende Vertragsfreiheit, die sich durch die entsprechenden Grundsätze der Abschluss- oder
Eingehungsfreiheit, Formfreiheit, Gestaltungs- oder Inhaltsfreiheit sowie auch durch die Endi-
gungsfreiheit ausdrückt, vorherrscht122

• Die Parteien können nach Belieben Vereinbarungen tref-
fen, jedoch sind im Zuge des zwingenden Rechts gewisse Vertragsschranken (z.B. ~879 ABGB)
einzuhalten.

121

122

119

120

116

117

118

vgl. Aicher (1981) in ÖGEBAU, Forschungsbericht (Schlussbericht), Seite 31
siehe BVergG 2002 ~67 Abs. 2
Anm. vom Verfasser: BVergG 2002 ~69 folgend, sind Altemativangebote nur bei Vergaben, die dem Bestbie-
terprinzip folgen, zulässig. Technische Altemativangebote dürfen nur aus wichtigen Gründen nicht zugèlassen
werden. Wirtschaftliche und rechtliche Alternativangebote bedingen einen unverhältnismäßig hohen Prüfauf-
wand, weswegen sie folglich ohne nähere Begründung ausgeschlossen werden können.
vgl. ÖN A 2050 (01.03.2000): Diese Norm kennt rein das Bestbieterprinzip.
Anm. des Verfassers: Die Festlegung dieser Kriterien ist im freien Ermessen des AG vorzunehmen, jedoch
müssen sie geeignet sein, diese Festlegung nach objektiven Gesichtspunkten nachvollziehbar darstellen lassen
zu können; d.h. sie dürfen keine willkürlichen Auswahlelemente beinhalten.
vgl. hierzu z.B. in Deutschland DIN 18312 (12.2002), Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art oder in
der Schweiz SN SIA 118 (14.11.1991), Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten
ausführlich in Hager (1996), Dissertation, Seite 11ft.

Seite 28



Kapitel2 Grundlagen

In einer Reihe von Fällen bietet das ABGB jedoch besondere Regelungen für bestimmte, speziell
gängige Vertragstypen, weil dies der Erleichterung des rechtsgeschäftlichen Verkehrs dient. So
sind im 18. bis 29. Hauptstück des ABGB sämtliche Vertragstypen - z.B.

Veräußerungs- (Kauf-, Tausch- und Schenkungsvertrag),
Gebrauchsüberlassungs- (Miet-, Pacht-, Leih- und Darlehensvertrag),
Dienstleistungs- (Arbeits-, freier Dienst-, Verwahrungs-, Werkvertrag und
Auftrag)
Gesellsèhafts-,
Sicherungs- (Bürgschafts- und Pfandbestellungsvertrag) und
Glücksverträge (Wette, Spiel, Leibrenten- und Versicherungsvertrag)

- geregelt, wobei im Weitern besonders auf die Dienstleistungsverträge der Fokus zu richten ist.

Der Bauvertrag stellt einen typischen Werkvertrag'23 dar und ist somit unter die Dienstleis-
tungsverträge einzuordnen. Die ~1151 bis ~1174 gem. ABGB regeln den Dienst- und Werkver-
trag, deren unterschiedliche Regelungsbedürfnisse ihren Grund in der Rechtsbeziehung des
"abhängigen", "unselbständigen" und "fremdbestimmten" Dienstnehmers zum Dienstgeber einer-
seits, und des "unabhängigen", "selbständigen" und "selbstbestimmenden" Unternehmers zum
Werkbesteller andererseits finden. Letztgenannter arbeitet in eigener Verantwortung mit eigenen
Betriebsmitteln und eigenen Gehilfen, steht für einen bestimmten, vertraglich zugesagten Er-
folg, der in der mangelfreien und rechtzeitigen Herstellung des Werkes besteht, und ist wei-
sungsfrei sowie bestimmt Arbeitszeit und -ort selbst.

Die Hauptleistungspflicht des Unternehmers'24 beste~t beim Bauvertrag in der Erbringung
einer Bauleistung oder in der Errichtung eines Bauwerkes. Der Begriff Werk selbst betrifft
nicht nur die Herstellung, Be- oder Umarbeitung, Wiederherstellung oder Verbesserung einer
körperlichen Sache (Bauwerk), sondern auch die Schaffung ideeller, unkörperlicher, demnach
auch geistiger Werke.
Die Hauptleistungspflicht des Werkbestellers besteht beim Bauvertrag in der Vergütung des
Bauwerks (Werklohn). Auch die Entgeltlichkeit ist nach herrschender Meinung ein grundsätzli-
ches Element des Werkvertrages.

Zur Abgrenzung des Werkvertrages zum Kaufvertrag ist festzuhalten, dass es gem. ~1166 ABGB
darauf ankommt, wer den Stoff zum Gelingen des Werkes liefert. Für den Bauvertrag ist dies
irrelevant. Auch wenn der Werkunternehmer den Stoff beistellt, handelt es sich immer um einen
Werkvertrag, weil darauf abgestellt wird, dass beim Werkvertrag die Berücksichtigung der be-
sonderen Bedürfnisse, individuellen Umstände und Wünsche des Werkbestellers wesentlich
sind. Die folgende Übersicht125stellt zusammenfassend die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien beim Werkvertrag überblicksmäßig dar:

aus der Unternehmersphäre: aus der Bestellersphäre:
• persönliche Ausführung nach den an-. Stoffbeistellung; Pflicht zur Mitwirkung

erkannten Regeln der Technik oder zu- und Aufklärung
lässige Weitergabe (~1165 ABGB) (~1166 und ~1168 Abs. 2 ABGB)

123

124

125

vgl. Straube u. Aicher (2003), Handbuch Bauvertrags- und Bauhaftungsrecht, Seite 2:9
siehe Hager (1996), Dissertation, Seite 15f.
in Anlehnung an Hager (1996), Dissertation, Seite 17
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•

•

•
•

•

•

•

Fürsorgepflicht gegenüber dem Bestel- •
1er,sonstigen Baubeteiligten und Dritter
(91169 LV.m. 91157, 91295 ABGB)

souveränes Agieren im eigenen Be- •
reich
Prüf- und Warnpflicht (91168a ABGB) •
Ablieferung des Werkes bzw. Eigen- •
turnsübertragung
(9426 ft. und 91165 ft. ABGB)
Rechnungslegung (91165 ft. ABGB) •

Behebung von Leistungsstörungen •
(insbesondere Gewährleistung und
Schadenersatz)
(91167 LV.m. 9922 ft.; 91295 ft. ABGB)
sphärenbezogene Verantwortungsbe- •
reiche (91168, 91168a ABGB)

Fürsorgepflicht gegenüber dem Unter-
nehmer, sonstigen Baubeteiligten und
Dritten
(91169 LV.m. 91157, 91295 ABGB)
Koordinierung

Entwurfsänderung
Abnahmeobliegenheit oder -pflicht
(914'12ft. bzw. 9918 ft. ABGB)

Zahlung des Entgelts
(91152 und 91170 ABGB)
Überwachung

sphärenbezogene Verantwortungsbe-
reiche (91168, 91168a ABGB)

2.5.2 ÖNormen-Werkvertrag
Die Rechtsgrundlage des Normungswesens in Österreich bildet B-VG Art. 10 (Z 5) sowie das
Normengesetz 1971 Ld.F. BGBI 136/2001 bzw. die Geschäftsordnung des österreic~ischen
Normungsinstituts, dessen Aufgabe die Erstellung der von Wirtschaft und Verwaltung benötigten
technischen Regeln gern. international anerkannten Prinzipien ist. ÖNormen sind für sich nicht
verbindlich; können aber durch Gesetz, Verordnung, Bescheid, Weisung oder aber auch durch
Vertrag für rechtsverbindlich erklärt werden.
Nach ihrer rechtlichen Qualität - aufgrund der Art ihres Zustandekommens - gelten Vertrags-
ÖNormen als qualifiziert anzusehende und konsensualisiert gestaltete, allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGB)126.Sie stellen Vertragsschablonen dar, die das dispositive Gesetz unter der
Voraussetzung der Vereinbarung ihrer Geltung, die sowohl ausdrücklich als auch stillschweigend
- konkludent - vorgenommen werden kann, abändern.

Zu den bedeutsamsten Bauvertrags-ÖNormen - für diese liegt eine vom österreichischen Nor-
mungsinstitut eigens geschaftene Normengruppe B (Bauwesen) vor - zählen die bereits erwähn-
te Werkvertragsnorm ÖN B 2110 (01.03.2002) sowie ihre Fortsetzungsserie ÖN B 21xx als auch
die ÖNormen der Serie B 22xx - im Bezug zum gegenständlichen Thema wird v.a. die ÖN B
2203-1127(01.12.2001) von besonderem Interesse sein - und der Serie H 22xx.

In Österreich werden erfolgsbezogene Bauverträge - so gen. ÖNormen-Werkvertrag - prak-
tisch ausschließlich unter Zugrundelegung der ÖN B 2110 geschlossen; dadurch kommen im
besonders starken Ausmaß AGB zum Einsatz, die ihrerseits immer wieder auf einschlägige Ö-
Normen Bezug nehmen und somit vertraglich vereinbart werden. Die Philosophie, die hinter
einem ÖNormen-Werkvertrag insbesondere im. Untertagebau steckt, soll an dieser Stelle nicht
vorenthalten werden; sie beschreibt implizit die Risikolage und besagt nach OBERNDORFER128:

126

127
128

vgl. Aicher (2002) in VIBÖ,ÖN B 2110 in der Judikatur, Seite 6f.; vgl. Hager (1996), Dissertation, Seite 23ft.
ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Untertagebauarbeiten - Werkvertragsnorm (TeiI1: zyklischer Vortrieb)
siehe Oberndorfer -' Teil1 (2003), Claim Management, Seite 48
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Bei dem relativ geringen Informationsstand des Unternehmers über den Baugrund und
die Planung (wie sie vom Bauherrn bzw. dessen Erfüllungsgehilfen beigesteIlt werden) zum Zeit-
punkt der Vergabe und angesichts der fast unausweichlichen Leistungsänderungen ist ein Ver-
trag mit konstruktiver LB und Einheitspreisen (Einheitspreis vertrag) der fairste Vertrag.

Bekanntermaßen sind die zu erbringenden, vertraglich vereinbarten Leistungen v.a. im Unterta-
gebau mit vielen Risiken verbunden. Ändern sich demzufolge die vertraglich bedungenen Leis-
tungen, greifen nach den Grundsätzen des österreichischen Rechts gewisse Gefahrtragungsre-
geln in den einschlägigen ÖNormen, die von der aus dem ABGB entwickelten Sphärentheorie129

geprägt sind. Dieser Theorie liegt der Ansatz zugrunde, dass jegliche Ursache für eine Leis-
tungsänderung entweder dem Bauherrn oder dem Unternehmer zugewiesen werden kann.
Daraus lässt sich folgende Risikenverteilung130 (implizit wie explizit) ableiten (Die hervorgehobe-
nen Begriffe besitzen besondere Relevanz bzgl. der gegenständlichen Thematik):

Mängel

fehlende Genehmigungen für eigene
Leistungen
Kalkulationsirrtum (z.B. bei den Geste-
hungskosten, Produktionsmittel, etc.)
bauzeitlicher Verzug (z.B. infolge un~
richtiger Kalkulationsannahmen, seiner
Subunternehmer und Lieferanten, etc.)

Sphäre des Bauherrn: Sphäre des Unternehmers:
• fehlerhafte Planung, unklare LB • nicht entdeckte Planungsfehler
• untaugliche Beistellungen (z.B. Bau-. Nichterkennen offensichtlicher

grund, Vorleistungen anderer Unter- in den Beistellungen
nehmer, etc.)
fehlende, öffentlich-rechtliche Geneh- •
migungen
Leistungsänderungen, u.a. Mengen- •
änderungen (inkl. Bodenrisiko)
zu verantwortende Behinderung aus •
der Sphäre des Bauherrn (z.B. nicht
rechtzeitige Beistellungen, Anordnun-
gen, Entscheidungen, etc.)
unabwendbare Ereignisse (u.a. außer-
gewöhnliche Witterung)

•

•

•

•

Die ÖNORM B 2110 enthält daher ein in sich geschlossenes Vertragsmodell, das die Rechte und
Pflichten der Bauvertragsparteien vom Vertragsabschluss bis hin zur vollständigen beiderseitigen
Erfüllung unter Einschluss von Gewährleistung und Schadenersatz regelt. Dies verfolgt den
Zweck131, das Werkvertragsrecht des ABGB (~1165 ff. ABGB), das ja nicht auf den Bauvertrag
zugeschnitten ist, im Rahmen des dispositiven Rechts auf die bauspezifische Risikolage hin zu
optimieren132

• Trotzdem handelt es sich nur um vorgegebene Rahmenbedingungen, da zahlrei-
che Einzelfragen im Bauvertrag von den Vertragspartnern selbst festgelegt werden müssen.

Im Anschluss wir noch kurz auf eine speziell - wie bereits in der o.a. tabellarischen Gegenüber-
stellung visualisiert - ausgewählte Vertragsbestimmung der ÖN B 2110 Bezug genommen, die
Relevanz für das gegenständlich zu behandelnde Thema besitzt:

129

130

131

132

vgl. Oberndorfer - Teil1(2003), Claim Management, Seite 69ft.; ausführlich in Koziol u. Weiser - Band 2 (2000),
Bürgerliches Recht, Seite 249: Unter Sphärentheorie wird im Werkvertragsrecht die Verteilung von Risiken bzw.
Gefahren im Sinne von Ereignissen verstanden, die den jeweiligen Wirkungskreisen bzw. Machtbereichen der
Vertragsparteien zuzuordnen sind.
Anm. des Verfassers: die hiesige Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; vgl. z.B. Oberndorfer
- TeiI1(2003), aaO., Seite 70 sowie Kropik (2001) in ÖGEBAU-Journal Heft 2, Seite 155
vgl. Straube u. Aicher (2003), Handbuch Bauvertrags- und Bauhaftungsrecht, Seite 2:18
vgl. Oberndorfer - Teil1 (2003), aaO., Seite 47
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• Leistungsänderungen (vgl. ÖN B 2110, Pkt. 5.24):
Die Grundlage des Leistungsänderungsrechts stellt das Gleichgewicht zwischen vertraglich zu-
gesagter Leistungserbringung und vertraglich angemessen vereinbartem Entgelt als maßgeben-
des Prinzip des Rechtsgeschäftes dar (Äquivalenztheorie), das es anzustreben gilt. Ausgehend
von einer Änderung der Leistung müssen im Bezug auf das vertraglich vereinbarte Entgelt eben-
falls Anpassungen einhergehen, um dem im vorigen Satz Geschriebenen gerecht zu werden.
Wie die Änderungen auf Seite des Entgelts vorzunehmen sind, behandelt u.a. ausführlich der
Pkt 5.24 der ÖN B 2110.
Hier ist im Gegensatz zum ABGB für einen Werkbesteller ein weitreichendes Leistungsände-
rungsrecht verankert. Die Leistungsänderungen, sofern sie i.S. von zusätzlichen Leistungen zur
Ausführung der Leistung auch notwendig bzw. i.S. von beliebigen Formen der Leistungsände-
rung dem Werkunternehmer auch zumutbar sind, können diesem Pkt. folgend in nachstehend
angeführter Typologie auftreten bzw. eingeteilt werden. Die herrschende Lehre133 hat sich mit
dieser Thematik bereits im vollen Umfang ausreichend beschäftigt, sodass auf die Begriffsdefini-
tionen und auf die zugehörigen Erläuterungen, etc. nicht gesondert eingegangen werden
braucht.

o Änderung der Art der Leistung (gem. ÖN B 2110, Pkt. 5.24.3)
o Änderung der Umstände der Leistungserbringung (gem. ÖN B 2110, Pkt.

5.24.3)
o Änderung des Umfanges der Leistung (gem. ÖN B 2110, Pkt. 5.24.1)
o zusätzliche Leistungen (gem. ÖN B 2110, Pkt. 5.24.1)
o bloße Mengenänderungen (gem. ÖN B 2110, Pkt. 5.24.6)

2.5.3 Vertragstypen beim Bauvertrag
2.5.3.1 Einteilung hinsichtlich der Übernahme des Kostenrisikos durch den

Werkunternehmer

Eine grundsätzliche Unterteilung von Vertragstypen stellt auf das Kostenrisiko ab, das bei den
Leistungsverträgen je nach vertraglichen Festlegungen unterschiedlich dem Werkunternehmer
überbürdet wird, bei den Selbstkostenerstattungsverträgen jedoch kaum bis überhaupt nicht.
Tabelle 2-2 stellt die verschiedenen Bauvertragstypen dar, die mit Ausnahme des Letztgenann-
ten aus den österreichischen Verdingungsnormen anhand der Unterscheidungen in den Preisar-
ten bzw. aus dem BVergG hervorgehen.

Vertragstypen: Bezugsquelle(n):
Einheitspreisvertrag BVergG ~61 (Z 2); ÖN B 2110, Pkt. 5.28.5.1

Leistungs- Richtpreisvertrag BVergG ~60

verträge: Mengengarantievertrag ÖN B 2110, Pkt. 5.24.7

Pauschalpreisvertrag BVergG ~61 (Z 3); ÖN B 2110, Pkt. 5.28.5.2

Selbstkosten- Regiepreisvertrag BVergG ~61 (Z 4); ÖN B 2110, Pkt. 5.28.5.3

erstattungsver-
echter Selbstkostenerstattungsvertrag VOB/A ~5 Abs. 3träge:

Tabelle 2-2: Bauvertragstypen

133 siehe z.B. Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch sowie
Karasek (2003), ÖNorm B 2110; Kropik (2002), Der Bauvertrag; Kropik u. Krammer (1999), Mehrkostenforde-
rungen; Gölles u. Link (2002), Kommentar zu den ÖNormen B 2110 und B 2117; Obemdorfer - Teil 1(2003),
Claim Management; Straube u. Aicher (2003), Handbuch Bauvertrags- und Bauhaftungsrecht
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Im Anschluss wird die Charakteristik des Einheitspreisvertrages als Leistungsvertrag sowie im
Gegensatz dazu die Charakteristik des Regiepreisvertrages als Selbstkostenerstattungsvertrag
näher umrissen. In Bezug auf die anderen Vertragstypen wird auf diesbzgl. Literatur134verwie-
sen.

2.5.3.1.1 Einheitspreisvertrag (Leistungs vertrag)
Ein Einheitspreis ist ein Preis für die Einheit einer Leistung, die in Stück-, Zeit-, Masse- oder
anderen Maßeinheiten erfassbar ist und für die im LV eine Position vorgesehen istl35

• Zu Ein-
heitspreisen ist auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn sich eine Leistung nach
Art und Güte genau, nach Umfang zumindest annähernd bestimmen lässt136.Vertraglich ver-
einbart werden nur die jeweiligen Einheitspreise, die tatsächliche Vergütung ergibt sich folgen-
dermaßen:

tatsächliche Abrechnungsmengen x vertraglicher Einheitspreise It. LV

Demgemäß wird beim Einheitspreisvertrag, der als Standardvertrag im Bauwesen gilt, zunächst
ein nach detaillierten und aufmessbaren Positionen aufgegliedertes LV zur Beschreibung des
geschuldeten Werkes mit den voraussichtlichen jeweils benötigten Positionen und Mengen er-
stellt (konstruktive LB), und hierauf vereinbart, dass die Endabrechnung zufolge der nachge-
wiesenen Mengen erfolgt. Der Werkunternehmer trägt dadurch das so gen. Einzelkostenrisi-
ko137

, das ist der Verzehr von Kosten für die eigentliche Produktion einer Einzelleistung und für
die in seiner Sphäre auftretenden Risiken gern. Sphärentheorie (siehe Pkt. 2.5.2), vorausgesetzt
die Leistung wird so wie vertraglich vereinbart erbrachtl38

.

Zum Einzelkostenrisiko zählt u.a., dass - im gewissen Rahmen (z.B. 20%-Klausel gern. ÖN B
2110139)- die kalkulierten Kosten nicht linear mit der geleisteten Menge anfallen, was v.a. bei
Umlagen von Gemein- auf Einzelkosten zutrifft.

Bei diesem äußerst erfolgsbezogenen Vertragstyp kann daher der Werklohn erst nach Fertig-
stellung der Leistung ermittelt werden, da erst zu diesem Zeitpunkt die tatsächlichen Mengen
(Vordersätze der Positionen) feststehen, die dem jeweilig im Vertrag zu Grunde gelegten Vorder-
satz nicht entsprechen müssen, weil der prognostizierte Umfang der Leistung nur annähernd
bestimmbar gewesen ist. Der Einheitspreis selbst ist daher grundsätzlich fixiert, die im Vertrag
ausgewiesene Auftragssumme ist aus den eben aufgezeigten Gründen nicht fixiert140.Jedoch
wird es bei diesem Vertragstyp v.a. im Untertagebau erforderlich, besondere Entgeltanpas-
sungsmechanismen für prognostizierbare Leistungsänderungen vorzusehen.

Mögliche Vor- bzw. Nachteile141eines Einheitspreisvertrages ergeben sich dadurch wie folgt:

134

135

136

137

138

139

140

141

ausführlich in z.B. Kapellmann u. Schiffers (2000), Einheitspreisvertrag; Kapellmann u. Schiffers (2000), Pau-
schalvertrag einschI. Schlüsselfertigbau, usw.
siehe Obemdorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 59
vgl. BVergG 2002 ~61 (Z 2)
Anm. des Verfassers: z.B. bei Untertagebauarbeiten bei falscher Einschätzung des Rückprallfaktors hinsichtlich
eines Spritzbeton-Mehrverbrauchs muss der Werkuntemehmer dafür einstehen.
vgl. Oberndorfer - Teil1 (2003), Claim Management, Seite 76
ausführlich in ÖN B 2110 (01.03.2002), Pkt. 5.24.6, Seite 14, abgeändert in ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt.
5.1.2, Seite 24: Im Untertagebau kommt eine 100%/50%-Klausel bei bloßer Mengenänderung zur Anwendung,
da gewöhnlich keine Umlagen von Gemein- auf Einzelkosten erfolgen (eigene Position für Gemeinkosten vor-
gesehen).
ausführlich in Kapellmann u. Schifters (2000), Einheitspreisvertrag, Seite 32ft.
vgl. Wenusch (1998) in ECOLEX, Heft 2, Seite 112
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dem Werkbesteller werden detaillierte •
Positionspreisvergleiche ermöglicht
der Unternehmer bekommt weitgehend
die tatsächlich erbrachte Leistung ver-
gütet
Leistungsänderungen lassen sich infol-
ge der positionsweisen Preisaufgliede-
rung vergütungsmäßig unproblemati-
scher bewerten

Vorteile:. Nachteile:
• die Planung hat zum Zeitpunkt des Ver-. der Werkbesteller kennt zum Zeitpunkt

tragsabschlusses noch nicht bis ins des Vertragsabschlusses nur den auf
letzte Detail abgeschlossen zu sein Basis abgeschätzter Mengen ermittel-

ten voraussichtlichen Gesamtpreis
die Massenermittlung als Vorausset-
zung der Vergütung ist aufwendig

•

•

•

2.5.3.1.2 Regiepreisvertrag (Selbstkostenerstattungsvertrag)
Ein Regiepreis ist ein Preis ink!. Gesamtzuschlag für eine Leistungseinheit in ebenso erfassba-
ren Maßeinheiten, wie z.B. eine Leistungsstunde für Lohn bzw. Gerät oder Materialverrech-
nungseinheiten für Material, Betriebsstoffe, etc., für die im LV ebenfalls eine Position vorgesehen
ist. Zu Regiepreisen ist nur dann auszuschreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn Art, Güte
und Umfang der Leistung oder die Umstände, unter denen sie zu erbringen ist, nicht so ge-
nau erfasst werden können142

, sodass eine Vergabe nach Einheits- oder Pauschalpreis nicht
möglich ist und eine Vergütung nur nach dem tatsächlich angefallenen Stunden- oder Mate-
rialaufwand erfolgen kann.

Bei diesem Vertragstyp werden im Unterschied zum erfolgsbezogenen Einheitspreisvertrag zwar
ebenso im Voraus Preise für die aufmessbare Einheit einer Leistung vereinbart, jedoch werden
dem Werkunternehmer die nachgewiesenen - zumeist identisch mit den tatsächlich angefallenen
- Produktionskosten (Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungskosten, etc.) i.S. der Herstell-
kosten (siehe Pkt. 2.3.1.1) zuzüglich eines Gesamtzuschlags in Prozent für die erbrachten Leis-
tungen vergütetl43

• Wesentlich hierbei ist, dass der Werkunternehmer alle ihm für die Ausführung
der Bauleistung entstehenden Aufwände aufzeichnet und diese dem AG nachweist, d.h. der
Preis für die Bauleistung wird umso höher, je größer der unternehmerische Verzehr an Leis-
tungseinheiten ist. Demzufolge wird die Erfolgsbezogenheit - unternehmerische Motivation für ein
strikt leistungsorientiertes und wirtschaftliches Tätigsein - des Unternehmers, v.a. hinsichtlich der
Bauzeit, in einem hohen Maße auf den AG überwälzt.

Ein Regiepreisvertrag ist nur für Bauleistungen sinnvoll, deren Selbstkosten - eigentlich präziser -
deren Herstellkosten nicht kalkulierbar sind, für die sich der Aufwand der Erstellung eines LV für
das Angebot und der folglichen Vergütung nicht auszahlt, oder die einem hohen Improvisations-
anspruch des Bauherrn gerecht werden müssen. Bei diesem Vertragstyp ist es auch entbehrlich,
besondere Entgeltanpassungsmechanismen für prognostizierbare Leistungsänderungen vorzu-
sehen.

142

143
vgl. BVergG 2002 ~61 (Z 4)
vgl. Oberndorfer - TeiI1(2003), Claim Management, Seite 76 sowie Hager (1996), Dissertation, Seite 69t.
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2.5.3.2 Einteilung hinsichtlich der Möglichkeit einer nachträglichen Änderung
von Preisen bei wertmäßigen Änderungen der Kostengrundlagen

2.5.3.2.1 Festpreisvertrag
... für die gegenständliche Thematik der Dissertation von untergeordneter Bedeutung, siehe z.B.
OBERNDORFER (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 106ff.

2.5.3.2.2 Vertrag mit veränderlichen Preisen
... für die gegenständliche Thematik der Dissertation von untergeordneter Bedeutung, siehe z.B.
OBERNDORFER (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 106ff.

Aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten hat sich im deutschsprachigen Raum im Untertagebau -
aufgrund der Tatsache, dass erst im Zuge der Ausführung eine einwandfreie Mengenermittlung
gewährleistet wird - der klassische, erfolgsbezogene Bauwerkvertrag, i.S. eines Einheits-
preisvertrages mit veränderlichen Preisen (auf Basis einer konstruktiven lB) durchgesetzt,
der zumeist im Zuge eines offenen Verfahrens oder eines nicht offenen Verfahrens mit vorheriger
Bekanntmachung ausgeschrieben wurde.
Der diesbzgl. Philosophie OBERNDORFERS in punkto eines ÖNormen-Werkvertrags (siehe Pkt.
2.5.2) in der gegenständlichen Arbeit folgend, lässt sich der Zweck des betr., weiter abgegrenz-
ten Einheitspreisvertrages im Untertagebau - salopp formuliert - etwa folgendermaßen ableiten:
Der Werkbesteller soll nicht mehr oder weniger bezahlen als er tatsächlich erhält - der Unter-
nehmer soll nicht mehr und nicht weniger erhalten als er tatsächlich leistet (---+ faire, leistungs-
gerechte Vergütung).

2.5.4 .Dynamische Leistungsbeschreibung als Kern des Bauvertra~
ges

Während eine flexible Tunnelbaumethode eine Fülle von Möglichkeiten bietet, den Vortrieb im
Bezug auf den Ausbruch und den Bedarf an Stützmaßnahmen auf die auftretenden vielfältigen
Verhaltensformen des Gebirges anzupassen, wird diese Flexibilität im Zuge einer angemesse-
nen Ermittlung eines leistungsabhängigen Errichtungsentgelts bzw. im Zuge der auf den Ergeb-
nissen der geotechnischen Klassifikation (Gebirgs- und Vortriebsklassifikation) aufbauenden Kal-
kulation der Herstellkosten dieser Leistungen meist zu einem Problem. Wird zusätzlich noch die
Forderung der Objektivität und Nachvollziehbarkeit der Kalkulation und einer folglich daraus ab-
leitbaren fairen, leistungsgerechten Vergütung bei allfällig auftretenden Leistungsänderungen
gestellt, so wird das Problem zusätzlich verschärft.

Es ist daher ein abstraktes Bindeglied zu definieren, das den zuvor erarbeiteten vergabe- und
zivilrechtlichen Grundlagen (siehe Pkt. 2.4 bzw. 2.5) genügt und das gleichzeitig mit der auf die
auftretende Wechselhaftigkeit des Baugrunds reagierenden flexiblen Tunnelbaumethode (siehe
Pkt. 2.1.2) möglichst uneingeschränkt umgehen kann. Der Lösungsansatz für dieses Problem
lässt sich in Form eines dynamischen Modells - nach SCHOTTKEl44 anhand einer dynami-
schen LB, m.E. jedoch besser anhand eines zweckorientierten geotechnischen Klassifizie-
rungssystems ink!. eines formulierten, auf das Klassifizierungssystem speziell angepass-
ten und Bestandteil der lB werdenden, dynamischen Vergütungsmodells - für den Unterta-
gebau, welches nachstehend aufgelistete Zielsetzungen erfüllt, ausdrücken:

144 siehe Schottke (1993) in Tunnel3, Seite 167ft.
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o Die Beschreibung der Leistung hat auf Basis eines geotechnischen Klassifizie-
rungssystems eindeutig, vollständig und neutral zu sein, sodass das Kriterium
der Kalkulierbarkeit145 (Festlegung der betriebswirtschaftlichen Folgen) für den
Bieter gewährleistet ist und sodann aus dieser Kalkulation Abweichungen von der
vertraglichen Leistung objektiv und nachvollziehbar feststellbar werden.

o Der Vertrag soll sich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Äquivalenz zwi-
schen Leistung und Vergütung dynamisch aufgrund der im Vergütungsmodell
beinhaltend formulierten (Bauzeit- und) EntgeJtanpassungsmechanismenan die
veränderten Verhältnisse anpassen (bei der Anpassung der Vergütung an die ver-
änderliche Leistung handelt es sich um ein kybernetisches System, einen so gen.
Regelkreis), um die Gefahr zu vermeiden, dass die Vergütung über Inanspruch-
nahme von Claims außer Kontrolle gerät.

o Der Vertrag muss ohne jede Einschränkung erfolgsbezogen bleiben und eine fai-
re Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien i.S. der Sphärentheorie ga-
rantieren.

Um eine klar definierte Leistung i.S. des Kriteriums der Kalkulierbarkeit für den Bieter zu erhal-
ten, ist die technische Flexibilität der Tunnelbaumethode in Anpassung auf die Wechselhaftigkeit
des Baugrunds in einer geotechnischen Klassifikation zu kategorisieren und in so gen. (Aus-
bruchs-,) Vortriebs- oder Sicherungsklassen146 für die Ausschreibung bzw. infolge für die Grund-
lage der Vergabe eindeutig, vollständig und neutral festzuschreiben. Damit muss die geotechni-
sche Klassifikation u.a. auch die Basis für eine Einschätzung der zu prognostizierenden VT-
Leistung in der jeweiligen Klasse und damit verbunden für die Vortriebszeit anhand der prognos-
tizierten Klassenverteilung für das Hohlraumbauwerk bilden.

Im Untertagebau, insbesondere beim zyklisch konventionellen Vortrieb, ergibt sich die Schwie-
rigkeit, dass die vom AN zu erbringenden Leistungen direkt vom Baugrund als Baustoff abhängig
sind, der Baugrund aber niemals endgültig mit allen Auswirkungen auf die Leistungserbringung
vor dem Auffahren des Hohlraums beschrieben werden kann und sich daraus ausführungsbe-
gleitend Änderungen hinsichtlich der erwarteten Leistungsinhalte ergeben müssen. D.h., die zu-
meist im Bauwerkvertrag vereinbarten, einer zugrunde liegenden zweckorientierten geotechni-
schen Klassifikation ink!. formuliertem Vergütungsmodell beinhaltenden (Bauzeit- und) Entgelt-
anpassungsmechanismen kommen erst dann zur Anwendung, wenn die prognostizierbar er-
warteten Leistungen tatsächlich vor Ort notwendig werden, jedoch Ihr Eintreffen zum Zeitpunkt
der Prognose ungewiss gewesen ist. SCHOTTKE147 folgend, handelt es sich im juristischen Sinn
um die Vertragsabrede einer aufschiebenden Bedingung, quasi um eine Option darauf, dass
bei Erfordernis der Leistung eine Höhe der Vergütung bereits feststeht. Die Leistung selbst ist
aber bei Vertragsabschluss noch nicht vereinbart, sondern nur die Bindll':l~,..il!.lfalle des Eintref-
!~..E~~'die Leistu~~,~~~iner bestimmten Vergütung auszuführen..Ërr .
(fe

145

146

147

Anm. des Verfassers: Das Kriterium der Kalkulierbarkeit ist vom Grundsatz her dann erfüllt, wenn der Bieter
bereits im Zuge der Erstellung des Angebots die Bau- und Betriebsweise eindeutig, d.h. in weiterer Folge das
Vortriebsverfahren sowie den zugehörigen Geräte- und Personalbedarf festlegen kann. Dieses Kriterium gilt es
im Zuge dieser Arbeit auf die Kalkulation der Herstellkosten anzuwenden.
vgl. Schottke (1993) in Tunnel 3, Seite 167: Die (Ausbruchs-,) Vortriebs- bzw. Sicherungsklasse ist die gängige
Bezeichnung für die dem Vertrag zugrunde liegende Klassifikation des Baugrundes und beinhaltet damit ge-
genüber dem Projektentwurf, der primär auf die technische Lösung ausgerichtet ist, ebenfalls abrechnungs-
technische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte.
ausführliche in Schottke (1993) in Tunnel3, Seite 170
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tungsänderungen aus der Notwendigkeit der vorauszusetzenden, erfolgsbezogenen terminlichen
und wirtschaftlichen Planung und Festlegung eines Untertagebauprojekts, welche wiederum ü-
berhaupt erst durch die politische Realisierbarkeit öffentlicher Baurnaßnahmen ermöglicht wird.

Inwieweit solche formulierten (Bauzeit- und) Entgeltanpassungsmechanismen (dynamische Ver-
gütungsregulative) eine faire leistungsgerechte Vergütung erbrachter VT-Leistungen umsetzen,
ist in den folgenden geotechnischen Klassifizierungssystemen, speziell in den Normenklassifizie-
rungen (siehe Pkt. 5), zu untersuchen. Etwaige Beachtung sollte in selbigem Zusammenhang
auch noch dem Eintreten eines geologisch bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren
Mehrausbruchs sowie dem Auftreten allfälliger Erschwernisse wie z.B. Bergwasser, stark druck-
haftes bzw. quellendes Gebirge, Gaseinschlüsse, etc. gewidmet werden.
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3 GEOTECHNISCHE KLASSIFIKATION

Anders als bei herkömmlichen Konstruktionen des Hoch- und Tiefbaues bekommt es der Unter-
tagebau mit einem Baugrund als Baustoff zu tun, der nicht frei ausgewählt werden kann, sondern
der von Natur aus mit sehr wechselhaften Eigenschaften vorgegeben ist - im konkreten Fall das
Gebirge (siehe Abbildung 3-1). Das Gebirge kann sowohl aus Locker- als auch Festgesteinen,
zumeist aus beidem im Wechsel, aufgebaut sein.

• Art und

Eigenschaften sowie
Häufigkeit

• Raumlage und Er-
streckung

• Abstand,
Oberflächenbeschaf-
fenheit, Öffnungs-
weite und Durch-
trennungsgrad

• Beeinflussung der
bodenmechanischen
Eigenschaften

Gesteinsverbandes
der Gesteinsdruck-

gewachsener BODEN -
LOCKERGESTEINSVERBAND
(Gebirgskörper i.e.S. bzw. Boden für
den städt. Tunnel- und Leitungsbau)

• lockergesteinsart
• mineralisch
• - grobkörnig
• - gemischtkömig
• - feinkörnig
• organisch bzw .

organogen
• Grundwassereinfluss

GEBIRGE - GESTEINSVERBAND
(Gebirgskörper i.w.S. für den allgern. Hohlraumbau)

Zusammensetzung des
(z.B. Abgrenzung anhand
festigkeit)

• Art und
Eigenschaften sowie
Häufigkeit

• Raumlage und Er-

streckung
• Abstand.

Oberflächenbeschaf-
fenheit. Öffnungs-
welte und Durch-
trennungsgrad

• Füllungen (z.B.
Bergwasser, Mylonit.
etc.)

• generelle Beeinflus.
sung der fets-
mechanischen
Eigenschaften

FELS -
FESTGESTEINSVERBAND

(Gebirgskörper Le.S. für den
Kavernen-, Tunnel- und Stollenbau)

• Festgesteinsart
• tn-Situ-

Spannungszustand
• Festigkeits- und

Formanderungs-
verhalten

• Bergwassereinfluss
• Verwitterungszu-

stand bzw. -grade

Abbildung 3-1:

Aus baugeologischer
Sicht hat sich daher eine
Erfassung von Gesteins-
verbänden zu Homogen-
bereichen 148 Bereich
entlang des Hohlraum-
bauwerks, in welchem
Beschaffenheit und Ver-
halten des Gebirges in-
nerhalb festgelegter
Grenzwerte liegen; die
Grenzwerte und der ent-
sprechende Bereich wer-
den aufgrund der Beurtei-
lung des Gebirges festge-
legt149

- etabliert, die eine
ganze Reihe von Ideali-
sierungen unvermeidlich
mit einzuschließen haben.
Dies resultiert daraus,
dass ohne vorangehende
Idealisierungen v.a. die

Menge an geologischen Daten jeden Überblick rauben würde und eine monetäre Bewertung der
ein Vortriebsverfahren kennzeichnenden Bau- und Betriebsweise folglich mit vernünftigem wirt-
schaftlichen Aufwand nicht machbar wäre. Sobald geotechnische Systeme zur Beschreibung des
Wechselspiels zwischen Gebirge, der Baukonstruktion des Hohlraumbauwerks und der Baume-
thode entworfen und verwendet werden müssen, ist abermals die Notwendigkeit von neuerlich
zutreffenden Idealisierungen gegeben.

148

149

ausführlich in Prinz (1997), Abriss der Ingenieurgeologie, Seite 86ft.: Ziel der Beschreibung des Gebirges ist die
idealisierte Einstufung von Gesteinsverbänden mit ähnlichen Kombinationen in Art und Größe der maßgeben-
den Schlüsselparameter; siehe u.a. auch eine Angabe von möglichen Kriterien für die Abgrenzung und Gültig-
keit geologischer Homogenbereiche (Zusammenstellung aus Literaturrecherchen)
vgl. OGG-Richtlinie (2001), Pkt. 2. Seite 5: Synonym Gebirgsart - Locker- und Festgesteinsverband mit gleich-
artigen Eigenschaften; vgl. SN SIA-Empfehlung 199 (01.11.1998), Pkt. 1.1, Seite 5
vgl. Müller - Band 1 (1980), Theoretischer Teil - Felsbau über Tage; Seite 22ft.; ausführlich in Wittke (1984),
Felsmechanik, Seite 121f.: Als baugeologisch angesprochener Homogenbereich wird ein Abschnitt des Gebir-
ges bezeichnet, der in allen Teilen möglichst gleichartig aufgebaut ist und daher in jedem Punkt annähernd die
gleichen physikalischen Eigenschaften besitzt. Da aber in der Natur die Gesteine, angefangen vom mikroskopi-
schen Bereich des Korngefüges bis hin zum Trennflächengefüge des makroskopischen Bereiches, so. gut wie
nie wirklich homogen sind, muss in diesem Falle von einer statistischen Homogenität oder von einer sogen.
Quasi-Homogenität gesprochen werden.
Die Abgrenzung ist vom Untersuchungszweck abhängig und ist gg1. für verschiedene Eigenschaften unter-
schiedlich vorzunehmen und auf diese strikt zu beziehen.
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Der Bewältigung dieser Aufgabe dient schlussendlich ein geotechnisches Klassifizierungssys-
tem, welches aus einer jeweils eigenständigen Gebirgs- bzw. Vortriebsklassifizierungl50

(eindeutige Begriffszuordnung anhand möglicher Zweckbestimmung und Unterscheidungsmerk-
male siehe Pkt. 3.2) mit einer systematischen, nachvollziehbaren sowie praxisorientierten
Einteilung in Klassen besteht, um u.a. auch eine gerechte Verteilung der Risiken zwischen
Werkbesteller und Werkunternehmer im Bezug zur gesetzlich geregelten Sphärentheorie (siehe
Pkt. 2.5.2) zu ermöglichen.

3.1 Anforderungen
Unbestreitbar kommt der geotechnischen Klassifikation eine zentrale Aufgabe in den chronologi-
schen Phasenabläufen der Projektabwicklung von Hohlraumbauwerken zu. Die grundsätzliche
Zielsetzung151 besteht darin, das Gebirge entlang einer geplanten Achse sowohl nach seinen zu
erwartenden gebirgsbedingten Eigenschaften und Merkmalen, als auch unter Berücksichtigung
der konstruktions- und verfahrenstechnischen Parameter nach seinem geotechnischen Verhalten
für den Ausbruch und die dabei für die Gewährleistung des Systemgleichgewichts erforderlichen
Stützmaßnahmen zu klassifizieren, sowie weiters eine objektive, eindeutige und nachvollziehba-
re Basis für die Ermittlung eines angemessenen, leistungsabhängigen Errichtungsentgelts und
infolge eine dynamisch, auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassbare, faire und leistungsge-
rechte Vergütung der Vortriebsarbeiten zu schaffen.

Die Handhabung152 solcher geotechnischen Klassifizierungssysteme soll den Anwender in die
Lage versetzen, ein Gebirge aufgrund von zur Verfügung gestellten baugeologischen und geo-
mechanischen Daten, Parametern und Kennwerten aus den notwendigen Voraberhebungen be-
urteilen und unter Festlegungder konstruktions- und verfahrenstechnischen Parameter in defi-
nierte (Ausbruchs-,) Vortriebs- oder Sicherungsklassen mit allen notwendigen Angaben für die
Ermittlung eines angemessenen Entgelts und für die Gewährleistung einer einwandfreien Bau-
ausführung zuordnen zu können. Noch dazu ist eine rasche, mit einem sich in Grenzen halten-
den wirtschaftlichen Arbeitsaufwand für beide Parteien versehene Nutzung wünschenswert. Die
getroffene Klasseneinteilung muss von verschiedenen Anwendern reproduzierbar sein.

Ein geotechnisches Klassifizierungssystem muss daher bestimmten Anforderungen gerecht wer-
den, um objektive, brauchbare und v.a. reproduzierbare Ergebnisse liefern zu können. Aufbau
und Struktur müssen den Wünschen der Praxis nach einem einfachen aber dennoch aussage-
kräftigen Hilfsmittel in sämtlichen Phasen der Projektabwicklung eines Hohlraumbauwerks genü-
gen.

Nachstehend sind die grundsätzlichen Anforderungen 153 an geotechnische Klassifizierungssys-
teme wiedergegeben:

150

151

152

153

Anm. des Verfassers: Vorweg ist festzuhalten, dass die Gebirgsklassifizierung auschließlich geotechnisch ori-
entiert ist, eine mögliche Basis für die Vortriebsklassifizierung bietet, die daher auschließlich vergütungstech-
nisch orientiert zu sein hat.
vgl. z.B. Maidl et al (1997), Tunnelbau im Sprengvortrieb, Seite 275ft.
vgl. Daller et al (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 443
übersetzt aus http://www.britannica.com(03.05.2004);vgI.Steibl(2002).Diplomarbeit.Seite 4
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a Ausdrucksnormung:
Die Festlegungen der Begriffe oder besser der Ausdrücke einer Klassifikation sol-
len möglichst auf Grundlage von wissenschaftlich anerkannten Regelwerken der
Technik erfolgen.

a Ausdrucksbedeutung:
Die Wahl der charakteristischen Eigenschaften, Merkmale und Kriterien sowie die
daraus folgende Definition von Klassen soll so geartet sein, dass sie einander in
ihrer Bedeutung eindeutig ausschließen.

a Ausdrucksoptimierung:
Die Wahl der charakteristischen Eigenschaften, Merkmale und Kriterien sowie die
daraus folgende Definition von Klassen soll so geschehen, dass mit einer mög-
lichst geringen Anzahl an Ausdrücken eine dem Zweck entsprechend optimale
Aussagefähigkeit und -kraft erzielt wird.

a Aussagebeständigkeit:
Die Wahl der charakteristischen Eigenschaften, Merkmale und Kriterien sowie die
daraus folgende Definition von Klassen soll so erfolgen, dass die Beurteilung der
Begriffe (unter dem Begriff wird der zu klassifizierende Gegenstand verstanden)
auch bei geringfügig abweichender technischer Zielsetzung gleich bleibt.

a Einfachheitder Mittel:
Die Wahl der charakteristischen Eigenschaften, Merkmale und Kriterien sowie die
daraus folgende Definition der Klassen soll so geschehen, dass die Bestimmung
mit möglichst einfachen Mitteln und einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand er-
folgen kann.

a Vielartigkeitder Mittel:
Die Wahl der charakteristischen Eigenschaften, Merkmale und Kriterien sowie die
daraus folgende Definition der Klassen soll so erfolgen, dass diese mit möglichst
vielen, dem Stand der Technik vertretbaren Methoden und Praktiken festgestellt
werden können.

3.2 Sachdefinitionen

Geotechnische Gebirgs- bzw. Vortriebsklassifizierung154
, d.h. die notwendige Unterteilung des

Gebirges entlang der aufzufahrenden Achse des Hohlraumbauwerks nach bestimmten Kriterien,
werden grundlegend anhand der Ergebnisse baugeologischer und geomechanischer Untersu-
chungen und Beurteilungen erstellt. Sie sind zumeist für eine gewisse Tunnelbaumethode und
damit verbundener Vortriebsart maßgefertigt und dienen vor Baubeginn der Wahl des geeigneten
Vortriebsverfahrens (u.a. auch der Bau- und Betriebsweise), der prognostizierbaren Festlegun-
gen der Ausbruchsart und der Stützmaßnahmen155 sowie der Ermittlung für ein angemessenes
Errichtungsentgelt. Während der Bauausführung erfolgt i.S. einer flexiblen Tunnelbaumethode
(siehe Pkt. 2.1.2) für die Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit des Hohl-

154

155
siehe Maidl- Band 2 (1995), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 43
siehe z.B. Lauffer (1994) in Felsbau Nr. 5, Seite 310: Unter dem Begriff der Stützung werden die Wirkungen
aller Stützmaßnahmen auf den Hohlraumrand in radialer Richtung im Sinne einer Bereitstellung eines
Ausbauwiderstandes subsumiert;
im Gegensatz zum Begriff der Sicherung eines Hohlraumes sind alle Maßnahmen und Teilwirkungen zu
zuordnen, die dazu beitragen, die Geometrie des Ausbruchrandes zu erhalten.
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raumbauwerks ein ständiges Vergleichen des angetroffenen mit dem prognostizierten geotechni-
schen Gebirgsverhalten und ggf. - in einvernehmlicher Absprache zwischen Werkbesteller und
Werkunternehmer - eine Änderung der Zuordnung in der Klassifikation, die sodann als Basis
einer fairen und leistungsgerechten Vergütung der schlagend gewordenen VT -Leistungen zu
dienen hat.

Die wirtschaftliche Bedeutung einer korrekten, leistungsangepassten Zuordnung in der Klassifi-
kation ist offensichtlich, wenn man an den progressiv steigenden Verzehr von Produktionsmitteln
des Werkunternehmers in den schlechten Klassen bzw. an die stark abfallenden VT-Leistungen
denkt156

•

Eine geotechnische Klassifikation müsste sich daher aus folgenden Aspekten definieren:

a) baugeologische und geomechanische Sichtweise:
Die Zuordnung von gleichartigen Homogenbereichen (Gebirgsarten) mit festgeleg-
ten Merkmalen und eindeutig definierten Kriterien in Zusammenhang ohne oder
mit einem zeitlich bedingten Verformungsverhalten des Gebirges in die Gebirgsgü-
te bzw. das Gebirgsverhalten beschreibende Klassen, die für eine bestimmte Art
von Bauvorhaben, im Fall des Untertagebaues zumeist auch auf eine bestimmte
Baumethode und damit verbundener Vortriebsart ausgerichtet sind.
Bei den Klassifizierungsmerkmalen und -kriterien handelt es sich einerseits um nur
rein qualitativ beschreibbare Parameter und andererseits um quantitativ bestimm-
bare fels- bzw. bodenmechanische Kenngrößen.

b) bautechnische Sichtweise:
Die Zuordnung von gleichen, die Gebirgsgüte bzw. das Gebirgsverhalten be-
schreibenden Klassen mit den jeweilig darauf abgestimmten und erforderlichen
bautechnischen Maßnahmen in neuerliche, unterteilt abhängige Klassen, denen
v.a. das Systemverhalten des Gesamtsystems resultierend aus Gebirge und ge-
wählten Baurnaßnahmen zugrunde liegt.
Diese Klassen legen daher u.a. den jeweiligen Rahmen der möglichen Abschlags-
bzw. Öffnungslängenbereiche157

, der klassenbezogenen Stützmittelmaßnahmen
fest, den Zeitpunkt des spätest möglichen Ringschlusses usw., welche zur Bewäl-
tigung der durch das Gebirge vorgegebenen Situation unter Beachtung der Vor-
triebsart mit Auswirkungen auf die Wahl des durch die Bau- und Betriebsweise
kennzeichnenden Vortriebsverfahrens erforderlich sind.

c) bauwirtschaftliche Sichtweise:
Die Festlegung und Anwendung eines - die aufgezeigten Grundlagen (siehe u.a.
Pkt. 2) dieser Arbeit beachtenden - Schemas 158, in dem die leistungsbestimmen-
den Vortriebstätigkeiten des Ausbrechens und des Ausbauens anhand des prog-
nostizierten geotechnischen Gebirgsverhaltens systematisch in (Ausbruchs-,) Vor-

156

157

158

siehe z.B. in Angerer (1974) in Straßenforschung Heft 18, Seite 63: graphische Darstellung der klassenabhän-
gigen VT-Leistungen;
siehe u.a. auch Maidl - Band 2 (1995), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 44: graphische Darstel-
lung der Kostenrelation zwischen Vortriebsklasse und Ausbruchs-, Ausbau- und Vortriebskosten;
ausführlich dazu in Wild (1984), Sprengtechnik, Seite 112ft.: In der Realität ist die Optimierung der Abschlags-
länge eine sehr komplexe Aufgabe, da diese von sehr vielen Randbedingungen beeinflusst wird. Die Vielzahl
der Einflussgrößen auf die Abschlagslänge lässt eine allgemeingültige Regel für die Bemessung dieser nicht
zu. Die z.B. sprengtechnisch günstigste Abschlagslänge und die betrieblich zweckmäßigste Abschlagslänge
müssen aufeinander abgestimmt werden; größere Abschlagslängen führen in der Regel zu betrieblichen, zeit-
mäßigen und kostenmäßigen Vorteilen.
vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.1, Seite 41
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triebs- oder Sicherungsklassen zum Zweck der Ermittlung und Vergütung eines
angemessenen Errichtungsentgelts eingestuft werden. In erster Linie stellt dieses
Schema ein reines Vertragsinstrument zwischen dem AG und dem AN dar, auf
dessen Basis die Prognose der Bauzeit und die den angemessenen Vertragspreis
bildende Kalkulation des AN sowie schlussendlich eine faire und leistungsgerechte
Vergütung der tatsächlich erbrachten VT-Leistungen vorgenommen werden kön-
nen; m.a.W. der AG beabsichtigt einen klaren, eindeutigen und für beide Parteien
gerecht werdendes Vergütungsmodell zu finden, das auch bei geringen geologi-
schen Veränderungen in gewissen Bandbreiten deren baubetriebliche Bewälti-
gung beinhaltet, ohne dass jeweils Claims notwendig werden.

Da die Fülle der beinhaltenden Kriterien dieser genannten Aspekte in einem Klassifizierungssys-
tem aufgrund der daraus hervorgehenden Komplexität nur schwer abzudecken ist und noch dazu
allen am Bau beteiligten Parteien gleichermaßen gerecht werden sollte, haben sich in der Praxis
zwei von der Zweckansprache differente Methoden 159 entwickelt:

3.2.1 Planungs- bzw. Projektierungszweck - Machbarkeit, Trassen-
vergleich

Zur Beschreibung, Beurteilung und Interpretation des Gebirges im Zuge dieses Klassifikations-
zwecks stehen die baugeologischen und geomechanischen sowie die bautechnischen Kriterien
in erster Linie im Vordergrund, da bei den Studien für die Machbarkeit im Zuge der Überlegungen
der Trassenvarianten, der folglichen Trassenauswahl und -festlegung vorrangig die zu klassifizie-
renden Gebirgs(Qüte)klassen Aussagekraft über die zu prognostizierende, örtlich vorherrschende
Gebirgsgüte bzw. das Gebirgsverhalten beinhalten müssen. Es ist hierbei auch zweckmäßig,
möglichst rasch nach mehreren Systemen zu klassifizieren, um dadurch auftretende Interpretati-
onsmissverständnisse und -ungenauigkeiten vermindern zu können.

Hinsichtlich der Aussagekraft eines solchen Klassifizierungssystems lässt sich aufgrund der ein-
fließenden Parameter und Kenngrößen nachstehend Angeführtes verifizieren:

gebirgsbedingte
zeitl. bedingtes Ver-

bautechnisch (kon-
(baugeologische u.

formungsverhalten
struktions- u. verfah- Aussagekraft

geomechanische)
des Gebirges:

renstechnisch) beding- des Klassifizierungssystems:
Parameter: te Parameter:

JA NEIN NEIN (allgemeine) Gebirgsgüte

JA JA NEIN (allgemeines) Gebirgsverhalten

spezifische Gebirgsgüte
JA NEIN JA (hinsichtlich der trassierten Hohlraum-

achse)
spezifisches Gebirgsverhalten

JA JA JA (hinsichtlich der trassierten Hohlraum-
achse)

Tabelle 3-1: Stadien der Aussagekraft für Klassifikationssysteme für den Planungs- bzw. Projektie-
rungszweck

159 vgl. John (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 412
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Soll im Stadium der Vorprojekt- oder Vorentwurlsphase160 das Klassifizierungssystem ebenfalls
ein Instrument für eine darauf beruhende Ermittlung eines Kostenrahmens161 bzw. einer Kosten-

. schätzung162 der Baukosten163 nach z.B. Richtwert- oder Elementmethode und der Bauzeit dar-
stellen, so müssen zu diesem Zweck auch Aussagen über folgende Sachverhalte formuliert wer-
den:

o Einteilung in Gebirgs(güte)klassen nach den Gesichtspunkten des geotechnischen
Gebirgsverhaltens (Berücksichtigung der Einflüsse zufolge der gewählten Tunnel-
baumethode und damit verbundener Vortriebsart) und einer Angabe von bautech-
nischen Maßnahmen (Vordimensionierung der Stützmaßnahmen) zur Gewährleis-
tung des Systemgleichgewichts; dabei soll kein zu enger Rahmen angelegt wer-
den164

;

o Prognose über die Abfolge und die Verteilung der einzelnen Gebirgs(güte)klassen
längs der Tunneltrasse mit einer Wahrscheinlichkeitsangabe der Sicherheit dieser
Prognose;

3.2.2 Ausführungszweck - monetäre Erfassung der leistungsbe-
stimmenden Vortriebstätigkeiten

Zur Beschreibung, Beurteilung und monetären Ermittlung (Kalkulation) der leistungsbestimmen-
den Tätigkeiten des Ausbrechens und des Ausbauens auf Basis des geotechnischen Gebirgs~
verhaltens im Zuge dieses Klassifikationszweckes stehen die bautechnischen und bauwirtschaft-
lichen Kriterien in erster Linie im Vordergrund. Daher besitzen diese, dem genannten Zweck zu-
ordenbaren geotechnischen Klassifizierungssysteme ihren Schwerpunkt speziell in einer zu die-
nenden Grundlage der leistungsabhängigen Ermittlung eines angemessenen Errichtungsentgelts
(setzt u.a. auch die Option einer ausführungsbegleitenden, sich anpassenden Klassifikation ink!.
dynamisch formuliertem Vergütungsmodell voraus), und dient165 dadurch ...

o vor der Ausführung der projektspezifischen Umsetzung der Planung in VKL 166

zur Ermöglichung einer angemessenen, leistungsabhängigen Preisermitt-
lung für den Vortrieb in unterschiedlichem Baugrund (setzt eine Prognose der
Verteilung der VKL voraus) und zur Regelung einer fairen Risikoverteilung (AG
übernimmt das Baugrundrisiko, AN übernimmt das Preisermittlungs-, Bauzeit- und
allgem. Ausführungsrisiko);

o während der Ausführung der Regelung vor Ort zur gebirgsgerechten Auswahl
der Ausbruchsarbeiten und des - für diese Arbeit neu geprägten Begriffs des -

160

161

162

163

164

165

166

ausführlich in BAlK - HOB-T (2001)
siehe ÖN B 1801 - Teil1 (01.05.1995), Pkt. 2.3.1, Seite 2: Kostenermittlung in der Grundlagenermittlungsphase
- der Kostenrahmen wird auf Basis des Raum- und Funktionsprogramms, des Qualitätsrahmens und des Ter-
minrahmens erstellt.
ausführlich in ÖN B 1801 - Teil1 (01.05.1995), Pkt. 2.3.2, Seite 2: Kostenermittlung in der Vorentwurfsphase -
die Kostenschätzung wird auf Basis der Vorentwurfsplanung, der Anlagebeschreibung und des Grobterminpla-
nes erstellt.
ausführlich in ÖN B 1801 - Teil1 (01.05.1995), Seite 9
vgl. Trunk u. Hönisch (1990) in Felsbau Nr. 1, Seite 9
vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.2, Seite 41
siehe DGEG (1993) in Taschenbuch für den Tunnelbau Jhg. 17, Seite 243: ITA Empfehlung 11 - Probleme der
Gebirgsaufnahmen: Die ITA empfiehlt in Ihren Empfehlungen zu den vertraglichen Risikoteilungen, dass die
Zahl der Gebirgs- bzw. Vortriebsklassen auf nicht mehr als fünf beschränkt bleiben sollte. Alle Klassen sollten
mit oberen und unteren Grenzen angegeben werden, die sich nicht überlappen und diese sollten nur solche
Stützmaßnahmen enthalten, die auf der Tunneltrasse vorkommen.
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Sicherungsbedarfs 167 (Stützmaßnahmen 168 und Sicherheitsmaßnahmen 169);

zur diesbzgl. Regelung dient als Instrument eine so gen. Ausbaufestiegung170
;

o nach der Ausführung als projektspezifische, neutrale Vergütungsgrundlage der
tatsächlich ausgeführten Ausbruchstätigkeiten und des eingebauten Sicherungs-
bedarfs sowie zur Vergleichbarkeit für nachfolgende Untertagebauprojekte;

Im Zuge dieser Klassifizierungssysteme ist daher strikt zu trennen zwischen der Klassifi-
kation inkl. vorformulierten Vergütungsmodell der Ausbruchsarbeiten und der Stützmaß-
nahmen bei der Ausschreibung sowie einer entsprechenden Grundlage zur Findung eines
angemessenen, leistungsabhängigen Errichtungsentgelts auf Basis der Prognose, der
anschließenden Festlegung der Ausbruchsarbeiten und des Sicherungsbedarfes direkt
vor Ort (Ausbaufestlegung) sowie der dann daraus resultierenden, unter Bezugnahme auf
die vertragliche vereinbarte Klassifikation inkl. formulierten Vergütungsmodell ermöglich-
ten, dynamisch auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassbaren (fairen und leistungsgerech-
ten) Vergütung, wobei Letztgenanntes im Pkt. 5 ff. dieser Arbeit im Speziellen auf die Begriffe
fair und leistungsgerecht zu untersuchen ist.

Demzufolge ist zu resümieren, dass der in der Praxis gängige allgem. Begriff der geotechnischen
Klassifikation (Gebirgs- bzw. Vortriebsklassifizierung) m.E. in erster Linie somit aus der Sachde-
finition der unterschiedlich ableitbaren?III'.~~~~f:l~~i'!l'!l'::lrlJJ""'f:liter~)~~f:lIl~~~difff:l~~Il~i~~~Il ist.'lilU. .. '.;îl""}"""""",.,.,.,.,............ . .

................................ . .................................. ..~ .

167

166

169

170

Anm. des Verfassers: Unter dem übergeordnet eingeführten Begriff des Sicherungsbedarfs eines Hohl-
raumes werden m.E. die erforderlichen Stützmaßnahmen und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
verstanden. Der ebenfalls in der Literatur gebräuchliche und oft in den Definitionen für Verwirrung sorgende
Begriff der Sicherungsmaßnahmen kann m.E. zwecks Vermeidung einer Verwechslungsgefahr (buchstäbliche
Silbenwiederholung) der übergeordnet eingeführten Begriffswahl des Sicherungsbedarfs in die Begriffe der
Stütz- und der Sicherheitsmaßnahmen aufgehen, da der LAUFFER'schen Philosophie zum Begriff der Siche-
rung eines Hohlraumes folgend, alle Maßnahmen und Teilwirkungen zu zuordnen sind, die dazu beitragen, die
Geometrie des Ausbruchrandes zu erhalten. Das sind jedoch m.E. sowohl Maßnahmen und Teilwirkungen,
die einerseits einen gewissen Ausbauwiderstand zur sichernden Erhaltung der Geometrie des Aus-
bruchrandes beistellen, also streng betrachtet so gen. Stützmaßnahmen, als auch andererseits bloß die
Arbeitssicherheit der VT-Mannschaft(en) durch sichernde Erhaltung der Geometrie des Ausbruchran-
des gewährleisten, also streng betrachtet Sicherheitsmaßnahmen.
vgl. Seltenhammer (1975) in Rock Mechanics Suppl. 4, Seite 111: Unter Stützmaßnahmen - beinhalten Stütz-
mittel und Zusatzmaßnahmen - sind v.a. i.S. der Normenklassifikationen alle jene Vorkehrungen zu verstehen,
die das Gleichgewicht im Sinne der Bereitstellung eines Ausbauwiderstandes gewährleisten. Solche Maßnah-
men können temporärer oder permanenter Art sein; vgl. Lauffer (1994) in Felsbau Nr. 5, Seite 310;
vgl. hierzu altemativ Girmscheid (2000), Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau, Seite 42
vgl. Seltenhammer (1975) in Rock Mechanics Suppl. 4, Seite 111: Unter Sicherheitsmaßnahmen sind v.a. i.S.
der Normenklassifikationen (nur mehr) jene Vorkehrungen zu verstehen, die u.a. aufgrund von Sicherheitsvor-
schriften behördlicher Art durchzuführen sind.
vgl. hierzu altemativ Girmscheid (2000), Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau, Seite 42
Anm. des Verfassers: Beim konventionellen Tunnelvortrieb ist es üblich, vor Ort unter Berücksichtigung der
tatsächlich angetroffenen Verhältnisse in Form einer Ausbaufestiegung die konkreten bautechnischen Maß-
nahmen für die Bewältigung des Baugrundes festzulegen. An dieser Ausbaufestlegung sind der AG, der AN
sowie zumeist beratend der vom AG beauftragte Geologe beteiligt. Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten
und von beiden Vertragsparteien unterfertigt. Demzufolge ist davon auszugehen, dass die Ausbaufestiegung
als vertragliche Vereinbarung .zuwerten ist.
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Zuge der Ausführung anpassenden Anwendung v.a. in Hinsicht einer fairen und leistungsgerech"
ten Vergütung der tatsächlich erbrachten VT-Leistungen. Auf den Systemen der Vortriebsklassi-
fizierung liegt der Fokus dieser Arbeit.

3.3 Weitere Einteilung und Unterscheidung
In einer Vielzahl von Klassifizierungssystemen wurde bisher versucht, allgemeingültige und ein-
heitliche Kriterien festzulegen, die möglichst überall anwendbar und allen Projektbeteiligten glei-
chermaßen gerecht werden sollten. Vorweggenommen kann gesagt werden, dass man sich
hierbei oft zu viel vorgenommen hat, wenn die Kriterien der Geologie, Boden- und Felsmechanik,
der verschiedenen Baumethoden mit ihren variierenden Bau- und Betriebsweisen sowie einer
breiten Palette an Stützmaßnahmen allgemeingültig für alle vorkommenden Gebirgsverhältnisse
in eine universelle Klassifikation einfließen sollen 171. Diese Angaben sollen in weiterer Fortset-
zung einerseits als Kalkulationsgrundlagen für die Ermittlung eines angemessenen Errichtungs-
entgelts und damit verbunden alsdann in die Vergütungsmodalität einfließen und andererseits für
den Baubetrieb auf der Bst. wirtschaftlich handhabbar sein.
Nicht so sehr das Erkennen sämtlicher Kriterien, Parameter und Einflüsse ist schwierig, sondern
die Schwierigkeit liegt eher im Abwägen derselben sowie in der großen Anzahl von Veränderli-
chen. Angesichts der Vielfalt, besonders bei den geologischen Gegebenheiten, kapitulieren die
einen und beschränken sich auf eine gefühlsmäßige, beschreibende Bewertung der einfließen-
den Parameter und Kenngrößen oder sogar auf eine pauschale Erfassung des geotechnischen
Gebirgsverhaltens, während die anderen nicht müde werden, deren Erfassung auf Grundlage dér
Numerik vorzubereiten.

Zur Entwicklung der zweckorientierten geotechnischen Gebirgs- bzw. Vortriebsklassifizierung
liegt umfangreiche Literatur172 vor, sodass im Anschluss nur kurz auf die unterschiedliche M~tho-
dik eingegangen wird, d.h. die existierenden Klassifizierungssysteme können u.a. auch von ih-
rem Aufbau in quantitative bzw. semi-quantitative und qualitative bzw. deskriptive Systeme
unterschieden werden.

Die Tabelle 3-2 zeigt eine Übersicht der geotechnischen Klassifizierungssysteme für den Unter-
tagebau, in der linken Spalte die quantitativen bzw. sem i-quantitativen Systeme, in der rechten
Spalte die qualitativen, deskriptiven Systeme. Es werden in chronologischer Reihung nach dem
Erscheinungsjahr die Autoren und die (Kurz-)Bezeichnung des Systems angeführt:

171

172

vgl. Bieniawski (1995), unveröftentl. Gutachten für E.T.J.v. SELI-Jäger: Proper Use and Limitations of Rock
Mass Classification in Tunnelling with spezial references to the RMR System and the Evinos Tunnel
ausführlich in Bieniawski (1989), Engineering Rock Mass Classifications, Seite 29ft.,
vgl. Maidl - Band 2 (1995), Handbuch des Tunnel- und Stolienbaus, Seite 40 ft., Girmscheid (2000), Baubetrieb
und Bauverfahren im Tunnelbau, Seite 35 ft. sowie z.B. Trunk u. Hönisch (1990) in Felsbau Nr. 1, Seite 9ft.
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quantitative bzw. semi-quantitative Systeme: qualitative bzw. deskriptive Systeme:

Terzaghi, K. - rock load173 1946

Lauffer, H. - Standzeit und Stützweite174 1958

Deere et al- ROD175 1967

Wickham et al - RSR 1972

Bieniawski, l.T. - RMR 1972 - 1973 Seeber, G. - Adapt. Laufter-Klassifikation 176 1973

Barton, N. et al- O-System 1974 Pacher, F., Rabcewicz, L.v., Goiser, G. - 1974

Franklin, JA - strength size 1975 NÖT (NATM)177;

Berger, W. - Verbau klassifikation 1976 (Entwicklungsbeginn der ÖN B 2203)

John, K.W., Baudendistel, M. _TPC178 1981

Rocha, M. - vierparametriges System 1987

Tabelle 3-2: Unterscheidung nach quantitativen bzw. sem i-quantitativen und qualitativen Systemen

178

176

177

173

174

175

• quantitatives bzw. semi-quantitatives System
Maßgebende charakteristische, die Gebirgsgüte oder das Gebirgsverhalten beschreibende Pa-
rameter werden numerisch - quantitativ - mit Bewertungszahlen nach bestimmten (projektunab-
hängigen) Bewertungsvorschriften beurteilt (quantitative Verfahrensmethodik); zuzüglich einer
tlw. beschreibenden Beurteilung der Gebirgsverhältnisse wird dann - genau genommen - von
einer semi-quantitativen Verfahrensmethodik gesprochen.

• qualitatives bzw. deskriptives System
Basieren auf einer großteils deskriptiven Einteilung des Baustoffes Gebirge und dessen zu er-
wartende Verhaltensweise (Berücksichtigung des zeitlich bedingten Verformungsverhaltens des
Gebirges) beim Auffahren des Hohlraumbauwerkes (qualitative Verfahrensmethodik). Bei dieser
Methodik steht die systematische Einstufung der leistungsbestimmenden Tätigkeiten während
des Vortriebs und beim Ausbauen durch Stützmaßnahmen im Vordergrund.
Die qualitativen bzw. deskriptiven Systeme stellen die Entwicklungsbasen der Normenklassifizie-
rungen dar, wobei diese nach heutigem Stand der Technik durch zunehmenden Einfluss der
computerunterstützten experimentellen Felsmechanik (finite Differenzenrechenmodelle, wie z.B.
Fast Lagrangian Analysis of Continua (FLAC) oder Universal Distinct Element Method of Conti-
nua (UDEC)) bei der Dimensionierung des Ausbaus und Simulation des Ausbruchverhaltens
sinnvoller Weise nur mehr nach projektunabhängiger bzw. -abhängiger Anwendungsmethodik
unterschieden werden können.

Eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit geben die zwei verschiedenen Wege der Anwen-
dungsmethodik einer Klassifikation vor:

o projektunabhängige Klassifikation:
Diese Art der Klassifikation folgt einer vorgegebenen Verfahrenssystematik an-
hand einer numerischen Bewertung, welche für jedes Projekt die selben Eingans-

ausführlich in Terzaghi (1977), Rock Tunnelling with Steel Supports, Seite 9ft.
ausführlich in Laufter (1958) in Geologie und Bauwesen Heft 1, Seite 46ft.
ausführlich in Deere u. Hendron (1967) in Proc. 8th U.S. Symp. Rock Mech., Seite 237ft.; siehe u.a. auch ISRM
(1978d~in Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 15, Document NO.4 sowie Palmström (1982) in
Proc.4 Int. Congr., Int. Assoc. Eng. Geol. Vol. 5, Seite 221ft.
weiters in Deere et al (1988) Proc. Symp. Rock Classif. Eng. Purp., Seite 91ft.
ausführlich in Seeber (1973) in Geomech. Kolloquium Nr. 22, Seite 29ft.
ausführlich in Pacher et al (1973) in Geomech. Kolloquium Nr. 22, Seite 51ft.; vgl. John (1994) in Felsbau Nr. 6,
Seite 409
ausführlich in John u. Baudendistel (1981) in Proc. 22"d U.S ..Symp. on Rock Mech., Seite 333ft.
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parameter abverlangt, unabhängig von der regionalen geologischen Situation, und
in der die verschieden einfließenden Kenngrößen, Parameter, usw. mit Zahlenwer-
ten belegt sowie mit unterschiedlichen Wichtungen versehen werden.
Dieser Art von Klassifikation werden v.a. die quantitativen bzw. sem i-quantitativen
Systeme (Bewertungssysteme) zugeordnet, die jedoch meist einer Tunnelbaume-
thode und damit verbundener Vortriebsart zugrunde liegen.

o projektabhängige / projektbezogene Klassifikation:
Diese Möglichkeit der Klassifikation bietet den Vorteil, dass individuell auf die Er-
fordernisse und diverse Eigenheiten des jeweiligen Untertagebaus eingegangen
werden kann, welches aber wirtschaftlich betrachtet in seiner projektspezifische-
ren Definition aufwendiger ist. Die betr. Verfahrensmethodik bleibt grundsätzlich
die selbe, aber die Erarbeitung der Klassifikation muss jedes Mal aufgrund der Be-
rücksichtigung der regionalen geologischen Situation sowie der Tunnelbaumetho-
de und damit verbundener Vortriebsart neu generiert werden und kann dadurch
auch zu Verständigungsproblemen (mangelnde Vergleichbarkeit von vorhande-
nen, gemachten Erfahrungen, z.B. bei anbietenden Bauunternehmungen im Zuge
der Kalkulation) mit den anderen Projektbeteiligten führen.
Dieser Art von Klassifikation werden v.a. die qualitativen, deskriptiven Systeme
zugeteilt; weiters setzt diese Art von Klassifikation zumeist auf den Ergebnissen
des Projektentwurfes eines Hohlraumbauwerks auf, die schlussendlich anhand
von ausweisbaren (Ausbruchs-), Vortriebs- oder Sicherungsklassen in der LB des
Projekts umgesetzt wird.
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4 FELSKLASSIFIZIERUNGEN

Kapitel4

Geotechnische Gebirgsklassifizierungssysteme (Felsklassifikationen) sind typische Bewertungs-
systeme (eng!. rating systems), deren Verlahrensmethodik auf der numerischen Bewertung
maßgebender, verschieden charakteristischer Gebirgsparameter - abgesehen von der Komplexi-
tät alle Parameter richtig zu bewerten, bestehen meistens erhebliche Einschränkungen bei der
Erkundung dieser Gebirgskennwerte - die zumeist noch mit_unterschiedlichen Wichtungen ver-
sehen sind, mit dem vorrangigen Ziel eine, den prognostizierten Verhältnissen gerecht werdende
Ausbauempfehlung zu generieren, beruht. Die Qualität bzw. die Aussagekraft des Bewertungs-
systems hängt in erster Linie davon ab, inwieweit die verwendeten Parameter im gegebenen Fall
für den Homogenbereich repräsentativ sind.

Das Charakteristikum dieser Felsklassifikationen wird einerseits aus der

o weitgehenden, internationalen Anerkenntnis und andererseits durch
(Die internationale Anerkenntnis beruht zu einem groBen Teil darauf, dass es eindeutige

Regeln dafür gibt, wie die Gebirgs(güte)klassen ermittelt und der zugehörige Bedarf an

StützmaBnahmen bemessen wird.)

o ein einfaches, klares Anwendungsschema gebildet, sodass das Ergebnis der
Klassifikation von unterschiedlichen Anwendern reproduzierbar ist179

•

(Das einfache, klare Anwendungsschema deduziert sich aus Tabellen oder Nomogram-
men, die vom jeweiligen Klassifizierungssystem vorgegeben werden.)

Stellvertretend für die zahlreichen internationalen Felsklassifizierungssysteme mit ihren einschlä-
gigen Ausbauempfehlungen werden im Nachfolgenden drei in der Praxis am häufigsten einge-
setzte Systeme, das RSR-Konzept von G.E. WICKHAM et al (siehe Pkt. 4.1), das RMR-System
von Z.T. BIENIAWSKI (siehe Pkt. 4.2) und das Q-System von N. BARTON et al (siehe Pkt. 4.3)
kurz erläutert und deren Vorgangsweise in der Klassifikation ink!. systemimmanenter Empfehlun-
gen für den Ausbau beschrieben.

In diesem Kapitel ist so zu sagen der Fokus auf die zu beurteilende, auf theoretischen Untersu-
chungen 180 der zuvor genannten geotechnischen Felsklassifizierungssysteme sich stützende
Modelleignung und -tauglichkeit im Zuge der Anwendung der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT
(siehe Pkt. 2.1.2) sowie auf die bei der baupraktischen Anwendung einer flexiblen Tunnelbau-
baumethode grundlegend resultierenden bauwirtschaftlichen Anforderungen (Voraussetzungen
hinsichtlich der Ermittlung eines angemessenen, leistungsabhängigen Errichtungsentgelts und
einer dynamisch, auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassbaren, fairen und leistungsgerechten
Vergütung) an eine Klassifikation (siehe Pkt. 3.2) zu richten.

179

180
vgl. Riedmüller u. Schubert (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 164f.
Anm. des Verfassers: Es werden v.a. die Arbeiten von Schatz (1986), Gebirgsklassifizierung im Tunnelbau, von
Schäffer (1997), Anwendungsorientierter Vergleich internationaler Felsklassifizierungssysteme und von Steibl
(2002), Anwendungsorientierter Vergleich von Gebirgsklassifikationssystemen und deren Ausbauempfehlungen
am Beispiel des Schönbergtunnels (Salzburg), etc. herangezogen.
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4.1 Rock Structure Rating-Konzept
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Konzept

Abbildung 4-1:

OI~PlI~

r~ ~A_ ----~\

1------- I
. I

: ent.rnsar'l .
. Il_._. _

Das FeIsklassifizierungskon-
zept Rock Structure Rating-
Konzept (kurz: RSR-
Konzept) wurde im Jahr 1972
von den Amerikanern G.E.
WICKHAM, H.A. TIEDE-
MANN und E.H. SKINNER181

für die im amerikanischen
Raum zur damaligen Zeit
beim Untertagebau ge-
bräuchliche Systemstahl-
baumethode (ASSM - Ame-
rican Steel Set Method) ent-
wickelt und zum Unterschied
zu den anderen FeIsklassifi-
kationen ausschließlich auf
Grundlage von in der litera-
tur dokumentierten Fallstu-
dien und Auswertungen ge-
eicht. Die Arbeit von G.E. WICKHAM et al spielt v.a. eine bedeutende Rolle in der weiteren Ent-
wicklungsgeschichte der Felsklassifizierungssysteme.

• Anwendungsgebiet:
o Hohlraumbau, ausschließlich im Festgesteinsverband - Fels

4.1.1 Grundlagen
Dieses Verfahren fußt auf den Ausführungen von TERZAGHI182 und stellt im damaligen Zeitraum
auf zugrunde liegender Erfassung von baugeologischen bzw. geomechanischen Parametern das
erste vollständige Konzept für eine umfassende Felsklassifikation dar, welche die die spezif. Ge-
birgsgüte Le.S. (spezif. Felsgüte) beurteilenden Summanden in numerisch zu bewertende ge-
birgsbedingte (baugeologisch und geomechanisch) und bautechnisch (konstruktions- und verfah-
renstechnisch) bedingte Parameter, wie nachstehend angeführt, trennt:

(1) Parameter A - "Geologie" - ermöglicht eine Ouantifizierung petrographischer
und allgern. geologischer Einflussgrößen

Gesteinsart (in Zuordnung zur Petrographie)
Gesteinshärte (num. Bewertung auf Basis qualitativer Beschreibung)
geologisches "Gebirgs"-gefüge i.e.S. (num. Bewertung auf Basis qualita-
tiver Beschreibung)

(2) Parameter B - "Gestaltung" - ermöglicht eine Ouantifizierung gebirgsbedingter /
bautechnisch-bedingter Parameter

181

182
ausführlich in Wickham et al (1972) in Proc. Rapid Exc. and Tunnelling Conf., Seite 43ft.
siehe Terzaghi (1946), Rock Tunnelling with Steel Supports, Seite 9ft.
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durchschnittlicher Trennflächenabstand (num. Bewertung auf Basis des
gemittelten Abstandes [inch] bzw. [m])
Orientierung der Trennflächen im Bezug zur Vortriebsrichtung (num.
Bewertung der maßgebende RaumsteIlung zur Hohlraumachse hinsichtlich
der Vortriebsrichtung nach qualitativer Einteilung bzw. [O]-Bereichen)

(3) Parameter C - "Einfluss des Wasserzuflusses und des Trennflächenzustan-
des" - ermöglicht eine Quantifizierung des voraussichtlichen Wasserzuflusses
und des Trennflächenzustandes auf Basis der Gebirgsgüte

Gebirgsgüte nach numerischer Summationsbewertung (Parameter A + B)
Trennflächenzustand (num. Bewertung auf Basis qualitativer Beschrei-
bung)
Wasserzufluss (num. Bewertung auf Basis des Mengenanfalls [IImin u. Ifm-
Hohlraum])

Die drei aufgelisteten, semi-quantifizierbaren Parameter werden schlussendlich aufsummiert und
ergeben den auf rein wissenschaftlich-theoretischen Erhebungen beruhenden, dimensionslosen
RSR-Wert:

RSR-Wert [1] = Parameter A + Parameter B + Parameter C S 100

Der ermittelte RSR-Wert liegt in einem Rating-Bereich von RSR S 100 und ist ein Maßstab für
die spezif. Gebirgsgüte Le.S. (spezif. Felsgüte) hinsichtlich der erforderlichen temporären Aus-
baurnaßnahmen (Stützmaßnahmen) im Zuge der Vortriebsarbeiten.
In einer weiterentwickelten Applikation bietet das RSR-Konzept auch eine Korrelation zwischen
dem auf rein wissenschaftlicher Basis aus Literaturauswertungen analytisch abgeleiteten RSR-
Wert und der auf NÖT-Philosophie beruhenden temporären Stützmaßnahmen des Spritzbetons-
(Dicke der Spritzbetonschale) und Felsankerausbaues (Ankerabstand).

4.1.1.1 Vorgangsweise der Klassifikation

WICKHAM, TIEDEMANN und SKINNER reduzieren in erster Linie die große Anzahl von den das
Standfestigkeitsverhalten des Gebirges beeinflussenden, baugeologischen Aspekten und geo-
mechanischen Kenngrößen auf drei relativ einfach, auf quantitativer Basis zu erfassende Para-
meter innerhalb eines Homogenbereiches, die über tlw. qualitativ zu kategorisierende Einflüsse
bewertet werden.

Der Parameter A "Geologie" wird anhand der Tabelle 13-1 (siehe Anhang 13.1.1) einerseits über
die petrographische Gesteinsart in Zuordnung zu einer deskriptiven Einteilung der Gesteinshärte
und andererseits über eine ebenfalls deskriptive Einordnung betr. das Gebirgsgefüge Le.S.
(Trennflächen- und Faltengefüge) bestimmt.
In der Tabelle 13-2 (siehe Anhang 13.1.1) wird durch Zuordnung des durchschnittlich vorhande-
nen Trennflächenabstandes zur RaumsteIlung (Einfallswinkel) der maßgebenden Trennfläche
innerhalb eines Homogenbereiches, in Anlehnung an eine veröffentlichte präskriptive Ent-
wurfseinteilung der ISRM (1971) und unter Beachtung der relevanten Vortriebsrichtung zufolge
des Trennflächengefüges, der Parameter B "Gestaltung" über numerische Zuweisung ermittelt.
Der dritte, diesem Klassifizierungskonzept zugrunde liegende Parameter C "Einfluss des Was-
serzuflusses und des Trennflächenzustandes" lässt sich aus der Tabelle 13-3 (siehe Anhang
13.1.1) in kategorischer Einteilung aus der Summation der Parameter A "Geologie" und B"Ges-
taltung" und der rein qualitativen Zustandsbeschreibung der Trennflächen (Öffnungsweite und
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Verwitterungsgrad) unter Berücksichtigung des voraussichtlich anfallenden Wasserzuflusses in
"gal/min and 1.000 feet of the tunnel" ablesen. Die additive numerische Bewertung der Parame-
ter A und B ist nach den Autoren als Qualitätsmaßstab für die spezif. Gebirgsgüte (spezif. Fels-
güte) in Bezug zur Vortriebsrichtung anzusehen.
Der endgültige RSR-Wert wird nun durch Summation der Parameter A, Bund C bestimmt und
dient den im Zuge dieser Klassifizierungsmethode veröffentlichten Bemessungsdiagrammen als
Eingangswert für die Festlegung der darin enthaltenen Stützmittel als temporäre Ausbaumaß-
nahmen. Je hôher der RSR-Wert ist, desto besserer Festgesteinsverband steht im Bezug zur
Trassenfestlegung an und umso geringer Ist folglich der Bedarf an Stützmaßnahmen.
Von Seiten der Systementwickler wurde für den Fall ein das umgebende Gebirge schonenderes
Vortriebsverfahren, im Vergleich zum konventionellen Sprengvortrieb, ein Anpassungsfaktor183

für die Berücksichtigung der verminderten Gebirgsauflockerung in Abhängigkeit des Durchmes-
sers (Kreisprofil) vom aufzufahrenden Hohlraumquerschnitt eingeführt, der sich letztendlich in
geringer benötigten Ausbaumaßnahmen im Zuge der Klassifikation auswirkt.

4.1.1.2 Bemessungsdiagramme für den Ausbau

Die RSR-Felsklassifikation enthält Stützmittelempfehlungen für den temporären Stahlsys-
temausbau (zweischalige Bauweise - Außenschale) anhand von jeweils unterschiedlichen
Durchmessern (Kreisprofil) zugrunde liegenden Bemessungsdiagrammen. Um den RSR-Wert
mit den erforderlichen Ausbaumaßnahmen in Verbindung zu bringen, wurde auf TERZAGHI's
Parameter "Rib Ratio"'84 (bezogener Tunnelbogenabstand) zurückgegriffen, der sich wie folgt
darstellen lässt:

RR [%] = A x100
T

A erfordert Tunnelbogenabstand für den betrachteten Abschnitt
T Tunnelbogenabstand nach TERZAGHI für kohäsionslosen Sand unter Grundwasser (8e-

zugsbedingung)

Abbildung 4-2:
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Bemessungsdiagramm der erforderli-
chen Ausbaumaßnahmen für einen
Durchmesser von 7,3 m (Kreisprofil)

Darauf aufbauend wurde mit Hilfe
gesammelter Erfahrungen bei ca. 53
Tunnelbauprojekten eine Eichung für
die Bemessungsdiagramme zwi-
schen dem von rein auf wissen-
schaftlicher Basis aus Literaturquel-
len abgeleiteten RSR-Wert und dem
dabei zur Ausführung gelangendem
Stahlsystemausbau durchgeführt, bei
der u.a. auch eine theoretische Be-
ziehung für die Abschätzung der er-
forderlichen Dicke der Spritzbeton-
schale und des benötigten Ankerab-
standes nach NÖT -Philosophie ab-
geleitet wurde (siehe Abbildung 4-2).
Diese Relation zwischen dem benö-
tigten Ankerabstand bzw. der Dicke

183

184
siehe Dobler (1999), Diplomarbeit, Seite 35: graphische Darstellung der Abhängigkeit Anpassungsfaktor zu
Ausbruchsdurchmesser des Hohlraumquerschnittes
ausführlich in Wickham et al (1974) in Proc. Rapid Exc. and Tunnelling Conf., Seite 691ft.
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185

186

187

der Spritzbetonschale und dem RSR-Wert ist empirisch über folgende Zusammenhänge beleg-
bar:

. 24
Ankerabstand [ft] = -

W

S . b .. k [' h] 1 W D 65 - (RSR - Wert)pritz etonstar e mc = +-- = x -------
. 1,25 150

W... Überlagerungsdruck (statischer Schweredruck) [Ib/ftzl
D ... Hohlraumdurchmesser [ft]

Die veröffentlichten Bemessungsdiagramme liegen den Durchmessern (Kreisprofil) der Hohl-
raumquerschnitte für 3,0 m, 4,3 m, 6,0 mund 7,3 m sowie für 9,2 m zugrunde und weisen einen
Geltungsbereich von 19 :5: RSR-Wert :5: 70 auf. Die gestrichelten Linien in den Bemessungsdia-
grammen zeigen den vermuteten Verlauf und wurden nicht durch "Case-Studies" belegt.

4.1.2 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer
NÖT-Anwendung

Im RSR-Konzept wurde vielen Kritikpunkten aus bereits vorangegangenen Felsklassifikationen
Rechnung getragen. Zum Unterschied von TERZAGHl's Gebirgsklassifikation wurde nicht mehr
der Weg alleine über eine qualitative, sondern der Weg über eine zum Großteil quantitative und
projektunabhàngige Klassifikation gegangen. Hier ist bereits eine große Anzahl von Parame-
tern, die die vorhandene spezif. Gebirgsgüte Le.S. in Bezug zur Hohlraumachse charakterisieren,
in das Verfahren einbezogen worden.

• Kommentar(e) zur numerischen Bewertung:

o gebirgsbedingte Parameter:

Gebirasdruck - Spannunaszustände:
Das Festigkeitsverhalten gegenüber räumlichen Spannungszuständen findet in die-

sem Klassifizierungskonzept keine Beachtung, d.h. der generelle Einfluss des Pri-
märspannungszustandes, insbesondere auch ungünstiger Primärspannungen v.a.
bei Vorkommen von quellendem Gebirge, wird nicht berücksichtigt185

•

Einfluss findet die Gesteinshärte186
, die an hand von verbal formulierten Abgren-

zungsbereichen eingeteilt wird; wobei anzumerken ist, dass kein physikalischer

Kennwert existiert, der die Härte definieren und quantifizieren kann.

Trennflächenaefüae:
Dem RSR-Konzept liegt der Einfluss des Trennflächengefüges nur bedingt zugrun-

de, da von den Autoren vielmehr das Faltengefüge187 des Gebirges zur Beurteilung
herangezogen wird. Eine Zustandsbeurteilung des Trennflächengefüges erfolgt in
äußerst vereinfachtem Ausmaß.

Der Abstand der Trennflächen geht einerseits als einziger, das Trennflächengefüge
charakterisierender Parameter und andererseits als Durchschnittswert aller auftre-
tenden Trennflächensysteme im gleichen Homogenbereich in die Klassifikation ein.

vgl. Trunk u. Hönisch (1990) in Felsbau Nr. 1, Seite 11
vgl. Thuro (1995), Dissertation, Seite 19f.
vgl. Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 103f.
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Berawassereinfluss:
Die Berücksichtigung des voraussichtlichen Bergwasserzuflusses ist anhand des

rein mengenmäßigen Anfalls existent; a.d.S. der Vortriebsarbeiten gerechtfertigt, je-

doch a.d.S. der Geomechanik unzureichend, da auf die zu klassifizierende spezif.

Felsgüte Druck- und Strömungseigenschaften des Bergwassers verminderte Verhal-

tensweisen (wie z.B. Festigkeitseigenschaften) auslösen.

o bautechnisch-bedingte Parameter:

Orientieruna des Trennflächensvstems:
Der konstruktionsbedingte Einfluss einer zur Hohlraumachse maßgebenden Trenn-

fläche unter Beachtung der relevanten Vortriebsrichtung und Zuteilung zum durch-
schnittlichen Trennflächenabstand wird anhand einer vereinfachten deskriptiven Ein-

teilung berücksichtigt. Dieser Einfluss für die Standfestigkeit des Hohlraumbauwer-
kes und für die vortriebsrelevante Nachbrüchigkeit und Maßhaltigkeit findet bereits

im Zuge der Gebirgsgütenbeschreibung statt und ist daher fixe Eingangsgröße im

System.,

Hohlraumaröße und Querschnittsform:

Die Hohlraumgröße und die Querschnittsform (nur Kreisprofil) fließen im äußerst
beschränkten Ausmaß erst indirekt im Zuge der Festlegungen der Ausbaumaßnah-
men (temporärer Ausbau) über die Bemessungsdiagramme in dieses Klassifizie-

rungskonzept ein.

Tunnelbaumethode I Bau- und Betriebsweise:

Das Klassifizierungskonzept eignet sich für den konventionellen Sprengvortrieb so-
wie für ein das umgebende Gebirge scho[1enderes Vortriebsverfahren durch Anpas-
sung der spezif. Gebirgsgüte mit einem, den Bedarf an Stützmaßnahmen abmin-
dernden Anpassungsfaktor. Weitere Kriterien möglicher Tunnelbaumethoden fließen
in dieses Klassifizierungskonzept nicht ein.

Ausbaumaßnahmen:
Die temporären Ausbaumaßnahmen an hand von ausgewählten Stützmittel fließen
in die geotechnische Klassifikation überhaupt nicht, im äußerst beschränkten Aus-
maß erst im Zuge deren Festlegung über die Bemessungsdiagramme ein. Es be-

steht lediglich ein empirischer Zusammenhang zwischen dem RSR-Wert und den
auszuwählenden Stützmitteln.

o zeitlich bedingtes Verformungsverhalten des Gebirges:
Das zeitlich bedingte Verformungsverhalten des Gebirges beim Ausbruch- und Stützvor-
gang, das im Zuge der Klassenfestlegung Berücksichtigung finden muss und bei der Bau-

durchführung hinsichtlich notwendiger Einschränkungen in der Bau- und Betriebsweise
(max. Abschlagslänge, Zeitpunkt des Ringschlusses, etc.) Auswirkungen zeigt, wird in die-

sem Klassifizierungskonzept nicht betrachtet.

4.1.2.1 Geotechnische Klassifikation
Das RSR-Konzept nach WICKHAM et al ist ein rein auf die amerikanische System-
stahlbaumethode im Untertagebau (ASSM - American Steel Set Method) abgestimmte, aus
der Literatur analytisch abgeleitete Klassifizierungsmethode, die nicht ohne Vorbehalte auf
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andere Tunnelbaumethoden bzw. sich darin durch die Randbedingungen ergebende Bau- und
Betriebsweisen übertragen werden sollte, da hierfür die Erfahrungen aus der Praxis fehlen.

Kritik ist an der deskriptiven Einstufung relevanter geomechanischer Eingangsgrößen des Kon-
zeptes (wie Z.B. der Gesteinshärte oder des Trennflächenzustandes) aufgrund verbal formulierter
Abgrenzungsbereiche zu üben, deren Interpretation einige Flexibilität zulässt und dadurch nicht
ausreichend erfasst werden kann. Eine Festlegung der Grenzen wäre bereits in Anlehnung an
den Entwurf der ISRM (1971) möglich gewesen.
Konstruktions- und verfahrenstechnisch bedingte Parameter'sind einerseits fixer Bestandteil des
Konzeptes zur Beurteilung der Aussagekraft über die Zustandsbeschreibung der spezif. Ge-
birgsgüte Le.S. (spezif. Felsgüte) und andererseits finden jene erst im beschränkten Umfang in
den Bemessungsdiagrammen zur Festlegung der erforderlichen temporären Ausbaumaßnahmen
Berücksichtigung, wobei hier eine Einteilung in Gebirgsklassen, eine u.a. wichtige betriebswirt-
schaftliche Voraussetzung für den Bezug der angemessenen Preisfindung leistungsbestimmen-
der Vortriebstätigkeiten, nicht Bestandteil dieser Klassifizierungsmethode ist. Überlegungen von
LAUFFER188

, die die elementaren Zusammenhänge zwischen Hohlraumgröße und Profilfo~m,
Ausbruchsart, Ausbaumaßnahmen und dem allgem. zeitlich bedingten Gebirgsverformungsver-
halten aufzeigen, finden im RSR-Konzept keine Beachtung. Folglich entsagt diese Methode auch
bei wesentlichen Angaben, wie z.B. einer aus der wirksamen Stützweite und Standzeit resultie-
renden max. Abschlagslänge sowie einem daraus resultierenden Zeitpunkt des Ringschlusses,
etc., welche für den Unternehmer im Zuge der Festlegung der Bau- und Betriebsweise unum-
gänglich sind.

Durch den festgesetzten RSR-Wert, der keinen Gebirgsklassendefinitionen einzuordnen ist, ist
im Zuge dieser Klassifikation eine diesbzgl. punktuelle Angabe der Stützmittelausteilungen (für
die Systemstahlbaumethode: Tunnelbögen; für die NÖT: Felsanker und Spritzbeton) für einen
rein temporären Ausbau möglich, jedoch sind diese in Abhängigkeit des Gebirgsdruckes und der
daraus resultierenden Tiefenlage des Hohlraumbauwerkes sowie der Querschnittsform (nur
Kreisprofil mit tlw. variablem Radius) zu verstehen. Sie sollten u.a. eine den vergaberechtlichen
Grundlagen entsprechende Basis der Ausschreibung zur Ermittlung der Herstellkosten im Zuge
der Baukalkulation darstellen.
Die in den Bemessungsdiagrammen beinhaltenden Stützmittel Felsanker und Spritzbeton (tem-
porärer Ausbau) liegen keinen Fallstudien zu Grunde, sondern sie basieren lediglich auf Annah-
men. Da die Sicherheitskonzepte beider temporären Ausbausysteme und der daraus ableitbare
Einbauzeitpunkt sehr verschieden sein können, führt eine solche Umrechnung unter Umständen
zu kaum zutreffenden Ergebnissen189

•

R.S. SINHA190 offenbart in diesem Zusammenhang, dass die Ermittlung der Ausbaumaßnahmen
sowohl für die Systemstahlbaumethode als auch für die NÖT nicht ohne der Systembenutzung
von TERZAGHI möglich ist; demzufolge bezeichnet er dieses geotechnische Klassifizierungs-
konzept, m.E. richtigerweise, nicht als eigenständiges Konzept sondern als Systemapplikation
hinsichtlich einer Anwendungsabgrenzung für den Hartgesteinsverband (Fels).

188

189

190

siehe Laufter (1958) in Geologie und Bauwesen Heft 1, Seite 46ft.; vgl. Müller - Band.1 (1980), Theoretischer
Teil- Felsbau über Tage, Seite 205
ausführlich in Molek (2002) in Schriftenreihe der DGG Nr. 15, Seite 9
siehe Sinha (1988) in Proc. Symp. Rock Classif. Eng. Purp., Seite 43ft.
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-. Resümee:
Das RSR-Konzept ist eine semi-quantitative und projektunabhängige, für den Anwender sehr
einfach zuhandhabende Felsklassifikation, die ausschließlich auf der im amerikanischen Raum
üblichen Systemstahlbaumethode (ASSM) entwickelt wurde. Die Bewertung der für die (spezif.)
Gebirgsgüte maßgebenden gebirgs- und bautechnisch-bedingten Einflussfaktoren, deren Inter-
pretation aufgrund der allgern. Komplexität des Gebirges einige Flexibilität in den Tabellen zu-
lässt, da eine genaue Abgrenzung von qualitativ beschriebenen Kriterien fehlt, basiert auf Grund-
lage von rein auf wissenschaftlicher Basis ausgewerteten Fallstudien und führt zu einem einzigen
Kennwert - RSR-Wert (Aussage nur über die spezif. Gebirgsgüte Le.S. möglich) - ohne jegli-
chem Zuteilungskriterium zu Gebirgsklassen.

WICKHAM et al hat die Grundanforderungen des flexiblen Ausbaues, der das Mittragen des Ge-
birges gemäß der NÖT-Philosophie ausnutzen will und damit Verformungen im, an einem zeitli-
chen Maßstab zu wertenden, bestimmten Ausmaße zulässt, in keiner Weise bei der FeIsklassifi-
kation berücksichtigtl91

• Da das Konzept von der im amerikanischen Raum bevorzugten System-
stahlbaumethode konzipiert wurde und nur durch die, von den Autoren aus Literaturrecherchen
analytisch hergeleiteten Korrelationsbeziehungen hinsichtlich der erforderlich~n Stützmittel
(Felsanker und Spritzbeton) "NÖT-tauglich" gemacht wurde, jedoch aufgrund des eingeschränk-
ten Geltungsbereiches (vgl. Pkt. 4.1.1) und der als allgern. zu verstehenden Näherungsformeln
zu kaum zutreffenden Ergebnissen führt, bleibt eine zielführende Anwendung auf die ursprüng-
lich zugeschnittene Baumethode beschränkt. Eine Beurteilung der spezif. Gebirgsgüte erfolgt
anhand des dimensionslosen RSR-Kennwertes; über das spezif. Gebirgsverhalten ist folg-
lich keine Aussagekraft in den Phasen einer Projektabwicklung zu erlangen.

Das RSR-Konzept ist aus den genannten Gründen eine typische "one-time proceSlf'-
Klassifikation (einmalige Dimensionierung bzw. Festlegung von Ausbruch und Stützung), weI-
che den Anforderung einer flexiblen Tunnelbaumethode, d.h. eine wirtschaftliche, dynamische
Anpassung von Ausbruch und Stützung durch Beobachtung, Aufnahme und Auswertung laufen-
der baubegleitender, messtechnischer Überprüfungen zur Verifikation des prognostizierten Ge-
birgsverhaltens, im Sinne der NÖT-Philosophie nicht gerecht wird.

4.1.2.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten (insb. der Ein-
zellohnkosten)

• Prognostizierbare Ausbaufestlegung - Grundlage der Kalkulation:
Theoretische Ausgangsbasis ist der dimensionslose RSR-Wert, der die spezif. Gebirgsgüte auf-
grund einbezogener gebirgs- und bautechnisch bedingter Eingangsgrößen in einem bestimmten
Homogenbereich widerspiegelt. Aufgrund fehlender Definitionen von Gebirgsklassen und einer
ev. damit verbundenen Beschreibung des spezif. Gebirgsverhaltens während des Vortriebes ist
die kalkulations- und ausführungsrelevante Angabe eines aus einer durchschnittlich prognosti-
zierten Standzeit hervorgehenden Zeitpunkts eines spätest möglichen Ringschlusses sowie einer
aus einer abhängigen wirksamen Stützweite resultierenden Abschlagslänge nicht möglich. Es
existiert lediglich eine RSR-Wert-Zuordnung anhand der Bemessungsdiagramme (siehe z.B.
Abbildung 4-2) für den temporären Ausbau, aus denen die Stützmittelart und deren Menge be-
schränkt bezogen werden kann. Der Anwender erhält somit keine Kalkulationsgrundlagen (Aus-
bruchsart, techno Lösemethode, klassenbezogene Abschlagslänge, Art und Menge der Stütz-
maßnahmen, Zeitpunkt des Ringschlusses, usw.) auf deren Angabe auf die Bau- und Betriebs-

191 vgl. Steibl (2002), Diplomarbeit, Seite 86ft.

Seite 55



Felsklassifizierungen Kapitel4

weise zu schließen wäre, was sowohl für die Ermittlung der leistungsabhängigen Herstellkosten
im Zuge der Kalkulation als auch für die technische Ausführung vor Ort unentbehrlich ist. Eine
Abfassung einer prognostizierbaren Ausbaufestlegung i.S. einer den vergaberechtlichen
Grundlagen entsprechende LB (siehe Pkt. 2.4.2.2.2) ist auf Basis des vorher Erläuterten daher
nicht möglich.

• angemessene Ermittlung leistungsabhängiger Herstellkosten (insb. der EinzeI-
lohnkosten):

Da eine Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten für eine rein theoretisch ausschließ-
lich RSR-Wert-bezogene Gebirgsklassen-Leistungsposition in einem LV auf Grundlage einer auf
den sei ben Voraussetzungen beruhenden LB nur unter dem Bekanntsein der aus einer geotech-
nischen Klassifikation gewinnbaren Kalkulationsgrundlagen, wie max. Abschlagslänge, Art und
Menge der Stützmittel, Zeitpunkt des Ringschlusses, etc., durchführbar ist, wird dieses Konzept
der Felsklassifikation den zuvor genannten Bedingungen nicht gerecht.

leistungsabhängige erforderliche Grundlagen Kriterium der Durchführbarkeit
Herstell kosten: aus der geotechnischen Klassifikation: Kalkulierbarkeit: der Kalkulation:

Einzellohnkosten für Aus-
keine nicht erfüllt NEIN

bruch:

Einzellohnkosten für beschränkte Angabe:
nicht erfüllt NEIN

Stützmaßnahmen: Art und Menge der Stützmaßnahmen

Tabelle 4-1: Beurteilung der Kalkulationsgrundlagen

• faire, leistungsgerechte Vergütung:
Der bau- und betriebswirtschaftlichen Anforderung als zu dienende Grundlage einer fai-
ren, leistungsgerechten Vergütung von tatsächlich erbrachten VT-Leistungen, die eine
rnoderne flexible Tunnelbaumethode wie die NÖT an ein Klassifizierungssystem im Zuge
der baupraktischen Anwendung heutzutage stellt, kann das RSR-Systemvon WICKHAMet
al aufgrund generell fehlender Voraussetzungen systemzugehöriger Vertragsbestimmun-
gen zur Formulierung etwaiger Entgeltanpassungsmechanismen für ein zugehöriges Ver-
gütungsmodell nicht entsprechen.

Die RSR-Klassifikation eignet sich ausschließlich in frühen Projektstadien für den Einsatz
A

der ASSM, da es hier bei Machbarkeits- bzw. Trassenvergleichsstudien und im Zuge der
Vorprojektierung bzw. Vorentwurfsplanung zu hilfreichen Informationen anhand der rela-
tiv leicht zu bekommenden Aussage über die spezif. Gebirgsgüte Le.S. (spezif. Felsgüte)
liefern kann. Für eine baupraktische Anwendung unter Berücksichtigung der heutzutage
gängigen Projektanforderungen des Untertagebaus ist m.E. grundsätzlich abzusehen.
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4.2 Rock Mass Rating-System

-

Ablaufschema der Klassifikation nach RMR-
System

~~ ~,.,......, Au:saAavau."':
________ A ~

Abbildung 4-3:

Das FeIsklassifizierungssys-
tem Rock Mass Rating-
System (kurz: RMR-System)
wurde von Professor Z.T.
BIENIAWSKj192 in den Jah-
ren 1972 bis 1973 an der
Pennsylvania State Univer-
sity in Südafrika aus den
Erfahrungen des Bergbaues
entwickelt. Im anglikani-
schen Sprachraum ist es
auch unter dem Namen
"Geomechan;cs Class;f;-
cat;orl' bekannt und sehr
weit verbreitet.

• Anwendungsgebiete:
o Bergbau 193

o Felsbaul94 (Gründungsklassifizierungen, Betrachtung von Standsicherheiten bei
Böschungen, etc.)

o Hohlraumbau, ausschließlich im Festgesteinsverband - Fels

4.2.1 Grundlagen
Seit der Generierung des Systems hat es sich in über 350 Praxisanwendungen195 bestätigt und
wurde dadurch laufend kalibriert. Zur Gebirgsklassifikation, nach einer numerischen Wertung von
Gebirgsparametern, werden die nachstehend angeführten 5 gebirgsbedingten (baugeologisch
und geomechanisch) und 1 bautechnisch (konstruktions- und verfahrenstechnisch) bedingter
Parameter für die praktische Anwendung des RMR-Systems benötigt:

(1) Festigkeit des intakten Gesteins (num. Bewertung auf Basis z.B. UCS [MN/m2])

(2) Bestimmung einer Gebirgsgütekennzahl (num. Bewertung auf Basis ROD-
Index196 [%])

192

193

194

195

196

ausführlich in Bieniawski (1989), Engineering Rock Mass Classifications, Seite 51ft.
ausführlich in Bieniawski (1989), aaO., Seite 51ft.: Mining-RMR-System aufgrund spezieller Modifikationen
(Spannungszustand und Spannungsänderungen bzw. -umlagerungen sowie Einfluss von Störungen) für den
Bergbau
ausführlich in Bieniawski (1978) in Int. J. Rock Mech. Min. Sei. & Geomech. Abstr. 15, No.4, Seite 237ft.: Für
Gründungsberechnungen im Fels ist insbesondere die Kenntnis des Verformungsmoduls EM [GPa] des anste-
henden Felsuntergrundes von erheblicher Bedeutung; Bieniawski gibt folgende allgemeine Beziehung zwischen
dem Verformungsmodul und dem RMR-Wert an:
EM[GPa] = 2 x RMR-Wert - 100
siehe ausführlich in Bieniawski (1993)in Pergamon Press Vol. 3, Seite 553ft.
siehe Milne et al. (unbek.) aus http://www.usask.ca vom 28.11.2003, Seite H.: Der von D.U. Deere und A.J.
Hendron im Jahr 1964 als Gebirgscharakteristikum Le.S. vorgeschlagene ROD-Index wird als Ouotient der
Summe der Längen, der bei einer Kembohrung ausgebrachten Kemstücke von mehr als 10 cm Länge und der
gesamt erbohrten Probenlänge in Prozent ermittelt.
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(3) Abstand der Trennflächen (num. Bewertung auf Basis des gemittelten Abstan-
des [mD

(4) Zustand der Trennflächen (num. Bewertung auf Basis qualitativer Beschreibung)

(5) Wasservorkommen (num. Bewertung auf Basis des Verhältnisses von Kluftwas-
serdruck zu größter Hauptnormalspannung)

(6) Orientierung der Trennflächen (num. Bewertung der maßgebenden RaumsteI-
lung zur Hohlraumachse nach [O]-Bereichen)

Die Summation der numerischen Wertungen (numerische Ratings) zufolge der gebirgsbedingten
Parameter ergibt den dimensionslosen Basic RMR-Wert, durch weiteres Hinzuaddieren der nu-
merischen Korrekturbewertung zufolge des bautechnisch bedingten Parameters erhält der An-
wender den endgültigen, ebenfalls dimensionslosen RMR-Wert.

RMR-Wert [1] = 1: Ii , = 11 + 12 + 13 + 14 + Is + 16 = Basic RMR-Wert + 16

wobei Ii die numerischen Bewertungen der die Gebirgseigenschaften charakterisierenden Para-
meter nach Tabelle 13-4 (siehe Anhang 13.1.2) bezeichnet;

Der ermittelte RMR-Wert liegt in einem Rating-Bereich von max. RMR = 100 bis RMR S 20 und
lässt sich dadurch in das von BIENIAWSKI entworfene Klassifikationsschema anhand von 5, die
spezif. Güte des Felses beschreibende Gebirgsklassen zuordnen. Danach kann der RMR-Wert
mit der freien Standzeit und der wirksamen Stützweite nach LAUFFER (siehe Abbildung 4-4) in
Verbindung gebracht werden (spezif. Gebirgsverhalten). Im modifizierten Lauffer-Diagramm
liefert der Schnittpunkt der entsprechenden RMR-Wert-Kennlinie an jener Stelle der erforderli-
chen Hohlraumgröße, die zu erwartende Standzeit und die davon abhängige wirksame Stützwei-
te des Gebirges Le.S. und gibt somit Aufschluss über den Zeitpunkt des spätest möglichen
Stützmitteleinbaues.

4.2.1.1 Vorgangsweise bei der Klassifikation

Die zugrunde liegenden, die spezif. Gebirgsgüte charakterisierenden Parameter des RMR-
Systems werden, resultierend aus einer Einteilung des Gesteinsverbandes in Homogenbereiche
anhand von Laborproben und baugeologischen Untersuchungen, ermittelt, in einem Datenblatt
erfasst und mit Hilfe der Tabelle 13-4 (siehe Anhang 13.1.2) ausgewertet.
In dieser Tabelle 13-4 werden die hierbei als relevant empfundenen gebirgsbedingten Parameter
in fünf Wertebereiche eingeteilt und nach einer von BIENIAWSKI festgelegten wertmäßigen Be-
urteilung der Höhe nach für die Zuordnung in das Klassifikationsschema unterschiedlich gewich-
tet. Falls in einem Homogenbereich stark unterschiedliche Wertstreuungen von gleichen in das
System einfließenden geomechanischen Parameter auftreten, so sind diese nach ihrer vorkom-
menden anteiligen, den Hohlraumquerschnitt durchtrennenden Teilfläche zu gewichten und als
gewichtetes Mittel zufolge des gesamten Ausbruchsquerschnittes zur charakterisierenden Be-
wertung heranzuziehen.
Über diese ermittelten numerischen Werte der 5 o. gen. gebirgsbedingten Einflussgrößen erhält
der Anwender durch einfache Summierung derselben den sogen. "Basic RMR-Wert" (Basic
RMR-Wert = 11 + b + 13 + 14 + 15, wobei Ii die numerischen Bewertungen der gebirgsbedingten
Parameter nach Tabelle 13-4 bezeichnet), der zur geomechanischen Zustandsbeschreibung der
Gebirgsgüte ohne jeglichen Einfluss bautechnisch bedingter Parameter verwendet werden kann.
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Der soeben erhaltene Basic RMR-Wert wird mit einem konstruktions- und verfahrensbedingten
Korrekturansatz, dem Einfluss von Streich- und Fallrichtung (Raumstellung)'97der Trennflächen
hinsichtlich ihrer Lage zum trassierten Hohlraumbauwerk, adjustiert. Da der Gebirgskörper Le.S.
aus Bereichen unterschiedlicher Trennflächenorientierung besteht, fließt in die Bewertung von
BIENIAWSKI allerdings nur jene ein, deren Lage im betrachteten Homogenbereich zur trassier-
ten Achse des künftigen Hohlraumbauwerkes am Ungünstigsten zu liegen kommt, da diese auf
die Standfestigkeit bzw. -fähigkeit des Hohlraumes während der Vortriebsphase (ev. notwendi-
ges Auffahren in Teilquerschnitten, daraus resultierende Verlangsamung der VT-
Geschwindigkeit) maßgebenden Einfluss hat. Auf diese Situation werden die Ausbaumaßnah-
men ausgelegt, unabhängig von der sonst möglicherweise besseren Gebirgsgüte zufolge der
Trennflächenorientierung.

Durch Addition der Bewertungszahl zufolge der bautechnisch bedingten Einflussgröße zum Basic
RMR-Wert wird daher ein charakteristischer Wert des betrachteten Homogenbereiches - der
endgültigen RMR-Wert nach BIENIAWSKI (RMR-Wert = Basic RMR-Wert + 16 = ~ Ii, wobei Ii die
numerischen Bewertungen der die Gebirgseigenschaften charakterisierenden Parameter nach
Tabelle 13-4 (siehe Anhang 13.1.2) bezeichnet) - erhalten, der mit Hilfe der Tabelle 4-2 eine Zu-
ordnung zu einer von fünf Gebirgsklassen zulässt. Je höher dieser Wert ist, desto besserer Fest-
gesteinsverband steht unter dem Gesichtspunkt der Trassenfestlegung (spezif. Gebirgsgüte) an.

Bestimmung der Gebirgsklasse:

1: l, 198:
100 - 81 61 - 80 41 - 60 21 - 40 <20

(90-100) (70 - 90) (50 - 70) (25- 50) « 25)

Gebirgsklasse: I II III 'IV V

annehmbarer bzw. sehr schlechter
Beschreibung: sehr guter Fels guter Fels " schlechter Fels

mittelmäßiger Fels Fels

Tabelle 4-2: Bestimmung der Gebirgsklasse nach Z.T. Bieniawski

Gebirgsklassen nach Z.T. Bieniawski
im Lauffer-Diagramm 199

In Abbildung 4-4 wird die empirisch
getroffene Einteilung der einzelnen
Gebirgsklassen von BIENIAWSKI mit
der freien Standzeit und der wirksa-
men Stützweite nach LAUFFER, die
für die Baukalkulation und praktische
Baudurchführung unumgänglich sind,
in Korrelation gebracht (spezif. Ge-
birgsverhalten). Zusätzlich werden
Wertebereiche für die auftretende
Gebirgskohäsion und den Reibungs-
winkel des Gebirges Le.S.2

°O bezogen
auf die Trennflächenwandungen so-
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Abbildung 4-4:

197

198

199

200

Anm. des Verfassers: Diese vereinfachte, allgemein gültige Bewertung beruht auf den Untersuchungen von
G.E. Wickham et al (1972).
im Gegensatz zu Maidl- Band 2 (1995), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 50
aus Maidl- Band 2 (1995), aaO. Seite 50
siehe Bieniawski (1978) in Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 15, No.4" Seite 237f.: Ein empiri-
scher Zusammenhang zwischen dem RMR-Wert und der Gebirgskohäsion (CM) sowie für den Reibungswinkel
des Gebirges Le.S. (<PM) leitet sich wie folgt ab:
CM = 5 x RMR-Wert
<PM = 5 + (RMR-Wert : 2)

Seite 59



Felsklassifizierungen Kapitel4

wie qualitative Angaben zur Nachbrüchigkeit nach MÜLLER angegeben (siehe Anhang
13.1.2!Tabelle 13-5).

4.2.1.2 Richtlinie für Ausbruchsart und Ausbaumaßnahmen

Die RMR-Felsklassifikation enthält ebenfalls Richtlinien für die Ausbruchsart und die für den da-
bei erforderlichen Bedarf an Stützmaßnahmen notwendigen Stützmittelausteilungen (siehe z.B.
Anhang 13.1.2!Tabelle 13-6). Bei diesen Empfehlungen für konventionell, hpts. mittels Spreng-
vortrieb aufgefahrene Hohlraumbauwerke, handelt es sich um definitive Ausbaufestlegungen,
d.h. die Ausbaumaßnahmen werden für den endgültigen Bestand (einschalige Bauweise -
"Innenschale") und nicht für den temporären Ausbau festlegt.
BIENIAWSKI hebt jedoch auch die Notwendigkeit von baubegleitend durchzuführenden, mess-
technischen Überwachungen hervor, sodass das Bewertungssystem an die lokalen Bedingungen
angepasst werden kann.

Die in der Tabelle 13-6 beispielhaft aufgelisteten Empfehlungen sind v.a. auch abhängig von der
Überlagerungshöhe des Hohlraumbauwerkes « 900 m) und dem dadurch eingeprägten vertika-
len Gebirgsdruck « 25 MN/m2) sowie von der lichten Weite (10,0 m) des Hohlraumquerschnittes
(Hufeisenprofil), mit dem Ziel Langzeitstabilität für den jeweiligen Festgesteinsverband in Zuwei-
sung zur Gebirgsklasse zu erreichen.

Der Zusammenhang zwischen der vertikalen Komponente des Gebirgsdrucks und dem RMR-
Wert kann mit Hilfe der Formel von E. UNAL201 dargestellt werden:

P [MN/ 2] - h - 100 - (RMR - Wert) B
m -yx t -YX---t-OO---X

wobei sich die Höhe des aufgelockerten Materials hl wie folgt errechnet:

h [ml = 100 - (RMR - Wert) x B
t 100

P... Gebirgsdruck bzw. notwendiger Ausbaudruck [MN/m2]

B Breite des lichten Tunnelquerschnitts [ml
'Y Dichte des anstehenden Festgesteines [MN/m3]

Es ist dies im Grunde nach wiederholt eine Überlegung, die an die schon behandelte Theorie von
TERZAGHI202 anknüpft und davon ausgeht, dass die Höhe des durch den Ausbruch gelockerten
Gebirges und damit gegen den Hohlraum drückenden Materials von den Abmessungen des
Tunnelquerschnittes und der natürlichen Standfestigkeit des Gebirges abhängig ist. Dabei fällt
auf, dass der maximale Gebirgsdruck bei TERZAGHI ca. den 9-fachen Wert der lichten Quer-
schnittsabmessungen erreichen kann, bei BIENIAWSKI hingegen kann der maximale Gebirgs-
druck nur den einfachen Wert der lichten Querschnittsabmessungen erreichen.

4.2.2 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer
NÖT-Anwendung

In der o.a. Version (1989) des RMR-Systems sind bereits die in der Erstversion (1972 - 1973)
beanstandeten Mängel, wie z.B. die alleinige Bewertung des Einflusses des mengenmäßigen
Anfalls von Bergwassers anstatt des freien Kluftwasserdruckes sowie eine weitere Unterteilung

201

202
siehe Unal (1983), Ph.D. thesis, Seite 197f.
vgl. Terzaghi (1946), Rock Tunnelling with Steel Supports, Seite 9ft.
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der einaxialen Druckfestigkeiten des "low strength"-Bereiches (Lockergesteinsverband) berück-
sichtigt worden.

• Kommentar(e) zur numerischen Bewertung:

o gebirgsbedingte Parameter:

.Gebirqsdruck - Soannunqszustände:

Das Festigkeitsverhalten gegenüber räumlichen Spannungszuständen findet in die-
ser Klassifizierungsmethode keine Beachtung, d.h. der generelle Einfluss des Pri-

märspannungszustandes, insbesondere auch ungünstiger Primärspannungen v.a.

bei Vorkommen von quellendem Gebirge, wird nicht berücksichtigt.

Einfluss findet die Gesteinsfestigkeit aus Laborproben (maßgebend für die techni-

sche Gewinnung hinsichtlich der Bohrbarkeifo3
) an statt der Gebirgsfestigkeiten von

In-situ-Großversuchen für die Verhaltenscharakteristik des Felsmaterials während

des Vortriebes.

Trennflächenqefüqe:
Vorab ist festzuhalten, dass das RMR-System für drei Trennflächenscharen entwi-

ckelt worden ist; sind weniger als drei Trennflächenscharen vorhanden, gibt der
RMR-Wert nur eine vorsichtige Abschätzung der spezif. Gebirgsgüte wieder.

Der Abstand der Trennflächen sowie der Trennflächenzustand (wie z.B. Rauheit,
Öffnungsweite und Füllung) gehen als Mittelwert aller auftretenden Trennflächensys-
teme im gleichen Homogenbereich in die Klassifikation ein und nicht das für die

Standfestigkeit des Hohlraumbauwerkes und für die vortriebsrelevante Nachbrü-
chigkeit u. Maßhaltigkeit am ungünstigsten gelegene Trennflächensystem. Die dafür
nötigen qualitativen Angaben werden zumeist an hand der Bohrkerne im Labor be-
stimmt und nicht anhand von In-situ-Großversuchen.

Bei der weiteren Auseinandersetzung tauchen auch noch Überlegungen hinsichtlich

des zu bewertenden ROD-Wertes auf:
Der Einfluss des ROD-Wertes in Form der Gebirgsgütefeststellung ist relativ groß,
da dieser theoretisch den Basic RMR-Wert bis zu max. 20% beeinflussen kann.
Diese Beeinflussung tritt jedoch genau bei jenem Index ein, der maßgeblich von der

Oualität der Kernbohrung (verwendete Bohranlage und Bohrausrüstung sowie not-
wendige Erfahrung des Bohrteams) und den äußeren Gewinnungsbedingungen ab-

hängt. Im Extremfall kann eine auftretende Streuung des ROD-Wertes das Ergebnis
um eine komplette Gebirgsklasse abändern204

•

Für eine genaue Ermittlung des ROD-Wertes ist eine Bohrkernentnahme auf Tun-
nelniveau zu untersuchen, was bei den zumeist im alpinen Bereich tiefliegenden

Hohlraumbauwerken ein gewisses Problem mit sich bringt. Dies ist insbesondere
dann auch zu hinterfragen, wenn andere Eingangsparameter, wie der Abstand und

der allgern. Zustand der Trennflächen (Rauheit, Öffnungsweite und Füllungen) be-
reits im System Berücksichtigung finden; hier kommt es m. E. zu einer Überbestim-

mung und daraus resultierend zu einer eher konservativen Bewertung in der RMR-

Klassifikation.

203

204
ausführlich in Thuro, Dissertation, Seite 18ft.
ausführlich in Schatz (1986), Diplomarbeit, Seite 97ft.: Untersuchung des Einflusses der verschiedenen Para-
meter auf die Gebirgsklasse im RMR-System; vgl. Steibl (2002), Diplomarbeit, Seite 41f.; vgl. Prinz (1997), Ab-
riss der Ingenieurgeologie, Seite 397
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Berawassereinfluss:
Die geomechanische Berücksichtigung des Bergwassereinflusses ist über das Ver-

hältnis des Kluftwasserdruckes zur größten Hauptnormalspannung gegeben.

o bautechnisch-~edingteParameter:

Orientieruna des Trennflächensvstems:

Der konstruktionsbedingte Einfluss eines zur Hohlraumachse am ungünstigsten situ-
ierten Trennflächensystems wird über einen Korrekturansatz nach Ermittlung des

Basic RMR-Wertes einbezogen.

Hohlraumaröße und Querschnittsform:
Die genannten konstruktiven Parameter fließen im beschränkten Ausmaß erst indi-
rekt im Zuge der Festlegungen für die Richtlinien für Ausbruchsart und Ausbaumaß-

nahmen in diese Klassifizierungsmethode ein.

Tunnelbaumethode I Bau- und Betriebsweise:
Die Klassifizierungsmethode eignet sich hpts. für den konventionellen Sprengvor-

trieb mit einer empfehlenden, klassen bezogenen Angabe der auszuführenden Bau-
weise, jedoch ohne Angabe des Zeitpunkts für den Ringschluss, sowie für die Kal-

kulation und praktische Bauausführung notwendigen Abschlagslänge; ein das um-
gebende Gebirge schonenderes Vortriebsverfahren wird hierbei nicht berücksich-
tige05

• Weitere Kriterien möglicher Vortriebsmethoden finden in dieses Klassifizie-

rungssystem nicht Eingang.

Ausbaumaßnahmen:
Die für die permanenten Ausbaumaßnahmen vorgesehenen wesentlichen Stützmit-
tel (Felsanker, Spritzbeton und Ausbaubögen) fließen in diese geotechnische Klas-
sifikation überhaupt nicht, im hinreichenden Ausmaß erst im Zuge deren Festlegung

über die Richtlinie für Ausbruchsart und Ausbaumaßnahmen ein.

o zeitlich bedingtes Verformungsverhalten des Gebirges:
Bei der empirisch festgelegten Einteilung der Gebirgsklassen nach der spezif. Gebirgsgü-

te, gemäß den charakteristischen RMR-Wertebereichen von "sehr gut" bis "sehr schlecht",
fällt das Fehlen einer Terminologie auf, die das geotechnische Verhalten des Gebirges
hinsichtlich des zeitlich zu bewertenden Ausbruch- und Einbauvorganges des Bedarfs an

Stützmaßnahmen beschreibt. Erst durch Kombination mit dem Lauffer-Diagramm ist eine
solche erforderliche Aussage zu erhalten.

4.2.2.1 Geotechnische Klassifikation
Während TERZAGHI und LAUFFER versuchten das Verhalten des Gebirges als Ergebnis einer
Anpassung bautechnisch-bedingter Parameter an rein gebirgsbedingte Einflussgrößen unter
Bezugnahme auf das zeitlich bedingte Verformungsverhalten des Gebirges aufzufassen und auf
dieser Grundlage das Gebirge zu klassifizieren, entsteht innerhalb des RMR-Systems nach BIE-
NIAWSKI der subjektive Eindruck, dass bautechnisch-bedingte Parameter nur eine untergeord-
nete Rolle für das Gebirgsverhalten spielen. Durch diese geringe Berücksichtigung der Wech-
selwirkung zwischengebirgsbedingten und bautechnisch-bedingten Parametern unter relativ
spätem Einbezug des zeitlich bedingten Gebirgsverhaltens, ist diese Felsklassifikation hinsicht-

205 siehe Bieniawski (1989), Engineering Rock Mass Classifications, Seite 63: Eine Systemapplikation für den
TBM-Vortrieb wird erst in den Folgejahren von Lauffer entwickelt.
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lich der neu entwickelten flexiblen Tunnelbaumethode NÖT eher als Rückschritt zufolge dem
damaligen Stand der Technik zu werten.

Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Einstufung in Gebirgsklassen, eine u.a. notwendige be-
triebswirtschaftliche Voraussetzung für den Bezug der angemessenen Preisfindung leistungsbe-
stimmender Vortriebstätigkeiten, eine rein konstruktionsbezogene Größe ist. Überlegungen von
LAUFFER206

, die die elementaren Zusammenhänge zwischen Hohlraumgröße und Profilform,
Ausbruchsart, Ausbaumaßnahmen und dem allgem. zeitlich bedingten Gebirgsverformungsver-
halten aufzeigen, finden daher im RMR-System ebenfalls keine Berücksichtigung207

• Nach all
diesen kritischen Anmerkungen stellt sich m.E. die Frage, ob eine umfassendere Auswahl an
Eingangsgrößen das System verbessern oder nur den dafür notwendigen Aufwand erheblich
vergrößern würde?

Durch die empirisch festgelegte Gebirgsklasseneinteilung ist eine bezogene Angabe von Stütz-
mittelausteilungen (z.B. Felsanker, Spritzbeton und Tunnelbögen) rein für den permanenten
Ausbau möglich, jedoch sind diese in Abhängigkeit des Gebirgsdruckes und der dadurch zu-
sammenhängenden Tiefenlage des Hohlraumbauwerkes sowie der Querschnittsform zu verste-
hen. Sie stellen u.a. eine den vergaberechtlichen Grundlagen mehr oder weniger entsprechende
Basis der Ausschreibung zur Ermittlung der leistungsabhängigen Herstellkosten im Zuge der
Baukalkulation dar. Die Angaben zur Austeilung der Stützmaßnahmen sind im direkt proportiona-
len Verhältnis zu dem der Klassenfestlegung zugrunde liegenden RMR-Wertebereich zu sehen.
Diese Klassifikation liefert in der zugehörigen Richtlinie für Ausbruchsart und Ausbaumaßnah-
men z.T. auch Angaben, wie z.B. einer aus der wirksamen Stützweite und Standzeit resultieren-
den max. Abschlagslänge, welche für den Unternehmer speziell im Zuge der Festlegung der
Bauweise erforderlich. ist.

~ Resümee:
Das RMR-System ist ein semi-quantitatives und projektunabhängiges, für den Anwender
relativ leicht zu praktizierendes System der Felsklassifikation; die Bewertung der gebirgsbe-
dingten Parameter, die entweder praktisch aus Bohrkernanalysen oder theoretisch aus baugeo-
logischen Aufzeichnungen gewonnen werden, und des bautechnisch-bedingten Parameters er-
folgt ähnlich dem RSR-Konzept nach empirisch geeichten Tabellenwerken. Dieses Klassifizie-
rungssystem kann aufgrund der allgem. Komplexität des Gebirges sowie der daraus resultieren-
den Schwierigkeit alle einfließenden Parameter, samt der mit zu betrachtenden Randbedingun-
gen, in dieser Bewertung zu erfassen, nicht uneingeschränkt im Bergbau, bei der Untersuchung
von Fundierungs- und Böschungsstabilitäten sowie im Untertagebau eingesetzt werden. Erst
durch die Koppelung der Gebirgsklassen mit dem Lauffer-Diagramm wird an hand der Zu-
ordnung des RMR-Wertes eine Aussage über das spezif. Gebirgsverhalten ermöglicht.

Trotz BIENIAWSKI's späterer Erkenntnis der Notwendigkeit von baubegleitenden messtechni-
schen Kontrollen für eine ständige wirtschaftliche Anpassung des Ausbaues208

, hat er in seinem
System die Erfordernisse des flexiblen Ausbaues, der das Mittragen des Gebirges ausnutzen will
und damit Verformungen im, an einem zeitlichen Maßstab zu wertenden, bestimmten Ausmaße
zulässt, nicht in entsprechender Weise berücksichtigt. Deshalb bleibt der Gebrauch des RMR-
Systems am ehesten auf Tunnelbaumethoden mit einem starren (einschaligen) Ausbau bzw. in

206

207

208

siehe Laufter (1958) in Geologie und Bauwesen Heft 1, Seite 46ft., vgl. Müller - Band 1 (1980), Theoretischer
Teil - Felsbau über Tage, Seite 205
ausführlich in Bieniawski u. Alber (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 440f.
vgl. Bieniawski (1997) in Felsbau Nr. 3, Seite 177f.
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standfesten Gebirgsverhältnissen Le.S. beschränkf09
, da in diesen Fällen die bautechnisch-

bedingten Einflüsse eine weit geringere Bedeutung aufweisen.

4.2.2.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten (insb. der Ein-
zellohnkosten)

• Prognostizierbare Ausbaufestlegung - Grundlage der Kalkulation:
Theoretische Ausgangsbasis ist der dimensionslose RMR-Wert, der die spezif. Gebirgsgüte auf-
grund festgelegter gebirgs- und bautechnisch-bedingter Einflussgrößen in einem bestimmten
Homogenbereich widerspiegelt und einer der fünf Gebirgsklassen eindeutig zugewiesen werden
kann. Anhand der Tabelle 4-2 und der Abbildung 4-4 können daraus einerseits für die kalkulati-
ons- und ausführungsrelevante Verwendung die durchschnittlich prognostizierte Standzeit und
die wirksame Stützweite (bzw. eine als Obergrenze daraus resultierende max. Abschlagslänge)
abges'chätzt werden, andererseits wird anhand der Tabelle 13-6 (siehe Anhang 13.1.2) eine Zu-
ordnung gem. der Richtlinie für Ausbruchsart und Ausbaumaßnahmen zu den ebenfalls kalkula-
tions- und ausführungsrelevanten, empfehlenden Teilangaben zur Bauweise anhand einer emp-
fohlenen Abschlagslänge sowie zu den als Ausbaumaßnahmen zur Anwendung gelangenden
Stützmitteln ermöglicht. Die für die Betriebsweise notwendige Angabe eines Zeitpunktes für den
spätest möglichen Ringschluss liefert diese Richtlinie nur vereinzelt und dann nicht sehr exakt.
Die Abfassung einer prognostizierbaren, für nicht komplex aufgebaute21o

, bevorzugender
Weise in standfesten Gesteinsverbänden anwendbare Ausbaufestlegung i.S. einer den
vergaberechtlichen Grundlagen entsprechende LB (siehe Pkt. 2.4.2.2.2) ist aber prinzipiell
durchführbar.

• Angemessene Ermittlung leistungsabhängiger Herstellkosten (insb. der EinzeI-
lohnkosten):

Auf Basis der aus dieser geotechnischen Klassifikation gewinnbaren Kalkulationsgrundlagen
bzgl. der empfohlenen Bauweise mit zugehöriger Abschlagslänge und einer vorauszusetzenden
herkömmlichen Betriebsweise, dem Bekanntsein der Stützmittelarten und der mengenmäßigen
Angabe dergleichen ist die Kalkulation leistungsabhängiger Herstellkosten für eine ausschließlich
RMR-Wert-bezogene Gebirgsklassen-Leistungsposition in einem LV auf Grundlage einer auf
densel,benVoraussetzungen beruhenden LB rein theoretisch sowie auch in der praktischen Aus-
übung möglich.

209

210

Anm. des Verfassers: Das Ergebnis des RMR-Systems wirkt zumeist stark konservativ hinsichtlich des tatsäch-
lich auftretenden geotechnischen Systemverhaltens vor Ort, was schon all eine durch die Methodik der Klassifi-
kation (keine wirtschaftliche Anpassung an die örtlich vorzufindenden Verhältnisse von Ausbruch und Stützung)
vorgegeben ist. In eine prognostizierbare Ausbaufestlegung flieBen die am ungünstigsten zu betrachtenden Pa-
rameter des zugrunde liegenden Homogenbereiches in die numerische Systembewertung ein, welche dann die
AusbaumaBnahmen einmalig dimensionieren bzw. festlegen. Aus diesem Grund kommt es meistens zu einer
Überdimensionierung der selbigen anhand der RMR-Klassifikation.
vgl. Schäffer (1997), Diplomarbeit, Seite 42ft.; vgl. Steibl (2002), Diplomarbeit, Seite 61ft.
Anm. des Verfassers: Die Richtlinien für Ausbruchsart und Ausbaumaßnahmen werden empirisch aus vergan-
genen Projekten abgeleitet und sind daher im 'Einzelnen gesehen nur für einen allgemeinisierten Anwendungs-
fall für den einschaligen, endgültigen Ausbau unter Einhaltung zuvor angeführter Rahmenbedingungen geeig-
n~ .
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leistungsabhängige erforderliche Grundlagen Kriterium der Durchführbarkeit

Herstellkosten: aus der geotechnischen Klassifikation: Kalkulierbarkeit: der Kalkulation:

Gebirgsklasseneinteilung,

empfohlene Bauweise anhand der Ausbruchsart
JA,

Einzellohnkosten für Aus- , technoLösemethode, usw. mit zugehöriger
z.T. erfüllt für nicht kompie-

bruch Abschlagslänge,
xe Verhältnisse

interpretierbare Betriebsweise u.a. aus Angabe

der spätest möglichen Ringschlusszeit

Einzellohnkosten für Stütz- Gebirgsklasseneinteilung,
erfüllt JA

mittel Art und Menge der Stützmaßnahmen

Tabelle 4-3: Beurteilung der Kalkulationsgrundlagen

• faire, leistungsgerechte Vergütung:
Stimmen während der Ausführung die tatsächlichen Vortriebsverhältnisse genau mit den zur
Ausschreibung prognostizierten Vortriebsverhältnissen nach vorhandener Gebirgsklassendefini-
tion aufgrund der RMR-Klassifikation und der daraus bezugnehmend kostenmäßig bewerteten
Leistungen überein, dann entspricht in diesem Fall auch die leistungsabhängige Vergütung; tritt
dieser Umstand jedoch nicht ein, was im Untertagebau z.B. im alpinen Bereich - häufig wechsel-
haft gelagerte und von druckhaft bis standfest reichende Gebirgsformationen - zumeist der Fall
ist, gilt folgendes:
Der bau- und betriebswirtschaftlichen Anforderung als zu dienende Grundlage einer fai-
ren, leistungsgerechten Vergütung von tatsächlich erbrachten VT-Leistungen, die eine
moderne flexible Tunnelbaumethode wie die NÖT an ein Klassifizierungssystem im Zuge
der baupraktischen Anwendung heutzutage stellt, kann das RMR-System von BIENI-
AWSKI aufgrund generell fehlender Voraussetzungen systemzugehöriger Vertragsbe-
stimmungen zur Formulierung etwaiger Entgeltanpassungsmechanismen für ein zugehö-
riges Vergütungsmodell nicht entsprechen.

D.h. in diesem Fall wären einem ausgereiften Claim-Management sämtliche Türen und Tore ge-
öffnet. Von einer Bereichsabgrenzung für die Gültigkeit der klassenbezogenen Vergütung, die
sich an den Grenzfestlegungen der Gebirgsklassen (vgl. Tabelle 4-2) anlehnen würde, ist abzu-
sehen, zumal sich schon der Einfluss gleicher geomechanischer Parameter in die RMR-
Klassifikation aufgrund von messtechnisch auftretenden Streuungen bereits klassenverändernd
auswirken kann (vgl. Pkt. 4.2.2).

Die RMR-Klassifikation eignet sich sehr gut im Zuge einer Anwendung von z.B. Experten-
systemen, da es eine in einer vergleichenden Weise mit anderen Klassifizierungssyste-
men gute Aussagekraft über die (spezif.) Gebirgsgüte, die für die Trassenentscheidung im
Zuge der Machbarkeit in einer frühen Projektphase maßgebendeGewichtung hat, besitzt.
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4.3 RockTunnelling Quality-System

AUSSAGEKRAFT:
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Abbildung 4-5:

Eine weitere praxisgeläufige
Felsklassifikation anhand
des Rock Tunnelling Quali-
ty-Systems (kurz: Q-
System) wurde von den
Norwegern N. BARTON, R.
LIEN und J. LUNDE211 im
Jahr 1974 am Norwegan
Geological Institute (deswe-
gen auch NGI-Classification
genannt) entwickelt und
stellt heute eine weitgehend
anerkannte Methode zur
Bewertung der llGebirgsqua-
lität Q" (Gebirgsgüte Le.S.)
dar. Eine Untersuchung von
Daten aus ca. 212 fertig gestellten Tunnelbauten aus dem skandinavischen Raum ergab einen
nutzbaren bautechnischen Zusammenhang zwischen Umfang und Art der Ausbaumaßnahmen
des permanenten Ausbaues und der llGebirgsqualität". Die Ermittlung und Beschreibung der ein-
zelnen Parameter erfolgt weitgehend nach den von der ISRM vorgeschlagenen Untersuchungs-
und Bestimmungsmethoden, was für die allgem. Anwendung insofern von Bedeutung ist, dass
die Wertebestiml1Jungeindeutiger definiert ist als bei den vorangegangenen Klassifizierungsme-
thoden.
Das System wurde anschließend 1993 überarbeitet und 1994 von N. BARTON und E.
GRIMSTAD212 neu veröffentlicht.

• Anwendung:
o Bergbau
o Hohlraumbau (speziell Tunnel-, Stollen- und Kavernenbau), ausschließlich im

Festgesteinsverband - Fels

4.3.1 Grundlagen
Das Q-System basiert auf der numerischen Einschätzung der spezif. Gebirgsgüte anhand fol-
gender sechs, unabhängiger geomechanischer, tlw. indirekt bautechnisch-bedingten Einfluss
aufweisender Parameter, die durch einen analytisch hergeleiteten Formelansatz zum Q-Wert
(Quality Index) führen.

(1) Bestimmung einer Gebirgsgütekennzahl (num. Bewertung auf Basis ROD-
Index [%])

(2) Anzahl der Kluftsysteme (num. Bewertung auf Basis der vorhandenen Anzahl
von Kluftscharen / Joint Set Number ... JN [1])

211

212
ausführlich in Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 191 ft.
ausführlich in Barton u. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 428ft.
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(3) Rauheit der Kluftflächen (num. Bewertung auf Basis der ungünstigsten Kluft-
schar bzw. Unstetigkeit! Joint Roughness Number ... JR [1])

(4) Veränderung der Kluftflächenwandungen oder der Kluftfüllungen (num. Be-
wertung auf Basis qualitativer Zustandsbeschreibung längs der schwächsten Un-
stetigkeit / Joint ~Iteration Number ... JA [1])

(5) Wasservorkommen (num. Bewertung auf Basis qualitativer Mengenbeschreibung
unter Berücksichtigung des vorhandenen Wasserdrucks [kg/cm2] / Joint Water
Reduction Number ... Jw [1])

(6) Gebirgsspannungszustand Le.S. (num. Bewertung auf Basis qualitativer Zu-
standsbeschreibung und bezogenem Spannungsverhalten / Stress Reduction Fac-
tor ... SRF [1])

Die sechs Parameter werden entsprechend den gegebenen Verhältnissen zufolge eines vorge-
gebenen Homogenbereiches numerisch bewertet und zu drei aussagekräftigen Quotienten (sie-
he Abbildung 4-6 - relative Kluftkörpergröße, Scherfestigkeit zw. den Kluftkörpern und aktiv vor-
herrschende Spannungen) zusammengefasst. Durch weitere Multiplikation wird auf Grundlage
empirischer Ermittlung ein gewichteter dimensionsloser Wert (Q-Wert) der spezif. Gebirgsgüte
i.e.S. (spezif. Felsgüte) kreiert:

RQlHndox [%] K1uftsyslomzahl J. K1uftrouhigkoitszahl J"

schlecht <50 kompakter. massiver Fels < 1,0
nicht durchstrek:hende mal(.4.0 .
(sMig. raune) KlOlte

annehmbar bzw.
50 -75

ge)düfteter Fels
1.0 - 12.0 -- -

ausreichend (Anzahl der Klultscharen) .

K1ossifikotions- gut .75 starl< bis regellos ze,ldüfteter Feis > 15.0
durchstreichende

51.0
kennwer1e, (eban. hamischar1lge) Klüfte

mil Übereichts-
beroicl1en K1uftwondungszua18ndszahl J. K1uftwos88rroduktionszahl .Iw Sponnungsreduktionsfoktor SRF

unzersetzte K1u1tf14chenwandungan 51.0
trocken bis geringer Zufluss

1.00 gOnslJgo Vemaltnlsse 52.0
(W"""" < 1.0 kWcm'l

zersetzte K1uftf14chenwandungon
2.0- 8.0

mittlerer Zufluss
0.66 - 0.33

ungOnstiga Vemallnisso
2.5 -7.5

mit geringen Tonmineraleinlagerungen (W"""" 1.0 - 10.0 kwc",,) (Auftreten von SpanntJngsprobl8men)

stark zersetzte Kluftflachenwandungen
.12.0

starxer Zufluss
50.20 drucl<hah bzw. quellender Fals .10.0

mit djcken TanzwIschenschIchten (W"""" > 10.0 kWc",,)

RQlHndox JA Jw
().Wort [1] = x x

J. J. SRF
Gebiraaaüte i.o.S. 'relative K1uflköro&raröOo" "Schorfooüakoit <w. don KluftkÖl'oorn' .oktiv vorherrschende Soonnunaon'

unneJbeuvert\iJmi .... :
sehr sch1echt 51.0

I I ImAßIg 4.0 - 40.0 200.0. RQD-Indoxl J•• a,s 4,O.Jo/J •• O,02 1,0. J. I SRF. 0,005

eXll'amgut .100.0

Abbildung 4-6: kurz gefasste Übersichtsdarstellung der Ermittlung des Q-Wertes nach N. Barton et al

Der errechnete Wert Q liegt in einem Bereich von Q = 0,001 (äußerst schlechtes, quellendes
Gebirge Le.S.) bis Q = 1.000 (massiver, fast bruchfreier Fels). Die Veranschaulichung der spezif.
Gebirgsgüte (Q-Wert), zuordenbar in 7 bzw. 9 Gebirgsgüteklassen i.e.S, erfolgt in einem mit
logarithmischem Maßstab versehenen Diagramm, wobei hier unter Berücksichtigung einer weite-
ren Kennzahl anhand der systemangehörigen Empfehlungen für die erforderlichen Ausbaumaß-
nahmen eine Festlegung des permanenten Ausbaus zufolge einer Auswahl aus 38 Stützmit-
teleinbaukategorien erfolgen kann.

4.3.1.1 Vorgangsweise bei der Klassifizierung

Resultierend aus einer Einteilung des Gesteinsverbandes in Homogenbereiche, entsprechend
einer baugeologischen Beschreibung, werden daraus die zugrunde liegenden, die spezif. Ge-
birgsgüte charakterisierenden Parameter des Q-Systems erfasst und gemäß der im Anhang dar-
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213

214

215

216

gestellten Bewertungstabellen nach BARTON et al - Tabelle 13-7 bis Tabelle 13-12 (siehe An-
hang 13.1.3) - numerisch eingeschätzt. Die einzige Ausnahme bildet der ROD-Index, dessen
Charakterisierung direkt aus der Auswertung des Bohrkernaufschlusses213 stammt. Unter Bezug-
nahme auf die zuvor angeführte Ermittlungsformel des Q-Wertes, können die drei Faktoren wie
folgt interpretiert werden:

Erster Faktor - aus dem Dividend RQD-Index (Gebirgsgütekennzahl) und dem Divisor JN

(Kluftsystemzahl) - vermittelt einen Überblick über die Struktur des Gebirges, d.h. der RQD-
Index geht in dieser Felsklassifikation nicht mehr für sich alleine als Kennzahl betrachtet ein,
sondern repräsentiert im quantifizierbaren Maßstab, bezogen auf den Einfluss der Anzahl von
Kluftscharen, die relative Kluftkörpergröße im Zentimetermaß214

•

Der Quotient - zweiter Faktor - der sich aus dem Dividend JR (Kluftrauheitszahl) und dem Divi-
sor JA (Kluftwandungszustandszahl) ergibt, kann als Indikator für die Scherfestigkeit215 über die
Funktion "arctan (JFJJA)" - Reibungs- bzw. Scherwinkel - an den Anschlussflächen zwischen
den einzelnen Kluftkörpern betrachtet werden. Hier drücken die Autoren v.a. die Beziehung
zwischen rein geologischen Eigenschaften im Wandel zum geomechanischen Parameter aus.

Der Faktor Jw (Kluftwasserreduktionszahl) ist ein Maß für den Porenwasserdruck der Kluftfül-
lungen, während der nicht rein gebirgsbedingte, sondern auch indirekt bautechnisch-bedingten
Einfluss aufweisende Parameter SRF (Spannungsreduktionsfaktor) - auch umgangssprachlich
als Gesamtdruckparameter bezeichnet - unterschiedliche Interpretationen216 zulässt:

Berücksichtigung des Auflockerungsdruckes im Fall eines Ausbruches durch Scher-
flächen und tonhaitigen Fels.
Berücksichtigung des Überlagerungsdruckes im standfesten Fels
Berücksichtigung der Druckhaftigkeit oder des Quelldruckes im plastischen, nicht
standfesten Fels

Dieser SRF-Wert ist ein in die Klassifikation einfließender Reduktionsfaktor, der den Einfluss
eingeprägter bzw. vorherrschender Spannungszustände auf die Hohlraumstabilität und damit
weiters auf die spezif. Gebirgsgüte im Sinne einer Felsklassifikation für den Untertagebau in
Rechnung stellt. Bei standfesten Fels ist jener auftretende Druck maßgebend, der aus dem
Verhältnis der einaxialen Druckfestigkeit zur größten Hauptspannung bzw. der Tangentialspan-
nung zur kleinsten Hauptspannung auftritt. Bei stark geklüfteten Fels fließt die Überlagerungs-
höhe und der Tonmineralanteil mit ein. Die numerische Wertung erfolgt nach Tabelle 13-12
(siehe Anhang 13.1.3).
Der Quotient - dritter Faktor - aus dem Dividend Jw und dem Divisor SRF beschreibt gemäß
BARTON et al die aktiv wirksamen Gebirgsspannungen.

Es erscheint daher, dass der die spezif. Gebirgsgüte quantifizierende Q-Wert lediglich als
Funktion der relativen Kluftkörpergröße, der Scherfestigkeit zw. den Kluftkörpern und den
aktiv vorherrschenden Spannungen betrachtet werden kann.

In dem Wertespektrum, das dieser Felsklassifikation zugrunde liegt, wird das Gebirge in 7 die
Gebirgsgüte beschreibende Hauptklassen (siehe Tabelle 4-4) eingeteilt, wobei die die beste Ge-
birgsgüte aufgrund der Wertebereichsabgrenzung beinhaltende Gebirgsklasse in 3 weitere Un-

siehe Milne et al (unbek.) aus http://www.usask.cavom28.11.2003.Seite H.: ROD-Index nach D.U. Deere und
A.J. Hendron (1964)
ausführlich in Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 200
siehe Barton et al (1974), aaO., Seite 200
vgl. Barton et al (1974), aaO.; vgl. Maidl et al (1997), Tunnelbau im Sprengvortrieb, Seite 279f.
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terklassen aufgegliedert ist. Mit diesem möglichen Wertespektrum können sämtliche, auf theore-
tisch mehr als 300.000 geologischen Kombinationen217 beruhenden Gebirgsgüten erfasst wer-
den. Je höher der Q-Wert ist, desto besserer Festgesteinsverband steht unter dem Gesichts-
punkt der Trassenorientierung (spezif. Gebirgsgüte Le.S.) an.

Q-Wertebereiche218
: Gebirgsgüteklassen

0,001 - 0,01 G außerordentlich schlechtes Gebirge

0,01 - 0,1 F äußerst schlechtes Gebirge

0,1 - 1 E sehr schlechtes Gebirge
1 - 4 0 schlechtes Gebirge
4 - 10 C mitlelmäßiges Gebirge

10 - 40 B gutes Gebirge

40 - 100 sehr gutes Gebirge

100 - 400 A besonders gutes Gebirge

400 - 1.000 außergewöhnlich gutes Gebirge

Bestimmung der Gebirgsgüteklasse nach N. Barton et alTabelle 4-4:

BARTON et al weist
darauf hin, dass es
bei der Klassifikation
im Untertagebau,
speziell für den Stol-
len- und Tunnelbau,
sinnvoller ist, größe-
re gleichbleibende
Q-Bereiche zu de-
finieren, da hier-
durch die bautech-
nische Durchfüh-
rung des Bedarfs

an Stützmaßnahmeneinfacher und - i.S. einer fairen, leistungsgerechter Vergütung a.d.S. des
Unternehmers jedoch fälschlicherweise - ökonomischer (vgl. Pkt. 5 ft.) wird.

4.3.1.2 Empfehlungen für Ausbaumaßnahmen

Die Q-Felsklassifikation weist Empfehlungen für Ausbaumaßnahmenan hand von angeführten
Stützmittelkombinationen auf, die von den Autoren für die baupraktische Anwendung ausführlich
in 38 Stützmitteleinbaukategorien (siehe Anhang 13.1.3fTabelle 13-15 bis Tabelle 13-18) un-
terteilt wurden. Bei diesen Empfehlungen für konventionell aufgefahrene Hohlraumbauwerke
handelt es sich allerdings um Stützmittelkombinationen für den permanenten Ausbau (ein-
schalige Bauweise - llinnenschale"), die in erster Linie nur für die Anwendung im Firstbe-
reich ("Roof Support Recommendations219

") vorgesehen sind.
Eine Beziehung zwischen dem Q-Wert und dem zuordenbaren, permanent vorherrschenden
Ausbaudruck im Firstbereich Proof,der u.a. die Vorgabe für den Bedarf an Stützmaßnahmen und
in weiterer Folge die Aufteilung der Stützmittel in den Einbaukategorien bestimmt, lässt sich an-
hand der folgenden Gleichung zeigen:

2 1
Proof[kg/cm2

] = JR x ifQ
Falls die Anzahl der Kluftsysteme kleiner als drei ist (d.h. JN S 9), reduziert sich auch die Anzahl
der Freiheitsgrade für eine mögliche Kluftkörperbewegung, weil mindestens drei Kluftflächenpaa-
re für eine dreidimensionale Betrachtung einer allfälligen Kluftkörperteilbewegung notwendig
sind. Demzufolge lässt sich obige Formel daher für den zuordenbaren, permanent vorherrschen-
den Ausbaudruck im Firstbereich wie folgt darstellen:

2 II 1 1Proof[kg/cm2] =-XVJN x-x-
3 JR ifQ

217

218

219

ausführlich in Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 193
vgl. Barton et al (1974), aaO., Seite 204: Grundlage der Q-Wertebereichseinteilung ist die Felsklassenfestle-
gung von Terzaghi; die Transformation ist in der zitierten Literatur ausführlich angeführt.
vgl. Barton et al (1974), aaO., Seite 211f.: Die im Anhang dargestellten Empfehlungen der Ausbaumaßnahmen
gelten im wirtschaftlich vertretbaren Ausmaß nur für den Firstbereich; für den Kämpfer- und Ulmenbereich kom-
men It. den Autoren nur jene Stützmitleleinbaukategorien in Betrachtung, die in das hypothetische Q-
Wertespektrum 1,0 ~ Q ~ 10,0 einzuordnen sind.
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Für die Kämpfer- und Ulmenbereiche ist keine Berechnungsformel angeführt, da davon ausge-
gangen wird, dass die Ausbaudrücke meist geringer. sind und im Bereich von einem Drittel der
Firstdrücke liegen. Generell sind hierbei aber tektonische Restspannungen nicht berücksichtigt,
die das Verhältnis von First- und Ulmendruck verändern können.

Die anwenderorientierte Ausbaufestlegung anhand der 38 Stützmitteleinbaukategorien erfolgt
einerseits über den die spezif. Gebirgsgüte charakterisierenden Q-Wert und andererseits über
eine ergänzend eingeführte Verhältniszahl DE (Equivalent Dimension) (siehe Abbildung 4-7), die
in Beziehung zu nachstehend angeführten Randbedingungen die erforderliche Hohlraumstabilität
anhand der davon abhängenden Stützmaßnahmen in Form von empfohlenen Stützmittelaustei-
lungen festlegt. In jenen Stützmitteleinbaukategorien in denen sich v.a. die Q-Wertebereiche ü-
berschneiden bzw. identisch sind, sind an hand der relativen Kluftkörpergröße (RQD-Index/JN)

und der Scherfestigkeit zw. den Kluftkörpern (JFlJA) weitere Feinabstimmungshilfen für die Fest-
legung des Ausbaus ermöglicht.

Der OE-Quotient ist eine Funktion der Größenverhältnisse des Ausbruchquerschnittes in Bezug
zum zukünftigen Verwendungszweck des Hohlraumbauwerkes. Er wird bestimmt indem die Brei-
te, der Durchmesser oder die Höhe des Ausbruchquerschnittes durch eine vom Verwendungs-
zweck des Hohlraumbauwerks abhängige numerische Bewertung, der sogen. Hohlraumstüt-
zungskennzahl ESR (Excavation Support Ratio) dividiert wird.

DE[m]=B,DoderH
ESR

DE ... Equivalent Dimension I äquivalentes Maß
B... Ausbruchsbreite [ml .
D Ausbruchsdurchmesser [ml
H Ausbruchshöhe [ml
ESR ... Excavation Support Ratio / Hohlraumstützungskennzahl

Die korrekte Anwendung des Dividenden für den OE-Quotienten ist bemessungszweckorientiert
(First- oder Kämpfer- und Ulmenbereich) und querschnittsabhängig (Rechteck- oder Kreisquer-
schnitt):

• Rechtecksauerschnitt -

• Kreisauerschnitt -

Firstbereich: B ... Ausbruchsbreite

Kämpfer- und Ulmenbereich: H ... Ausbruchshöhe

Firstbereich: D ... Ausbruchsdurchmesser

Kämpfer- und Ulmenbereich: D ... Ausbruchsdurchmesser

220

Der Divisor - ESR-Wert (siehe Anhang 13.1.3ffabelle 13-14) - bezieht sich auf die Dauerhaftig-
keit des Ausbaues und den Verwendungszweck des Hohlraumbauwerkes und enthält auch indi-
rekt die aus der jeweiligen Stabilitätsanforderung beinhaltend geforderten Sicherheiten einerseits
für Mannschaft und Gerät während der Vortriebsarbeiten, andererseits für den bauwerksspezifi-
schen, dauerhaft zu gewährleistenden Betriebszustand. Je kleiner daher der ESR-Wert gewählt
wird, um so größer ist der Sicherheitsstandard des permanenten Ausbaues; für rein temporäre
Ausbaumaßnahmen ist It. den Autoren22o sowohl der ESR-Wert auf ,,1,5 x ESR" als auch der
Q-Wert auf ,,5,0 x Q" zu erhöhen, unabhängig einer sonst unterschiedlichen Betrachtung für
den First- oder Kämpfer- und Ulmenbereich.

vgl. Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 223
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Die Abgrenzung
zwischen selbst
tragenden Hohl-
räumen und sol-
chen, die einen

permanenten
Ausbau erfordern
(siehe Abbildung
4-7), kann eben-
falls an hand einer
Kenngröße OE'
(limiting value of
Equivalent Di-
mension) und dem
Q-Wert in Bezie-
hung gesetzt wer-
den:

,..

RQD J J
Q = (--r.-l' (t.l • (s.;',lROCK MASS QUALIJY

Stützmitteleinbaukategorien in Zuordnung zu den Gebirgs-
güteklassen nach Barton et al
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Abbildung 4-7:

Durch Gleichsetzung der beiden Formeln (OE = OE') wird in Anlehnung an die Theorie von
LAUFFER eine maximal wirksame Stützweite 1*max [ml unter Bezugnahme zur Dauerhaftigkeit
des Ausbaues und zum Verwendungszweck des Hohlraumbauwerkes hergeleitet, deren Glei-
chung wie folgt angegeben werden kann:

I * mall [ml = 2,0 x ESR x QO,. = 2,0 x ESR X VQ2

Den Prinzipien der NÖT-Philosophie entsprechend, werden in den dem Q-System zugrunde lie-
genden Empfehlungen für Ausbaumaßnahmen ausschließlich geläufige Stützmittel (verspannte
oder injizierte Felsnägel bzw. -anker, Spritzbeton, Baustahlgitter, Tunnelbögen, usw.) für die
baupraktische Verwendung vorgesehen. .
In diesem Zusammenhang lässt sich z.B. die erforderliche Felsnagel- oder Felsankerlänge mit-
tels folgenden Formeln abschätzen, wobei querschnittsspezifisch das richtige Ausbruchsmaß
berücksichtigt wird:

o Firstbereich221
:

o Kämpfer- und Ulmenbereich:

Felsnägel
Felsanker
Felsnägel
Felsanker

L [ml = 2,0 + 0,15 x B : ESR
L [ml = 0,40 x B : ESR
L [ml = 2,0 + 0,15 x H : ESR
L [ml = 0,35 x H : ESR

Der erzielbare Ausbauwiderstand, unabhängig von der Anwendung spannbarer oder injizierbarer
Felsnägel oder -anker, errechnet sich über die quadratische Nagel- bzw. Ankersystemabstands-
fläche.

1
P [kg/cm2] =-

a2

p ... Ausbauwiderstand [kg/cm2]

A... Nagel- bzw. Ankersystemabstand [ml

In jeder Stützmitteleinbaukategorie ist dieser Abstand im Wertespektrum in Metern angegeben,
d.h. das untere Limit entspricht dem niedrigeren Q-Wert, und das obere pmit ef.ltsp~chtdem

221 vgl. Barton et al (1974), Seite 2321.:Bei der Längenabschätzung der Felsnägel oder -anker im Kreisquerschnitt
ist B (Ausbruchsbreite) durch 0 (Ausbruchsdurchmesser) auszutauschen: sinngemäßes gilt für den Kämpfer-
und Ulmenbereich.
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r"IIII~lll!;;I.•IIIII.....

Die Funktion des Spritzbetons (unbewehrt oder mit Baustahlgitter bewehrt) in Kombination mit
einer Systemankerung ist - nach Auffassung von BARTON et al - die Auflockerungsbereiche v.a
zwischen den Ankerungszonen zu versiegeln; eine allgem. gültige Berechnung für die dabei er-
forderliche Dicke der Spritzbetonschale wird nicht angeführt, lediglich eine auf den Untersuchun-
gen beruhende in Zentimeter gehaltene Wertebereichsangabe je Stützmitteleinbaukategorie.

5). fïbn:~' reinforced shotct~te and bolting. 5~9 çm, Sfr+ß
6) Fibre reintûrced shQtcr~.(t'. anu'bolting, 9-Ü cm, Sfr+ß
7) Fibre reinCüfe,cd shotcrele and boltiJlg, 12-15 cm, Sfrt ß
~nFibre œinfqrcro s.hO-lc.rcte > l.th::m,

reio.force~.rribs. ofshottretc and boltùlg._ Sfr,RRS+ R
9) Cast conCl;cti.~ linillg, CCA .

.................ROCK CLASSES

F ï'::"'::::~! C _! Il

Update der Stützmitteleinbaukategorien in
Zuordnung zu den Gebirgsgüteklassen222
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Abbildung 4-8:

Die Abbildung 4-8 stellt die
überarbeitete, den neu entwi-
ckelten Verfahrenstechnolo-
gien der NMT (Norwegian
Method of Tunnelling) ange-
passte Version der Ausbaufest-
legung anhand von nun mehr 9

Stützmitteleinbaukategorien
der Q-Felsklassifikation dar.
Den Hauptbestandteil der Aus-
baumaßnahmen bildet nun-
mehr der in Norwegen sehr oft
verwendete stahlfaserbewehr-
te, im Nassspritzverfahren mit-
tels Spritzrobotern aufgetrage-
ne Spritzbeton aufgrund inten-
siver 20jähriger Forschung mit
non-continuous Stahlfasern223

•

Weitere Forschungen werden
in Richtung einer unterstützen-

den Anwendung von stahlfaserbewehrten Rippen224 zur Entgegenwirkung ungewollt großer De-
formationen hinsichtlich eines völligen Verzichts einer konstruktiv wirksamen Ortbetoninnenscha-
le v.a. in den schlechteren Gebirgsgüteklassen Le.S. betrieben.

REINFORCEMENT CATEGOIUES:
1) Unsupt>Orted.
2) SWi boltiilg. sb
3) Systematic hulling, ß
4) Svstem:1tic btJhin2.

" (~d unreinfofcl.(Ï"shotçrctc; 4-10 ;:m), D(+S)

Ein sorgfältiges Vergleichsstudium der Bewertungstabellen hat ergeben, dass einzig wesentliche
Adaptierungen in der numerischen Einschätzung des Spannungsreduktionsfaktors (SRF), hin-
sichtlich neu gewonnener Erkenntnisse aus der Felssicherung mit stahlfaserbewehrtem Spritzbe-
ton zufolge seines Materialverhaltens bei z.B. plötzlich auftretenden dynamischen Deformationen
(Bergschlagverhältnisse) im massiven Fels (siehe Anhang 13.1.3!Tabelle 13-13) oder extrem
druckhaften Fels, aufgezeigt werden können.
Eine weitere Vereinfachung wurde im Zuge der Ausbaumaßnahmenfestlegung für die dabei zu
unterscheidenden Ausbaubereiche des Hohlraumes hinsichtlich der Begriffswahl getroffen. An-
stelle der Begriffe First-, Kämpfer- und Ulmenbereich wurden die den neuen Tunnelbauphiloso-
phien (NATM, NMT, etc.) entsprechenden Bezeichnungen Gewölbe bzw. Kalotte und Strosse
(Wandungen) - Sohle eingeführt. Auf Basis dieser Grundlage kann die zweckorientierte Festle-
gung der Ausbaumaßnahmen für die Stützmittelausteilungen (Stützmitteleinbaukategorien) ein-
deutig definiert werden:

222

223

224

aus Barton u. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 433
ausführlich in Barton u. Grimstad (1994), aaO., Seite 428ft.
ausführlich in Grimstad et al (2003) in Tunnels & Tunnelling International No.1, Seite 44ft.
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Sicherungsbedarf für 000 Eingangswerte für die Stützmittelbemessung:

Kalotte DE-Wert
permanenten Ausbau: a-Wert

(Gewölbe) (Funktion von B oder D)

Strosse wenn zugehöriger a-Wert> 10: DE-Wert

(Wandungen) Ow = 5,Oxa (Funktion von H oder D)

wenn zu'gehöriger a-Wert 0,1 sas 10: DE-Wert

Ow = 2,5xa (Funktion von H oder D)

wenn zugehöriger a-Wert< 0,1: DE-Wert

Ow = 1,0 x a (Funktion von H oder D)

Kalotte (Gewölbe) u,
DE-Wert

temporären Ausbau: Erhöhung des ESR-Wertes: 1,5 x ESR (Funktion von B, H oder
Strosse (Wandungen)

D)

Erhöhung des a-Wertes: 5,0 x a
DE-Wert

(Funktion von B oder D)

Erhöhung des Ow-Wertes: 5,0 x Ow
DE-Wert

(Funktion von H oder D)

Tabelle 4-5: Übersicht der Eingangswerte für die Stützmittelbemessung nach N. Barton und E.
Grimstad

4.3.2 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer
NÖT-Anwendung

In die aktuell überarbeitete Version des Q-Systems fanden weitere Ergebnisse detaillierter Un-
tersuchungen von mehr als 1.050 neuer Überlandstraßentunnelbauwerke aus Norwegen225 Ein-
gang.

• Kommentar(e) zur numerischen Bewertung:

o gebirgsbedingte Parameter:

Gebirasdruck (Spannunaszustände):

Das Festigkeitsverhalten an hand von Gesteinsfestigkeiten aus Laborproben oder
von Gebirgsfestigkeiten aus In-situ-Großversuchen findet explizit keinen Eingang in

diese Felsklassifikationo
Jedoch werden die Primärspannungsverhältnisse, insbesondere auch ungünstige

Primärspannungen z.B. bei vorhandenem druckhaften oder quellenden Gebirge
LeoS., mit einem Spannungsreduktionsfaktor berücksichtigt.

Trennflächenaefüae:

Da es sich ausschließlich um eine Felsklassifikation handelt, ist der Begriff "Kluft"
unter rein felsmechanischen Gesichtspunkten für jegliche Art von Trennfläche im
Festgesteinsverband gleich zu setzen.

Demzufolge gehen die Anzahl der Kluftsysteme sowie die gemittelte Wertigkeit de-
ren Kluftzustände (wie zoB. Rauheit, Öffnungsweite und Füllungen) innerhalb eines

Homogenabschnittes mit indirekter Berücksichtigung der für die vortriebs relevante
Nachbrüchigkeit und Maßhaltigkeit im ungünstig gelegenen Fall in die Klassifikation

ein.

225 siehe Barton UoGrimstad (1994) in Felsbau Nro 6, Seite 433
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An dieser Stelle wird unter Bezugnahme auf den ROD-Index nochmals darauf hin-

gewiesen, dass sich allein die Beschaffenheit der Bohrkrone bei ein und demselben

Bohrverfahren gravierend auf die schlussendliche Beurteilung auswirken kann226
• Es

ist daher nicht sehr verwunderlich, dass von zwei Geologen "sehr unterschiedliche"
O-Werte zufolge einer alleinigen Bohrkernauswertung an der Ortsbrust abgeleitet

werden können, wie dies z.B. beim Cumberland-Gap-TunneI227 der Fall war.

Berawassereinfluss:
Die geomechanische Berücksichtigung des Bergwassereinflusses ist über den Po-

renwasserdruck der Kluftfüllungen gegeben, der geotechnische Einfluss findet über

die Aussagekraft des aktiv vorherrschenden Spannungszustandes statt.

226

227

228

229

230

o bautechnisch bedingte Parameter:

Orientieruna des Trennflächensvstems:
BARTON et al228 betrachtet die numerisch einzuschätzenden Parameter Kluftsys-
temanzahl (JN), Kluftrauheitszahl (JA) und Kluftwandungszustandszahl (JA) als jene,

die eine bedeutendere Rolle spielen als eine bloße Bewertung der Klüfte nach deren
Raumlage an hand von Streich- und Fallrichtung (Kluftorientierung). Da durch das re"

lative Maß der Kluftkörpergröße und die Bestimmung der Kluftscharenanzahl die
Freiheitsgrade für eine Kluftkörperbewegung und die ev. sich daraus ergebende
Größe der Bruchkörper bestimmt werden, ist diese Möglichkeit zur Bewegungsfrei-

heit in Zusammenhang zur Scherfestigkeit zwischen den einzelnen Kluftkörpern und
den im Verband eingeprägten Spannungszustand, was im ungünstigsten Fall be-

trachtet aktiv eine Kluftkörperbewegung injizieren kann, eine bessere Abschätzung
der Gefährdung des Hohlraumes als die räumliche Lagebestimmung der Klüfte. Die-
se Orientierungsbestimmung ist indirekt sowieso in den Parametern JA und JA vor-
handen, da sich diese Parameter auf die für den Vortrieb als ungünstig zu liegen

kommende Kluftschar beziehen.

Hohlraumaröße und Ouerschnittsform:
Die Abmessungen resultierend aus der Ouerschnittsform, u.a. auch die Hohlraum-
größe bestimmend, fließen erst bei der Ermittlung der Stützmitteleinbaukategorie in
Abhängigkeit zur Gebirgsgüteklassenfestlegung in diese Klassifizierungsmethode

ein.
Hierbei liefern klarer Weise große Abmessungen von Ausbruchsquerschnitten un-
günstigere Ergebnisse für den permanenten Ausbau229

• Demzufolge stellt sich nun

die Frage. ob bei stark unterschiedlichen Eingangsgrößen (Breite, Höhe oder
Durchmesser des betrachteten Ausbruchs) - wie sie z.B. beim Ulmenstollenvortrieb
auftreten - die ungünstigste Abmessung für die weitere Festlegung des Ausbaus
maßgebend ist oder z.B. bei mehrfach veränderlichen Ouerschnittsformen das a-

rithmetische Mittel der Abmessungen gleicher Art Eingang finden sollte. Ersteres
entspricht einer sehr konservativen Sicherheitsbetrachtung im Zuge der Festlegung

von Ausbaumaßnahmen230
•

siehe John (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 410: graphischer Vergleich des ROD-Wertes für zwei verschiedene
Bohrverfahren (Doppel- und Seilkernrohr)
ausführlich in Garrett (1993) in World Tunnelling and Subsurface Excavation No.5, Seite N65ff.
vgl. Barton et al (1977) in Proc. of 16th Symp. on Design Methods in Rock Mechanics, Seite 234ff.
ausführlich in Grimstad et al (2003) in Tunnels & Tunnelling International No.3, Seite 46ff.
vgl. Hoek et al (2000), Support of Underground Excavations in Hard Rock, Seite 127ff.
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Um dies eindeutig beurteilen zu können, wäre m.E. jedoch die Kenntnis der vorhan-

denen Sicherheitsreserven innerhalb der zugewiesenen Ausbaumaßnahme not-

wendig, um in solchen Fällen nicht in zu konservative Schemata zu verfallen und

dadurch sowohl die Bauzeit als auch die mengen- und leistungsabhängigen Her-
stellkosten in die Höhe zu treiben.

Tunnelbaumethode / Bau- und Betriebsweise:

Die gegenständlich betrachtete Klassifizierungsmethode eignet sich in der vorlie-

genden Version hpts. für den konventionellen Vortrieb mit tlw. empfehlender, klas-

senbezogener Angabe der erforderlichen Bauweise, jedoch ohne jeglicher Angabe
eines Zeitpunktes für den notwendigen Ringschluss, was v.a. ein Mehrgehalt an In-

formation für die Kalkulation als auch für die praktische Ausführung in den schlech-
teren Gebirgsgüteklassen darstellen würde. Die notwendige Angabe der Abschlags-

länge als unerlässliche Grundlage der Kalkulation und der Baudurchführung kann
nur mit der "Q-Wert ,,-abhängigen Ermittlung der maximal wirksamen Stützweite
nach obenhin eingeschränkt werden.

Auf ein das ~mgebende Gebirge schonenderes Vortriebsverfahren231 wird hier nicht
Bezug genommen. Weitere Kriterien möglicher Vortriebsmethoden finden in dieses

Klassifizierungssystem ebenfalls nicht Eingang.
Daher kann die Q-Felsklassifikation nur für vglb. Ausbruchsbauweisen, d.h. konven-
tionelle Sprengverfahren mit vglb. zyklischen Bauablauf (NMT, NÖT, etc), d.h. vor-

teilhafterweise im Vollausbruch mit vorgegebener zeitlicher Angabe der Abfolge des
Stützmitteleinbaus herangezogen werden.

Ausbaumaßnahmen:
Die für den temporären und permanenten Ausbau zur Auswahl vorgesehenen
Stützmittel (siehe Anhang 13.1.3/ Tabelle 13-15 ft.) fließen in die vorliegende geo-

technische Klassifikation überhaupt nicht, im genügenden Ausmaß erst im Zuge der
Festlegung durch die Empfehlungen für Ausbaumaßnahmen ein. Es existiert jedoch
ein analytischer Zusammenhang zwischen dem Q-Wert und der auszuwählenden
Stützmittel.

o zeitlich bedingtes Verformungsverhalten des Gebirges:
Bei der Festlegung der Gebirgsgüteklassen nach der spezif. Gebirgsgüte Le.S. gemäß der

charakteristischen Q-Wertebereiche von "außergewöhnlich gut" bis "außergewöhnlich
schlecht" fehlt der geotechnische Einfluss des Gebirgsverhaltens hinsichtlich eines zeitlich
zu bewertenden Ausbruch- und Einbauvorganges des Bedarfs an Stützmaßnahmen.

4.3.2.1 Geotechnische Klassifikation

Das Q-System ist unbestritten als zugehörige Klassifizierungsmethode zur im skandinavischen
Raum gängigen konventionellen Tunnelbaumethode - NMT (Norwegian Method of Tunnelling)
anzusehen, die ihren Anwendungsbereich anhand einer Druckfestigkeitsabgrenzung von ca. 5,0
bis 300,0 MN/m2 (vgl. Abbildung 3-1) im geklüfteten, wenig wechselhaft gelagerten und standfes-
ten Gebirge Le.S. definiert. Seinem Ursprung zufolge liegt das Hauptgewicht des Klassifizie-
rungssystems auf den zustandsbeschreibenden Eigenschaften der Klüfte. Diese Tatsache macht
eine Anwendung auf andere v.a. mitteleuropäische Gebirgsformationen mit der selben vorauszu-

231 vgl. Barton u. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 434f.: Eine Systemanpassung für den TBM-Vortrieb ist in
Entwicklung.
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setzenden Treffsicherheit schwierig232
, da die Beurteilung der Zuverlässigkeit des Bewertungs-

systems im möglichen Schwankungsbereich der Einschätzung der einzelnen, dem numerischen
Bewertungssystem zugrunde liegenden Parametern liegt.

Die direkte Berücksichtigung der relativen Kluftkörpergröße, der Scherfestigkeit zwischen den
Kluftkörpern und des aktiv vorherrschenden Spannungszustandes innerhalb des zu klassifizie-
renden Homogenbereiches eines Gebirgsabschnittes ist ein wesentlicher Pluspunkt der Betrach-
tung BARTON's et al gegenüber BIENIAWSKI's RMR-System. Da jedoch beide genannten Sys-
teme von insgesamt sechs Einflussgrößen ausgehen, ist der durch die Spannungsbetrachtung
gewonnene Vorteil durch nur eine indirekt argumentierbare Berücksichtigung der maßgebenden
Kluftorientierung als wesentlicher bautechnisch-bedingter Parameter zur projektierten Hohlraum-
achse233 teuer erkauft. Wie schon beim vorangegangenen RMR-System wird auch generell beim
Q-System dem Einfluss der bautechnisch-abhängigen Größen erst im fortgeschrittenen Klassifi-
zierun_gsstadium Rechnung getragen. D.h., es entstehen hier in Analogie zu BIENIAWSKI's
RMR-System dieselben Kritikpunkte.

Ein bedeutend aufzuzeigender Mangel des Systems ist die nur mögliche Einteilung in Gebirgsgü-
teklassen, eine u.a. wichtige betriebswirtschaftliche Voraussetzung für den Bezug der angemes-
senen Preisfindung leistungsbestimmender Vortriebstätigkeiten. Eine Berücksichtigung des cha-
rakteristischen Gebirgsverhaltens Le.S. und eine Differenzierung nach diesem unter Beachtung
der Überlegungen von LAUFFER schiene hier speziell für eine generalisierte Anwendung im
Rahmen flexibler Tunnelbaumethoden (z.B. NÖT) zweckmäßiger.

Die dem Q-System zugehörigen Empfehlungen - sehr großzügig aufgegliederte und detailliert
angeführte Ausbaukategorien - für permanente und temporäre Ausbaumaßnahmen beruhen in
der Originalveröffentlichung auf der Grundlage des mit Baustahlgitter bewehrten Spritzbetonaus-
baus in Kombination mit einer Systemankerung nach Erfordernis (vgl. NÖT-Philosophie); nach
dem System-Update auf der Basis des mit stahlfaserbewehrten, im Nassspritzverfahren aufge-
tragenen Spritzbetonausbaus in Kombination mit einer Systemankerung bestehend aus voll aus-
injizierten, verspannten Felsankern (vgl. NMT-Philosophie). Diese Empfehlungen stellen u.a.
eine den vergaberechtlichen Grundlagen ebenso mehr oder weniger entsprechende Basis der
Ausschreibung zur Ermittlung der Herstellkosten im Zuge der Baukalkulation dar.
Einerseits liefert dieses Klassifizierungssystem anhand eines analytischen Zusammenhangs eine
Abschätzung der max. Abschlagslänge als Obergrenze zufolge einer nach LAUFFER vglb. wirk-
samen Stützweite resultierend aus dem Q- und ESR-Kennwert, welche für den Unternehmer im
Zuge der Festlegung der Bau- und Betriebsweise erforderlich ist, andererseits finden sich jedoch
in den Stützmitteleinbaukategorien keine dezidierten Längenangaben für die darin enthaltenen
Felsanker, obwohl seitens der Autoren eine empirische Abschätzformel zur erforderlichen Anker-
länge in Abhängigkeit zur Ausbruchskategorie existiert.

232

233
vgl. Riedmüller u. Schubert (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 164ff.
vgl. Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 366: Die Orientierung des Trennflächengefüges (Diskontinuität)
wirkt sich auf die erforderlichen bautechnischen Maßnahmen aus und übt daher einen großen Einfluss auf die
tatsächlich erzielbare VI-Leistung (Unregelmäßigkeiten bzw. Behinderungen zufolge der Orientierung des
Trennflächengefüges im Arbeitszyklus ) aus. Bei der Beurteilung dieser Auswirkung auf den Leistungsfortschritt
(effektive VI-Geschwindigkeit) sind v.a. jene Diskontinuitäten im Detail zu beachten, deren Erstreckung größer
als die Spannweite des geplanten Ausbruchquerschnittes ist, denn sie bestimmen die Bau- und Betriebsweise
einer angewandten Tunnelbaumethode.
siehe z.B. Eichler (2000), Fels- und Tunnelbau (Band 592), Seite 13: Beispiele für das Gebirgsverhalten in Ab-
hängigkeiten der Orientierung (RaumsteIlung) einer Diskontinuität zur projektierten Hohlraumachse;
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---+ Resümee:
Das Q-System ist so wie das RSR-Konzept und RMR-System ebenfalls ein semi-quantitatives,
projektunabhängiges System zur Felsklassifikation für den Untertagebau, welches auch
heutzutage eine v.a. im skandinavischen Raum anerkannte Methode der Felsklassifikation auf-
grund seiner vermehrten Praxisnähe gegenüber den zuvor genannten Klassifizierungsmethoden
darstellt. Im Gegensatz zu den "numerischen Summationsverfahren" wird der charakteristische
Gebirgsgütekennwert Le.S. nicht durch eine Summe einzelner numerisch bewerteter Parameter
bestimmt, sondern über eine aus der Empirie abgeleitete, mathematische Gleichung errechnet,
die das Fehlen eines Kennwertes nicht toleriert. Die Bedeutung der einzelnen Parameter für die
Bestimmung der Gebirgsgüte und auch deren Bedeutung zueinander wird dem Anwender durch
die Auswahl der Einflussgrößen und deren Korrelation sowie deren Interpretation eindeutig vor
Augen geführt. Dadurch erscheint diese Formel (Multiplikations- und Divisionsverknüpfungen der
Eingangsparameter für die Ermittlung des die Felsgüte charakterisierenden Kennwertes - vgl.
Pkt. 4.3.1) eher geeignet die verschiedenen Wechselbeziehungen im Festgesteinsverband zu
beschreiben; es ist allerdings nur eine Aussage anhand des Q-Wertes über die spezif. Ge-
birgsgüte i.e.S. möglich.

Trotz der von BARTON et al hingewiesenen, möglichen korrigierenden, wirtschaftlichen Anpas-
sung der numerischen Bewertungen während der Bauausführung (d.h. die Adaptierung einer
prognostizierten Ausbaufestlegung zufolge neuer Erkenntnisse) zufolge von baubegleitenden
messtechnischen Kontrollen234

, auch bei einer weitgehend nur ursprünglichen Einschätzung der
6 Einflussgrößen aus z.B. baugeologischen Oberflächenkartierungen und gering dazu unterstüt-
zenden Bohrkernauswertungen, hat er in seinem System die Erfordernisse des flexiblen Aus-
baues, der das Mittragen des Gebirges ausnutzen will und damit Verformungen im, an einem
zeitlichen Maßstab zu wertenden, bestimmten Ausmaße ~ulässt, nicht in entsprechend vollstän-
diger Weise berücksichtigt. Deshalb bleibt der Gebrauch des Q-Systems am ehesten auf "teil"~

. flexible Tunnelbaumethoden jedoch ausschließlich in geklüfteten, wenig wechselhaft gelagerten
und standfesten Gebirgsverhältnissen Le.S. beschränkt, da in diesen Fällen die bautechnisch-
bedingten Einflüsse eine weit geringere Bedeutung aufweisen.

Das Q-System ist ebenfalls wie das ASR-Konzept oder das AMA-System eine typische "one-
time process"-Klassifikation (einmalige Dimensionierung bzw. Festlegung von Ausbruch und
Stützung). die den gänzlichen Anforderungen einer flexiblen Tunnelbaumethode. d.h. eine wirt-
schaftliche. dynamische Anpassung von Ausbruch und Stützung durch Beobachtung. Aufnahme
und Auswertung laufender baubegleitender messtechnischer Überprüfungen zur Verifikation des
prognostizierten Gebirgsverhaltens. im Sinne der NÖT-Philosophie nicht ausreichend gerecht
wird.

4.3.2.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten (insb. der Ein-
zellohnkosten)

• Prognostizierbare Ausbaufestlegung - Grundlage der Kalkulation:
Theoretische Ausgangsbasis ist der dimensionslose Q-Wert, der lediglich die spezif. Gebirgsgüte
aufgrund festgelegter gebirgsbedingter und tlw. indirekt bautechnisch-bedingten Einfluss aufwei-
sender Parameter in einem bestimmten Homogenbereich widerspiegelt sowie einer der 7 bzw. 9
Gebirgsgüteklassen nach BARTON et al eindeutig zugeteilt werden kann. Unter Zuhilfenahme
des äquivalenten Maßes (OE-Wert)und der notwendigen Feinabstimmung mit Hilfe der Kenngrö-

234 siehe Barton u. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 428
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ßen "relative Kluftkörpergröße" und "Scherfestigkeit zwischen den Kluftkörpern" (siehe Anhang
13.1.3fTabelle 13-15 bis Tabelle 13-18) ist die passende Stützmitteleinbaukategorie unter Ver-
wendung der Empfehlungen für Ausbaumaßnahmen zu zuordnen, in der die erforderlichen
Stützmaßnahmen und deren mengenmäßige Anzahl aufgelistet sind. Grundlegende kalkulations-
und ausführungsrelevante Angaben - außer der unter Pkt. 4.3.1.2 angeführten Gleichung der
max. wirksamen Stützweite bzw. die daraus als Obergrenze resultierend abhängige Abschlags-
länge - hinsichtlich einer durchschnittlich prognostizierbaren Standzeit (für die Interpretation ei-
nes spätest möglichen Zeitpunktes des Ringschlusses) sowie in diesem Zusammenhang weitere
hilfreiche Angaben235 (z.B. Ausbruchsart, techno Lösemethodè, usw.) bzgl. der vom Unternehmer
festzulegenden Bau- und Betriebsweise sind in diesen Empfehlungen kaum vorzufinden, was
sowohl für die Ermittlung der Herstellkosten, die im Zuge der Kalkulation v.a. in den schlechteren
Gebirgsgüteklassen im Sinne eines Mehrgehalts an Informationen unentbehrlich, als auch für die
technische Ausführung vor Ort von Vorteil wären.
Die Abfassung einer prognostizierbaren Ausbaufestlegung i.S. einer den vergaberechtli-
chen Grundlagen entsprechenden lB (siehe Pkt. 2.4.2.2.2) ist nur unter einschränkender
Voraussetzung eines geklüfteten, wenig wechselhaft gelagerten und standfesten Gebirges
und daraus zu schließendem Vollausbruch als Ausbruchsart im Sprengvortrieb durchführbar.

Das Ergebnis der Klassifikation nach dem Q-System, v.a. bzgl. der Festlegung der erforderlichen
Ausbaumaßnahmen, wirkt betreffs der im alpinen Bereich vorhandenen geologischen Verhältnis-
se in Hinsicht des Sicherheitsaspekts des temporären Ausbaus (unter Beachtung der im System
vorgeschriebenen Kennwerterhöhungen - siehe Pkt. 4.3.1.2) zuwenig Tribut zollend236

, was ei-
nerseits durch die relativ geringe mengenmäßige Angabe der für die Ausführung erforderlichen
Stützmaßnahmel1 sowie andererseits der nur rein von der Ausbruchskategorie und den geomet-
rischen Größen abhängig zu ermittelnden Felsnägel- oder -ankerlängen verdeutlicht wird.

Ergänzend ist anzumerken, dass bei diversen Vergleichen237 der Baumethoden NMT und NÖT
versucht wird, den Vorteil der geringeren mengen- und leistungsabhängigen Herstellkosten bei
der NMT v.a. bei mittelmäßigen Gebirgsverhältnissen in den Vordergrund zu rücken, da zufolge
des NMT-Anwendungsgebietes in den zwar oft stark geklüfteten, wenig wechselhaften und
standfesten Gebirgsformationen Skandinaviens auf eine umfangreiche messtechnische Überwa-
chung und eine daraus resultierende bau begleitende Anpassung der Ausbaumaßnahmen an die
örtlichen Gegebenheiten, wie bei der NÖT als Grundsatz verankert236

, verzichtet werden kann.
Als weiterer kostenmildernder Einfluss wird das Zeiteinsparungspotential angesehen, welches
resultierend aus dem der NMT zugrunde liegenden und aufgrund des mit Stahlfasern bewehrten,
permanent nutzbaren Spritzbetonausbaus (aufgetragen im Nassspritzverfahren mit Spritzrobo-
tern239

) in Kombination mit einer völlig ausinjizierten Systemankerung v.a. gegenüber dem bei der
NÖT üblichen Spritzbetonausbau (aufgetragen im Trockenspritzverfahren240

) mit einer erforderli-
chen Bewehrung in Form von lagigem Baustahlgitter, Ausbaubögen und Systemankerung unter
Beachtung der dafür erforderlichen zyklischen Dispositions- und notwendigen Herstellzeiten ei-

235

236

237

236

239

240

Anm. vom Verfasser: vgl. Anhang 13.1.3 - ergänzende Anm. zu den 38 Stützmitteleinbaukategorien: Eine Emp-
fehlung für die Ausbruchsart und techno Lösemethode wird in geringem Ausmaß, eine Empfehlung der erforder-
lichen Ringschlusszeit zur Schlussfolgerung auf die Betriebsweise wird nicht angeführt. .
vgl. Schäfter (1997), Diplomarbeit, Seite 42ft. sowie Seite 1061.; vgl. Steibl (2002), Diplomarbeit, Seite 61ft.
vgl. z.B. Barton U. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 432f.
ausführlich in Maidl- Band 1 (1994), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 113ft.
erzielbare Spritzleistung beim Nassspritzverfahren mit einer Düse ca. 14 - 25 m3/h bei einem durchschnittlichen
Rückprall von 8 -12 % ' '
erzielbare Spritzleistung beim Trockenspritzverfahren mit einer Düse ca. 4 - 12 m3/h bei einem durchschnittli-
chen Rückprall von'25 - 30 %
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nen wesentlichen Zeitvorteil, der sich direkt in der Kalkulation der v.a. leistungsabhängigen Her-
stellkosten auswirkt, mit sich bringt. .
Auch wird gerne bei geforderter trockener Hohlraumauskleidung die dadurch bedingte, bei der
NÖT in weiterer Folge zur Ausführung gelangende, Schirmabdichtung mit konstruktiver Ortbeto-
ninnenschale als zu sicherheitsbewusste, konservative Ausbaumethode gegenüber dem stahlfa-
serbewehrten Spritzbetonausbau (endgültige, konstruktiv wirksame Schale) mit ev. gebirgsver-
bessernden Vorausinjektionen in Kombination mit einem dauerhaft frostbeständigen Drainagen-
system als kostenbewusste Ausbaumethode angeprangert.

• angemessene Ermittlung der leistungsabhängigen Herstellkosten (insb. der Ein-
zellohnkosten):

Auf Basis der in dieser geotechnischen Klassifikation veranschlagten Kalkulationsgrundlagen
bzgl. der vom Unternehmer festzulegenden Bauweise mit zugehöriger, u.a. ermittelter Ab-
schlagslänge und einer vorauszusetzenden herkömmlichen Betriebsweise (unter einschränken-
der Voraussetzung eines geklüfteten, wenig wechselhaft gelagerten und standfesten Gebirges
und daraus zu schließendem Vollausbruch als Ausbruchsart im Sprengvortrieb), dem Bekannt-
sein der Stützmittelarten und der mengenmäßigen Angabe dergleichen ist nun die Kalkulation
leistungsabhängiger Herstellkosten für eine z.B. ausschließlich Q-Wert-bezogene Gebirgsklas-
sen-Leistungsposition in einem LV auf Basis einer auf denselben Voraussetzungen gestalteten
LB möglich.

leistungsabhängige erforderliche Grundlagen Kriterium der Durchführbarkeit...
Herstellkosten: aus der geotechnischen Klassifikation: Kalkulierbarkeit: der Kalkulation:

Gebirgsklasseneinteilung,

empfohlene Bauweise anhand der Ausbruchsart
, technoLösemethode, usw. mit zugehöriger

JA,
Einzellohnkosten für Aus- Abschlagslänge,

z.T. erfüllt für nicht kom pie-
bruch interpretierbare Betriebsweise unter einschrän-

xe Verhältnisse
kender Voraussetzung eines geklüfteten, wenig
wechselhaft gelagerten und standfesten Gebir-

ges

Einzellohnkosten für Stütz- Gebirgsklasseneinteilung,
JA,

z.T. erfüllt für nicht kompie-
mittel Art und Menge der Stützmaßnahmen

xe Verhältnisse

Tabelle 4-6: Beurteilung der Kalkulationsgrundlagen

• faire, leistungsgerechte Vergütung:
Stimmen während der Ausführung die tatsächlichen Vortriebsverhältnisse genau mit den zur
Ausschreibung prognostizierten Vortriebsverhältnissen nach vorhandener Ge-
birgs(güte}klassendefinition aufgrund der Q-Klassifikation und der daraus bezugnehmend kos-
tenmäßig bewerteten Leistungen überein, dann entspricht in diesem Fall auch die leistungsab-
hängige Vergütung; tritt dieser Umstand jedoch nicht ein, was im Untertagebau v.a. im alpinen
Bereich - häufig wechselhaft gelagerte und von druckhaft bis standfest reichende Gebirgsforma-
tionen - der Fall ist, so gilt wiederum folgendes:
Der bau- und betriebswirtschaftlichen Anforderung als zu dienende Grundlage einer fai-
ren, leistungsgerechten Vergütung von tatsächlich erbrachten VT-Leistungen, die eine
moderne flexible Tunnelbaumethode wie die NÖT an ein Klassifizierungssystem im Zuge
der baupraktischen Anwendung heutzutage stellt, kann das Q-System von BARTONet al
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aufgrund generell fehlender Voraussetzungen systemzugehöriger Vertragsbestimmungen
zur Formulierung etwaiger Entgeltanpassungsmechanismen für ein zugehöriges Vergü-
tungsmodell nicht entsprechen.

D.h. in diesem Fall wären wiederum einem ausgereiften Claim-Management sämtliche Türen und
Tore geöffnet. Eine Bereichsabgrenzung für die Gültigkeit der klassenbezogenen Vergütung, die
sich an den Grenzfestlegungen der Gebirgsgüteklassen(vgl. Tabelle 4-4) bzw. an den Grenz-
festlegungen der Einbaukategorien anhand des Q-Wertespektrums (siehe Anhang 13.1.3fTabelie
13-15 bis Tabelle 13-18) anlehnen würde, welches zwar wesentlich gegliederter und differenzier-
ter als jene anderer, in dieser Arbeit aufgezeigter Felsklassifikationen ist, jedoch für eine prak-
tisch umzusetzende Abgrenzung des Geltungsrahmens für die monetär bewerteten Leistungen
aber trotzdem nur beschränkt tauglich erscheint, wäre auch hier noch unter Beachtung der mög-
lichen Schwankungsbreite der einfließenden Parameter viel zu grob.

Eine baupraktische Anwendung im Zuge der "teil"-flexiblen Tunnelbaumethode NMT anhand
einer konkreten, einmalig fixierten Ausbaufestlegung, die auf den systeminkludierten Empfehlun-
gen für Ausbaumaßnahmen nach BARTON et al beruht, ist daher fast ausschließlich nur für
geklüftete, wenig wechselhaft gelagerte und standfeste Felsformationen, wie z.B. in Skandina~
vien anzutreffen, in Betracht zu ziehen241

, da der charakteristische Q-Wert in Hinblick einer bau-
begleitenden Anwendung die spezif. Gebirgsgüte zu wenig und die Verhaltenseigenschaften des
Gebirges überhaupt nicht spezifiziert.
Diese Methode scheint aber v.a. für Fachingenieure für jene Fälle durchwegs interessant,
wo aus wirtschaftlichen Überlegungen und Zeitmangel eine detaillierte Vorauserkundung
im Zuge einer Machbarkeitsstudie nicht in Frage kommt, da es, gemessen am geringen
Zeitbedarf für die Handhabung der Klassifikation, durchaus brauchbare Ergebnisse (rela-
tiv hoher Informationsgehalt vergleichsweise zu anderen Felsklassifikationen) in der Pro-
jektierungsphase für eine erste Abschätzung der Baukosten anhand eines Kostenrah-
mens oder einer Kostenschätzung hinsichtlich verschiedener, in vergleichender Weise
zueinander gegenübergestellten Studien liefert.

241 vgl. John (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 410
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4.4 Schlussfolgerung

Wegen der großen wirtschaftlichen Vorteile, u.a. der Machbarkeit von Hohlraumbauwerken auch
in schwierigsten geologischen Verhältnissen (intermittierendes Antreffen verschiedener Arten
von Fest- und Lockergesteinsverbänden), der Flexibilität in der Wahl des Ausbruchs und der
Stützmaßnahmen bzgl. unterschiedlicher Baugrundverhältnisse sowie einer zugehörigen An-
passbarkeit hinsichtlich des Querschnitts hat sich die NÖT weltweit verbreitet. Nicht immer ist die
Umsetzung in anderen Ländern und Kulturen problemlos verlaufen.

Der in vielen - v.a. mit dem anglikanischen Rechtsystem (engl. common law) behafteten - Län-
dern vorherrschende Zwang zur verbindlichen Dimensionierung von Ausbruch und Stützung vor
Baubeginn, was zweifellos eine semi-quantitative, noch dazu projektunabhängige Klassifikation
begünstigt, verringert die Wirtschaftlichkeit und die Dynamik in der Anwendung einer flexiblen
Tunnelbaumethode, wie z.B. der NÖT, in der Anpassung von Ausbruch und Stützmaßnahmen an
die tatsächlichen Gebirgsverhältnisse. Häufig werden in den semi-quantitativen, projektunabhän-
gigen Felsklassifikationen einzelne Elemente (v.a. die Flexibilität einer Tunnelbaumethode aus-
zeichnenden Stützmittel, wie z.B. Spritzbeton, Felsanker, etc.) starr übernommen. welche ohne
viel Rücksicht auf die tatsächlichen geomechanischen Verhältnisse eingesetzt werden242

•

Die Tatsache, dass es sich bei der Dimensionierung von Ausbruch und Stützung eines Hohl-
raumbauwerks mit Hilfe der quantitativen bzw. semi-quantitativen, projektunabhängigen Systeme
um einen "one-time process" handelt, ist nun unbestritten. Von einem Gebrauch dieser Fels-
klassifikationen unter Anwendung der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT im Zuge der Pro-
jektabwicklung ist daher abzusehen, was durch die nicht weg zu diskutierende Kritik be-
stärkt wird, dass auf eine dynamische Einbeziehung der Kontrollmessergebnisse in den
täglichen Entscheidungsablauf und der davon abhängenden Schaffung von entsprechen-
den Entscheidungsstrukturen sowie auf die Intention als objektive und nachvollziehbare
Grundlage v.a. bei der Vertragsabwicklung - als Basis der Ermittlung eines angemessenen,
leistungsabhängigen Errichtungsentgelts (z.B. Kriterium der Kalkulierbarkeit) sowie für die faire,
leistungsgerechte Vergütung im Zusammenhang mit systemzugehörigen Vertragsbestimmungen
für die Formulierung diesbzgl. Entgeltanpassungsmechanismen (z.B. systemzugehöriges Vergü-
tungsmodell) - weitgehend im Klassifizierungsmodell verzichtet wird. Zu dem gesellt sich,
dass verschiedene Faktoren, wie vergaberechtliche und betriebswirtschaftliehe Anforderungen
(insb. die Klassifikation als Grundlage der Vorkalkulation), eine faire Risikoteilung auf Basis eines
veränderlichen Baugrunds sowie das Wesen einer flexiblen Tunnelbaumethode in einem Modell
mit einem einzigen, numerisch ermittelbaren, aussagekräftigen Wert - der das komplexe, zeitab-
hängige Gebirgsverhalten nicht wiedergeben kann243

- nicht zu quantifizieren sind244
• So führen

diese Felsklassifikationen bei Anwendung flexibler Tunnelbaumethoden in mitteleuropäischen
Gebirgsformationen leicht zu einem konservativen, meist unwirtschaftlichen Vortrieb oder zu ei-
ner gefährlichen Unterschätzung möglicher Versagensformen245

•

Die ausschließliche Verwendung von Felsklassifizierungssystemen beschränkt sich daher auf
frühe, theoretische Projektphasen246 (z.B. Machbarkeitsstudien, Vorprojekt- bzw. Vorentwurfssta-

242

243

244

245

246

vgl. Riedmüller u. Schubert (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 164
vgl. Riedmüller u. Schubert (1999) aaO., Seite 164ft.
ausführlich in Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 377
vgl. Lauffer (1997) in Felsbau Nr. 3, Seite 179ft. sowie vgl. Daller et al (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 443ft.
Anm. des Verfassers: Hier besticht v.a. ein Rating-System durch seine Einfachheit unter gewissen Umständen
an hand der zur Verfügung stehenden Daten über die entlang der projektierten Achse des Hohlraumbauwerks
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dien, etc.) und sie sind nicht als objektive und nachvollziehbare Grundlage für die generelle Pro-
jektabwicklung eines Hohlraumbauwerks geeignet. Dies ist m.E. die richtige Schlussfolgerung,
wie auch schon BIENIAWSKI247 andeutete, und bedeutet nicht eine Herabsetzung der Bedeutung
von Felsklassifikationen. Felsklassifizierungen eignen sich m.E. hervorragend, um während der
Vorprojekt- bzw. Vorentwurfsplanung die Gebirgsverhältnisse vergleichend zu quantifizieren,
Gebirgseigenschaften abzuschätzen und eine Basis für die beim Untertagebau erwarteten geo-
technischen Verhältnisse zu erhalten, jedoch dürfen sie nicht als Kochrezept aufgefasst wer-
den248

•

Aus dem zuvor Gesagten wird klar, dass es eine allgemeingültige, projektunabhängige Klassifi-
kation für den Untertagebau nicht geben kann249

• Vielmehr wird deutlich, dass für jedes Projekt
eine Klassifikation aufzustellen ist, welche die projektspezifischen geologischen Verhältnisse
(Gebirgsarten, Erscheinungsformen des Gebirgsverhaltens, usw.) genauso berücksichtigt, wie
die gewählte flexible Tunnelbaumethode mit ihren aus den projektspezifischen Umständen erge-
benden Bau- und Betriebsweisen, dessen Ausbaukonzept sowie die vergaberechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen Anforderungen. In diesem Sinne ist ein Vergütungsmodell mit dem Ziel
einer fairen, leistungsgerechten Vergütung der leistungsabhängigen Herstellkosten des Vortriebs
zu formulieren.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass Felsklassifizierungssysteme keine geeignete
Grundlage für ein dynamisches Vergütungsmodell für zyklisch konventionelle Vortriebe
nach der NÖTdarstellen.

247

248

249

zu erwartende (spezifische) Gebirgsgüte eine Aussage zu treffen und über deren Verteilung eine erste abzu-
schätzende Einteilung in Gebirgs(güte)klassen zu erreichen. Allerdings wird es in diesem Fall von Vorteil sein,
dass mehrere verschiedene Systeme zur Anwendung kommen um eine umfassende Aussage über das Gebir-
ge treffen zu können, da dadurch zwangsläufig mehrere verschiedene Parameter in die Beurteilung Eingang
finden und potentielle Fehlinterpretationen eher egalisiert werden können.
vgl. Bieniawski (1997) in Felsbau Nr. 3, Seite 177
vgl. Bieniawski u. Alber (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 438
Anm. des Verfassers: Anhand der verschiedenen, im Anhang Pkt. 13.1.4 aufgezeigten Korrelationen ist eindeu-
tig ersichtlich, dass je nach Gebirgstyp und -struktur die Überführung von einem Klassifizierungssystem in das
andere eine mehr oder minder große Abweichung vom ursprünglichen Ergebnis auftreten kann. Es ist darum
fraglich, ob ein allgemein gültiger Zusammenhang, der für jeden Gebirgstyp und für jede Gebirgsstruktur Gül-
tigkeit besitzen soll, angesichts der bereits bestehenden, verschiedenen Korrelationen überhaupt Sinn macht
oder nur weitere Verwirrung hinsichtlich einer Interpretation über den Zustand der (spezifischen) Gebirgsgüte
Le.S. bzw. des möglich zu interpretierenden Gebirgsverhaltens schafft.
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5 NORMENKLASSIFIZIERUNGEN

Der ursprüngliche Sinn aller Normungsbestrebungen war Vereinheitlichung von Standards - darin
lag und liegt ihre große Bedeutung und ihr fortschrittfördernder Einfluss.

Die heutigen in Anwendung befindlichen Normenklassifizierungen für den zyklischen konventio-
nellen Tunnelbau sind auf die möglichen Bau- und Betriebsweisen der NÖT weitestgehend ab-
gestimmt und werden daher den projektabhängigen, aus der Entwicklung geprägten qualitativen
Klassifizierungssystemen zugeordnet. In der Praxis vereint die Normenklassifizierung die Bezie-
hungen zwischen dem Gebirgsverhalten aufgrund des Baugrunds und der Lage, der Größe (Flä-
che) und der Form des Hohlraums(-querschnitts), der zur Anwendung kommenden techno Löse-
methode des Ausbruchs, den Anforderungen an die Hohlraumstützung und den während der
Vortriebsarbeiten notwendigen sicherheitstechnisch zusetzenden Maßnahmen (= Sicherungsbe-
darf).

Generell ist die Auffassung zu vertreten, dass Normenklassifizierungen und ihre kennzeich-
nenden Vertragsbestimmungen zur Formulierung der Entgeltanpassungsmechanismen
des zugehörigen dynamischen Vergütungsmodells nicht voneinander zu trennen sind, so-
dass der reine Gebrauch einer Normenklassifizierungen nichts über die Gebirgsart, -güte oder
das Gebirgsverhalten ohne Kenntnis des gekoppelten Gebirgscharakterisierungsmodells aussa-
gen kann.
Der Grundgedanke der Normenklassifizierungen ist eine nachvollziehbare und objektive
Grundlage für die Projektabwicklung (Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung bzw. Vergü-
tung) auf Basis eindeutig definierter Kriterien hinsichtlich einer Klassenzuordnung - Einteilung
der Vortriebsarbeiten unter Berücksichtigung der beeinflussenden Behinderung des erforderli-
chen Sicherungsbedarfs, die der Vergütung des Ausbruches und der Ermittlung infolge einer
Vorgabe einer zugehörigen VT-Leistung der Vortriebszeit dienen250

- zu schaffen und im Zuge
eines formulierten Vergütungsmodells dynamisch steuerbar einer angemessenen, fairen und
leistungsgerechten Vergütung so nahe wie möglich zu kommen, obwohl im Untertagebau die
Tatsache einer treffsicheren Beschreibung sowie eine präzise Berechnung der geforderten Leis-
tungen vorweg nicht gegeben ist.

Die bekannten Eingangsparameter für eine Klassendefinition sind in den nachfolgend diskutier-
ten Normenklassifizierungen identisch und lassen sich vorab daher wie folgt zusammenfassen:

--+ Vortriebsart - zyklisch konventioneller Vortrieb (Vortriebsverfahren auf Grundlage der
NÖT):

o techno lösemethode: Spreng- oder Baggerabbau (ev. Abbau mittels Teilschnitt-
maschine)

o objektspezifische Ausbruchsa~51 (Voll- oder Teilausbruch im Konnex zur fest-
gelegten technischen Lösemethode)

o max. Abschlagslänge

250

251
vgl. ÖN B 22031-1 (01.12.2001), Pkt. 3.44, Seite 8 sowie vgl. SN 198 (01.05.1993), Pkt. 5.21.1, Seite 34
Anm. des Verfasser: Der SN SIA 198 folgend, ist darunter die Art der Unterteilung des Ausbruchquerschnittes
in einzelne Ausbruchetappen zu verstehen;
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o bautechnischen Maßnahmen - erforderlicher Bedarf an Stützmaßnahmen
(Sicherungsbedarf = Sicherheits- und Stützmaßnahmen)

o Ringschlussbedingung

Die genaue Festlegung der techno Lösemethode des Ausbruchs, der objektspezifischen Aus-
bruchsart, der max. Abschlagslänge sowie des erforderlichen Sicherungsbedarfs samt zugehöri-
ger Ringschlussbedingung, etc. erfolgt - einvernehmlich zwischen AG und AN - erst vor Ort auf-
grund des tatsächlichen Gebirgsverhaltens unter Beachtung des dazugehörigen plangern. Re-
gelausbruchprofils (Synonym für das schweizerische Normalprofil bzw. das deutsche Ausbruch-
solIprofil) in Ausbaufestlegungen. Diese einvernehmlichen Festlegungen sollten in der Regel
nach dem Zustand des frisch aufgefahrenen Gebirges, also unmittelbar nach dem Abschlag er-
folgen. Die Überprüfung bzw. endgültige Erstellung der Ausbaufestlegung erfolgt durch den Geo-
techniker, auf Grundlage der tatsächlich vor Ort vorherrschenden Verhältnisse unter Einbezie-
hung computerunterstützter Berechnungen (finite Differenzenrechenmodelle, wie z.B. Fast
Lagrangian Analysis of Continua (FLAC) oder Universal Distinct Element Code (UDEC)) und der
Erfahrung von vorangegangenen Untertagebauprojekten mit ähnlichen Kriterien und Randbedin-
gungen.

Dabei verlangt diese Vorgangsweise von allen Beteiligten in der Projektabwicklung die Akzep-
tanz dieses Weges und eine konstruktive Zusammenarbeit in der Entscheidungsfindung sowie
bei der Problem lösung.

• Modelldefinition:
Für diese Arbeit .dient ein theoretisches Rechenmodell, um die Unterschiede in der jeweiligen
VT -Klassifikation inkl. des formulierten Vergütungsmodells bzgl. einer angemessenen, fairen und
leistungsgerechten Vergütung der leistungsabhängigen Herstellkosten (insb. der EinzeIlohnkos-
ten der VT-Mannschaft(en) und der aus der dynamischen Bauzeit - über vertraglich zu garantie-
rende VT-Leistungen und über die tatsächliche Verteilung der VKL - resultierenden Anpassung
der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs) des zyklisch konventionellen Sprengvor-
triebs besser aufzeigen zu können. Untersucht werden v.a. nachstehend angeführte Normen
bzw. deren jeweils beinhaltende VT -Klassifikation inkl. formuliertem Vergütungsmodell:

o ÖN B 2203-1 (01.12.2001):
VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl (OZ")

o SN SIA 198 (01.05.1993):
VT-Klassifikation inkl. integriertem Vergütungsmodell

oDIN 18312 VOB/Teil C - ATV (12.2002):
VT-Klassifikation inkl. integriertem Vergütungsmodell

sowie alternative Modelle zur Vortriebsklassifikation und leistungsabhängigen Vergütung

o LAST-Modell
o KLlMT-Modell gem. ÖN B 2203-1 (01.12.2001)

Als Ausgangsbasis des theoretischen Rechenmodells dient ein fiktiv gewählter Kalotten-
querschnitt eines Tunnels (Kalottenradius = Kalottenhöhe =6,00 m; Kalotten- und Strossen-
querschnitt betragen zusammen % des Gesamtkreisquerschnitts). Für den am kritischen Weg
liegenden Kalottenvortrieb kann aufgrund einer durchgeführten geomechanischen Planung (Fest-
legung des maximalen Abschlaglängenbereiches sowie Bestimmung der Art und der Menge d.er
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Stützmaßnahmen auf Basis der techno Lösemethode konventioneller Sprengvortrieb) z.B. fol-
gende prognostizierte Ausbaufestlegung für die Ausschreibung gewonnen werden:

--+ tabellarische Auflistung der prognostizierten Stützmittel und Zusatzmaßnahmen in der
Kalotte und Strosse je Abschlag (lABSCHLAG = 1,70 m):

o Anker:
SN-Mörtelanker 7,0 Stk.lAbschlag je I = 4,00 m
SN-Mörtelanker 6,0 Stk.lAbschlag je I = 6,00 m
(SN-Mörtelanker 8,0 Stk.lAbschlag je I = 6,00 m ... Systemstrossenankerung)

o Baustahlgitter:
1. und 2. Lage je 1 Abwicklung/Abschlag

o Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen 1,0 Stk.lAbschlag

o Spritzbeton:
Kalotte & Strosse 1 Abwicklung/Abschlag d = 0,25 m
Ortsbrust 1 ABrus!/Abschlag d = 0,05 m

o Spieße:
unvermörtelt 48,0 Stk.lAbschlag je I = 6,00 m

Bei gegenüber der Ausschreibung verändertem spezif. Gebirgsverhalten muss eine Anpassung
des laufenden Vortriebs erfolgen, wobei kausal Leistungsänderungen die Folge darstellen und
diese wiederum eine Anpassung der leistungsabhängigen Vergütung der tatsächlich erbrachten
Vortriebstätigkeiten über vertraglich vereinbarte Entgeltanpassungsmechanismen - welche es in
den folgenden Kapiteln näher zu beleuchten gilt - bewirken müsste. Diese Leistungsänderungen
können im einfachsten Fall - beruhend auf den festgelegten, eindeutigen Kriterien der Klassen-
definition der Normenklassifizierungen - folgende zwei Formen annehmen:

o Änderung der Abschlagslänge
o Änderung der Stützmaßnahmen in Art und Menge, differenzierbar in

artreine Änderung - bloße Mengenänderung in den Stützmitteln und Zu-
satzrnaßnahmen
artdifferente Änderung - Artänderung in den Stützmitteln und Zusatzmaß-
nahmen

(Um besonders auf die beiden letztgenannten Effekte eingehen zu können, wird als Ver-

einfachung für die diesbzgl. Simulation die Abschlagslänge in einem ersten Schritt kon-
stant belassen und in einem zweiten Schritt überlagert. Dadurch kann das zweidimensio-
nale Problem auf ein eindimensionales reduziert werden.)

Um die entsprechenden Auswirkungen in der leistungsabhängigen Vergütung bezogen auf die
zugrunde liegende Klasse der jeweiligen Normenklassifikation, getrennt nach den Effekten der
Änderung der Abschlagslänge und der Änderung der Stützmaßnahmen in Art und Menge aufzei-
gen und hinsichtlich des Begriffes einer fairen, leistungsgerechten Vergütung beurteilen zu kön-
nen, werden einerseits die Herstellkosten (insb. die Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en))
und die einschlägigen VT-Leistungen für die u.a. daraus errechenbare dynamisch Bauzeit bzw.
in Folge Anpassung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs des Unternehmers auf
Basis nachstehender Voraussetzungen für die bevorstehende Simulation des gegenständlichen
Fallbeispiels errechnet:
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o Kalkulationsgrundlagen:
Vortriebsklassifikation im konventionellen Sprengvortrieb,
u.a. Stützmaßnahmenausteilung (Art und Menge) in der Kalotte (wie zuvor)
Mittellohnkosten gern. ÖN B 2061
bzw. Werklohnkosten gern. Dokumentation Vorkalkulation SBV
bzw. Mittellohnkosten ASL gern. Kalkulationsschulungsheft des HVB dt. BI
und des ZVB dt. BG
Arbeitszeitmodell für einen Schichtbetrieb

......................................................................................................... " .

I4i~?~Q9Mah/Mo

h/AT
Mah/AT

Ij 4iQQSchichten
Schichten / AT

••••••.•..••••••••••ê;QQ Mann/Schicht

h/Schicht
AT/Mo

h/Mo

4/3 - Dekadendurchlaufbetrieb:

Anzahl der Schichten
Anzahl der Schichten / Arbeitstag
Mannschaftsanzahl / Schicht

Arbeitsstunden / Schicht
Arbeitstage / Monat

Arbeitsstunden / Monat
8,0 hlSchicht * 3 Schichten/AT * 28 AT/Mo

Lohnstunden / Monat
8,0 hiAT * 7 AT/Wo * 12 AT /16 KT * 4,00 Wo/Mo * 24 Mann

Arbeitsstunden / Arbeitstag
Lohnstunden / Arbeitstag

o Kalkulationsannahmen (klassenbezogene Aufwands- und Leistungswerte sowie
Parallelitäten bzw. Gleichzeitigkeitsfaktoren siehe Anhang 13.2.3fTabelle 13-25)
Die Aufwands- und Leistungsansätze für das gegenständliche Beispiel erfolgen
auf Grundlage der Festsetzung der Bewertungsfaktoren gern. ÖN B 2203-1, da
diese einen projektunabhängigen Charakter aufweisen und sich daher optimal für
ein theoretisches Rechenmodell eignen;

Beim betriebsvliirtschaftlichen Aufbau des Baupreises ist - wie im Untertagebau üblich und schon
eingangs in der gegenständlichen Arbeit abgegrenzt - von einem Leistungsvertrag (Einheits-
preisvertrag) mit veränderlichen Preisen (auf Basis einer konstruktiven, dynamischen LB) auszu-
gehen; d.h., dass für eine aus Einzelleistungen sich zusammensetzende Gesamtleistung Ein-
heitspreise252ermittelt werden und der Preis leistungsabhängig, das bedeutet ausschließlich
mengenabhängig, vergütef53wird.

Weiters ist anzumerken, dass die Ausbruchsmenge bei einer an die örtlichen Gegebenheiten
flexibel anpassbaren Tunnelbaumethode unter Festlegung des Hohlraumquerschnitts anhand
des plangemäßen Ausbruchprofils (Synonym für das schweizerische Normalprofil bzw. das deut-
sche Ausbruchsollprofil) eine exakt prognostizierbare und nahezu unveränderliche Größe - ob-
wohl z.B. gern. österreichischer VT-Klassifikation die endgültige Festlegung des Übermaßes
zwar erst vor Ort erfolgt - darstellt. Aus diesem Grund ist bei der Kalkulation der Herstellkosten
bzw. Einzel(lohn)kosten speziell für den Ausbruch die Berücksichtigung von Änderungen der
Gesamtausbruchsmenge relativ unbedeutend und lediglich die Kenntnis der in einer Zeiteinheit
auszubrechenden Kubatur - VT-Leistung in z.B. rn/AT oder m3/AT - interessant. Diese VT-

252

253

Anm. des Verfassers: Um die Vergleichbarkeit der Normenklassifizierungen sicherzustellen, handelt es sich bei
allen monetär bewerteten Leistungen um Kosten, d.h. ohne Berücksichtigung eines wettbewerbsorientierten
Gesamtzuschlages.
vgl. Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 37ft. - Vergütet
wird der aufmessbare und abnehmbare, im Bauvertrag bedungene Erfolg des Unternehmers und nicht seine
Kosten.
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Leistung ist wiederum von der maximal zulässigen Abschlags- bzw. Öffnungslänge254 abhängig,
welche durch die geotechnische Situation aus der Gebirgscharakterisierung unter Beachtung der
notwendigen bautechnischen Maßnahmen (u.a. Stützmaßnahmen) festgelegt wird.

254 ausführlich in Wild (1984), Sprengtechnik, Seite 166ft.
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5.1 ÖN B 2203-1 Untertagebauarbeiten für den zyklischen
Vortrieb (Werkvertragsnorm)

Bei der Entwicklung eines praxistauglichen Klassifizierungssystems in Österreich ist von Beginn
an die Forderung gestellt worden, sowohl den gebirgsmechanischen Belangen wie auch der
Preisbildung und Vergütung der untertägigen Leistungen gerecht zu werden.
Erst Mitte der 70-iger Jahre des 20. Jhdts. ist der Versuch, eine praktisch anwendbare Vortriebs-
klassifizierung in eine ÖNorm (Vornorm B 2203 i.d.F. vom Februar 1975 bzw. ÖNorm B 2203
i.d.F. vom Juli 1978) aufzunehmen, unternommen worden, mit dem Ziel Vertragsbestandteil für
Bauverträge im Untertagebau zu werden, wobei erstmalig der Einfluss der bautechnisch erforder-
lichen Maßnahmen auf die VT-Leistung als wesentliches Merkmal der Klassifikation255 herange-
zogen worden ist. Dies beruht auf der Überlegung, dass für die VT-Geschwindigkeit und damit
verbunden für die Herstellkosten entscheidend ist, inwieweit die eigentliche Ausbruchsleistung
durch den notwendigen Sicherungsbedarf behindert bzw. verzögert wird.

Nachdem die ÖNorm B 2203 i.d.F. vom Juli 1983 in der Gebirgsklassifizierung noch den Weg
der rein deskriptiven Zuordnung - Klassifikation nach Gebirgsgüteklassen - enthält, wurde von
dieser Anschauung in gewissem Umfang Abstand genommen. Die Bedürfnisse einer dynamisch
anpassbaren, objektbezogenen Klassifikation hatten zur Entwicklung eines neuen Modells ge-
führt, das in der ÖNorm B 2203256 (01.10.1994) Eingang fand. Die Klassifikation nach Gebirgsgü-
teklassen war durch Beschreibung der Gebirgstypen und Zuordnung in Vortriebsklassen (VKL)
ersetzt worden, was zum einen der geomechanischen Beschreibung des Gebirges und zum an-
deren v.a. der Preisbildung und der Vergütung der Leistungen weit mehr entgegen kam, als die
bis dato angewandten Systeme. Dabei war bewusst zwischen einer deskriptiven Klassifikation
des zu erwartenden Gebirgsverhaltens und einer numerisch bewertenden Klassifikation der
Stützmaßnahmen bzw. der Ausbaumaßnahmen unterschieden worden.

Die VKL werden in dieser ÖN B 2203 anhand eines Kennzahlenpaares (numerische Bewertung
des Abschlagslängenbereiches und der notwendigen Stützmaßnahmen - 1. und 2. Ordnungs-
zahl) mit einer definierter Abgrenzung des Geltungsbereiches festgelegt und zweckmäßigerweise
in einer Matrix dargestellt. Es ist dadurch eine eindeutige Vortriebsklassenzuordnung durch Ab-
schlagslänge und den erforderlichen Bedarf an Stützmaßnahmen in Abhängigkeit zu dem zu
erwartenden Gebirgsverhalten beim Vortrieb ermöglicht worden.

Derzeit gilt die revidierte ÖN B 2203-1257 (01.12.2001) für konventionell vorgetriebene Hohlraum-
bauwerke, auf die in weiterer Folge detailliert eingegangen wird; in strikter Trennung zur ÖN B
2203-2 (01.01.2005) für kontinuierlichen Vortrieb.

• Anwendungsgebiet:
Die österreichische Klassifikation setzt im Sinne der NÖT eine gleichzeitig mit dem Vortrieb er-
folgende messende Beobachtung der Gebirgsreaktionen voraus. Sie ist in erster Linie für zykli-
sche, konventionell vorgetriebene Hohlräume in schwierigen, wechselhaft aufgebauten geologi-
schen Verhältnissen geeignet, in denen eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Anpassbar-
keit von Ausbruch und Stützmaßnahmen an die örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Die

255

256

257

ausführlich in Seltenhammer (1975) in Rock Mechanics Suppl. 4, Seite 113
siehe ÖN B 2203 (01.10.1994), Pkt. 1.4.2ff., Seite 5ft.
ÖN B 2203-1 (01.12.2001)
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zu begutachtende ÖN B 2203 - Teil 1258 (Ausgabe 01.12.2001) beschränkt das Anwendungsge-
biet auf jene Hohlräume, die zum Zweck des Ausbruches und des Ausbauens begehbar oder
befahrbar sind.

5.1.1 Modellbeschreibung

Im vertragsrechtlichen Sinn gilt die ÖN B 2203-1 als Werkvertragsnorm, da sie u.a. Verfahrens-
und Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Untertagebauarbeiten im zyklisch konventio-
nellen Vortrieb - es werden herstellungstechnische Gesichtspunkte in den Vordergrund gerückt -
enthält. Es sind jedoch lediglich die einschlägigen Vertragsbestimmungen gern. Abschnitt 5 ge-
eignet, Vertragsbestandteil in Bauverträgen zu werden. Diese in den Bauvertrag einzubindenden
Vertragsbestimmungen regeln die Rechte und Pflichten der AG und AN in Ergänzung zur Werk-
vertragsnorm ÖN B 2110 (01.03.2002).

5.1.1.1 Gebirgscharakterisierung

Um dem Charakter einer Werkvertragsnorm zu entsprechen, wurde in der ÖN B 2203-1 auf die
Belange der Planung nicht im Detail eingegangen, sondern auf die gegenständliche Richtlinie für
die geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb der österreichi-
schen Gesellschaft für Geomechanik259 (ÖGG-Richtlinie 2001) verwiesen. Diese Richtlinie ist als
Ergänzung der Verfahrensbestimmungen der ÖN B 2203-1 zu betrachten.

Zielsetzung der bauvorbereitenden und baubegleitenden Tätigkeiten im Rahmen der geomecha~
nischen Planung ist die wirtschaftliche Optimierung der bautechnischen Maßnahmen bei Ge-
währleistung der jeweiligen Sicherheitserfordernisse unter Nutzung der vor Ort anstehenden Ge-
birgsverhältnisse. Die tragende Säule dieser ÖGG-Richtlinie bildet die Systematik der Vorge-
hensweise sowie die Nachvollziehbarkeit von Schlussfolgerungen und Entscheidungen.

Existierende, semi-quantitative und projektunabhängige Gebirgsklassifikationen für die Beurtei-
lung der Gebirgsgüte und der Charakterisierung des Gebirgsverhaltens sowie die davon abgelei-
teten bautechnischen Maßnahmen wurden - wie bereits im Kapitel 4 erörtert - in der Regel nur
für spezielle Gebirgsverhältnisse und Baumethoden entwickelt, weshalb die Anwendung solcher
Bewertungsverfahren mangels allgem. Gültigkeit zu Misserfolgen führt. Eine in bauverfahrens-
technischer wie betriebswirtschaftlicher Sicht zielführende Planung und Bauausführung kann
daher nur durch eine projektabhängige Vorgangsweise sichergestellt werden. Die geomechani-
sche Planung erstreckt sich daher über folgende zwei Phasen:

• Phase 1 - Planung260
:

Die Planungsphase beinhaltet die Bestimmung der prognostizierbaren Gebirgseigenschaften
(Gebirgsarten261

- GA) und des erwarteten Gebirgsverhaltens (Gebirgsverhaltenstyp262 - GVT /
Beschreibung der Phänomene des Gebirgsverhalts nach Gefährdungen263

), die Festlegung der
daraus abgeleiteten bautechnischen Maßnahmen und in weiterer Folge die Ermittlung der VKL
anhand der ÖN B 2203-1. Im Zuge dieser Phase 1 ist weiters ein tunnelbautechnischer Rah-

258

259

260

261

262

263

ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 1, Seite 4
ÖGG-Richtlinie (2001) - Gebirgscharakterisierung und Vorgangsweise zur nachvollziehbaren Festlegung von
bautechnischen Maßnahmen während der Planung und Bauausführung
ausführlich in ÖGG-Richtlinie (2001), Pkt. 3, Seite 6ft.
ausführlich in ÖGG-Richtlinie (2001),Pkt. 3.2, Seite 91.
ausführlich in ÖGG-Richtlinie (2001),Pkt. 3.3, Seite 13f.
vgl. Girmscheid (2000), Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau, Seite 36f.
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menplan zu erarbeiten, in dem klar zu beschreiben ist, welche Gebirgsverhältnisse und welche
sonstigen Annahmen der Planung zu Grunde gelegt wurden. Der Rahmenplan hat auch eindeu-
tige Festlegungen zu enthalten, welche bautechnischen Maßnahmen vor Ort als unveränderlich
gelten bzw. welche Maßnahmen nach welchen Kriterien an die Verhältnisse vor Ort anzupassen
sind.

Das in der ÖGG-Richtlinie abgebildete Flussdiagramm (Abb. 1/Seite 8) zeigt den grundsätzlichen
Ablauf der geomechanischen Planung in 5 Schritten von der Bestimmung der Gebirgsart bis hin
zur Ermittlung der VKL gern. ÖN B 2203-1. Hierzu ist zur Bestimmung von Ausbruch und Stüt-
zung (3. Schritt) anzumerken, dass auf Basis der projektspezifisch bestimmten GVT264 die Fest-
legung der auf den jeweiligen GVT abgestimmten Baurnaßnahmen erfolgt. Aus der Kombination
von Gebirgsverhalten und gewählten Baurnaßnahmen ergibt sich das Systemverhalten. Das er-
mittelte Systemverhalten ist mit den definierten Anforderungen (Kriterien der Gebrauchstauglich-
keit) zu vergleichen. Bei ungenügender Übereinstimmung werden Bauweise oder Stützmaßnah-
men so lange variiert, bis eine Übereinstimmung erzielt werden kann. Weiters ist eine Abgren-
zung von bautechnisch gleichartigen Vortriebsbereichen vorzunehmen. Für diese ist sodann ein
tunnelbautechnischer Rahmenplan mit klaren Vorgaben für Ausbruch und Stützung sowie mit
sonstigen Angaben und Festlegungen zu erarbeiten.
Die Ermittlung der VKL gemäß ONORM B 2203-1 basiert auf Grundlage des tunnelbautechni-
schen Rahmenplans. Um die Mengenermittlung für das LV und eine Bauzeitprognose durchfüh-
ren zu können, ist desweiteren auf Basis der prognostizierten Verteilung der Gebirgsverhaltens-
typen eine Prognose hinsichtlich der Verteilung der VKL über die gesamte Länge des zu errich-
tenden Hohlraumes zu erstellen.

• Phase '2 - Bauausführung:
Die Phase 2 beinhaltet die Erfassung der geomechanisch relevanten Gebirgseigenschaften so-
wie die Zuordnung des aktuellen Gebirgsverhaltens zum jeweiligen Gebirgsverhaltenstyp. Da die
Gebirgsverhältnisse vor Baubeginn nicht umfassend erkundet und somit auch nicht vollständig
bekannt sein können, ist zur Erreichung des genannten Zieles in der Regel eine Fortschreibung
und Verfeinerung der Prognosen sowie eine Anpassung der bautechnischen Maßnahmen wäh-
rend des Vortriebs erforderlich. Eine endgültige Zuordnung der bautechnischen Maßnahmen zu
den jeweils vorliegenden Gebirgsverhältnissen (Ausbau- bzw. Vortriebsfestlegung) ist daher erst
vor Ort möglich. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass die bautechnischen Maßnahmen
zum größten Teil vor dem Ausbruch festgelegt werden müssen. Nach dem Ausbruch sind in der
Regel nur mehr geringfügige Anpassungen (z. B. örtliche Ankerungen, zusätzlicher Auftrag von
Spritzbeton) möglich. Die Entscheidung basiert daher auch in dieser Phase zum größten Teil auf
einer verbesserten Prognose durch Einbeziehung bereits gemachter Erfahrungen.

Um aber bei dieser Vorgangsweise die erforderliche Sicherheit gewährleisten zu können, sieht
die ÖGG-Richtlinie hierfür ein entsprechendes Sicherheitsmanagemenf65 vor, welches Konzepte
und Regelungen v.a. für die folgenden drei Bereiche erforderlich macht.

o Dimensionierungskonzept zur Vorgabe von Stützung, Bauverfahren und Kenngrö-
ßen für die Beurteilung der Standsicherheit entsprechend den vor Ausführung be-
kannten Baugrundverhältnissen;

264

265

siehe ÖGG-Richtlinie (2001); Seite 13: GVT beschreibt das Verhalten des Gebirges bei Ausbruch des vollen
endgültigen Querschnitts ohne Einfluss von Querschnittsunterteilung und Stützmittelmaßnahmen. Der GVT
kann deskriptiv 11 Kategorien zugeordnet werden.
ausführlich in ÖGG.Richtlinie (2001), Pkt. 5, Seite 27f.
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o Überwachungskonzept inklusive aller technischen und organisatorischen Vorkeh-
rungen zum Zweck des laufenden "Soll/Ist-Vergleichs". Hier stützt sich das geo-
technische Sicherheitsmanagement während der Bauausführung v.a. auf die Eck-
pfeiler einer geeigneten Baustellenorganisation, einer qualitativ hochwertigen Er-
fassung der Gebirgseigenschaften und des Systemverhaltens und eines effizien-
ten Informationsflus-

Abbildung 5-1 :

Oplrmrerung

Tunnel-
venflliefung .... station

Gegensleucruog

beispielhafte Darstellung von Warnstu-
fen und Aktionsebenen des geoteehni-
sehen Sieherheitsmanagements (naeh
ÖGG-Riehtlinie)

Warnstufe 1: Roaktionsphase

Warnstufe 2: Krisensituation

Abweichung
günstig

Abweichung
ungünstig

ses sowie eines gere-
gelten Berichtswe-
sens;
Managementkonzept
für den Fall der Ab-
weichung der Bau-
grundverhältnisse au-
ßerhalb der erwarteten
Bandbreite sowohl in
günstiger als auch in
ungünstiger Tendenz
(wirtschaftliche Opti-
mierung bzw. Gegensteuerung);

o

In der Planungs- wie auch in der Ausführungsphase sollten die Grundlagen und Annahmen für
die einzelnen Festlegungen nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden. Darüber hin-
aus sind im Zuge der Planung und Ausführung sämtliche zweckdienliche Informationen, welche
über die Gebirgseigenschaften sowie das Gebirgsverhalten während der Herstellung der Unter-
tagebauten Auskunft geben können, sicherzustellen, aufzubereiten und zu analysieren.

Diese österreichische Methode der Gebirgscharakterisierung, eine Vorgangsweise der nachvoll-
ziehbaren Festlegung von bautechnischen Maßnahmen unter Voraussetzung der Festlegung der
technisch erforderlichen Lösemethode (Sprengen oder mechanisches Lösen) zählt zu den dem
Sinne der Definition nach projektabhängigen Systemen und ist Voraussetzung für die weitere
Vorgangsweise der Vortriebsklassifikation gern. ÖN B 2203-1.

5.1.1.2 Vorgangsweise der Klassifikation
5.1.1.2.1 Planungsphase (prognostizierte Vortriebsklassenfestlegung)
In dieser ÖNorm ist die Einteilung der VKL266 getrennt nach der Lösemethode267 (konventioneller
Spreng- oder Baggervortrieb sowie Teilschnittmaschinenvortrieb) vorzunehmen. Deren Darstel-
lung erfolgt, wie bereits eingangs erwähnt, zweckmäßigerweise in einer Matrix, die die Zuord-
nung der VKL mit gleicher 1. Ordnungszahl (Oz') nicht feldübergreifend "still" voraussetzt (siehe
Abbildung 5-3). Ein diesbzgl. Passus existiert in der vorliegenden ÖN B 2203-1 jedoch nicht. Die
Einteilung der VKL ist folgendermaßen vorzunehmen:

Die festzulegende Ausbruchsart - der Ausbruch der Kalotte bzw. der Strosse (Teilausbruch) oder
des Querschnittes von Kalotte mit Strosse (Vollausbruch) - wird nach dem definierten Abschlags-
längenbereich der genormten Matrix (Gliederung in 9 Abschlagslängenbereiche), der Ausbruch

266

267
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2, Seite 11
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2.1, Seite 11 u. vgl. Pkt. 4.2.1, Seite 9
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der Sohle wird nach dem projektspezifisch festzulegenden Öffnungslängenbereich unterteilt.
Daraus lässt sich in beiden Fällen die jeweilige 1. Ordnungszahl ableiten.
Die Stützmittel einschließlich der Voraus- und Ortsbruststützung sowie der Zusatzmaßnahmen
(Stützmaßnahmenübersicht je VKL in Ausschreibungsunterlagen), werden für jede festzulegende
VKL nach Art und Menge sowie nach dem Ort und Zeitpunkt des Einbaues angegeben. Bei
Querschnittsunterteilungen, bei denen die Teilquerschnitte baubetrieblich voneinander unabhän-
gig vorgetrieben werden können, sind die den Vortrieb bestimmenden Stützmittel und Zusatz-
maßnahmen getrennt für die einzelnen Teilquerschnitte festzulegen.
Die prognostizierte Festlegung für die Stützmaßnahmen erfolgt für die Obergrenze des jeweiligen
Abschlagslängenbereiches der Matrix268

• Diese Stützmittel und Zusatzmaßnahmen der Kalotte,
der Strosse oder des Querschnittes von Kalotte mit Strosse werden gemäß Tabelle 13-20 (siehe
Anhang 13.2.1) anhand von dimensionslosen Bewertungsfaktoren (fs) numerisch bewertet, da-
nach die Summe der bewerteten Stützmaßnahmenmengen pro Tunnelmeter (StMTM) gebildet
und durch die Bewertungsfläche (As) It. ÖN B 2203-1 dividiert. Daraus errechnet sich die Stütz-
mitteizahl (OZ") als 2. Ordnungszahl. In verschiedenen Publikationen269 wird darauf hingewiesen,
dass die Stützmittelzahl (OZ") ein Maß für das - im Sinne dieser Arbeit - spezif. Gebirgsverhalten
darstellt.
Bei der Sohle bestimmt hingegen die Ausbauart (offene Sohle, Sohlplatte, Sohlgewölbe mit
Längsteilung und Sohlgewölbe ohne Längsteilung) die 2. Ordnungszahl, Bewertungsfaktoren
werden hier zur Bestimmung der Stützmittelzahl nicht benötigt.

2. Ordnungszahl = OZ" [1] = L (StMTM X fs) : As
AB... Bewertungsfläche [m2]

fB... Bewertungsfaktor [1], jedoch auf die entspr. Mengeneinheit der jeweiligen Stützmaßnah-
me bezogen

StMTM... Stützmaßnahmenmengen pro Tunnelmeter [VE/lfm]
(Anm.: Die Formel ist mathematisch gesehen jedoch nicht dimensionsrein)

HK Höhe der Kalotte
HS Höhe der Strosse
Bl Begrenzungslinie = plangemäße bergseitige laibung der Innenschale
HK, HS und Bl werden vertraglich festgelegr70

Abbildung 5-2: schematische Darstellung der Bewertungs-
flächen (nach ÖN B 2203-1)

BL
KALOTTE + STROSSESTROSSEKAlOTTE

BL
Die dabei erforderlichen Bewer-
tungsflächen des Hohlraum-
querschnitts271 werden nach
den folgenden schematischen
Darstellungen (siehe Abbildung
5-2) berechnet und sind im Ge-
gensatz zu den in der ÖN fest-
gelegten Abrechnungslinien
unveränderlich272

• Diese Bewer-
tungsflächen sind für jedes Un-
tertagebauprojekt gem. Nor-

271

272

268
269

270

siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2.3, Seite 14
vgl. Ayaydin (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 413ft. sowie Laufter (1997) in Felsbau Nr. 3, Seite 179ft.
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2.3, Seite 14: Für die Ermittlung der Stützmittelzahl bei Abweichung
der tatsächlichen von der ausgeschriebenen Kalottenhöhe sind Regelungen anzugeben.
ausführlich in Kaltenhauser (2000), Diplomarbeit, Seite 8: Der quantitative Wert der Bewertungsfläche der
Strosse ist im Vergleich zur Querschnittsfläche der Kalotte wesentlich geringer festgelegt (der Strossen-
querschnitt hat in der Regel die doppelte Fläche pro !fm-Umfang), da bei Anwendung der querschnittsunabhän-
gigen Bewertungsfaktoren bei gleicher Stützmittelmenge pro Ifm-Hohlraum (vorausgesetzt unter sei ben geo-
technischen Bedingungen) bei der Strosse um die Hälfte kleinere Stützmittelzahlen im Vergleich zur Anwen-
dung derselben bei der Kalotte zu irreführenden Interpretationen geführt hätten.
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.3, Seite 28f.
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mendefinition vom AG in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben und dienen vorrangig, durch
die Einfachheit ihrer Bestimmung, der Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Untertagebaupro-
jekten untereinander.
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Abbildung 5-3:

Die wertmäßige Angabe der 1. und 2. Ordnungszahl (basierend auf eindeutigen und objektiv
nachvollziehbaren Kriterien, wie Abschlagslänge bzw. Öffnungslänge sowie Art und Menge der
Stützmaßnahmen) definiert die VKL, der Schnittpunkt aus 1. und 2. Ordnungszahl ergibt einen
punktförmigen Eintrag in der Matrix, für die der Bieter eine vertraglich zu garantierende VT-
Geschwindigkeit bzw. -leistung je Arbeitstag bzw. Kalendertag und einen Einheitspreis z.B. je m3•

Ausbruch in der zugehörigen Leistungsposition festzulegen hat (- 1.-malige VT-K/assifikation
für die Ausschreibung bzw. info/ge Grund/age der Vergabe auf Basis des prognostizierten
spezif. Gebirgsverha/tens). Da ein lediglich punktförmiger Eintrag in dieser Matrix unendlich
viele VKL ergeben würde, ist die Größe des Gültigkeitsbereiches der 2. Ordnungszahl gemäß
ÖN B 2203-1 mit den Grenzwertangaben der Tabelle 13-21 (siehe Anhang 13.2.1) festzulegen.
Dadurch entsteht in der Matrix zwangsläufig ein Feld, welches den Zweck verfolgt, dass "gering-

fügige", auf die tat-
sächlichen Verhält-
nisse angepasste
Änderungen in der
Abschlagslänge und
in den Stützmittel
und Zusatzmaß-
nahmen keinen so-
fortigen Vortriebs-
klassenwechsel be-
wirken und der ver-
anschlagte Einheits-
preis für den Aus-
bruch in der zugehö-
rigen Leistungsposi-
tion sowie die zu
garantierende VT-
Geschwindigkeit der
VKL ihre Gültigkeit

bewahren.

5.1.1.2.2 Ausführungsphase (tatsächliche Vortriebsk/assenfest/egung)
Während des Vortriebs ist der die VT-Leistung maßgebend bestimmende Sicherungsbedarf (ne-
ben Abschlagslänge, Übermaß, etc.) einvernehmlich zwischen AG und AN vor Ort festzulegen
(Stichwort - Ausbaufestlegung), wobei der AG vornehmlich die Standsicherheit des Hohlraumes
(Abschlagslänge, Bedarf an Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, etc.), der AN vornehmlich die
Sicherheit der Arbeitnehmer (rechtzeitiger und technisch einwandfreier Einbau der Stützmaß-
nahmen, Bedarf an Sicherheitsrnaßnahmen, etc.) zu berücksichtigen hat. Die so gen. Ausbau-
festlegungen haben daher nach dem Zustand und dem Verhalten des Gebirges vor dem jeweili-
gen Ausbruchsvorgang und nach Wirksamwerden allenfalls gesetzter gebirgsverbessernder
Maßnahmen, unter Berücksichtigung der vorhandenen Mess. und Erfahrungswerte, entspre-
chend den im Bauvertrag festgelegten Kriterien zu erfolgen.
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Stellt sich u.a. der in der Planungsphase prognostizierte Bedarf an Stützmaßnahmen als unzu-
reichend heraus, sind im Zuge der Ausführung zusätzliche Maßnahmen festzulegen, d.h. die
einzelnen Stützmittel und Zusatzmaßnahmen können auf die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort
angepasst werden. Jene zusätzlichen Stützmaßnahmen, die direkt in den Abschlagszyklus ein-
greifen bzw. wenn die Einbaustelle innerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbereiches
zu liegen kommt, lösen eine Neuklassifikation aus, welche dann - vereinfacht gesagt - die Basis
anhand der Zuteilung in die VKL-Matrix für die Abrechnung der VT-Leistungen und die Ermittlung
der abrechenbaren Bauzeit darstellt (- 2.-malige VT-Klassifikation für die Vergütung auf
Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens). Nachträglich eingebaute Stützmaßnah-
men außerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbereiches verändern die VKL im Sinne
der ÖN B 2203-1 nicht.

In wie weit dieser Entgeltanpassungsmechanismus eine faire, leistungsgerechte Vergü-
tung der Leistung des potentiellen AN gewährleistet, v.a. im Hinblick auf die festgelegte
Geringfügigkeit der Änderung der prognostizierten Abschlagslänge, der prognostizierten
Art und Menge der zugewiesenen Stützmaßnahmen der jeweiligen VKL, wird im Zuge die-
ser Dissertation im Pkt. 5.1.3 ff. ausführlich behandelt.

5.1.1.3 Bewertungsfaktoren

Die zur Stützung des Gebirges und zur Sicherung des Hohlraumes notwendigen bautechnischen
Maßnahmen sind eine Kombination unterschiedlicher Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, die für
den Vortrieb differente Erschwernisse v.a hinsichtlich zeitlicher Aufwendungen für den Baufort-
schritt darstellen. Um diese den einzelnen Stützmitteln zuordenbaren, unterschiedlichen Er-
schwernisse in eine objektive und nachvollziehbare Klassifikation einzubinden, sind generell in
der ÖN B 2203 dimensionslose Bewertungsfaktoren in Abhängigkeit der üblichen Mengeneinheit
des jeweiligen Stützmittels vorgesehen. Aufgrund einfacherer Handhabung dieses Bewertungs-
verfahrens für die VKL-Bestimmung gilt für jedes Stützmittel bzw. für jede Zusatzmaßnahme nur
ein Bewertungsfaktor; auch eine Einführung von unterschiedlichen Bewertungsfaktoren für Kalot-
te und Strosse ist bis jetzt aus Gründen der wesentlich fehleranfälligeren Handhabung (Ver-
wechslungsgefahr bei der Bewertung der Stützmaßnahmen) nicht angedacht worden.
Dies setzt die Vereinfachung voraus, dass der zeitliche Aufwand anhand einer Minutenanalyse
der Stützmittelherstellung (beinhaltet wie z.B. bei der Ankerherstellung mehrere Tätigkeiten -
Bohren, Verlängern, Versetzen und Umsetzen) als statistischer Mittelwert resultierend aus Aus-
wertungen von (Vor-}Kalkulations- (bzw. Nullkalkulations-) und Nachkalkulationsdaten von Unter-
tagebauprojekten unterschiedlicher Gebirgsverhältnisse und Bauweisen eingeht.

Ursprünglich wurde die Philosophie verfolgt, anhand der Bewertungsfaktoren jenen zeitlichen
Mehraufwand ohne Berücksichtigung von allfälligen unprod. Rüst- und Verteilzeiten sowie Er-
schwernissen zu erfassen, der durch das bloße Ersetzen einer bautechnischen Maßnahme
durch eine andere entsteh~73. Ziel dieser Philosophie war lediglich die Verhältnistreue objektiv zu
gewährleisten. Die Bewertungsfaktoren in der ÖN B 2203 (1994) errechneten sich aus der Divi-
sion der Einbauzeit des zu bewertenden Stützmittels bzw. der zu bewertenden Zusatzmaßnahme
durch die Einbauzeit des Referenz- bzw. Bezugstützmittels (Swellex-Anker) unter Berücksichti-
gung ev. in herstellungstechnischer Hinsicht gesehener paralleler Einbauvorgänge.

273 siehe Ayaydin (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 414; vgl. Purrer u. Fischer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffent-
licht
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f B Stützmillol =

L ABX tStolZmilol

PStützmillol

LABX~Crtzmillol

PBezugsslCrtzmiltei X fB BezugsstCrtzmillel

Normenklassifizierungen

AB ... Bewertungsfläche
tStützmittel... Herstellzeit Stützmittel
P... Anzahl der parallelen Vorgänge bei der Herstellung
fB ... Bewertungsfaktor

Neben der absoluten und relativen Größe der Bewertungsfaktoren ist jedoch auch die Aktualität,
das lustandekommen - da das mathematische Modell nicht publiziert wurde - und die starre
Festlegung der selben immer wieder in Frage gestellt worden274

•

Um die aktuellen Relationen der den jeweiligen Stützmitteln und lusatzmaßnahmen entspre-
chenden leitbedarfe bei der Herstellung in der numerischen Bewertungsmethodik zu berücksich-
tigen, sieht die gegenständliche ÖN B 2203-1 bereits überarbeitete Bewertungsfaktoren gern.
Tabelle 13-20 (siehe Anhang 13.2.1) - wiederum dimensionslose Größen pro üblich behafteter
Mengeneinheit des jeweiligen Stützmittels bzw. der jeweiligen lusatzmaßnahme - vor.
Hier wurde die Philosophie verfolgt, die Bewertungsfaktoren anhand der pro Ifm-Hohlraum men-
gen mäßig abhängigen Gesamtherstellzeit der jeweiligen bautechnischen Maßnahmen in Folge
einer Fixierung der Stützmittelzahl (al" = 1,0) bei einem derzeit gängigem Querschnittsausmaß
abzugleichen. Auf Basis eines festgelegten leitbedarfes für die Herstellung des jeweiligen
Stützmittels bzw. der jeweiligen lusatzmaßnahme durch die Vortriebsmannschaft (statistische
Auswertung gemessener Herstellzeiten - Minutenanalyse) ergibt sich ein mengenmäßig abhän-
giger leitbedarf für das Erreichen der fixierten Stützmittelzahl 1,0. Das liel dieser Philosophie ist
dann erreicht, wenn sich für jedes Stützmittel bzw. für jede lusatzmaßnahme eine ungefähr glei-
che Gesamtherstellzeit rechnerisch einstellt.

Annahme: StMTM = al" x AB
fSAnnahme

Zs - tStützmillol StMtm----X TM

PStOtzmitt8

heuristische Festlegung von lStm zufolge der Auswertung fs Annahmealler Stützmittel und lusatz-
maßnahmen;

Abgleich: f tStCrtzmillol al" x AB
BAbgleich =---x ---

P StOtzmittol l&m
AB Bewertungsfläche
fB Bewertungsfaktor (Annahme und Abgleich~
OZ" '" Stützmittelzahl bzw. 2. Ordnungszahl (Oz' = 1,0)
tstützmittel... Herstellzeit Stützmittel
P... Anzahl der parallelen Vorgänge bei der Herstellung
StMTM... Stützmittelmenge pro Tunnelmeter
ZStm... Gesamtherstellzeit des jeweiligen Stützmittels

Diese Faktoren erheben jedoch keinen Anspruch auf absolut richtige Wiedergabe des tatsächlich
benötigten leitaufwandes hinsichtlich ihrer gebirgsneutralen Geltung, auch sind sie nicht im Sin-
ne normativ festgelegter Aufwandswerte zu verstehen, liefern aber im Vergleich untereinander
auf Basis der zeitlichen Abhängigkeit schlüssige Ergebnisse275

•

274

275
ausführlich in Kaltenhauser (2000), Diplomarbeit, Seite 19ft.
Anm. des Verfassers: M. E. wäre die Aufnahme eines mathematischen Modells zur Ermittlung der Bewertungs-
faktoren auf Basis nachvollziehbarer Grundlagen und Definitionen in die gegenständliche ÖN B 2203-1 sinnvoll,
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280

276

277

278

279

5.1.2 Voraussetzungen für eine (angemessene) faire, leistungsge-
rechte Vergütung

Die Kategorisierung des Gebirges in Gebirgsverhaltenstypen, die Festlegung daraus ableitbarer
bautechnischer Maßnahmen sowie die darauf aufbauende Vortriebsklassifikation der ÖN B 2203-
1 setzen in ihrer Anwendung ein gewisses Maß an einschlägiger Erfahrung und Fachwissen vor-
aus. Speziell für die Projektabwicklung (Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung bzw. Vergü-
tung) ist eine Klassifikation des Vortriebs notwendig, die eine objektive und nachvollziehbare
Grundlage für die Baupreisermittlung als Basis für ein, auf das Klassifizierungssystem speziell
angepasstes und Bestandteil der LB276 werdendes, dynamisches Vergütungsmodell bildet.

5.1.2.1 Voraussetzungen für die Ausschreibung

Als Basisvoraussetzung für die Erstellung von Angeboten277 sind VT-Leistungen nach ihrer Be-
schreibung und ihrem Ausmaß lückenlos zu erfassen und so darzustellen, dass lediglich Leis-
tungen gleicher Art (techn. Lösemethode, Ausbruchsart, Längsentwicklung des Vortriebs, etc.)
und Preisbildung in einer Position des LV erfasst werden.

• Ausbruch278
:

Für den Ausbruch der Kalotte und der Strosse, der das Lösen des Gebirges in gebirgsschonen-
der Technik, das Verladen, das Abtransportieren (Schuttern) und Abladen des Ausbruchmateri-
als bis zu einer im Portalbereich liegenden Deponie oder Umladestation umfasst, sind entweder
vorzusehen:

(a) je in der Matrix klassifizierter VKL eine Leistungsposition, getrennt nach Preisanteil
Lohn und Sonstiges, mit dem Vordersatz [m3];

Wenn dieses Modell auch für die unabhängig von der Kalotte vorzutreibende
Strosse angewendet wird, so ist auch für die Strosse die Abfrage von garantierten
VT-Geschwindigkeiten bzw. -Leistungen vorzusehen.

(b) siehe Pkt. 6.2.2.1/Ausbruch

Für den Ausbruch der Sohle ist in der Matrix je klassifizierter VKL eine Leistungsposition, ge-
trennt nach Preisanteil Lohn und Sonstiges, mit dem Vordersatz [m3] oder [ml auszuschreiben.

Beim Auftreten von Mixed-Face-Bedingungen279 regelt die ÖN B 2203-1 die Vergütung des Aus-
bruchs grundsätzlich mit den VKL für Sprengarbeit. Bei Mixed-Face-Bedingungen, die aus ge-
birgsbedingten (zum Großteil geomechanischen) Gründen ein Lösen mit Bagger oder Teil-
schnittmaschine (TSM) und nachfolgender Sprengarbeit erfordern, sind projektspezifisch Positio-
nen zur Vergütung der Mehraufwendungen280 (Aufzahlungspositionen auf den Regelvortrieb)

da einerseits für mehr Objektivität gesorgt wäre und andererseits dadurch auch eine ständige Anpassung der
Werte an die sich zweifellos weiterentwickelnden Einbautechniken ermöglicht werden würde.
z.B. FSV - Standardisierte Leistungsbeschreibung für den Tunnelbau (LB-TU), RVS 7T Version 00 (2003)
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.2.1, Seite 9
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.3, Seite 15
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 3.21, Seite 6: Bedingungen bei einem Abschlag, in dem gleichzeitig
Gesteine mit sehr unterschiedlichem Löseverhalten auftreten und ein Lösen mit Sprengarbeit einerseits und
Bagger oder Teilschnittmaschine andererseits erforderlich ist.
Anm. des Verfassers: Beim Zusammentreffen der konventionellen Lösemethoden Baggerabbau und Spreng-
abbau - so genannte typische Mixed-Face-Bedingungen - im zyklischen Vortrieb innerhalb eines Abschlages,
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vorzusehen. Hinsichtlich einer fairen, leistungsgerechten Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst.
während des Vortriebs zufolge des Erschwernis Mixed-Face-Bedingungen gelten selbige Ausfüh-
rungen sinngemäß für die Geltendmachung der diesbzgl. Vortriebszeit auf Basis der vertraglich
zu vereinbarenden, sich durch die Verhältnisse unterschiedlich ergebenden VT-
Geschwindigkeiten.

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen281
:

Da sich bekanntlich eine Änderung der Art, der Menge und des Einbauortes der Stützmaßnah-
men auf die VT-Leistung auswirken, muss dies innerhalb einer leistungsabhängigen Vergütung
geregelt werden:
Die in den prognostizierten VKL beinhaltenden Stützmittel und Zusatzmaßnahmen sind in eige-
nen Leistungspositionen unabhängig von der jeweiligen VKL auszuschreiben. Für den allfällig
nachträglichen Einbau zusätzlicher Stützmittel außerhalb des in der Ausschreibung zu regelnden
Vortriebsbereiches sind normenkonform Aufzahlungspositionen im LV vorzusehen.

• Mehrausbruch:
Der Mehrausbruch282, ein LA. über das plangemäße Ausbruchsprofil (im Regelquerschnitt defi-
niertes erforderliches Ausbruchprofil zuzüglich dem Übermaß (üm) - Linie 2) hinausgehender
Ausbruch, wird für den Querschnitt der Kalotte und Strosse in der gegenständlichen ÖN in zwei
Kategorien unterteilt. Für die nachstehend angeführten Arten des. Mehrausbruchs sind im Be-
darfsfall für den Sohlvortrieb283 eigene Regelungen in der Ausschreibung festzulegen.

o Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes (Üm)2B4: .
Das Übermaß285(üm) ist ein Teil des plangemäßen Ausbruchprofils (dessen Form und Fläche aus
den Regelprofilplänen hervorgeht), welches den Zweck hat, einerseits den geologisch-bedingten,
vorhersehbaren aber unvermeidbaren Mehrausbruch (MAB)286zu berücksichtigen und anderer-
seits Deformationsraum für die zu erwartenden Gebirgsverformungen zu schaffen. Vom AG ist in
der Ausschreibung anzugeben, welches Übermaß als radiale Bereichsabgrenzung für die prog-
nostizierten VKL zu erwarten ist sowie die quantitativen Veränderungen davon abhängiger Grö-
ßen (Ausmaße für Ausbruch und Stützmittel) gern. Abbildung 5-4.

281

282

283
284

285
286

können je nach Verteilung der unterschiedlichen geologischen Bereiche erhebliche Zusatzzeiten zufolge Gerä-
tewechsels entstehen. Werden diese Mixed-Face-Bedingungen durch den Bauherm anhand einer VKL klassifi-
ziert und die zugehörige Vergütung nur mit einer Leistungsposition für den Ausbruch geregelt, obwohl diese
Vorgehensweise nicht im Sinne der ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.2 ist, wird hier das Baugrundrisiko bereits im Zuge
der Kalkulation der zugehörigen Ausbruchsposition (auch in Hinblick auf die vertraglich zu vereinbarenden VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung) auf den Unternehmer überwälzt.
Es handelt sich dabei um ein Wagnis des Untemehmers, das weder beeinflussbar noch kalkulierbar ist, sodass
dieses Wagnis aufgrund des ursächlichen Zusammenhangs mit dem aufzufahrenden Baugrund nicht in der
Verantwortungssphäre des Unternehmers zu liegen kommen kann.
vgL ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.7, Seite 20
vgL z.B. Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 381ft. sowie Prinz (1997), Abriss der Ingenieurgeologie,
Seite 401ft.: Mehrausbruch kann in unterschiedlicher Art auftreten und geologisch- oder verfahrenstechnisch-
bedingt sein und hat daher im Zuge der Vortriebsarbeiten eine große verfahrenstechnische und betriebswirt-
schaftliche Bedeutung.
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.5.4, Seite 18
vgL ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.5.1, Seite 15
vgL ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 3.37, Seite 7
Anm. des Verfassers: vOrhersehbar, aber unvermeidbar - darunter werden jene Ausbruche erfasst, die auch bei
schonender und sorgfältiger Arbeitsweise über die theoretische, planlich festgelegte Ausbruchsbegrenzung
hinausreichen und die durch stets vorhandene Unstetigkeiten und Diskontinuitäten im Gesteinsverband verur-
sacht werden. Sie entstehen hpts. beim konventionellen Vortrieb dadurch, dass bei der Sprengung die Lösung
des Gesteins nicht von Kranzbohrloch zu Kranzbohrloch, sondem t1w. nach vorhandenen Trennflächen im Mik-
rogefüge erfolgt; sie sind dadurch geologisch-bedingt.
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Das Übermaß schafft daher auch De-
formationsraum für die unmittelbar
nach dem Ausbruch beginnenden Ver-
formungen und wird im Zuge der Vor-
triebsarbeiten auf Basis der gemesse-
nen bzw. der daraus zu schleißenden
(zu erwartenden) Verformungen vom
AG den geotechnischen Verhältnissen
angepasst und festgelegt.
Nachdem das Saugrundrisiko nach
österreichischer Rechtsauffassung287 in
der Auftraggebersphäre zu liegen
kommt, unterscheidet die ÖN B 2203-1
hinsichtlich der Profileinhaltung zwei
Wege:

Linie 1a
alle Slützmittel

Linie 2
Ausbruch

Grenzfläche A
(Ausbruch)

t~..: .~.~I im Ausbruchspreis
berücksichtigt

Mehrausbruch. Vergütung
nach ermittelter Kubatur
und gesonderter Position

üp im Zuge der Ausschreibung vom AG angegeben
üm im Zuge der Ausschreibung vom AG angegebenes und im Zuge
der Ausbrucharbeiten vom AG festgelegtes Übermaß

R Radius des lichten Querschnittes
di plangemäße Dicke der Innenschale einschließlich Abdichtungs-
untergrund und Abdichtung
din plangemäße Dicke der Innenschale
ds festgelegte Dicke des Spritzbetons als Stützmaßnahme

Abrechnungslinien; Ausbruch Stütz-
mittel - Darstellung vor der Verfor-
mung (nach ÖN B 2203-1)

Abbildung 5-4:

Sind die eingetre-
tenen Verformun-
gen kleiner als die
im Zuge des Vor-
triebes festgeleg-
ten Werte für das
Übermaß, fällt die
Einhaltung des
Regelquerschnittes
in den Verantwor-
tungsbereich des
AN288

•

Sind die tatsächlich festgestellten Verformungen größer als die im Zuge des
Vortriebs festgelegten Werte für das Übermaß, so sind die Ausmaße der
daraus resultierenden Nachprofilierungsarbeiten gesondert festzustellen.
(bzgl. Vergütung siehe Punkt 5.1.2.3/Mehrausbruch)

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur Grenzfläche A28g
:

Das die Grenzfläche A, bei der per Nomendefinition hohlraumseitig keine gesonderte Vergütung
für den MAS erfolgt, bestimmende Überprofil (üp) ist nicht Teil des plangemäßen Ausbruchprofils,
welches aber den Zweck hat, den verfahrenstechnisch-bedingten, vorhersehbaren aber unver-
meidbaren MAS290 während des Vortriebs zu berücksichtigen. Vom AG ist in der Ausschreibung
das Überprofil als radiale Sereichsabgrenzung für jeden Abschlagslängenbereich (Oz') festzule-

287

288

289

290

ausführlich in Kropik (2002) in Österr. Bauzeitung Nr. 40, Seite 22f.: Aus ~1168a ABGB ergibt sich, dass beige-
stellter Stoff in die Sphäre des Werkbestellers fällt. Dem Besteller wird somit jede Stoffuntauglichkeit und damit
auch die Untauglichkeit des beigestelIten Baugrunds zugerechnet, sofern sie nicht offenbar ist und dadurch die
Wampflicht des Unternehmers auslöst; vgl. Krejci (1995), Seite 53ff.
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.3.3.1.5, Seite 25
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.5.2, Seite 15 u. Pkt. 4.3.5.3, Seite 18
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt .. 4.3.5.2, Seite 15: Bei Sondermaßnahmen mit stark sägezahnartigem
Ausbruch sind eigene Regelungen anzugeben. .
Anm. des Verfassers: vorhersehbar, aber unvermeidbar - nicht planmäßig festgelegte Ausbrüche, die für die
Gewährung der Sicherheit von untertägigen Arbeiten und für die Durchführung eines wirtschaftlichen Baube-
triebs vom AN zu berücksichtigen sind, wie z.B. gerätetechnisch bedingte MAB, baubetrieblich bedingte MAB
(Ausweichnischen, Lager- und Montageflächen, Pumpensümpfe), etc.
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gen. Weiters ist die Lage der Anker bezogen auf die übrigen Stützmittel und Zusatzmaßnahmen
anzuführen, ein etwaig dafür erforderlicher MAB ist aber bereits im Überprofil enthalten.

Für einen ev. anfallenden, geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren
MAB291 bergseitig der Grenzfläche A ist gem. ÖN B 2203-1 eine eigene von den VKL unabhängi-
ge Leistungsposition vorzusehen. Über allfällige Auswirkungen dieses MAB auf die zeitgeb. Kos-
ten der Bst. sind in der Ausschreibung spezifische Regelungen zu treffen.

• Bergwassererschwernis:
Mögliche Wasserzutritte finden in der Vortriebsklassifikation der ÖN B 2203-1 ab einer definier-
ten, projektspezifisch festzulegenden Grenzwassermenge292 direkt einfließend keine Berücksich-
tigung, werden aber als Erschwernisse bei den Ausbruchs- und Sicherungsarbeiten, ggf. auch
bei den Innenausbauarbeiten als Folge des Zudrangs von Bergwasser aus dem umliegenden
Gesteinsverband berücksichtigt und über zusätzliche Vortriebszeiten abgegolten. Dazu müssen
neben den Vorhaltepositionen für zeitgeb. Kosten der Bst. auch Positionen für die Lohnkosten
der VT-Mannschaft(en) je Zeiteinheit (Aufzahlungspositionen auf die Basisvortriebe im LV) vor-
handen sein293

•

Je nach zu berücksichtigender, projektspezifisch festzulegender min. und max. Bergwasser-
spende in der jeweiligen Wassererschwernisklasse gern. ÖN B 2203-1 (3 deskriptive Einflusszu-
ordnungen des Wassers auf das Gebirge legen 4 Erschwernisklassen in Abhängigkeit des
Zutrittsortes im Vortriebsquerschnitt fest. Laibung und Ortsbrust entsprechen einem Bereich ab
1,0 m über der jeweiligen tatsächlichen Sohle bis Firste, die Sohle entspricht jenem Bereich von
der jeweiligen tatsächlichen Sohle bis 1,0 m darüber; siehe Anhang 13.2.1ITabelle 13-22) wer-
den prozentuelle Abminderungsfaktoren für die garantierten VT-Leistungen der Basisvortriebe,
getrennt für steigenden oder fallenden Vortrieb, ermittelt. Dafür hat der AG eine Anzahl an Ar-
beitstagen mit Wassererschwernis für die einzelnen Teilquerschnitte vorzugeben und diese nach
Erschwernisklassen und Wasserspenden aufzuteilen. Die Anzahl der vergütungsfähigen Ver-
rechnungseinheiten wird errechnet aus den vom AG vorzugebenden Arbeitstagen und den vom
AN innerhalb der vom AG vorgegebenen min. und max. Grenzen anzugebenden Abminderungs-
faktoren gemäß ÖN B 2203-1 (Anhang 13.2.1 ITabelle 13-23). Die vom AG hierbei vorzugeben-
den Arbeitstage errechnen sich aus den Vortriebsabschnitten mit Wassererschwernissen und
vom AG angenommenen (nicht anzuführenden) VT-Geschwindigkeiten ohne Wassererschwer-
nis.

Die Art, der Ort und die Häufigkeit der Messung der Bergwasserspende sind getrennt nach stei-
genden und fallenden Vortrieben für die einzelnen Arbeitsbereiche in der Ausschreibung an-
zugeben.

291

292

293

Anm. des Verfassers: nicht vorhersehbar und unvermeidbar - darunter werden meist Ausbrüche verstanden,
die über die theoretische, planlich festgelegte Ausbruchsbegrenzung hinausgehen und durch geologische Stö-
rungen (Dislokationen), Verwerfungen oder Hamischflächen, usw. verursacht werden können, deren Vorhan-
densein und Lage durch Vorauserkundung nicht erkennbar geworden ist und die nicht durch unvorsichtige oder
zu grobe verfahrenstechnische Behandlung des Gesteinsverbandes entstanden sind. In deutlich geschichtetem
Gebirge kann die Neigung zu diesen geologisch-bedingten MAB größer sein als in massigen Gebirgsarten; ins-
besondere bilden sich hier bei vorwiegend söhliger Schichtung z.B. so gen. Sargdeckel, von der Firste herab
fallende Gesteinsplatten, aus.
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.6.1 (2), Seite 18 u. Pkt. 5.5.2.6.1, Seite 30: min. Wasserspende
(Grenzwassermenge), bis zu der allfällige Erschwernisse, Leistungsminderungen und zusätzliche Leistungen,
welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Zudrang von Bergwasser entstehen, mit dem Aus-
bruchspreis der zugehörigen VKL abgegolten sind.
siehe ON B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.6.1, Seite 18
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• zeitgebundene Kosten der Bst. (inkl. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.)294:
Für die zeitgeb. Kosten der Bst., v.a. für die zeitgeb. Gerätekosten der Bst. - die für unterschied-
liche VT-Leistungen eingesetzten Leistungsgeräte295 werden bei zyklischem Vortrieb üblicherwei-
se in der Kalkulation als Vorhaltegeräte definiert - sind eigene Vorhaltepositionen vorzusehen,
sofern nicht vereinfachte Abrechnungsregeln296 zur Anwendung gelangen.

Weiters sieht die Norm vor, dass bei Untertagebauarbeiten mit größerer Längserstreckung diese
Vorhaltepositionen entsprechend dem Bauablauf zu unterteilen sind:

I. Baubeginn bis Vortriebsbeginn
II. Vortrieb
III. Aufzahlung auf Vortrieb bei gleichzeitiger Herstellung der Innenschale
IV. Herstellung der Innenschale nach vertraglichem Vortriebsende
V. Arbeiten nach dem Herstellen der Innenschale.

Für die Positionen Nr. I, V und, wenn es die Verhältnisse zulassen, für Position Nr. IV sind Fest-
zeiten (unveränderliche Zeiten) zu vereinbaren, die in Pauschalien abgerechnet werden können .

...
C GI

C 'ÖI GI 'C GI
C GI ai c ai
'ÖI .c GI GI

II) ..c:: 'C II) ..c::
GI Cl U C Cl Uc .c c II) GI C II)

C II) .a c II) .a c GI'ÖI .c GI .c GI 'C
GI .!!! Gi c .!!! Gi c c.c t .. .= t

.. .= GIII) II)
:J ...

Gi
... ... :J

al 0 GI 0 GI GI lU
al > :I: 'C > :I: 'C al

Z1
Festzeit

~ Z2
variable Zeit - Vortrieb

~

Z3 Z2-Z3 Z3+Z4-Z2~+---------
variable Zeit variable Zeit,Festzeit

(vertrag!. Angabe AN) außer wenn es die
Verhältnisse zulassen

- Festzeit
..,

4 Z5., _________f
Festzeit - Herste ïung rnnensëiialë~

~
Festzeit

LV-Pos. Nr. IV I LV-Pos. Nr. V I
VE ad. pauschaliert pauschaliert

LV-Pos. Nr. I
pauschaliert

LV-Pos. Nr. II
Verrechnungseinheiten (VE)I LV-Pos. Nr. III

VE
Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK nach LV-Pos. Nr. gern. ÖN B 2203-1

Vergütung der zeitgeb.
BstGK nach LV-Pos. Nr.
gem. ÖN B 2203-1:

Abbildung 5-5:

Um in diesem Fall einer leistungsabhängigen Vergütung zu entsprechen, ist für den Vortrieb die
zeitkritische Dauer (Vortriebszeit) variabel anzusetzen (siehe Abbildung 5-5). Vergaberechtliche
und betriebswirtschaftliche Voraussetzung hierfür ist, dass für die zeitbestimmenden Tätigkeiten
des Vortriebes - das kann der Vortrieb des gesamten Querschnittes, der Kalotte allein oder ande-
re zeitbestimmender Ausbruchsvorgänge sein - vertraglich garantierte VT -Geschwindigkeiten,
getrennt nach den ausgeschriebenen VKL, vereinbart werden, da dadurch einerseits für die Er-
mittlung der prognostizierten Vortriebszeit bzw. -dauer und andererseits für die Ermittlung der
abrechenbaren Vortriebszeit bzw. -dauer eine fixe Bezugsgröße zugrunde liegt. Für die Vergü-

296

294

295
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.1.1, Seite.1 0
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.1.1,' aaO.: Für unterschiedliche Leistungen eingesetzte Geräte (wie
Bohrwagen) können entspr. dem Bauablauf bei den jeweiligen Gerätekosten der Bst. berücksichtigt werden.
ausführlich in ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.13, Seite 22
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tung der o.a. LV-Position Nr. II sind aufgrund der unterschiedlich möglichen Anzahl an Arbeitsta-
gen pro Monat im Vergleich zur betriebswirtschaftlich fixierten Anzahl an Kalendertagen pro Mo-
nat Verrechnungseinheiten297 anzugeben.

5.1.2.2 Voraussetzungen für die (Vor-)Kalkulation

Die Basisvoraussetzung für die Gewährleistung einer angemessenen Preisbildung stellt
die im umfassenden ÖN-Regelwerk inkludierte ÖN B 2061298 Preisermittlung für Bauleistungen
(Verfahrensnorm) i.d.F. 01.09.1999 (siehe Pkt. 2.3.1.2) dar. Wie bereits erwähnt, regelt diese ÖN
ganz allgern. das Verfahren und die Darstellung der Preisermittlung von Bauleistungen und bein-
haltet Hinweise für den Aufbau der (Vor-)Kalkulation (siehe Abbildung 2-4).

Die für die Preisbestimmung bzw. Kalkulation der Herstellkosten erforderlichen und u.a. auch für
die Ermittlung der zeitkritischen Vortriebszeit relevanten, vertraglich zu garantierenden VT-
Geschwindigkeiten (bzw. -Leistungen) in den jeweiligen VKL, werden in der gegenständlich zu
analysierenden ÖN B 2203-1 dem Bieter innerhalb des Abschlagslängenbereiches (Oi) der
Matrix freigestellt, es sind lediglich die gemäß ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.2.3 angegebenen Stütz-
maßnahmen zugrunde zu legen.
Bei Bedarf kann der AG eine Begrenzung der maximalen VT-Geschwindigkeit zufolge geome-
chanischer Bedingungen in den Ausschreibungsunterlagen angeben.

5.1.2.3 Voraussetzungen für die Vergütung

Das Ziel während der Ausführung vor Ort ist nicht zuerst die Zuordnung zu einer VKL, sondern
die Festlegung des erforderlichen Sicherungsbedarfs (Sicherheits- und Stützmaßnahmen) unter
Beachtung aller maßgebenden Einflüsse. Für die angetroffenen Gebirgsverhältnisse werden un-
ter Berücksichtigung des Gebirgsverhaltens die Abschlagslänge sowie Art, Ort und Menge der
Stützmittel, das Übermaß und die erforderlichen Stützmaßnahmen festgelegt. Die Abschlagslän-
ge und das Übermaß sind vor dem Abschlag festzulegen, die Sicherheits- und Stützmaßnahmen
(Anpassung auf die jeweils vor Ort herrschenden tatsächlichen Verhältnisse) können vor, wäh-
rend oder nach dem Abschlag festgelegt werden299

•

Erst nach dieser zwischen dem AG und AN einvernehmlich getroffenen Ausbaufestlegung erfolgt
auf Basis einer Neuklassifikation die Zuordnung in die Vortriebsklassenmatrix und damit die Fest-
legung der Abrechnungsgrundlage für die Bestimmung des Vergütungsausmaßes und der Ver-
gütungshöhe. Die angebotenen Einheitspreise und VT -Geschwindigkeiten der VKL gelten ja nur
für jene Bereiche, welche jeweils durch den Abschlagslängenbereich (Oi) und den Geltungsbe-
reich der Stützmittelzahl (OZ") begrenzt werden (Sinngemäß gilt für die Sohle bzgl. der Öff-
nungslänge und der Ausbauart selbiges).

Der Umfang der Leistungen wird gern. ÖN B 2203-1 generell nach Planrnaß - der Ausführungs-
plan bildet die Abrechnungsgrundlage - bzw. ist dies nicht möglich, auf Grundlage von Naturma-
ßen festgestellt.

297

298

299

vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.1.1.(4), Seite 11: Die Zahl der im Angebot vom Bieter zu berücksichti-
genden Verrechnungseinheiten wird errechnet aus der vom AG anzugebenden Vortriebsklassenverteilung und
den vom Bieter anzugebenden VT-Geschwindigkeiten zuzüglich Vortriebsunterbrechungen, Vortriebs-
Stillliegezeiten, allfällige Erschwerniszeiten und sonstigen Festzeiten.
ÖN B 2061 (01.09.1999)
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.3.3.1, Seite 25
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• Ausbruch300
:

Für die Vergütung des Ausbruchs ist die erneute Klassifikation der tatsächlichen Vortriebsarbei-
ten bzw. der zur Ausführung gelangten Abschlagslängen und bautechnischen Maßnahmen im
Voll- oder Teilquerschnitf°1 in Zuordnung zur festgelegten VKL-Matrix relevant, denn jedes vor
dem Ringschluss bzw. Teilringschluss - soweit der Zeitpunkt und der räumliche Abstand des
spätestmöglichen Ringschlusses im definierten Vortriebsbereich gem. Bauvertrag zu liegen
kommen - eingebaute Stützmittel oder zusetzende Zusatzmaßnahme beeinflusst die Herstellkos-
ten des Ausbruchs. Die Festlegung der endgültigen VKL kann also erst sinnvoller Weise mit
dem Ringschluss bzw. Teilringschluss nach Vorliegen aller notwendigen Daten erfolgen.
Die ai ergibt sich an hand der festgelegten Abschlagslänge. Die OZ" ergibt sich durch die aus-
geführte Art und Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen innerhalb des Vortriebsbereiches
unter Berücksichtigung der entsprechenden Bewertungsfaktoren gem. Anhang 13.2.1fTabelle
13-20 geteilt durch die jewei!ige Bewertungsfläche von Kalotte und/oder Strosse. Bei dieser Er-
mittlung sind alle in den festgelegten Querschnitten eingebauten Stützmittel, mit Ausnahme der
außerhalb der Vortriebsbereiche eingebauten, aber einschließlich der vorauseilenden Stützmittel
- vorauseilende Stützmittel sind auf jene Hohlraumlänge umzulegen, welche im Schutze dersel-
ben vorgetrieben worden ist - zu berücksichtigen.
Liegt die errechnete Oil innerhalb des Geltungsbereiches einer vertraglich vereinbarten VKL, so
werden die vertraglich festgelegte VT-Geschwindigkeit und der zugehörige Einheitspreis der
Leistungsposition des Ausbruchs zur Abrechnung der erbrachten Leistungen geltend gemacht,
liegt die errechnete OZ" jedoch außerhalb des Geltungsbereiches der vertraglich vereinbarten
VKL, so können die VT -Geschwindigkeit und der zugehörige Einheitspreis des Ausbruches für
diese VKL durch lineare Extrapolation ermittelt werden. Sind mehr als zwei VKL bei der jeweili-
gen ai vorhanden, so ist nach einer norm konformen Ausgieichskurve302 zu extrapolieren.

Die Feststellung der Vordersätze (mengen mäßig festzustellender Ausbruch in Bezug auf das
tatsächlich ausgeführte, plangemäße Ausbruchsprofil) der Leistungspositionen für die in der Mat-
rix zuordenbar klassifizierten VKL erfolgt entsprechend den Regelquerschnitten, Ausbaufestle-
gungen und der tatsächlichen Vortriebsklassenverteilung.

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen303
:

Die Vergütung der Stützmaßnahmen selbst erfolgt nach der Ausmaßfeststellung - bezogen auf
die Linie 1a (siehe Abbildung 5-4) - in verschiedensten Verrechnungseinheiten (z.B. Kubikmeter,
Quadratmeter, Laufmeter, Stück usw.) und sie werden LA. entsprechend den im LV angeführten
Einheitspreisen vergütet.

Ein ev. eingetretener Mehrverbrauch an StützmitteP04 und anderen Zusatzmaßnahmen zufolge
des angeordneten Übermaßes (üm) - insbesondere jene Stützmittel die mengenmäßig bei einer
Änderung des Übermaßes beeinflusst werden, wie z.B. Baustahlgitter, Bogen und Lastverteiler,
Spritzbeton, etc. - fließt bei der Ermittlung der Stützmittelzahl (OZ") prinzipiell ein. Der hierbei
einerseits anfallende Materialmehrverbrauch ist durch die mengenabhängige Vergütung anhand
der einschlägigen Stützmaßnahmen-Leistungspositionen gewährleistet; der andererseits anfal-
lende, ev. auch in die vertragliche Baudauer bzw. Vortriebszeit einfließenden Aufwand an Mehr-

300

301

302

303

304

vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pid. 5.5.2.3, Seite 28
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pid. 5.5.2.3, Seite 28: Wenn Teilquerschnitte nicht getrennt ausgeschrieben
wurden, erfolgt die Einordnung des Gesamtquerschnittes in den Abschlagslängenbereich auf Basis der Kalot-
tenabschlagslänge.
ausführlich in ÖN B 2203-1"(01.12.2001). Anhang B, Seite 33f.
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pid. 5.5.2.5, Seite 29
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pid. 5.5.2.1, Seite 28
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stunden zufolge zusätzlicher Einbauzeit(en) und daraus folgender zusätzlicher Behinderung der
ursprünglichen VT-Leistung ist über den Geltungsbereich der Stützmittelzahl (OZ") bzw. über die
zugehörig garantierte VT-Geschwindigkeit handhabbar.

• Mehrausbruch:
Zusätzliche Vergütung erfolgt nur für den geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren und un-
vermeidbaren Mehrausbruch; vom AN verursachter geologisch-bedingter, vorhersehbarer und
vermeidbarer's MAB sowie verfahrenstechnisch-bedingter, vorhersehbarer und ebenfalls ver-
meidbarer MAB306 werden nicht festgestellt und gehen zu Lasten des AN307

•

Anpassung der garantierten VT-
Geschwindigkeit des Basisvortriebs in
Abhängigkeit vom Übermaß gern. ÖN
B 2203-1

Abbildung 5-6:

- 3,0 % von pragn. Ausbruchsnache
(fkt.(R, d" üm, d,))

Vortnebsgeschwrnd'gkeit
des Bas,svortnebs (Ifm/AT]

+ 3,0 % von progn. Ausbruchsflache
(fkt.(R, d" Um, d,))

keine Anpassung der garantierten
Vortnebsgeschwrndigke,t

Üm(m)

festgelegt üm

prognostiziert üm

o Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes (Üm)308:
Der Ausbruch für das Vorhalten des
vom AG festgelegten Übermaßes (üm)

zufolge des plangemäßen Ausbruchs-
profils (Begrenzung durch Linie 2)
gern. Abbildung 5-4 ist bei der Aus-
maßfeststellung bereits berücksichtigt.
Zusätzlich anfallender MAB309 zur ge-
forderten Einhaltung des Übermaßes
(üm) ist erst bei jenen Abschlägen zu
berücksichtigen, bei welchen die Aus-
bruchsfläche mit dem tatsächlich aus-
geführten Übermaß die in der Aus-
schreibung angegebene um mehr als
3% über- oder unterschreitet. Die ga-
rantierten VT-Geschwindigkeiten wer-
den im Verhältnis der Ausbruchsflä-
chen angepasst, sodass die dabei
entstehenden, in die vertragliche Bau-
zeit einfließenden Auswirkungen be-
rücksichtigbar sind.

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur Grenzfläche A31o
:

Ein MAB, der in der radialen Bereichsabgrenzung zufolge des festgelegten Überprofils (üp) hohl-
raumseitig der theoretischen Grenzfläche A zu liegen kommt, ist nicht zu vergüten, da dieser
Mehrausbruch in den Leistungspositionen des Ausbruchs bereits enthalten ist. Die Feststellung
des geologisch bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren MAB bergseitig der Grenz-
fläche A erfolgt nur für jene Bereiche, für die vor Ort und vor Auftrag des Spritzbetons einver-
nehmlich niedergeschrieben wurde, dass trotz sachgemäßer Arbeit dieser MAB aufgrund der
geologischen Gegebenheiten unvermeidbar war.

30S

306

307

308
309

310

Anm. des Verfassers: vorhersehbar und vermeidbar - in Folge von Nachbrüchen durch das zeitlich bedingte
Deformationsverhalten des Gebirges kann ebenfalls geologisch-bedingter MAB entstehen, der aber LA. durch
rechtzeitig eingebrachte und v.a. ausreichenden Bedarf an Stützmaßnahmen vermieden werden kann.
Anm. des Verfassers: vorhersehbar und vermeidbar - verfahrenstechnisch-bedingter MAB, der über die theore-
tische, planlich festgesetzte Ausbruchsbegrenzung hinausgeht und durch unachtsames oder forciertes Arbei-
ten, wie ungünstige Lage und Abstände der Bohrlöcher, zu stark dimensionierte Sprengladungen, ungünstiges
Zündschema, zu spät oder mangelhaft eingebaute Stützmittelmaßnahmen verursacht wird.
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.4.6, Seite 29
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.4.3, Seite 29
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.1, Seite 28
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.4.2 u. Pkt. 5.5.2.4.5, Seite 29
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Abbildung 5-7:

• Bergwassererschwernis:
Die Zuordnung zu Wassererschwernisklassen erfolgt durch einvernehmliche Feststellung des
Einflusses des Wassers auf das aufzufahrende Gebirge sowie der Art (tropfend, rinnend, flie-
ßend, etc.) und des Ortes des Wasserzutrittes im Vortriebsquerschnitt.
Bzgl. der Einstufung einer zur Vergü-
tung vorgesehenen Wasserer-
schwernisklasse präzisiert die ÖN B
2203-1/Pkt. 5.5.2.6.1, dass die Mes-
sung der Bergwasserspende für die
jeweils zuletzt aufgefahrenen 20 m
Vortrieb (unabhängig ob steigender
oder fallender Vortrieb) erfolgt (vgl.
Pkt. 5.1.2.1). Das Ergebnis gilt auch
für die der Messung folgenden Ab-
schläge (siehe Abbildung 5-7).
Bzgl. der 20 metrigen Messortvor-
schreibung ist bei fallenden Vortrie-
ben anzumerken, dass durch geeignete Abschottungen verhindert werden muss, dass Wässer
aus dem Bereich hinter dieser Abschottung in den Messbereich eindringen.

• zeitgebundene Kosten der Bst. (inkl. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.)311:
Hinsichtlich der Anpassung der Bauzeit auf geänderte Verhältnisse für die Vergütung der zeit-
geb. Kosten der Bst. - speziell während des Vortriebs - sind die Regelungen in der ÖN B 2203-1
für Vortriebe am zeitkritischen Weg eindeutig geregelt:
Mit Hilfe der vertraglich vereinbarten, durch den AN garantierten VT-Geschwindigkeiten der je-
weils zur Ausführung gelangten VKL und der tatsächlichen Vortriebsklassenverteilung lässt sich
daraus die vertragliche (abrechenbare) Vortriebszeit zuzüglich anerkannter Stillliegezeiten, Vor-
triebsunterbrechungen312 und sonstiger vertraglich vereinbarter Festzeiten nach der Zeit in Mona-
ten (die Summation wird in der ÖN B 2203-1 als vertragliche bzw. abrechenbare Vortriebsdauer
bezeichnet) bzw. in Folge in abrechenbare Verrechnungseinheiten errechnen, welche als Vor-
dersatz für die Vergütung der allgem. zeitgeb. Kosten der Bst. und der zeitgeb. Gerätekosten der
Bst. herangezogen werden.

311

312
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.1, Seite 28
ausführlich in ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.2, Seite 28
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5.1.3 Funktionalität des Modells
5.1.3.1 Vortriebsklassifikation

Es gilt in Erinnerung zu ruten, dass die Stützmaßnahmen auf die Obergrenze des Abschlaglän"
genbereiches - in diesem Ssp. auf die Abschlagslänge von 1,70 m in der Kalotte - festgelegt
wurden und die in den gängigen ästerr. Ausschreibungsunterlagen ausgewiesene Angabe zur
fälschlicherweise gerne bezeichneten Ausbruchstläche oder -querschnitt sich auf das plangemä-
ße Ausbruchsprofillt. Definition der ÖN B 2203-1 bezieht. Demzufolge kann beispielhaft folgende
Vortriebsklassifikation gern. ÖN B 2203-1 (siehe Abbildung 5-8) unter Berücksichtigung des vor-
hin Erläuterten vorgenommen werden:

VORTRIEBSKLASSE

plangemäßes Ausbruchsprofil [m']
Bewertungsflache [m']
linie la [ml
Übermaß üm

Uberprofil üp

Abschlagslänge [ml

5 I 5,91

63,94
56,55
19,26
0,10
0,25

1,31 1,70 1. ORDNUNGSZAHL: 5

Stützmittel- und Parameter: Menge Mengen- Menge Bewertungs- Bewertung
Zusatzmaßnahmen: pro einheit pro faktor je

Abschlaa rn-Tunnel Menaenelnh811
Anker:
Swellex-Anker 1= 2,00 m 0,0 Stk. m D,DO 0,8 0,00
SN.MOrtelanker 1= 4,00 m 7,0 Stk. m 16,47 1,1 18,12
SN.MOrtelanker 1= 8,00 m 6,0 Stk. m 21,18 1,1 23,29
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag 0,0 Stk Stk 0,00 8,0 0,00
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung 0,0 Stk. Stk 0,00 1,7 0,00
Baustahlgitter:
I. Lage Abw. = 1,0 32,74 m' m' 19,26 1,0 19,26
2.Lage Abw. = 1,0 32,74 m' m' 19,26 1,5 28,89
Zusatz- u Ortsbrustbewehrung Abw= 0,0 0,00 m' m> 0,00 2,0 0,00
Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen Stk. = 1,0 19,26 m m 11,33 2,0 22,66
Spritzbeton:
Kalotte d= 0,25 m 8,18 m" m" 4,81 20,0 96,29
Ortsbrust d= 0,05 m 2,95 m" m" 1,74 14,0 24,30
Spieße:
unvermOrtelt 1= 6,00 m 48,0 Stk. m 169,41 0,6 101,65
vermörtelt 1= 6,00 m 0,0 Stk. m 0,00 0,9 0,00

SUMME: 334,45

Die zweite Ordnungszahl Ist der Quotient aus der Summe
2. ORDNUNGSZAHL: 5,91

der Bewertungszahlen und der Bewertungs-fIachel Obergrenze + 0,80 6,71
Untergrenze: 0,80 5,11

Abbildung 5-8: Ermittlung der Vortriebsklasse gern. ÖN B 2203-1

Der Geltungsbereich der VKL 5/5,91 für die Kalotte, der durch das in der ÖN B 2203-1 enthal-
tene Procedere bestimmt wird, ergibt sich daher wie nachstehend angeführt zu:

o 1. Ordnungszahl (Abschlagslänge):
OZI [1] = 5, daher gilt 1,31 m S lABSCHLAG S 1,70 m

o 2. Ordnungszahl (Stützmittelzahl):
5,11 S OZu [1] = 5,91 S 6,71, bei n =:t 0,80 (gem. Anhang 13.2.1ffabelle 13-21)
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I=0a: 0
STÜTZMITTELZAHL

StOtzmlttel- unda::Z .9~~ a: Zusatzmaßnahmen gem. ÖN B... => ~Z 2203.1IPkt.4.3.2.3C ;:2 ..
a::

I0
ABSCHLAGSLÂNGE 1,0 2,0 3,0 4.01 5.0 6,0 7,0 a,oi 9.0

BIS
2,20 m

} Eckpunkl (lJOIS.11)
I4 ~ Eckpunkt (l.~Of6,71)

1,71 m il /
l,70m J!

I L
4 J/ I5 I ./5,11

5 "
5,91 6.71

l,31m ~
l,30m Eckpunkt (1,3115,11) ~ /' "- Eckpunkt (1,31/6.71)

6 I Il,Olm

Bandbreite der mOgllchen MengenAndell.mg der StOtzmlttel- und ( ~ oZ- = 5,91 .. konst.
Zusatzmaßnahmen

Die folgende Abbildung 5-9 veranschaulicht das durch die normenkonform ermittelte VKL 5/5,91
kreierte Matrixfeld in der Vortriebsklassenmatrix für konventionellen Sprengvortrieb, welche u.a.
neben der tabella-
rischen Auflistung
der Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen
die objektive und
nachvollziehbare
Grundlage der
Vorkalkulation des
Bieters darstellt (----+
1.-malige VT-
Klassifikation für
die Ausschrei- Abbildung 5-9: Matrixfeld der VKL 5/5,91 gern. ÖN B 2203-1

bung bzw. infolge
Grundlage der Vergabeauf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens).

5.1.3.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten

Bei der Anwendung der LV-Positionen-Variante (a) - siehe Pkt. 5.1.2.1/ad Ausbruch - sind in den
derzeit üblichen Leistungsverträgen (Einheitspreisvertrag auf Basis einer konstruktiven, dynami-
schen LB) nur die jeweiligen Leistungspositionen der 'VKL (Ausbruch) für das Zuschlagen der
vom Unternehmer kalkulierten Kosten des Vortriebs im verfahrenstechnischen sowie betriebs-
wirtschaftlichen Sinn variabel anzusehen (siehe Abbildung 5-10), da die einschlägigen Leis-
tungspositionen der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gern. ÖN B 2203-1 unabhängig von der
jeweiligen VKL sowie die Leistungspositionen für Mehrausbruch und Erschwernisse zumeist als
Aufzahlungen auf die Leistungspositionen der klassifizierten Regelvortriebe ausgeschrieben wer-
den.
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Vortrlebsklasslflkation gem. ÖN B 2203-1:

t
I-
üi
N

~w
iX
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ll::g

, c:
I 'Q)

'0_I_.a;
,;f!. ...
1-.2'
, Cl '0

'2 ~c:'Q)
''0
1,5 Q)

: E C)
I~ 'L__~_

renzwassennenge
bzw. minJm ....

Be assers nde

Wassererschwemls-
klassen

abhängig f - -ëv ~äiifalisspËlZJnsch<'--
AuIz-LP f

l_~~~_~~~!'!~~~

Erschwernisse

abhängig f -- ëv ~äiifalr.. pëZi'fiiië};e-
AuIz.-lPf

abhängig l_~~~~_~~~_~~~

Mehrausbruch

Übennaß (Üm) bzw.
Grenzfllcha A

Aulz.-LP
bergseitig Grenzftach8 A

Ausbruch
(techn. l6lemethode, etc.)

mengengebundene, kalkulatorische
Erfassung der kiassenspezifischen und
kapaziWSabh4ngigen Einzeilohnkosten
von Ausbruch und Stùtzmaßnahmen

VergOtungsregulative:

artdilferente
Leistungspositionen

dynam. LV - Variante (a):
Leistungspositionen für Einheitspreisvertrag - gegliedert nach Preisanteile LOHN I SONSTIGES

Abbildung 5-10: LV-Positionen-Variante (a) gem. ÖN B 2203-1 /
Zusammenhang VT-Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV beim zyklisch
konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaumethode)
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--- Exkurs Anfang: vergleichende Darstellung bei der Anwendung der LV-Positionen-Variante (b)
- siehe Pkt. 5.1.2.1/ad Ausbruch:

Vortriebs klassifikation gem. ÖN B 2203-1:

fUr
P:'Eis<~nteil
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- al
0..:"0

z=
g-8g>
~~~
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al., al
1ijCll>
€ Eo al>Cl
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, r::
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I....-.ïv
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'r:: r::
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I.~ ~
: E (!)l..c ,

L~~_

f- -ëV.- änTaiisspèzlfIsë'he --I
I Aufz.-lPf. :

~~~ü~':!1~.!n_é!h2!l~!l~~~~_!

r--ëV~änraiisspè'Zlftsëlie --I
Aufz.-LP f. :

I ~~ü~'!1!1.!!.n.~~~!,~~~~.!

r--ëV~ama sspêzrnsc'hë--I
Aufz.-LP f. :

!-~~ü~'!1;'i.!!.n.l!.~~!'~r).~~.!

Erschwernisse

abhängig

abhängig

Mehrausbruch

Übermaß (üm) bzw.
Grenzfläche A

Aufz.-LP
bergseitig Grenzfläche A

'ö
c:..,

.&:..c
"'

Cl
'ö
r::..,
.&:..c
"'No

für Pre:santeil
• Sonstiges !
1. v J

Ausbruch
(techn. Looemethode. etc.)

zeitgebundene, kalkulatorische
Erfassung der klassenspezifischen und
kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten
von Ausbruch und Stützmaßnahmen

Vergütungsregulative:

artdifferente
Leistungspositionen

dynam. LV - Variante (bI:
Leistungspositionen für Einheitspreisvertrag - gegliedert nach Preisanteile LOHN I SONSTIGES

Abbildung 5-11 : LV-Positionen-Variante (b) gem. ÖN B 2203-1 /
Zusammenhang VT-Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV beim zyklisch
konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaumethode)

--- Exkurs Ende;
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Abbildung 5-12:

Es besteht jedoch
die legitime Mög-
lichkeit, EinzeIkos-
tenkomponenten
zugewiesener Kos-
tenarten einer LV-
Position in andere
LV-Positionen um-
zulegen bzw. einzu-
rechnen, die a.d.S.
des Unternehmers
mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit
und Sicherheit im
Bauproduktionsfall
zu vergüten sind,
um dadurch v.a. die
bei der Bauproduk-
tion schlagend wer-
denden ausgaben-
wirksamen Kosten
(variable Kosten)
sicher abdecken zu
können. Unter Vor-
aussetzung des verbindlichen Charakters der ÖN B 2203-1 infolge Vertragsbestandteil des Bau-
vertrags haben sich folgende Kostenartverschiebungen (siehe Abbildung 5-12 - veranschaulicht
am Aufbau der Baupreisbildung nach ÖN B 2061), v.a. bei den Personal- und (Leistungs-) Gerä-
tekosten des Vortriebs, im österreichischen Tunnelbau bei der Zuordnung zu den Einzelkosten
der Teilleistungen und zu den Baustellengemeinkosten etabliert.

Die nachfolgende Tabelle 5-1 stellt die wesentlichen Umlegungen der den Einzelkosten der Teil-
leistungen und der den Baustellengemeinkosten zugewiesenen Kostenarten im Zuge der (Vor-)
Kalkulation zu den im LV vorzusehenden Leistungs- bzw. Vorhaltepositionen im Untertagebau
auf Basis der Anwendung der LV-Positionen-Variante (a) gern. ÖN B 2203-1 sowie im Vorgriff
des in den folgenden Punkten erläuterten Sachverhalts zusammenfassend vereinfacht dar:

Rep.')EKT:

Personalkosten (PK):

Lohn Gehalt

Material-
kosten
(MK):

Gerätekosten (GK):
Betriebs-

stoffkosten

."2(/) CDo -
Q. '"(/) 0
Cl~
c: CD
:l -... .0
(/) al.- .~GI al
...J .2:.

Ausbruch nach
Vortriebsklassen
(OZ' und ail)

Stützmittel- und
Zusatzmaßnahmen

Mehrausbruch,
Erschwernisse, etc.

x
VT -ManIlSChalt

gem. /IJ:r
scIllagslyklen

X
Manipulation

X
VT-Mannschaft

X
Sprengminel
Verschleiß

x

(X)

x

(X)

x
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BstGK:

iii ~o c:
Q. al
G) 'liî
~ 0
III -".c x
Ci iL> ~

zeitgeb. Kosten der
Bst.
(ink!. zeitgeb. Gerä-
tekosten)

X
unp rod. Lohn

x (X) X
Vorhaltegeräte

Tabelle 5-1: Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor- )Kalkulation bei Anwendung der
LV-Positionen-Variante (a) gem. ÖN B 2203-1

1) wertmäßige Ansätze aus österreichischer Baugeräteliste (ÖBGL) der VIBÖ

--- Exkurs Anfang: vergleichende Darstellung bei der Anwendung der LV-Positionen-Variante (b):
.. ":, '. ~

EKT:

.e?
Ul CI>o -
Q. ~

~~
c CI>
:J -_ .0

Ul .!!!
ëi Cu
..J ..:=.

BstGK:

Ausbruch nach
Vortriebsklassen
(nur oi nach Preis-
anteil Sonstiges)
Stützmittel- und
Zusatzmaßnahmen

Mehrausbruch,
Erschwernisse, etc.

Personalkosten (PK):

Lohn Gehalt

X
VT-Mannschaft

Material-
kosten
(MK):

X
Sprengmittel
Verschleiß

x

(X)

Gerätekoste'n(GK): ;
Betriebs-

stoffkosten

x

(X)

x

iiio c:
Q. CI>
G) -== ~III -".c x
Ci iL> ~

zeitgeb. Kosten der
Bst.
(ink!. zeitgeb. Gerä-
tekosten)

zeitgeb. Lohnkos-
ten der VT-Mann-
schaft(en)

X
unp rod. Lohn

x (X) (X)
Vorhaltegeräte

Tabelle 5-2:

--- Exkurs Ende;

Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor-)Kalkulation bei Anwendung der
LV-Positionen-Variante (b) gem. ÖN B 2203-1

1) wertmäßige Ansätze aus österreichischer Baugeräteliste (ÖBGL) der VIBÖ

5.1,3,2,1 Kommentar zu den Personalkosten (PK)

• ad Lohnkosten:
Die Art sowie die Menge der Stützmaßnahmen bleiben gemäß Definition innerhalb einer flexiblen
Tunnelbaumethode variabel und sollen laufend an die örtlichen Gegebenheiten (ink!. allfälliger
Erschwernisse) angepasst werden können. Die einzelnen Stützmaßnahmen werden bekanntlich
in der gängigen Baupraxis unabhängig von den VKL, jedoch abhängig vom Ort des Einbaues
während des Vortriebs anhand separater Leistungspositionen im LV ausgeschrieben und vergü-
tet. Diese Tatsache gilt unabhängig von der gern. ÖN B 2203-1 in Option gestellten Variante (a)
(siehe Abbildung 5-10) oder (b) (siehe Abbildung 5-11) der für die Vergütung des Ausbruchs vor-
zusehenden, VKL-behafteten Leistungspositionen in einer konstruktiv ausgeführten, dynami-
schen LB, was jedoch folgende Überlegungen für das "Zuschlagen" der Einzellohnkosten des
Ausbruchs und der Stützmaßnahmen auslöst:
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Aus bauverfahrenstechnischer Sichtweise verbietet sich daher streng be-
trachtet die Kalkulation der Einzellohnkosten für den klassenbezogenen
Aufwand an Stützmaßnahmen vollkommen losgelöst von jeglicher Vortriebs-
klasseneinteilung aus jenem Grund, da die Stützmaßnahmen in unterschied-
lichen VKL grundsätzlich auch differente Aufwände hinsichtlich ihres Ein-
baus zur erforderlichen Stützung und Sicherung des Hohlraumes bewirken.
Daher ist eine Berücksichtigung von unterschiedlichen, zwar den VKL antei-
lig zuteilbaren klassenspezifischen Behinderungen, die z.B. durch die beim
Einbau der Stützmaßnahmen gebirgsverhaltensinduziert entstehenden Er-
schwernisse sowie durch die beim Einbau der Stützmaßnahmen different
anfallenden unproduktiven Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten Still-
standszeiten, etc. im Abschlagszyklus hervor gerufen werden, in der Kalku-
lation in den dafür vorgesehenen, klassenunabhängigen Leistungspositionen
der einzelnen Stützmittel und Zusatzmaßnahmen nicht gewährleistet.

Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise empfiehlt sich einerseits ein Zu-
schlagen von klassenunabhängigen Einzellohnkosten zu den entsprechen-
den Leistungspositionen der Stützmaßnahmen dahingehend nicht, da zu-
meist in den Vordersätzen der einschlägigen Leistungspositionen der Stütz-
mittel eine gewisse Mengenreserve enthalten ist sowie manche Zusatzmaß-
nahmen - ohne Berücksichtigung einer bauwirtschaftlichen Nutzungsmög-
lichkeiten von Eventual- oder Wahlpositionen313 in der Ausschreibung - rein
auf Verdacht ausgeschrieben werden und sich daher der Bieter aufgrund ei-
nes Einkalkulierens der diesbzgl. Einzellohnkosten in die einschlägigen Leis-
tungspositionen der Stützmaßnahmen bei der Gesamtpreisbildung seines
Angebotes im freien, lauteren Wettbewerb hinsichtlich eines erhofften Zu-
schlags schlechter stellen würde. Andererseits liegt eine a.d.S. des Bieters
sehr hohe Wahrscheinlichkeit und Sicherheit in der Vergütung von zuge-
schlagenen ausgabenwirksamen Kosten in den klassenspezifischen Leis-
tungspositionen des Ausbruchs, da die Leistungspositionen der Stützmittel
und Zusatzmaßnahmen ja nur nach Erfordernis vergütet werden.

Beide Sichtweisen würden nun aus vergaberechtlicher Betrachtung dem
Sinn einer angemessenen Preisbildung gem. ÖN B 2061314 sowie ÖN A
2050315 bzw. BVergG 2002 in den einschlägigen Leistungspositionen der
artdifferenten Stützmaßnahmen bei aufgegliederten Preisantèilen Lohn und
Sonstiges dieser Leistungspositionen im LV verstoßen, da zumeist im zuge-
hörigen Positionstext klar die Tätigkeit des Einbaues der beschriebenen
Stützmaßnahme gefordert wird. Um trotzdem der angemessenen Preisbil-

313

314

315

siehe Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 64: Eventualposition - eine Eventualposition
beschreibt eine zusätzliche Leistung, die nur auf besondere Anordnung des AG zur Ausführung kommt.
siehe Oberndorfer u. Jodl et al (2001), aaO., Seite 155: Wahlposition - eine Wahlposition beschreibt eine Leis-
tung, die vom Ausschreiber als Teil einer Variante zur Normalausführung vorgesehen ist.

Eine Eventual- oderWahlposition im Vergabe-LV bringt insofern Klarheit, da nämlich der Einheitspreis ebenfalls
dem Wettbewerb unterstellt ist, jedoch spekulative Einflüsse auf den Gesamtpreis des Angebotes bzw. auf die
Ermittlung des Bestbieters durch den AG keine Auswirkungen haben. Weiters ist auch eine Eventual- bzw.
Wahlposition gern. ÖN A 2050 vertieft zu prüfen, wenn sie geeignet ist, eine als wesentlich gekennzeichnete
Position zu ersetzen.
vgl. ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9.1.2, Seite 13
ausführlich in ÖN A 2050 (01.03.2000), Pkt. 7.3ft., Seite 22
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dung in den Leistungspositionen der artdifferenten Stützmaßnahmen in ge-
wisser Art und Weise zu entsprechen, werden vom Bieter dem Preisanteil
Lohn geringe Manipulationseinzellohnkosten zugerechnet (vgl. Pkt.
5.1.3.2fTabelle 5-1) und es muss aus seiner zugrunde liegenden Detailkal-
kulation zugleich eindeutig kalkulatorisch nachweisbar abzuleiten sein, wei-
che Einzel(16hn)kostender artdifferenten Stützmaßnahmen sodann welcher
klassenspezifischen Leistungsposition des Ausbruchs zugewiesen wur-
den316

•

o esze
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Abbildung 5-13:

Daher werden die gesam-
ten, zufolge eines Re-
gelabschlags in einer VKL
anfallenden klassenbe-
hafteten, mengenab-
hängigen EinzeIlohnkos-
ten der VT-
Mannschaft(en) (variable
Kosten), verursacht durch
die Ausbruchstätigkeit,
den Einbau der Stütz-
maßnahmen sowie durch
etwaige klassenspezifisch
einzukalkulierende Er-
schwernisse, bei der An-
wendung der LV-
Positionen-Variante (a) It.
ÖN B 2203-1 vollständig
in die einschlägige klas-
senspezifische Leistungs-
position des Ausbruchs
umgelegt und damit direkt
in die entsprechende VKL
miteinbezogen, um den
prognostizierten Aufwand
an Lohnstunden infolge
der gewählten Bau- und
Betriebsweise in der zu-
gehörigen VKL vereinfacht korrekt erfass~n zu können (~ mengengebundene kalkulatorische
Erfassung und Verknüpfung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen EinzeI-
lohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen - siehe Abbildung 5-13). Dadurch ist auch
gewährleistet, dass der in der Detailkalkulation in den klassenspezifischen Leistungspositionen
des Ausbruchs auszuweisende klassenunterschiedliehe Aufwand an Einzellohnstunden (beinhal-
tet die Ausbruchstätigkeit, den Einbau der progn. Stützmaßnahmen, die klassenbezogene Be-
hinderung zufolge der durch den Einbau der progn. Stützmaßnahmen allfällig gebirgsverhaltens-
induziert entstehenden Erschwernisse sowie der durch den Einbau der progn. Stützmaßnahmen
etwaig erforderlichen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten Stillstandszeiten, etc.)

316 vgl. Kullack (2004) in Baumarkt + Bauwirtschaft Nr. 11, Seite 24;
vorhergehende Diskussion siehe z.B. Werner (2004) in Baumarkt + Bauwirtschaft Nr. 6, Seite 17ff., in Heier-
mann (2004) sowie Werner (2004) in Baumarkt + Bauwirtschaft Nr. 9, Seite17ff. bzw. Seite 20ft.
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zufolge gewählter klassenabhängiger Bau- und Betriebsweise ohne augenscheinlichem Wider-
spruch zur ermittelten VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung, die im Weiteren die anteilig prognosti-'
zierbare Vortriebszeit über die zugehörig prognostizierte VKL-Verteilung bildet. steht (siehe
Tabelle 5-3).

Im Vergleich dazu, werden bei der Anwendung der LV-Positionen-Variante (b) die entstehenden
klassenunterschiedlichen. vorerst mengenabhängigen Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en)
vollständig auf Basis der den anteiligen Vordersatz der system immanenten Vorhalteposition
"zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en)" regelnden VT-Geschwindigkeit je VKL zeitgeb.
umgelegt (- zeitgeb. kalkulatorische Erfassung bzw. Verknüpfung der klassenspezifischen und
kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen - vgl. Abbildung
6-13).

• ad Gehaltskosten:
Der während dem Vortrieb anfallende zeitgeb. Kostenartenteil Gehalt der PK (Fixkosten) wird
aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise - da die gegenständliche ÖN B 2203-1 hierfür die Mög-
lichkeit eines Modells zur leistungsabhängigen Vergütung zeitgeb. Kosten bietet (siehe
Abbildung 5-5) - in den zeitgeb. Kostenanteil der Bst. (zeitgeb. Baustellengemeinkosten) umge-
legt, und der Vorhalteposition II (Z2 - variable Vortriebszeit; Vergütung als Monatspauschale)
gern. dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK zugerechnet.

5.1.3.2.2 Kommentar zu den Gerätekosten (GK)
Die Leistungsgeräte des zyklisch konventionellen Vortriebs der jeweiligen VKL werden im Zuge
der Kalkulation generell aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise vereinfacht als Vorhaltegeräte
adaptiert, um einerseits einer diesbzgl. versimplifizierten Kostenwahrheit von im zyklischen kon-
ventionellen Vortrieb eingesetzten Leistungsgeräten besser zu entsprechen und um andererseits
die Vergleichbarkeit und die Objektivität in der Angebotsprüfung für den AG nicht zu erschweren,
da das vollständige Zuweisen von im Schichtbetrieb eingesetzten Leistungsgeräten mit theore-
tisch unterschiedlich behafteten Einsatzstunden pro Vorhaltemonat zufolge zyklischem Betrieb
zu den einschlägigen Leistungspositionen des Ausbruchs oder der Stützmaßnahmen die Kosten- ,
transparenz risikosphärenbehaftet verzerren würde.

Die Komponenten der Kostenart Gerät der adaptierten Vorhaltegeräte - Abschreibungs- & Ver-
zinsungs- (Fixkosten) sowie Reparaturkosten (variable Kosten), entsprechen in Summe der Ge-
räterniete - werden daher dem zeitgeb. Kostenanteil der Bst. zugewiesen, welcher ebenfalls der
Vorhalteposition II (Z2 - variable Vortriebszeit; Vergütung als Monatspauschale) gern. dem Ba-
sismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK der ÖN B 2203-1 (siehe Abbildung 5-5) zuzurech-
nen ist.

Diese Gerätekosten des vortriebsklassenbezogenen Geräteparks werden in der Vorhalteposition
II der zeitgeb. Gerätekosten der Bst. wie folgt in eine Pauschale pro zu vergütender Verrech-
nungseinheit erfasst, z.B.:

monat!. Gerätemiete x [€NM] der VKL X mit der garantierten VT-Geschwindigkeit v. [mNM]

monat!. Gerätemiete y [€NM] der VKL y mit der garantierten VT-Geschwindigkeit vy [mNM]

monat!. Gerätemiete z [€NM] der VKL Z mit der garantierten VT-Geschwindigkeit Vz [mNM]

usw.
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Die Kostenkomponente Betriebstoffkosten (variable Kosten) der Kostenart Gerät wird aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen den einschlägigen Leistungspositionen des Ausbruchs zugewie-
sen, da ausgabenwirksame Betriebsstoffkosten nur bei tatsächlicher Leistungserbringung des
jeweiligen Geräts in Abhängigkeit der VKL mehr oder weniger_stark verbraucht werden.

5.1.3.3 Ermittlung der kritischen Vortriebszeit anhand von klassenspezifischen
VT-Geschwindigkeiten bzw. VT-Leistungen

Nun hat der Bieter auf Basis der in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich gemachten Vor-
triebsklassenfestlegungen (veranschaulicht in der VKL-Matrix), denen im LV je eine Leistungspo-
sition für die Vergütung des Ausbruchs direkt zuordenbar ist, über die Ermittlung der VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung die jeweiligen Einzelkosten der VKL zu kalkulieren. Für eine dem
prognostizierten Sachverhalt entsprechende Ermittlung der VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung
der VKL sind angemessene, projektspezifisch festzulegende Aufwands- und Leistungswerte für
den Ausbruch und den Einbau des jeweiligen Stützmittels oder der jeweiligen Zusatzmaßnahme
unter zu beachtenden Randbedingungen (techn. Lösemethode, Ausbruchsart, max. Abschlags-
länge, Ringschlusszeiten bzw. -distanzen, etc.) als verbindliche Kalkulationsannahmen eindeutig
und vollständig - in der Hinsicht einer nachvollziehbaren Preisermittlung bei Zusatzangeboten -
festzulegen.

Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Anwendung der LV-
Positionen-Variante (a), da es sich hier um das klassische Vergütungsmodell im Zuge der Vor-
triebsklassifikation mittels Stützmittelzahl (Oi') gem. ÖN B 2203-1 handelt. Die Anwendung der
LV-Positionen-Variante (b) wird im Zuge der alternativen Modelle zur Vortriebsklassifikation und
leistungsgerechten Vergütung (siehe Pkt. 6) ausführlich erörtert, was jedoch nicht eine aus-
schließliche Anwendung bei den letztgenannten Modellen bedeutef317

•

Die Berechnung der Zykluszeit für den prognostizierten Regelabschlag mit lABSCHLAG= 1,70 m der
VKL 5/5,91 erfolgt auf Grundlage EDV-gestützter Tabellenkalkulation; die dafür kalkulatorisch
angesetzten Aufwands- und Leistungswerte sind im Anhang 13.2.3/Tabelle 13-25 dargestellt. In
weiterer Folge ist besonderes Augenmerk auf die kalkulierte VT -Geschwindigkeit bzw. -leistung
und den damit direkt zusammenhängenden Einzellohnkosten pro m-VT bzw. pro m3-VT der VT-
Mannschaft(en) zu legen.
Folgende Situation lässt sich daher für den prognostizierten Regelvortrieb der VKL 5/5,91 hin-
sichtlich markanter Vortriebsdaten (VT-Geschwindigkeit, VT-Leistung, Aufwand in Lohnstunden
pro m-VT bzw. m3-VT sowie Einzellohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT) in der Tabelle 5-3 veran-
schaul ichen:

317 siehe z.B. HL-AG Ausschreibungsunterlagen - Neubaustrecke Wien - S1. Pölten, Abschnitt West, Saulos 3
Tunnelkette Perschling
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Tabelle 5-3: Übersicht markanter Vortriebsdaten des prognostizierten Regelvortriebs der VKL 5/5,91

Anhand einer prognostizierten Längenverteilung für die VKL 5/5,91 geteilt durch die ermittelte,
vertraglich zu garantierende VT-Geschwindigkeit von VVKL5/5,91 = 4,23 Ifm/AT würde sich nun eine
anteilig prognostizierbare, zeitkritische Vortriebszeit errechnen und somit die dynamisch anpass-
bare Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs über die tatsächliche Län-
genverteilung der VKL 5/5,91 im Sinne der ÖN B 2203-1 steuern lassen.

Des weiteren zeigt die Tabelle 5-3 auch die Auswirkungen bei Fehlinterpretation der in den Aus-
schreibungsunterlagen gerne fälschlicherweise als Begriff angegebenen Ausbruchsfläche bzw. -
querschnitt mit dem Begriff des plangemäßen Ausbruchsprofils It. ÖN B 2203-1 (plangern. Aus-
bruchsprofil = 63,94 m2, Ausbruchsfläche bzw. -querschnitt bei Einrechnung von üp = 69,05 m2;

Auflockerungs- und Überprofilfaktoren wurden in beiden Berechnungen im gleichen Ausmaß
angesetzt).

5.1.3.4 Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb
des Geltungsbereiches einer Vortriebsklasse

Die Voraussetzung für die Durchführung einer diesbzgl. Simulation im normkonformen Geltungs-
bereich der VKL ist, dass einerseits die der VT-Klassifikation zugrunde liegende techno Löseme-
thode sowie andererseits die objektspezifisch gewählte Ausbruchsart trotz Änderung des spezif.
Gebirgsverhaltens im Sinne der Basisvoraussetzung für die Erstellung von Angeboten der ÖN B
2203-1 (vgl. Pkt. 5.1.2.1) konstant bleiben. Auch die Bewertungsfläche (As) des Kalotten-
querschnitts wird nicht verändert.

Unter Bezugnahme auf das eingangs gewählte Beispiel entsteht nun auf Grundlage der ÖN B
2203-1 im Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/5,91 fol-
gender Bezugssachverhalt:

o VT-Geschwindigkeit VVKL5I5,91 = 4,23 Ifm/AT = konst. für die Ermittlung der antei-
ligen kritischen Vortriebszeit (prognostizierbare sowie vertragliche bzw. abrechen-
bare Vortriebszeit)

o Lohnkosten 1.701,38 €/Ifm-VT bzw. 26,61 €Im3-VT = konst. für die Vergütung
des Ausbruchs und der progn. Stützmaßnahmen (in klassenspezif. LP verknüpft)
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Abbildung 5-14: Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der
VKL 5/5,91 gern. ÖN B 2203-1 in Bezug auf spezielle Leistungsände-
rungen

Im Anschluss ist auf theoretischer Ebene zu untersuchen, welche Auswirkungen eintretende
Leistungsänderungen im vorrangigen Bezug auf die mengenabhängigen Lohnkosten des Aus-
bruchs und der Stützmaßnahmen aufgrund verändertem spezif. Gebirgsverhalten, die im gegen-
ständlichen Fall in die Änderung der Abschlagslänge - die eine Änderung der Art der Leistung
bzw. der Umstände der Leistungserbringung je nach betrachtetem Detaillierungsgrad auslöst -
und in eine (bloße) Mengenänderung der Stützmaßnahmen (differenzierbar in artrein bzw.
artdifferent) spezifiziert werden, innerhalb des Matrixfeldes der VKL 5/5,91 gem. ÖN B 2203-1
bewirken.

Die allfällige Änderung der Einheitspreise bei Vorliegen einer bloßen Mengenänderung in den
klassenspezifisch ausgeschriebenen Leistungspositionen des Ausbruchs sowie in den klassenu-
nabhängig ausgeschriebenen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen regelt die ÖN B 2203-
1/Pkt. 5.1.231B eindeutig.

5.1.3.4.1 Änderung der Abschlagslänge
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: Änderung der Abschlagslänge
- Simulation innerhalb des zulässigen Abschlagslängenbereiches der VKL gem. ÖN
B 2203-1:

Die Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL 5/5,91
gern. ÖN B 2203-1 kann nur in der zulässigen Abschlagslängenbandbreite zufolge der klassifi-
zierten 1. Ordnungszahl erfolgen, d.h. im gegenständlichen Bsp. oz! [1] = 5, daher gilt 1,31 m :S

lABSCHLAG :S 1,70 m.

318 siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.1.2, Seite 24: Die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 über die Ände-
rungen von Preisen infolge Abweichungen von Mengen werden wie folgend abgeändert:
Bei Überschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position mit Einheitspreis um mehr als 100 %
oder Unterschreitung um mehr als 50 % ist über Verlangen eines Vertragspartners ein neuer Einheitspreis
(Mischpreis) für die tatsächlich ausgeführte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu verein-
baren, wenn dies kalkulationsmäßig auf bloße Mengenänderung zurückzuführen ist.
Bei Über- oder Unterschreitung des Gesamtpreises einer Gruppe von Positionen gleicher Art und Preisbildung
um mehr als 20 %, sind über Verlangen eines Vertragspartners neue Einheitspreise (Mischpreise) für die Posi-
tionen dieser Gruppe für die tatsächlich ausgeführte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu
vereinbaren, wenn dies kalkulations mäßig auf bloße Mengenänderung zurückzuführen ist.
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Unter der Sichtweise eines rein bauwirtschaftlichen Aspektes löst die Änderung der Abschlags-
länge aufgrund der sich resultierend ändernden geomechanischen Situation streng betrachtet
eine Änderung in der Art der Leistung bzw. eine Änderung in den Umständen der Leistungs-
erbringung aus, was gern. ON B 2110 zu berechtigten Mehrkostenforderungen des AN im Sinne
einer fairen, leistungsgerechten Vergütung des Ausbruches gegenüber dem AG führen würde.

• Urssche: Änderung der Abschlsgslänge
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.s. der VT-Lohnkosten
--+ Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Absehlagslängenbereiehes der VKL gem. ÖN B 2203-1:

Menaenabhänaiae Komoonente:
Das Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiehes
der VKL 5/5,91 beeinflusst eine ev. mitunter eintretende Änderung der Gesamtausbruchsmenge
in der VKL gegenüber des prognostizierten Vordersatzes durch zeit!. Verschiebung des VKL-
Wechsels. Diese Mehr- oder Mindergesamtmengen an Ausbruchmassen in der zugehöri-
gen VKL berücksichtigen durch Vordersatzanpassung der zugrunde liegenden klassenspezifi-
sehen Leistungsposition dadurch die leistungsabhängige Vergütung der mengengebundenen
Lohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen direkt proportional; eine diesbzgl.
Anpassung der in der klassenspezifischen Leistungsposition angemessen einzukalkulierenden
Einzellohnkosten kann nur über das allgern. Mengenânderungs-Regulativ der ON B 2203lPkt.
5.1.2 in Abweichung zur ON B 2110 erfolgen.

Kaoazitätsabhänaiae Komoonente:
Bei Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsberei-
ehes der VKL 5/5,91 ändert sich jedoch die in einer Zeiteinheit auszubrechende Kubatur
eines Abschlags, welche eine Änderung der VT-Leistung und damit zusammenhängend eine
Änderung der - nun als zu betrachtende - kapazitätsabhängige Lohnkosten des Ausbruchs und
der Stützmaßnahmen im Abschlagszyklus der gegenständlichen VKL verursacht.

Im Zuge der folgenden Simulation ist besonderes Augenmerk auf die Veränderung der VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung und den damit abhängig zu kalkulierenden Lohnstunden pro m-
VT bzw. m3-VT sowie der daraus resultierenden Einzellohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT unter
Bezugnahme auf den prognostizierten Regelvortrieb der VKL 5/5,91 zufolge der noch konstant
gehaltenen Stützmaßnahmen im normkonformen Geltungsbereich zu legen.

Unter strikter Bezugnahme auf Pkt. 5.1.3.1 lässt sich im Zuge der Variation der Abschlagslänge
bei konstant gehaltener Stützmittelzahl (OZ") innerhalb des Geltungsbereiches folgende Situati-
on tabellarisch darstellen:
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Abschlags SlIllIJenI Vortriebs- .I-%alJf lDhnsldf LDlIIStdl .I-%alJf llIahl I Mahl llIahl Allahl LDhntoslen I 1-%alJf lohnIosten, I ~I'.e\I1I-Vl.
linge Abschlag geschw.-keit GesclrN. rn-Vl m'-VT I'.e\I1I-Vl rn-Auslirudl SIüIzJœBn. m'-AuslIrud1 SIüIzJœBn. rn-VT I'.e\I1I-Vl IllgeWT m'-VT I'.e\I1I-Vl 1IllIRj1m'

Im) IIiAœdLJ (lm'Al] 1%1 [\l1/I1m1 (MaIim'J I%J l!IaMImI lMalifm) IMah'm'I lMah'm'J I~ 10'UmJ 1%1 [~m'I l~m'I 1!im'J
Regelabscllag:

VKL 5 I 5,91Rege1vo11rieb 1,70 9,64 4~ ~OO% 34,om 0,4928 0,00% 1~9458 20,11819 0,2020 0,29:8 1.701,38 0,00 ~ 24,64 0,00 26,61

VariationderAbschlagslänge(O't:5,91:konst.t.
l'KI. 5 I ~91 1~1 1" 3,99 ~,11% 36,œ11 ~5226 6,05% 16,0053 20,0819 0,2318 0,29:18 1.804,38 102,91 ~05% ~13 1,49 28,22

I ~04 rn 1,35 ~oo 4,ar Ml% 35,8211 ~5188 s,m. 1~1393 20,0819 0,2279 0,29:18 1.191,00 8~67 s,m. 25,94 1,30 28,01
I 0,05 rn 1,40 ~ 4,00 4,11% 35,5100 o,sl43 4,36'.4 15,42112 20,11819 0,2234 0,29:18 1.115,511 14,12 4,36'.4 25,11 1,01 27,n
I 0,05 rn 1,45 ~51 4,119 -3,39% 35,Z!J4 0,5101 ~51% 15,1385 20,0819 0,2192 0,29:18 1.761,02 59,63 3,51% 25,50 0,86 27,64
I 0,05 rn 1,511 ~14 4,12 .~64% 34,9500 0,51162 ~11% 14,8682 20,0819 0,2153 0,29:8 1.741,511 46,12 ~11% 25,31 0,61 27,33
I 0,05 rn 1,55 ~96 4,15 .1,93% 34,6911 Q,5025 1,91% 14,6153 20,11819 0,2117 0,29:18 1.134,86 ~41 1,91% 25,13 0,48 27,13
I 0,05 rn 1,60 ~19 4,18 .1,25% 34,4100 ~4991 1,21'.\ 14,3182 20,11819 0,2082 0,29:18 I.mOO 21,62 1,21% 24,95 0~1 ~95
I 0,05 rn 1,65 9,42 4,21 ~,61% 34,2313 ~4959 0,62% 14,1554 20,11819 0,20511 0,29:18 1.711,87 10,48 0,62% 24,19 0,15 ~n
I 0,05 rn 1,10 9,64 4,23 0,00% 34,om 0,4928 0,00% 1~9458 20,11819 0,2020 0,29118 1.701,38 0,00 0,00% 24,64 0,00 ~61

Tabelle 5-4:

Anm.:

Übersicht markanter Daten bei Änderung der Abschlagslänge des prognostizierten
Regelvortriebs der VKL 5/5,91

Spalte L1-% auf Regel-VT entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeI-
lohnkosten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)

Bei genauer Begutachtung der prognostizierten Zykluszeiten (Spalte Stunden/Abschlag) fällt auf,
dass mit zunehmender Abschlagslänge pro Abschlag sich diese annähernd linear19 verändert
(siehe Abbildung 5-15), da im direkt proportionalen Verhältnis zur Abschlagslänge mehr Stützmit-
tel bzw. Zusatzmaßnahmen eingebaut werdén müssen, um die OZ" = 5,91 = konst. zu halten.

Variation der prognostizierten Zykluszeiten (Oz'1 = 5,91 = konsl.)

Stunden I Abschlag
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III LDftzeitl Abschlag (kons!.)

11IISchutterzaitl Abschlag (linear veranderlich)
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II StOlzmittelelnbauzeitl Abschlag (Iinearverande~ich)

Abbildung 5-15: Zykluszeiten des progn. Regelvortriebs der VKL 5/5,91 in Abhängigkeit der Abschlags-
länge gern. klassifizierter Bandbreite It. ÖN B 2203-1

Dementsprechend würde auch die Auswirkung einer konstanten Änderung der Stützmittelzahl
innerhalb des selben Abschlagslängenbereiches auf die Zykluszeit im angenähert direkt propor-
tionalen Verhältnis zunehmen. Um den Einfluss der Abschlagslänge (Faktor zwischen normgern.
Abschlagslängenbereichen ca. 1,3) bei der Festlegung des klassen bezogenen Streubereiches
der OZ" auszuschalten, wurde dieser richtigerweise reziprok zur Abschlagslänge (Faktor zwi-
schen den Grenzwerten für den Geltungsbereichen der OZ" ca. 1 : 1,3) festgelegt (Geltungsbe-

319 Anm. des Verfassers: Im Abschlagszyklus, speziell im Teilzyklus des Ausbruchs, sind unveränderliche Zeiten -
wie z.B. Rüst- und Verteilzeiten, Zeiten für verordnete Bewetterung, etc. - enthalten, die nicht im direkt proporti-
onalen Verhältnis einer Änderung der Abschlagslänge mit gleiten, sondern konst. bleiben.

Seite 118



KapitelS Normenklassifizierungen

reiche der VKL werden daher im gleichen Abschlagslängenbereich unabhängig der OZ" konstant
festgelegfl20

) •

Weiters zeigt die Simulation die gegenseitige Abhängigkeit der VT -Geschwindigkeit bzw. -
Leistung mit dem behafteten Aufwand an Lohnstunden in Bezug zur klassifizierten Abschlags-
längenbandbreite gern. ÖN B 2203-1 des prognostizierten Regelvortriebs der VKL 5/5,91 deutlich
auf. Bei Reduktion der Abschlagslänge verringert sich die VT-Geschwindigkeit bzw. -leistung
(siehe Abbildung 5-16) und es steigt der Aufwand an Lohnstunden (siehe Abbildung 5-17) im
Bezug zum progn. Regelvortrieb im nicht zu unterschätzenden Ausmaß, wobei vorerst nur der
Einfluss der "direkt proportionalen Mengenreduktion" der Stützmaßnahmen zur Abschlagslänge
berücksichtigt wird (OZ" = 5,91 = konst.). Dieser bei der Reduktion der Abschlagslänge beglei-
tende theoretische Ansatz der direkt proportionalen Mengenreduktion der Stützmaßnahmen wi-
derspricht z.T. der Baupraxis, da speziell bei allen Stützmaßnahmen, deren Mengen bzw. Stück-
zahlen pro Abschlag über die Abschlagslänge ermittelt werden, rein theoretische, von einer prak-
tisch auszuführenden Stückzahl abweichende Mengen pro Abschlag errechnet werden. Für das
Ziel der gegenständlichen Ausführungen ist diese Tatsache aber von untergeordneter Bedeu-
tung.
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V

/
V

./
/"

./
~ ."

~
/'"

./
r

y. -18,87" + 87,li07 •• 167,li
R2.1

271,50

270.50
269,50

268.50
267.50
266.50
265.50 Q~

264,50 a ~
263.50 J ~
262.50 .!.g.. =
261.50 ~~
260.50 > CD-co
259,50 r ~
258,50 ~]"

257,50
256.50 i
255,50 5
250,50
253,50
252,50

reotlogung cle, StQtzmlllo' &

ZuoatzmoBnalvnon gem. ON B 2203-1

o~"'~o~o

"'"'..o..~
M

o
M

0.250

0.000

0.200

0.225

~ 0.175
:!
~ 4,150

'".: 4.125~
l 0,100•
~ 4,075
8.
j 0.050

~ 0.025
>

y.~,310ax'+1,li25 •• 2.e188 3,975
R'.1

Abachtlgsllnge (Gellungsbereich 1.31 m $ IA8SCHlAOS 1.JOm) [ml

Abbildung 5-16: VT-Geschwindigkeit bzw. -leistung des progn. Regelvortriebs in Abhängigkeit der Ab-
schlagslänge gem. klassifizierter Bandbreite It. ÖN B 2203-1 der VKL 5/5,91

Anm.: die jeweilige Funktion ist in Abhängigkeit der Abschlagslänge mit einem Polynom 2.
Grades angenähert

320 Anm. des Verfassers: Der Geltungsbereich der oil war in der ÖN B 2203 (01.10.1994) generell mit 20% (mind.
jedoch um den Wert 0,5) definiert, sodass dieser Geltungsbereich innerhalb eines Abschlagslängenbereiches
mit zunehmender OZIl sich veränderte und somit die Stabilität der Matrix innerhalb eines Abschlagslängenbe-
reiches in Abhängigkeit der OZIl stark variierte. Dieser Problematik wurde mit der neuen Regelung für die Fest-
legung der Geltungsbereiche der oil gem. ÖN B 2203-1 (01.12.2001) entgegen gehalten.
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Abbildung 5-17:

Anm.:

Abschlagslänge (Geltungs bereich 1.31 m S IABSCHlAG S 1,70m) [ml

Lohnstunden des progn. Regelvortriebs in Abhängigkeit der Abschlagslänge gem. klas-
sifizierter Bandbreite It. ÖN B 2203-1 der VKL 5/5,91

die jeweilige Funktion ist in Abhängigkeit der Abschlagslänge mit einem Polynom 2.
Grades angenähert

Mehr- oder Mindermengen an Ausbruchmassen im Abschlagszyklus zufolge der Änderung
der Abschlagslänge im Zusammenhang mit der "direkt proportionalen Mengenreduktion" der
Stützmaßnahmen im Abschlagslängenbereich einer VKL beeinflussen diese kapazitätsabhän-
gigen Lohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen beschränkt degressiv (= be-
schränktC!~flres~1~'!2~'2flf!f2é!!t?hän ige Lohnkosterf321 des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen);

..~ , .

illlïl!ß9J

5.1.3.4.2 {Mengen-)Änderung der Stützmaßnahmen
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen
- Simulation der jeweils möglichen (Einzel-)Mengenänderung innerhalb des zulässi-
gen, Geltungsbereiches der VKL gem. ÖN B 2203-1:

Im Anschluss wird nun verdeutlicht, welche Mehr- bzw. Mindermengen an Stützmittel bzw. Zu-
satzrnaßnahmen dem jeweiligen Eckpunkt des Matrixfeldes aufgrund der Vortriebsklassifikation
(VKL 5/5,91) bei theoretischer Ausnutzung des max. Geltungsbereiches zu zuweisèn sind.

In diesem Zusammenhang ist vorauszusetzen, dass in einem ersten Schritt die Abschlagslänge
(lABSCHLAG = 1,70 m = konst.) und das Übermaß (üm = 10 cm = konst.) konstant gehalten werden.
Bei der Ermittlung der möglichen Veränderungsmenge der Stützmaßnahmen wird von einer ge-
wichteten prozentuellen Hochrechnung der der VKL 5/5,91 zugrunde liegenden Austeilung der-

321 vgl. Oberndorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 321.
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sei ben Abstand genommen und der Weg der Variation der Einzelmenge des jeweiligen Stützmit-
tels und der jeweiligen Zusatzmaßnahme eingeschlagen. Diese Vorgehensweise zeigt daher die
denkbaren Bandbreiten der maximal möglichen Einzelmengen (unabhängig vom Einfluss übriger
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen der betrachteten VKL), die zur Anpassung der prognostizier-
ten bautechnischen Maßnahmen - unter Ausschluss einer Änderung der Art der Stützmittel bzw.
Zusatzmaßnahmen - an die tatsächlich vorherrschenden Gebirgsverhältnisse in dieser VKL zur
Verfügung stehen, besser auf.

Ausgehend von der Ermittlung der Stützmittelzahl (OZ" [1] = 1: (StMTM X fB) : AB = 5,91) erfolgt ja
bekanntlich in diesem Fall durch die Abgrenzung n = :t 0,80 die Festlegung der Ober- und Unter-
grenze des Geltungsbereiches der VKL 5/5,91 zu OZ"OG= 6,71 bzw. ozi'UG= 5,11. Für die ma-
ximal denkbare Veränderungsmenge der jeweiligen Stützmaßnahme in den Eckpunkten des
durch die VKL 5/5,91 erzeugten Matrixfeldes lässt sich folgende Gleichung aufstellen:

OZ" :t n = 1: (StMTM X fB) : As :t M: (StMTM X fB) : AB

... für die maximal mögliche Veränderungsmenge gilt:

(OZ" x AB + n x AB) - OZ" x AB = 1: (StMTM X fB) + M: (StMTM x fB) -1: (StMTM x fB)
n x As = M: (StMTM X fB)

d.h. die max. Änderung der jeweiligen Einzelmenge pro Abschlag errechnet sich daher, beispiel~
haft für die nachfolgend angeführten Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, wie folgt:

o SN-Anker-Anzahl [Stk.lAbschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fBX ISN-Anker)
o Bst.-Gitter-Abwicklung [Stk.lAbschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fB x lABSCHLAGX UUnie

la) = (n x AB) : (fB X UUniela)
o Bogen-Anzahl [Stk.lAbschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fB X UUniela)

o SpBet.-Dicke Kalotte [m/Abschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fBx lABSCHLAGX UUniela) =
(n x AB) : (fB X UUniela)

o SpBet.-Dicke OB [m/Abschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fB X AUniela)
o Spieß-Anzahl [Stk.lAbschlag] = (n x AB x lABSCHLAG): (fB X ISpieß)

Diese Ausführungen gelten sinngemäß für alle übrigen, in der ÖN B 2203-1 angeführten Stütz-
mittel und Zusatzmaßnahmen. Der Absolutwert der Einzelmengenänderung der jeweiligen
Stützmaßnahme pro Abschlag ist direkt von n, AB, lABSCHLAGund fB sowie tlw. auch indirekt von üm

abhängig.

In einem zweiten Schritt wird zuzüglich zum ersten Schritt die Abschlagslänge (lABSCHLAG= 1,70
m) gem. dem Geltungsbereich der 1. Ordnungszahl auf das Minimum lABSCHLAG= 1,31 reduziert,
das Übermaß (üm = 10 cm = konst.) bleibt weiterhin konstant. Bei gleichbleibender StützmitteI-
zahl (OZ" = 5,91 = konst. bzw. Stützmittel und Zusatzmaßnahmen pro m-VT = konst.) wird wie
schon in Pkt. 5.1.3.4.1 vorausgesetzt, dass mit abnehmender Abschlagslänge pro Abschlag im
direkt proportionalen Verhältnis auch weniger Stützmaßnahmen pro Abschlag eingebaut werden
müssen (siehe Abbildung 5-18).
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Parameter:

22,66

5

0,00
0,00

96,29
24,30

19,26
28,89
0,00

0,00
18,12
23,29

101,65
0,00

334,45
5,91
6,71
5,11

Bewertung

63,94

56,55
19,26
0,10
0,25

1,70 1. ORDNUNGSZAHL:

Mengen- Menge Bewertungs-

einheit pro faktor je
rn-Tunnel Men eneinheit

m 0,00 0,8
m 16,47 1,1
m 21,18 1,1

Stk 0,00 8,0

Stk 0,00 1,7

25,23 m2 m2 19,26 1,0
25,23 m2 m2 19,26 1,5
0,00 m2 m2 0,00 2,0

14,84 m m 11,33 2,0

m3 m3 4,81 20,0

m3 m3 1,74 14,0

Stk. m 169,41 0,6
Stk. m 0,00 0,9

SUMME:
2. ORDNUNGSZAHL:

Obergrenze: + >P,ê9
Unter renze: >ö;äö

1=
1=

1=
1=
1=

d=
d=

Stk. =

Abw.
Abw.=
Abw.=

plangemäBes Ausbruchsprofil [m>]
Bewertungsfläche [m2]

Linie 1a [ml
Übermaß üm

Überprofil üp

Abschlagslänge [ml

Stützmittel- und

Zusatzmaßnahmen:

Anker:

Swellex-Anker
SN-Mörtelanker
SN-Mörtelanker
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung
Baustahlgitter:
1. Lage
2.Lage
Zusatz- u. Ortsbrustbewehrung
Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen
Spritzbeton:
Kalotte
Ortsbrust
Spieße:

unvermörtelt
vermörtelt

Abbildung 5-18: Ermittlung der linear angesetzten Mengenreduktion der Stützmittel und Zusatzmaß-

nahmen pro Abschlag bei Abminderung der Abschlagslänge auf lABSCHLAG = 1,31 m in

der VKL 5/5,91 (OZ" = 5,91 = konst.) .

Für die Berechnung der maximal möglichen Mengenveränderung bzw. Einzel-Mengenänderung
der jeweiligen Stützmaßnahme auf Basis der reduzierten Abschlagslänge innerhalb der zulässi-
gen Bandbreite der VKL 5/5,91 gelten wiederum sinngemäß die zuvor festgehaltenen mathema-
tischen Ansätze.

Die somit erhaltenen, max. denkbaren (Einzel- )Mengenänderungen in den jeweiligen Stützmitteln
und Zusatzmaßnahmen sind für die vier Eckpunkte des Matrixfeldes der VKL 5/5,91 in der
Tabelle 5-5 dargestellt, die abgeleitete prozentuelle Veranschaulichung (siehe Abbildung 5-19)
dieser Veränderung - unter Ausschluss der Änderung der Art der Stützmaßnahmen - gilt generell
für das durch die VKL 5/5,91 gern. ÖN B 2203-1 erzeugte Matrixfeld in der VKL-Matrix:

Eckpunkt (l, 70/5, 11) bzw. (1,70/6,71):
Stützmittel- und Parameter: Einzel-Mindermengen: Parameter: Einzel-Mehrmengen:
Zusatzmaßnahmen: Menge pro Menge pro Menge pro Menge pro

Abschla rn-Tunnel Prozent: Abschla rn-Tunnel Prozent:
Anker:
Swellex-Anker 1= 2,00 m Slk -56,55 m 1= 56,55 m
SN-Mörtelanker 1= 4,00 m Sik -41,13 m -249,7% 1= 41,13 m 249,7%
SN-Mörtelanker 1= 6,00 m Sik -41,13 m -194,2% 1= 41,13 m 194,2%
Ortsbrustanker:
OB-Ankeranzahl im Abschlag Sik -5,65 Sik Sik 5,65 Slk
vers. OB-Ankerplatte ohne Vorsp. Slk -26,61 Slk Slk 26,61 Slk
Baustahlgitter:
1. Lage (Bst.-Gitter) Abw. -76,91 m' -45,24 m' -234,9% Abw. 76,91 m' 45,24 m' 234,9%
2. Lage (Bet.-Gitter) Abw. -51,27 m' -30,16 m' -156,6% Abw. 51,27 m' 30,16 m' 156,6%
Zusatz- u. Ortsbrustbewehrung Abw. -38,45 m' -22,62 m' Abw. 38,45 m' 22,62 m'
Bogen- und Lastvertailer:

usbaubogen -38,45 m -22,62 m -199,7% Slk. = 2,() 38,45 m 22,62 m 199,7%
Spritzbeton:
SpBet. Kalotte d= r~,t~:m -3,65 m' -2,26 m' -47,0% d= 'oŒgm 3,85 m3 2,26 m' 47,0%
SpBet. Ortsbrusl d= "::a,Cl9m -5.49 m3 -3,23 m' -186,1% d= . :'O,Cl9.m 5,49 m3 3,23 m' 186,1%
Spieße:
Spieße unvermörtelt 1= 6,00 m . '21,4 Sik. -75,40 m -44,5% 1= 6,00 m Slk. 75,40 m 44,5%
Spieße vermörtelt 1= 6,00 m > ""'.",'-14,2. Sik -50,27 m 1= 6,00 m Slk 50,27 m
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Eckpunkt (1,31/5,11) bzw. (1,31/6,71):
Stützmittel- und Parameter: Einzel-Mindermengen:
Zusatzmaßnahmen: Menge pro Menge pro

Abschlao rn-Tunnel Prozent:
Anker:
Sweliex-Anker 1= 2,00 m -37,0 Stk -56,55 m
SN-MOrtelanker 1= 4,00 m -13,5 Slk -41,13 m -249,7%

SN-MOrteianker 1= 6,00 m -9,0 Stk -41,13 m -194,2%
Ortsbrustanker:
OB-Ankeranzahl im Abschlag -7,4 Slk -5,65 Stk
vers_OB-Ankerplatteohne Vorsp, -34,9 Stk -26,61 Stk
Baustahlgitter:
l, Lage (Bst.-Gitter) Abw. = -2,3 -59,26 m' -45,24 m' -234,9%
2. Lage (Bst.-Gitter) Abw, = -1,6 -39,51 m' -30,16 m' -156,6%
Zusatz- u, Ortsbrustbewehrung Abw.= -<l,5 -29,63 m' -22,62 m'
Bogen- und L.8stvertaller:
Ausbaubogen Stk. = -1,5 -29,63 m -22,62 m -199,7%
Spritzbeton:
SpBet. Kalotte d= -0,12 m -2,96 m' -2,26 m' -47,0%
SpBet. Ortsbrust d= -<l,07 m -4,23 m' -3,23 m' -186,1%
Spieße:
Spieße unvermOrtelt 1= 6,00 m -16,5 Stk_ -75,40 m .44,5%
Spieße vermOrtelt 1= 6,00 m -11,0 Stk -50,27 m

Parameter: Einzel-Mehrmengen:
Menge pro Menge pro
AbseIlIso rn-Tunnel Prozent:

1= 2,00 m 37,0 Stk 56,55 m
1= 4,00 m 13,5 Stk 41,13 m 249,7%

1= 6,00 m 9,0 Stk 41,13 m 194,2%

7,4 Stk 5,65 Stk
34,9 Stk 26,61 Stk

Abw = 2,3 59,26 m' 45,24 m' 234,9%

Abw = 1,6 39,51 m' 30,16 m' 156,6%

AbW = a,s 29,63 m' 22,62 m'

Slk = 1,5 29,63 m 22,62 m 199,7%

d= 0,12 m 2,96 m' 2,26 m' 47,0%

d= 0,07 m 4,23 m' 3,23 m' 186,1%

1= 6,00 m 16,5 Stk, 75,40 m 44,5%

1= 6,00 m 11,0 Slk 50,27 m

Tabelle 5-5: Einzel-Minder- und -Mehrmengen der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen im Geltungs-
bereich der VKL 5/5,91

prozentuale Bandbreiten der möglichen Mehr- bzw. Mindermenge je Stützmittel
bezogen auf einen Abschlag der VKL 5/5,91 (n = :!: 0,80)

1/!o
ci
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prozentuale Mehr- bzw. Mindermenge je Stützmittel pro Abschlag

• 8nzel-Mndermengen:

• 8nzel-Mehrmengen:

Abbildung 5-19: prozentuelle Bandbreiten der jeweils möglichen Einzel-Mehr- bzw. Einzel-Minder-
mengen der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen in der VKL 5/5,91

• Ursache: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
--...Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL gem. ÖN B 2203-1:

Menoenabhänoioe KomDonente:
Bei Eintreten von bloßen Mengenänderungen in einer VKL werden diese Mehr- oder Minder-
mengen an Stützmaßnahmen durch Vordersatzveränderung in den einschlägigen Leistungsposi-
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tionen bei der leistungsabhängigen Vergütung mengenabhängige.r Kosten (Manipulatio~~:,
lohn- und Materialkosten ebenso direkt proportional berücksichti t. f i'~.1 .

]~

Zeitabhänaiae KomDonente:
In der folgenden Simulation wird nun wieder verdeutlicht, welche VT-Geschwindigkeiten bzw. -
leistungen und Aufwandswerte dem jeweiligen Eckpunkt des Matrixfeldes aufgrund der Vor-
triebsklassifikation (VKL 5/5,91) bei theoretischer Ausnutzung der jeweils möglichen Mengenän-
derung in den Stützmaßnahmen innerhalb der Bandbreite der klassifizierten Oil zu zuweisen
sind. Es werden nur jene Auswirkungen der Veränderung der Einzelmengen der Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen dargestellt, die in der VKL 5/5,91 keine Änderung der Art der Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen hervorrufen. Bei den veranschaulichten Auswirkungen zufolge Mindermen-
gen des Bedarfs an Stützmaßnahmen ist anzumerken, dass für die max. Mengenreduktion das
jeweilige Stützmittel bzw. die jeweilige Zusatzmaßnahme bei Nichterreichen des max. möglichen
Mengenreduktionsansatzes gem. dem Geltungsbereich - bezogen auf die Eckpunkte (1,70/5,11)
bzw. (1,31/5,11) - aufgrund einer negativen Ansatzmenge pro Abschlag daher höchstens auf Null
gesetzt wird (ausgenommen hiervon sind die Stützmittel Spritzbeton Kalotte - eine komplette
Reduktion der Ansatzmenge ist jedoch in der praktischen Umsetzung auszuschließen - und
Spieße unvermörtelt).

Differenz-Darstellungen der Mengenänderung in den Stützmaßnahmen zufolge der o.a. Aspekte
zum progn. Regelvortrieb der VKL 5/5,91 tür die Eckpunkte (1,70/5,11) und (1,70/6,71):

Auswirkungen bei artreiner Variation der Einzelmengen der Stützmaßnahmen in der VKL 515,91(lABSCHLAG = 1,70 m = konst.)
aul die VT-Geschwindigkeit bzw. VT-Leistung

3500
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StOtzmltte~ und ZusatzmaBnahmen
• VT-Leistungsdifferenz zutolge StM.-Mehrmengen

oVT-Leistungsdifferenz zufolge StM.-Mindermengen

Abbildung 5-20: Differenzen der VT-Geschwindigkeit bzw. VT-Leistung zufolge Mehr- bzw. Mindermen-
ge je Stützmaßnahme bezogen auf die Abschlagslänge 1,70 m
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Auswirkungen bei artreiner Variation cler Einzelmengen der StützmeBnshmen in der VKl 515,91(1A8SClllAG= 1,70 m = konst.)
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Abbildung 5-21: Differenzen der Lohnstundenlm3-VT bzw. Lohnkosten/m3-VT zufolge Mehr- bzw. Min-
dermenge je Stützmaßnahme bezogen auf die Abschlagslänge 1,70 m

Anm.: strichlierte Linien entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeIlohnkos-
ten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)

Es wird demonstriert, dass durch Hinzufügen von weiteren Stützmaßnahmen die VT-
Geschwindigkeit und damit verbunden die Tagesausbruchsleistung sinkt und der Auf-
wand an Lohnstunden sowie die damit zusammenhängenden Lohnkosten aufgrund zu-
nehmender Behinderung des Vortriebs zufolge des Einbaues der Stützmaßnahmen stei-
gen.
Bei einer realitätsnahen Ausnutzung der Veränderung der Einzelmengen in der jeweils mögli-
chen Bandbreite des Stützmittels bzw. der Zusatzmaßnahme zeigt sich weiters, dass die Men-
generhöhungen der jeweiligen bautechnischen Maßnahme ohne Einschränkungen bis zum Eck-
punkt (1,70/6,71) des Matrixfeldes schlagend werden können, jedoch die Mengenreduktion der-
selbigen bis zum Eckpunkt (1,70/5,11) im gleichen Ausmaß in den seltensten Fällen aufgrund
des dadurch bedingten negativen Mengenansatzes pro Abschlag bzw. Tunnelmeter eintreten
können sowie auch eine komplette Reduktion des Mengenansatzes auf Null kritisch zu hinterfra-
gen ist. Im ersteren Fall verringert sich die VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung (z.B. beim Spritz-
beton OB um -8,99%) und es erhöht sich im abhängigen Verhältnis der Aufwand an Lohnstunden
bzw. die daraus resultierenden Einzellohnkosten (z.B. Spritzbeton OB +9,87%) gegenüber dem
prognostizierten Regelvortrieb.

Die weitere Simulation befasst sich mit der theoretischen Ausnutzung der Mengenänderung der
Stützmaßnahmen bei min. Abschlagslänge (lABSCHLAG = 1,31 m) für den max. Geltungsbereich der
OZ". Das Ergebnis zeigt, dass trotz Einzel-Mengenminderung des jeweiligen Stützmittels bzw.
der jeweiligen Zusatzmaßnahme - mit den selben Einschränkungen wie oben - die VT-
Geschwindigkeit bzw. die Tagesausbruchleistung im Vergleich zum Regelvortrieb mit der Ab-
schlagslänge von 1,70 m in den meisten Arten der Stützmaßnahmen abnimmt und der Auf-
wandswert sowie die daraus abhängigen Einzellohnkosten ebenfalls steigen. Es stellt sich in den
meisten Fällen der Mengenveränderung der Stützmaßnahmen, unabhängig ob es sich um eine
Mengenmehrung oder Mengenreduktion handelt, eine für den Bieter bzw. AN im Vergleich zum
prognostizierten Regelvortrieb nachteilige Situation ein.
Wären die Darstellungen auf den mit min. möglicher Abschlagslänge modifizierten Regelvortrieb
gern. normkonformen Abschlagslängenbereich bezogen, würden sich natürlich die zuvor aufge-
zeigten adäquaten Auswirkungen wieder einstellen.
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Differenz-Darstellungen der Mengenänderung in den Stützmaßnahmen zufalge der a.a. Aspekte
zum progn. Regelvartrieb der VKL 5/5,91 für die Eckpunkte (1,31/5,11) und (1,31/6,71):

Auswirkungen bei artreiner Variation der Einzelmengen der Stützmaßnahmen in der VKL 515,91(lABSCHLAG = 1,31 m = konst.)
aul die VT-Geschwindigkeit bzw. VT-Leistung
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Abbildung 5-22: Differenzen der VT-Geschwindigkeit bzw. VT-Leistung zufolge Mehr- bzw. Mindermen-
ge je Stützmaßnahme bezogen auf die Abschlagslänge 1,31 m
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Abbildung 5-23:

Anm.:

Differenzen der Lohnstundenlm3-VT bzw. Lohnkosten/m3-VT zufolge Mehr- bzw. Min-
dermenge je Stützmaßnahme bezogen auf die Abschlagslänge 1,31 m

strichlierte Linien entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeIlohnkos-
ten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)
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5.1.3.5 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer fairen, leis-
tungsgerechten Vergütung des AN

Um im Wettbewerb als Bestbieter mit erteiltem Zuschlag hervorzugehen, hat der Unternehmer
bzw. Bieter ein technisch einwandfreies und v.a. wirtschaftliches Angebot zu legen. Dies bedingt
neben der Ausarbeitung einer optimalen Bau- und Betriebsweise (sofern nicht durch einen Amt-
sentwurf322 bereits erheblich eingeschränkt) auch die Optimierung des Herstellaufwandes, was
zweifellos zu geringen Herstellkosten führen muss und sich somit in einem günstigen Angebots-
preis für den AG äußert. Bei genauerer Betrachtung der prognostizierten Klassenfestlegungen
eines Untertagebauprojekts, deren aufzuwendender Bedarf an Stützmaßnahmen durch Normen-
vorgabe für die Obergrenze des jeweiligen Abschlaglängenbereiches festgelegt wurde, lässt sich
anhand der Abbildung 5-16 und Abbildung 5-17 relativ schlüssig zeigen, dass die klassenspezi-
fisch geringsten Lohnkosten (bzw. La. Sinn, die Herstellkosten) bei niedrigstem Aufwands-
wert und maximal möglicher VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung für den Bieter bzw. AN zu
erzielen sind. Die maximal mögliche VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung, im Bauvertrag
meist als garantierte VT -Geschwindigkeit festzulegen, ermöglicht durch ihren zeitkritischen
Einfluss daher auch die zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs zu minimieren.

5.1.3.5.1 Problematik der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels
Stützmittelzahl im Vorfeld der leistungsgerechten Vergütung

• Bau- und Betriebsweise:
Bereits im Zuge der Vortriebsklassifikation sollten geomechanisch- sowie baubetrieblich-bedingte
Abstandskriterien (max. Ringschlussdistanz323, min. Vortriebsbereich, usw.) zur Gewährleistung
eines wirtschaftlichen Vortriebs, die unerlässlich infolge der Optimierung der Bau- (= technischer
Ab/auf des Vortriebs an der Ortsbrust im Ausbruchsquerschnitt; u.a. Ausbruchsarf) und insbe-
sondere der Betriebsweise (= betrieblicher Ab/auf des Vortriebs in Längsentwick/ung) sind, bei
der Wahl der zugrunde liegenden Bewertungsfläche von Kalotte und Strosse als getrennter
Querschnitt (unterschiedliche VKL in ein und derselben Stationierung des Hohlraumbauwerks bei
gleichem Gebirgsverhalten möglich) oder von Kalotte und Strosse als ein gemeinsamer Quer-
schnitt berücksichtigt werden.
Wird im Zuge der VT-Klassifikation eine unterschiedliche Bewertung von Kalotte und Strosse in
Betracht gezogen, so muss folglich davon ausgegangen werden, dass die bieterseitige Kalkulati-
on der VT-Leistungen nur auf Annahme einer entkoppelten Herstellung von Kalotte und Strosse
aufbauen kann324,da eigentlich zwei unterschiedliche, querschnittsbezogene VKL in gleichem
Gebirgsverhalten mit differenten VT-Geschwindigkeiten bzw. -leistungen kreiert werden. Die
gängige Praxis zeigt jedoch, dass im Bauvertrag, spätestens jedoch bei der Ausführung, v.a. in
Fällen bei VKL mit schlechter werdendem Gebirgsverhalten, immer wieder Rückkoppelungen in
Form von einzuhaltenden Abstandskriterien (max. Ringschlussdistanzen, etc.) gefordert sind.
Hierbei entstehen für den AN zwei Probleme:

322

323

324

Anm. des Verfassers: Der Vortrieb ist innerhalb eines Abschlages eine Taktfertigung, wobei die Besonderheit
darin besteht, dass die Tätigkeiten innerhalb eines Taktes, nicht in Form einer vorher bestimmten, eindeutig de-
finierten Reihenfolge - im Gegensatz zu dem der Kalkulation zugrunde liegenden Regelabschlagszyklus - ab-
gewickelt werden. Je nach Notwendigkeit unterschiedlicher Ausbruchsarten und Stützmaßnahmen innerhalb
des Abschlages der gleichen Klasse ergeben sich auch unterschiedliche technische und betriebliche Abläufe.
Die technische Art und Weise des Ablaufes innerhalb des Abschlages unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Ausbruchsart und Stützmaßnahmen (Bauweise) und die betriebliche Art und Weise des Ablaufs im Zu-
sammenspiel mit anderen Betriebspunkten (Betriebsweise) muss daher der Wahl des Unternehmers obliegen.
Anm. des Verfassers: Ringschlussdistanz - Abstand zwischen Ortsbrust und dem eftektiven Ringschluss des
Hohlraumprofils;
vgl. Krammer (2000) in Felsbau Nr. 5, Seite 73ft.
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Erstens kann es durch die Entkoppelung von Kalotte und Strosse in der Klassifikation zu einem
"stop and go"-Vortrieb in der Leistungserbringung bei der Strosse kommen, wenn einerseits der
Abstand zwischen Kalotten- und Strossenortsbrust fixiert ist (erforderliches Abstandskriterium
zufolge max. Ringschlussdistanz zur Gewährleistung der Hohlraumstabilität und benötigtes Ab-
standskriterium für min. Vortriebsbereich zur Gewährleistung eines uneingeschränkten Kalotten-
vortriebs) und andererseits aber der Vortrieb der Strosse aufgrund der getrennten Klassifikation
schnellere VT-Geschwindigkeiten erlauben würde als wie in der Kalotte zugelassen (siehe
Abbildung 5-24/links). Für den im Wettbewerb stehenden Bieter ergibt sich daraus die Problema-
tik der einzukalkulierenden, dem Ausmaß des Eintretens nach unbekannten Wartezeit der VT-
Mannschaft (Preduktivitätsverlusf25

) im Strossenvortrieb bei unbekanntem Ausmaß der Teilvor-
triebslängen (z.B. im Falle von Störzonendurchörterungen) aufgrund zweier unterschiedlicher,
querschnittsbezogener VKL mit unterschiedlichen Geltungsbereichen der Matrixfelder und behaf-
teter VT-Geschwindigkeiten bzw. VT-Leistungen. Im für den AN ungünstigsten Fall kann sich die
maßgebende VT-Geschwindigkeit der Stresse für die diesbzgl. abrechenbare Vortriebszeit und
somit für die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Kosten d. Bst. während des Vortriebs
nur an der garantierten VT -Geschwindigkeit der Kalotte orientieren.

[~]
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f
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---- ..- ..- ..- ...(-.- ..-:.;T71
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Weg[m]

VStrosse> VKalotte VStrosse > VKalotte

.stop and goU-Vortrieb bei getrennter Klassifikation von

Kalotte und Strosse:
Problem: Auftreten von im Ausmaß des Eintretens unbe-
kannten Wartezeiten bzw. Produktivitätsverlusten im

Strossenvortrieb bei max. VT-Geschwindigkeit in der
Kalotte
Einsatzmittel: 2 VT-Mannschaften, 2 VT-Gerätegruppen
Bauzeit: garantierte VT-Geschwindigkeit der Kalotte

.intermittierender" Vortrieb bei gemeinsamer Klassifikati-
on von Kalotte und Strosse:
Problemlösung: Auftreten von im Ausmaß des Eintretens
bekannten Wartezeiten (Produktivitätsverlusten) bzw.

.VT-StillliegezeitenU intermittierend im Kalotten- und
Strossenvortrieb;
Einsatzmittel: 1 VT-Mannschaft, 1 VT-Gerätegruppe

Bauzeit: gemittelte, garantierte VT-Geschwindigkeit VKalot-

te & Strosse

Abbildung 5-24: Vergleich der Auswirkungen bei der VT-Klassifikation von Kalotte und Strosse getrennt
bzw. gemeinsam an hand von Zeit/Weg-Diagrammen

325 ausführlich in Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 124: Unter Produktivitätsverlust wird die
Tatsache verstanden, dass zufolge von Behinderungen zusätzliche unproduktive Stunden anfallen und sich das
Verhältnis zwischen unproduktiven und produktiven Stunden verschlechtert. Die dadurch ausgelöste Erhöhung
der Gesamtzahl an Leistungsstunden ist im einzelnen v.a. durch erhöhte Verteil- und Verlustzeiten und verlore-
ne Einarbeitungseffekte erklärbar. Durch diese zusätzlichen unproduktiven Zeiten kann die Leistung nicht mit
den tatsächlich möglichen Aufwandswerten erstellt werden, obwohl, im Gegensatz zur Situation bei den Er-
schwernissen, die produktive Leistung an sich wie vorgesehen abgewickelt werden kann.
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Zweitens kommt es durch die Vorgabe eines fixen Abstandes zwischen Kalotte und Strosse bei
einem VKL-Wechsel bzw. daraus resultierend einen VT-Geschwindigkeitswechsel entweder zu
unerwünschten Wartezeiten in der Kalotte oder zur Nichteinhaltung des geforderten Abstandskri-
teriums unter Beibehaltung der optimierten Bau- und v.a. Betriebsweise.

Weg Im]
r"'"]
: >01
i i
I•••••J

Wartezeit (Produktivitätsverlust) zufolge ge-
trennter Querschnittsklassifikation und Über-
bestimmung der VKL-Rückkoppelung bei
VKL-Wechsel

i a i

,....~....J

Abbildung 5-25:

Wie in Abbildung 5-25 veran-
schaulicht, entsteht bei einer
Erhöhung der VT-
Geschwindigkeit im Zuge eines
VKL-Wechsels der Umstand,
dass entweder die Vortriebs-
mannschaft in der Kalotte ei-
nen Produktivitätsverlust durch
zusätzliche Wartezeit erleidet
oder das vorgeschriebene Ab-
standskriterium zwischen Ka-
lotte und Strosse nicht ein-
gehalten werden kann. Diese
Tatsache könnte vom Bieter
bzw. AN zwar kalkulatorisch
erfasst werden, es müsste je-
doch die Anzahl derartiger
VKL-Wechsel zum Zeitpunkt
der Angebotserstellung be-
kannt sein. Voraussetzung
wären daher entsprechende Angaben im Bauvertrag (siehe Pkt. 8.1.2.1).

• VKL-Wechsel:
Da bekanntlich schon im Zuge des prognostizierten Festlegens von VKL gern. der Prognose des
Gebirgsverhaltens (Baugrund) ein Wechseln von VKL während der Vertragsabwicklung nicht
auszuschließen ist, tendiert auch die damit zusammenhängende Problematik der Nichtvorher-
sehbarkeit einer Häufigkeit dieses Wechselns thematisch in dieselbe Richtung.
Die ÖN B 2203-1 bezieht mit keinem Regulativ zu diesem Thema Stellung, sodass in den die
allgern. Baupraxis widerspiegelnden Bauverträgen das Risiko der Häufigkeit einer Wechselhaf-
tigkeit des tatsächlichen Gebirgsverhaltens bzw. des Baugrunds durch die Vertragsklausel326

" •••

die Einheitspreise gelten unabhängig von der Anzahl der Vortriebsklassenwechsel ..." auf den
AN abgewälzt wird.

Bauwirtschaftlich betrachtet verursacht jedoch jeder VKL-Wechsel einen Arbeitstaktwechsel (re-
sultierend aus der unterschiedlichen Dauer des klassenspezifischen Regelabschlags; differente
Zykluszeiten), der einen kleinen Wiedereinarbeitungseffekfl27 der VT-Mannschaft(en) auslöst und

326

327

vgl. z.B. ZTV-ING - Teil 5 Tunnelbau (Jänner 2003), Abschnitt 1, Pkt. 6.3: Mit mehrfachen Wechsel der Vor-
triebsklassen, der projektbezogenen Untergliederungen, usw. ist zu rechnen; für diese Wechsel erfolgt keine
gesonderte Vergütung.
vgl. Vygen et al (2002), Bauverzögerung und Leistungsänderung, Seite 356ft.: Die Einarbeitung ist das Über-
winden des Anlaufwiderstandes bei einer bestimmten Tätigkeit auf der Bst.. Dieser Widerstand kommt durch
die technischen, insbesondere geometrischen und organisatorischen Bauwerksrandbedingungen zustande.
Neben der Verkürzung der Ausführungszeiten ergeben sich für die Arbeitskräfte außerdem auch eine Verringe-
rung der Anstrengung und eine Verbesserung der Arbeitsqualität, die leistungsfördernd wirkt.
sowie ausführlich in Oberndorfer u. Jodl et al (2001), Handwörterbuch, Seite 60: Der (Wieder-
)Einarbeitungseffekt tritt bei wiederholtem Bearbeiten gleicher Fertigungsabschnitte (v.a. Takt- oder Fließferti-
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.............................................. In diesem Fall handelt es sich um ein ungewöhnliches Wagnis328
,

das, wenn es riicht im Vertrag beschrieben wurde, vom Bieter bzw. AN weder beeinflussbar - die
Festlegung der VKL wird in der Regel zwar "einvernehmlich" vom AG und AN durchgeführt -
noch im Vorhinein kalkulierbar ist. Die Ursache des oft leichtfertig durchgeführten Wechsels der
VKL lässt sich unter anderem mit der überaus einfachen Charakteristik bzw. der Modalität des
klassischen Vergütungsmodells mittels Stützmittelzahl, welche die ÖNORM B 2203-1 bietet, be-
gründen.

5.1.3.5.2 Problematik der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels
Stützmittelzahl im Zuge der leistungsgerechten Vergütung

Die Erfahrungen mit der Anwendung der Vortriebsklassenmatrix haben gezeigt, dass die Klassi-
fikation mit der Stützmittelzahl (Oil) zur Folge hat, dass die VKL nicht bereits mit der Ausbau-
festlegung bestimmt ist, sondern erst im Nachhinein, u.a. nach Vorliegen der tatsächlich einge-
bauten Stützmaßnahmen innerhalb des Vortriebsbereiches, errechnet werden kann (~ 2.-
malige VT-Klassifikation jedes einzelnen Abschlags für die Vergütung auf Basis des tat-
sächlichen spezif. Gebirgsverhaltens). Dies deswegen, weil bei den Ausbaufestlegungen z.B.
das Übermaß (üm) für den Ausbruch und einige Stützmaßnahmen "nach Erfordernis" definiert
werden, d.h. es wird bewusst den Ausführenden vor Ort die in beiderseitigem Einvernehmen zu
treffende Entscheidung übertragen.
Treten nun Abweichungen bzw. Änderungen von den prognostizierten Angaben im Bauvertrag
ein - z.B. Änderung (Reduktion) der Abschlagslänge vom Maximum des jeweils gültigen Ab-
schlagslängenbereiches und/oder Änderung der ausgeschriebenen Art und Menge der einzu-
bauenden Stützmaßnahmen - so liegt die Ursache dieser Leistungsänderungen in der Regel in
einem geänderten spezif. Gebirgsverhalten (u.a. eine Abänderung der Stützmittelzahl) und wür-
de eigentlich die Anpassung der mengengebundenen kalkulatorischen Verknüpfung der
klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und
Stützmaßnahmen in den abrechenbaren Ausbruchskosten des AN, erfordern. Die daraus zu
ziehenden Konsequenz sind mehr oder minder heftige, v.a. wirtschaftlich geprägte Diskussionen
zwischen den Vertragsparteien, aufgrund der durch die Vergütungsregulative der ÖN B 2203-1
folgend entstehenden Szenarien für die Abrechnung bzw. Vergütung der VT-Leistungen:

A.) Veraütunassituation bei neuklassifizierter Stützmittelzahl (OZ') innerhalb einer
VKL oem. normkonformer VKL-Matrix

• Ausbruch:
In den Szenarien 1 - 4 wird vorausgesetzt, dass die Bewertungsfläche (AB),das Übermaß (üm)

und das Überprofil (üp) konstant sind und Änderung in der Abschlagslänge sowie keine Än-
derungen der Art sondern nur Änderungen in der Menge der Stützmittel und Zusatzmaß-
nahmen eintreten. Die Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in
Abhängigkeit vom Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes aufgezeigt.

328

gung) auf. Durch den Einarbeitungseftekt sinkt der Zeitaufwand je Produktionseinheit mit der Anzahl der produ-
zierten Einheiten.
siehe Oberndorfer - Teil1 (2003), Claim Management, Seite 69ft.; vgl. Krejci (1995), Bauvertrag: Wer trägt das
Baugrundrisiko?, Seite 37ft.
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Erst das Szenario 5 befasst sich mit der Änderung der Art der Stützmittel und Zusatzmaßnah-
men.

o Szenario 1 (Idealfall):

A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-

trag, d.h. keine Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leis-
tungserbringung

B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizier-
te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine

Mengenänderung der Stützmaßnahmen

In diesem Szenario 1 ist die Höhe der leistungsabhängigen Vergütung der einschlägigen

klassenspezifischen Ausbruchsposition sowie der Erlös aus den zeitgeb. Kosten der Bst.
während des Vortriebs adäquat mit den dafür kalkulierten Herstellkosten (= faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMrM gem. Pkt. 5.1.3.1 unverändert

plangern. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp lm] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 unverändert

progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 unverändert

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 unverändert

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 26,61 unverändert

abrechenbare LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 unverändert

o Szenario 2:

A: effektive Abschlagslänge *' prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-
trag, d.h. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungs-

erbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizier-

te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine
Mengenänderung der Stützmaßnahmen
(vorausgesetzt wird bei dieser Betrachtung, dass die OZ" = konst. bzw. die Stützmit-

tel und Zusatzmaßnahmen pro m-VT konst. bleiben, denn alles andere würde einer
versteckten Mengenänderung anteiliger Stützmittel und Zusatzmaßnahmen pro m-
VT entsprechen)

ad 2A11 - effektive AbschlaQslänQe < proQnostizierte AbschlaQslänQe:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt eine Reduktion der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gem. Abschlagslän-

genbereich (Oz' gem. ÖN B 2203-1) prognostizierend festgelegt wurde. Hier entsteht das
Problem, dass sich die effektive VT -Geschwindigkeit gegenüber der prognostizierten VT-

Geschwindigkeit (entspricht der garantierten VT-Geschwindigkeit gem. Bauvertrag) verrin-

gert und sich daher der Aufwandswert bzw. die daraus resultierenden Lohnkosten der VT-
Mannschaft(en) aufgrund der an Gewichtung gewinnenden anteiligen unprod. Rüst- und
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Verteilzeiten, etc. sowie beim konventionellen Sprengvortrieb verordnet durchzuführender
Bewetterung329 nach der Sprengung (vortriebsbedingte Stillstandszeit) innerhalb des Ab-
schlagszyklus ungünstiger auf den m-VT bzw. m3-VT umlegen. Dies führt in der Vergütung
der klassenspezifischen Ausbruchsposition zu einem Vorteil des AG und zu einem Nach-
teil des AN, den dieser mit einem Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig höherer 1.
Ordnungszahl (Wechsel des Abschlagslängenbereichs - OZI ») abzuwenden versucht (;f:

faire, leistungsgerechte Vergütung).

Im gegenständlichen Sachverhalt verringert sich di.eeffektive VT-Geschwindigkeit gegen-
über der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit
gem. Bauvertrag), was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kos-
ten der Bst. zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN führt (;f: faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter
Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG lm] 1,70 1,31 S lABSCHLAG S 1,70

StMTM gem. Pkt. 5.1.3.1 unverändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp lm] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 3,99 S VVKL S 4,23

progn. LK/m3-VT [€/m3] 26,61 S 28,22

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 S 1,804,36

abrechenbare LK/m3-VT [€/m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 1.701,38

ad 2A12 - effektive AbschlaQslänQe > proQnostizierte Abschlaaslänae:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt eine Vergrößerung der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gem. Abschlagslän-
genbereich (ai gem. ÖN B 2203-1) prognostizierend festgelegt wurde. In diesem Fall
bewirkt dies einen Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig kleinerer 1. Ordnungszahl
(Wechsel des Abschlagslängenbereichs - ai «).

o Szenario 3:
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-
trag, d.h. keine Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leis-
tungserbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen ;f: prognostizier-
te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. Mengen-
änderung der Stützmaßnahmen

ad 3B/l - tatsächliche Men~e der Stützmaßnahmen < proQnostizierte MenQe der
Stützmaßnahmen:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt vor Ort den Einbau einer reduzierten Menge an
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, als für die entspr. VKL prognostiziert wurde. Durch die
Einrechnung der Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) vom gesamten ursprünglich prognos-

ausführlich in BauV "(2005) des BMWA, 996; sowie in SprengV (2004) des BMWA, 922 (2)
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tizierten Abschlagszyklus in die zugrunde liegende Ausbruchsposition wird anhand dieser
leistungsabhängigen Ausbruchsposition mehr vergütet, als an effektiven Lohnkosten durch
den tatsächlichen Einbau der Stützmaßnahmen entstanden sind (siehe Abbildung 5-20
und Abbildung 5-21), da die in der Vertragskalkulation ausgewiesenen Lohnkosten den
prognostizierten Einbau der Stützmaßnahmen widerspiegeln. Eine Änderung des Ein-
heitspreises für diese klassenspezifisch zugrunde liegende Ausbruchsposition ist aufgrund
des definierten Geltungsbereiches der VKL in der VKL-Matrix gem. ÖN B 2203-1 nicht
möglich. Dies führt in der Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition zu einem
Nachteil des AG und zu einem Vorteil des AN, den erst genannter mit einem Wechsel der
VKL in eine VKL mit wertmäßig kleinerer Stützmittelzahl (Oil) (wenn möglich, kein Wech-
sel des Abschlagslängenbereichs - ai = konst.) abzuwenden versucht (~ faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Im gegenständlichen Sachverhalt wird auch die effektive VT-Geschwindigkeit gegenüber
der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit gem.
Bauvertrag) erhöht, was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kos-
ten der Bst. zu einem Nachteil des AG und zu einem Vorteil des AN führt (~ faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter
Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,11

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.1.3.1 artrein verändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp lm] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [m/AT] 4,23 4,23 S VYKL S 4,66

progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 ~ 24,15

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 ~ 1.544,30

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 1.701,38

ad 38/2 - tatsächliche Menge der Stützmaßnahmen > proQnostizierte MenQe der
Stützmaßnahmen:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt vor Ort den Einbau einer erhöhten Menge an
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, als für die entspr. VKL prognostiziert wurde. Hier tritt
das Problem auf, dass mit den einkalkulierten Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) vom ge-
samten ursprünglich prognostizierten Abschlagszyklus in die zugrunde liegende Aus-
bruchsposition anhand dieser leistungsabhängigen Ausbruchposition weniger vergütet
wird, als an effektiven Lohnkosten für den Einbau der Stützmaßnahmen entstanden sind
(siehe Abbildung 5-20 und Abbildung 5-21), da die in der Vertragskalkulation ausgewiese-
nen Lohnkosten den prognostizierten Einbau der Stützmaßnahmen widerspiegeln. Eine
Änderung des Einheitspreises für diese klassenspezifisch zugrunde liegende Ausbruchs-
position ist aufgrund des definierten Geltungsbereiches der VKL in der VKL-Matrix gern.
ÖN B 2203-1 nicht möglich. Dies führt daher in der Vergütung der klassenspezifischen
Ausbruchsposition zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN, den letztge-
nannter mit einem Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig größerer Stützmittelzahl
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(oz") (wenn möglich, kein Wechsel des Abschlagslängenbereichs - oz' = konst.) abzu-
wenden versucht (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).

Im konkreten Fall wird auch die effektive VT-Geschwindigkeit gegenüber der prognostizier-
ten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit gern. Bauvertrag) ver-
ringert, was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst.
zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN führt (~ faire, leistungsgerechte
Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/6,71

lABSCHLAG [ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.1.3.1 artrein verändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp[m] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [m/A Tl 4,23 3,75 S VYKL S 4,23

progn. LK/m3-VT [€/m3] 26,61 S30,06

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 S 1,922,21

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 1.701,38

o Szenario 4: .
A: effektive Abschlagslänge ~ prognostizierte Abschlagslänge gern. Bauver-
trag, d.h. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungs-
erbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen ~ prognostizier-
te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gern. Bauvertrag, d.h. Mengen-
änderung der Stützmaßnahmen

Dieses Szenario 4 entsteht aus der Verknüpfung der Szenarien 2 und 3, wobei im gegen-
ständlichen Sachverhalt eine verallgemeinerte Aussage bzgl. der eintretenden Auswirkun-
gen auf die leistungsabhängige Vergütung nur mehr tendenziell auf Grund der zahlreich
einfließenden Parameter getroffen werden kann.
Bei genauer Betrachtung und Analyse der Abbildung 5-21 und der Abbildung 5-23 zeigt
sich, dass v.a. zufolge der Reduktion der Abschlagslänge und trotz zusätzlich überlagern-
der Reduktion der Mengen an Stützmittel und Zusatzmaßnahmen die leistungsabhängige
Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchposition gegenüber der prognostizierten Situ-
ation für den AG tendenziell zum Vorteil und für den AN tendenziell zum Nachteil ausfällt,
weil einerseits sich schon eine alleinige Reduktion der Abschlagslänge in der VKL für den
AN gegenüber der prognostizierten Situation in der leistungsgerechten Vergütung nachtei-
lig auswirkt und andererseits eine Reduktion der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen-
Einzelmengen innerhalb der VKL nicht im gleichen Ausmaß wie eine Erhöhung selbiger
ausgenutzt werden kann. D.h. eine Reduktion der Mengen an Stützmittel und Zusatzmaß-
nahmen bei bereits reduzierter Abschlagslänge innerhalb einer VKL im Vergleich zu den
prognostizierten Verhältnissen der Lohnkosten bewirken trotzdem eine nachteilig Tendenz
in der leistungsgerechten Vergütung des AN (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).
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An dieser Stelle ist zusätzlich anzumerken, dass auch die durch dieses Szenario vorstell-
bar entstehende Häufigkeit einer abweichenden Lage der Abschlagslänge von der mögli-

chen Obergrenze und einer Exzentrizität der Stützmittelzahl (Oil gem. ÖN B 2203-1) in-

nerhalb des festgelegten Matrixfeldes einer VKL gem. Bauvertrag It. ÖN-Vorgabe nicht zur

Änderung des Ausbruchspreises berechtigt (" •.. die Häufigkeit einer exzentrischen La-
ge der Abschlagslänge und der Stützmittelzahl innerhalb des Geltungsbereiches der
VKL berechtigen nicht zur Änderung der angebotenen VT-Geschwindigkeit ... ").
In den meisten Fällen verringert sich auch die effektive VT-Geschwindigkeit gegenüber der

prognostizierten VT -Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT -Geschwindigkeit gem.

Bauvertrag), was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kosten der
Bst. zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN führt (t. faire, leistungsge-
rechte Vergütung) .
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Abbildung 5-26: tendenzielle Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen auf die
VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung und auf die Lohnkosten des Aus-
bruchs und der Stützmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches
des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/5,91 gem.
ÖN B 2203-1

o Szenario 5:
A: ---
B: ---

C: Leistungsänderung in den Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, d.h. Art und
Menge der Stützmaßnahmen vor Ort t. Art und Menge der Stützmaßnahmen gem.
Bauvertrag

Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt v.a. eine Änderung der Art der Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen gegenüber jenen, die für die entspr. VKL prognostizierend zur Vor-
triebsklassifikation herangezogen wurden. Durch die zuvor erwähnte Festlegung im Bau-

vertrag, ist der AN bei einer Änderung der Art der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen je-
doch zur möglichen Neuklassifikation nicht berechtigt, was m.E. nicht im Sinne der ÖN B

2203-1 ist. Anhand einer simplen Artänderung der Stützmaßnahmen - ist dann gegeben,
wenn ein anderer Bewertungsfaktor gem. ÖN B 2203-1, (vgl. Aufwandswert in der Vorkal-
kulation) in der Klassifikation verwendet werden muss - kann bei dieser Simulation (ver-

mörtelte Spieße anstatt der ursprünglich prognostizierten unvermörtelten Spieße) über
diesen Sachverhalt mehr Aufschluss gewonnen werden.
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ad 5C/1 - unvermörtelte Spieße -+ vermörtelte Spieße unter Beibehaltuna OZII = 5.91
= konst.:
(diese Änderung der Art eines Stützmittels beinhaltet auch eine daraus hervorgehende
Mengenänderung, die durch die unterschiedlichen Bewertungsfaktoren gern. ÖN B 2203-1
in der Vortriebsklassifikation hervorgerufen wird. Die Stützmittelmenge der vermörtelten
Spieße pro m-VT bzw. pro Abschlag reduziert sich gegenüber der ursprünglich prognosti-
zierten Menge der unvermörtelten Spieße, die OZ" = 5,91 bleibt jedoch konst.)

ad 5C/2 - unvermörtelte Spieße -+ vermörtelte Spieße unter Beibehaltuna der alei-
chen Menae/Abschlaa:
(diese Änderung der Art des Stützmittels bedingt keine daraus hervorgehende Mengenän-
derung, allerdings eine Änderung der oil aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsfak-
taren gern. ÖN B 2203-1 in der Vortriebsklassifikation, was schlussendlich zu einem VKL-
Wechsel führen würde. Die Stützmittelmenge der vermörtelten Spieße entspricht der ur-
sprünglich prognostizierten Menge der unvermörtelten Spieße pro m-VT bzw. pro Ab-
schlag, die daraus resultierende neue OZ" errechnet sich zu 6,81 > Obergrenze von 6,71
der VKL 5/5,91.)

Absclilags S1lIIden! Vortriebs- .I-%auf Lohnsldl Lohnsld! A-%au1 Allah/ lMahI llIahl Allah! ~hnloslen A A.%au1 oIinkosten I ~Pep-VT.
linge Absch1ag gescllr.ieil Ges:IM. m-VT m'-Y1 Pep-VT m-AiSJrudJ 9Otzm1ßn. mtAiSJrudJ 9Otzm1ßn. m-Y1 Pep-VT IiliIlfVT m'-Y1 Reil1I-VT ~/rn'

Iml Pillisdll Ifm'Al] 1%) iIIaMImI 1llalim'J 1%1 {MaMImJ lä1mI iMalim'J llIa!I'm'I 1fJ1m1 [Ulml 1%1 Wm'J Wm'J (&m'J
Rege1abscl1lag:

YXL 5 f ~91 Regelvortrieb 1,70 9,64 4,23 op/. ~11277 0,492lI 0,00% 1~!M58 ro,0819 O,27.ll O,m 1.701,38 0,00 0,00% 24,64 0,00 ~61
_ der All derSIÜllmill~ und ZUsaIm1a8naluœn (ot, 5,91~
YXL 51 5,91 I 1,70 9,n 4,20 .(),82% 34~11ll 0,4969 0,83% 1~!M58 20,3&12 0,2020 0,2949 1.71~50 1~12 0,83% 24,85 0,20 26,83
_ der All derSIÜIlmiII~ lI1d ZUsaIm1a8naluœn (Meng~AbscliIag' konsl.):
YXL 51 ~81 11,70 110,76 ~79 .10,41% 37,96œ 0,5501 11,62% 13,9458 24,0348 0,27.ll 0,3481 1.899~ 197,65 11,62% 27~0 2,86 29,70

Tabelle 5-6:
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Übersicht markanter Daten bei der Änderung der Art und Menge der Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen im Vergleich zum progn. Regelvortrieb der VKL 5/5,91

In beiden Fällen zeigen sich vom Prinzip her dieselben Auswirkungen, die VT-
Geschwindigkeit wird verringert, der Aufwandswert sowie die abhängigen Lohnkosten pro
m-VT bzw. m3-VT erhöhen sich gegenüber dem prognostizierten Regelvortrieb der VKL
5/5,91. Dies führt in der Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition zu einem
Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN, den letztgenannter mit einem Wechsel der
VKL in eine VKL mit wertmäßig größerer Stützmittelzahl (Oil) (wenn möglich, kein Wech-
sel des Abschlagslängenbereichs - ai = konst.) abzuwenden versucht (~ faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Im gegenständlichen Sachverhalt verlangsamt die effektive VT-Geschwindigkeit gegen-
über der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit
gern. Bauvertrag), was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kos-
ten der Bst. zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN führt (~ faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Gemäß Fall 5C/1 wird deutlich, dass auf Basis einer VT-Klassifikation mit vermörtelten
Spießen (unter Beibehaltung der oil = 5,91 = konst.) der Bieter bzw. AN hinsichtlich der
diesbzgl. behafteten VT-Geschwindigkeit und der Lohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT diffe-
rente Angaben ausgewiesen hätte, wenn auch wie hier veranschaulicht, nur geringfügige

r:::::::::::::::: •••••• .....,.,..~~ N~..-

Unterschiede in den markanten Daten aufgetreten wären. ,,'...'
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Ort - gezielt im Widerspruch zur Prognose und somit nachträglich vergaberechtlich beein-
flussend - ausgenutzt werden könnte, woraus sich aus den in der Tabelle 5-6 veranschau-
lichten Auswirkungen der Schluss ziehen lässt, dass eine Änderung der Art der Stütz.
mittel und Zusatzmaßnahmen eine Neuklassifikation (Generierung einer fiktiven VKL
ink!. einer Neuermittlung der VT-Geschwindigkeit und -Leistung sowie der Herstellkosten
der zugehörigen Leistungsposition für Ausbruch) bzgl. einer fairen, leistungsgerechten
Vergütung des AN auslösen sollte.

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
Da die Stützmittel innerhalb einer VKL auf das spezif. Gebirgsverhalten abgestimmt werden
müssen, jedoch die einschlägigen Leistungspositionen unabhängig von der jeweiligen VKL im LV
ausgeschrieben sind, enthalten diese Leistungspositionen nur mehr die Kostenarten Material und
- lediglich im sehr beschränkten Ausmaß für die Manipulation der Stützmaßnahmen - Lohn330

(angemessenen Preisbildung gern. ÖN B 206133
'). Die leistungsabhängige und zu gleich auch

"leistungsgerechte" Vergütung erfolgt nach Aufmaßfeststellung332 unabhängig zur VKL.

• Mehrausbruch:

o Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes (üm):

Das Übermaß ist neben dem lichten Profil radius und der Dicke der Innenschale einschließlich
des allfälligen Abdichtungsuntergrunds inklusive der Abdichtung die dritte bestimmende Variable
für die Bezugslinie 1a. Dieses Maß fließt einerseits in die Bestimmung der theoretischen, der
Klassifikation zugrunde liegenden Mengenangaben für die Stützmittel und daher in die normen-
konforme Vortriebsklassenfestlegung sowie andererseits in die Ermittlung der VT-
Geschwindigkeiten ein.

Das Übermaß (üm) ist im Sinne derÖN B 2203-1 durch den Bieter bzw. AN in die Ermittlung"der
VT-Geschwindigkeiten zufolge des plangemäßen Ausbruchsprofils einzubeziehen, da es u.a.
Bestandteil der Vortriebsklassenfestlegung ist. Das Übermaß ûm ist daher eine Variable, die sich
auf die Bestimmung der Stützmittelzahl(QZ"} auswirkt.

Unter Bezugnahme auf das in der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 festgelegte Abrechnungsregulativ
erfolgt in einem weiteren Schritt die Rückrechnung des grenzwertabhängigen Übermaßes (Üm

3D/D), ab welchem der dann zur Einhaltung bedungene MAB Auswirkungen auf die vertraglich ga-
rantierten VT-Geschwindigkeiten bzw. -Leistungen zulässt. Diesbzgl. Auswirkungen auf die leis-
tungsabhängige Vergütung der VKL anhand der spezifischen Ausbruchsposition werden explizit
angeführt.
Da diese Regelung erst greift, wenn das durch das prognostizierte Übermaß beeinflusste ur-
sprüngliche (plangemäße) Ausbruchsprofil um mehr als :t 3,00% von dem mit dem effektiv aus-
geführten Übermaß (üm elf.) beeinflussten Ausbruchsprofil über- oder unterschritten wird, können
demzufolge nachstehende Gleichungen formuliert werden:

üm eft. = üm progn. + âÜm

AAUSBRUCHprogn. X (1 :t 3,00% : 100) = (R + di + üm progn. + Llüm + ds)2 X a. X 7t : 360
Üm 3% = Üm progn. + Llüm

330

331

332

siehe ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9ft., Seite 13: erforderliche Aufgliederung der Herstellkosten einer Leis-
tungsposition in die Kostenanteile Lohn (Einzellohnkosten) und Sonstiges (Einzelmaterial- und EinzeIgerätekos-
ten) für die zutreftende Leistung.
siehe ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9.1.2, Seite 13
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 5.5.2.5, Seite 29
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Gemäß der Interpretation des Regulativs ist zu beachten, dass bis zum normgemäßen 3,00%-
igen Grenzwert keine Anpassung der garantierten VT-Geschwindigkeiten zufolge des zur Einhal-
tung des Übermaßes bedungenen MAB erfolgen darf. Erst ab dem grenzwertabhängigen Über-
oder Unterschreiten werden die VT-Geschwindigkeiten im Verhältnis der Ausbruchsflächen an-
gepasst. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass bis zum Erreichen des 3,OO%-igenGrenzwertes
die Stützmittelzahl (OZ") konstant bleibt; d.h. die Auswirkungen der Mengenänderungen der
querschnittsabhängigen Verbrauchsmengen der bautechnischen Maßnahmen auf die prognosti-
zierten bzw. garantierten VT-Geschwindigkeiten des Regelvortriebs der VKL 5/5,91 werden nicht
beachtet.
Die Ermittlung der aus dem Geltungsbereich der VKL 5/5,91 resultierenden Bandbreite des Ü-
bermaßes erfolgt somit unter dem vereinfachten Ansatz333 der Beibehaltung der prognostizierten
Stützmaßnahmenausteilung gem. Regelvortrieb. Es werden nur jene Verbrauchsmengen der
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen berücksichtigt, die Abhängigkeiten zu dem sich durch das
variierende Übermaß verändernden Ausbruchsprofil ab einem Über- oder Unterschreiten des
3,00%-igen Grenzwertes aufweisen (wie z.B. Bogen- und Lastverteiler, Baustahlgitterlagen,
Spritzbeton in der Kalotte, etc.), um die Auswirkungen auf die Ermittlung der VT-
Geschwindigkeiten aufgrund des variierenden Übermaßes zufolge der "Neuklassifikation" gem.
ÖN B 2203-1 im Vergleich zu der prozentuellen Abminderung im Verhältnis der Ausbruchsprofile
besser aufzeigen zu können.

Variation des Übermaßes (Üm) bei lABSCHLAG = 1,70 m = konst.:

II 6,71

plangemäßes Ausbruchsprofil [m2]: 61,95 62,01 65,86

Bewertungsfläche [cn2] 56,55 56,55 56,55
Linie la [m): 18.94 18,95 C> C> 19,56

C> C>
Übennaß Om: 0,000 0,003 ~:: :~ 0,195
Oberprofil 0,: konst. :: ::
Absehlagalänge [ml: konst.

Stiilzmittel- und Parameter:
Zusatzmaßnahmen: Menge pro Menge pro Menge pro Menge pro Menge pro

Prozent: rn-Tunnel Prozent: rn-Tunnel Absellis rn-Tunnel rn-Tunnel Prozent:
Anker.
Swellex-Anker 1= 2.00 m 0,00 m 0,00 m Slk. 0,00 m 0,00 m
SN-Mörtelanker 1= 4,00 m 100,0% 16,47 m 100,0% 16,47 m Stk. 16,47 m 16,47 m 100,0%
SN-Mörtelanker 1= 6,00 m 100,0% 21,18 m 100,0% 21,18 m Stk. 21,18 m 21,18 m 100,0%
Ortsbrumnker:
Ankeranzahl im Abschlag 0,00 Sik 0,00 Stk Stk. 0,00 Sik 0,00 Stk
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung 0,00 Stk 0,00 Sik Slk. 0,00 Sik 0,00 Stk
Baustahlgitter:
1. Lage -.. 98,4% 18,94 Ill' 98,4% 18,95 Ill' 32,74 Ill' 19,26 Ill' 19,56 Ill' 101,6%
2. Lage -.. 98,4% 18,94 Ill' 98,4% 18,95 Ill' 32,74 Ill' 19,26 Ill' 19,56 ni' 101,6%
Zusatz~ u. Ortsbrustbewehrung Abw. 0,00 Ill' 0,00 ni' 0,00 Ill' 0,00 Ill' 0,00 ni'
Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen 98,4% 11,14 m 98,4% 11,15 m 19,26 m 11,33 m 11,50 m 101,6%
Sp_n:
Kalotte d= 98,4% 4,74 Ill' 98,4% 4,74 ni' 8,18 ni' 4,81 m' 4,89 ni' 101,6%
Ortsbrust d= 96,8% 1,68 Ill' 96,9% 1,68 m' 2,95 m' 1,74 ni' 1,79 m' 103,1%
SpieBe:
unvennörteh 1= 6,00 m 100,0% 169,41 m 100,0% 169,41 m Stk. 169,41 m 169,41 m 100,0%
vennörteh 1= 6,00 m 0,00 m 0,00 m Stk. 0,00 m 0,00 m

2. ORDNUNGSZAHL: 5,85 II 5,85 II 5,91 II 5,97

91,57
56,55
23,20
1,355

konst.
konst.

Menge pro
rn-Tunnel Prozent:

0,00 m
16.47 m 100,0%
21,18 m 100,0%

0,00 Stk
0,00 Stk

23,20 ni' 120,5%
23,20 ni' 120,5%
0,00 ni'

13,65 m 120,5%

5,80 ni' 120,5%
2,52 ni' 145,1%

169,41 m 100,0%
0,00 m

333. Anm. des Verfassers: Wenn davon ausgegangen wird, dass die geomechanischen Parameter und die Über1a-
gerungshöhe des Hohlraumbauwerks konstant sind und die Konvergenzen im seiben Ausmaß wie der Hohl-
raumradius (R) zunehmen, lässt dies die Aussage zu, dass der Ausbauwiderstand (P) annähemd linear vom
Hohlraumradius abhängt (P = fkt.(R)). D.h. mit zunehmendem Hohlraumradius nimmt auch der Ausbauwider-
stand zu, was zur Folge hat, dass die Stützmittel und Zusatzmaßnahmen in Relation ebenfalls mehr werden
müssten. Diese simplifizierte Aussage berücksichtigt jedoch nicht das zeitabhängige Verhalten des Gebirges in
Interaktion mit dem Ausbauwiderstand.
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Variation des Übermaßes (Üm) bei lABSCHLAG = 1,31 m = konst.:

plangomö8eo Auobruchaproftl [m']:
Bewertungsllacho Im'}
Unie 1. (ml:
Übermaß!\,;
Ûbarprolil u,.:
Abachlagslingo [ml:

61,85
56.55
lB.84
0,000
konst.

konsl. =

62,01
56.55
lB.95
0,003

65,88

56.55
19.56
0,185

81,57
SB.55
23.20
1,35&
konst.
konst.

Slützmll1el- und Parlmeter:
ZU88tzmaßnahmen:

Anker:

SweUex.Anker I. 2.00 m

SN-MOnelankar I. 4,00 m
SN-MOnelankor I. 8,00 m
Ortabruatlinker:
Ankeranzahl im Abschlag

Vers_ Ankerplane ohne VOOip8I1nung
Bauatahlgitter.
1.lage ~ .. 1.0
2.lBge ~-= 1.0
Zusatz- u. Ortsbruslbewehnmg ~.' 0.0
Bog.~ und uetwrteiler:
Ausbalbogen Stk. = a.B
Spritzbeton:
KaIon. d. 0.26 m
onsbnJsl d. 0.04 m
SpIa8a:
unvermOrteU I. 6.00 m

vermOrteh I. 6.00 m

Mengo pro Mongo pro Mongo pro Mongo pro Mongopro Mongo pro
Prozent: rn-Tunnel Prozent: m.Tunnel Abschtao rn-Tunnel rn-Tumel Prozent: rn-Tunnel Prozent:

0.00 m 0.00 m a.a.Stk. 0.00 m 0.00 m 0.00 m

100,0% 16.47 m 100.0% 16.47 m 5.4 Stk. 16,47 m 16.47 m 100.0% 16.47 m 100.0%
100.0% 21.1B m 100.0% 21.1B m 4.6 Stk. 21,18 m 21.1B m 100,0% 21.1B m 100.0%

0.00 Slk 0.00 Stk 0.0 SlI< 0.00 Slk 0.00 Slk 0.00 Slk
0.00 Slk 0.00 Stk 0.0 SlI<. 0.00 Slk 0.00 Slk 0,00 SIk

98.4% lB.94 Ill' 9B.4% lB.95 Ill' 25.23 Ill' 19.26 Ill' 19.5B Ill' 101.6% 23.20 Ill' 120.5%
98.4% 16.94 Ill' 98."'" lB.95 Ill' 25.23 Ill' 19.26 Ill' 19.5B Ill' 101.6% 23.20 Ill' 120.5%

0.00 Ill' 0.00 Ill' 0.00 Ill' 0.00 Ill' 0.00 Ill' 0.00 Ill'

98.4% 11.14 m 9B.4% 11.15 m 14.84 m 11.33 m 11.50 m 101.6% 13.65 m 120.5%

98.4% 4.74 m' 9B.4% 4,74 m' 6.31 m' 4.Bl m' 4.89 m' 101.6% 5.90 m' 120.5%
96.6% 1.68 m' 96.9% 1.68 m' 2.27 m' 1,74 Ill' 1.79 m' 103.1% 2.52 m' 145.1%

100.0% 169.41 m 100.0% 169,41 m 37.0 Stk 169.41 m 169.41 m 100.0% 169.41 m 100.0%
0.00 m 0.00 m 0.0 SlI< 0.00 m 0.00 m 0.00 m

2. ORDNUNGSZAHL: 5,65 II 5,65 II 5,81 " 5,117 II 6,71

Tabelle 5-7: theoretische Bandbreite des Übermaßes im Geltungsbereich der VKL 5/5,91 auf Basis
der prognostizierten Stützmittel und Zusatzmaßnahmen

Nach Berechnung der maßgebenden Daten unter Beibehaltung aller Kalkulationsgrundlagen und
-annahmen lässt sich für das in der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 festgehaltene Regulativ folgende
Situation darstellen:

LoIlns1lI1don l.llI1nslIlndon LalrII<os1In & A-'Io.8IlfLallntoslen & u.-
1m-VI I~ m-YT Regel-VT Regel-VT ~ Pogei-VT _/rn'

lJollMlmI lt.WI\1>'I filin

V_desO_Iles(ü.JIlei~SlÜlmillll-lIIdlu_lI1!l:
VIQ. 5 I 5.91 ù,,; 0,100 m 1.70 0.00" 63,94 41J 4,23 292,2l) 270.58 341fD1 0.4928 t.701,38 0.00 0,00" 14,64 0,00 26.61

ù,,; . 0.195 m 1.70 3.01% 65ß6 4,11 4,10 296.65 275.00 34,4aIIO 0..a54 t.724,4O 23,02 1,35'4 2A~ llJ7 26.11
0,,; . 0250 m 1.70 4.76'4 66.98 4,14 4,1ll 298.66 m.rA 34ß14a 0.4822 t.74O,74 39.36 2,31% 24,11 11,53 25.99
U,; 0.500 m 1.70 12.93'1\ 7221 3,i7 3,61 :118,49 :!S6.94 362374 0.4668 !J11.f7 110.49 6,49'/0 23,34 ,1,30 25.1ll
U,; 0.750 m 1.70 21,41% 7/.63 3,82 2,33 311.17 296.69 37.6782 0.452ß !JIJ,91 182,53 10,73'4 22,63 .2,01 24,27
0,,; . 1,000 m 1,70 :Il.2!ß 8325 J,II 2,95 327.70 ])6.31 39.1372 0.4394 t.158,II 255.1$ 15,m 21,i7 ./p7 23~1
0,,; . l.355m 1.70 4321% 91~7 J,4I ~4O 340.63 319.37 412864 0.4228 2.0&4,32 362.94 21,33% 21,14 .3.50 22.54
0,,; 0.003 m 1.70 .3.01% 62,01 4,30 4,38 2ll8,26 :!S6.62 33.4!ll2 0,4995 t.m,1iS .26,73 .1,m 14.98 0,34 27,00
0,,; 0.000 m 1.70 .3,11% 61.95 4,30 4,38 :!S6,œ :!S6.43 33.4825 0.4999 !.S74,13 .27.26 .1,1Ol\ 24,99 0,35 27f!l.

VIQ. 5 I 5.91 0,,; 0.100 m 1,3t 0.00" 63.94 3.19 4,23 275.52 255.14 36.0871 0.5226 1.104,31 102.97 I,Iß 2!l,13 1,49 28.22
0,,; . 0.195 m 1,31 3.01% 65ß6 3.94 4,10 279.72 259.31 36.5755 0,5t4a !J2!l,75 127.39 7,49'4 25,74 1,10 27,7/
0,,; . 0250 m 1.31 4.76'4 66.93 2,IlO 4,1ll :>lIl,55 261,17 36,9])3 0.5115 1.141,52 145.13 1,53'4 25,57 Oil3 2751
0,,; . 0.500 m 1.31 t2.93'4 72.21 3,74 3,11 290.62 270J2 38.4650 0.4955 1.123,25 221.86 13,04'4 14,11 0,13 26.64
U,; 0.750 m 1.31 21,41% 7/!i3 3,10 2,33 29951 279,34 40.0171 0.4107 2.000,19 299.51

17_
24,1ll 11,61 25,7/

0,,; . 1.000 m 1.31 :Il.2!ß 8325 3M 2,Il5 :1)8.39 29825 41.5819 0.4669 tOll,1S 378.œ 22,22% 23,35 .129 24.98
0,,; 1.355 m 1.31 4321% 9151 US ~4O 320.:Il 000.31 43~ 0.4496 tl95,31 4ill.ill 2!J,Il3'J\ 22,11 .2,t6 23,97

0,,; 0.003 m 1.31 .3.01% 62~1 4,01 4,38 271.88 251.47 35~lœ 0.5296 t.775,53 74.15 4,31'4 2!l,1I 1.84 28.63
0,,; 0.000 m 1.31 .3.1t% 61.95 4,01 4.38 271.69 251.29 35.1003 0.5300 t.775,00 73ßl 4,33'4 26,50 1.86 28.65

Tabelle 5-8: Übersicht maßgebender Daten bei Variation des Übermaßes auf Basis des prognosti-
zierten Regelvortriebs der VKL 5/5,91

Anm.: Spalte d-% auf Regel-VT entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeI-
lohnkosten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - Abweichungsbandbreite :t 6%)

Eine Analyse der Situation zufolge des variierenden Übermaßes zeigt, dass hier nur die Lohn-
stunden pro m-VT bzw. die Lohnkosten pro m-VT den richtigen Vergleich zum prognostizierten
Regelvortrieb wiedergeben, da die Lohnstunden pro m3-VT bzw. die Lohnkosten pro m3-VT durch
ein vom variierenden Übermaß abhängiges plangern. Ausbruchprofil und der daraus resultierend
beeinflussten, höheren VT-Leistung/AT scheinbar günstiger auf den m3-VT umgelegt werden
können.
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Jegliche Erhöhung des prognostizierten Übermaßes wirkt sich in der Leistungserbringung eigent-
lich, wie in Tabelle 5-8 dargestellt, für den AN in Bezug auf den prognostizierten Regelvortrieb
nachteilig aus. Dies führt jedoch in der Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition
unter Beachtung des zuvor gemachten, vereinfachten Ansatzes weitgehend zu einem Vorteil des
AN und zu einem Nachteil des AG, wie das nachfolgende Bsp. zeigt:

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb

(+ 3,00% AAUSBRUCHprog.):

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.1.3.1 unverändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 ~ 65,86

üm[m] 0,10 ~ 0,195

üp [ml 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [m/AT] 4,23 S 4,10 (bzw. 4,18)

progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 S 26,18

progn. LK/m-VT [€/lfm] 1.701,38 ~ 1.724,40

abrechenbare LK/m3-VT [€/m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 ~ 1.752,53

(die gleichen Auswirkungen stellen sich beim modifizierten Regelvortrieb lABSCHLAG= 1,31 m bei der Erhöhung des

Übermaßes erst bei einem neuen Üm~ 0,750 mein)

Bei der Gegenüberstellung der VT-Geschwindigkeiten (siehe Abbildung 5-27) unter Beachtung
des zuvor gemachten, vereinfachten Ansatzes fällt auf, dass bei zunehmenden Übermaß das
Regulativ tendenziell geringere "abrechenbare" VT -Geschwindigkeiten für die Bauzeitermittlung
und damit zusammenhängend für die Abgeltung der zeitgeb. Kosten der Bst. zulässt als der tat-
sächliche Zustand mit den effektiven VT-Geschwindigkeiten vorgeben würde. Hier stellt sich LA.
ebenfalls ein Vorteil für den AN hinsichtlich der zur Vergütung gelangenden zeitgeb. Kosten der
Bst. ein (Ausnahme: bei geringer üm-Erhöhung des modifizierten Regelvortriebs bei min. lABSCHLAG
=1,31m).

Variation des Übermaßes üm (Entwicklung der VT-Geschwindigkeit zu/olge Erhöhung des Übermaßes)

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

~ 0,80
CIO

Ë 0,70

j 0,60

,::> 0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

..... ........... .. ......... .. ......... ................ ............ ...................... .. ............. ......... .. ......... ..
91,95

87,95
85 a< ~ J

i' I
83,95

81,95 oS
79,95 ~

Q.

77,95
..
.c
u

75,95 2
.D

73,95 ..
::l

71,95
<I:
È

~67,9
Q.

5,95

63,95

61,95

Regelvorlrieb I.= 1,70 m der VKL 5/5,91
VT-Gesehw.: 4,23 Ifm/AT
Übermaß: 1 0,0 cm
Grenzbereich It. ÖN B 2203-1/Pkl. 5.5.2.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -+- VT-Geschwindigkeit modil. Regal.VT 1= 1,70M ... '" '" .... lX) Cl> 0 "'- M ... '" '" .... lX) Cl> 0 "'- M ...
N N N N N N N ,.; ,.; M ,.; ,.; ,.; ,.; ,.; ,.; ,.; .; .; ... .; .;

Vortriebsgesehwindigkeil [rn/AT] -..- VT-Geschwindigkeit modil. Regal-VT 1= 1,31 m

__ VT-Geschwindigkeit gem. ÖN B 2203:1

Abbildung 5-27:
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Bei Abminderung des Übermaßes in der Leistungserbringung sinken die Lohnstunden pro m-VT
bzw. die Lohnkosten pro m-VT gegenüber den prognostizierten Vorgaben des Regelvortriebs.
Dies wirkt sich aber in der Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition unter Beach-
tung des zuvor gemachten, vereinfachten Ansatzes zum Nachteil des AN und zum Vorteil des
AG aus, wie das nachfolgende Bsp. zeigt:

Regelvortrieb : modifizierter

Regelvortrieb

(- 3,00% AAUSBRUCHprog.):

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.1.3.1 unverändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 S 62,01

üm[m] 0,10 S 0,003

üp [ml 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 ~ 4,36 (bzw. 4,30)

progn. LK/m3-VT [€/m3] 26,61 ~ 27,00

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 S 1.674,66

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 S 1.650,09

(die gleichen Auswirkungen stellen sich beim modifizierten Regelvortrieb lABSCHLAG= 1,31 m bei der Abminderung des

Übermaßes ein)

Die zur Bauzeitermittlung heranzuziehenden, adaptierten nabrechenbaren" VT-Geschwindig-
keiten gern. Normenregulativ (siehe Abbildung 5-28) unter Beachtung des zuvor gemachten,
vereinfachten Ansatzes stellen aber hier eine nachteilige Situation für den AN gegenüber dem
tatsächlichen Zustand mit den effektiven VT-Geschwindigkeiten dar.

Variation des Übermaßes üm (Entwicklung der VT-Geschwindigkeit zufolge Reduktion des Übermaßes)

0.10

0,09

0,08

0,07

:ê: 0,06

'"E 0,05
j

,::> 0,04

0,03

0,02

0,01

D,DO

. - ... . . ..... .. .. 63,95

63,75
63,65

1\
63,55 _
63,45 !
63,35 ~
63,25
63 ~,05 a...
62,95 ~
62,85
62,7 ..

"6 , 5 ~
2,55 E

62,45 8,
c

62,35 ..
a.62,25

62,15
62,05
61,95

RegelvortriebI.c 1,70 m der VKL515,91
VT-Gesehw.:4,23 "m/AT
Übermaß:10,0 cm
Grenzbereich II.ONB2203-1/Pkl.5.5.2.1

t.VT.Gesehwindlgkeitzulolgegültigen
Abschlagslanganbareich

t.VT.GeschwindlgkeltRegelllOrtriebzu
ONB2203.1/Pkl5.52.1

Vortriebsgeschwindigkeit[rn/AT]
'"0>
M

o
o
..; '"o..; o

..; '".i
o
"l... '""l...

o
'"'..;

o...
..;

--+-VT.Gaschwlndlgkelt modll.Regal-VTI= 1,70
-_ VT.Geschwlndigkeitmodll.Regel.VTI= 1,31m
--+-VT-Geschwlndlgkeit gem. ONB2203.1

Abbildung 5-28: Einfluss des prognostizierten Übermaßes bei Abminderung auf die nabrechenbare" VT-
Geschwindigkeit
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o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur Grenzfläche A:
Das Überprofil (üp) kann im Sinne der ÖN B 2203-1 durch den Bieter in die Ermittlung der VT-
G~,~c;,~~i~di..keite~,w;zufolg,~desverfahrenstechnischu..erforderlich~'! ..AlJsbruchpT()Jil~.~iDfließen.111••••11.' .,..............,.,...,.,.,.,.,........",'.'.. .'."'.""lllfi ....,....,...,.,"".."'111•.
111.jli~
• Bergwassererschwernis:
Bei der Vergütung eines Wassererschwernis ist stille Voraussetzung, dass Bohr- und Betriebs-
wässer aus der Messung der für die Einstufung der Wassererschwernisklassen notwendigen
Bergwasserspende auszuschließen sind.
Die ÖN B 2203-1 enthält weiters keine Bestimmungen bzgl. eines definierten Zeitpunktes im Ab-
schlagszyklus für eine aussagekräftige Wassermessung (z.B. kurz vor oder nach dem geschut-
terten Abschlag), auch ist eine stetige abschlagsbezogene Messung nicht vorgesehen. D.h., eine
Messung ist nur dann vorgesehen, wenn sich augenscheinlich die Wasseranfallsmenge ändert
(keine Quantifizierung, wie vglb. in der SN SIA 198).

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.):
Die zeitgeb. Kosten der Bst. werden in allen Vergütungsszenarien des Ausbruchs nach dem sel-
ben Prinzip anhand der LV-Position II (Vorhalteposition) It. Bauzeitmodell gern. ÖN B 2203-1
(siehe Abbildung 5-5), durch die vertraglich ermöglichte Dynamik anhand der Steuerung des
Vordersatzes unter Einfluss der tatsächlichen VKL-Verteilung mit den entsprechend vertraglich
garantierten VT-Geschwindigkeiten, anpassbar vergütef34. Die Grundvoraussetzung einer
diesbzgl. fairen, leistungsgerechten Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vor-
triebs ist genau dann erfüllt, wenn die prognostizierten bzw. vertraglich garantierten VT-
Geschwindigkeiten genau den effektiven VT-Geschwindigkeiten entsprechen; ansonsten treten
die zuvor beschriebenen Differenzen aufgrund der simulierten Leistungsänderungen ein.

Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen VKL getrennt beinhaltender, konventioneller
techno Lösemethoden Bagger- und Sprengabbau im zyklischen Vortrieb zeigt diese Kombinati-
on Auswirkungen auf die (Vor-)Kalkulation und faire, leistungsgerechte Vergütung der zeitgeb.
Kosten der Bst., v.a. der zeitgeb. Gerätekosten während des Vortriebs aufgrund des veränderli-
chen Baugrunds - zur Erläuterung des Sachverhalts dienen nachfolgende Ausführungen.
Hinsichtlich der möglichen Änderung in der Längenverteilung der VKL gegenüber der Prognose
(aufgrund des veränderlichen Baugrunds) ist anhand der möglichen Kombination an Lösemetho-
den wie folgt zu unterscheiden:

o Szenario A: artreine techno Lösemethoden
Die zur Vorhaltung erforderlichen Gerätekosten des vortriebsklassenbezogenen Geräte-
konzepts bei artreinen techno Lösemethoden - die Gerätedisposition unterscheidet sich

wesentlich im konventionellen Spreng- bzw. Baggervortrieb sowie im Teilschnittmaschi-
nenvortrieb voneinander - können aufgrund der prognostizierten VKL der Höhe nach iden-
tisch angesetzt werden. Diese Vorhaltekosten werden in der LV-Position Nr. II (Vorhalte-
position) der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs gem. Bauzeitmodell (siehe

Abbildung 5-5) in eine Pauschale pro zu vergütenden Verrechnungseinheiten umgelegt:

334 Anm. des Verfassers: An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass die zeitgebundenen Kosten der Bst., insbe-
sondere die zeitgeb. Gerätekosten während des Vortriebs, projektabhängig nicht nur durch die vertraglich er-
möglichte Dynamik der entspr. VT-Geschwindigkeiten über die Kalotte, sondern auch über die Strosse und
Sohle zu steuern sind, da z.B. beim Ausbruch speziell im quellenden Gebirge von Strosse und Sohle in Abwei-
chung zur VKL-Verteilung der Kalotte ebenfalls zeitaufwendige Maßnahmen erforder1ich werden können.
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monat!. Gerätemiete x [€NM] der VKL X (konventioneller Sprengvortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit v. [mNM]

monat!. Gerätemiete y [€NM] der VKL y (konventioneller Sprengvortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit vy [mNM]

monat!. Gerätemiete z [€NM] der VKL Z (konventioneller Sprengvortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit Vz [mNM]

usw.

es gilt daher: x = y = z = a = konst.

LHOHLRAUM = Ifm VKL x + Ifm VKL y + Ifm VKL Z

IfmVKL x IfmVKL y IfmVKL Z IfmVKL '.'---xa+---xa+---xa ---
V, vy V, =ax!lfV".=aprogn/VE

IfmVKL x IfmVKL y IfmVKL Z ,~l m VKl '. I--- + --- + --- ---V, Vy V,.,

Eine diesbzgl., von der Prognose abweichende effektive Längenverteilung der VKL bzw.
ein Entfall einer oder mehrerer VKL besitzt keine Auswirkungen auf die faire, leistungsge.
rechte Vergütung der zeitgeb. Gerätekosten.

VKL Zentfällt;

LHOHLRAUM = Ifm VKL x + Ifm VKL X neu + Ifm VKL y + Ifm VKL y neu. wenn Ifm VKL Z = Ifm VKL X neu + Ifm VKL y neu"

(IfmVKL x + IfmVKL X neu) (IfmVKL y+ IfmVKL yneu)
--------xa + --------xa

V, Vy
. = a I VE NE------------------- = aprogn.

(IfmVKLX + IfmVKL X neu) (IfmVKL v + IfmVKL V neu)--------+ --------
v, Vy

o Szenario B: artdifferente technoLösemethoden
Die zur Vorhaltung notwendigen Gerätekosten des vortriebsklassenbezogenen Geräte-
konzepts können in Hinblick aut eine erforderliche wirtschaftliche Optimierung bei artdiffe-
renten techno Lösemethoden aufgrund der prognostizierten VKL der Höhe nach unter-
schiedlich angesetzt werden (z.B. Baggervortrieb - unter besonderen Umständen, wenn
die Bagger-VKL verstärkt am Portalbereich eines Untertagebauprojekts zu liegen kommen
- Reduktion der Schutter- und Spritzbetongeräte sowie der Sprengmittellager, Zündma-
schine, Zündkreisprüfer, etc.). Diese Vorhaltekosten werden ebenfalls in der LV-Position
Nr. II (Vorhalteposition) der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs gem. Bauzeit-
modell (siehe Abbildung 5-5) in eine Pauschale pro zu vergütenden Verrechnungseinhei-
ten umgelegt:

monat!. Gerätemiete x [€NM] der VKL X (konventioneller Sprengvortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit Vx [mNM]

monat!. Gerätemiete y [€NM] der VKL y (konventioneller Sprengvortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit vy [mNM]

monat!. Gerätemiete z [€NM] der VKL Z (konventioneller Baggervortrieb) mit der garantierten VT-

Geschwindigkeit Vz [mNM]

usw.

es gilt daher: x = y = a = konst. ; z < x, y bzw. a

LHOHLRAUM = Ifm VKL x + Ifm VKL y + Ifm VKL Z
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IfmVKLX IfmVKLY Ifm VKLZ IfmVKLi,j ••

xx+ xy+ xz =~ XI,J
VX Vy f Vz L Vi, j - PauschaleprognNE

IfmVKLXIfm VKLy I m VKLZ .=1 IfmVKLi,j---+---+--- ---
Vx Vz Vi,j

VKL Zentfällt;

LHoHLRAUM = Ifm VKL x + Ifm VKL X neu + Ifm VKL y, wenn Ifm VKL Z = Ifm VKL X neu

(lfm VKLX+ IfmvKLxnou) IfmVKLY
-------Xx +---xy

(If Vx If ) If Vy
- anoNE> Pauschaleprogn.NEm VKLX+ m VKLXnoum VKLY-------+---

Vx Vy

Dies führt im gegenständlichen Fall (monat!. Gerätemiete pro VM in den konventionellen
Spreng-VKL > monat!. Gerätemiete pro VM in den konventionellen Bagger-VKL) der leis-
tungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Gerätekosten des Vortriebs beim Entfall der
Bagger-VKL zu einem Vorteil des AG und einem Nachteil des AN; beim Entfall einer
Spreng-VKL verhalten sich die Auswirkungen umgekehrt (~ faire, leistungsgerechte Ver-
gütung).

In diesem Zusammenhang lässt sich jedoch m.E. schlussfolgern, dass bei nur einer vor-
handenen LV-Position II (Vorhalteposition) - zwar gern. normkonformen Bauzeitmodell - für
den Vortrieb zufolge getrennt klassifiziertem Bagger- und Sprengabbau das Baugrundrisi-
ko anhand der Längenverteilung der VKL versteckt auf den Bieter bzw. AN im Zuge der
Vorkalkulation überwälzt wird, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Zuge der Preisfindung
für die zeitgeb. Gerätekosten nur auf die prognostizierte Verteilung der VKL beziehen
kann, was aber der im deutschsprachigen Raum gängigen Rechtssprechung widerspre-
chen würde.
Eine Änderung der Einheitspreise (Vergütungspauschale pro VM) der zeitgeb. Gerätekosten
des Vortriebs ist hierbei anstandslos über die Änderung der Art der Leistung bzw. die Än-
derung der Umstände der Leistungserbringung gern. ÖN B 2110 (subsidiär gilt ABGB
~1168 (1) oder ~1170a (2» in Abhängigkeit des zu betrachtenden Detaillierungsgrades ar-
gumentierbar.

B.) Veraütunassituation bei neuklassifizierter Stützmittelzahl (OZ') außerhalb einer
VKLaem.normkonformer VKL-Matrix

Da eine flexible Tunnelbaumethode eine Fülle von Möglichkeiten bietet, den Vortrieb in Bezug
auf den Ausbruch und den Sich~rungsbedarf auf die auftretenden vielfältigen Verhaltensformen
des Gebirges anzupassen, die Vortriebsklassifikation inkl. dem Vergütungsmodell mittels Stütz-
mitteizahl (ai') gern. ÖN B 2203-1 diese Flexibilität nur mit diversen Festlegungen von .mit
diesbzgl. starr wirkenden Entgeltanpassungsmechanismen versehenen VKL gestattet, hat sich
die Anzahl der für die Projektabwicklung erforderlichen VKL bei den in den letzten Jahren durch-
geführten Projekten um ein Vielfaches erhöhf35

•

335 ausführlich in Purrer (1999) aus FN 106 300 Z, unveröffentlicht
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Üblicher Weise werden zwei bis drei VKL je Abschlagslängenbereich in kontinuierlich an-
grenzender Abfolge der entsprechenden, durch die Stützmittelzahlen definierten Geltungsbe-
reiche gern. VKL-Matrix dem Vertrag zugrunde gelegt, um die prognostizierte Bandbreite ink!. der
eintretenswahrscheinlichen Abweichungen des Gebirgsverhaltens abzudecken und die betr.
Vergütungssituation für die Vertragsabwicklung zu fixieren; Dies soll für den AG eine gewisse
Preisstabilität und -sicherheit im Hinblick der Schaffung notwendiger neuer VKL während der
Vertragsabwicklung bringen und das diesbzgl. Diskussionspotential bei der Vergütung der Leis-
tungen vermindern.

Bei einer VKL infolge neuklassifizierter Stützmittelzahl (OZ"), die außerhalb ihres ausgeschriebe-
nen Geltungsbereiches gern. der VKL-Matrix It. ÖN B 2203-1 zu liegen kommt, werden der ver-
rechenbare Einheitspreis der Ausbruchsposition der VKL und die vertragliche VT-
Geschwindigkeit

o entweder durch bereits diesbzgl. zufällig passende, vertragliche Vorgaben von
klassifizierten VKL - zufolge der in die VKL-Matrix einfließenden und das tatsächli-
che Gebirgsverhalten widerspiegelnden Parameter Abschlagslänge und Stützmit-
teizahl (über Bewertungsfaktoren), die aufgrund der Neuklassifikation zufällig ei-
nem ausgeschriebenen Matrixfeld entsprechen - gern. den Vertragsbestimmungen
der ÖN B 2203-1 ersetzt (~faire, leistungsgerechte Vergütung),

o oder mittels eines Extrapolationsregulatives der ÖN B 2203-1 - d.h. beim Vor-
trieb werden Bereiche aufgefahren, die in der VKL-Matrix nicht definiert sind - auf
Grundlage von vertraglich festgelegten Einheitspreisen und VT-Geschwindigkeiten
benachbarter VKL ermittelt.

Dem durch Letzteres geschaffenen Einheitspreis und zugehörigen VT-Geschwindigkeit lie-
gen keine plausibel abgeleiteten, klassenspezifisch angepassten Kalkulationsgrundlagen (wie
z.B. Berücksichtigung veränderlicher Leistungs- und Aufwandsansätze, Gleichzeitigkeitsfaktoren,
Anpassung der Ausbruchsetappen im Teilausbruch, etc.) zufolge einer Beachtung des vorhan-
denen, veränderten spezif. Gebirgsverhaltens zugrunde, da einerseits v.a. durch die in der (Vor-)
Kalkulation übliche mengengebundene kalkulatorische Erfassung und Verknüpfung der klassen-
spezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen
keine detaillierten Kalkulationsgrundlagen für eine vertragsrechtlich angemessene Ablei-
tung eines Einheitspreises und einer VT-Geschwindigkeit zur Verfügung stehen und ande-
rerseits diese auch aus einer bauwirtschaftlich geprägten Interesse (vertragliche Angaben
widerspiegeln die Preissituation des Bauvertrages und gewähren einerseits das Fortschreiben
eines der Vertragskalkulation allfällig zu Grunde liegenden, immanenten Kalkulationsirrtums und
andererseits die Erhaltung des ursprünglichen Preisniveaus als Basis der Ableitung der zusätzli-
chen Preise) hervor gehen müssen (~faire, leistungsgerechte Vergütung).
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c.) Fazit der Veraütunassituation
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sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohn-
stunden [Mah/m-VT] außerhalb des klassifizierten
Abschlagslängenbereichs bei Anwendung des klassi-
schen VMod It. ÖN B 2203-1
(Darstellungsbezug: OZ" = konst.)

Abbildung 5-29:

• Lohnkosten der Bst. während des Vortriebs:
Die gegenständliche VKL 6/5,91

VT-Klassifikation ink!.
klassischem Vergü-
tungsmodell mittels
Stützmittelzahl ist u.a.
bei der Anwendung der
LV-Positionen-Variante
(a) LA. systemimma-
nent damit behaftet,
dass sich der Verlauf
der Erlössituation der
Lohnstunden [Mah/m-
VT] anhand der leis-
tungsabhängigen
Vergütung der VKL
(mengengebundene
kalkulatorische Erfas-
sung und Verknüpfung
der klassenspezifi-
schen und kapazitäts-
abhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen) ab Unter- oder Überschrei-
ten der normativ festgelegten Abgrenzungen sprunghaft ändert (Geltungsbereich der VKL zu-
folge des definierten Abschlaglängenbereiches - siehe Abbildung 5-29 und zufolge einer gewis-
sen bewerteten Art und Menge an Stützmaßnahmen - siehe Abbildung 5-30).

Abbildung 5-30: sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohn-
stunden [Mah/m-VT] innerhalb des klassifizierten Ab-
schlagslängenbereichs bei Anwendung des klassi-
schen VMod It. ÖN B 2203-1
(Darstellungsbezug: oz' = konst.)
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Der veranschaulichte
sprunghafte Verlauf in
der Erlössituation der
Lohnstunden [Mah/m-
VT] entsteht natürlich
auch sinngemäß bei
der Anwendung der
LV-Positionen-Variante
(b) - die leistungsab-
hängige Vergütung der
VKL anhand der zuge-
hörigen LP (nur für den
Preisai1teil Sonstiges)
bleibt im betrachteten
Abschlagslängenbe-
reich zwar konst., je-
doch die leistungsab-
hängige Vergütung der
zeitgeb. Lohnkosten
der VT-Mannschaft(en)
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erfolgt ab Unter- oder Überschreiten der normativ festgelegten Abgrenzungen der VKL ebenso
sprunghaft - im Zuge der normkonformen VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell
mittels Stützmittelzahl.

• zeitgebundene Kosten der Bst. (inkl. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) während
des Vortriebs:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Eine zulässige Änderung der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängen-
bereich ändert den Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der Bst. während
des Vortriebs nicht (trotz Beeinflussung der vertraglich garantierten VT-
Geschwindigkeit); erst bei Wechsel des Abschlagslängenbereiches kommt es
im Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs
zu einem systemimmanenten Vergütungssprung.

o ad Art und Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
Durch die alleinige Art- und Mengenänderung in den Stützmaßnahmen im
klassifizierten Abschlagslängenbereich kommt es im Verlauf der Erlössituation
der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs zum Vergütungssprung (be-
dingt durch den damit zusammenhängenden VKL-Wechsel aufgrund der VKL-
Abgrenzung anhand der Stützmittelzahl und der dadurch resultierend einfließen-
den, in der jeweiligen VKL unterschiedlich vertraglich garantierten VT-
Geschwindigkeit).

---+ generelle Auswirkung(en):
Für die unmittelbar auf der Bst. verantwortlichen Vertreter der Vertragsparteien wird es dadurch
erschwert, einerseits die Abschlagslänge und andererseits den Sicherungsbedarf im Zuge der
Vortriebsklassifikation vor Ort rein nach dem anzutreffenden spezif. Gebirgsverhalten festzule-
gen. Vielmehr spielt hier das wirtschaftliche Interesse eine nicht zu unterschätzende Rolle und
erschwert dadurch das zu erzielende Einvernehmen der Vertragsparteien in der vor Ort verbind-
lich zu beschließenden Ausbaufestlegung.

Ein noch unerwähnter Schwachpunkt in der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmo-
dell mittels Stützmittelzahl (otl

) gem. ÖN B 2203-1 ist jedoch auch in der Stabilität der einzelnen
festgelegten VKL der VKL-Matrix zu sehen. Je kleiner die Bewertungsfläche (As) des projek-
tierten Regelquerschnitts (z.B. bei Vortrieben von Erkundungsstollen bzw. First-, Ulmenstollen,
etc.) wird, desto kleiner ist die mögliche Mengenänderung der Stützmaßnahmen (vgl. Pkt.
5.1.3.4.2 - n x As = &: (StMTM X fs)) und desto eher wird ein VKL-Wechsel zufolge der geforder-
ten Flexibilität hinsichtlich der Anpassbarkeit an die örtlichen Gegebenheiten der Untertagebau-
methode aufgrund der veränderlichen Gebirgsverhältnisse erforderlich, der sodann einerseits
vermehrte VKL-Festlegungen in der VKL-Matrix erfordert und andererseits die sprunghafte Ver-
gütung in den zugehörigen Leistungspositionen der VKL und der Vorhaltepositionen der zeitgeb.
Kosten der Bst. während des Vortriebs sowie das daraus resultierende, wirtschaftlich geprägte
Taktieren bei den Ausbaufestlegungen kausal verursacht. Vice versa, je größer die Bewer-
tungsfläche (As) des Regelquerschnitts wird, desto größer ist die mögliche Mengenänderung
der Stützmaßnahmen (vgl. Pkt. 5.1.3.4.2 - n x As = &: (StMTM X fs)) und desto eher wird ein VKL-
Wechsel zufolge der geforderten Flexibilität hinsichtlich der Anpassbarkeit an die örtlichen Ge-
gebenheiten der Untertagebaumethode aufg!und der veränderlichen Gebirgsverhältnisse ver-
mieden. Dies bewirkt tür den AG eine hohe Wahrscheinlichkeit in der Preisstabilität im Zuge der
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KapitelS

Eine Anwendung der VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stütz-
mitteizahl (OZu) gem. ÖN B 2203-1 empfiehlt sich daher m.E. nur bei relativ großen Regel-
querschnitten zufolge eines. guten geologischen Erkundungsgrades und zutreffender
Prognosesicherheit der VKL-Verteilung in der VKL-Matrix.

5.1.4 Zusammenfassung
5.1.4.1 Gebirgscharakterisierung (geotechnische Klassifikation)

Dem aus der Entwicklung immer wieder angeprangerten Fehlen von petrographischen Bezeich-
nungen und geomechanischen Beschreibungen für den Nachvollzug geotechnischer Baugrund-
modelle wurde mit der ÖGG-Richtlinie Rechnung getragen. Somit fließen die maßgeblichen Ge-
steins- bzw. Gebirgskennwerte indirekt über die ÖGG-Richtlinie an hand der Gebirgsartenbe-
stimmung und deren Charakterisierung in Gebirgsverhaltenstypen in die Vortriebsklassifikation
der ÖN B 2203-1 ein (Festlegung des Abschlagslängenbereiches und Bestimmung der Stütz-
maßnahmen). Dieser Umstand objektiviert im Vergleich zu anderen Systemen die Transparenz
dieser VT-Klassifikation erheblich.

5.1.4.2 Vortriebsklassifikation und Vergütungsmodell

Die Klassifizierung des Vortriebs ink!. dem klassischen Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl
(OZu), wie sie in dieser ÖN B 2203-1 definiert wurde, kommt der Anwendung einer an die Ge-
birgsverhältnisse flexibel anpassbaren Untertagebaumethode LA. gut entgegen, da mitunter der
Zwang der eng begrenzten Stützmaßnahmenabgrenzung durch den Modellcharakter hinsichtlich
der ansonsten entstehenden, nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken seitens des Bieters
bzw. des AN größtenteils entfällt. Diese Freiheit des Stützmaßnahmeneinsatzes vor Ort darf aber
vom AG nicht dahingehend missverstanden werden, dass er nur noch in der Planungsphase die
Gesamtfläche der VKL-Matrix ausfüllen muss, ohne die prognostizierten Gebirgsverhältnisse zu
beachten. Ein verantwortungsbewusster AG hat die erforderlichen bautechnischen Maßnahmen
unter Berücksichtigung aller im Untertagebau maßgebenden Faktoren festzulegen und gezielt in
die VKL-Matrix zu übertragen.

-+ zusammengefasstes Ablaufschema der VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergü-
tungsmodell mittels Stützmittelzahl (OZu) gem. ÖN B 2203-1:

o 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung336 bzw. infolge Grundlage
der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens

-+ Problem(e):
• hohe Anzahl an VKL (hoher Arbeitsaufwand beider Vertragsparteien im

Zuge der Vertragsabwicklung)

336 Anm. des Verfassers: Die in der ÖN B 2203-1 beinhaltende optionale Wahl der Leistungspositionen zur Vergü-
tung des Ausbruchs - Variante (a) oder (b) - unterscheiden sich bei der normkonformen VT-Klassifikation ink!.
klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl (OZII) lediglich in der Anzahl der auszuschreibenden, zu
kalkulierenden und letztendlich in der Anzahl der abzurechnenden LV-Positionen (differenter Arbeitsauwand für
die Projektbeteiligten). Die Auswirkungen der unter Pkt. 5.1.3.5.2 angeführten Probleme stellen sich unabhän-
gig der zur Option stehenden LV-Positionen-Varianten ein.
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• mengengebundene kalkulatorische Erfassung und Verknüpfung der
klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von
Ausbruch und Stützmaßnahmen

o Ausbaufestlegung(en)

o 2.-malige VT-Klassifikation jedes einzelnen Abschlags für die Vergütung auf
Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens, jedoch infolge eingetretener
Leistungsänderungen erst im Nachhinein möglich

- Problem (e):
• trotz bekannt erwartbarer Abweichungsszenarien (u.a. VKL-bestimmende

Leistungsänderungen) aus der Prognose ermöglichen die formulierten
Entgeltanpassungsmechanismen kein Nachfahren der tatsächlich er-
forderlich werdenden Lohnkosten
(Problematik der Anpassung der mengengebundenen kalkulatorischen
Verknüpfung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen EinzeI-
lohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen)

• starre Vergütungsregelung des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen
innerhalb einer VKL
- bei Änderung der Abschlagslänge nicht vorgesehen jedoch geregelt
- bei Änderungen der Stützmaßnahmen in Art und Menge nicht vorgesehen
jedoch geregelt

• Zufälligkeit der Vergütung der VKL
• Extrapolationsregulativ für VKL nur bauwirtschaftlich - ohne geo-

technischem Einfluss - orientiert .
• sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
• sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der Bst.

- Auswirkung(en) inkl. Vorgabe eines zu erreichenden Verbesserungspotentials:

o Feedback auf Ausbaufestlegungen infolge wirtschaftliches Interesse
- Loslösung im Gebrauch einer 2.-maligen, "völlig eigenständigen" VT-

Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgs-
verhaltens (insbesondere in der Anwendung der Bewertungsfaktoren)

o VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungsände-
rungen lassen keine monatliche schlussrechnungsmäßige Abrechnung zu
- Verhinderung der Umlage der gesamten leistungsabhängigen Einzeilohnkos-

ten der VT-Mannschaft(en) in die einschlägige Leistungsposition der VKL

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen keine faire
und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
- Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohnstunden und

in den zeitgeb. Kosten der Bst.
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5.2 SN SIA 198 Untertagbau

KapitelS

Bei der Entwicklung eines praxistauglichen Klassifizierungssystems in der Schweiz ist vglb. mit
Österreich von Beginn an ebenfalls die Forderung gestellt worden, sowohl den gebirgsmechani-
schen Belangen wie auch der Preisbildung und Vergütung der untertägigen Leistungen gerecht
zu werden.
Die Normung des Untertagbaus in der Schweiz hat sich seit. dem Erscheinen der ersten SN SIA
198 i.d.F. 1975, die im Nachgang zum Gotthard Straßentunn'elentstand und daher nur den kon-
ventionellen Vortrieb beinhaltete, und der SIA-Empfehlung 198/1 i.d.F. 1985 gewandelf337. Die
1993 inkraftgetretene SIA-Norm 198338behandelt sämtliche Vortriebsarten im fest- und Locker-
gestein, wie u.a. den zyklisch konventionellen Vortrieb sowie den kontinuierlich maschinellen
Vortrieb. Ein wesentlicher Grundgedanke beim Vortrieb im Festgestein beruht auf den Herstell-
kosten der Ausbruchsklassen (AK), die für den Ausbruch eines unterirdischen Hohlraums in Ab-
hängigkeit von der Art und der Menge des Sicherungsbedarfes (i.S. der SIA Ausbruchsicherung)
je nach techno erforderlicher Lösemethode entstehen. Dabei wird auch der Zeitpunkt, zu dem
diese Maßnahmen wirksam werden und den Vortrieb dadurch behindern, indirekt in dieser Vor-
triebsklassifikation berücksichtigt.

Der Sicherheitsaspekt ist in der SIA-Normenserie 198 ebenfalls stark verankert, da darin explizit
festgehalten wurde, dass Maßnahmen für die Arbeitssicherheif339, die aus den gleichen Mitteln
wie die Maßnahmen zur Stützung des Hohlraumes bestehen, für die Bestimmung der AK mitbe-
rücksichtigt werden.

Derzeit gelten die SN SIA 531 198 (01.10.2004), die SN SIA 197 (01.10.2004) und die SN SIA
118/198 (01.11.2004). Dieser Arbeit liegt die SN SIA 198 (01.05.1993) für konventionell vorge-
triebene Hohlraumbauwerke zu Grunde, auf die in weiterer Folge detailliert eingegangen wird.
Abänderungen aus der SN SIA 118/198 und der SIA 531 198 zur betrachteten SN SIA 198
(01.05.1993) werden in Ergänzung aufgezeigt. Diese Berücksichtigungen basieren auf dem Ver-
nehmlassungsexemplar der SN SIA 118/198 und dem revidierten Entwurf der SN SIA 531 198.

• Anwendungsgebiet:
Die schweizerische Klassifikation setzt ebenfalls für konventionelle Vortriebe die Erkenntnis vor-
aus, dass die Erhaltung der Tragfähigkeit des den Hohlraum umgebenden Gebirges im Unterta-
gebau aus technischer und wirtschaftlicher Sicht vorrangige Bedeutung zukommt.
Die aktuelle, zu begutachtende SIA-Norm 198340grenzt das Anwendungsgebiet der Untertage-
bauten wie Tunnel, Stollen, Kavernen und Schächte, die bergmännisch erstellt, erhalten, erneu-
ert oder erweitert werden und umfasst sämtliche Vortriebsarten und techno Lösemethoden.

5.2.1 Modellbeschreibung

Im vertragsrechtlichen Sinn341gilt die SN SIA 198 für die Ausschreibung und Ausführung von
Untertagebauten als Ergänzung der SN SIA 118342Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten

337
338
339

340
341

vgl. Buchli (1993) in Tunnel 5, Seite 294
SN SIA 198 (01.05.1993)
ausführlich in Buchli (1993) in Tunnel 5, aaO.: Bundesgesetz über Unfallversicherung (UVG) vom 20.03.1981,
sowie die darauf abgestützten Verordnungen des Bundesrates und die Richtlinien der 'schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt (SUVA);
vgl. SN SIA 198 (01..05.1993), Pkt. 0.12 u. 0.13, Seite 4
vgl. Andraskay (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 425
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i.d.F. 1991 und ist damit geeignete Grundlage für Werkverträge343 im Untertagebau. Die in den
Werkvertrag aufzunehmenden Vertragsbestandteile, soweit diese von den Vertragsparteien als
Bestandteil des Vertrages bezeichnet werden, regeln daher die Rechte und Pflichten der Ver-
tragsparteien in Ergänzung zur SN SIA 118.
Die SIA-Norm 198 berücksichtigt auch den Normpositionskatalog (NPK) der Schweizer Bauwirt-
schaft, der in Ergänzung Einzelheiten von Ausmaß und Vergütung regelf44

•

5.2.1.1 Gebirgscharakterisierung

Die vorliegende Empfehlung SIA 199345 Erfassen des Gebirges im Untertagebau i.d.F. vom Ok-
tober 1998 regelt die Erarbeitungen von Grundlagen zur Beschreibung der geologischen, hydro-
geologischen und geomechanischen Verhältnisse sowie geotechnischen Beurteilungen des Ge-
birges in sämtlichen Projektstadien von bergmännisch zu erstellenden Untertagebauten. Die vor-
liegende SIA-Norm 199 unterscheidet inhaltlich eindeutig zwischen einer Beschreibung und einer
Beurteilung des Gebirges.

Die Beschreibung und Darstellung der geologischen, hydrogeologischen und geomechanischen
Verhältnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung des Gebirges und dessen Unterteilung in
verschiedene Homogenbereiche sowie für die Formulierung und Bewertung möglicher Gefähr-
dungsbilder. Ziel der Beschreibung des Gebirges ist die Ausarbeitung eines geologischen Mo-
dells, das als Basis für die Beurteilung des Gebirges u.a. auch infolge der Gefährdungsbilder
hinreichend ist und die Erarbeitung von Baugrundmodellen erlaubt. Die primär qualitative Beur-
teilung des Gebirges dient als dann der Prognose von Beschaffenheit und Verhalten des Gebir-
ges bei der Ausführung (Schaffung des Hohlraums) und - anhand der einschlägigen Bestim-
mungen der SN SIA 199 erweitert - Nutzung von Untertagbauten. Eine nachvollziehbare, syste-
matisierte Entscheidungsfindung für die Planung der Stützmaßnahmen ist daher ermöglicht.

Weiters unterscheidet die SIA-Norm 199 bei der Beurteilung des Gebirges, ähnlich der ÖGG-
Richtlinie, in eine zweckgebundene Projektierungsphase und eine zweckgebundene Ausfüh-
rungsphase:

• Projektierungsphase:
In dieser Phase dient die Beurteilung des Gebirges zur Erarbeitung des Projektes und des Aus-
führungskonzeptes. Die Planung von geeigneten bautechnischen Maßnahmen erfolgt auf Grund-
lage aus der Beurteilung resultierender, erkannter und formulierter Gefährdungen. Ein Vergleich-
bares Flussdiagramm, wie in der ÖGG-Richtlinie verankert, wird nur verbal im Sinne von festge-
legten Normenbestimmungen umrissen.

Die Ermittlung der AK gemäß SN SIA 198 basiert auf Grundlage erstellter projektabhängiger
Homogenbereiche gern. SN SIA 199; um die Mengenermittlung für das LV und eine Bauzeit-
prognose durchführen zu können, ist desweiteren auf Basis der prognostizierten Verteilung der
Homogenbereiche eine Prognose hinsichtlich der Verteilung der AK (unter Zuweisung der bau-
technischen Maßnahmen) über die gesamte Länge des zu errichtenden Hohlraumes zu erstellen.

342

343

344

345

SN SIA 118 (14.11.1991)
siehe SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 1.12, Seite 7: Die entgeltliche Ausführung einer Bauarbeit für einen ande-
ren, den Bauherrn, erfolgt auf Grund eines Werkvertrages. Der Bauherr ist Besteller, der Ausführende ist Un-
ternehmer im Sinne des Art. 363 OR (schweizerisches Obligationenrecht).
vgl. Buchli (1993) in Tunnel 5, Seite 294
SEmpfehlung SIA 199 (10.1998)
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• Ausführungsphase:
In dieser Phase dient die laufend durchzuführende Beurteilung des Gebirges der Bestätigung der
prognostizierten bautechnischen Maßnahmen bzw. ihrer Anpassung an die anzutreffenden Ver-
hältnisse vor Ort. Darin enthalten ist die Überprüfung, wenn nötig eine Anpassung oder Neudefi-
nition der ursprünglich untersuchten Gefährdungen bzw. zusammengefassten Gefährdungsab-
schnitte.

Um bei dieser Vorgangsweise die erforderliche Sicherheit gewährleisten zu können, sieht die SN
SIA 199, ähnlich wie bei der ÖGG-Richtlinie, einen entsprechenden Sicherheitsplan vor, der die
für das Bauwerk zu berücksichtigenden Gefährdungsbilder in einer zusammenfassenden Dar-
stellung enthält und an hand von Gefahrenstufen optimiert regelt, mit welchen bautechnischen
Maßnahmen diesen Gefährdungen bei Eintreten oder Nichteintreten begegnet werden soll
(Maßnahmen an der Gefahrenquelle, Vorauserkundung, Messungen, Vorhalten bestimmter Ma-
terialien und Geräte usw.).

Auch die schweizerische Methode der Gebirgscharakterisierung stellt eine Vorgangsweise der
nachvollziehbaren Festlegung von bautechnischen Maßnahmen dar und zählt zu den dem Sinne
der Definition nach projektabhängigen Systemen. Sie ist ebenfalls Voraussetzung für die
weitere Vorgangsweise der Ausbruchklassenfestlegung gern. SN SIA 198.

5.2.1.2 Vorgangsweise der Klassifikation
5.2.1.2.1 Planungsphase (prognostizierte Vortriebsklassenfestlegung)
Gern. SN SIA 198 legt der Bauherr bzw. AG im Rahmen des Projektes die Vortriebsart samt zu-
gehöriger Lösemethode (konventioneller Sprengvortrieb im Fels bzw. konventioneller Vortrieb im
Lockergestein), die Ausbruchsart, die Profiltypen346 und die Ausbruchsicherung347 (i.S. von
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen) sowie je nach Erfordernis weitere den Vortrieb beeinflussen-
de Maßnahmen fest. In der Planungsphase wird aufgrund geomechanischer Berechnungen und
des daraus abgeleiteten art- und mengen mäßigen Sicherungsbedarfes für den Ausbruch für ein
bestimmtes, einer Gebirgsart zu gewiesenes und mit einer ermittelten Gebirgsgüte behaftetes
Gefährdungsbild die AI(348folgendermaßen bestimmt:

Die Ausbruchsart im Zuge des Sprengvortriebs im Fels sowie des Vortriebs im Lockergestein
ohne mitlaufender Stützung349 (vorauszusetzen ist hierbei auch, dass das letztgenannte Vor-
triebsverfahren erforderlichenfalls mit oder ohne stabilisierenden und entwässernden Maßnah-
men durchzuführen ist) legt fest, in welchen Etappen der Ausbruch zu erfolgen hat und wird in
der gegenständlich analysierten SIA-Norm wie folgt unterschieden:

348

347

348

349

siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 1.1, Seite 6: Darstellung des Ausbruchquerschnitts, der Ausbruchsiche-
rung und der Verkleidung (Innenschale).
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.23.11, Seite 18: Die Ausbruchsicherung umfasst alle Vorkehrungen, die
während oder nach dem Ausbruch zu treffen sind, um den Zusammenhang des Gebirges zu wahren sowie Ein-
stürze und unzulässige Deformationen zu vermeiden. Die Ausbruchsicherung dient auch zur Vermeidung von
Unfällen und Schäden.
Anm. des Verfassers: Eine davon abhängige Wahl und ein abhängiger Einsatz der Vortriebsgeräte sind Sache
des Unternehmers und haben keinen Einfluss auf die AK.
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.51.1, Seite 46: Im Lockergestein werden die folgenden Vortriebsverfah-
ren - mit oder ohne stabilisierende und entwässernde Maßnahmen - unterschieden:
- Vortrieb ohne mitlaufende Stützvorrichtung
- Vortrieb mit mitlaufender Stützvorrichtung (Messervortrieb, Schildvortrieb).
(Letztgenanntes Vortriebsverfahren wird in der gegenständlichen Dissertation nicht behandelt)
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B:
c:
0:

E:

Normenklassifizierungen

Vollausbruch
Vol/ausbruch mit nachträglichem Sohlausbructr50

Kalottenausbruch und nachträglicher Strossenabbau
Kalottenausbruch unterteilt und nachträglicher Strossenabbau
Paramentstollenausbruch (Ulmenstollenausbruch) und nachträgli-
cher Ausbruch von Kalotte, Kern und Sohle
weitere vom Bauherrn objektspezifisch definierte Ausbruchartert51

• Sprengvortrieb im Fels:
Speziell die Behinderung des Ausbruchvorgangs infolge des Vortriebs in Abhängigkeit der Art,
der Menge und des Einbauortes der Ausbruchsicherung prägen den Leitgedanken352 dieser SIA-
Norm 198. Deshalb werden sie als zusammengehörige Arbeitsgattung betrachtet, was diese
Norm anhand von spezifischen AK - im Vernehmlassungsexemplar der SN SIA 118/198353 be-
reits als Sicherungsklassen (SK) bezeichnet - zu berücksichtigen versucht. Es werden daher
folgende 5 AK unterschieden:

AK I: Die Ausbruchsicherung verursacht eine unbedeutende Behinderung
des Ausbruchzyklus (des Vortriebs).

AK II: Die Ausbruchsicherung verursacht eine leichte Behinderung des
Ausbruchzyklus (des Vortriebs).

AK III: Die Ausbruchsicherung verursacht eine erhebliche Behinderung
des Ausbruchzyklus (des Vortriebs).

AK IV: Die Ausbruchsicherung verursacht eine Unterbrechung des Aus~
bruchzyklus (des Vortriebs) (sofortige Sicherung nach jeder Aus-
bruchetappe).

AK V: Die Ausbruchsicherung erfolgt laufend mit dem Ausbruch und be-
dingt eine sofortige Stützung der Brust oder eine Voraussicherung ..

Das wesentliche Klassifizierungskriterium ist nach wie vor das Gebirgsverhalten, das Klassifizie-
rungsmerkmal in Abhängigkeit von der Größe des theoretischen Ausbruchprofils beim Spreng-
vortrieb im Fels ist die davon abhängige, zur Ausführung in den einzelnen Profiltypen gelangen-
de Ankeranzahl (n) - Felsankeranzahl (Klassifikationsmerkmal des Sicherungsbedarfs). Die Zahl
der Anker bezieht sich auf den Profilumfang pro Laufmeter Tunnel oder auf die gesamte
Ortsbrustfläche und ist als vertraglich vereinbarter Richtwert (falls in den Ausschreibungsunterla-
gen nicht anders geregelt) aufzufassen. In Ergänzung dazu werden die Arbeitsbereiche (Vor-
triebsbereiche) für den zyklisch konventionellen Hohlraumvortrieb wertmäßig in numerischer
Laufmeterangabe wie folgt festgelegt:

350

351

352

353

siehe SN Entwurf 531 198 (2003) - revidierte SN SIA 198, Pkt. 3.3.2, Seite 23
siehe SN Entwurf 531 198 (2003) - revidierte SN SIA 198, aaO.
ausführlich in SIA 0 0104 (1993), Seite 13ft.
siehe SN SIA 118/198 (Vemehmlassungsexemplar2004), Pkt. 8.1.5.2, Seite 18
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Sprengvortrieb im Fels:

max. Ausbruchbreite [ml: 3 6 10 (12) 15

n Anzahl der Anker pro Ifm-Tunnel 2 4 5 ---354 9

L1 Brustbereich [ml 2 3 (4) 5 (5) 5

L2 Vortriebsbereich [ml 15 20 25 (25) 35

L3 rückwärtiger Bereich [ml 150 200 250 (250) 300

Tabelle 5-9: Richtwerte für n, L1, L2 und L3 (nach SN SIA 198)
[die in Klammer 0 angeführten Zahlen entsprechen den Angaben aus dem Vernehm-
lassungsexemplar SN SIA 118/198]

Arbeitsbereiche beim Sprengvortrieb und
beim Vortrieb im Lockergestein (nach SN SIA
198)

LI

Abbildung S-31:

Bei allfälligem Teilausbruch ist die Ausbruchsicherung in der fertig ausgebrochenen Kalotte für
die Klassifikation des gesamten Tunnelprofils maßgebend. Die Arbeitsbereiche L1, L2 und L3
werden ab der fiktiven Ortsbrust der vollflächigen Kalotte gemessen355

• Ander Ortsbrust bezieht
sich die Ausbruchsicherung
auf die freistehende Fläche
ohne die Fläche eines nach-
träglich ausgeführten Sohlge-
wölbes oder eines Kernab-
baus. Weiterer Bedarf an
Stützmaßnahmen außerhalb
der bezeichneten Arbeitsbe-
reiche hat keinen Einfluss auf
die Klassifikation nach SN SIA 198356

•

Anhand des in Tabelle 5-9 angeführten Richtwertes (n), der für die Klassifikation die maßgeben-
de Ankeranzahl regelt, wird gem. SN SIA 198 (siehe Anhang 13.2.2fTabelle 13-24) unter Be-
rücksichtigung der Arbeitsbereiche L1, L2 und L3 (Einbauort der Ausbruchsicherungen) die AK
bestimmt (- 1.-malige VT-K/assifikation für die Ausschreibung bzw. info/ge Grund/age der
Vergabeaufl!!lIsis des progno~~!z..!f!rtenspezif. Ge~/~g!!'!f!rha/tens).

.•....... ........•.....•............ . .

it

Ausbruchsklassen:
Ausbruchsarten:

AKI AK II AK III AKIV AKV

A ... Vollausbruch AI All AlII AIV AV

B ... Kalottenausbruch BI BII Bill BIV BV

C ... Kalottenausbruch unterteilt elll CIV ev

D ... Paramentstollen (Ulmenstollen) 0111 DIV DV

354

355

356

357

ausführlich in SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 11.1.2, Seite 28: die von der Aus-
bruchsbreite variabel abhängige Ankeranzahl in der SN SIA 198 wurde durch einen Festwert im Vortriebsbe-
reich L1 von 0,4 Anker/m2 am Profilumfang bzw. in den Vortriebsbereichen L2 und L3 von 1,0 Anker/m2 am
Profilumfang ersetzt;
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.23.23, Seite 37
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.23.16, Seite 36
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 4.66, Seite 25
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E ..• Teilausbruch (objektspezifisch)358

Normenklassifizierungen

Tabelle 5-10: Matrix der ausbruchsartabhängigen Ausbruchsklassen (nach SN SIA 198)

Falls in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes geregelt wird, schreibt die SIA-Norm 198
die folgenden max. Werte für die zulässigen Abschlagslängen in den einzelnen AK als vertraglich
vereinbart vor:

AK I und II: keine Beschränkung
AK III: maximal 3,00 m (maxima/4,OO m)
AK IV: maximal 2,00 m
AK V: Länge wird durch die Sicherung während des Vortriebes bestimmt

• Vortrieb im Lockergestein (bzw. maschinenunterstützter Vortrieb im Lockerge-
stein)

Die Behinderung des Vortriebs im Lockergestein ohne mitlaufender Stützvorrichtung und ohne
oder mit stabilisierenden sowie entwässernden Maßnahmen wirkt sich an hand des Aufwandes
für den Ausbruch in Abhängigkeit der Ausbruchsart und nebst der üblichen Ausbruchsicherung359

nach dem Grad der Bruststützung aus. Die Abbaubarkeit (z.B. der Grad der natürlichen oder
künstlichen Verkittung) des Bodens und die Menge der Stützmaßnahmen am Profilumfang bilden
keine zusätzlichen Merkmale für die Vortriebsklassifikation und die daraus resultierende Staffe-
lung der Ausbruchspositionen im LV. Auch das Maß der Behinderung der Ausbruchsarbeiten
infolge stabilisierender oder entwässernder Maßnahmen wird nicht als zusätzliches Klassifikati-
onsmerkmal herangezogen.

Gern. SN SIA 198/Pkt. 5.53.1 ist für die Unterteilung nach.dem Grad der Bruststützung der Anteil
der gestützten Fläche der Ortbrust ausschlaggebend. Diese Werte gelten als vertraglich verein-
bart, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes geregelt wird. Für die Staffelung der
Ausbruchspositionen wird unterschieden:

a: Bruststützung s 33%
b: Bruststützung von 34% bis 66%
c: Bruststützung von 67% bis 100%

Jene Stützmaßnahmen an der Ortbrust, die nur sporadisch (z.B. am Wochenende) zur Anwen-
dung gelangen, gelten nicht für eine Einstufung nach dem Grad der Bruststützung.

Die Matrix der gegenständlichen SIA-Norm ergibt sich für den Vortrieb im Lockergestein daher
wie nachstehend angeführt, wobei jedes Feld wiederum einem Einheitspreis, unter vorauszuset-
zender Festhaltung der zugehörigen Soll-Leistung und der vorgesehenen täglichen Arbeitszeit
des Bieters im zuschließenden Werkvertrag, entspricht:

ohne Ausbruchsklassen:
Ausbruchsarten: Bruststüt-

a b c
zung:

A ... Voll ausbruch A Aa Ab Ac

B ... Kalottenausbruch B Ba Bb Be

C ... Kalottenausbruch unterteilt C Ca Cb Cc

358

359
siehe SN SIA 118/198 (Vemehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 11.1.1.1, Seite 28
vgl. Buehli (1993) in Tunnel6, Seite 354
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o ...Paramentstollen (Ulmenstollen) D Da Db Dc

E ... Teilausbruch (objektspezifischfBo E Ea Eb Ec

KapitelS

Tabelle 5-11: Matrix der Ausbruchsarten und der Grade der Ortsbruststützung (nach SN SIA 198)

5.2.1.2.2 Ausführungsphase (tatsächliche Vortrieb~klassenfestlegung)
In der Ausführungsphase wird das Hohlraumverhalten aufgrund der effektiven Standzeit sowie
der Resultate von Konvergenzmessungen infolge unbestreit~arer geologischer Verhältnisse be-
urteilt. Sind demzufolge während der Ausführung Änderungen betr. der Ausbruchsart oder der
Ausbruchsicherung (i.S. von Sicherheits- und Stützmaßnahmen) gegenüber der Planungsphase
notwendig, so ordnet gern. SIA-Norm 198 der AG diese nach Rücksprache mit dem AN (Stich-
wort - Ausbaufestlegung) an361

•

Stellt sich die in der Planungsphase prognostizierte Ausbruchsicherung als unzureichend heraus
oder verlangen die geologischen Verhältnisse einen Wechsel der Ausbruchsart, ist im Zuge der
Ausführung im ersten Fall Zusätzliches festzulegen, d.h. die Stützmittel und ev. erforderlichen
Zusatzmaßnahmen werden auf die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort angepasst, im zweiten Fall
ist ein häufiges Wechseln der Ausbruchsarf62 allerdings zu vermeiden, wobei in beiden Fällen
die (vergütungs-)technischen und terminlichen Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen
sind. Die SN SIA 118/198363 führt weiters aus, dass im Fall der Ausführung von artdifferenter
Ausbruchsicherung (Abänderung der Art der Stützmaßnahmen) als die in der Bestimmung der
prognostizierten AK bezeichnete angewendet wird, die Zuordnung zur tatsächlichen AK durch
AG und AN im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt.
Auch in der gegenständlichen Vortriebsklassifikation löst jener, in der Ausführungsphase zusätz-
lich festgelegter Sicherungsbedarf, der innerhalb der in der SN SIA 198 definierten Arbeitsberei-
che (L1, L2 und L3) zu liegen kommt, eine Neuklassifikation aus, welche dann - wiederum ver-
einfacht gesagt - die Basis anhand der Zuweisung in die ausbruchsartbehaftete Ausbruchsklas-
senmatrix für die Abrechnung der VT-Leistungen und die Ermittlung der abrechenbaren Bauzeit
darstellt (~ 2.-malige VT-Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spe-
zif. Gebirgsverhaltens). Nachträglich eingebaute Ausbruchsicherung außerhalb der in der SIA-
Norm 198 definierten Arbeitsbereiche (L1, L2 und L3) verändert die ermittelte AK nicht.

In wie weit dieser Entgeltanpassungsmechanismus eine faire, leistungsgerechte Vergü-
tung der Leistung des potentiellen AN gewährleistet, v.a. im Hinblick auf die Änderung der
prognostizierten Abschlagslänge, der Art und der Menge der der AK zugehörigen Aus-
bruchsicherung, wird im Zuge dieser Dissertation im Pkt. 5.2.3 ft. ausführlich untersucht.

5.2.2 Voraussetzungen für eine (angemessene) faire, leistungsge-
rechte Vergütung

Die SN SIA 198 und der Normpositionenkatalog (NPK) bilden die Grundlage für die Regelung
von Ausmaß und Vergütung. Diese SIA-Norm erläutert das Prinzip, d.h. was, wie geregelt wird,
der NPK beschreibt die Leistungen. Die SIA 198 enthält außerdem Grenzwerte, die maßgebend

360

361

362

363

siehe SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 11.1.1.1, Seite 28
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.21.1, Seite 18
siehe ausführlich NPK 261 0 - Untertagbau: Sprengvortrieb SPV (1994): eigene Leistungspositionen für Ar-
beitsumstellungen im Vortrieb des SPV zufolge Wechsel der Ausbruchart (nicht zu verwechseln mit einem Aus-
bruchklassenwechsel in der selben Ausbruchart)
siehe SN SIA 118t1'98 (Vernehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 8.3.3.2, Seite 22
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sind, wenn in der Ausschreibung die entsprechenden Regelungen für die Gültigkeit der Grenzen
der zu erbringenden Leistungen fehlen.

5.2.2.1 Voraussetzungen für die Ausschreibung

Die SN SIA 198 schreibt unter Pkt. 5.11.04 die Bestimmung vor, dass im jeweiligen projektspezi-
fischen LV nach Ausbruchsart, AK und dem Grad der Bruststützung (Leistungen gleicher Art und
Preisbildung in einer Leistungsposition) für zyklisch konventionelle Vortriebe zu unterscheiden
ist. Weiters ist auch der Grundsatz verankert, dass zur Berücksichtigung von Erschwernissen
jeglicher Art und Weise oder von nicht exakt abschätzbaren Leistungen gesonderte Leistungspo-
sitionen ausgeschrieben werden sollen (i.S. einer Kann-Bestimmung).

• Ausbruch364
:

In die jeweilige AK ist der zu quantifizierende Aufwand der Behinderung durch die prognostizierte
Art und Menge der Ausbruchsicherung, die bekanntlich Auswirkung auf die VT-Geschwindigkeit
bzw. -Leistung zeigt, in Abhängigkeit der Ausbruchsart und der Abschlagslänge des steigenden
oder fallenden Vortriebs zu berücksichtigen und in die Ausbruchspreise einzukalkulieren. Dem
wird mit einer Staffelung der Ausbruchspositionen mit dem Vordersatz [m3], getrennt nach Preis-
anteil Lohn und Sonstiges, gern. Tabelle 5-10 bzw. Tabelle 5-11 entsprochen365

•

Bzgl. eines Auftretens von Mixed-Face-Bedingungen sieht die gegenständliche SIA-Norm keine
speziellen Bestimmungen bzw. Regelungen hinsichtlich einer Vergütung vor. Diese kombinierte
Lösemethode ist aber sinngemäß als Erschwernis einzustufen, für das It. zuvor erwähntem
Grundsatz im NPK Aufzahlungspositionen auf den jeweiligen Basisvortrieb für die Übernahme
ins LV vorzusehen sind.

o Sprengvortrieb:
Bei den Ausbrucharten B, C und D ist für den ganzen Querschnitt (Kalotte, Strosse und z.T. Soh-
le) It. SIA 198 ein mittlerer Ausbruchspreis zu kalkulieren. Der nachträgliche Ausbruch eines
Sohlgewölbes in den Ausbruchsarten A, Bund C wird gesondert vergütet.

Wenn besondere Maßnahmen erforderlich werden, wie z.B. eine Verkürzung der Abschlagslän-
ge, eine Reduktion der Lademengen pro Zündstufe oder Teilsprengungen (z.B. bei Mixed-Face-
Bedingungen) sowie eine Verwendung spezieller Sprengstoffe und Zündsysteme, so werden
diese Maßnahmen gesondert als Aufzahlungspositionen im LV auf die jeweilige AK ausgeschrie-
ben366 (i.S. einer Muss-Bestimmung).
Der Wechsel von einer Ausbruchsart zu einer anderen ist ebenfalls in entsprechenden Leis-
tungspositionen auszuschreiben. Die Auswirkungen solcher Umstellungen auf die vertraglich zu
vereinbarende Bauzeit sind vom Bieter im Angebot anzugeben367

•

o Lockergestein:
Erschwernisse beim Abbau von Findlingen und Fels sowie Erschwernisse beim Vortrieb infolge
geneigter Ortsbrust mit einer Neigung von weniger als 3:1 oder mit Erdkeil sind gern. SN SIA 198
als separate Leistungspositionen gegliedert nach der Ausbruchsart auszuschreiben.

364

365

366

367

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pid. 5.2ft., Seite 34ft.
ausführlich in NPK 261 D - Untertagbau: Sprengvortrieb (1994)
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pid. 5.23.15, Seite 35 und NPK 261 D - Untertagebau: Sprengvortrieb (1994)
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pid. 5.22.4, Seite 34
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• Ausbruchsicherungen (Stützmittel und Zusatzmaßnahmen)368:

Da sich bekanntermaßen eine Änderung der Art, der Menge und des Einbauortes der Ausbruch-
sicherung auf die effektive VT-Leistung auswirken, sind innerhalb einer leistungsabhängigen
Vergütung diesbzgl. Regulative vorzusehen:
Die in den prognostizierten AK in Abhängigkeit der Ausbruchsart zugewiesene Ausbruchsiche-
rung (Stützmittel und Zusatzmaßnahmen) ist im LV in eigenen Leistungspositionen369 (gegliedert
nach werkstoffspezifischen Unterscheidungsmerkmalen) unabhängig von der jeweiligen aus-
bruchsartabhängigen AK auszuschreiben. Der Einheitspreis enthält die Lieferung und den Ein-
bau (z.S. bei Anker: Lieferung frei Sst., Sohr- und Versetzaufwand) der Stützmaßnahmen (vgl.
Standard-Analysen SBV). Für den allfällig nachträglichen Einbau zusätzlicher Ausbruchsicherung
außerhalb der Arbeitsbereiche (L 1, L2 und L3) sind im LV separate Leistungspositionen vorzu-
sehen.

Ist die Ausbruchsicherung in einem geschlossenen Ring im Voll- oder Teilausbruch vorgesehen,
so ist die Ringschlusslänge (max. Abstand zwischen Ortsbrust und geschlossenem Ring) oder
die Ringschlusszeit (benötigte Zeit für die Herstellung des Ringschlusses) abhängig von den
geotechnischen Bedingungen in den Ausschreibungsunterlagen für jede Ausbruchsetappe fest-
zulegen.

• Mehrausbruch:
Der MAS, ein per SIA-Norm 198 über das theoretische Ausbruchsprofil - welches an hand des
Normalprofils370 anzugeben ist - hinausgehender Ausbruch, wird für den Gesamtausbruchsquer-
schnitt in der gegenständlichen SIA-Norm in zwei Kategorien unterteilt:

o geologisch bedingter Mehrausbruch:
Die SN SIA 198 enthält die Bestimmung371

, dass der Bauherr bekannt zu geben hat, welche Ver-
formungen des Gebirges (Abweichungen von der Soli-Größe und Soll-Lage des theoretischen
Ausbruchprofils) für die ausgeschriebene Vortriebsart im gegenständlichen Projekt berücksichtigt
sind. Zufolge dessen wird das Normalprofil unter Berücksichtigung des Nutzungszieles und der
Wirtschaftlichkeit aufgrund der genannten Abweichungen festgelegt. Hierbei ist der Umstand zu
beachten, dass nur in seltenen Fällen alle Abweichungen ihren Maximalwert an derselben Stelle
erreichen und dass die theoretische Verkleidungsdicke372 (plangemäße Dicke der Innenschale)
örtlich auf einen kleineren Wert reduziert werden darf.

Die Berücksichtung des geologisch bedingten, vorhersehbaren aber unvermeidbaren MAB und
der dadurch bedungenen Schaffung eines Deformationsraums für die zu erwartenden Gebirgs-
verformungen (z.B. infolge Spannungsumlagerungen) erfolgt daher in der gegenständlichen SIA-
Norm nicht über eine radiale Übermaßangabe - wie vergleichsweise in der ÖN S 2203-1 -, son-
dern über die Berücksichtigung von Abweichungen373 vom Soli-Maß des Hohlraumbauwerks
(Größe, Form und Lage) anhand von drei Szenarien. Die Abweichungen gegenüber der Soll-
Größe und der Soll-Lage des theoretischen Ausbruchprofils können im Projekt

durch Vergrößerung des Normalprofils,

368

369

370

371

372

373

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.12ft., Seite 27ft.
ausführlich in NPK 2650 - Untertagbau: Ausbruchsicherung (1994)
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 1.1, Seite 5: Normalprofil - Darstellung des typischen Querschnitts mit
Angaben über Ausbruchsichening, Abdichtung, Verkleidung (Innenschale), Lichtraumprofil, Entwässerung so-
wie Innenausbau.
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.32, Seite 23f.
ausführlich in SN SIA 198 (01.05.1993), Anhang A2, Seite 51f.
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.31.1, Seite 5: Die Abweichung ist die Differenz zwischen dem Ist-Maß
und dem zugehörigen Soli-Maß.
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während der Bauausführung durch Anpassung des Profils aufgrund der tat-
sächlich gemessenen Abweichungen oder
allenfalls durch eine Kombination der beiden Lösungen berücksichtigt wer-
den.

Der Bauherr hat im Projekt fest zulegen und in der Ausschreibung anzugeben, welche Lösung
angewendet wird.

A : theoretische Ausbruchfläche des ganzen Profils
D : Abstand zwischen der theoretischen Ausbruchlinie
und der Grenzlinie G
d : Abstand zwischen der theoretischen Ausbruchlinie
und der Grenzlinie g
F : Fläche, für die das geologisch bedingte Überprofil
vergütet wird
P : Schnittpunkt der Grenzlinie G mit der effektiven Aus-
bruchlinie .

Als geologisch bedingte, nicht vorherseh-
bare und unvermeidbare Überprofile374

-

MAB Fläche F - gelten lokale Niederbrüche,
die nicht als Folge von Unachtsamkeit des
Unternehmers entstanden sind.

Der Profilanteil F ergibt sich durch die ra-
diale Abgrenzung der Punkte P, gebildet
durch die definierte Grenzlinie G geschnit-
ten mit der effektiven (tatsächlichen) Aus-
bruchslinie, und der tatsächlichen Aus-
bruchsbegrenzung bergseitig der Grenzli-
nie G. Falls in den Ausschreibungsunterla-
gen nichts anderes geregelt wird, ist der
Abstand D375 zwischen der theoretischen
Ausbruchslinie und der Grenzlinie G nach
folgender Formel zu berechnen:

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + ~

+ + + + +
+ + +

A

.ftekll\l. Ausbruchhnl'

l"eorehsct\e Ausbruchhr'u8

Grenzlinie G

Grenzlinie 9

für den Sorenavortrieb: Abbildung 5-32:
D [ml = 0,07 x JA , jedoch
Dmin = 0,40 m
für den Vortrieb im Locker-
Qestein. ohne mitlaufender
Stützvorrichtuna:
D [ml = 0,05 x JA , jedoch Dmin = 0,40 m

Begrenzung zum geologischen
Überprofil bei Sprengvortrieb,
Vortrieb mit TSM und Vortrieb
im Lockergestein (nach SN SIA
198)

A Ausbruchsfläche [m2] des Gesamtquerschnittes
(A theoretische Ausbruchflâche [wJ der jeweiligen Teilausbruchflâche)376

Da das Baugrundrisiko nach schweizerischer Rechtsauffassung377 (vgl. auch SN SIA 198/Anhang
5.21), vglb. zur österreich ischen Rechtsauffassung, ebenfalls in der Bestellersphäre zu liegen
kommt, unterscheidet die SIA-Norm hinsichtlich der Profileinhaltung folgende Wege:

vorauszusetzen ist - wird infolge zeit- und fachgerechter Ausführung der
Ausbruchsicherung der Hohlraum durch den Gebirgsdruck über das zulässi-
ge Maß nicht verformt, so ist der AN für die Einhaltung des Normalprofils
verantwortlich.

374

375

376

377

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.13.4, Seite 28
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.13.6, Seite 29
siehe SN SIA 118/198 (Vemehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 8.5.2.4, Seite 24
ausführlich in Müller - Teil 2 (1989), Seite 16ft.: Nach Schweizer Recht sind Werkmängel, die ihre Ursache im
mangelhaften Baugrund des Bauherrn haben, grundsätzlich selbst verschuldet (Grundsatz des Selbstverschul-
dens des Bestellers im Sinne Art. 369 OR). Das Risiko für den Baugrund trägt daher der Besteller.
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Tabelle 5-12:

wird trotz zeit- und fachgerechter Ausführung der Ausbruchsicherung der
Hohlraum durch den Gebirgsdruck über das zulässige Maß verformt, so ent-
scheidet der AG nach Rücksprache mit dem AN, welche zusätzlichen Maß-
nahmen zu treffen sind378. (bzgl. Vergütung siehe Punkt
5.2.2.3/Mehrausbruch)

o verfahrenstechnisch bedingter Mehrausbruch - Vorhaltung des Überprofils
(d):

Das normativ angeführte Überprofil (d) (siehe Abbildung 5-32) - entspricht dem Überprofil (üp)

der ÖN B 2203-1 - ist nicht Teil des Normalprofils, welches aber den Zweck hat, den verfahrens-
technisch bedingten, vorhersehbaren aber unvermeidbaren MAB zu berücksichtigen. Es ist in
den Einheitspreisen für Ausbruch und Abtransport einzukalkulieren und definiert die Grenzlinie g.
Im Angebot ist die radiale Maßangabe dieses einkalkulierten Überprofils vom Bieter anzuführen.

• Bergwassererschwernis379:
Die Berücksichtigung von Erschwernissen bei den Vortriebsarbeiten zufolge Wasserandrang
(z.B. verminderte Arbeitsleistungen, Mehraufwand für Bohrtätigkeiten, usw.) findet in der Vor-
triebsklassifikation der SN SIA 198 direkt einfließend nicht statt, ab einer normativ festgelegten
Mindestwasseranfallsmenge werden diese Erschwernisse jedoch gesondert nach Gruppenstun-
den (Lohnkosten der Vortriebsmannschaft pro Zeiteinheit als Aufzahlungspositionen auf die Re-
gelvortriebe im LV380)vergütef381.
Die vergütungsfähigen Gruppenstunden werden gegliedert nach AK, in Abhängigkeit vom theore-
tischen Ausbruchsprofil in fallenden oder steigenden Vortrieb sowie nach der anfallenden Was-
sermenge, welche mindestens während 8 Stunden gleichmäßig anfällt (siehe Tabelle 5-12). Er-
schwernisse bei Wass~rmengen, welche die in Tabelle 5-12 genannten unteren Grenzwerte der
Wasseranfallsmengen nicht erreichen, sind in den Ausbruchspreisen gern. SIA-Norm inbegrif-
fen382.

Tunnel mit theoretischer Tunnel mit theoretischer Reduktions-

Ausbruchsfläche: Ausbruchsfläche: faktor:
I

AS 25 m2 bzw. '" S 5 m A > 25 m2 bzw. '" > 5 m

nach Ausbruch- steigend: fallend: steigend: fallend:

klassen unterteilt:

Leistungspositionen Ils 10 - 20 5 - 10 10 - 20 5 - 10 0,2

mit Vordersatz Ils > 20 - 30 > 10 - 20 > 20 - 40 > 10 - 20 0,4

Gruppenstunden Ils >30-40 >40-60 > 20 - 30 0,6

Gruppenstundengliederung bei Wasseranfall und Reduktionsfaktoren für anrechenbare
Wasserarbeitstage der vertrag!. Gesamtbauzeit (nach SN SIA 198)

Mit den im LV ausgeschriebenen Gruppenstunden nach AK werden mit den vom Bieter vertrag-
lich zu vereinbarenden Tagesarbeitsstunden383 Wasserarbeitstage (WAT) errechnet. Diese dar-
aus resultierenden WAT der jeweils entsprechenden Wassermenge, multipliziert mit dem Reduk-

378
379
380
381
382
383

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.23.15, Seite 18
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.15ft., Seite 29ft
ausführlich in NPK 266 D - Untertagbau: Wasserhaltung (1994)
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.11.09, Seite 26 u. Pkt. 5.15.1 ft., Seite 29
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.15.13, Seite 30
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 1.1, Seite 5: Arbeitstag (AT) - Als Arbeitstag gelten die Arbeitsstunden
eines Kalendertages, die sich aus der Schichtenzahl und de"r Schichtdauer ergeben.
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tionsfakto~4 (siehe Tabelle 5-12) ergeben somit direkt die anrechenbaren Arbeitstage für die
Soll-Bauzeit (Soll-Bauprogramm) durch Erschwernisse infolge Wasserandrangs während der
Vortriebsarbeiten.

Weiters legt die SIA 198 fest, dass bis zur vertraglich festgelegten max. Wasseranfallsmenge der
AN verpflichtet ist, die Arbeiten mit unverminderter Belegschaft und gleichwertigem Einsatz von
Maschinen und Geräten weiterzuführen, andernfalls kann die Vergütung herabgesetzt werden.
Werden jedoch die vertraglich festgelegten max. Wasseranfallsmengen überschritten, legen AG
und AN einvernehmlich die zu treffenden Maßnahmen für die Wasserableitung und den Baube-
trieb sowie daraus ableitbare Auswirkungen auf die Vergütung und die verrechenbare Bauzeit
(Abrechnungsbauzeit) fest.

• zeitgebundene Baustelleneinrichtung (u.a. zeitgeb. Kosten der Bst.):
Die SIA-Norm 198 weist in Pkt. 4.68 die Bestimmung aus, dass das LV eigene (Vorhalte-) Positi-
onen für das Vorhalten der Baustelleneinrichtung385 (sog. Baustelleninstallationen - sämtliche
Einrichtungen, die der Unternehmer für die vertragsgemäße Durchführung seiner Arbeit benötigt,
wie z.B. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.) aufzuweisen hat. Verstärkt wird dies unter Pkt.
5.11.03 dahingehend, dass speziell bei der Abrechnung des Vortriebs mit Einheitspreisen (d.h.
beim Einheitspreisvertrag) die Baustelleneinrichtungen gesondert zu vergütet sind. Hierfür ist
nach Normpositionenkatalog (NPK 113 D - Baustelleneinrichtung386

) eine detaillierte Positionie-
rung (siehe Abbildung 5-33) vorgesehen.

.Vergütung der zeitgeb.
Be1GK nach NPK 113:

1. Möglichkeit:
(LV-Pos. Abschn. l00j

2. Möglichkeit:
(LV-Pos. Abschn. 100 &
200 bis 900)

C
C -8C j GI GI

C ~ GI
C ëiij .. ." ill ~

C Dl l! C Dl u
C ill C ..

C .. .a C .a C GI';;, .D ~ .D ! ."

1l GI ëii .! ëii C'C ë .5 i: ë .5 GI
::l 1:

~ ~
::l

ID 0 GI 0 GI .IlIII > :z: > :z:

Zl Z2
variable Zeit - Vortrieb

3 Z4
Herstellung nnenschale

LV-Pos. Baustelleneinrichtung
LeJslungseitt\e'len (LE) oder~':':':':':':L:':':':':':'~~~l8iSë£äii":':':':':':':':':':':':':':'

LV-Pos. Baustelleneinrichtung
Lelslungselnhe'len (LE) ode'~':':':':':':L:':':':':':'~~~l8iSë£äii":':':':':':':':::':::':.:::.:::.:.~

1. ~~~.~~sl:.~~~.~~t~~~1
L .E'~~u~~'!.. J

~ L.~:~:~~~~::h.~.n~ 1---------------

SIA 198: 2 Monate
SIA 118/198: 1 Monat

er Abrechnungsbauzeit

3. Möglichkeit:
(LV-Pos. Abschn. 200 bis
900)

Abbildung 5-33: Basismodelle der Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung nach NPK 113 0 gern.

384

385

386

siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.15.35, Seite 30: Die Reduktion derWasserarbeitstage bei Wasseranfall
ist aufgrund der geologischen Verhältnisse objektbezogen festzulegen. Ohne entspr. Angaben in den Aus-
schreibungsunterlagen gelten die Reduktionsfaktoren der SN SIA 198.
ausführlich in SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 1.233, Seite 9: Im Leistungsverzeichnis sind besondere Positionen
für Baustelleneinrichtungen und Maßnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Arbeitnehmer aufzuführen.
ausführlich in NPK 113 D - Kostengrundlagen (1995)

Seite 161



Normenklassifizierungen

SIA 198

KapitelS

Um in diesem Fall ebenfalls einer dynamisch anpassbaren, leistungsabhängigen Vergütung zu
entsprechen, ist für den Vortrieb die zeitkritische Dauer (Vortriebszeit) variabel anzusetzen
(Abbildung 5-33 - siehe 2. und 3. Möglichkeit). Vergaberechtliche und betriebswirtschaftliche
Voraussetzung hierfür ist wiederum, dass für die zeitbestimmenden Tätigkeiten des Vortriebes
vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeiten, getrennt nach den ausgeschriebenen ausbruchs-
artabhängigen AK, vereinbart werden, da dadurch einerseits für die Ermittlung der prognostizier-
ten Vortriebszeit bzw. -dauer und andererseits für die Ermittlung der abrechenbaren Vortriebszeit
bzw. -dauer eine fixe Bezugsgröße zugrunde liegt.

Das Soll-Bauprogramm (Ermittlung der zeitkritischen Soll-Vortriebszeit bzw. -dauer anhand der
prognostizierten Mengen des LV und der im Werkvertrag beinhaltenden Soll-Leistungsansätze
(VT-Geschwindigkeiten) auf Basis der täglichen Arbeitszeitvereinbarung) bildet gern. SN SIA 198
für den Untertagebau die Grundlage zur Festlegung und Anpassung der Fristen387

• Anerkannte
Änderungen der tatsächlich ausgeführten Mengen bei Ausbruch und Ausbruchsicherung im
Schlussausmaß gegenüber den im Vertrag prognostizierten Mengen gelten im Sinne der SIA-
Normen als Bestellungsänderung (jedoch nur insoweit, als dass die Einheitspreise der Leis-
tungspositionen für Ausbruch und Ausbruchsicherung unverändert bleiben, da einerseits die
Vordersätze der diesbzgl. Leistungspositionen für Ausbruch und Ausbruchsicherung zur Zeit der
Ausschreibung aus geotechnischen Gründen noch nicht eindeutig bestimmbar gewesen sind und
andererseits für die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung - u.a. z.B.
während des Vortriebs - gesonderte Leistungspositionen im LV vorzusehen waren; SN SIA
118/P~t. 3.31 - A.bs.4). Diese Bestellungsänderungen in den Leistungspositionen für Ausbruch
und Ausbruchsicherung haben Auswirkungen auf die abrechenbaren Fristen (vgl. SN SIA
118/Pkt. 3.5) und auf die Vergütung für längeres oder kürzeres Vorhalten der Baustelleneinrich-
tungen; im Vernehmlassungsexemplar der SN SIA 118/198 werden sogar schon eigene Vorhal-
tepositionen für das längere und kürzere Vorhalten von Baustelleneinrichtungen gefordert. Wei-
ters führt das Vernehmlassungsexemplar der SN SIA 118/198388 hierzu in Ergänzung an, dass
zur Ermittlung der Fristen im Soll-Bauprogramm der kritische Weg anhand von der Vortriebslän-
ge unabhängiger Zeiten und anhand von der VT-Leistung und -länge abhängiger Zeiten zu defi-
nieren ist.

5.2.2.2 Voraussetzungen für die (Vor-)Kalkulation

Die Basisvoraussetzung für die Gewährleistung einer angemessenen Preisbildung zur Si-
cherstellung aller anzutreffenden Verhältnisse stellen die SN SIA 118, die Dokumentation Vor-
kalkulation des SBV389 sowie die darauf abgestimmten lB des NPK dar. Diese Unterlagen
regeln in der Schweiz ganz allgern. das Verfahren und die Darstellung der Preisermittlung von
Bauleistungen und beinhalten Hinweise für den systematischen Aufbau der Vorkalkulation (siehe
Abbildung 5-34).

387

388

389

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 4.6ft., Seite 25ft.
vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar) (2004), Pkt. 8.6.11, Seite 25
SBV-Dokumentation Vorkalkulation (2004)
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1 Diese Art der Zurechnung wird V_III_ im Tie'. und Tunnelb8u (bei maschineninlensiven Arbeiten oder bei Bauatbeiton
mit einem hOhen Antell an Subunternehmer- bzw_ Akokordantenleistungen) angewendet

Abbildung 5-34:

;---,
, ', :
: :, ,

,-: ::'C LeiSlunsis~osilionen
NPK Kapttel 261, 265. 266. etc

Im adäquaten Vor-
gehen zur ÖN B
2061 - vgl. Pkt.
2.3.1.2 - werden
auch hier die vom
Bieter kalkulierten
Kosten der Bau-
produktion den
Einzelleistungen
(LV-Positionen)
gem. Abbildung
5-34 .zugeschla-
gen", durch den
Vordersatz der LV-
Positionen geteilt
und ergeben so die
Einheitspositions-
kosten bzw. die
Global-390 oder
Pauschal positions-
kosten391

• Auf die Werkkosten 1 werden die Kosten für Aufsicht und Führung prozentuell auf die
Zuschlagträger (Lohn, Material, Inventar und Fremdleistung) umgelegt, sodass vglb. mit dem
Schema der ÖN B 2061 die Herstellkosten (Werkkosten 2) erhalten werden. Schlussendlich wird
dann noch ein prozentueller Endzuschlag, für die Deckung der Verwaltungskosten, der Finanzie-
rung der Bauproduktion, des unternehmer- und auftragsbezogenes Risikos sowie des kalkulato-
rischen Gewinns bzw. Verlusts aufgeschlagen, um die Einheitspreise und Positionsglobal- bzw. -
pauschalpreise wiederum im Sinne der Vollkostenrechnung zu erhalten.

Die für die nach schweizerischer Systematik vorgesehene Baupreisbildung maßgebenden Kos-
tenansätze (Kostengrundlagen) für die Einheits-, Global- und Pauschalpreise sind in der SN SIA
118/Pkt. 2.4 ausführlich angeführt. Diese Kostengrundlagen werden im NPK 103 D392

- Kosten-
grundlagen als Teil des LV systematisiert erfasst und bilden die Basis der Preise des Hauptan-
gebotes und jener allfälliger Zusatzangebote.

Die für die Preisbestimmung bzw. Kalkulation der Herstellkosten erforderlichen und u.a. auch für
die Ermittlung der kritischen Vortriebszeit bzw. -dauer relevanten VT-Geschwindigkeiten und -
Leistungen je AK, werden in der vorliegenden SIA-Norm 198 keine diesbzgl. Bestimmungen an-
geführt; sie sind lediglich im Soll-Bauprogramm festzuschreiben. Da die SN SIA 198 für Baustel~
leneinrichtungen besondere Positionen vorsieht, gelten gem. den Bestimmungen unter Pkt. 2.16
in den zugehörigen Preisen alle Kosten der Einrichtungen, die für die fristgemäße Ausführung
der Arbeit notwendig sind, als eingerechnet.
Weiters wird angeführt, dass speziell bei Baustelleneinrichtungen zu Global- oder Pauschalprei-
sen die Betriebskosten, die Kosten für laufende Reparaturen und für Revisionen des Inventars

390

391

392

ausführlich in SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 2.13, Seite 16:Ein Globalpreis kann für eine einzelne Leistung, für
einen Werkteil oder für das gesamte Werk des Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen
Geldbetrag; für die geschuldete Vergütung wird nicht auf die Menge abgestellt.
ausführlich in SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 2.14, aaO.: Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis
einzig dadurch, dass die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung - Änderung der Vergütung wegen Än-
derung der Kostengrundlage - nicht anzuwenden sind.
ausführlich in NPK 103 D - Kostengrundlagen (2004)
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nicht in diese Preise sondern in die Preise der zugehörigen Leistungspositionen einzurechnen
sind. Dieser Bestimmung wird auch in der Dokumentation Vorkalkulation des SBV bei Baustel-
leneinrichtungen zu Einheitspreisen Rechnung getragen.

5.2.2.3 Voraussetzungen für die Vergütung

Das Ziel während der Ausführung vor Ort ist neuerlich nicht die direkte Zuordnung zu einer AK
bzw. - wie im Vernehmlassungsexemplar der SIA 118/198 bereits bezeichnet - SK, sondern eine
durch den AG nach Rücksprache mit dem AN anordnende Festlegung (Ausbaufestlegung) der
einzubringenden Ausbruchsicherung aufgrund der Beurteilung der angetroffenen Gebirgsverhält-
nisse393 (die Abschlagslänge, die Art, die Menge und der Einbauort sowie der -zeitpunkt der Aus-
bruchsicherung und die Maßnahmen zur Einhaltung der Abweichungen infolge Gebirgsdruck
richten sich nach dem aufgrund von Messungen, Berechnungen und Erfahrungen tatsächlich
angetroffenen Verhalten des Gebirges).
Erst nach dieser zwischen dem AG und AN einvernehmlich beschlossenen Ausbaufestlegung
erfolgt die erneute Zuordnung in die ausbruchsart- und -klassen bezogene Matrix unter Beach-
tung der Arbeitsbereiche (L 1, L2 und L3) und damit auch die Festlegung der Abrechnungsgrund-
lage f.ür die Bestimmung des Vergütungsausmaßes und der Vergütungshöhe.

• Ausbruch:
Änderungen zufolge Modifikationen der Beschaffenheit des Baugrundes394

, welche sich innerhalb
der in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Grenzwerte bewegen, stellen keine Bestel-
lungsänderung gern. SN SIA 118/Pkt. 3 dar, d.h. die Einheitspreise der jeweiligen Ausbruchspo-
sition behalten ihre Gültigkeit.

Die Kontrolle des plangemäßen Ausbruchsprofils395 und die Durchführung notwendiger Profil re-
gulierungen sind möglichst vor der Ausbruchsicherung, spätestens vor Herstellung der Innen-
schale, durchzuführen. Falls im Vertrag nicht anders geregelt, schreibt die SIA-Norm unter Pkt.
5.11.02 die Bestimmung vor, den Ausbruch nach theoretischen Ausmaßen (gern. Ausführungs-
planung) zu vergüten. Das Ausmaß - gern. SN SIA 198/Pkt. 5.23.22396

- ist nach den nachste-
hend angeführten Regeln zu bestimmen:

ausgehend von einem im Projekt definierten Punkt wird die Tunnelstrecke in
Abschnitte von 5 m Länge oder einem Mehrfachen davon unterteilt.
bei den AK I bis III wird jeder Abschnitt als Ganzes beurteilt und einer Klas-
se zugeordnet, z.B. indem man für die ganze Abschnittslänge einen Mittel-
wert der Ankerzahl bildet.
bei den AK IV und V gilt für die Klassifikation die effektive (tatsächliche) Ab-
schnittslänge.
bei Stahleinbau (Ausbaubogen) erstreckt sich die Abschnittslänge auf die
eingebaute Strecke zuzüglich zweimal die halbe Regeldistanz zwischen den
einzelnen Einbaurahmen.

393

394

395

396

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.22.2 u. Pkt. 3.23.12, Seite 18
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. A5.21, Seite 58
siehe SN Entwurf 531 198 (2003) - revidierte SN SIA 198, Pkt. 3.4.1.3, Seite 27: Es ist ein Messkonzept erfor-
derlich, welches erlaubt, Über- und Unterprofil schon während des Vortriebs zu erkennen.
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993)., Pkt. 5.23.22, Seite 37
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• Ausbruchsicherung (Stützmittel und Zusatzmaßnahmen):
Gelangt ein differenter Bedarf an Stützmaßnahmen als der per Definition der prognostizierten AK
zugrunde liegende zur Ausführung, so erfolgt die Zuordnung zur AK unter Beachtung der SN SIA
198/Pkt. 5.23.16 und Pkt. 5.23.22. Darin enthaltene Maßnahmen für die Arbeitssicherheit, die
aus den gleichen Stützmitteln und Zusatzmaßnahmen wie die bautechnischen Maßnahmen zur
Stützung des Hohlraumes bestehen, werden für die Bestimmung der AK mitberücksichtigt.

Die Vergütung der Ausbruchsicherung397 (beinhaltet die Kostenarten Lohn, Material und Gerät)
erfolgt nach der tatsächlichen Ausmaßfeststellung in verschiedensten Verrechnungseinheiten
(z.B. Kubikmeter, Quadratmeter, Laufmeter, Stück usw.) und sie werden entsprechend den im
LV angeführten Einheitspreisen vergütet.
Zur Feststellung des effektiven (tatsächlichen) Ausmaßes einzelner Stützmittel, das zur Vergü-
tung gem. SN SIA 198 herangezogen wird, ist hierzu folgendes zu ergänzen, da eine vglb., dy-
namisch anpassbare Bezugslinie für die Ausmaßfeststellung - wie in der ÖN B 2203-1 definiert -
fehlt:

Spritzbeton39B
:

Der Spritzbeton wird aufgrund des verarbeiteten Volumens bezogen auf die Aus-

gangsmischung vergütet. Die Volumenbestimmung erfolgt durch regelmäßig durch-
zuführende Ergiebigkeitsversuche (vgl. ÖN B 2203-1: Vergütung des Spritzbetons

nach theoretischem Ausmaß unter Berücksichtigung des Übermaßes üm).

Bewehrungsnetze399
:

Die versetzten Bewehrungsnetze (Baustahlgittermatten) werden nach der effektiven
Fläche vergütet; zur Ermittlung äer effektiven Fläche enthält die SIA-Norm keine Be-

stimmung.

• Mehrausbruch:
Grundsätzlich erfolgt die Vergütung nur für geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren und un-
vermeidbaren MAB - Fläche F (siehe Abbildung 5-32) - verursachter geologisch-bedingter, vor-
hersehbarer und vermeidbarer sowie verfahrenstechnisch-bedingter, vorhersehbarer und eben-
falls vermeidbarer MAB werden nicht festgestellt und gehen zu Lasten des Unternehmers.

o geologisch bedingter Mehrausbruch:
Bei geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren MAB - Flächendefinition F
(ausschlaggebend ist der Teilflächenanteil von F bergseitig der theoretischen Grenzlinie G) -
werden Schutterung und Transport zur Deponie sowie die zur Füllung der Hohlräume und der zur
Ausbruchsicherung erforderlichen Materialien vergüteroo. Der daraus resultierende Mehrauf-
wand, welcher Auswirkungen (auf die Soll-Leistung bzw. VT-Geschwindigkeit und damit zusam-
menhängend) auf die vertragliche Vortriebszeit zeigt, wird in der vorliegenden SIA-Norm nicht
geregelt.

o verfahrenstechnisch bedingter Mehrausbruch - Vorhaltung des Überprofils
(d):

Jener MAB, der in der radialen Bereichsabgrenzung zufolge des unternehmerseitig festgelegten
Überprofils (d) hohlraumseitig der theoretischen Grenzlinie g zu liegen kommt, ist nicht zu vergü-

397

39B

399

400

ausführlich in SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.12ff., Seite 27
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.12.3ff., aaO.
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.12.6ff., aaO.
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.13.5, Seite 28
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Ort der Messstellen:

steigend: fallend:

von 50 bis 150 m an der Ortsbrust8)

hinter der Ortsbrust sowie ca. 100 m rückwärts
a/ für die Vergütung der Erschwernisse in fallenden Strecken gilt die Differenz
zwischen der an der Ortsbrust und der ca. 100 m rückwärts gemessenen
Wassermengen. Bei Teilausbruch gilt anstelle der Ortsbrust der Ort der am
weitesten zurückaestaffelten Ausweituna.

ten, da dieser MAB in den Leistungspositionen des Ausbruchs und Abtransportes bereits enthal-
ten ist.
Bergseitig der theoretischen Grenzlinie g anfallende MAB aus verfahrenstechnisch-bedingten,
vorhersehbaren aber unvermeidbaren Gründen401

, deren Ursachen aus dem planbaren Bauab-
lauf (z. B. für Ausweichstellen, Montage- und Demontageplätze, etc.) zu folgern sind, sind zu-
sammen mit den sich daraus ergebenden Mehrmengen jeder Art (Ausbruch, Ausbruchsicherung,
Innenschale) in den Einheits-, Global- oder Pauschalpreisen einzukalkulieren und werden nicht
separat vergütet. Weiters präzisiert die SN SIA 198 unter Pkt. 5.13.2, dass Mehrmengen für den
Ausbruch und die Verkleidung (Innenschale), die sich ausschließlich aus gerätetechnisch-
bedingten (also wiederum verfahrenstechnisch bedingten), vorhersehbaren aber unvermeidbaren
Ursachen402 entstehen (effektives Ausbruchprofil ist größer als ausgeschriebenes Ausbruchprofil)
in die Einheitspreisen einzukalkulieren sind. Die Ausbruchsicherung wird jedoch nach dem tat-
sächlichen (effektiven) Ausmaß abgerechnet.

• Bergwassererschwernis:
Der Wasseranfall wird von AG und AN mit geeigneten, geeichten Messeinrichtungen einver-
nehmlich gemessen. Hierzu definiert die gegenständliche Norm folgende Messbereiche403 (siehe
Tabelle 5-13) für die maßgebenden, zur Vergütung vorgesehenen Wassermengen in Tunneln:

Die Erschwernisse werden
pro Einsatz vergütet, d.h. bei
Vollausbruch einmal, bei
Teilausbruch bei jeder Pha-
se getrennt je einmal, sofern
eine Behinderung noch vor-
handenist.

Tabelle 5-13: Wassermessstellen (nach SN SIA 198)

401

402

403

404

405

Für die Anpassung der ver-
traglichen Bauzeit404 (Soll-Bauprogramm) infolge veränderter Mengen gegenüber den im LV aus-
geschriebenen Gruppenstunden für die vergütungsfähigen Wasserarbeitstage (WAT) infolge
Erschwernisse gilt die in WAT ausgedrückte Differenz zwischen tatsächlich angefallenen Grup-
penstunden und ausgeschriebenen Gruppenstunden, dividiert durch die vertraglich vereinbarten
Tagesarbeitsstunden sowie vermindert mit dem Reduktionsfaktor gern. Tabelle 5-12. D.h. die
Fristen verändern sich um die Differenz aus Sollbauzeit und Abrechnungsbauzeit, müssen aber
beide nicht identisch mit der effektiven Bauzeit sein.

• zeitgebundene Baustelleneinrichtung (u.a. zeitgeb. Kosten der Bst.):
Hinsichtlich der Anpassung der abrechenbaren Bauzeit auf geänderte Verhältnisse für die Vergü-
tung der zeitgeb. Kosten der Bst. sind die Regelungen in der SN SIA 198 für Vortriebe am zeitkri-
tischen Weg ebenso eindeutig wie in der ÖN B 2203-1 geregelt:
Die für die Abrechnungsbauzeit maßgebenden tatsächlichen Mengen405 für die Bestimmung des
Schlussausmaßes sind:

die Ausbruchsarbeiten, mit Berücksichtigung der AK ink!. systematisch ab-
hängiger Maßnahmen während des Vortriebs

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.13.1, Seite 28
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.13.2, Seite 28
siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.15.43, Seite 31
vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.15.33, Seite 30
vgl. SN SIA (01.05.1993), Pkt. 4.63, Seite 25
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die entsprechend vom Bauherrn anerkannten Anrechnungstage für Wasser-
erschwernis, Vorauserkundung, Vortriebsunterbrechungen (Stillliegezeiten),
etc.

Die Vertragspartner ermitteln die Fristveränderungen aufgrund der Differenz zwischen der Soll-
Bauzeit (prognostizierte Vortriebszeit bzw. -dauer) und der anerkannten Abrechnungsbauzeit
(vertraglich abrechenbare Vortriebszeit bzw. -dauer) an hand der im Werkvertrag vereinbarten
Soll-Leistungen (VT-Geschwindigkeiten) und der tatsächlich angefallenen Mengen, die dann die
Grundlage für eine ev. anzupassende Vergütung der Baustelleneinrichtungen darstellen. Jene
Änderungen der Fristen, die auf die Vorhaltung Auswirkungen zeigen, werden für jede Arbeits-
phase separat ermittelt.

Grundsätzlich gilt, dass nur die in der entsprechenden Arbeitsphase benötigten Baustellenein-
richtungen vergütet werden. Ein längeres oder kürzeres Vorhalten der Baustelleneinrichtung wird
pro Gerät bzw. Gerätegruppe erst ab einer Veränderung der entsprechenden Abrechnungsbau-
zeit von mehr als 2 Monaten vergütef06. Beträgt die Veränderung weniger als zwei Monate, bleibt
die Vergütung unverändert. Die zwei Monate werden weder verrechnet noch gut geschrieben.

Die Vergütung der Vorhaltung der Baustelleneinrichtungen zu Einheitspreisen erfolgt gewöhnlich
in Verrechnungseinheiten; die der Baustelleneinrichtungen zu Global- oder Pauschalpreisen ist
wie folgt gedeckelro7

:

80% der einzelnen Positionspreise nach Erreichen der vollständigen Be-
triebsbereitschaft. Ist die Bereitschaft noch nicht erreicht, so vermindert sich
der einzusetzende Betrag mangels anderer Vereinbarung im Verhältnis des
Neuwertes der betriebsbereiten und als angemessener Vorrat auf der Bst.
bereitstehenden Einrichtungen zum Neuwert aller vom Global- oder Pau-
schalpreis erfassten Einrichtungen.
100% der einzelnen Positionspreise nach erfolgter Demontage und dem Ab-
transport der dazugehörenden Baustelleneinrichtungen und ordnungsgemä-
ßer Aufräumung und Instandstellung des für die betr. Einrichtungen benütz-
ten Bodens und Arbeitsplatzes.

406

407

vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 4.69, Seite 25 - siehe SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar) (2004),
Pkt. 9.2.5, Seite 27: Abminderung des Schwellenwertesauf 1 Monat
siehe SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 5.213, Seite 40
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Abbildung 5-35: Basismodelle der Vergütung der Baustelleneinrichtung nach NPK 113 D gem. SIA 198
(ergänzt um Vergütungsregulative)
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5.2.3 Funktionalität des Modells
5.2.3.1 Vortriebsklassifikation

Die Festlegung der Ausbruchsart erfolgt gem. SN SIA 198/Pkt. 5.22 im Sinne der Vergleichbar-
keit zur ÖN B 2203-1: Kalottenausbruch und nachträglicher Strossenabbau - Kennbuchstabe B
(definierter Teilausbruch gem. SN SIA 198). Bel Teilausbruch ist die Ausbruchsicherung in der
Kalotte für die Klassifikation des gesamten Hohlraumprofils maßgebend. Für die Bestimmung der
AK sind daher die Art und Menge sowie der Einbauort der Ausbruchsicherung in der Kalotte ent-
scheidend. Die Ausgangsbasis bildet hierfür die max. Ausbruchbreite b = 12,0 m als Eingangspa-
rameter in die Tabelle 5-9; daraus sind folgende Werte abzulesen:

n ...
L 1 .
L 2 .
L 3 .

Anzahl der Anker pro Ifm-Tunnel
Brustbereich
Vortriebsbereich
rückwärtiger Bereich

9,0 Stk.lm-VT bzw. Ifm-Tunnel
s,am

35,0 m
300,0 m

Die nachfolgende Tabelle 5-14 zeigt vereinfacht am gegenständlichen Beispiel die möglichen AK
für den Tunnel mit Ausbruchbreite b = 12,0 m, die Zuordnung der Stützungsarten und die dazu-
gehörigen Einbauorte. Dabei ist nochmals anzumerken, obwohl in einem Tabellenfeld mehrere
Maßnahmen zur Stützung des Hohlraums angeführt sind, dass jede Maßnahme für sich alleine
für die Klassifikation genügt.

AKI AK II AK III AKIV AKV
--- s 9 Anker/U > 9 Anker/U; SprBet. mit/ohne SprBet. mit/ohne

SprBet. mit/ohne Anker und Netz> 1/3 Anker und Netz;
Netz s 1/3 U; U' Bruststützung > 14,

L 1: S 9 Brustanker; > 9 Brustanker; ABrus!;
Stahleinbau; Stahleinbau mit
SprBet. s 14ABrust Marciavanti408

;

SprBet. > 14ABrust;
VoraussicherunQ

Anker u. Netz gegen s 27 Anker/U; > 27 Anker/U; nicht maßgebend nicht maßgebend

L2: Steinfall SprBet. mit/ohne SprBet. mit/ohne
Netz s 1/3 U; Netz> 1/3 U;

Stahleinbau in Serie

--- > 27 Anker/U nicht maßgebend nicht maßgebend nicht maßgebend
L3: SprBet. mit/ohne

Netz> 1/3 U;

Tabelle 5-14: Ausbruchsklassen (AK) für den konventionellen Sprengvortrieb gern. SN SIA 198 (Tun-
nelbreite b =12,0 m)

U Profilumfang
ABrust Ortsbrustfläche

408 Anm. des Verfassers: Ein Sonderfall des Verzugs ist das Marciavanti-Verfahren. Dabei werden dem Ausbruch
vorauseilend Stahlprofile (Bleche, Kanaldielen usw.) als Verzug zur sofortigen Stabilisierung der Kalotte und ev.
Paramente auskragend über den letzten Einbaubogen schräg nach außen vorgetrieben.
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0,00
0,00

4,91
1,88

19,65
19,65
0,00

0,00
16,47
21,18

11,56

169,41
0,00

Menge
pro

rn-Tunnel

m
m
m

m

m

m

m'
m'
m'

m3

m3

Stk
Stk

Mengen-
einheit

m

m'

m3

m'
m'

Stk.
Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.
Stk.

4,91
1,88

19,65
19,65
0,00

11,56m

m'
m'
m'

63,94
0,10

Parameter:

1=
1=

1=

1=
1=

d=
d=

B IV (Ausbruchsart B; Ausbruchsklasse IV gern SN SIA 198)

Abw.
Abw.
Abw.

Ermittlung des Matrixfeldes B IV anhand der Ausbruchs-
art B und Ausbruchsklasse IV gern. SN SIA 198409

MATRIXFELD:

theoretisches Ausbruchsprofil [m')
Normalprofilûberhöhung It. Ausschreibung [ml

Überprofil d - Grenzlinie g [ml
Abstand D - Grenzlinie G [ml
Abschlagslänge lm]

Stützmittel- und
Zusatzmsßnahmen:

Anker:
Swellex-Anker

SN-Mörtelanker

SN-Mörtelanker
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung
Baustahlgilter:
1. Lage
2. Lage
Zusatz- u. Ortsbrustbewehrung
Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen
Spritzbeton:
Kalotte
Ortsbrust
Spieße:
unvermörtelt
vermörtell

Abbildung 5-36:

Die prognostizierten
Anker im gegen-
ständlichen Beispiel
von 7,65 Stk.llfm-
Tunnel würden im
Vergleich zur
Grenzwertfestlegung
des Ankerkriteri-
ums410 im jeweiligen
Arbeitsbereich aliei-
ne betrachtet die
Ausbruchsklasse
AK II, die Ausbruch-
sicherung verursacht
eine leichte Behin-
derung des Aus-
bruchzyklus bzw.
des Vortriebs - fest~
legen; generell ist
a~.~.~.N9i~progn()~!i=

zierte Aùsbruchsicherun ~.~.~~.:~..~i~~:.~:iIÎl.i~iïiit,lil!iiilli;iil~= .
IllImflll@9i!ms - AK IV, die Ausbruchsicherung verursacht eine Un-

terbrechung des Ausbruchzyklus bzw. Vortriebs (sofortige Sicherung nach jeder Ausbruchsetap-
pe). (Das Stützmittel unvermörtelte Spieße gilt nicht im Sinne der SIA-Norm als Voraussicherung,
da unter Voraussicherungen Maßnahmen zur Verbesserung der Standfestigkeit der Ortsbrust zu
verstehen sind und nicht Maßnahmen zur lokalen, kurzfristigen Stabilisierung des Ausbruchran-
des der Kalottenortsbrust gemeint sind.)
Die zugrunde liegende Norm würde eine max. Abschlagslänge von 2,00 m vorschreiben, zur
besseren Vergleichbarkeit mit der ÖN B 2203-1 wird jedoch angenommen, dass die Abschlags-
länge zufolge der geomechanischen Planung hier in den fiktiven Ausschreibungsunterlagen mit
max. 1,70 m geregelt ist.

Die nachstehende Abbildung 5-37 veranschaulicht das durch die normkonforme Festlegung der
Ausbruchsart (B) und der Ausbruchsklasse (AK IV) zugewiesene Matrixfeld gem. SN SIA 198,
welches u.a. neben der tabellarischen Auflistung der Ausbruchsicherungen die objektive und
nachvollziehbare Grundlage der (Vor-)Kalkulation des Bieters darstellt (- 1.-malige VT-
Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage der Vergabe auf Basis des
prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens). Normgemäß ist in der dem Matrixfeld B IV zuge-
ordneten Ausbruchsposition der zu quantifizierende Aufwand der entstehenden Behinderung
durch die prognostizierte Art und Menge sowie durch den festgelegten Einbauort der Ausbruch-

409

410

Anm, des Verfassers: Um die Vergleichbarkeit mit der ÖN B 2203-1 zu gewährleisten, ist das in der SN SIA 198
definierte Normalprofil (R = 6,00 m + 0,03 m radiale Abdichtung) um eine Normalprofilerhöhung von 10 cm (
entspr. dem It. ÖN B 2203-1 definierten Übermaß) radial erweitert worden,
vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar 2002), Pkt. 11.1.2, Seite 28: Anm_ - Die prognostizierten An-
ker von 0,40 m2/lfm-Tunnel im gegenständlichen Beispiel ergeben im Vergleich zu den Grenzwertfestlegungen
des Ankerkriteriums im jeweils zu betrachtenden Arbeitsbereich gem. SN SIA 118/198 ebenfalls keine eindeuti-
ge Festlegung der Sicherungsklasse, die Ausbruchsicherung Spritzbeton mit Anker und Netz (Baustahlgitter),
Brustsicherung mit Spritzbeton sowie der Stahleinbau (Ausbaubogen) lassen eine Sicherungsklassenfestle-
gung - SK 3, die Ausbruchsicherung verursacht eine erhebliche Behinderung des Vortriebs - im Vergleich zur
SN SIA 198 (01.05.1993) wesentlich leichter, eindeutiger und um eine Klassenstufe besser zu.
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sicherung in Abhängigkeit der Ausbruchsart und der prognostizierten Abschlagslänge des Vor-
triebs zu berücksichtigen.

Ausbruchklassen:

AKIV AK V

AIV AV

B IV 1-- B-~

Ausbrucharten :

A ... Vollausbruch

B ... Kalottenausbruch

C ... Kalottenausbruch unterteilt

D Paramentstollen

E Tei/ausbruch (objektspezifisch)

AKI

AI

BI

AK II AK III, -
I

All l Alii

BII I Bill

Gill

0111

GIV

DIV

EIV

GV

DV

EV

Abbildung S-37: Matrixfeld der ausbruchsartabhängigen Ausbruchsklasse IV gern. SN SIA 198

5.2.3.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten

In den derzeit üblichen Werkverträgen des schweizerischen Untertagebaus (Leistungsvertrag auf
Basis von Einheitspreisen) sind ebenfalls im Vergleich zur ÖN B 2203-1 nur die jeweiligen Leis-
tungspositionen der AK (Ausbruch) in Zuordnung zur jeweiligen Ausbruchsart für das Einkalkulie-
ren der vom Unternehmer veranschlagten Kosten des Vortriebs im verfahrenstechnischen sowie
betriebswirtschaftlichen Sinn variabel anzusehen (siehe Abbildung 5-38), da die einschlägigen
Leistungspositionen der artdifferenten Ausbruchsicherung gern. SN SIA 198 (NPK 265 D - Un-
tertagbau: Ausbruchsicherungen) unabhängig von der jeweiligen ausbruchsartbehafteten AK
sowie die Leistungspositionen für Mehrausbruch (NPK 261 D - Untertagbau: Sprengvortrieb) und
Erschwernisse (z.B. NPK 266 D - Untertagbau: Wasserhaltung) zumeist als Aufzahlungen auf
die Leistungspositionen der klassifizierten Regelvortriebe ausgeschrieben werden.
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Vortriebsklassifikation gern. SN SIA 198:

anfallsspezifische
Leistungspositionen

Wassererschwemis-
klassen

Erschwernisse

anfallsspezifische
Leistungspositionen

abhangig !

1__ ....~:.~:.~s.:~.~~:~~_~....J

abhangig

Mehrausbruch

Grenzlinie G bzw. two
Überprofil (d)

c:
Q)

.0..
Clc:
.!!!
'iii
':i
15
Ul

'"U

Ausbruch
(spez. Ausbruchsart, etc)

m'3:19'~!19.::t'un.:!.:;~.:;..ka:I-:\.J:~tc'r:~che
TrÇ!::::;;::g l~t':f xJé:ls.:;~n$p~;(jf:$rJ:f.;r:
und ~:apazitâtsabh~r.ç:9.~nEinz~t.
K~f:f:k!)ster. ....;,.ln P.~sbnJch und .
siche:--•.mg

Verg ütu ngsreg ulative:

artdifferente
Leistungspositionen

dynam. LV:
NPK-Positionen für Leistungsvertrag auf Basis von Einheitspreisen - gegliedert nach Preisanteile LOHN I SONSTIGES

Abbildung 5-38: Zusammenhang VT-Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV gem. SN SIA
198 beim zyklisch konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaumethode)

Es besteht jedoch auch hier die legitime Möglichkeit, Einzelkostenkomponenten zugeteilter Kos-
tenarten einer LV-Position in andere LV-Positionen umzulegen bzw. einzurechnen, die wiederum
a.d.S. des Unternehmers mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und Sicherheit im Bauprodukti-
onsfall zu vergüten sind, um dadurch die bei der Bauproduktion schlagend werdenden ausga-
benwirksamen Kosten (variable Kosten) sicher abdecken zu können. Unter Voraussetzung des
verbindlichen Charakters der SN SIA 118 und SN SIA 198 (ink!. NPK, v.a. 103 D - Kostengrund-
lagen) infolge Vertragsbestandteil des Werkvertrags im Untertagebau haben sich die in
Abbildung 5-39 angeführten Kostenartverschiebungen bzw. Kostenelementverschiebungen, v.a.
bei den Lohn-, Aufsichts- und Führungskosten sowie bei den Inventarkosten des Vortriebs, im
eidgenössischen Tunnelbau bei der Zuordnung zu den Leistungs- bzw. Vorhaltepositionen (Bau-
stelleneinrichtungen) etabliert.
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Abbildung 5-39: zulässige Kostenartverschiebungen aut Grundlage der
SN SIA 118 und SN SIA 198

VWK
VerwaJIungs.kO&2on

in der Unlamehmung
antslehanda Kostan

GK
Geldkostan

• ln gkuchef prozentueller Höhe oder
. d,fteref\ZJer1 nach ZuschlaglrAger

LilIlIll!lI.
-+ Kostenartzuweisung nach
---- ... SNSlA198

----+ KostenartvenlCt-.ebung gem
~ SNSlAl1Bu SNSlA198

--

Aufs/chIS- &
Führungs-

kosten

FLK
Fremdleistungs.

kosten

:::::::::~:~:y~:¥.~r)i:j~:::::::)

MK
Malerialkosten

aut dar Baustalla anlStahende Kostan

x LV-Manoan

LK
LoMkosten

= WERK KOSTEN 2 (entspI'. HERSTELLKOSTEN)

= SELBSTKOSTEN

... RIsiko & Gewinn bzw. Ver1ust

= WERKKOSTEN 1

= PREIS '---,, ,, ,. ,
: :, ,

....-~'.. :,-

I LelstungsposilJonen
NPK Kapl1el 261, 265. 268. €ltc......................................., ,

Die folgende
Tabelle 5-15 stellt
die wesentlichen
Umlegungen der
den Einzelkosten
der Teilleistungen
und der den Bau-
steIlengemeinkos-
ten zugewiesenen
Kostenarten bzw.
Kostenelementen
im Zuge der (Vor-)
Kalkulation zu den
im LV vorzusehen-
den Leistungs- bzw.
Vorhaltepositionen
im Untertagbau auf
Basis einer strikten
Anwendung des
NPK, insbesondere
NPK 103 0 - Kos-
tengrundlagen, und
unter Bezugnahme
auf den folglich er-
örterten Sachver-
halt vereinfacht
zusammengefasst dar:

Lohnkosten Aufsicht &
Material- leistungsabhängige Inventarkosten

(LK) Führung:
kosten (IK):

EKT: (MK): AV&S1) Rep.llrRev.1) E&S
Ausbruch nach aus- X
bruchartbehafteter

VT -Mannscilaft QI ... X X+anteilige ClQI X.!!!:~ Sprengmittel LelsWngsgeräle
ai Ausbruchklasse Behinderung

Verschleiß Rap.0 --:- gern. Ab- e.::
Do~ schlaœzylden ::::)CI
fil al QI.!!!CI- Ausbruchsicherun- -./: XC .c

X äig:J .:g X Lelstoogsgerâte X- <1l gen VT -Mannschaft .a:Jfil ~ CN Rap.'Gi QI./:..J N UMehrausbruch,
X e III X

DoC (X) Leisloogsgerâte XErschwernisse, etc. VT -Mannschaft
Rep.

BGK (BstGK):

ê zeitgeb. Kosten der X
CIS Bst.-einrichtungen (End-)Revision
C CIl X Leislungsgerllte:J ~ (X) X- )( (ink!. Vorhaltegeräte- - (X) Lelstungs- u../: !f. unpro(j, Lohn Vorhallegeräleu kosten) Vortlaltegeräte X..::

[ Rep.&Rev.C
ëji

S
VOrhahegeràte

..; (ij Vergütungsänderun-III .J::.
ID 0 (X) --- (X) X X X~ gen in der Vorhaltung

Tabelle 5-15: Darstellung der Kostenart- bzw. Kostenelementzuteilung im Zuge der (Vor-)Kalkulation
bei strikter Anwendung des NPK (bzw. der Vorkalkulation des SBV)
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1) wertmäßige Ansätze aus schweizerischer Bauinventarliste (SBIL) des SBV

Kapitel5

5.2.3.2.1 Kommentar zu den Lohnkosten (LK)
Auch im Zuge der Anwendung der SN SIA 198 gilt die These, dass die Art und die Menge der
Ausbruchsicherung innerhalb einer flexiblen Tunnelbaumethode variabel zu bleiben haben und
diese laufend an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können sollen. Die jeweilige
artdifferente Ausbruchsicherung wird auch hier bekanntermaßen unabhängig von der Aus-
bruchsart und von der AK (siehe Abbildung 5-38), jedoch abhängig vom Einbauort während des
Vortriebs anhand von separaten Leistungspositionen im LV ausgeschrieben und vergütet. D.h.
es sind in Analogie zu Pkt. 5.1.3.2.1 selbige Überlegungen für das "Zuschlagen" der EinzeIlohn-
kosten des Ausbruchs und der Ausbruchsicherung anzustellen:

Die bauverfahrenstechnische Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der
Einzellohnkosten des Ausbruchs und der Ausbruchsicherung gilt sinngemäß
It. Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Die betriebswirtschaftliche Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der Ein-
zellohnkosten des Ausbruchs und der Ausbruchsicherung gern. Pkt.
5.1.3.2.1/ad Lohnkosten ist dahingehend zu relativieren, dass nach Angabe
des SBV in den Vordersätzen der einschlägigen Leistungspositionen der
Stützmittel keine bedeutenden Mengenreserven enthalten zu sein haben
und nur jene Zusatzmaßnahmen auszuschreiben sind, die der praktischen
Umsetzung des Projekts dienen.
D.h., zufolge dieser Vorgaben würde sich der Bieter aufgrund eines Einkal-
kulierens diesbzgl. Einzellohnkosten in die einschlägigen Leistungspositio-
nen der artdifferenten Ausbruchsicherung bei der Gesamtpreisbildung sei-
nes Angebotes im freien, lauteren Wettbewerb hinsichtlich eines erhofften
Zuschlags im Vorhinein nicht schlechter stellen.

Eine vergaberechtliche Betrachtung in Hinsicht einer angemessenen
Preisbildung gern. SN SIA 118411 in den einschlägigen Leistungspositionen
der AK (Ausbruch) und der artdifferenten Ausbruchsicherung bei aufgeglie-
derten Preisanteilen Lohn und Sonstiges dieser LP im LV hält aufgrund der
durch den SBV empfohlenen, nachstehend angeführten Vorgehensweise
des anteiligen "Zuschlagens" diesbzgl. Einzellohnkosten zu den genannten
LV-Positionen stand.

Die zufolge eines Regelabschlags in einer ausbruchsartbehafteten AK zuordenbar anfallenden,
klassen behafteten und mengenabhängigen Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en) (vari-
able Kosten), verursacht durch die Ausbruchstätigkeit, den Einbau der Ausbruchsicherung sowie
durch etwaige ausbruchsart- und -klassenspezifisch einzukalkulierende Erschwernisse, werden
anteilig den entsprechenden einschlägigen Leistungspositionen für den Ausbruch und für die
Ausbruchsicherung nach NPK zugeschlagen.. Im Gegensatz zur VT-Klassifikation inkl. klassi-
schem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 ist hier die kalkulatorische
Generierung eines klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes412 für jegliches

411

412
vgl. SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 1.25, Seite 10 sowie SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 2.4ft., Seite 21
Anm. des Ver1assers: Lt. den Standard-Analysen des SBV (NPK 265 0 - Untertagbau: Ausbruchsicherung
(1994)) - haben die Einheitspreise der einschlägigen Leistungspositionen der Ausbruchsicherungen den der
beschriebenen Leistung entspr. Lohnanteil für die Lieferung und den Einbau der Stützmittel bzw. Zusatzmaß-
nahmen zu enthalten.
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Stützmittel bzw. jegliche Zusatzmaßnahme erforderlich (- mengenabhängige kalkulatorische
Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Aus-
bruch und Stützmaßnahmen - siehe Abbildung 5-40).

Vortrlebllzelt
gem. Soll-Bauprogramm

en. M & AK .v... -..,g

mengenabhängige kalkulatorische Trennung der
klassenspezifischen, kapazitätsabhängigen EinzeI-
lohnkosten für den Ausbruch und die Ausbruchsi-
cherung;
kalkulatorische Generierung eines klassenunab-
hängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes

lunC.n -
?k~ ... ~BC~

klassenspezifische Aufwands- und leistungsansitze
rur Ausbruch und AusbruchsIcherungseInbau

r----k~:;;.;~bhi~~i~---I r ----~::~~;';:~~~~~I;:----i
1 lelstungspo&ltion ! ! Leistungspo&tionen !
: Ausbruch Oe Matrixfeld) i i Ausbruchsicllerung81l getrennt j
L ••• ••• __ : nach Anker. Spritzbeton, !

l ~~~:~~~~:~~~j

~~~~I loh.......... II lohns ..... ,... __ I

Abbildung 5-40:

Bei dieser Vorgehenswei-
se ist jedoch der Einfluss
der aus der gewählten
Bau- und Betriebsweise
resultierenden klassen-
spezifischen Behinderung
des Abschlagszyklus,
zufolge der durch den
Einbau der progn. Aus-
bruchsicherung etwaig
erforderlichen unprodukti-
ven Rüst- und Verteilzei-
ten, vortriebsbedingten
Stillstandszeiten, etc. so-
wie der durch den Einbau
der Ausbruchsicherung
allfällig gebirgsverhaltens-
induzierten Erschwernis-
se, in die ausbruchsart-
und -klassenabhängige
Leistungsposition des
jeweiligen Ausbruchs ein-
zukalkulieren, um den
prognostizierten Aufwand
an Lohnstunden entspre-
chend erfassen zu kön-
nen. Diese Maßnahme ist
Grundvoraussetzung für
das kalkulatorische Gene-
rieren eines "völlig" ausbruchsart- und -klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes
betr. einer gebirgsneutralen Lohn-Preisbildung in den einschlägigen Leistungspositionen jegli-
cher artdifferenten Ausbruchsicherung.

Ein augenscheinlicher, in der Detailkalkulation des Bieters aufscheinender Zusammenhang zwi-
schen der jeweiligen klassenspezifischen VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung, über die sich im
Weiteren die anteilig prognostizierbare Vortriebszeit über die zugehörig prognostizierte AK-
Verteilung errechnet, und dem in der Detailkalkulation in den klassenspezifischen Leistungsposi-
tionen des Ausbruchs auszuweisenden klassenunterschiedlichen Aufwand an Einzellohnstunden
(beinhaltet die Ausbruchstätigkeit, die generell klassenbezogene Behinderung zufolge des Ein-
baues der Ausbruchsicherung und die klassenspezifische Behinderung zufolge der durch den
Einbau der progn. Ausbruchsicherung allfällig gebirgsverhaltensinduziert entstehenden Er-
schwernisse sowie der durch den Einbau der progn. Ausbruchsicherung etwaig erforderlichen
unproduktiven Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten Stillstandszeiten, etc.) zufolge gewähl-
ter Bau- und Betriebsweise sowie dem ebenfalls in der Detailkalkulation in den klassenunabhän-
gigen Leistungspositionen der artdifferenten Ausbruchsicherung auszuweisenden jeweiligen Auf-
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wand an Regeleinbau-Einzellohnkosten (beinhaltet den gebirgsneutralen Einbau der progn.
Stützmaßnahmen) ist dadurch nicht mehr gewährleistet (siehe Tabelle 5-16 und Tabelle 5-17).

5.2.3.2.2 Kommentar zu den Kosten Aufsicht und Führung (A&F)
Diese Art der Zurechnung der Gesamtkosten für Aufsicht und Führung wird aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht v.a. im Untertagebau bei geräteintensiven Arbeiten prozentuell in gleicher Höhe
auf die Werkkosten 1 der vier Zuschlagträger (LK, MK, IK und FLK) angewendet. Nach Schwei-
zer Auffassung lassen sich im Zuge der Vorkalkulation v.a. die Kosten der Führung in der Regel
nicht direkt auf die Bst. zurechnen, da einerseits nicht alle Tätigkeiten der Führung baustellen be-
zogen sind und andererseits die daraus erwachsenden Kosten stets in einer Wechselbeziehung
zu den Verwaltungskosten stehen. Eine Alternative für die Kalkulation der Aufsichtskosten (i.S.
von unproduktiven Lohnkosten) stellt die Einrechnung in die leistungsabhängigen Lohnkosten
(Gruppenmittellohn des Ausbruchs) oder in die spezielle Baustelleneinrichtung gem. der 2. oder
3. Möglichkeit des Basismodells der Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung nach NPK 113
D gern. SN SIA 198 (siehe Abbildung 5-33) dar.

Bei Bestellungsänderungen im Sinne der SN SIA 118/Pkt. 3.31 - Abs. 4 (veränderte Mengen
zufolge der zur Zeit der Ausschreibung aus bautechnischen Gründen noch nicht bestimmbaren
Mengen) bleiben im Zuge einer Preiskalkulation die Einheitspreise der betroffenen Leistungspo-
sitionen unverändert, da der Mehr- oder Minderaufwand bei der Aufsicht und Führung durch die
Umlage "leistungsgerecht" berücksichtigt wird.

5.2.3.2.3 Kommentar zu den Gerätekosten (GK)
Dem Grundtenorl13

, dass aus betriebswirtschaftlich vereinfachter Sichtweise die Leistungsgeräte
des zyklisch konventionellen Vortriebs im Zuge der Kalkulation generell als Vorhaltegeräte adap-
tiert werden, um einerseits der versimplifizierten Kostenwahrheit von im zyklischen Vortrieb ein-
gesetzten Leistungsgeräten besser zu entsprechen und um andererseits die Vergleichbarkeit
und die Objektivität in der Angebotsprüfung für den AG nicht zu erschweren, da das Zuschlagen
von im Schichtbetrieb eingesetzten Leistungsgeräten mit unterschiedlich behafteten Einsatzstun-
den pro Vorhaltemonat zufolge zyklischem Betrieb zu den einschlägigen Leistungspositionen des
Ausbruchs oder der Ausbruchsicherung die Kostentransparenz risikosphärenbehaftet verzerren
würde, wird ebenfalls in der Schweiz Folge geleistet.

Die Komponenten der Kostenart Gerät - Abschreibungs-, Verzinsungs- & Versicherungskosten
(Fixkosten) sowie die Reparatur- und Endrevisionskosten (variable Kosten), entsprechen in
Summe der Gerätemiete - werden hier zulande jedoch getrennt behandelt:
Die Abschreibungs-, Verzinsungs- & Versicherungskosten (Fixkosten) der adaptierten Vorhalte-
geräte werden dem zeitgeb. Kostenanteil der Bst. (22 - variable Vortriebszeit) zugewiesen, weI-
cher einerseits der Vorhalteposition der generellen zeitgeb. Baustelleneinrichtung (1. Möglichkeit)
oder andererseits den möglichen Vorhaltepositionen der zeitgeb. speziellen Baustelleneinrich-
tung (2. oder 3. Möglichkeit) gern. dem Basismodell der Vergütung der Baustelleneinrichtung
nach NPK 113 D gern. SN SIA 198 zuzuordnen ist.
Die Reparatur- und Endrevisionskosten (variable Kosten) der adaptierten Vorhaltegeräte gehen
zu 50% in die einschlägigen Leistungspositionen des Ausbruchs bzw. der Ausbruchsicherung -
da ein ausgabenwirksamer Reparaturaufwand, v.a. der im Reparaturentgelt enthaltene Lohnauf-
wand, nur bei tatsächlicher Leistungserbringung des jeweiligen Geräts entsteht - und zu 50% in

413 vgl. SIA 0 0124 (1995), Seite 39ft.
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die entsprechende Vorhalteposition des möglichen, zur Wahl stehenden Basismodells der Vergü-
tung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung nach NPK 113 0 gern. SN SIA 198 ein.

Diese Gerätekosten des ausbruchsart- und -klassenabhängigen Geräteparks werden bei der
Wahl der 1. Möglichkeit des Basismodells der Vergütung der Baustelleneinrichtung nach NPK
113 D, wie unter Pkt. 5.1.3.2.2 angeführt, in eine Pauschale pro Verrechnungseinheit umgelegt
oder bei der Wahl der 2. und 3. Möglichkeit des Basismodells der Vergütung der Baustellenein-
richtung nach NPK 1130 gern. Abschn. 900 den detailliert gegliederten Vorhaltepositionen (Ein-
richtung für den Sprengvortrieb, Einrichtung für den Vortrieb im Lockergestein, Einrichtung für
Ausbruchsicherung, Spritzbeton- und Spritzmörteleinrichtung, usw.) anteilsmäßig zugewiesen.

Die Kostenkomponenten Energie und Schmiermittel (variable Kosten) der Kostenart Gerät wer-
den - wie in den üblichen Leistungsverträgen des österreich ischen Untertagebaus aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen - den einschlägigen Leistungspositionen des Ausbruchs zugeschlagen,
da ausgabenwirksame Gerätestoffkosten nur bei tatsächlicher Leistungserbringung im Vortrieb
des jeweiligen Geräts in Abhängigkeit der Einsatzverhältnisse mehr oder weniger stark ver-
braucht werden.

5.2.3.3 Ermittlung der kritischen Vortriebzeit anhand von klassenspezifischen
VT-Geschwindigkeiten bzw. -leistungen

Im Weiteren hat der Bieter auf Basis der in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich gemachten
Ausbruchklassenfestlegungen (veranschaulicht in der Matrix gern. SN SIA 198), denen im LV je
eine Leistungsposition in Abhängigkeit der Ausbruchsart für die Vergütung des Ausbruchs direkt
zuordenbar ist, über die Ermittlung der Soll-Leistung(en) (bzw. VT-Geschwindigkeit) die jeweili-
gen Einzelkosten der AK und der zugehörigen Stützmaßnahmen zu kalkulieren414

• Für eine dem
prognostizierten Sachverhalt entsprechende Ermittlung der Soll-Leistung bzw. der VT-
Geschwindigkeit sind angemessene, projektspezifisch festzulegende Aufwands- und Leistungs-
werte für den Ausbruch und den Einbau der jeweilig artdifferenten Ausbruchsicherung unter zu
beachtenden Randbedingungen (techn. Lösemethode, Ausbruchsart bzw. objektspezifischer
Teilausbruch, max. Abschlagslänge, Ringschlusszeiten bzw. -distanzen, etc.) vom Bieter als ver-
bindliche Kalkulationsannahmen eindeutig und vollständig - in der Hinsicht einer nachvollziehba-
ren Preisermittlung bei Zusatzangeboten - anzusetzen.

Die notwendige Berechnung der Zykluszeit für den prognostizierten Regelabschlag mit lABSCHLAG
= 1,70 m der AK B IV erfolgt auf Grundlage EDV-gestützter Tabellenkalkulation; die dafür kalku-
latorisch angesetzten Aufwands- und Leistungswerte sind wiederum im Anhang 13.2.3fTabelle
13-25 dargestellt. In weiterer Folge ist ebenfalls besonderes Augenmerk auf die kalkulierte Soll-
Leistung bzw. VT-Geschwindigkeit und dem damit direkt zusammenhängenden Einzellohnkosten
pro m-VT bzw. pro m3.VT der VT-Mannschaft(en) zu legen.
Folgende Situation lässt sich daher für den prognostizierten Regelvortrieb der AK B IV hinsicht-
lich markanter Vortriebsdaten (VT-Geschwindigkeit, VT-Leistung, Aufwand in Lohnstunden pro
m-VT bzw. m3-VT sowie Einzellohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT) in der Tabelle 5-16 darstellen:

414 siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.21.2, Seite 34
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~ Ausbruch:

Kapitel5

Regelabschlag:

AK B IV RegeMxtrieb

Tabelle 5-16:

1,70 9,64 4,23 0,11I\ 3I,om 0,4928 0,11I\ 13,9458 ilI,œt9 o,m 0,2!œ 691,29 0,00 ~OO'I. 10,10 0.00 10~1

Übersicht markanter Vortriebsdaten des prognostizierten Regelvortriebs - AK B IV

Anhand einer prognostizierten Längenverteilung der AK B IV geteilt durch die ermittelte, vertrag-
lich festzuschreibende VT-Geschwindigkeit (Soll-Leistung) von VB IV = 4,23Ifm/AT würde sich nun
eine anteilig prognostizierbare, kritische Vortriebszeit für das Soll-Bauprogramm errechnen und
somit die dynamisch anpassbare Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung während des Vor-
triebs über die tatsächliche Längenverteilung der AK B IV im Sinne der SN SIA 198 unter Beach-
tung des Fristveränderungsschwellenwert-Regulativs gem. SN SIA 198/Pkt. 4.69 (bauzeitl. Diffe-
renz zw. Soll-Bauzeit und Abrechnungsbauzeit) regeln lassen.

~ Ausbruchsicherung (Aufsplittung der anfallenden Lohnkosten der Ausbruchsiche-
rung):

Lohnaut-
Überprofil-

Lonnauf-
Lohnkosten I

Ausbruchsicherungen: Parameter: Menge Lohnauf- wand I VE (ink!. faktor wand/VE
VEpro wand/m3..VT d) (Ist-Masse)

m-Tunnel [Mah/m"] [MahNE] [1] [MahNE] [€NE]
Anker:
Swellex-Anker 1= 2,00 m 0,00 Stk. 0,0000 IStk. --- IStk. IStk.
SN-Mörtelanker 1= 4,00 m 4,12 Stk. 0,0154 - 0,2583 IStk. -- 0,2583 IStk. 12,92 IStk.
SN-Mörtelanker 1= 6,00 m 3,53 Stk. 0,0179 - 0,3500 IStk. --- 0,3500 I Stk. 17,50 I Stk.
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag D,aD Slk. 0,0000 ISlk. --- IStk. ISlk.
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung D,aD Slk. -- -- I S1k. --- -- IStk. -- IStk.
Baustahlgitter:
1. Lage Abw.= I,D 19,65 m2 0,0272 - 0,0957 1m2 1,04 0,0920 1m2 4,60 1m2

2. Lage Abw.= I,D 19,65 m2 0,0170 - 0,0598 1m2 1,04 0,0575 1m2 2,88 1m2

Zusatz- u. Ortsbrustbewehrung Abw.= 0,0 D,aD m2 0,0000 1m2 1,08 1m2 1m2

Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen Stk. = 1,0 11,56 m 0,0192 - 0,1144 Im 1,04 0,1100 Im 5,50 Im
Spritzbeton:
Kalotte d= 0,25 m 4,91 m3 0,0658 =: 0,9244 1m3 1,04 0,8889 1m3 44,44 1m3

Ortsbrust d= 0,05 m 1,88 m3 0,0261 0,9599 1m3 1,08 0,8889 1m3 44,44 1m3

Spieße:
unvermörtett 1= 6,00 m 28,24 Stk. 0,1022 - 0,2500 I S1k. -- 0,2500 IStk. 12,50 I Stk.
vermörtelt 1= 6,00 m D,DO Stk. 0,0000 IStk. --- IStk. IStk.

Tabelle 5-17:

1:: ".""'•••(9,?~Q!l ••••••".'•.{

Übersicht der Zuteilung der Aufwandswerte in die artdifferenten, klassenunabhängigen
Leistungspositionen der Ausbruchsicherung gem. NPK 265 D

In Tabelle 5-17 ist der Aufwand der Lohnstunden je Verrechnungseinheit ersichtlich, der der je-
. weiligen klassenunabhängigen Leistungsposition der artdifferenten Ausbruchsicherung gern.
NPK 265 D zu zuweisen ist. In dieser von der Ausbruchsart abhängigen AK IV ergibt sich augen-
scheinlich folgender Sachverhalt in Zuteilung zu den Leistungspositionen der Ausbruchsiche-
rung:

o Im Aufwandswert der Stützmittel - Anker und Spieße - ist ein gleichzeitiger Ablauf
gleicher VT-Tätigkeiten (Bohren und Versetzen) der VT-Mannschaft beim Einbau
der Stützmittel in Form von einer klassenspezifischen Parallelität berücksichtigt.
Dieser Aufwandswert widerspiegelt lediglich einen zusätzlichen, speziell auf diese
AK abgestimmten, seriellen Ankereinbau in Abhängigkeit der angesetzten Gleich-
zeitigkeit zwischen Bohr- und Versetztätigkeit.
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o Im Aufwandswert des Stützmittels Baustahlgitter differieren die Lohnstunden bzgl.
des Einbaus einer 1. und 2. Lage beachtlich voneinander, da für die 2. Lage des
Baustahlgitters bzw. Netzes ein geringerer Aufwandswert (schnellerer Einbau) in
der Kalkulation festgelegt wurde. Für die Vergütung des Stützmittels sieht der NPK
265 D allerdings nur eine gemeinsame Leistungsposition vor. Daher muss in die-
sem Fall vorab ein - noch klassenabhängiger - "Regeleinbau"-Aufwandswert für
die klassen unabhängige Leistungsposition generiert werden.

Z.B. die Erschwernis zufolge des ,Einbaus der 1. Lage Baustahlgitter direkt
am Ausbruchsrand wird klassenspezifisch in die der AK B IV zugehörigen
Leistungsposition umgelegt:
~ 0,0345 MahLohJm2 x 1,04 (Überprofilfaktor) -+ ~ 0,0102 MahLohJm3-VT ...
Umlagedifferenz für den Ausbruch gern. LP der AK B IV

o Im Aufwandswert des Stützmittels Spritzbeton415 ist ebenfalls zufolge gleichzeitigen
Ablaufs gleicher VT -Tätigkeiten (Spritzbetonauftrag) der VT -Mannschaft eine klas-
senspezifische Parallelität (gegenständliches Bsp. 2 Spritzdüsen für Trocken-
spritzbeton) für den Einbau berücksichtigt. Dieser Aufwandswert widerspiegelt den
seriellen Einbau eines zusätzlichen Kubikmeters Spritzbeton in Abhängigkeit der
angesetzten Parallelität.

5.2.3.4 Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb
des Geltungsbereiches einer ausbruchsartabhängigen Ausbruchsklasse

Die Voraussetzung für die Durchführung dieser Simulation im normkonformen Geltungsbereich
der ausbruchsartabhängigen AK ist, dass gern. VT-Klassifikation die techno Lösemethode sowie
die objektspezifisch gewählte Ausbruchsart trotz Änderung des spezif. Gebirgsverhaltens im Sin-
ne der Grundvoraussetzung für die Erstellung von Angeboten der SN SIA 198 (vgl. Pkt. 5.2.2.1)
konstant bleiben. Auch das Normalprofil bzw. der einschlägige Profiltyp des Kalottenquerschnitts
wird nicht verändert.

Unter Bezugnahme auf das auf SIA-Verhältnisse adaptierte und in diesem Sinne zur VT-
Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 ver-
gleichend fortzusetzende Beispiel entsteht nun auf Basis der SN SIA 198 im Geltungsbereich der
AK B IV nachstehender Bezugssachverhalt:

o Soll-Leistung gem. Soll-Bauprogramm (vgl. VT -Geschwindigkeit) VB IV = 4,23
Ifm/AT = konst. für die Ermittlung der anteiligen kritischen Vortriebszeit (prognos-
tizierbare sowie vertragliche bzw. abrechenbare Vortriebszeit)

o Lohnkosten 697,29 €IIfm-VT bzw. 10,91 €Im3..VT = konst. für die Vergütung des
Ausbruchs

o (anteilige) Lohnkosten gern. Tabelle 5-17 für die Vergütung der progn. Ausbruch-
sicherung

Im Anschluss ist auf theoretischer Ebene zu untersuchen, welche Auswirkungen eintretende
Leistungsänderungen im vorrangigen Bezug auf die mengenabhängigen Lohnkosten des Aus-
bruchs und der Ausbruchsicherung aufgrund eines veränderten spezif. Gebirgsverhaltens, die im
gegenständlichen Fallit. Pkt. 5 in die Änderung der Abschlagslänge und in eine (bloße) Men-

415 vgl. SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 3.12ff., Seite 13: Leistungspositionen für Spritzbeton wird nach Qualitäts-
klassen unabhängig der Dicke mit dem Vordersatz Kubikmeter gestaffelt; für eine erste Lage der Ausbruchsi-
cherung kommt lediglich Spritzbeton der Qualitätsklasse B gern. SN SIA 162 zur Anwendung.
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416

417

418

genänderung der Ausbruchsicherung (differenzierbar in artrein bzw. artdifferent) unterschie-
den werden, innerhalb der AK B IV gern. SN SIA 198 unter Beachtung der Bestimmung der "Be-
stellungsänderung" der SN SIA 118/Pkt. 3.3416 verursachen.

5.2.3.4.1 Änderung der Abschlagslänge
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: Änderung der Abschlagslänge
- Simulation innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der ausbruchsartbehafteten
AK gem. SN SIA 198:

Die SN SIA 198 enthält unter Pkt. 5.23.15 die Bestimmung, dass bei Erfordernis besondere
Maßnahmen, wie z.B. eine Verkürzung der Abschlagslänge, diese Maßnahmen gesondert als
Aufzahlungspositionen im LV auf die jeweilige AK ausgeschrieben werden417

• Aufgrund dieser
Tatsache entfällt eine diesbzgl. Simulation der Änderung der einer ausbruchsartbehafteten AK
zugewiesenen max. Abschlagslänge.

• Ursache: Änderung der Abschlagslänge
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
- Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der ausbruchsartbehafteten AK gem. SN
SIA 198:

Entfall der Simulation aufgrund des unter o.a. Punktes erläuterten Sachverhalts.

5.2.3.4.2 (Mengen-)Änderung der Ausbruchsicherung
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Ausbruchsicherung
- Simulation der jeweils ausführbaren (Einzel-)Mengenänderung innerhalb des zuläs-
sigen Geltungsbereiches der ausbruchsartbehafteten AK gem. SN SIA 198 zur Quanti-
fizierung der möglichen Bandbreite der Behinderung des Ausbruchzyklus:

Es wird nun im Anschluss einerseits aufgezeigt, welche Mehr- bzw. Mindermengen an Aus-
bruchsicherung bei theoretischer Ausnutzung des max. Geltungsbereiches der AK B IV aufgrund
der vorrangig deskriptiven Klassifikation zu zuweisen sind, und andererseits dargetan, welche
daraus resultierende Bandbreite der dadurch ,~~~~~2~~~!Jê,~,~i,~2~E~~des Abschla szy~!.~~.
dem Vortrieb quantifizierbar zuordenbar wird. l@j,IE~~g@]~ilmmmli

siehe SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 3.31, Abs. 4, Seite 27: Sind einzelne Mengen zur Zeit der Ausschreibung
aus bautechnischen Gründen noch nicht bestimmbar, so sind die Abs. 1-3 der SN SIA 118 (bloße Mengenän-
derung) nicht anwendbar; der vereinbarte Einheitspreis gilt ohne Rücksicht auf die ausgeführte Menge. Die
entspr. Positionen des Leistungsverzeichnisses werden in den Ausschreibungsunterlagèn als solche bezeich-
net.
vgl. NPK 261 D - Untertagebau: Sprengvortrieb (1994)
ausführlich in SN SIA 118 (14.11.191), Pkt. 3ft., Seite 27ft.
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Behinderung zufolge gewählter Bau" und Betriebsweise wird hier v.a. die unterschiedliche klas"
senspezifische Behinderung zufolge der durch den Einbau der progn. Ausbruchsicherung etwaig
erforderlichen unproduktiven Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten Stillstandszeiten, etc.
sowie der durch den Einbau der Ausbruchsicherung allfällig gebirgsverhaltensinduzierten Er-
schwernisse verstanden und nicht die generelle klassenbezogene Behinderung des Ausbruchs"
zyklus durch den zeitlichen Aufwand für den Einbau der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen419

, da
der zeitliche Aufwand für den Einbau derselben gern. NPK 265 0 anteilsmäßig den diesbzgl.
einschlägigen Leistungspositionen - im Gegensatz zur ÖN B 2203-1 - zugrunde zu legen ist.

Die Vorgehensweise der diesbzgl. Simulation ist aus der Tatsache heraus notwendig, da die 2.-
malige VT-Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgs-
verhaltens der AK wiederum über die Anzahl der Anker pro m"VT (Richtwert n) jedoch unter
Beachtung der vereinfachten Bestimmung des Ausmaßes für den Ausbruch in der jeweiligen AK
gern. Pkt. 5.23.22 erfolgt. Aufgrund der dem Modell generell anhaftenden mengengebundenen
Erfassung und kalkulatorischen Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen
Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen kann vorweg genommen werden, dass
diverse (artreine) Mehr- bzw. Mindermengen an Ausbruchsicherung lediglich den mengenabhän-
gigen Ansatz in den Vordersätzen der zugehörigen Leistungspositionen verändern und daher im
Sinne einer flexiblen Tunnelbaumethode gern. SN SIA 198 vergütungstechnisch theoretisch un-
eingeschränkt auftreten können.

Im Zuge dieser Simulation ist vorauszusetzen, dass die Abschlagslänge (lABSCHLAG = 1,70 m) auf-
grund der verankerten Bestimmung in der SN SIA 198/Pkt. 5.23.15 konstant gehalten wird (der
von der theoretischen Gesamtausbruchsfläche abhängige Abstand 0 sowie das vom Bieter fest-
zulegende Überprofil d werden anhand dieser Überlegung nicht beeinflusst). Bei der Ermittlung
der jeweils möglichen Veränderungsmenge der artdifferenten Ausbruchsicherung, die die zu er-
mittelnde Bandbreite der generellen klassenbezogenen Behinderung im Abschlagszyklus zufolge
gewählter Bau- und Betriebsweise des Vortriebs wesentlich beeinflusst, wird der Weg der Varia-
tion der in der Ausbruchklassendefinition festgelegten Einzelmengen der jeweiligen Ausbruchsi-
cherung (Stützmittel bzw. Zusatzmaßnahmen) eingeschlagen.

Ausgehend von der Betrachtung der AK B IV, lässt sich unter Ausnutzung des max. Geltungsbe-
reiches folgende Abgrenzung an hand der Ausbruchsicherung zu den angrenzenden AK III bzw.
V ausschließlich deskriptiv festlegen:

AK III AKIV AKBIV AKV
Nachführung der Aus- Nachführung der Aus-

--- bruchsicherung nach je- bruchsicherung nach je- Ausbruchsicherungen
dem Abschlag bis zur dem Abschlag bis zur laufend während Ausbruch
Brust Brust

L 1: > 9 Anker/lfm+U --- 7,65 Anker/lfm+U ---
SprBet. mit/ohne Netz :s SprBet. mit/ohne Anker SprBet., d = 0,25 m, mit SprBet. mit/ohne Anker

1/3 U; und Netz> 1/3 U zweilagigem Netz/U und Netz laufend

:s 9 Brustanker > 9 Brustanker --- Bruststützung > 14ABrust

Stahleinbau 0,59 Stk./Ifm+U
Stahleinbau mit Marcia---- vanti

--- SprBet. :S 14ABrus!
SprBet., d = 0,05 m,

SprBet. > 14ABrust
auf ABrust

--- --- --- Voraussicherung

419 siehe Andraskay (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 426
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L 2: > 27 Anker/lfm+U --- --- ---
SprBet. mit/ohne Netz> --- --- ---1/3 U;

Stahleinbau in Serie --- --- ---
(mind. 3 Bögen)

L3: nicht maßgebend

Tabelle 5-18: deskriptive Abgrenzung der AK B IV anhand der definierten Ausbruchsicherung gern.
SN SIA 198

Als zu betrachtender Unterscheidungsbereich wird lediglich der maßgebende Arbeitsbereich L1
(Brustbereich) herangezogen:

quantifizierbare Menge:

Spritzbeton mit/ohne
Anker und Netz::;;1/3 U

::;;9 Brustanker

kein Stahleinbau
(Ausbaubogen)

kein SprBet. auf ABrus!

Abgrenzung zu B III
Die Ausbruchsicherung
Spritzbeton mit/ohne Anker
und Netz> 1/3 des Profilum-
fanges der AK IV wird in der
AK III in maßgebende Anker
und Spritzbeton mit/ohne
Netz::;; 1/3 des Profilumfan-
ges gesplittet. Eine Men-
genminderung ausgehend
von B IV kann hier nur durch
die Abgrenzung des Spritz-
betons mit/ohne Netz an-
hand des Ausführungsaus-
maßes am Hohlraumquer-
schnitt ab 1/3 des Profilum-
fanges gemutmaßt werden.

Abgrenzung der restlichen
Ausbruchsicherungen in
Richtung AK III ist eindeutig

Abgrenzung zu B V
Die Ausbruchsicherung
mit/ohne Anker und Netz >
1/3 des Profilumfanges der
AK IV in Abgrenzung zur AK
V kann als deskriptive Men-
genmehrung nur laufend bei
unterteiltem Teilflächenaus-
bruch verstanden werden;
eine konkrete Mengenanga-
be bzw. ein eindeutiges
Ausführungsausmaß am
Hohlraumquerschnitt ist hier
jedoch nicht gewährleistet.

Die Abgrenzung der Brust-
anker verläuft von einer Stk.-
Angabe auf eine interpretier-
bare Stk./m2-Angabe bezo-
gen auf die Brustfläche,
wobei hier in Frage zustellen
ist, ob lediglich die Kalot-
tenbrust- oder die Gesamt-
querschnittsbrustfläche ge-
meint ist. Eine Mengenanga-
be bzw. ein Ausführungs-
ausmaß am Hohlraumquer-
schnitt ist jedoch unter Be-
rücksichtigung des o.a. Vor-
behalts möglich.
Abgrenzung des Stahlein-
baus (Ausbaubogen) und der
Spritzbetonsicherung an der
Brustfläche in Richtung AK V
ist eindeutig

quantifizierbare Menge:

nicht möglich

Bruststützung > 1,4 ABrus!

Stahleinbau
mit Marciavanti

SprBet. > 1,4 ABrus!

An dieser Stelle müsste jetzt - dem adäquaten Vorgehen der "ÖN B 2203-1"-Simulation entspre-
chend - die Abschlagslänge zur Reduktion angedacht werden, um daraus resultierende Folgen
eines verkürzten Abschlagszyklus und einer sich in der Menge im direkt proportionalen Verhält-
nis zur Abschlagslänge ändernden Ausbruchsicherung für- die in den Herstellkosten des Aus-
bruchs gern. AK B IV angemessen zu quantifizierenden Behinderung berücksichtigen zu können.
Diese Untersuchung kann It. SN SIA 198 jedoch entfallen, da für eine in Betracht kommende
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Reduktion der Abschlagslänge das Regulativ der Bestellungsänderung gern. SN SIA 118/Pkt. 3ff.
anzuwenden ist bzw. bereits eigene Positionen dazu im LV gern. SN SIA 198420 vorgesehen sind.

Die somit z.T. erhaltenen, in der AK B IV max. denkbaren (Einzel-)Mengenänderung der je-
weiligen Ausbruchsicherung, die Auswirkungen auf die mögliche Bandbreite der zu quantifizie-
renden Behinderung des Abschlagszyklus zufolge gewählter Bau- und Betriebsweise des Vor-
triebs entstehen lassen, können für das gegenständliche Beispiel nur zum Großteil rein de-
skriptiv wie folgt zusammengestellt werden:

Ausbruchsicherungen
Umfang der Ausbruchsicherung in der AK B IV mit

(Stützmittel):
Auswirkung auf die mögliche Bandbreite der zu quanti- Anmerkungen:

fizierenden Behinderung im Arbeitsbereich L1:

Anker: global formuliert über das Stützmittel SprBet. ---
Netz (Baustahlgitter): global formuliert über das Stützmittel SprBet. ---

Spritzbeton mit/ohne An-
ohne Angabe einer Ankermenge

Spritzbeton Laibungen:
Spritzbeton mit/ohne An-

ker und Netz über Ge-
[Stk.], Lagenanzahl des Netzes

ker und Netz> 1/3 U [Abwicklung] und Dicke des
samt-U

Spritzbetons [ml

ohne Angabe einer Dicke des
Spritzbeton Ortsbrust: > 0,00 ABrust S % ABrus!

Spritzbetons [ml

ohne Angabe einer definitiven
Brustanker

> 9,0 Stk. s % ABrus! Menge [Stk.] - interpretierbar
(bzw. Bruststützung):

[Stk./m2]

Stahleinbau ohne Angabe einer definitiven
> 0,00 Stk. < Einbau mit Marciavanti

(Ausbaubögen): Menge [Stk.]

Tabelle 5-19: Umfang der Ausbruchsicherung in der AK B IV mit Auswirkung auf die mögliche Band-
breite der zu quantifizierenden Behinderung im Arbeitsbereich L1

Aus der Tabelle 5-19 ist ersichtlich, ob in Abhängigkeit der artdifferenten Ausbruchsicherung eine
klassenspezifische Behinderung421

- unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingte Still-
standszeiten, etc. - im Abschlagszyklus anfallen oder nicht. Die Quantifizierung dieser klassen-
spezifischen Behinderung, in Überlegung ob diese am zeitkritischen Weg des Abschlagszyklus
zu liegen kommt oder nicht - gewisse unprod. Rüst- und Verteilzeiten werden bei einem optimier-
ten Abschlagszyklus nicht schlagend, da sie als Vorgangsgleichzeitigkeit zu vortriebsbedingten
Stillstandszeiten bzw. zu personalarmen Vortriebstätigkeiten ablaufen können - sowie in Abhän-
gigkeit der Anzahl betroffener Vortriebsgeräte, ist vom Bieter im Zuge der (Vor-)Kalkulation, wie
nachfolgend beispielhaft veranschaulicht, durchzuführen.

420

421

siehe SN SIA 198 (01.05.1993), Pkt. 5.23.15, Seite 35 und NPK 261 0 - Untertagebau: Sprengvortrieb SPV
(1994) .
Anm. des Verfassers: Bei der Ausbruchsicherung der Anker ist der Einfluss der Menge [Stk.] direkt bis zur AK
III gegeben, da die Menge als Klassifikationsmerkmal in Abhängigkeit der Querschnittsgröße bzw. Ausbruchs-
breite festgelegt wurde. Die z.B. unproduktive Rüstzeit für den Bohrwagen ist unterschiedlich zufolge der Art
der Anker, steigt mit der Stk.-Anzahl einzubauender Anker und besitzt differente Auswirkungen auf den Vortrieb
zufolge des Arbeitsbereiches.
Bei der Ausbruchsicherung des Spritzbetons an den Laibungen ist der Einfluss der effektiven Menge [m3] durch
das Ausführungsausmaß am Hohlraumquerschnitt - unabhängig der progn. Dicke des Spritzbetons - umgelegt
auf den Profilumfang umgangen worden. Die z.B. unproduktive Rüstzeit für die Spritzbetongerätschaft ist unter-
schiedlich zufolge der Verfahrensart (TSprBet. oder NSprBet.), steigt mit dem Ausführungsausmaß am Hohl-
raumquerschnitt und nicht mit der effektiven Menge an Spritzbeton [m3] (d.h. ob das Ausführungsausmaß mit
einem oder mehreren Gerätschaften wirtschaftlich bearbeitet werden kann bzw. ob Umstellungen erforderlich
sind) und besitzt ebenso differente Auswirkungen zufolge des Arbeitsbereiches. Selbiges gilt sinngemäß für die
Ausbruchsicherungen Spritzbeton an der Ortsbrust, Brustsicherung und Stahleinbau (Ausbaubögen).
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Ausbruchsicherungen unprod. Rüst- und Ver-
im Regelabschlagszyklus

AKBIV: am zeit kritischen Weg
(Stützmittel): teilzeit:

(gegenst. Bsp.):

Anker:
Spritzbeton mit Anker und ja, für 2 Bohrlafetten ja, Rl & Vl für Bohrwagen

Netz über Gesamt-U (Bohrwagen) in Ausbruch

Netz (Baustahlgitter): nein
nein, Rl & Vl parallel zur

geologischen Aufnahme

Spritzbeton Laibungen: ja, für 2 SprBet.-Geräte
nein, Rl & Vl mitlaufend

in SprBet.-OB

nein, Rl & Vl t1w.parallel

Spritzbeton Ortsbrust: ABrusl ja, für 2 SprBet.-Geräte
zur geologischen Aufnah-

me sowie tlw. parallel zum

Ausbaubogen

Brustanker
nicht vorhanden --- ---

(bzw. Bruststützung):

Stahleinbau 1 Ausbaubogen über Ge- nein, Rl & Vl parallel zur
nein

(Ausbaubögen): samt-U geologischen Aufnahme

Tabelle '5-20: zeitkritische Bewertung der Behinderung bzw. unproduktiver Rüst- und Verteilzeiten,
etc. im Regelabschlagszyklus

Für die gegenständliche Simulation können nur vortriebsbedingte Veränderungen der klassen-
spezifischen Behinderung - unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingte Stillstandszeiten,
etc. - am zeitkritischen Weg des Abschlagszyklus von Bedeutung sein. Die Quantifizierung kann
nur auf Grundlage subjektiver Erfahrungswerte eines Bieters erfolgen:

o Ausgangspunkt der Simulation ist Tabelle 5-20, Grundlage stellt Tabelle 5-19 dar
(die prognostizierten Stützmaßnahmen, die die AK B IV normgem. festlegen, be-
finden sich weitgehend an der deskriptiven Obergrenze dieser AK in Abgrenzung
zur AK V):

Spritzbeton Ortsbrust > 0,00 X ABrus!:erforderliche RZ & VZ tlw. als Vor-
gangsgleichzeitigkeit zur geologischen Aufnahme sowie tlw. zum Ausbau-
bogen (angenommen Aufteilung 50:50);
prognostizierte Zeitspanne der geologischen Aufnahme = 15,0 min, davon
entfallen rein 5,0 min auf die erforderliche RZ & VZ des Stützmittels Spritz-
beton Ortsbrust
bei Entfall des Stützmittels Spritzbeton Ortsbrust - neue RZ & VZ für die Ab-
grenzung zu AK III: oroan. Zeitsoanne!!!l!! der aeoloaischen Aufnahme = 10,0
min

unvermörtelte Spieße> 0,00 Stk.: erforderliche RZ & VZ im Verhältnis
Sprengabschlag 95,8 min: Anker 17,8 min: Spieße 72,0 min
prognostizierte Zeitspanne für das Rüsten des Bohrwagens = 10,0 min; an-
teilig prognostizierte Zeitspanne für Spieße 1a min: 185,6 min x 72,0 min =
3,9min
bei Entfall des Stützmittels unverm. Spieße - neue RZ & VZ für die Abgren-
zung zu AK III: progn. Zeitsoannengy der RZ & VZ des Bohrwaaens: 6.1 min
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• Ursache: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Ausbruchsicherung
Wirkung: Änderung der VT-Leistungund der VT-Lohnkosten
---+ Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der ausbruchsartbehafteten AK gern. SN
SIA 198 zufolge der quantifizierten Bandbreite der Behinderung des Ausbruchzyklus:

Menoenabhänoiae KomDonente:
Bei Eintreten von bloßen Mengenänderungen in einer AK werden diese Mehr- oder Minder-
mengen an Ausbruchsicherung lediglich durch Vordersatzveränderung in den einschlägigen
Leistungspositionen bei der leistungsabhängigen Vergütung mengenabhängiger Kosten
(v.a. Lohn-, Inventar und Materialkosten) direkt proportional berücksichtigt; eine Anpassung der
in die jeweilige Leistungspositlon der Ausbruchsicherung u.a. angemessen einkalkulierten EinzeI-
lohnkosten (auf Basis der Prognose) erfolgt gemäß den Bestimmungen der SN SIA 118/Pkt. 3.31
- Abs. 4 nicht.

Zeitabhänoioe KomDonente:
Im Zuge der weiteren Simulation ist besonderes Augenmerk auf die Veränderung der Soll-
Leistung bzw. der VT-Geschwindigkeit und dem damit abhängig zu kalkulierenden Aufwand an
Lohnstunden pro m-VT bzw. m3-VT sowie der daraus resultierenden Einzellohnkosten pro m-VT
bzw. m3-VT unter Bezugnahme auf den prognostizierten Regelvortrieb der AK B IV zufolge der
zuvor möglich quantifizierten Bandbreite der Behinderung im Abschlagzyklus aus der jeweils
ausführbaren (Einzel- )Mengenänderung der Ausbruchsicherung in der AK B IV gern. SN SIA 198
zu legen.

Unter strikter Bezugnahme auf die Erläuterungen zu Tabelle 5-20 lässt sich im Zuge der Abgren-
zung der möglichen zeitkritischen und unproduktiven Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten
Stillstandszeiten, etc. innerhalb des Geltungsbereiches der AK B IV folgende Situation tabella-
risch veranschaulichen:

AUSIIIU)t gem. All S IV'SN SIA 1. EndII S1ÜTZIIImI.-,- "'oJ L_I ~, "'01 • ...,1
...." ''Ia' 11_' ''la1

lIogo lbocOIIg ~VT .. 1'1 "'1'1
~VT .. _ kttm> ''Ia' ~ oj -"""" """"11 "'~""lC!lu'll -'-' lC!lu'll .. 1'1

Iml 11'I-'1 ""AD 1\1 ~I ~ 1\1 ~I pmbl (lia""" ~ lt""I ~ itf:'~
llIgiIIIIld

Il SlY ~ 1)0 '.Il lJ3 a,aG\ l'am O.CIl11l a,aG\ Il1151 101119
0_

om 117,11 011I a,aG\ 10.10 0.11I lO~l Ollllll Olll
0 ... .... om" ~_OliQ JlJS U' ."
IUD ".3711 ONl OlD lIl,lI ,.." '5' IUS

5lm!On()lllllu!l, 0.11I .... ')D 1f.6 1,11 i$~ 3'.0. O..s24 i.l1\ 1~!i17 112111 1,1111 OM 6112.18 ".11 2,11\ Ißt .21 10ß! .ll261 90.26
o.... ..... 0,01112 .o,OlC12 M OSI ."14,m 11.5111 0l01i - Ml ... ,.., 1121-, 011I 5:l 1,10 I!,I 5,lt 2/.26\ 21,7.ll4 o.lln .21,0 .~nl4 13~ ~11I7 0,1sa; !ô5.12 .11,41 .1.65\ 093 .0,17 10.13 .o,lQl2 .35290.... ..... U'''' .0,011» lIl5 0\1 ...
14,ct14 'WI) '.3:81 O,ll1t m.01 ,.. 11J1

ll>ellIgennJ .. ~ 1,10 i~ I,N :iS,10\ 2'j;llI1 O,lilI .2/fil1, 1~Q2l 112119 ~1014 O.l62!i 611,11 -26.18 -3)1\ III •.lI 10.11I .,121< ...:320
'1lI!O ..... O,alC'.! ..m" lIl5 0" .ss
14.1m 10.5121 O,l1lll ~"" lŒ.V '023 Il,cri

Tabelle 5-21:

Anm.:

Übersicht markanter Vortriebsdaten zufolge Abgrenzung der zu quantifizierenden
Bandbreite der Behinderung des Abschlagzyklus in der AK B IV

Spalten ß-% auf Regel-VT entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeI-
lohnkosten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - Abweichungsbandbreite :t: 6%)

Bei genauer Begutachtung der prognostizierten VT-Geschwindigkeit in Abhängigkeit zum kalku-
lierten Aufwand an Lohnstunden bzw. zu den kalkulierten Einzellohnkosten des Ausbruchs und
der entfallenden Stützmittel fällt auf, dass bei der Reduktion der Ausbruchsicherung und damit
zusammenhängend der anteiligen Behinderung - unproduktiven Rüst- und Verteilzeiten, vor-
triebsbedingten Stillstandszeiten, etc. - zufolge ausbruchsklassenkonformen Wegfall klassenfest-
legender Stützmittel die Auswirkungen in der VT-Geschwindigkeit und dementsprechend das
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Einsparungspotential in den kalkulierten Lohnkosten für die Ausbruchsicherung erheblicher als
im Vergleich zum abhängigen Aufwand an Lohnstunden bzw. zu den daraus resultierenden Ein-
zellohnkosten des Ausbruchs sind. Nachstehende Abbildung 5-41 verdeutlich den Sachverhalt
graphisch:

Abgrenzung der möglichen Bandbreite der zu quantifizierenden Behinderung in der AI< B IV
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Abbildung5-41: veränderteZykluszeitendes prognostiziertenRegelvortriebszufolgeder Abgrenzung
derquantifiziertenBandbreiteder BehinderunginderAK B IV

......................

eelili..................................................................... .......................... ..îIlûsBtdI1SlC •...............................................................................................................

. Ergänzend hierzu ist aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise das Ar-
gument der Geringfügigkeit dieser Kostenveränderung hinsichtlich einer vorhandenen Kosten-
elastizität in den Einzellohnkosten (Abweichungsbandbreite :t6%) angebracht (vgl. Tabelle 5-21
sowie Abbildung 5-41).

5.2.3.5 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer fairen, leis-
tungsgerechten Vergütung des AN

Auch hier gilt für den Unternehmer bzw. Bieter der Grundsatz, um im Wettbewerb als Bestbieter
mit erteiltem Zuschlag hervorzugehen, hat dieser ein technisch einwandfreies und v.a. wirtschaft-
liches Angebot zu legen. Bei genauerer Betrachtung der prognostizierten ausbruchsartbehafteten
AK eines Untertagebauprojekts lässt sich schlüssig zeigen, dass die "ausbruchs"-spezifisch
geringsten Lohnkosten bei niedrigstem Aufwandswert zufolge optimierter Bau- und Be-
triebsweise - die klassenspezifische Behinderung des Abschlagszyklus z.B. infolge der durch den
Einbau der progn. Ausbruchsicherung erforderlichen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebs-
bedingter Stillstandszeiten, etc. kommt nicht ausschließlich am kritischen Weg zu liegen - und
maximal möglicher Soll-Leistung bzw. VT-Geschwindigkeit (beeinflusst durch die max. Ab-
schlagslänge) für den Bieter bzw. AN zu erzielen sind. Die maximale VT-Geschwindigkeit, im
Soll-Bauprogramm des Bauvertrags festzuschreiben, ermöglicht durch ihren relevanten bau-
zeitkritischen Einfluss daher auch die zeitgeb. Baustelleneinrichtung während des Vor-
triebs zu minimieren (vgl. Pkt. 5.1.3.5).
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5.2.3.5.1 Problematik der VT-Klassifikation inkl. formuliertem Vergütungsmodell im Vor-
feld der leistungsgerechten Vergütung

Unter Bezugnahme auf Pkt. 5.1.3.5.1 und der darin aufgezeigten Problematik einer unterschied-
lichen oder einheitlichen Klassifikation von Kalotte und Strosse desselben Querschnitts im glei-
chen Gebirgsverhalten unter Einfluss von einzuhaltenden Abstandskriterien hinsichtlich der zu
garantierenden, für die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung maß-
gebenden VT-Geschwindigkeit(en) sowie die bauwirtschaftliche Problematik des allgern. Klas-
senwechsels, zeigt sich bei der gegenständlichen Vortriebsklassifikation anhand der SN SIA 198
nur im beschränkten Ausmaß.

• Bau und Betriebsweise:
Durch vorhergehende Festlegung der Ausbruchsart - A, B, C, 0 (oder E422) gern. SN SIA 198 -
und der unter SN SIA 198/Pkt. 3.21.4 angeführten Bestimmung, dass bei definiertem Teilaus-
bruch (Ausbrucharten B, C, D, und E) die Ringschlussdistanz bzw. -zeit für jede Ausbruchsetap-
pe eine gesonderte Angabe erfordert, sowie unter weiterer Beachtung des Pkt. 5.23.23 der SN
SIA 198, dass bei Teilausbruch die Ausbruchsicherung in der fertig ausgebrochenen Kalotte für
die Klassifikation des gesamten Hohlraumprofils alleine maßgebend ist, und der Punkte 5.21.1 u.
5.21.2 der SN SIA 198, in denen festgehalten ist, dass bei den Ausbrucharten B, C, 0 (und E) für
den ganzen Querschnitt ein mittlerer Ausbruchpreis zur Vergütung gelangt bzw. der nachträgli-
che Ausbruch eines Sohlgewölbes in den Ausbrucharten A, Bund C gesondert vergütet wird,
sind für den Bieter dadurch eindeutige Informationen hinsichtlich der auf diese sich ergebenden
Zyklusbedingungen dem Ausmaß des Eintretens nach bekannten Wartezeiten ("intermittieren-
der' Vortrieb bei gemeinsamer Klassifikation von Kalotte und Strosse - vgl. Abbildung
5-24/rechts) gegeben. Weiters wird auch die daraus interpretierbare Schlussfolgerung, in den
Ausbrucharten B, C, 0 und E für den Vortrieb der Kalotten- und Strossenquerschnitte nur eine
gemittelte VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung - die sich am Abschlagszyklus der Kalotte orien-
tiert - im vertraglichen Soll-Bauprogramm zu vereinbaren, zugelassen.

Die Problematik der maßgebenden VT.Geschwindigkeit bzw. VT.Leistung für die leistungsab-
hängige Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung anhand der abrechenbaren Vortriebszeit
bei getrennter Klassifikation von Kalotte und Strosse wird infolge der SN-Bestimmung beseitigt,
bei normgemäßen Teilausbruch die Ausbruchsetappen nicht getrennt in Ausbruchklassen einzu.
stufen.

• ausbruchsartbezogener AK-Wechsel:
Die allgern. Thematik des Klassenwechsels sowie deren nichtvorhersehbar mögliche Eintretens-
häufigkeit wird in der zu analysierenden SN SIA 198 getrennt nach Ausbruchsart und Aus-
bruchsklasse geregelt:
Der die Bau- und Betriebsweise stark beeinflussende Wechsel von einer Ausbruchsart in eine
artdifferente Ausbruchsart wird in entsprechenden Leistungspositionen des NPK 261 0 - Unter-
tagbau, Sprengvortrieb vergütet. Die daraus ableitbaren Auswirkungen solcher Umstellungen auf
das Soll-Bauprogramm sind diesbzgl. vom Bieter im Angebot anzugeben und beeinflussen somit
die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung während des Vortriebs. Ein
häufiges Wechseln der Ausbruchsart ist jedoch gern. SN SIA 1981Pkt.3.22.1 zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass die SIA-Norm 198 auch die Mög-
lichkeit vorsieht, dass der AN ohne Vorliegen geotechnischer oder hydrogeologischer Gründe

422 siehe SN Entwurf 531 198 (2003) - revidierte SN SIA 198, Pkt. 3.3.2, Seite 23
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das Wechseln oder das Beibehalten einer Ausbruchsart vorschlagen kann. Falls der AG einem
solchen Vorschlag des AN zustimmt, gilt für die Vergütung sowie für das Fortschreiben der ver-
traglichen Bauzeit dennoch die im Werkvertrag für die vorliegenden Verhältnisse vorgesehene
Ausbruchsart, d.h. dieser Sachverhalt entspricht keiner Bestellungsänderung im Sinne der SN
118/Pkt. 3423

.

Der Wechsel von einer AK in eine andere bei Beibehaltung der Ausbruchsart wirdi~ ..~.!~....~.i.:.

i~i~e~~~~des AN ~~~~iÎlzt.g!I~~~

8lrnt

............. . ............... . .............. . ............... . .............. .......•...........111.i i..... . }.II............. ..116
I~~ljrl.*In diesem Fall handelt es sich ebenso um ein ungewöhnliches Wagnis, das, wenn es
nicht im Vertrag beschrieben wurde, vom AN weder beeinflussbar - die Festlegung der Aus-
bruchsart und speziell der AK wird in der Regel zwar "einvernehmlich" vom AG und AN durchge-
führt - noch im Vorhinein kalkulierbar ist. Daraus ableitbare bauzeitrelevante Auswirkungen sol-
cher Umstellungen stellen sich aber im wesentlich geringfügigeren Ausmaß ein, da in diesen
Fällen der Abschlagszyklus, entweder nur durch die Änderung der Abschlagslänge und Ioder
durch Zufügung oder Entfall einer Stützungstätigkeit beeinflusst wird; die Etappenanordnung des
Ausbruchs im Querschnitt bleibt jedoch konstant.

5.2.3.5.2 Problematik der VT-Klassifikation inkl. formulierten Vergütungsmodell im Zuge
der leistungsgerechten Vergütung

Die VT-Klassifikation gern. SN SIA 198 hat ebenfalls zur Folge, dass die ausbruchsartabhängige
AK nicht bereits mit der Ausbaufestlegung bestimmt ist, sondern erst im Nachhinein, u.a. nach
Vorliegen der tatsächlich eingebauten Ausbruchsicherung innerhalb der Arbeitsbereiche, ermittelt
werden kann (---+ 2.-malige VT-Klassifikation unter Berücksichtigung der vereinfachten Ab-
rechnungsbestimmungen gem. SN SIA 198/Pkt.5.23.22 für die Vergütung auf Basis des
tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens; im Vergleich zur ÖN B 2203-1 ist bei dieser Neuklas-
sifikation jedoch nicht jeder Abschlag separat zu betrachten).

In Analogie zu den bereits erörterten Szenarien im Zuge der VT-Klassifikation ink!. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 sind dem Sinn nach selbige Szena-
rien im Zuge der Anwendung der Vortriebsklassifikation gem. SN SIA 198 - jedoch unter Beach-
tung der mengenabhängigen kalkulatorischen Trennung der klassenspezifischen und ka-
pazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Ausbruchsicherung - zu untersu-
chen:

A.)

423

VeraütunQssituation bei neuklassifizierter AK aleich IJroQnostizierter AK Qem.
normkonfomer Matrix
(Vergleichbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 inkl. klassischem VMod mit-
tels. Stützmittelzahl (OZ) bei neuklassifizierter Stützmittelzahl innerhalb einer VKL
gem. normkonformer VKL-Matrix)

ausführlich in SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 3ft., Seite 27ft.
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• Ausbruch:
In den Szenarien 1 und 2 wird vorausgesetzt, dass das Normalprofil, die Ausbruchsart und das
Überprofil (d) konstant sind und lediglich eine Änderung in der Abschlagslänge eintritt. Die
Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit vom Gel-
tungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der AK B IV dargelegt.

o Szenario 1 (Idealfall):
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-

trag, d.h. keine diesbzgl. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen

der Leistungserbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine Men-

genänderung der Ausbruchsicherung

In diesem Szenario 1 ist die Höhe der leistungsabhängigen Vergütung der einschlägigen
klassenspezifischen Ausbruchsposition sowie der Erlös aus der zeitgeb. Baustelleneinrich-

tung während des Vortriebs adäquat mit den dafür kalkulierten Herstellkosten (= faire,
leistungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter
Regelvortrieb:

Klassifikation (AK) SIV SIV

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.2.3.1 unverändert

theoret. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

Normalprofilerhöhung [ml 0,10 konst.

dIm] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 unverändert

progn. LK/m3-VT [€/m3] 10,91 unverändert

progn. LK/m-VT [€/lfm] 697,29 unverändert

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 10,91 unverändert

abrechenbare LK/m-VT [€/lfm] 697,29 unverändert

o Szenario 2 (vgl. Szenario 2 bei ÖN B 2203-1):
A: effektive Abschlagslänge ~ prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-
trag, d.h. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungs-

erbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine Men-

genänderung der Ausbruchsicherung

ad 2A11 - effektive AbschlaQslänQe < proQnostizierte AbschlaQslänQe:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt eine Reduktion der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. ausbruchsartbehaftete AK

gem. Ausschreibung oder SN SIA 198/Pkt. 5.23.14 prognostizierend festgelegt wurde.
Allfällige Änderungen (Reduktion) der Abschlagslänge oder anderer schlagend werdender

Erschwernisse in Bezug auf den Ausbruch gelten im Sinne der SN SIA 118/Pkt. 3 als Be-

stellungsänderung und werden in gesonderten Leistungspositionen vergütet (= faire, leis-

tungsgerechte Vergütung).
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Die diesbzgl. terminlichen Auswirkungen in Hinsicht einer leistungsabhängigen Vergütung
der zeitgeb. Baustelleneinrichtung werden in der gegenständlichen SN SIA 198 dezidiert
nicht geregelt bzw. sind über den 2-monatigen Fristveränderungsschwellenwert424 der SN
SIA 198/Pkt. 4.69 (bauzeitl. Differenz zw. Soll-Bauzeit und Abrechnungsbauzeit) geregelt
('I: faire, leistungsgerechte Vergütung).

ad 2A12 - effektive AbschlaaslänCie > Droanostizierte Abschlaaslänae:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt eine Vergrößerung der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. AK gem. Ausschreibung
oder SN SIA 198/Pkt. 5.23.14 prognostizierend festgelegt wurde. In diesem Fall bewirkt
dies einen Wechsel der AK in eine AK mit wertmäßig größerer Abschlagslänge z.B. unter
Beibehaltung der Ausbruchsart.

• Ausbruchsicherung (Stützmittel und Zusatzmaßnahmen):
Da die Stützmittel innerhalb einer Ausbruchsart und AK auf das spezif. Gebirgsverhalten abge-
stimmt werden müssen, jedoch die einschlägigen Leistungspositionen unabhängig von der jewei-
ligen AK im LV ausgeschrieben sind, enthalten diese Leistungspositionen in artspezifischer Un-
terscheidung die Kostenarten Lohn - den monetär bewerteten "Regeleinbau"-Aufwandswert -
sowie Inventar und Material (angemessene Preisbildung gern. SN SIA 118425

). Die "leistungsge-
rechte" Vergütung erfolgt nach effektiver Aufrnaßfeststellung gem. SN SIA 198/Pkt. 5.12 ff.
unabhängig zur Ausbruchsart und AK.

--- Exkurs Anfang:
~ Problematik der leistunasae-
rechten Veraütuna einer ent-
sorechenden klassenunabhän-
aiaen Leistunasoosition des
Stützmittels infolae der kalkula-
torischen Generieruna eines
diesbezüalichen klassenunab-
hänaiaen ..Reaeleinbau"-
Aufwandswertes:
Eine kalkulatorische Generierung von
klassenunabhängigen Regeleinbau-
Aufwandswerten für die artdifferente
Ausbruchsicherung im Sinne der VT-
Klassifikation gem. SN SIA 198 wird
durch folgende Fakten erschwert
(nachfolgende Erläuterungen können
jedoch theoretisch völlig losgelöst von
der Ermittlung der klassenspezifischen
Soll-Leistung betrachtet werden, da
diese Fakten bei der kalkulatorischen
Berechung der klassenspezifischen
VT-Geschwindigkeit(en) berücksich-
tigbar sind - eigenständige Angabe im

klassenunabhängiger
Malerialaufwand

r'-'-'-' .-.-'""";r'-'-'-' .-.-.-.-: J'-'-'-

iAbschlagszyklus AK ... I iAbschlagszyklus AK ... I i Abschlagszyklus AK ... I
. I' I' I~~.~~~.-r~~-~~~:'~'.~'.~].-=-.-=-'.~.~~~.~.~ ].-~ ~ ~~~
i VT-Leistung (VAK ...> I i VT-Leistung (VAK ...> I i VT-Leistung (VAK ...> I

i----~o~:~;,~----'

il
Vorhalle position

zeitgeb. Koslen d. Bsl.

Abbildung 5-42: Problematik - kalkulatorische Generie-
rung eines "Regeleinbau"-Aufwands-
wertes für die artdifferente Ausbruchsi-
cherung

424

425

vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar) (2004), Pkt. 9.2.5, Seite 27: Abminderung des Schwellen-
werts auf 1 Monat
vgl. SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 1.25, Seite 10 sowie SN SIA 118 (14.11.1991), Pkt. 204ft., Seite 21
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Bauvertrag):

Normenklassifizierungen

o klassenspezifisches Erschwernis aufgrund unterschiedlicher Einbaubedingungen
desselbenStützmittels zufolge veränderlichenGebirgsverhaltens:
Der den Einbau eines Stützmittels (z.B. SN-Anker) widerspiegelnde, vom Bieter rein theo-

retisch klassenspezifisch anzusetzende Aufwandswert für die Einzellohnkostenbildung in
der entspr., jedoch klassenunabhängigen Leistungsposition kann nicht vollkommen losge-

löst von jeglicher Ausbruchsart und Klasseneinteilung angesetzt werden, da das selbe
Stützmittel in unterschiedlichen AK (aufgrund des veränderlichen Gebirgsverhaltens)

grundsätzlich auch einen unterschiedlichen (Lohn- )Aufwand im Einbau bedingt.

Dies hat zur Folge, dass entweder ein Differenz-Aufwandswert für die Bildung eines klas-

senunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes (Zuweisung zur klassenunabhängigen
Leistungsposition des Stützmittels), der quasi als klassenspezifisches Erschwernis in die
einschlägige Leistungsposition des Ausbruchs der zugehörigen ausbruchsartbehafteten

AK umgelegt werden muss oder es ist ein auf Basis der unterschiedlichen Einbaubedin-

gungen gemittelter, klassenunabhängiger "Regeleinbau"-Aufwandswert für die Bildung der
Einzellohnkosten in der entspr. klassenunabhängigen Leistungsposition des Stützmittels
zu generieren.

o kalkulatorischer Ansatz unterschiedlicher Parallelitäten beim Einbau desselben
Stützmittels mit Auswirkung auf die Vorgangsgleichzeitigkeit zufolge veränderli-
chem Gebirgsverhalten:
Dieser Sachverhalt des kalkulatorischen Ansatzes unterschiedlicher Parallelitäten (gleich-

zeitiger Ablauf gleicher Vortriebstätigkeiten bei ein und derselben VT -Mannschaft) beim
Einbau des selben Stützmittels mit Auswirkung auf die Vorgangsgleichzeitigkeit zufolge
veränderlichem Gebirgsverhalten lässt sich beispielhaft beim Stützmittel SN-Anker im se-
riellen Einbau im Zuge der Systemankerung im gleichen Arbeitsbereich L1, wenn in Ab-
hängigkeit der unterschiedlichen AK baubetrieblich klassenspezifische Gleichzeitigkeiten

im jeweiligen Abschlagszyklus angesetzt werden wollen, veranschaulichen:

Voraussetzung: Gerät:
Personal:

2-armiger Bohrwagen mit Ladekorb
6 Mann pro Schicht

VOrging $N.Anker EInbeu (I a a,DOm):

Botnn (ParaIleûtll_ 2) I
~ V"".atnIP_I ....... ) ~

"'-----------~- ------_../
0,3500 u.hISöL
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Die Berechnung des Gleichzeitigkeitsfaktor FG ergibt sich daher wie folgt:
X Stundenaufwand ohne bzw. mit Berücksichtigung einer (Basis-)Parallelität im Vorgang
Y Stundenaufwand mit differenter Berücksichtigung einer Parallelität im Vorgang

KapitelS

FG = Y: X = 0 S FG [1] S 1,0
FG = 0,3500 : 0,4500 = 0,78 (Gleichzeitigkeit des Vorgangs Bohren und Versetzen)

Abbildung 5-43: vergleichende Darstellung der Auswirkungen zufolge unterschiedlich angesetzter Paralleli-
tät in den Tätigkeiten Bohren und Versetzen sowie damit zusammenhängender Gleichzei-
tigkeit im Vorgang SN-Anker-Einbau auf den festzulegenden, ausbruchsart- und klasse-
nunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswert des Stützmittels

Anm.: in beiden Fällen wurde die Bruttobohrleistung und der Versetzaufwand konstant gehalten;

Wie in Abbildung 5-43/links beispielhaft dargestellt, wurden in der gegenständlichen Simu-

lation beim seriellen Einbau der SN-Anker (Länge = 6,0 m) mittels Bohrwagen die Paralleli-
täten 2,0 bei der Bohrtätigkeit und 3,0 beim Versetzvorgang im Arbeitsbereich L1 kalkula-

torisch angenommen. Die dem Bieter nicht zu verwehrende Option muss jedoch bestehen,

dass dieser in einer AK mit schlechterem Gebirgsverhalten, unabhängig einer Beibehal-
tung oder eines Wechsels der Ausbruchsart, mit der (Basis-)Parallelität 2,0 beim Versetz-

vorgang (siehe Abbildung 5-43/rechts) und in einer AK mit besserem Gebirgsverhalten,
unabhängig einer Beibehaltung oder eines Wechsels der Ausbruchsart, mit einer höheren
Parallelität beim Versetzvorgang kalkuliert.

Das hat wiederum zur Folge, dass entweder ein Differenz-Aufwandswert (in diesem bei-

spielhaften Fall: Umlegung der ß = 0,4500 Mah/Stk. - 0,3500 Mah/Stk. = 0,1000 Mah/Stk.
in die LP des Ausbruchs der AK B V - bei zusätzlicher Variation der Bruttobohrleistung und
des Versetzaufwands müsste dies im zu bildenden Differenz-Aufwandswert ebenfalls be-

achtet werden) für die Bildung eines klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes
(Zuweisung zur klassen unabhängigen Leistungsposition des Stützmittels), der quasi als
klassenspezifisches Erschwernis in die einschlägige Leistungsposition des Ausbruchs der
zugehörigen ausbruchsartbehafteten AK umgelegt werden muss oder es ist ein auf Basis

der unterschiedlich angesetzten Gleichzeitigkeit in der Vor-)Kalkulation gemittelter, klasse-
nunabhängiger "Regeleinbau"-Aufwandswert für die Bildung der Einzellohnkosten in der
entspr. klassenunabhängigen Leistungsposition des Stützmittels zu generieren.

o vorhandene Leistungspositionen im NPK 265 D für das entspr. Stützmittel:
Ausgehend von der in Tabelle 5-17 dargestellten Situation der abgesplitteten Aufwands-

werte je artdifferenter Ausbruchsicherung ist z.B. in diesem Fall für das Stützmittel Bau-
stahlgitter aufgrund unterschiedlicher kalkulatorischer Aufwandswertansätze des Einbaus
in der 1. und 2. Lage entweder ein Differenz-Aufwandswert für die Bildung eines klassenu-

nabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes in die zuordenbare Leistungsposition des
Ausbruchs der AK B IV klassenintern umzulegen oder ein auf Basis der unterschiedlichen
Einbaubedingungen gemittelter klassen unabhängiger "Regeleinbau"-Aufwandswert für die
Ermittlung der Einzellohnkosten in der entspr. klassenunabhängigen Leistungsposition des

Stützmittels zu generieren, da der NPK 265 0 nur eine klassenunabhängige Leistungspo-
sition für die leistungsabhängige Vergütung des Stützmittels vorsieht.
(Ein weiterer Lösungsansatz wäre die Erstellung einer zusätzlichen diesbzgl. Leistungspo-
sition.)

--- Exkurs Ende;

In den folgenden Szenarien I und II wird wieder im Vergleich zur ÖN B 2203-1 vorausgesetzt,
dass das Normalprofil, die Ausbruchsart und das Überprofil (d) konstant sind und lediglich eine
artreine bzw. eine artdifferente Mengenänderung in der Ausbruchsicherung eintritt. Die
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Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit vom Gel-
tungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der AK B IV erläutert.

o Szenario I (vgl. Szenario 3 bei ÖN B 2203-1):

A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gern. Bauvertrag, d.h.
keine Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungserbrin-

gung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen ~ prognostizier-

te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gern. Bauvertrag, d.h. Mengen-

änderung der Ausbruchsicherung

-+ artreine Mengenänderung - tatsächliche Menae der Ausbruchsicheruna < bzw. >
proanostizierte MenQe der Ausbruchsicherunq:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt bzw. erzwingt vor Ort den Einbau einer redu-
zierten bzw. erhöhten Menge an Ausbruchsicherung, als für die entspr. AK prognostiziert
wurde. In diesem Szenario weichen die effektiv eingebauten Stützmaßnahmen von den

eingangs prognostizierten Stützmaßnahmen mengen mäßig (pro m-VT) nur insofern ab,
sodass die neuklassifizierte AK der prognostizierten AK entspricht und daher der Einheits-

preis des Ausbruchs, der jeweiligen Ausbruchsicherung und die garantierte VT-Leistung
der AK unverändert bleiben. Die artreine Mengenänderung der Stützmaßnahmen wird
durch Vordersatzanpassung der entspr. Leistungsposition im LV berücksichtigt, die

diesbzgl. leistungsabhängige Vergütung erfolgt in Unterscheidung:
keine Umlage eines Differenz-Aufwandswertes in den Ausbruch im Zuge der kalku-
latorischen Generierung eines klassenunabhängigen nRegeleinbau"-

Aufwandswertes (= faire, leistungsgerechte Vergütung)
Umlage eines Differenz-Aufwandswertes in den Ausbruch aufgrund der kalkulatori-
schen Generierung eines klassenunabhängigen nRegeleinbau"-Aufwandswertes (~
faire, leistungsgerechte Vergütung)
Bildung eines gemittelten klassenunabhängigen nRegeleinbau"-Aufwandswertes (~
faire, leistungsgerechte Vergütung)

Da sich eine Mengenänderung der Ausbruchsicherung auf die vertragliche Soll-Leistung
bzw. VT -Geschwindigkeit auswirkt, d.h. die effektive VT -Geschwindigkeit wird gegenüber
der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit gern.
Soll-Bauprogramm) erhöht bzw. verringert, stellt sich in der leistungsabhängigen Vergü-

tung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung entweder ein Nachteil des AG bzw. AN oder vice
versa ein Vorteil des AN bzw. AG ein (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (AK) SIV SIV

IABSCHLAG [m] 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 5.2.3.1 artrein verändert

theoret. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

Normalprofilerhöhung lm] 0,10 konst.

d[m] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 VYKL S 4,23 ~ VYKL
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426

427

o Szenario II (vgl. Szenario 5 bei ÖN B 2203-1):
Leistungsänderung in den Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, d.h. Art und

Menge der Ausbruchsicherung vor Ort ~ Art und Menge der Ausbruchsicherung

gem. Bauvertrag

~ artdifferente Mengenänderung - tatsächliche Art (und Menae) der Ausbruchsiche-

run~ < bzw. > proClnostizierte Art (und Menoe) der AusbruchsicherunCl:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt v.a. eine Änderung der Art und u.a. auch eine
ev. begleitende Änderung der Menge der Ausbruchsicherung gegenüber jener, die für die

entspr. AK prognostizierend zur Vortriebsklassifikation zugrunde gelegt wurde.

Die SN SIA 198 enthält für das gegenständliche Szenario kein dezidiertes Regulativ; die

SN SIA 118/198426 führt jedoch an, dass im Fall der Ausführung von artdifferenter Aus-
bruchsicherung als die in der zur Bestimmung der prognostizierten AK bezeichneten, die

Zuordnung zur tatsächlichen AK durch AG und AN im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt.

• Mehrausbruch:

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.z.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.z.,.~,.,.,.,.,.,.,.z.,.,.,.,.,.z. isc~"""~,~,~"!,,~,~,!,~E,,,,,~,!,,~,,~~,~,~,~,!,~,~,~,,:,""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""", .

ÎI~llllllli[!II!I~flill!II~II[IIIIIEIEIII,.ï-I~III!ilil~lllllglll~llllrIIIIIIIH~I~111111!1 . 111
~1~llî~Bllgli~IÎII~Erst im Vernehmlassungsexemplar der SN SIA 118/198427 findet
sich die Textpassage, Flächen innerhalb (hohlraumseitig) der Grenzlinie G zufolge des geolo-
gisch-bedingten Überprofils (MAB) sind in den Ausbruchpreisen inbegriffen.

Diese Bestimmung des Vernehmlassungsexemplares der SN SIA 118/198 wird auf die derzeit
noch gültige SN SIA 198 rückprojiziert, was nun folgendes Szenario zulässt. Der im wirtschaftli-
chen Wettbewerb befindliche Unternehmer sollte den zwischen den Grenzlinien G und g anfal-
lenden, auch wenn es sich per Definition um einen geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren
und unvermeidbaren - eigentlich nach Schweizer Rechtsauffassung zufolge der Sphärentheorie
bei Zuordnung des Baugrundrisikos separat vergütbaren - MAS handelt, im Ausmaß der Diffe-
renz D minus d in die Herstellkosten des Ausbruchs einkalkulieren. Die Tabelle 5-22 veranschau-
licht die entstehenden Differenzkosten zum Regelvortrieb in der Kostenart (-element) Lohn unter
nachstehend angeführten Voraussetzungen:

vom Unternehmer gew. Überprofil d = 0,25 m, das die Grenzlinie g festlegt;
gern. SN SIA 198 ergibt sich der Abstand D
D = 0,07 X (Atheor.AusbruchdesGesamtQuerschnittes)"1/2 =
= 0,07 X (63,94 m2 X 2 X %)"1/2 = 0,69 m, der die Grenzlinie G festlegt;
gem. SN SIA 118/198 errechnet sich der Abstand
0= 0,07 X (Atheor.AusbruchderTeilfläche)A112 =
= 0,07 x (63,94 m2)A1I2 = 0,56 m, der ebenfalls die Grenzlinie G(1181198) fest-
legt;

Differenz ~ = D - d = 0,69 - 0,25 = 0,44 m bzw. 0,31 m

Das Szenario beachtet lediglich die notwendige Schutterung und den Transport zur Deponie so-
wie eine Füllung des entstandenen Differenzhohlraums (Differenz D minus d) sowie die zur Aus-
bruchsicherung erforderlichen Materialien gem. festgelegtem Regelvortrieb (AK B IV).

siehe SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 8.3.3.2, Seite 22
vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar 2004), Pkt. 8.5.2.3, Seite 23
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Al.58ROOt gem. AK B IV I SN SA 198

ilmœII/ VorUillt .I-\iiI LobIllIl/ lDbsld/ .l-h/ ll/iIJ I~J III../ III../ 1 .l-h/ 1 1l.1~~-=~~~~=~=~~~~~~
~1lJ IIII.'sltJ ~Aij 1\1 ~ •.tnj ~ 1\1 (Ili.'lt:) P/i1llmI p.ltIm'j (\ItIID'I Ifbl If.I;J 1\1 [WI [t~ [t!rI!

Eldl! STÜTZIIITTR

III../
Aim1m
sdeiIIJ IfVl
p.li/i\D'j [~

~lllllIIIdD

Al B~ ~. omm :~ 119~I: 1.=:I:: I:: I:': :: :: :: I:: I:: ~:11'~I :~lI~~I :::II:: 11:: I
0-' • 0.56 rn I}lJ 11,61 3,51 11.05'1 II,œII 0;L61 1.51\ 111551 1621111 0,1~1 om; 7J1,19 13.50 5ßI\ 9»9 .\.01 1I~ 01llZ1 131$1

Tabelle 5-22: Auswirkungen auf den Ausbruch zufolge des geologisch-bedingten, nicht vorhersehba-
ren und unvermeidbaren Mehrausbruchs im Differenzhohlraum 0 - d

Die Analyse (ohne Verzerrung durch Umlage von Differenz-Aufwandswerten aus der Ausbruch-
sicherung) zeigt, dass der geologisch bedingte MAB im Differenzhohlraum 0 minus d, situiert um
das effektive Ausbruchsprofil, im Ausbruch eine deutliche Reduktion der Soll-Leistung bzw. VT-
Geschwindigkeit (resultierende leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung
durch bauzeitrelevante Auswirkungen im Soll-Bauprogramm ebenfalls beeinflusst) verursacht,
die folglich die damit zusammenhängenden Lohnkosten pro m-VT im Vergleich zum Regelvor-
trieb der AK B IV erhöht und dadurch eine faire, leistungsgerechte Vergütung des Unternehmers
untersagt. Der Vollständigkeit halber sind die Auswirkungen in der Ausbruchsicherung zufolge
notwendiger Mehrmengen im Spritzbeton zur Füllung des Differenzhohlraumes 0 minus d eben-
falls veranschaulicht, welche jedoch nach den tatsächlichen Ist-Mengen gern. SN SIA 198 abge-
rechnet werden.

Schlussfolgernd stellt sich m.E. die Frage, wozu das vom Bieter als radiale Maßangabe geson-
dert anzugebende Überprofil (d) - zur Vorhaltung des verfahrenstechnisch-bedingten, vorherseh-
baren aber unvermeidbaren MAB bestimmt - abverlangt wird, wenn die Differenz D minus d
auch bei ursächlich anfallendem, geologisch-bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidba-
ren MAS in die Herstellkosten des Ausbruchs einzurechnen ist?

o verfahrenstechnisch bedingter Mehrausbruch - Vorhaltung des Überprofils
(d):

Die Vorhaltung des durch den Unternehmer bzw. Bieter anzugebenden, radialen Überprofils (d)
kann im Sinne der SN SIA 198 in die Ermittlung der VT-Geschwindigkeiten bzw. VT-Leistungen
zufolge des verfahrenstechnisch erforderlichen, effektiven Ausbruchprofils einbezogen werden.

• Bergwassererschwernis:
Bei der Vergütung eines Wassererschwernisses ist stille Voraussetzung, dass Bohr- und Be-
triebswässer (Brauchwässer) aus der Messung der für die Zuordnung der Gruppenstunden in
Abhängigkeit der AK notwendigen Wasseranfallsmenge auszuschließen sind.
Im Vergleich zur ÖN B 2203-1 enthält die SN SIA 198 Regelungen bzgl. eines definierten Mess-
zeitraumes im Abschlagszyklus für eine aussagekräftige Wassermessung (gleichmäßiger Was-
seranfall innerhalb von 8 Stunden).

• zeitgebundene Baustelleneinrichtung (u.a. zeitgeb. Kosten der Bst.):
Die zeitgeb. Baustelleneinrichtung wird in allen Vergütungsszenarien nach dem selben Prinzip
anhand einer LV-Position (Vorhalteposition) der zur Wahl stehenden drei Möglichkeiten des Bau-
zeitmodells gern. SN SIA 198 (siehe Abbildung 5-33), durch die vertraglich ermöglichte Dynamik
anhand der Steuerung des Vordersatzes unter Einfluss der tatsächlichen VKL-Verteilung mit den
entsprechend vertraglich garantierten Soll-Leistungen, anpassbar vergütet. Die Grundvorausset-
zung der leistungsgerechten Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung des Vortriebs ist ge-
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nau dann erfüllt, wenn die prognostizierten Soll-Leistungen bzw. jene vertraglich festgehaltenen
VT-Geschwindigkeiten im Soll-Bauprogramm genau den effektiven VT-Geschwindigkeiten ent-
sprechen. Damit würde das in der SN SIA 198/Pkt. 4.69 angeführte Abrechnungsregulativ, weI-
ches eine anpassbare Vergütung infolge eines längeren oder kürzeren Vorhaltens der Baustel-
leneinrichtung (u.a. während des Vortriebs) pro Gerät bzw. Gerätegruppe erst ab einer Verände-
rung der entsprechenden Abrechnungsbauzeit gegenüber der Soll-Bauzeit von mehr als 2 Mona-
ten428 vorsieht, außer Acht gelassen werden können.

Bei sämtlich auftretenden Leistungsänderungen (Bestellungsänderungen gern. SN SIA 118/Pkt.
3) im Ausbruch sowie v.a. in der Ausbruchsicherung ist die dabei beeinflusste kostenmäßige und
terminliche Situation im Sinne der SN SIA 198 in Adaption der vertraglichen Ba~~~i~:irT1Soll-

..........................

1?é:1.l:'p~<?gré:i.!!.lmzwar ~~g~r:!l~~~~nzu berücksi~hti en, dießé:l~é:l~~~<?1licheI'};IIIIII .{{...•'IIII:.... I~îl!ll .
..................................................................... . ~.................................... . .;1, lIrl ..-..-..----.------:g:~9~~!ig~E.Fristveränderun ssch~~.!!.~~~~!:

198/Pkt. 4.69 -arI'aI .....iJîîâßlllê
1111111~1I11~1..:IIIIIIIIII....t@I ..__..•~.Ô;di~zeitgeb. Ge;ät;k~;te~d;~.B;t: durchschnittlich
in der Größenordnung von 1/5 bis 1/4 der Vortriebskosten429 bei im zyklisch konventionellen Vor-
trieb aufgefahrenen Untertagebauprojekten betragen, erscheint m.E. der 2-monatige (sowie in
der SN SIA 118/198 vorgeschlagene 1-monatige) Fristveränderungsschwellenwert für eine leis-
tungsabhängige Anpassung und folglich faire, leistungsgerechte Vergütung der zeitgeb. Vorhal-
tegerätekosten (im Zuge der zeitgeb. Baustelleneinrichtung) weit verfehlt.

Die unter Pkt. 5.1.3.5.2/zeitgeb. Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) angeführte
Problematik der zeitgeb. Vergütung der klassenabhängigen Vorhaltegeräte bei artreiner
bzw. -differenter Lösemethode in Abhängigkeit der möglichen Änderung der Längenverteilung
der ausbruchsartbehafteten AK-Festlegungen gegenüber jener der Prognose, tritt bei Anwen-
dung des NPK 113 D, im Speziellen des darin enthaltenen Abschnitts 900 - detaillierte Gliede-
rung der Vorhaltepositionen für die entsprechenden Arbeitsphasen (Einrichtung für den Spreng-
vortrieb, Einrichtung für den Vortrieb im Lockergestein, Einrichtung für Ausbruchsicherung,
Spritzbeton- und Spritzmörteleinrichtung, usw.) - bei der Wahl der 3. Möglichkeit des Basis-
modells der Vergütung der zeitgeb. Baustelleneinrichtung (siehe Abbildung 5-35) nicht ein
(= faire, leistungsgerechte Vergütung). Hier können die klassenbezogenen Vorhaltegeräte bei
Aufeinanderfolgen von artreiner bzw. -differenter Lösemethode der Höhe nach unterschiedlich
den jeweiligen, detailliert im LV zur Verfügung stehenden Vorhaltepositionen (definiert als Auf-
zahlungspositionen zur allgem. zeitgeb. Baustelleneinrichtung) zugeteilt werden.

B.) VerQütunQssituation bei neuk/assifizierter AK unQ/eich DroQnostizierter AK Qem.
normkonfomer Matrix
(Verg/eichsbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 ink/. klassischem VMod
mittels Stützmitte/zahl (OZ') bei neuklassifizierter Stützmittelzahl außerhalb einer VKL
gern. normkonformer VKL-Matrix)

Durch die verfahrenstechnisch fixierte Vorgabe der Matrix mit max. 5 AK pro Ausbruchsart im
Sprengvortrieb (siehe Tabelle 5-10), die jedoch in den Bauvertrag nicht im vollständigen Ausmaß
(16 bzw. 18 ausbruchsartbehaftete AK) einfließen, erweist sich die geforderte Flexibilität der VT-
Klassifikation ink!. formuliertem Vergütungsmodell im Zuge der Anwendung bei einer flexiblen

428

429

vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar) (2004), PId. 9.2.5, Seite 27: Abminderung des Fristverände-
rungsschwellenwerts aut 1 Monat
vgl. Haring (2002), Diplomarbeit, Seite 37ft.
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Tunnelbaumethode als unzureichend grobe Abstufung. Der Entgeltanpassungsmechanismus der
AK wird im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmit-
teizahl zwar leichter ausgelöst, verhält sich aber ebenso starr, da jedes Stützmittel mit einer 0-
bergrenze für sich alleine betrachtet die AK bestimmt, sodass zwar mehrere Stützmittel an der
unteren Grenze der jeweiligen AK liegen können, aber ein einzelnes, welches die obere Grenze
überschreitet, die Zuordnung zur nächst schwierigeren AK bedingt. Dadurch erhöht sich die An-
zahl der für die Projektabwicklung prognostizierend klassifizierten AK während der Ausführungs-
phase durch Schaffung notwendig neuer AK.

Bei einer AK infolge Neuklassifikation, die außerhalb ihres Geltungsbereiches gern. der AK-
Definition (u.a. klassenbestimmende Ankeranzahl über Richtwert n) It. SN SIA 198 zu liegen
kommt, werden der verrechenbare Einheitspreis der Ausbruchsposition der AK und die Vorgabe
der vertraglichen Soll-Leistung

o entweder ebenfalls durch bereits diesbzgl. zufällig passende, vertragliche Vor-
gaben von klassifizierten AK gern. den Vertragsbestimmungen der SN SIA 198
ersetzt (-:/:faire, leistungsgerechte Vergütung)

o oder durch ein entsprechendes Zusatzangebot - d.h. beim Vortrieb werden Be-
reiche aufgefahren, für die es in Bezug auf die Matrix keine Vergütungsvereinba-
rung gibt - auf Basis der Kalkulationsgrundlagen der Vertragskalkulation ermittelt;
ein vglb. Extrapolationsregulativ wie in der ÖN B 2203-1 existiert in der SIA-Norm
198 nicht.

Dem durch. Letzteres geschaffenen Einheitspreis und zugehöriger Vorgabe einer Soll-Leistung
liegen gern. des bauwirtschaftlich geprägten Interesses plausibel abgeleitete, klassenspezifisch
angepasste Kalkulationsgrundlagen zufolge einer Berücksichtigung des tatsächlichen, veränder-
ten spezif. Gebirgsverhaltens zugrunde, da v.a. durch die in der (Vor-)Kalkulation systemimma-
nente, mengenabhängige kalkulatorische Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsab-
hängigen (Einzellohn-)Kosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen detaillierte Kalkulationsgrund-
lagen für eine vertragsrechtlich angemessene Ableitung des Einheitspreises und einer Vorgabe
der zugehörigen Soll-Leistung zur Verfügung stehen (= faire, leistungsgerechte Vergütung;
unter Beachtung der Generierung von klassenunabhängigen Regeleinbau-Aufwandswerte in den
Stützmaßnahmen).
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c.) Fazit der Veraütunassituation
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Vergleich SN SIA 198 vs. klassisches VMod gern. ÖN
B 2203-1 - sprunghafter Verlauf in der Erlössituation
der Lohnstunden [Mah/m-VT] außerhalb der klassifi-
zierten Abschlagslänge bei Anwendung der SN SIA
198
(Darstellungsbezug: "fiktive" Oil = konst.)
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Abbildung 5-44:

• Lohnkosten der Bst. während des Vortriebs:
In Abbildung 5-44 und in Abbildung 5-45 sind für die Änderung der Abschlagslänge und die Men-
genänderung der Ausbruchsicherung die Verläufe in der Erlössituation der Lohnstunden pro m-
VT infolge der leistungsabhängigen Vergütung der AK und der Ausbruchsicherung bei Anwen-
dung der SN SIA 198 in Gegenüberstellung zur VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungs-
modell mittels Stütz-
mitteizahl gern. ÖN B
2203-1 veranschau-
licht.
Ein diesbzgl. direkter
Vergleich der leis-
tungsabhängigen Ver-
gütungssituation bei-
der Normen ist auf-
grund der unterschied-
lichen Charakteristik
der VT-
Klassifikationen inkl.
zugehörigem Vergü-
tungsmodell nicht
möglich; es kann nur
das Prinzip illustriert
werden.
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2203-1 - linear stetiger Verlauf in der Erlössituation
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schlagslänge bei Anwendung der SN SIA 198
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Abbildung 5-45:

Ein in der Tendenz
ersichtlicher linear
stetiger Verlauf in
der Erlössituation der Lohnstunden [Mah/m-VT] der Ausbruchsicherung ist anhand der leis-
tungsabhängigen Vergütung derselben infolge (bloßer) Mengenänderung LA. durch das Mo-
dell (mengenabhängige kalkulatorische Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhän-
gigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen) bis zum Vergütungssprung infolge
eines AK-Wechsels vorgegeben.

Die SN SIA 198 ist
systemimmanent
damit behaftet, dass
sich der Verlauf der
Erlössituation der
Lohnstunden
[Mah/m-VT] des
Ausbruchs anhand
der leistungsabhän-
gigen Vergütung der
AK und der beein-
flussenden Aus-
bruchsicherung ab
Unter- oder Über-
schreiten der an die
tatsächlich vorhande-
ne Ausbruchsiche-
rung gekoppelten
Abgrenzungen der
jeweiligen AK
sprunghaft ändert.

• . zeitgebundene Baustelleneinrichtung (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) wäh-
rend des Vortriebs:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Eine zulässige Änderung der Abschlagslänge in einer AK ist hinsichtlich der bau-
zeitlichen Auswirkungen in der gegenständlichen SN SIA 198 dezidiert nicht gere-
gelt bzw. über den 2-monatigen Fristveränderungsschwellenwert (bauzeitl. Diffe-
renz zw. Soll-Bauzeit und Abrechnungsbauzeit) der SN SIA 198/Pkt. 4.69 hand-
habbar; dadurch ist eine damit zusammenhängenden Aussage über den Verlauf
der Erlössituation der zeitgeb. Baustelleneinrichtung während des Vortriebs nicht
möglich.

o ad Art und Menaenänderuna der Ausbruchsicheruna:
Durch die alleinige Art- und Mengenänderung in der Ausbruchsicherung in
einer AK kommt es im Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Baustelleneinrichtung
während des Vortriebs zum Vergütungssprung (bedingt durch den damit zu-
sammenhängenden AK-Wechsel aufgrund der AK-Abgrenzung anhand der formu-
lierten Stützmittelgrenzen und der dadurch resultierend einfließenden, in der jewei-
ligen AK unterschiedlich vertraglich garantierten Vorgabe einer Soll-Leistung).
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---+ generelle Auswirkung{en):
Aufgrund der Charakteristik der VT-Klassifikation ink!. formulierten Vergütungsmodell der SN SIA
198 spielt das wirtschaftliche Interesse - wie bei der VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergü-
tungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 - ebenfalls eine nicht zu unterschätzende
Rolle und erschwert dadurch das zu erzielende, in der gegenständlichen Norm immer wieder
darauf hingewiesene Einvernehmen der Vertragsparteien in der vor Ort verbindlich zu beschlie-
ßenden Ausbaufestlegung.

Weiters fällt bei der Anwendung dieser SIA-Norm auf, dass für sämtliche, aus einem abgeänder-
ten spezif. Gebirgsverhalten und daher in der Risikosphäre des Bauherrn zu vertretenden Er-
schwernisse im Vortrieb die diesbzgl. leistungsabhängige Vergütung der Leistungserbringung
über separat~",~Y~~~~i~~~':'.I~':'.Igeregeltwird.

~: ~:u~:~ri!f~~~!1:~~!~!:~2.5.3.1.1) sowie die daraus(ïïil~ehme~trä~~g~~~,ï~~l.kosten-

unternehmerische Motivation für ein strikt leistun sorientiertes und wirtschaftliches Tätigsein - in
der Leistungserbringung des Unternehmers . und vom möglichen argumentativen An-
schein einer Herstellkostenerstatt.~~~~it vereinbartem Gesamtzusc~I.~9{~~~i~preisve.r:!~~~t:<
siehe Pk!. 2.5.3.1.2) ~ ~ ~

Ûfâäfênf ".......................................................................................................... -- --- .

".II"iliitii;L,Îilillilqlll.rliiillïiïlîiliiïi~ï".,,',"
5.2.4 Zusammenfassung
5.2.4.1 Gebirgscharakterisierung (geotechnische Klassifikation)

Die Empfehlung SIA 199 regelt - ähnlich wie bei der ÖN B 2203-1 die ÖGG-Richtlinie - die Sys-
tematik der Vorgehensweise sowie die Nachvollziehbarkeit von Schlussfolgerungen und Ent-
scheidungen auf Basis von prognostizierten, von der örtlichen Geologie abhängigen Gefähr-
dungsbildern für die in der SN SIA 198 zu klassifizierende Ausbruchsicherung (u.a. bautechni-
sche Maßnahmen zur Hohlraumstützung).

5.2.4.2 Vortriebsklassifikation und Vergütungsmodell

Das Procedere der Vortriebsklassifizierung, wie es in der vorliegenden SN SIA 198 festgelegt
wurde, kommt prinzipiell der konsequenten Anwendung einer an die Gebirgsverhältnisse flexibel
anpassbaren Tunnelbaumethode entgegen, da in ähnlich' vglb. Weise wie bei der VT-
Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 der
Zwang der eng begrenzten Ausbruchsicherungsabgrenzung durch den Modellcharakter hinsicht-
lich der ansonsten entstehenden, nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken seitens des Bieters
bzw. des AN größtenteils entfällt.
M.E. besteht ein konfliktträchtiger Schwachpunkt der Klassifikation nach der Ausbruchsart und -
speziell bei einer Neuklassifikation - nach den in der SIA-Norm definierten AK darin, dass einer-
seits nur max. 5 ausbruchsartabhängige AK unterschieden werden, was eine für die adaptierfä-

430 siehe SN SIA 198 (01.05.1993), PId. 4.69, Seite 25; vgl. SN SIA 118/198 (Vernehmlassungsexemplar) (2004),
PId. 9.2.5, Seite 27: Abminderung des Schwellenwerts auf 1 Monat '

Seite 200



Kapitel5 Normenklassifizierungen

hige Anpassung an die Ausführungsbedingungen grobe Abstufung bedeutet. Eine tlw. deskriptive
und dadurch unscharfe Ausbruchsklassenabgrenzung - beinhaltet einen starren und zu gleich
sehr leichtgängigen Entgeltanpassungsmechanismus - steht im Widerspruch zu der aus der
geomechanischen Planung detailliert vorliegenden Mengenangabe an artdifferenter Ausbruchsi-
cherung. Diese Regelung wurde in der momentan in Vernehmlassung befindlichen Überarbei-
tung der SIA 118/198 weitgehend beibehalten.

~ zusammengefasstes Ablaufschema der VT-Klassifikation inkl. formulierten Vergü-
tungsmodell gem. SN SIA 198:

o 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage
der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens

~ Vortei/(e):
• mengenabhängige kalkulatorische Trennung der klassenspezifischen

und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und
Stützmaßnahmen (u.a. Empfehlung des SBV)

~ Problem(e):
• hohe Anzahl an VKL (hoher Arbeitsaufwand beider Vertragsparteien im

Zuge der Vertragsabwicklung)
• kalkulatorische Generierung klassen unabhängiger "Regeleinbau','.;'

".

Aufwandswerte für die Ausbruchsicherung

o Ausbaufestlegung(en)

o 2.-malige VT-Klassifikation unter Berücksichtigung der vereinfachten Ab-
rechnungsbestimmungen gem. SN SIA 198/Pkt. 5.23.22 für die Vergütung auf
Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens, jedoch infolge eingetretener
Leistungsänderungen auch erst im Nachhinein möglich

~ Vortei/(e):
• It. bekannt erwartbarer Abweichungsszenarien (u.a. VKL-bestimmende

Leistungsänderungen) aus der Prognose gewähren die formulierten Ent-
geltanpassungsmechanismen z.T. ein Nachfahren der tatsächlich er-
forderlich werdenden Lohnkosten
(Anpassung begünstigt durch eine vorhandene mengengebundene, kalku-
latorische Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen
Einzellohnkosten von Ausbruch und Ausbruchsicherung)

• dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs und der Ausbruch-
sicherung innerhalb einer AK
- bei Änderung der Abschlagslänge vorgesehen und geregelt
- bei Änderungen der Stützmaßnahmen in Art und Menge z.T. vorgesehen
und geregelt

~ Problem(e):
• Zufälligkeit der Vergütung der AK
• sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
• sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der zeitgeb. Baustellenein-

richtung
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- Auswirkung(en) inkl. Vorgabe eines zu erreichenden Verbesserungspotentials:

o Feedback auf Ausbaufestlegungen infolge wirtschaftliches Interesse
- Loslösung im Gebrauch einer 2.-maligen, "völlig eigenständigen" VT-

Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgs-
verhaltens

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen keine faire
und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
- Entfall einer kalkulatorischen Generierung klassenunabhängiger "Regelein-

bau"-Aufwandswerte für die Ausbruchsicherung
- Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohnstunden und

v.a. in der zeitgeb. Baustelleneinrichtung
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5.3 DIN 18312 VOBlTeii C - ATV

Bei der Entwicklung eines praxistauglichen Klassifizierungssystems in Deutschland dürfte, wie
auch in Österreich und in der Schweiz, von Beginn an die Forderung gestellt worden sein, so-
wohl den gebirgsmechanischen Belangen wie auch der Preisbildung und Vergütung der untertä-
gigen Leistungen gerecht zu werden. Bei dieser Ausbruchs- bzw. Vortriebsklassifizierung handelt,
es sich aber zum Unterschied der zuvor analysierten Normenklassifizierungen um eine generel-
le, anfänglich projektunabhängige Vortriebsklassifizierung (vom Grundgedanken her vglb.
mit den Felsklassifikationen - siehe Pkt. 4) für verschiedene Vortriebsarten, die sich zwar eben-
falls auf die vortriebsbestimmenden Tätigkeiten des Stützmaßnahmeneinbaues bezieht, jedoch
durch Adaption der generellen Vortriebsklassenfestlegung zu projektabhängigen Vortriebsklas-
senzuordnung umgewandelt werden kann431

• Wichtige Voraussetzungen für eine generelle Ein-
teilung in VKL gern. der DIN-Untertagebaunormung lassen sich wie folgt anführen:

Baugrund:
Klassifikation der Vortriebsarbeiten auf Grundlage der geomechanischer Un-
tersuchungen und deren tunnelbautechnische Beurteilung;
Form und Fläche (Größe) des Hohlraums(-querschnitts):
durch den Projektanten vorgegeben bzw. in der Entwurfsplanung432 festge-
setzt;
Vortriebsart:
u.a. auch die Lösemethode des Gebirges

Die zur Zeit aktuelle Vortriebsklassifizierung für Untertagebauprojekte wird in Deutschland an-
hand den allgern. technischen Vertragsbedingungen (ATV) des Teils C der Vergabe und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB) - DIN 18312433 Untertagebauarbeiten i.d.F. vom Dezem-
ber 2002 geregelt. Die Klassifikation nach dieser DIN-Norm geht von der Voraussetzung aus,
dass Form und Größe des Hohlraumquerschnitts sowie die Vortriebsart, die techno Lösemethode
und die Maßnahmen für Ausbruch und Stützung vorgegeben sind sowie die jeweilige Klassifika-
tion von Boden oder Fels in den einzelnen Klassen nur unter Beachtung dieser Vorgabedaten
erfolgt. Abweichend vom Begriff der Ausbruchklasse (AK) - wie auch vergleichsweise in der SN
SIA 198 (01.05.1993) verankert - wird die Bez. Vortriebsklasse (VKL) seit dem Entwurf DIN
18312 i.d.F. vom April 1995 bzw. seit der DIN-Norm 18312 i.d.F. vom Dezember 1992 gewählt.

• Anwendungsgebiet:
Die bundesdeutsche Klassifikation setzt in Übereinstimmung mit den vglb. genormten Klassifizie-
rungen der ÖN B 2203-1 und der SN SIA 198 ebenso für eine technisch einwandfreie und wirt-
schaftlich erfolgreiche Projektdurchführung die Erhaltung der Tragfähigkeit des den Hohlraum
umgebenden Gebirges434 sowie eine messtechnische Beobachtung der Gebirgsreaktionen435

während der Vortriebsphase für flexible Tunnelbaumethoden voraus. Die aktuelle, zu begutach-
tende DIN 18312 Untertagebauarbeiten der VOBfTeil C - ATV begrenzt Ihre Gültigkeit der An-
wendung für das Herstellen - umfasst den Ausbruch (Lösen, Laden und Fördern von Boden und
Fels unter Tage) und die Stützung des Hohlraums - unterirdischer Hohlräume in Boden und Fels
(Locker- und Festgestein) in geschlossener Bauweise, die nicht unmittelbar zur Gewinnung von

431

432

433

434

435

vgl. Baudendistel (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 419
siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.9, Seite 4: u.a. Angaben zur Ausführung
DIN 18312 (12.2002) VOBfTeil C - ATV
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 3.3.6,Seite 11
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.24, Seite 5
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Bodenschätzen dienen und umfasst die konventionellen als auch die maschinellen Vortriebsar-
ten.

5.3.1 Modellbeschreibung

442

439

440

441

436

437

438

Im vertragsrechtlichen Sinn gilt die DIN 18312 Untertagebauarbeiten in Ergänzung zur DIN
18299436 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art i.d.F. vom Dezember 2002 im Zuge
des Bestandteils der VOBfTeii C - Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (ATV) als eine
vorformulierte Vertragsanbahnungs-, Vertragsabschluss- und -abwicklungsordnung437 für die
Herstellung unterirdischer Hohlräume im Gebirge (Fest- und lockergestein), die in ihrem über-
wiegenden Teil nur dann greift, wenn die Vertragspartner von ihr durch Einbeziehung in den
Bauvertrag (BGB- oder VOB-Vertrag) als Vertragsbestandteil Gebrauch machen (VOBfTeil A
~10, Nr. 1). Ausnahme bildet hier der Abschnitt 0 der jeweiligen ATV, da dieser Hinweise für das
Aufstellen von lB enthält und daher nie Vertragsbestandteil werden kann.
Die Geltung der VOBfTeil C bei einem im Untertagebau typischen VOB-Vertrag ist dadurch gesi-
chert, da einerseits bei Miteinbezug der VOBfTeil B als Vertragsbestandteil in den Bauvertrag der
~1 "Art und Umfang der leistungen", Nr. 1 die Geltung der ATV anordnet und andererseits die
ATV über den Aspekt der anerkannten Regeln der Technik miteinbezogen werden kann.

Hinsichtlich der Vollständigkeit ist Nachstehendes aufzuzeigen:
o Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten

(ZTV-ING), Teil 5 Tunnelbau / Abschnitt 1: Geschlossene Bauweise438 i.d.F. vom
Jänner 2003 - Dieses Regelwerk sieht eine konforme Vorgehensweise in der Vor-
triebsklassifizierung nach DIN 18312 vor.

o Richtlinie 853 - Eisenbahntunnel planen, bau~m und instandhalten439 i.d.F. vom
Juni 2002 - Die bei Planung, Bau und Instandhaltung von Eisenbahntunnel zu be-
rücksichtigende RiLi 853 der OB-AG schreibt fest, dass die lB auf einer Vortriebs-
klassifizierung nach DIN 18312 zu beruhen hat.

5.3.1.1 Gebirgscharakterisierung

Die in den bundesdeutschen Regelwerken440 festgehaltene Globalzielformulierung der Gebirgs-
charakterisierung zufolge geomechanischer Untersuchungen ist die Beschreibung aller für die
Baurnaßnahmen maßgebenden, vortriebsartspezifischen Baugrundeigenschaften, wobei die Art
und der Umfang der Untersuchungen auf die Größe und den Zweck des Hohlraumbauwerks441

,

die Baugrundverhältnisse sowie die Auswirkungen des Vortriebs und der Nutzung des Bauwerks
auf die Umgebung abzustimmen sind. Es gilt hierfür grundsätzlich die DIN 4020442 Geotechni-
sche Untersuchungen für bautechnische Zwecke i.d.F. vom Oktober 1990, in der Tunnelbauwer-

DIN 18299 (12.2002)
siehe Englert et al (2003) in Geolex 1.03, Seite 15ff.: Die ATV wirken nicht als Rechtsnormen.
ZTV-ING - Teil 5 Tunnelbau (Jänner 2003): Die ZTV-ING Teil 5, Tunnelbau ergänzt bzw. ändert an sich die
geltende DIN-Normung und DIN-Fachberichte bzw. sie setzt darin enthaltene Bestimmungen außer Kraft. In der
gegenständlichen Dissertation hat sie untergeordnete Bedeutung.
RiLi 853 - Modul 0023 (Juni 2002)
u.a. auch ZTV-ING - Teil 5 Tunnelbau (Jänner 2003), aaO. und RiLi 853 - Modul 0023 (Juni 2002), aaO.
siehe Maidl (unveröffentlicht): Art und Umfang geotechnischer Untersuchungen sind auf die Größe und den
Zweck des Hohlraumbauwerkes derart abzustimmen, sodass hieraus die notwendigen Angaben zur Wahl des
Vortriebsverfahrens, zur Bemessung des Ausbaus (Sicherungsbedarf und Auskleidung) und zum Einfluss der
Vortriebsverfahren und des Hohlraumbauwerks auf die Umwelt erhalten bzw. abgeleitet werden können.
DIN 4020 (10.1990)
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ke im Regelfall der geotechnischen Kategorie 3 zu zuordnen sind und die in gewohnter Weise
zwischen Dokumentation, Beschreibung, Beurteilung und Auswertung unterscheidet.

Die Beschreibung und Darstellung der geologischen, hydrogeologischen und geomechanischen
Verhältnisse infolge von "geotechnischen" Untersuchungen443 in Abhängigkeit des projektpha-
senorientierten Detaillierungsgrades (z.B. Betrachtung der geologischen Vorgeschichte, Luftauf-
nahmen, örtliche Begehungen, Aufschlussverfahren anhand direkter oder indirekter Aufschluss-
methoden sowie Labor- und in-situ-Versuche) bilden die Grundlage für die Beurteilung des Ge-
birges und dessen Unterteilung in verschiedene Bereiche gleichartiger Gebirgscharakteristik
(Homogenbereiche) sowie für die Formulierung und Auswertung möglicher Verhaltensphänome-
ne444

• Entsprechend der DIN 4020 ist folglich ein Modell des Baugrundes zu erarbeiten, welches
aufgrund der charakteristischen Boden- und Felskennwerte des projektbezogenen Baugrundes
das überwiegend erwartete Baugrundverhalten repräsentiert. Diese Ergebnisse unter Beachtung
bautechnischer Aspekte - u.a. die Eigenschaften und Zustände von Boden und Fels und deren
wesentliche Änderungen nach dem Lösen im Hinblick auf die zur Ausführung gelangende Vor-
triebsart und techno Lösemethod.e445

- sind in einem geotechnischen Gutachten446 zusammenzu-
fassen, welches Bestandteil der Ausschreibung zu werden hat. Somit ist eine nachvollziehbare,
systematisierte Entscheidungsfindung für die Planung der Stützmaßnahmen hiermit ebenfalls
gewährleistet.

Eine klar gegliederte, zweckgebundene Vorgehensstruktur hinsichtlich der Beurteilung des Ge-
birgsverhaltens bei Planung und Bauausführung ist in der DIN 4020 im Sinne eines z.B. Fluss-
diagramms, wie vglb. in der ÖGG-Richtlinie, nicht enthalten, hier kann aber auf die einschlägigen
Empfehlungen des Arbeitskreises "Tunnelbau«447(ETB) zurückgegriffen werden, die die Gebirgs-
charakterisierung in Deutschland - ähnlich zu den bereits erläuterten Gebirgscharakterisierungen
aus Österreich und der Schweiz - widerspiegelt. Darin enthalten sind auch Empfehlungen für die
Sicherheitsbetrachtung448 anhand von Risikoanalysen der in Frage kommenden Gefährdungsbil-
der auf Grundlage der Verhaltensphänomene des Fels bzw. Bodens.

Die Ermittlung - eigentlich handelt es sich hier nur mehr um eine projektspezifische Zuordnung -
der VKL gemäß DIN 18312 basiert auf Grundlage erstellter projektabhängiger Bereiche gleichar-
tiger Gebirgscharakteristik (Homogenbereiche) It. DIN 4020; um die Mengenermittlung für das LV
und eine Bauzeitprognose durchführen zu können, ist auf Basis der prognostizierten Verteilung
dieser "Bereiche gleichartiger Gebirgscharakteristik" eine Prognose hinsichtlich der Verteilung
der VKL (unter Zuweisung der bautechnischen Maßnahmen) über die gesamte Länge des zu
errichtenden Hohlraums zu erstellen.

443

444

445

446

447

448

siehe DIN 4020 (10.1990), Pkt. 4.2, Seite 5: Aussagefähigkeit von geotechnischen Untersuchungen - Auf-
schlüsse in Boden und Fels sind als Stichproben zu bewerten. Sie lassen für zwischenliegende Bereiche nur
Wahrscheinlichkeitsaussagen zu.
Speziell bei Hohlraumbauwerken mit geringer Überlagerung sind nach DIN 4020 direkte Aufschlüsse in Min-
destabständen von 50 - 200 m, mit Anpassung an die geologischen Verhältnisse und bis in eine Tiefe der 1 bis
2-fachen lichten Regelquerschnittsausdehnung unterhalb der Tunnelsohle reichend, durchzuführen.
vgl. Girmscheid (2000), Baubetrieb und Bauverfahren im Tunnelbau, Seite 36f.
siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.13, Seite 4
siehe DGGT - ETB (1994), Seite 7ft.: geotechnischen Untersuchungen - Aus dem geotechnischen Bericht ist
erkennbar, welche Aussagen unmittelbar aus geotechnischen Untersuchungen abgeleitet sind, welche Aussa-
gen auf Interpretation oder Erfahrung beruhen und welche Entscheidungen zur Wahl des Ausschreibungsent-
wurfs geführt haben, sofern kein gesonderter tunnelbautechnischer Bericht erstellt wird.
ausführlich in DGGT - ETB (1994), aaO.
ausführlich in DGGT - ETB (1994), Seite 15ft.: Sicherheitsbetrachtungen
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Auch die bundesdeutsche Methode der Gebirgscharakterisierung gern. DIN 4020 unter Beach-
tung der ETB stellt eine, wenn gleich nicht so detailliert veranschaulichte Vorgangsweise der
nachvollziehbaren Festlegung von bautechnischen Maßnahmen dar und zählt zu den dem Sinne
der Definition nach projektabhängigen Systemen. Die Bereichsabgrenzung gleichartiger Ge-
birgscharakteristik ist u.a. Voraussetzung für die weitere Vorgangsweise der Vortriebsklassen-
festlegung gem. DIN 18312.

5.3.1.2 Vorgangsweise der Klassifikation

5.3.1.2.1 Planungsphase (prognostizierte Vortriebsklassenfestlegung)
Wie bereits eingangs erwähnt, geht die Klassifikation nach dieser DIN-Norm von der Vorausset-
zung aus, dass Form und Größe des Hohlraumquerschnittes sowie die Vortriebsart, die techno
Lösemethode und die Maßnahmen für Ausbruch und Stützung (i.S. der DIN Sicherung) vorgege-
ben sind sowie die jeweilige Klassifikation von Fels oder Boden in den einzelnen Klassen nur
unter Beachtung dieser Vorgabedaten erfolgt. In der generell gültigen, projektunabhängigen
Vortriebsklassifikation für konventionelle Vortriebsarten (wie z.B. Spreng-, Teilschnittma-
schinen- und Baggervortrieb) der DIN 18312 wird nach der Menge der Sicherungsarbeiten und
damit resultierend nach der Verzögerung bzw. Behinderung des Vortriebs in die Klassen 1 (A)
bis 7 (A) unterschieden.

VKL: Einfluss der Behinderung beim Ausbruch:

1 Ausbruch ohne Sicherung
2 Ausbruch mit Sicherung, die in Abstimmung mit dem Bauverfahren

so eingebaut werden kann, dass Lösen und Laden nicht behindert
werden.

3 Ausbruch mit in geringem Abstand zur Ortsbrust (bei Vertikal-
schächten: Schachtsohle bzw. -firste) folgender Sicherung, für de-
ren Einbau das Lösen und Laden unterbrochen werden müssen.

4 Ausbruch mit unmittelbar folgender Sicherung
4 A Ausbruch nach Vortriebsklasse 4 mit Unterteilung des Ausbruch-

querschnitts aus Gründen der Standsicherheit
5 Ausbruch mit unmittelbar folgender Sicherung einschließlich Siche-

rung der Ortsbrust
5 A Ausbruch nach Vortriebsklasse 5 mit Unterteilung des Ausbruch-

querschnitts aus Gründen der Standsicherheit
6 Ausbruch mit unmittelbar folgender und voreilender Sicherung
6 A Ausbruch nach Vortriebsklasse 6 mit Unterteilung des Ausbruch-

querschnitts aus Gründen der Standsicherheit
7 Ausbruch mit unmittelbar folgender Sicherung einschließlich Siche-

rung der Ortsbrust und voreilender Sicherung
7 A Ausbruch nach Vortriebsklasse 7 mit Unterteilung des Ausbruch-

querschnitts aus Gründen der Standsicherheit

Bei der Planung eines Tunnelbauwerkes ist das generelle Klassifizierungsschema projektbe-
zogen, d.h. jede VKL ist mit konkreten Angaben449 über Ausbruchsart, Abschlagslänge(n), Art
und Menge der Stützmaßnahmen (üblich in klassenbezogenen Bandbreiten in Form eines

449 siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.16, Seite 5
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Stützmaßnahmen-Rahmenplans450
) und den Zeitpunkt des Einbaues zu versehen, anzuwenden.

Die Ermittlung bzw. projektspezifische (deskriptive) Zuordnung zu der jeweiligen VKL erfolgt un-
ter o.a. Voraussetzungen (- 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge
Grundlage der Vergabeauf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens).
Der Buchstabe A ist der VKL zugefügt, wenn innerhalb vom Ausbruchsquerschnitt, z.B. in der
Kalotte, aus Gründen der Standsicherheit eine Querschnittsunterteilung erforderlich wird. Durch
weitere Strukturierung in Unterklassen451 kann auf der Grundlage der generellen Vortriebsklassi-
fikation eine Verfeinerung, z.B. durch die Berücksichtigung zunehmender Erschwernisse452 (Ver-
kürzung der Abschlagslänge, Einfluss aus Bergwasser, spezieller Einsatz von Maßnahmen zur
Stützung des Hohlraums, etc.) erreicht werden. Hierbei sind konkrete, projektbezogene Beson-
derheiten zu erfassen.

Der Bieter hat für jede VKL unter Beachtung der vertraglich angeführten Rahmenbedingungen in
der jeweilig zugehörigen Leistungsposition des LV einen Einheitspreis zu garantieren; bzgl. einer
vergaberechtlichen und betriebswirtschaftlichen Festlegung zur Steuerung einer allfällig dyna-
misch anpassbar zu handhabenden Vortriebszeit enthält die vorliegende DIN keinen dieszgl.
Passus.

In Deutschland besteht die Möglichkeit, dass bei Nebenangeboten (Vorraussetzung ist der
Nichtausschluss nach VOBffeil A, ~10, Nr. 5) der Bieter bzw. der künftige AN projektbezogen
eine eigene Vortriebsklassifikation auf Grundlage der generellen Klassifikation der Vortriebsar-
beiten vorschlagen kann, wobei jedoch ein Bezug zur ausgeschriebenen DIN-
Vortriebsklassifikation hergestellt werden muss453

•

5.3.1.2.2 Ausführungsphase (tatsächliche Vortriebsklassenfestlegung)
Die VKL werden auf Grundlage der genehmigten Ausführungspläne vor Ort in Form von Ausbau-
festlegungen vor dem jeweiligen Ausbruchvorgang auf Vorschlag des AN einvernehmlich mit
dem AG festgelegt. Die Grundlage der Festlegungen bildet die Sachverhaltsdarstellung des
"frisch" aufgefahrenen Gebirges, wie u.a. die Stabilität der Ortsbrust, die gemessenen Hohlraum-
verformungen, Oberflächen nivellements und Vorerkundungsmaßnahmen sowie die Erfahrungen
aus Ausbruch und Stützung der vorhergehenden Abschläge. Bei widersprüchlicher Auffassung
empfiehlt die DGGT in den ETB454

, dass der AG die VKL festzulegen hat; die gegenständliche
DIN 18312 enthält hierzu kein Regulativ.

Prinzipiell sieht die DIN 18312 unter Pkt. 3.4.1 vor, dass Art und Menge (Umfang) der Stützmaß-
nahmen entsprechend den Festlegungen (innerhalb der klassen bezogenen Bandbreiten der
Rahmenpläne) nach den vereinbarten VKL auszuführen sind (- keine eigenständige Neuklas-
sifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens). An-
sonsten ist deren Wahl dem AN überlassen - dies kann nur insoweit gelten, als dass dem AN die
Wahl der Sicherheitsrnaßnahmen überlassen bleibt. Wenn Umstände auftreten, die eine Ände-
rung der vereinbarten Ausbruchsicherung erfordern, sieht die gegenständliche DIN455 nur ein

450

451

452

453

454

455

vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5.2, Seite 47 sowie ZTV-ING - Teil 5 Tunnelbau (Jänner 2003), Abschnitt 1,
Pkt.6.3
siehe z.B. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5, Seite 42; vgl. ZTV-ING - TeilS Tunnelbau (Jänner 2003) und RiLi 853
- Modul 0023 (2002)
vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5, Seite 42: Im Leistungsverzeichnis können zusätzliche Positionen zur Be-
schreibung von Erschwernissen oder Besonderheiten berücksichtigt werden.
ausführlich in DGGT - ETB (1994), Seite 42, vgl. ZTV-ING - TeilS Tunnelbau (Jänner 2003)
siehe DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.8.1, Seite 49
siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 3.4.2, Seite 11
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Regulativ für jene Umstände infolge Gefahr im Verzug zur Verhütung von Schäden vor. Soweit
die Ursache nicht der AN zu vertreten hat, sind die zur Verhütung von Schäden getroffenen so-
wie die weiteren einvernehmlich festgelegten bautechnischen Maßnahmen im Sinne der Norm
besondere Leistungen456

• Jene Umstände, die im Zuge von Ausbaufestlegungen Abwei-
chungen in Art und Menge von den prognostizierten Stützmaßnahmen (außerhalb der klas-
senbezogenen Bandbreiten derRahmenpläne) zum tatsächlich auszuführenden Sicherungs-
bedarf hervorrufen, werden in der DIN 18312, wie im vglb. Sinn einer eigenständigen Neu-
klassifikation der bereits aufgezeigten Normenklassifizierungen, nicht geregelt. Diese Än-
derungen bzw. Abweichungen von den Rahmenbedingungen lösen jedoch im Regelfall eine Än-
derung der vertraglich festgelegten Preise (vgl. VOBfTeii B, ~2, Nr. 5 u. 6) und eine Anpassun-
gen der Bauzeit (vgl. VOBfTeil B ~6, Nr. 2) aus.

In wie weit die Vortriebsklassifikation nach DIN 18312 eine faire, leistungsgerechte Vergü-
tung der Leistung des potentiellen AN gewährleistet, v.a. im Hinblick auf die Änderung der
prognostizierten Abschlagslänge, der Art und der Menge der jeweiligen, einer VKL
zugrunde liegenden Rahmenpläne der Stützmaßnahmen, wird im Zuge dieser Dissertation
im Pkt. 5.3.3 ft. ausführlich untersucht.

5.3.2 Voraussetzungen tür eine (angemessene) taire, leistungsge-
rechte Vergütung

Die DIN 18312 bildet in Abschnitt 5 in wesentlicher Ergänzung zur DIN 18299 die Grundlage für
die Regelung von Aufrnaß und Vergütung. Für die Erstellung eines, im Sinne der DIN 18312 den
Anforderungen eines geotechnisches Klassifizierungssystem inkl. eines formulierten, speziell auf
das Klassifizierungssystem angepassten und Bestandteil der LB werdenden, dynamischen Ver-
gütungsmodell gerecht werdenden, tauglichen LV können It. DGGT gern. ETB457 u.a. verwendet
werden:

o Standardleistungsbuch (StLB) 007 für Untertagebauarbeiten
o Standardleistungskatalog (STLK) für den Straßen- und Brückenbau, Leistungsbe-

reich 125 "Ausbruch und Auskleidung von Tunneln" (in Vorbereitung)
o Standardleistungsbuch der OB "Untertagebau" (StLB/DB 808.0224.16)

5.3.2.1 Voraussetzungen für die Ausschreibung

Die Basisvoraussetzung für die Beschreibung der Leistungen steilen die VOBfTeil A ~9, Nr. 1
sowie der ~9, Nr. 9 bei LB mit LV dar, der besagt, dass die Leistungen im LV derart aufzuglie-
dern sind, dass unter einer Position nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer
technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind.
Die Beachtung der Hinweise in Abschnitt 0 der gegenständlichen ATV ist Voraussetzung für eine
ordnungsgemäße LB gern. VOBfTeil A ~9, Nr. 3. In der DIN 183121Pkt.0.2.14 ist der Hinweis
verankert, dass der Ausbruch nach VKL untergliedert bzw. zusammengefasst (z.B. nach Art und
Menge (Umfang) der Stützmaßnahmen) werden darf. Unterschiedliche VKL in einem Querschnitt
sind nur dann vorzusehen, wenn eine Unterteilung des Ausbruchsquerschnitts aus bauverfah-
renstechnischen Gründen erforderlich ist. Für die jeweilige vortriebsartspezifische VKL ist die

456

457

siehe DIN 18299 (12.2002), Pkt 4.2, Seite 11: Besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht Nebenleistun-
gen - Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören (VOBfTeii B ~1, Nr.
1 und ~2, Nr. 1) - sind und nur dann zur vertraglichen Leistung gehören, wenn sie in der Leistungsbeschrei-
bung besonders erwähnt sind; vgl. VOBfTeil B ~2, Nr. 6
ausführlich in DGGT - ETB (1994), Pkt. 7.4, Seite 38
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Ausbruchsart, die Abschlagslänge(n), die Art und die Menge der SichStützmaßnahmen (Stütz-
maßnahmen-Rahmenplan) sowie der Einbauort und die Einbauzeit anzugeben.

• Ausbruch:
In die projektabhängige VKL ist der zu quantifizierende Aufwand der Behinderung durch die übli-
cherweise ausgeschriebenen Bandbreiten der artdifferenten Ausbruchsicherungen, die Auswir-
kung auf die VT -Geschwindigkeit und -Leistung in Abhängigkeit der Ausbruchsart und der Ab-
schlagslänge(n) des Vortriebs bewirken, zu berücksichtigen und in die Ausbruchspreise einzu-
kalkulieren458

• Dem wird mit einer Staffelung der Ausbruchspositionen mit dem Vordersatz [m3]

oder [Ifm], getrennt nach Preisanteil Lohn und Sonstiges, in einem DIN-konformen und VOB-
gerechten LV entsprochen.

Bzgl. eines Auftretens von Mixed-Face-Bedingungen sieht die gegenständliche DIN 18312 keine
speziellen Bestimmungen bzw. Regelungen hinsichtlich einer vertraglichen Abwicklung vor. Je-
doch hinsichtlich der Risikoübernahme459 ist anzuführen, dass bei Antreffen von in der LB abwei-
chenden Gebirgsverhältnissen im Zuge der Herstellung von Hohlräumen und der Unmöglichkeit
der Leistungserbringung in prognostizierter Art und Weise sowie bei Eintreten von Umständen
zufolge denen das Ausbruchsollprofil nicht mehr eingehalten werden kann, der AG in Kenntnis zu
setzen ist. Die einvernehmlich zu treffenden Maßnahmen sind besondere Leistungen im Sinne
der DIN 18299/Pkt. 4.2.

• Ausbruchsicherungen (Stützmittel- und Zusatzmaßnahmen-Rahmenplan):
Die ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau, Abschnitt 1 beinhaltet unter Pkt. 6.3 die Empfehlung, dass die
Angabe der bezogenen Stützmaßnahmen je VKL in Bandbreiten (Stützmaßnahmen-
Rahmenplan) vorzusehen ist. Hierzu ergänzt die DGGT in den ETB460

, dass beim konventionel-
len Vortrieb eine gewisse Überlappung der Bandbreiten zweckmäßig erscheint.

Da sich erfahrungsgemäß eine Änderung der Art, der Menge und des Einbauortes der Stützmittel
auf die VT-Leistung auswirken, muss dies innerhalb einer leistungsabhängigen Vergütung gere-
gelt werden:
Die in den prognostizierten VKL beinhaltenden Stützmaßnahmen werden gern. den DIN-
konformen Standardleistungsbüchern in eigenen Leistungspositionen unabhängig von der jewei-
ligen VKL ausgeschrieben; eine bezugnehmende Verfahrensbestimmung dazu, wie vergleichs-
weise in der ÖN B 2203-1 enthalten, besitzt die DIN 18312 nicht. Auch der allfällig nachträgliche
Einbau zusätzlicher Stützmaßnahmen außerhalb eines zu regelnden Vortriebsbereiches wird in
der gegenständlichen Norm nicht erwähnt.

• Mehrausbruch:
Die DIN 18312 enthält den Ausschreibungshinweis, dass das Ausbruchsollprofil (LAs-linie), so-
weit dies nicht dem AN überlassen bleibt, und die zulässige Innen- und Außentoleranz vom AG
anzugeben sind, wobei die Außentoleranz unter Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse
für die jeweilige VKL gesondert festzulegen ist. Der MAB, ein LA. zu verstehender über das plan-
gemäße Ausbruchsollprofil hinausgehender Ausbruch, wird in der gegenständlichen DIN (ohne
Angabe des Geltungsbereiches hinsichtlich der Querschnittsunterteilung Kalotte/Strosse/Sohle)
ebenfalls in zwei Kategorien unterteilt:

458

459

460

siehe DIN 18299 (12.2002), Pkt 4.1.4, Seite 10: Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhü-
tungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen sind Nebenleistungen.
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 3.3.5, Seite 11
vgl. DGGT -ETB (1994), Pkt. 8.5.2, Seite 47
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21

o Mehrausbruch zufolge der Vorhaltung der Deformationstoleranz der Außen-
schale (td), der Innentoleranz (ti) und der Überhöhung (ü):

Die radialen Angaben bzgl. der Deformationstoleranz der Außenschale (td), der Innentoleranz (ti)
und der Überhöhung (ü) sind Teile des plangemäßen Ausbruchsollprofils, welche ebenfalls im
Zuge der Ausschreibung vom AG vorzuschreiben sind. Das u.a. dadurch definierte Ausbruch-
solIprofil (LAs-linie) darf gern. DIN 18312461 nur mit Zustimmung des AG abgeändert werden.
Zur Beherrschung der Gebirgsde-
formationen unmittelbar nach dem
plangemäßen Ausbruch dient ei-
nerseits die Innentoleranz (ti), wobei
das Überschreiten (LI-Linie = LAS-
Linie - tj - ü) der vereinbarten In-
nentoleranz nicht zulässig isr62

, und
andererseits die Deformationstole-
ranz der Außenschale (td); beide
radialen Maßangaben sind für eine
dynamische AnRassung - im Ge-
gensatz zum Übermaß (üm) It. ÖN B
2203-1 - während der Ausführung
nicht vorgesehen.

Die Überhöhung (ü) dient normgern.
lediglich zur Schaffung eines De-
formationsraumes in Problemzonen
für die nach dem Ausbruch unmit-
telbar beginnenden Gebirgsverfor-
mungen infolge druckhaftem oder
schwellendem Gebirge (wertmäßige
Erhöhung der Innentoleranz ti).

ri planmäßiger Radius der inneren Tagwerksbegrenzung
di planmäßige Dicke der Innenschale
da!< Dicke der Ankerköpfe und der Abdichtung
da planmäßige Dicke der Außenschale
ij, Bautoleranz der Innenschale
t! Deformationstoleranz der Außenschale
t Innentoleranz
ta Außentoleranz
ü Überhöhung zum Ausgleich nicht vermeidbarer Verformungen in

Problemzonen

LAS= LlW+ ij, + di+t! + dak+ da +t + ü
LI= ~s-t-ü
LA= LAS+ta

1) Grenzlinien des geologisch bedingten, unvorhersehbaren und
unvermeidbaren Mehrausbruchs

2) LlW-Linie (innere Tragwerksbegrenzungslinie)
3) LI-Linie
4) LAs-linie (Ausbruchsollprofil)
5) LA-Linie (äußere Ausbruchtoleranz)

Abbildung 5-46: Darstellung der Schalendicken, der To-
leranzen und des Mehrausbruchs (nach
DIN 18312)

Grundsätzlich liegt auch nach deut-
scher Rechtsauffassung der Bau-
grund im Risikobereich des Bestel-
lers463

, jedoch existieren in der DIN
18312 diesbzgl. keine Bestimmun-
gen einer Risikoaufteilung zur Pro-
fileinhaltung. Lediglich in den
DAUB-Empfehlungen zur Risikover-
teilung in Tunnelbauverträgen ist nachzulesen, dass als oberstes Gebot die Vermeidung einer
Unterschreitung des Soll-Profils für die Außenschale gilt. Als wichtige vertragliche Festlegungen
werden hierbei urgiert, wer die gebirgsbedingten Verformungsvorgaben gern. DIN 183121Pkt.
3.3ff. trifft und wer die daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen hat. Prinzipiell obliegt es

461

462

463

siehe DIN 18312 (12.2002), Pid. 3.3.1, Seite 9
siehe DIN 18312 (12.2002), Pid. 3.3.2, Seite 11
ausführlich in Müller - Teil1 (1989) in Österr. Bauzeitung Nr. 45, Seite 27ff.: Das Bodenrisiko wird im Werkver-
tragsrecht des BGB nicht erwähnt und seine Zuordnung jedenfalls nicht ausdrücklich geregelt (vgl. BGB ~645).
Es besteht aber heute zwischen der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre Übereinstimmung darin,
dass zumindest hinsichtlich des Baugrundrisikos VOBffeil A ~9 einen rechtlichen Auslegungsmaßstab für BGB
~645 geschaffen hat.
vgl. Pellar u. Watzlaw (1998) in Felsbau Nr. 5, Seite 375
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dem AN, die Überhöhung während des Vortriebs so zu steuern, dass keine Profilunterschreitun-
gen auftreten.

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur LA-Linie (äußere Aus-
bruchstoleranz):,

Mit der Außentoleranz (ta), welche per Normendefinition bergseitig des plangemäßen Ausbruch-
solIprofils zu liegen kommt und bezogen auf die jeweilige VKL extra anzuführen ist, wird der geo-
logisch bedingte, vorhersehbare aber unvermeidbare MAB berücksichtigr64

• Ist diese Vorge-
hensweise im Einzelfall nicht durchführbar, räumt die Norm die Möglichkeit ein, diesen MAB
quantitativ in anderer Weise anzugeben. Ein bergseitiges Überschreiten der vereinbarten Außen-
toleranz durch die Arbeitsweise des Unternehmers, d.h. das Auslösen eines verfahrenstech-
nisch-bedingten, vorhersehbaren und vermeidbaren MAB, ist zu vermeiden.

Eine gesonderte Bestimmung für die Behandlung des verfahrenstechnisch-bedingten, vorher-
sehbaren und unvermeidbaren MAB - wie vglb. in der ÖN B 2203-1 bzw. SN SIA 198 - ist in der
gegenständlichen DIN-Norm ebenfalls nicht existent; bzw. interpretierbar in der Außentoleranz
(ta) stillschweigend mit berücksichtigt.

Weiters wird in Pkt. 3.3.4 der DIN 18312 festgelegt, dass durch Eintreten eines geologisch-
bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren MAB, der die äußere Ausbruchtoleranz
(LA-Linie) überschreitet, die zu treffenden Maßnahmen als besondere Leistungen im Sinne der
DIN 18299/Pkt. 4.2 zu behandeln sind.

• Bergwassererschwernis:
Die Berücksichtigung von Erschwernissen (Aufwendungen) bei den Ausbruchs- und Stützungs-
arbeiten zufolge eines Wasserandrangs findet in der Vortriebsklassifikation der DIN 18312 ab
einer projektspezifisch festzulegenden Grenzwassermenge465

- vglb. mit der ÖN B 2203-1 und
der SN SIA 198 - direkt einfließend nicht statt. Für die Bestimmung der Grenzwassermenge wird
nur das bis zur Entfernung von 50 m von der Ortsbrust zutretende Bergwasser berücksichtigt.
Diese durch die Wassererschwernis bedungenen (Mehr-)Aufwendungen sind bis zur definierten
Grenzwassermenge im Sinne der DIN 18312 als Nebenleistung zu behandeln466

; für jene Auf-
wendungen, die durch Zutritt von Bergwasser über die Grenzwassermenge hinaus entstehen,
sieht die DIN eine Vergütung über den Umweg der besonderen Leistungen VO~67.

Ein diesbzgl. Modell, das eine Zuordnung in z.B. nach Mengenanfall gestaffelte, projektunabhän-
gige Wassererschwernisklassen in Abhängigkeit eines fallenden oder steigenden Vortriebs vor-
sieht und dabei auch die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Soll-Vortriebzeit bzw. -
dauer berücksichtigt, existiert in der DIN 18312 nicht. Lediglich ist der Ausschreibungshinweis
(DI N 183121Pkt. 0.4) verankert, dass die Aufwendungen beim Ausbruch durch Zutritt von Berg-
wasser über die Grenzwassermenge hinaus als Zulagen zum Ausbruch nach Raummaß [m3]

oder Längenmaß [ml gestaffelt nach Bergwasseranfall im LV auszuschreiben sind.

464

465.

466

467

vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.10, Seite 4
vgl. ZTV-ING - Teil 5 Tunnelbau (Jänner 2003), Abschnitt 1, Pkt. 9.2
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 4.1.4, Seite 12
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 4.2.5, Seite 13
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• zeitgebundene Kosten der Bst. (u.a. zeitgeb. Baustelleneinrichtung und Geräte-
kosten der Bst.):

Die DIN 18299468 definiert das Einrichten und Räumen der Bst. einschließlich der Geräte sowie
das Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der erforderlichen Geräte prinzipiell als
Nebenleistung, die auch ohne Erwähnung im Bauvertrag zur vertraglich geschuldeten Leistung
gehören (VOBfTeil B ~2, Nr. 1).
Es ist sowohl in der DIN 18299 sowie auch in der DIN 18312 der Ausschreibungshinweis unter
Pkt. 0.4.1 enthalten, das in der LB Nebenleistungen zu erwähnen sind bzw. eine ausdrückliche
Erwähnung geboten ist, wenn sie ausnahmsweise selbstständig vergütet werden sollen bzw.
wenn die Kosten der Nebenleistung von erheblicher Bedeutung für die Preisbildung sind (z.B.
das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Bst.). In diesen Fällen sind eigene Positionen im LV
vorzusehen.

Aus den Erfahrungen empfiehlt es sich, die Vergütung der Gemein- und Gerätekosten im Bau-
vertrag dementsprechend zeit- bzw. leistungsabhängig zu regeln. Der DAUB469 führt hier in sei-
nen Empfehlungen zur Risikoverteilung in Tunnelbauverträgen die Möglichkeiten für eine derarti-
ge Aufteilung an (siehe Abbildung 5-47), da hierfür die DIN 18312 keine dezidierten Hinweise
und Bestimmungen enthält:

o zeitgeb. Baustelleneinrichtung (übergeordnete Gemeinkosten d. Bst.) mit allgem.
Geräten in einer Position als Monatspauschale für die gesamte Bauzeit

o zeitgeb. Gerätekosten des Vortriebs - Leistungsgeräte des Vortriebs in zuordenba-
re Positionen je VKL (wenn nicht in den Ausbruchpositionen eingerechnet)

o zeitgeb. Personalkosten der Bst. in einer Position als Monatspauschale für die ge-
samte Bauzeit

...
l: GI

l: 1» al "C GI
l: al œ al

c: œ'Öl ,Q GI
CIl .r: "C CIl .r:

al Cl U c: Cl uc: ,Q l: CIl al c: filc: CIl .2 l: fil .2 l: GI'Öl ,Q al ,Q GI "C
al al Gi l: al Gi l: c:
,Q .;: .. E .;: - E GICIl fil:l t: ... êii t: ... ... :l
III 0 al 0 GI GI III
al > :J: "C > :I: "C al

Z1 Z2
variable Zeit - Vortrieb

Z3 Z4
Herstellung Inner schale (ev. Festzeit)

~

LV-Pos. allgem. Baustelleneinrichtung (übergeordnete Gemeinkosten d. Bst.)
pauschalierte Leistungseinheiten (LE)

Vergütung der zeitgeb.
BstGK nach DAUB-
Empfehlung:

LV-Pos. zeitgeb., Personalkosten der Bst.
pauschalierte Leistungseinheiten (LE)

I LV-Pos. zeitgeb. Gerätekosten I
Leistungseinheiten (LE)

> getrennt nach Vortriebsklassen <

Abbildung 5-47: Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK - nach LV-Pos. gem. den DAUB-
Empfehlungen

Der DAUB hat erkannt, dass die zeitkritische Vortriebszeit für eine anpassbare, leistungsabhän-
gige Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs als Variable zu handhaben

468

469
siehe DIN 18299 (12.2002), Pkt. 4.1.1 und Pkt. 4.1.2, Seite 10
ausführlich in DAUB (1998), Seite 50ff.
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ist. Daher sind u.a. auch zufolge vergaberechtlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte Anga-
ben und Regulative über die VT-Geschwindigkeiten und -Leistungen470

, die durch den Bieter kal-
kulatorisch zu ermitteln sind, und somit Bezugsbasis dieser Vergütung darstellen, im Bauvertrag
zu treffen. Damit können in vielen Fällen Veränderungen der Einheitspreise bei Mengenver-
schiebung in Verbindung mit den tatsächlich angetroffenen, zu den prognostizierten Verhältnis-
sen vermieden werden471

•

5.3.2.2 Voraussetzungen für die (Vor-)Kalkulation

Die Basisvoraussetzung für die Gewährleistung einer angemessenen Preisbildung zur Si-
cherstellung aller anzutreffenden Verhältnisse stellen das ständig weiterentwickelte Kalkulati-
onsschulungsheft des HVB dt. BI und des ZVB dt. BG472

, die VOBlTei I A & B und deren
einschlägige ATV sowie die durch die DGGT in ihren ETB an die ATV abgestimmten Stan-
dardleistungsbücher dar. Diese Dokumente regeln in Deutschland u.a. das Verfahren und die
Darstellung der Preisermittlung von Bauleistungen und beinhalten Hinweise für den systemati-
schen Aufbau der (Vor-)Kalkulation.

ungewöhnliche
BauzJnsen

/

""

AGK
.lIgem_ Geschalts-

kosten

- In g1a1cher prozentuell.r Hc'lhe oder
- differenziert nach ZJJschlagtrager

in der Unternehmung
wntstehende Ko~ten

~
- Kostenarlzuwelsung nach KLR-Bau
- - .. nach VOBITail C - ATV

FLK
Fremdleistungs-

kosten

UMLAGE auf EKT

GK
GerAlekoslen

Aufbau der Preisbildung unter Berücksichtigung der KLR-
Bau und der VOB allgem. bzw. nach VOBfTeil C - ATV

auf der Baustelle entstehende Kosten

SoKo
Sonslige Kosten

bzw. auch
Sloffkosten

x LV-Menoen

LK
Lohnkosten

+ Wagnis & Gewinn

= PREIS

= HERSTELLKOSTEN

= SELBSTKOSTEN

Abbildung 5-48:

Zum Unterschied
zu den bereits er-
läuterten Methoden
der (Vor-) Kalkulati-
on wird in der bun-
desdeutschen Lite-
ratur unter Zu-
schlagskalkulation
die Umlage bzw.
das Aufrechnen -
der "Zuschlag" - der
Gemeinkosten
(GKB) auf die Ein-
zelkosten der Teil-
leistungen verstan-
den (siehe
Abbildung 5-48).
Diese EKT setzen
sich demnach aus
verschiedenartigen
Kostenbestandteilen zusammen, die den Einzelleistungen (u.a. LV-Positionen) - im Gegensatz
zu den alleinigen Gemeinkosten, die nur mit Hilfe von Umlage- oder Schlüsselverfahren auf die
Einzellleistungen verteilt werden können - direkt zugerechnet werden können. Auf die so erhalte-
nen Herstellkosten sind die allgem. Geschäftskosten mittels prozentuellen Zuschlags umzulegen,
wobei u.a. in den erhaltenen Selbstkosten bereits kalkulierbare Wagnisse und ungewöhnliche
anfallende Bauzinsen, die mit der Bauausführung verbunden sind, einzurechen sind473

• Der zu
den Selbstkosten hinzuzufügende Zuschlag für Wagnis und Gewinn deckt im Wagnisanteil das

470

471

472

473

vgl. DAUB (1998), Seite 5Off. und DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5.1, Seite 47
vgl. DIN 18299 (12.2002), Pkt. 5, Seite 12 bzw. VOBfTeil B ~2 Vergütung, Nr. 2
ausführlich in Prange et al (1991). Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR-Bau und der VOB, Seite 5ft.;
vgl. Drees u. Paul (1998), Kalkulation von Baupreisen, Seite 39ft.
vgl. Drees u. Paul (1998), aaO., Seite 95 bzw. Seite 106 u. vgl. HVB dt. BI & ZVB dt. BG (2001), Seite 32ft.
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nicht kalkulierbare Unternehmerwagnis ab, im Gewinnanteil den Anreiz für das unternehmerische
Tätigwerden.

Von dieser Vorgehensweise nimmt der DAUB in seinen Empfehlungen zur Risikoverteilung im
Tunnelbau grundlegend Abstand (siehe Pkt. 5.3.2.1) und empfiehlt das Kalkulationsverfahren
über die Endsumme474 (objektspezifische Ermittlung der Gemeinkosten der Bst.).

Die Vorkalkulation über die Endsumme ist so zu gliedern, dass eine klare Abgrenzung der Ein-
zel- und der Gemeinkosten hervorgeht (siehe Abbildung 5-51). Der Bieter kalkuliert die Kosten
für die Bauproduktion und weist diese geteilt durch den mengenspezifischen Vordersatz der Po-
sitionen für die Bildung der Einheitspreise den EKT und den objektspezifisch unterschiedlich zu
handhabenden GKB (entspricht BstGK) zu. Die weitere Vorgehensweise in der Preisbildung ist
vom Ablaufschema gemäß Abbildung 5-48 identisch.

Für das vertragliche Festhalten der für die Preisbestimmung bzw. Kalkulation der Herstellkosten
erforderlichen und u.a. auch für die Ermittlung der zeitkritischen Vortriebszeit relevanten VT-
Geschwindigkeiten und -Leistungen je VKL werden in der vorliegenden DIN 18312 keine
diesbzgl. Bestimmungen angeführt. Lediglich die DGGT empfiehlt in ihren ETB die vertragliche
Angabe einer VT-Geschwindigkeit für die jeweiligen VKL durch den Bieter bzw. künftigen AN.
Der je VKL festzulegende Bauablauf sowie die Wahl und der Einsatz geeigneter Vortriebsgeräte
resultierend aus der Bau- und Betriebsweise für die Ermittlung der VT-Geschwindigkeiten und -
Leistungen, soweit diese nicht durch die projektbezogene Vortriebsklassifikation gem. DIN 18312
bereits eingeschränkt wurden, obliegen der Ausführungsfreiheit des Bieters475

•

5.3.2.3 Voraussetzungen für die Vergütung

Das Ziel während der Ausführung vor Ort ist - im Gegensatz zu den bereits diskutierten Vor-
triebsklassifikationen - die Zuordnung zu einer VKL anhand der genehmigten Ausführungspla-
nung durch die auf Vorschlag des AN einvernehmlich mit dem AG zu bestimmenden Ausbaufest-
legungen (Einhaltung der Bandbreiten innerhalb der Rahmenpläne). Die Berücksichtigung der
dabei angetroffenen Gebirgsverhältnisse geschieht hierbei über die Anpassung der Stützmaß-
nahmen innerhalb der prognostizierten Bandbreiten je VKL. Die Ausbaufestlegung stellt, wie ge-
habt, die Abrechnungsgrundlage für die Bestimmung des Vergütungsausmaßes und der Vergü-
tungshöhe dar.

Die VOBffeil C - ATV schlägt generell den Weg ein, dass bei einem Fehlschlagen der beauf-
tragten Untertagebauleistungen aus Gründen, die nicht vom AN zu vertreten sind, der AG zum
einen entscheiden muss, ob und ggf. wie weiter vorgegangen werden soll, und zum anderen ob
zugleich darüber hinaus für den AG eine gesonderte Vergütungspflicht auf dem Umweg der be-
sonderen Leistungen (VOBffeil B 92, Nr. 6) ausgelöst wird476

•

Generell gilt, dass gern. VOBffeil B 92, Nr. 2 die Vergütung nach den vertraglichen Einheitsprei-
sen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen - soweit keine andere Ermittlungsmethodik
vertraglich vereinbart ist - zu berechnen ist. Die Leistung bzw. die Mengen sind aus Zeichnungen
anhand üblicher Näherungsverfahren zu ermitteln (PIanmaß), soweit die ausgeführten Leistun-

474

475

476

ausführlich in HVB eft. BI & ZVB dl. BG (2001 ),.Seite 52ft.
siehe DIN 18312 (12.2002), PId. 3.1.1, Seite 9; vgl. VOBfTeil B 94, Nr. 2
vgl. Englert u. Schalk (2003) in Geolex 1.03, Seite 15ft.
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gen diesen Zeichnungen entsprechen. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leis-
tung aufzumessen477

•

• Ausbruch:
Die DIN 18312 schreibt unter Pkt. 5.3.1 die Bestimmung vor, dass die Ausbruchmengen je effek-
tiv ausgeführter VKL nach theoretischem Ausbruchquerschnitt, d.h. nach dem Ausbruchsollprofil,
festgelegt durch die theoretische LAs-linie, und projektierter Achslänge im Raummaß [m3] oder
Längenmaß [ml zu ermitteln sind.

• Ausbruchsicherungen476 (Stützmittel- und Zusatzmaßnahmen-Rahmenplan):
Da eine vglb., dynamisch anpassbare Bezugslinie für die Ausmaßfeststellung der Ausbruchsi-
cherungen, wie in der ÖN B 2203-1 definiert, in der betrachteten DIN 18312 fehlt, erfolgt die Ver-
gütung der Ausbruchsicherungen nach plangemäßer (z.B. Spritzbeton, Betonstahlmatten, Ver-
zugs- und Getriebedielen, etc.) bzw. tlw. nach tatsächlicher Ausmaßfeststellung (Felsnägel und-
anker, etc.) in den verschiedensten Verrechnungseinheiten479 (z.B. Kubikmeter, Quadratmeter,
Laufmeter, Stück usw.) und sie werden entsprechend den im LV angeführten Einheitspreisen
vergütet.

• Mehrausbruch:
Zusätzliche Vergütung anhand besonderer Leistungen erfolgt nur für den geologisch-bedingten,
nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren MAB durch Ausmaßfeststellung. Verursachter geolC>-
gisch-bedingter, vorhersehbarer und vermeidbarer sowie verfahrenstechnisch-bedingter, vorher-
sehbarer und ebenfalls vermeidbarer MAB werden auch hier nicht festgestellt und gehen zu Las-
ten des AN.

o Mehrausbruch zufolge der Vorhaltung der Deformationstoleranz der Außen-
schale (let), der Innentoleranz (ti) und der Überhöhung (ü):

Der Ausbruch für das Vorhalten der vom AG festgelegten Deformationstoleranz (41), der Innento-
leranz (ti) und einer ev. Überhöhung (ü) zufolge des plangemäßen Ausbruchsollprofils (LAs-linie)
ist bei der Ausmaßfeststellung nach Raum- oder Längenmaß des Ausbruchs bereits berücksich-
tigt.
Ein allfällig anfallender MAB zur geforderten Einhaltung der Innen- und Deformationstoleranz der
Außenschale zufolge übermäßig geologisch-bedingter Gebirgsverformung wird in der DIN 18312
nicht geregelt. Eine Regulativ zur Anpassung der daraus resultierenden Auswirkungen auf die
Bauzeit (über die z.B. VT-Geschwindigkeit) fehlt ebenfalls.

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur LA-Linie (äußere Aus-
bruchstoleranz):

Ein MAB, der in der radialen Bereichsabgrenzung zufolge der festgelegten Außentoleranz (ta)
hohlraumseitig der theoretischen LA-Linie bis zur LAs-linie (Ausbruchsollprofil) zu liegen kommt,
ist nicht zu vergüten, da dieser MAB in den Leistungspositionen des Ausbruchs bereits enthalten
ist480 (Nebenleistung im Sinne der DIN 18299).

Die Feststellung des geologisch bedingten, nicht vorhersehbaren und unvermeidbaren MAB
bergseitig der äußeren Ausbruchstoleranz (LA-Linie) erfolgt nach Aufmaß481

• Die Auswirkungen

477

476

479

460

481

vgl. DIN 18299 (12.2002), Pkt. 5, Seite 12
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 5.4, Seite 14
siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.5, Seite 6
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 4.1.6, Seite 12
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 5.3.2, Seite 14
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auf die VT-Geschwindigkeit bzw. daraus resultierend auf die Bauzeit kann über den Umweg der
besonderen Leistung gem. DIN 18299/Pkt. 4.2 berücksichtigt werden.

• Bergwassererschwernis:
Die für die Abrechnung der Wassererschwernisse als Vergütungsbasis maßgebende, tatsächli-
che Wassermenge ist normenkonform aus der aus dem Hohlraum abgeführten Wassermenge
abzüglich der zugeführten Brauchwassermenge zu ermitteln482

• Anfallsart des Wassers, Mess-
punkt und -zeit (Intervall) werden in der gegenständlichen DIN 18312 nicht geregelt.
Nach Vergleich mit der projektspezifisch festgelegten Grenzwassermenge wird die dadurch be-
dungene Erschwernis entweder als Nebenleistung oder über den Umweg der besonderen Leis-
tung im Sinne dieser Norm vergütet.

• zeitgebundene Kosten der Bst. (u.a. zeitgeb. Baustelleneinrichtung und Geräte-
kosten der Bst.):.

Hinsichtlich der Anpassung der Bauzeit auf geänderte Verhältnisse für die Vergütung der zeit-
geb. Kosten der Bst. sind in der gegenständlichen DIN 18312 kein Regelungen für Vortriebe am
zeitkritischen Weg enthalten; es gilt unter Bezug auf die Empfehlungen des DAUB und der
DGGT - mit Hilfe "angeführter" VT-Geschwindigkeiten im Bauvertrag und der tatsächlichen Ver-
teilung der VKL lässt sich daraus die abrechenbare Vortriebszeit zuzüglich anerkannter Er-
schwernisse (ev. auch über besondere Leistungen), Stillliegezeiten, Vortriebsunterbrechungen
und sonstiger vertraglich vereinbarter Festzeiten (entspricht in Summe wiederum der abrechen-
baren Vortriebsdauer) errechnen, welche als Grundlage für die Vergütung der allgem. zeitgeb.
Kosten der Bst. und u.a. der zeitgeb. Gerätekosten der Bst. herangezogen wird.

482 vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 5.2, Seite 13
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5.3.3 Funktionalität des Modells
5.3.3.1 Vortriebs klassifikation

Die bereits aus der geomechanischen Planung festgesetzte Ausbruchsart - Kalottenausbruch
und nachträglicher Strossenabbau - , die max. mögliche Abschlagslänge von 1,70 m sowie der
Zeitpunkt des Einbaus der StützmaBnahmen (Einbau erfolgt nach jedem Abschlag) werden auch
in diesem Fall zwecks Vergleichbarkeit zur ÖN B 2203-1 beibehalten. I.S. der DIN 18312 ist eine
unterschiedliche Vortriebsklassifikation von Kalotte und Strosse nur aus verfahrenstechnischen
Gründen vorzusehen483

; gegenständlich kann für die Kalotte die "projektabhängige" VKL 6 -
Ausbruch mit unmittelbar folgender und voreilender Sicherung - ohne Beachtung einer ev. Spezi-
fikation (besonderes Erschwernis, etc.) durch deskriptive Zuordnung an hand der DIN 18312484

festgelegt werden (--+ 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grund-
lage der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens). Eine Darstel-
lung der VKL 6 in einer Vortriebs- bzw. ausbruchsartabhängigen Ausbruchsklassenmatrix ähnlich
der ÖN B 2203-1 bzw. der SN SIA 198 sieht die gegenständliche DIN 18312 nicht vor.
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projektabhängige Vortriebsklassifikation der
Kalotte gern. DIN 18312 (praktisches Beispiel)

Abbildung 5-49:

Die Grundlage für die (Vor-)
Kalkulation des Unternehmers
stellt die beschreibend abge-
grenzte VKL 6 sowie die in der
bundesdeutschen Baupraxis
bei konventionellen Vortrieben
noch immer gängige Angabe
des klassenbezogenen
Stützmaßnahmen-Rahmen-
plans (siehe Abbildung 5-49) -
Bandbreitendarstellung der
artdifferenten Stützmaß-
nahmen pro Abschlag an-
hand von "von, bis"-
Regelungen - im Gegensatz
zu eingangs konkreter tabella-
rischer Auflistung der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen bezogen auf eine wertmäßig festgeleg-
te Abschlagslänge (lABSCHLAG= 1,70 m) - dar.

5.3.3.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten

Das Ziel der DIN 18312 ist, dass mit den in der Projektierungs- bzw. Ausschreibungsphase ent-
wickelten VKL der Hohlraum aufgefahren werden kann, d.h., dass die VKL mit der Beschreibung
des erforderlichen Aufwands für Ausbruch und des Bedarfs an Stützmaßnahmen vergaberecht-
lich (Vorgabe einer eindeutigen, neutralen und vollständigen Kalkulationsgrundlagefür die klas-
sischen Bauvertragsmodelle485

), ausführungs- und abrechnungstechnisch anwendbar sind486
•

In den derzeit üblichen VOB-Leistungsverträgen im Untertagebau (Einheitspreisvertrag auf Basis
einer konstruktiven, dynamischen LB) sind ebenfalls im Vergleich zur ÖN B 2203-1 und SN SIA

483

484

485

486

siehe DIN 18312 (12.2002), Pkt. 0.2.14, Seite 4 und vgl. Baudendistel (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 421
vgl. DIN 18312 (12.2002), Pkt. 2.3.1, Seite 7f.
vgl. VOBfTeil A ~9, Nr. 1 und Nr. 2
vgl. Schottke (1993) in Tunnel3, Seite 167ft.
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198 wiederum nur die jeweiligen Leistungspositionen der VKL (Ausbruch) für das Einkalkulieren
der vom Unternehmer kalkulierten Kosten des Vortriebs im verfahrenstechnischen sowie be-
triebswirtschaftlichen Sinn variabel anzusehen, da die einschlägigen Leistungspositionen der
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. gängiger Baupraxis unabhängig von der jeweiligen VKL
sowie die Leistungspositionen für Mehrausbruch und Erschwernisse zumeist als Aufzahlungen
auf die Leistungspositionen der klassifizierten' Regelvortriebe ausgeschrieben werden (siehe
Abbildung 5-50).

Vortriebsklassifikation gem. DIN 18312 VOB/TeilC - ATV:

Erschwernisse

I-
iii
N
lJ)
1II
W
it:
I-a:::o
>

anfallsspezifische
Aufz.-Leistungspos.

Wassererschwemis-
klassenMehrausbruch

Ausbruch
(Vortrfebsart. LOsemethode, etc.)

mengengebundene. kalkulatorische
Erfassung der klassenspezifischen und
kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten
von Ausbruch und Ausbruchsicherung

artdifferente
Leistungspositionen

Verg ütu ngsreg ulative:

dynam. LV:
Leistungspositionen für VOB-Vertrag - gegliedert nach Preisanteilen LOHN I SONSTIGES

Abbildung 5-50: Zusammenhang VT -Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV gem. DIN 18312
beim zyklisch konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaumethode)

Es besteht auch im Zuge eines VOB-Vertrages die legitime Möglichkeit, Einzelkostènkomponen-
ten zugeschlagener Kostenarten einer LV-Position in andere LV-Positionen im Zuge des Kalkula-
tionsvertahrens über die Endsumme umzulegen bzw. einzurechnen, die - wie schon mehrfach
erwähnt - a.d.S. des Unternehmers mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und Sicherheit im Bau-
produktiorisfall zu vergüten sind, um dadurch die bei der Bauproduktion schlagend werdenden
ausgabenwirksamen Kosten (variable Kosten) sicher abdecken zu können. Unter vorauszuset-
zender Beachtung der DAUB-Empfehlungen in einem VOB-Vertrag (DIN 18312 (ATV) ist Be-
standteil der VOBfTeil C) für Untertagebauarbeiten haben sich folgende - trotz der hier bereits
vorwegzunehmenden und nachstehend angeführten Kalkulationsproblematik (siehe Pkt. 5.3.3.3)
- Kostenartverschiebungen (siehe Abbildung 5-51), v.a. bei den Lohn-, Leistungsgerätekosten
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des Vortriebs und den allgem. Geschäftskosten im bundesdeutschen Untertagebau bei der Zu-
ordnung zu den Leistungs- und Vorhaltepositionen etabliert.

auf der Baustelle entstehende Kosten
Die nachfolgende
Tabelle 5-23 stellt
wiederum die we-
sentlichen Umle-
gungen der den
Einzelkosten der
Teilleistungen und
der den Gemeinkos-
ten der Bst. zuge-
wiesenen Kostenar-
ten im Zuge der
(Vor-)Kalkulation zu
den im LV vorzuse-
henden Leistungs-
bzw. Vorhaltepositi-
onen im Untertage-
bau auf Basis der
VOBfTeil C (ATV)
unter Beachtung der
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wie im Vorgriff des
in den folgenden
Punkten erörterten
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Abbildung 5-51: zulässige Kostenartverschiebung aufgrund des üblichen
Kalkulationsverfahrens über die Endsumme und unter
Beachtung der DAUB-Empfehlungen
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GKB (BstGK):
zeitabhängige Kos-ui ~8. 5i ten der Bst.

GI -1il ~ (inkl. zeitgeb. Gerä-
oe xo ü: te kosten)> ~

X
unprod. Lohn

x (X)

KapitelS

X
Vorhaltegeräte

Tabelle 5-23: Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor-)Kalkulation gem. VOBffeil C
(ATV) unter Beachtung der DAUB-Empfehlungen

1) wertmäßiger Ansatz aus der deutschen Baugeräteliste (BGL) des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie

5.3.3.2.1 Kommentar zu den Lohnkosten (LK)

Die Art sowie die Menge der Stützmaßnahmen bleiben definitionsgemäß bekanntlich innerhalb
einer flexiblen Tunnelbaumethode variabel und sollen laufend an die örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden können. Die in der Ausschreibung prognostizierte Bandbreite der Stützmaß-
nahmen (Stützmaßnahmen-Rahmenplan mit "von, bis"-Regelungen) innerhalb einer. VKL kenn-
zeichnet somit die Ungewissheit dessen, was ev. eintreten könnte und würde daher dem Grund-
gedanken einer flexiblen Tunnelbaumethode entsprechen. Während die konkreten Leistungspo-
sitionen der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, die auch hier in der gängigen Baupraxis unab-
hängig von den VKL ausgeschrieben werden, eine direkte Abrechnung ermöglichen sollen.

Die Zuweisung der klassenspezifischen, mengengebundenen Lohnkosten der VT-
Mannschaft(en) unterliegt sinngemäß derselben Problematik wie bereits unter Pkt. 5.1.3.2.1/ad
Lohnkosten im Zusammenhang mit der diesbzgl. Veranschaulichung bzw. Simulation der VT-
Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 erör-
tert.

5.3.3.2.2 Kommentar zu den allgemeinen Geschäftskosten (AGK)

• ad Gehaltskosten:
Der während des Vortriebs anfallende zeitgeb. Kostenartenteil Gehalt der AGK (Fixkosten) wird -
da einerseits die zu beachtenden DAUB-Empfehlungen487 hierfür die Möglichkeit eines Modells
zur leistungsabhängigen Vergütung zeitgeb. Koste~ (siehe Abbildung 5-47) vorsehen und ande-
rerseits das Erlösrisiko des Unternehmers durch Umlage dieses Kostenartenteils bei Mengenän-
derung umgangen werden kann - in den zeitgeb. Gemeinkostenanteil der Bst. umgelegt, und der
entsprechenden Vorhalteposition für die Personalkosten (Vergütung als Monatspauschale) gern.
dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK zugerechnet.

5.3.3.2.3 Kommentar zu den Gerätekosten (GK)

Grundsätzlich wird in den DAUB-Empfehlungen488 hingewiesen, dass die Einzelgerätekosten der
Vortriebsgeräte (Leistungsgeräte) in die jeweiligen Leistungspositionen eingerechnet sein sollten.
Jedoch wird auch hier in der gängigen Baupraxis weitgehend dem Grundtenor entsprochen, dass
die Leistungsgeräte des zyklisch konventionellen Vortriebs im Zuge der Kalkulation aus der unter
Pkt. 5.1.3.2.2 angeführten betriebswirtschaftlichen Sichtweise generell als Vorhaltegeräte adap-
tiert werden.

487

488
ausführlich in DAUB (1998), Seite 55
vgl. DAUB (1998), Seite 55f.
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Aufgrund dieser Tatsache empfiehlt der DAUB, dass eine der Realität am besten gerecht wer-
dende Kalkulation die erforderlichen Gerätekosten dem Umfang und dem Zeiteinsatz nach klas-
senspezifisch der jeweiligen VKL zeitgeb. zuordnet. D.h., die Kostenkomponenten der Kostenart
Gerät der adaptierten Vorhaltegeräte - Abschreibungs- & Verzinsungs- (Fixkosten) sowie Repa-
raturkosten (variable Kosten), entsprechen in Summe der Gerätemiete - werden daher dem Sinn
nach dem zeitgeb. Kostenanteil der Bst. zugewiesen, welcher jedoch vortriebsklassenspezifisch
getrennten Vorhaltepositionen gern. dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. GKB (ent-
spricht BstGK) It. DAUB-Empfehlungen (siehe Abbildung 5-47) zuzuweisen ist.

Die Kostenkomponente Betriebstoffkosten (variable Kosten) der Kostenart Gerät wird - wie in
den üblichen Leistungsverträgen des österreich ischen Untertagebaus aus betriebswirtschaftli-
chen Gründen - den einschlägigen Leistungspositionen des Ausbruchs zugeschlagen, da ausga-
benwirksame Betriebsstoffkosten nur bei tatsächlicher Leistungserbringung des jeweiligen Ge-
räts in Abhängigkeit der VKL mehr oder weniger stark verbraucht werden.

5.3.3.3 Ermittlung der kritischen Vortriebszeit anhand von klassenspezifischen
VT-Geschwindigkeiten bzw. der VT-Leistungen

Es ergibt sich nun für den Bieter bei der Ermittlung der Idassenspezifischen VT -Geschwindigkeit
bzw. -Leistung die Schwierigkeit, dass zwar in den üblicherweise angewandten LB insgesamt die
Art und Menge der Stützmaßnahmen festgelegt ist, es bleibt aber unklar, welche Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen pro Abschlag innerhalb der Bandbreite einer VKL vom AG konkret erwartet
werden. Eine definitive Festlegung der Srutzmittel und Zusatzmaßnahmen nach Art und Menge
in Zugehörigkeit zur VKL ist daher nicht gegeben.

Aus dieser Vorgehensweise in der Angebots- bzw. Kalkulationsphase ist der im Wettbewerb be-
findliche Bieter gezwungen, einerseits in Folge fehlender, eindeutiger Zuordnung der artdifferen-
ten Stützmaßnahmen zu den einzelnen VKL den entstehenden Einbauaufwand, v.a. in der Lohn-
komponente der Herstellkosten für die Ausbruchsstützung, in die Leistungsposition(en) für den
Ausbruch einzukalkulieren und andererseits durch die fehlende, eindeutige Zuordnungsmöglich-
keit der Stützmaßnahmen zur jeweiligen VKL - es handelt sich hier wiederum um ein ungewöhn-
liches Wagnis, das im Vorhinein vom Bieter weder beeinflussbar noch kalkulierbar ist - keine
Festlegung einer entsprechenden VT-Geschwindigkeit in der bezogenen VKL treffen zu können,
soweit von einer relativ großen Bandbreite der zulässigen Abschlagslängen sowie der Stützmittel
und Zusatzmaßnahmen inkl. allfälliger Überlappungsbereiche ausgegangen wird (vgl. z.B.
Abbildung 5-50). Die VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung und die davon abhängigen EinzeIlohn-
kosten für den Ausbruch und den Bedarf an Stützmaßnahmen sowie die daraus resultierende
Bauzeitplanung für die zeitkritische Angabe der Vortriebszeit und die davon leistungsabhängigen
zeitgeb. Baustellengemeinkosten können als Folge der fehlenden, eindeutigen Zuordnungsmög-
lichkeit der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen zur VKL im Sinne der VOBfTeil A ~9, Nr. 1 u. 2
nicht ordnungsgemäß kalkuliert werden.

M.E. existiert hier zu Lasten des Bieters eine zu hohe Eintrittswahrscheinlichkeit von für ihn
nachteilig auswirkenden wirtschaftlichen Ereignissen, demzufolge er quasi in die Richtung einer
spekulativen, aber auf den prognostizierte':! Baugrund fußenden Mischpreisfindung, v.a. hinsicht-
lich des Zuschlagens der Lohnkosten für den Ausbruch und der SlÜtzmaßnahmen geführt wird,
wobei ihm hierbei das Baugrundrisiko als ungewöhnliches Wagnis, das weder im Vorhinein be-
einflussbar noch kalkulierbar ist und daher nicht in seiner Verantwortungssphäre zu liegen kom-
men kann, versteckt überwälzt wird.
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5.3.3.4 Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb
des Geltungsbereiches einer Vortriebsklasse

An dieser Stelle ist nochmals explizit darauf aufmerksam zu machen, dass in der gängigen bun-
desdeutschen Baupraxis die vortriebsklassenbezogene Angabe des zulässigen Abschlags-
längenbereichs sowie des ermittelten Bedarfs an Stützmaßnahmen in Differenzierung der
Art des jeweiligen Stützmittels oder der jeweiligen Zusatzmaßnahme in Bandbreiten (Stütz-
maßnahmen-Rahmenplan mit "von, bis"-Regelungen pro Abschlag) noch immer empfohlen
wird489 und auch in praktischer Ausführung tatsächlich erfolgt. Dieser Ansatz stammt einerseits
aus der Überlegung, dass der Ausschreibung im Untertagebau nur die Entwurfsplanung aufgrund
des lediglich prognostizierbaren Baugrunds und nicht wie in anderen Sparten üblich die konkrete
Ausführungsplanung zugrunde liegt und andererseits aus der dem AG zu gewährleistenden Bei-
behaltung der Einheitspreise in den einschlägigen Leistungspositionen für die Stützmaßnahmen
bei Mengenänderung unter meist zuzüglichem vertraglichen Ausschluss der Mengenänderungs-
klausel490 gem. VOB/Teil B ~2, Nr. 3. Dieses Regulativ stellt auf die Einzelposition ab und greift
ab einer Mengenänderung von bereits 10%. Im Unterschied zur Regelung in der ÖN B 2110 bzw.
ÖN B 2203-1 greift diese Klausel sehr schnell, was bei der üblichen Zuschlagskalkulation im
bundesdeutschen Sinn - sprich der Umlage der Baustellengemeinkosten auf die Einzelkosten der
Teilleistungen (siehe Pkt. 5.3.2.2) - auch Sinn macht.

............••••••............•...•..............••.•..........•..................................•...••.........•....•............................. ' -.....................................................................•...................•............................................................................................. - - .

1IIIIÎIIIIIIIIII~lIlllll1llllllllllllllllli~
Ilrln~iIIBlm.I~~îllg~mimllml@lg~metil.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

.• (vgl. Abbildung 5-49), wie ver-
gleichsweise die ÖN B 2203-1 unter Pkt. 4.3.2.3491

- die Festlegung der Art und der Menge der
prognostizierten Stützmittel erfolgt für die Obergrenze des gültigen Abschlagslängenbereiches
der Matrix - zweifelsfrei definiert. In Folge dessen lässt sich daher für den Bieter klassenbezogen .
nur eine Untergrenze (gemessen am mengenmäßigen Einsatz der Stützmaßnahmen) anhand
eines "best case"-Szenarios (max. mögliche Abschlagslänge mit minimal möglichen Stützmaß-
nahmen) und eine Obergrenze anhand eines "worst case"-Szenarios (min. mögliche Abschlags-
länge mit maximal möglichen Stützmaßnahmen) bilden, dazwischen sind der Variation keine
Grenzen gesetzt (- Mischpreisbildung).

Weiters veranschaulicht die Abbildung 5-49 auch die Empfehlung der DGGT in der ETB492 zu o.a.
Sachverhalt, dass beim konventionellen Vortrieb eine gewisse Überlappung der Bandbreiten
zweckmäßig erscheint, wodurch m.E. eine zwischen AG und AN mit der gleichen Auslegung be-
hafteten Abgrenzung für beide angesprochenen Szenarien innerhalb einer VKL unter Beachtung
der angrenzenden VKL im Zuge der Vertragsabwicklung (- Leistungsänderungen) noch zusätz-
lich erschwert wird.

Eine Simulation der Einflüsse spezieller Leistungsänderungen (Änderung der Abschlags-
länge sowie bloße artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen) innerhalb
eines (fiktiv kreierten) Rahmenplans erscheint für das gegenständliche Beispiel der klassifi-

489

490

491

492

vgl. ZlV-ING - Teil 5, Abschnitt 1: Geschlossene Bauweise (Jänner 2003)
siehe Herig (2001), VOB Teile A, B & C - Baupraxis kompakt, Seite 18: Der BGH hat nunmehr klargestellt,
dass die Toleranzgrenzen für Mengenänderungen von +/- 10% nur dann gelten, wenn diese nicht aus einem
Eingriff in den ursprünglichen Leistungsbestand resultieren - wird hingegen die ursprüngliche Planung abgeän-
dert, handelt es sich um eine inhaltliche Änderung; die entstandenen Mehr- oder Minderkosten führen zur direk-
ten Kostenanpassung, einen Toleranzrahmen gibt es nicht.
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2.3, Seite 14
vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5.2, Seite 47
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zierten VKL 6 nicht sinnvoll, da eben einerseits kein diesbzgl. Rahmenplan vorliegt und m.E.
andererseits diese Art der Bandbreitenangabe für die klassenspezifischen Abschlagslängen
und den Bedarf an Stützmaßnahmen nicht der Vorgabe einer im Sinne zu verstehenden ein-
deutigen, neutralen und vollständigen Kalkulationsgrundlage für die klassischen Bauver-
tragsmodelle - wie unter Pkt. 5.3.3.3 bereits erläutert - entspricht.

Die Lösung liegt in der klaren, eindeutigen und vollständigen Kalkulationsvorgabe der Stützmaß-
nahmen (Stützmittel und Zusatzmaßnahmen) in Zuordnung zu den definierten VKL ohne einer
Bandbreitenangabe mit ..von, bis" Regelungen und ohne einer Formulierung von Überlappungs-
bereichen493 (vgL ÖN B 2203-1 und SN SIA 198). Der AG hat sich innerhalb der Bandbreite der
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen aus der Entwurfsplanung auf eine Alternative festzulegen, auf
deren Basis die Art- und Mengenvorgabe des Bedarfs an Stützmaßnahmen in der Ausschrei-
bung eindeutig erfolgt. Demzufolge erscheint daher eine der DIN 18312 zugrunde liegende Simu-
lation des gegenständlichen Beispiels nicht sinnvoll. Von einer vergleichbaren Simulation des
Modells DIN 18312 entsprechend Pkt. 5.1.3.4 bzw. Pkt. 5.2.3.4 wird daher Abstand genommen.

5.3.3.5 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer fairen, leis-
tungsgerechten Vergütung des AN

Eine detaillierte Analyse sowie kritische Anmerkungen können bei der gegenständlich betrachte,;~
ten VT-Klassifikation inkl. formulierten Vergütungsmodell gern. DIN 18312 entfallen, da sämtliche:
Probleme der zuvor erläuterten Modelle hier auftreten würden und dazu bereits ausführliche Er~

",

örterungen und Erläuterungen in den vorangegangenen Punkten dieser Arbeit nachzulesen sind:

5.3.4 Zusammenfassung
Es handelt sich gegenständlich um die im deutschen Sprachraum am unvollkommensten ausge-
prägte Vortriebsklassifikation inkl. formuliertem Vergütungsmodell für den zyklischen, konventio-
nellen Vortrieb hinsichtlich enthaltener Bestimmungen und Regulative für die Gewährleistung
einer leistungsabhängigen und in Folge v.a. fairen, leistungsgerechten Vergütung im Zuge einer
Vertragsabwicklung im Untertagebau. Im Sinne der Weiterentwicklung eines leistungsgerechten
Vergütungsmodells als primäre Zielvorstellung dieser Dissertation ist von dessen Anwendung
m.E. abzuraten.

493 vgl. Pellar u. Watzlav (1998) in Felsbau Nr. 5, Seite 374ft.
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6 ALTERNATIVE MODELLE ZUR VORTRIEBS-
KLASSIFIKATION UND LEISTUNGSGERECHTEN
VERGÜTUNG

Neben den bis dato aufgezeigten Problemen hinsichtlich einer fairen, leistungsgerechten Vergü-
tung von in ein Matrixsystem mit definierten Klassen einbezogenen Ausbruch und Sicherungsbe-
darf sowie der daraus abhängigen, über eine Soll-Leistungsangabe anpassbar zu steuernden
zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs in den diskutierten Normenklassifizierungen,
bringt generell die Einführung einer zusätzlichen. VKL bzw. AK (SK) zufolge eingetretener
Leistungsänderungen eine weitere Problematik mit sich.

e jede neue VKL bzw. AK (SK) ist grundsätzlich wie ein Zusatzangebot zu be-
und verhandeln und formal als Zusatzleistung vom AG zu beauftragen;

e der neue Einheitspreis sowie die zugehörige Vorgabe einer Soll-Leistung (z.B.
VT-Geschwindigkeit) wird von zwei wesentlichen Einflussfaktoren bestimmt:

• Matrix-bestimmende Leistungsänderung(en) - wie z.B. Änderung des
plangem. Ausbruchprofils, technoLösemethode, Ausbruchsart, etc.

• VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungs-
änderung(en) - wie z.B. Abschlagslänge, Art und Menge der Stützmaß-
nahmen, Übermaß, etc.

e eine diesbzgl. Vergütung der neuen VKL bzw. AK (SK) erfolgt erst mit Beauf-
tragung der zusätzlichen Leistung durch den AG;

e die von der vertraglich zu garantierenden Soll-Leistung (z.B. VT-Geschwindigkeit)
abhängige vertraglich abrechenbare Sollte-Vortriebszeit kann ebenfalls erst mit
der Beauftragung der zusätzlichen Leistung ermittelt werden. Daran ist jedoch
direkt die Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs gekop-
pelt; d.h. die vertragliche Sollte-Bauzeitermittlung und die gesamte Vergütung des
Vortriebs ist daher bis zur Klärung aller Zusatzangebote unsicher und nur vorläufig
(daraus erwachsen dem AN zusätzliche, für ihn nachteilig auswirkende Vorfinan-
zierungskosten - erhöhte Bauzinsen);

---+ Demzufolge ist ein eindeutiger, signifikanter Soll(te)-/Ist-Vergleich der terminlichen und
kostenmäßigen Situation während des Vortriebs auf Grundlage der diskutierten Normen-
klassifizierungen nicht gewährleistet494

•

Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten wird zusehends dazu übergegangen, ein mathematisches
Modell zu definieren, dass eine Interpolation seitens der VKL-bestimmenden, aus der Prognose
vorhersehbaren Leistungsänderungen innerhalb einer VKL bzw. AK zulässt und auch eine dies-
bzgl. Extrapolation zur Vermeidung einer Schaffung von neuen VKL bzw. AK ermöglicht - unter
der Intention einer in allen Belangen zu wertenden fairen, leistungsgerechten Vergütung des AN
sowie der Gewährung der Preisstabilität und -sicherheit auf Basis der Vertragskalkulation und
der zugehörigen Preisbasis für den AG.

494 vgl. Purrer (1999) aus FN 106 300 Z, unveröffentlicht
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Das primäre Ziel einer in der AG-Sphäre verantwortbaren Leistungsänderung besteht darin, das
dadurch gestörte Gleichgewicht zwischen der zu erbringenden Leistung und des angemessenen
leitungsgerechten Entgelts wieder herzustellen. Die Anpassung des Entgelts an die geänderte
Leistung hat jedoch auf Basis der vertraglichen Kalkulationsgrundlagen und der Preisbasis des
diesbzgl. Bauvertrages anhand von zumeist zusätzlichen Einheitspreisen der Änderungsleistun-
gen im Sinne der allgern. Normenbestimmungen zu geschehen. Durch diese Ermittlung der
Mehrkosten ist gewährleistet, dass einerseits ein der Vertragskalkulation allfällig zu Grunde lie-
gender, immanenter Kalkulationsirrtum fortgeschrieben wird und andererseits das ursprüngliche
Preisniveau als Basis der Ableitung der geänderten oder zusätzlichen Preise erhalten bleibt.
Grundtenor dabei ist, einen Preis festzulegen, der auch zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung im
Angebot (festgehalten im Angebots- bzw. späteren Vertrags-LV sowie in der jeweilig entspre-
chenden Kalkulation) enthalten gewesen wäre, wenn die im gegenständlichen Fall bereits wäh-
rend der Ausführung als offensichtlich zu bezeichnende Leistungsänderung ebenfalls bekannt
gewesen wäre.

V.a. in Österreich sind jüngst in Äquivalenz zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungs-
modell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203 (01.10.1994) zwei Modelle zur alternativen VT-
Klassifikation und speziell zur Regelung der leistungsabhängigen Vergütung entwickelt worden.
Über diese alternativen Modelle - besser bezeichnet als äquivalente Vergütungsmodelle, da
die Klassifikation des Vortriebs weitgehend auf Basis der ÖN B 2203 beruht - wird momentan
anhand praktischer Erprobung bei inländischen Tunnelbauprojekten Erfahrung gesammelt.

In der gegenständlichen ÖN B 2203-1495 ist bereits verankert, dass wenn es der AG aus beson-
deren Grunden als zweckmäßig erachtet, als Äquivalent zur VT-Klassifikation inkl. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl (OZIl) auch andere Vergütungsmodelle angewendet
werden können. Dabei sind die Auswirkungen der VKL-bestimmenden Leistungsänderungen im
Vortriebsablauf im Besonderen bzgl. der Abschlagslänge, der Art und der Menge der Stützmaß-
nahmen in einer dem Matrixmodell zumindest gleichwertigen Art und Weise zu regeln. Voraus-
setzung für die Anwendung eines solchen äquivalenten Modells ist dabei die Einhaltung folgen-
der Grundsätze:

o Die vertragliche Vortriebszeit ist variabel und von den vor Ort aufgrund des tat-
sächlichen Gebirgsverhaltens getroffenen Ausbaufestlegungen abhängig496

•

o Für geotechnisch gleichartige Bereiche sind jeweils ein oder mehrere Regelvor-
triebe festzulegen497

• Für diese sind vom Bieter vertraglich zu garantierende
Vorgaben einer Soll-Leistung (z.B. VT-Geschwindigkeit je VKL) abzufragen.

o Es ist zu regeln, wie die aufgrund der Anpassung an die vor Ort angetroffenen
Verhältnisse erfolgten Abweichungen in der Abschlagslänge, in der Art und in
den Mengen für Ausbruch und Stützmaßnahmen gegenüber den Regelvortrie-
ben die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit verändern.
(Da die ÖN B 2203-1 nur von zuregelnden Abweichungen in der Menge der
Stützmaßnahmen hinsichtlich der dynamisch anzupassenden Vortriebszeit spricht,
enthält sie diesbzgl. weiters erörternd folgenden Passus: Sofern keine Änderung

495

496

497

siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.4, Seite 15
vgl. ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2, Seite 11 - in Analogie zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergü-
tungsmodell mittels Stützmittelzahl;
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.4, aaO.: Im Fall, dass für gleiche Abschlagslängen verschiedene
Regelvortriebe ausgeschrieben werden, sind eindeutige projektspezifische Unterscheidungskriterien an-
zugeben.
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der Art der Leistung bzw. der Umstände der Leistungserbringung gegeben ist,
bleiben die Einheitspreise für Ausbruch und für Stützmaßnahmen davon unbeein-
flusst.)

o Der quantitative Einfluss dieser Abweichungen (es folgt im Widerspruch zu vor-
herigem Passus nun einschränkend die folgende Aufzählung in der ÖN B 2203-1 -
Abschlagslänge, Art und Menge der Stützmaßnahmen, usw.) auf die Vergütung
und die Bauzeitermittlung erfolgt aufgrund der vom Bieter in seinem Angebot
bekannt gegebenen Angaben (z.B. Kalkulationsansätze oder ausdrücklich dafür
abgefragte Bieterangaben). Für den Fall, dass für diese Ermittlung Bieterangaben
abgefragt werden, können vom AG obere und untere Schranken vorgegeben wer-
den. Die Verknüpfung zwischen den Leistungsänderungen - die ÖN B 2203-1
spricht hier wiederum lediglich von Mengenänderungen in den Stützmaßnahmen -
und der als dynamisch anpassbar zu handhabenden Vortriebszeit ist in einem ma-
thematischen Modell und mit einem Rechenbeispiel zu beschreiben.

In Analogie zu ÖN B 2203-1 hat der Bieter bzw. potentielle AN auf Basis des vom AG vor-
zugebenden Mengengerüsts und seiner allgem. Zeitangaben die prognostizierbare Vor-
triebszeit seines Angebotes selbst zu errechnen. Diese errechnete Soll-Vortriebszeit so-
wie sämtliche für die Regelung der leistungsabhängigen Vergütung maßgeblichen Bieter-
angaben müssen dem wirtschaftlichen Wettbewerb unterliegen.

6.1 LAST-Modell - Lohnstundenvergleich für Ausbruch und
Stützung

Wird der Intention gefolgt, ein alternatives Vergütungsäquivalent zu wählen, das dem Grundge-
danken der VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittel Stützmittelzahl gem. ÖN
B 2203-1 - eine objektive und nachvollziehbare Grundlage für die Projektabwicklung zu schaffen
- im vglb. Sinn Rechnung trägt, zugleich aber auch die bekannten Probleme und Nachteile weit-
gehend vermeidet, erscheint es nicht sehr zweckmäßig die Abweichung der Stützmittelzahl (OZ")
jedes einzelnen Abschlages mathematisch nachzuvollziehen, sondern nach Meinung der ILF498

(Ingenieurgemeinschaft Lässer-Feizlmayr) ist es viel zielführender, über jeweils ein gesamtes
Abrechnungsmonat die Summe aller VKL-bestimmenden Leistungsänderungen in Bezug auf die
Abschlagslänge, die Art und Menge des Bedarfs an Stützmaßnahmen, etc. im Zusammenspiel
mit dem Ausbruch integrativ zu erfassen und dadurch eine monatliche, fast schlussrechnungsrei-
fe leistungsabhängige Vergütung des AN zu gewährleisten.

Der ".bohnstundenvergleich für ßusbruch und Stützung" (kurz LAST) ist eine in einigen Details
dem Grunde nach verbesserte Weiterentwicklung des ehemaligen Modells der Deutschen Bahn
für den Stützmaßnahmenvergleich sowie der bereits in Österreich beim Inntaltunnel (Ausschrei-
bung 1989) bekannt angewandten Judtmann-RegeI499

• Am Projekt Selzthaltunnel, Neubau Ost-
röhre - Sanierung Weströhre (Ausschreibung 1997)500 wurde die Alternative "Lohnstundenver-
gleich für Ausbruch und Stützung" erstmals praktisch erprobt.

498

499

500
vgl. Purrer (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 181ft
siehe John (2004) in Tagungsband lnt. Consulting and Construction - Ice 5, Seite 3
siehe ÖSAG Ausschreibungsunterlagen - A9 Phyrnautobahn, Selzthaltunnel Oströhre
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• Anwendungsgebiet:
Das Anwendungsgebiet für das LAST-Modell wurde für zyklische, konventionelle Hohlraumvor-
triebe in wechselhaft aufgebauten geologischen Verhältnissen angedacht, in denen eine hohe
Flexibilität hinsichtlich der Anpassbarkeit von Ausbruch und Stützmaßnahmen an die örtli-
chen Gegebenheiten erforderlich wird und nur eine unzuverlässige Prognose des Baugrunds
möglich ist.

6.1.1 Modellbeschreibung
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.1;

Das Modell "Lohnstundenvergleich für Ausbruch und Stützung" ist als Modelläquivalent - weitge-
hend angelehnte Vortriebsklassifikation nach ÖN B 2203-1 - und speziell zur Regelung der leis-
tungsabhängigen Vergütung im Sinne der ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.4 entworfen worden.

6.1.1.1 Gebirgscharakterisierung

siehe Pkt. 5.1.1.1 ;

6.1.1.2 Vorgangsweise der Klassifikation

6.1.1.2.1 Planungsphase (prognostizierte Vortriebsklassenfestlegung)

Die Grundvoraussetzung der an die ÖN B 2203-1 weitgehend angelehnten Vortriebsklassifikation
für das Modell LAST ist, dass für jede 1. Ordnungszahl (OZI) - Abschlagslängenbereich analog
zur ÖN B 2203-1 - nur eine einzige Vortriebsklasse (VKL) mit quasi fiktiv-variabler StützmitteI-
zahl (OZ") definiert wird, welche sich in der Planungsphase aus den prognostizierten Stützmittel
und Zusatzmaßnahmen infolge der geomechanischen Planung in der jeweiligen abschlagslän-
gendifferenten VKL ergeben würde.
Die Einteilung dieser VKL erfolgt wiederum getrennt nach der techno Lösemethode (konventionel-
ler Spreng- oder Baggervortrieb sowie Teilschnittmaschinenvortrieb), deren Darstellung zweck-
mäßigerweise in einer der ursprünglichen VKL-Matrix gern. ÖN B 2203-1 sehr ähnlichen, aber
vereinfachten Matrix (siehe Abbildung 6-1) mit uneingeschränktem Geltungsbereich im spezif.
Gebirgsverhalten innerhalb des jeweils zugewiesenen Abschlagslängenbereichs erfolgt.
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Vortriebsklassenmatrix tür zyklisch, konventionellen Vor-
trieb bei Anwendung des "LAST" (vgl. ÖN B 2203-1)

Abbildung 6-1:

Die festzulegende
Ausbruchsart - der
Ausbruch der Ka-
lotte bzw. der
Strosse (Teilaus-
bruch) oder des
Querschnittes von
Kalotte mit Strosse
(Vollausbruch)
wird weiterhin nach
dem definierten
Abschlagslängen-
bereich der ge-
normten Matrix
(Gliederung in 9
Abschlagslängen-
bereiche), der all-
fällige Ausbruch
der Sohle wird nach einem projektspezifisch festzulegenden Öffnungslängenbereich unterteilt.
Daraus lässt sich in gewohnter Weise in beiden Fällen die jeweilige oz' ableiten.

Die Stützmittel einschließlich der Voraus- und Ortsbruststützung sowie die Zusatzmaßnahmen
(Stützmaßnahmenübersicht je VKL in Ausschreibungsunterlagen ersichtlich) werden für jede im
Abschlagslängenbereich festzulegende VKL nach Art und Menge sowie nach dem Ort und Zeit-.
punkt des Einbaues angegeben. Bei Querschnittsunterteilungen, bei denen die Teilquerschnitte
verfahrenstechnisch voneinander unabhängig vorgetrieben werden können, sind die den Vortrieb
bestimmenden Stützmittel und Zusatzmaßnahmen getrennt für die einzelnen Teilquerschnitte
festzulegen. Auch hat hier die prognostizierte Festlegung für die Stützmaßnahmen für die Ober-
grenze des jeweiligen Abschlagslängenbereiches der Matrix501 zu erfolgen.

. ...llll;1I
Iii: .(-+ einmali-

ge Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage der Vergabe auf Basis des
prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens).

Da der Geltungsbereich jeglicher VKl nur durch den behafteten Abschlagslängenbereich
eingeschränkt ist, die leistungsabhängige Vergütung unter Berücksichtigung von leis-

501

502
503

siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), Pkt. 4.3.2.3, Seite 14
vgl. Purrer (1999) aus FN 106 300 Z, unveröffentlicht
siehe z.B. OS AG Ausschreibungsunterlagen - A9 Phyrnautobahn, Selzthaltunnel Oströhre; B.8 Erklärung des
Bieters - Anhang B8-1II/1 Soll-Lohnstundentabelle für Ausbruch und Stützung
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tungsänderungen in Bezug auf die Änderung der Abschlagslänge, der Art und Menge der
Stützmaßnahmen mittels den vertraglichen Aufwandswerten über eine diesbzgl. mathema-
tische Anpassung der Vorgabe der Soll-Lohnstunden (Algorithmus) zu regeln versucht
wird, ist in dieser Dissertation zu untersuchen, in wie weit diese Vorgehensweise eine fai-
re, leistungsgerechte Vergütung der Leistung des potentiellen AN gewährleistet.

6.1.1.2.2 Ausführungsphase (monatliche Anpassung an prognostizierte Vortriebsklassen-
festlegung durch Lohnstundenvergleich)

Während des Vortriebs ist der die VT-Leistung maßgebend bestimmende Sicherungsbedarf (ne-
ben Abschlagslänge, 'Übermaß, etc.) einvernehmlich zwischen AG und AN vor Ort in Form von
Ausbaufestlegungen gern. ÖN B 2203-1 festzulegen.

Stellen sich u.a. die in der Planungsphase prognostizierten Stützmaßnahmen als unzureichend
heraus, sind im Zuge der Ausführung wiederum zusätzliche festzulegen, d.h. die einzelnen
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen können - im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 jedoch ohne allfällige Tendenz zu
berücksichtigender wirtschaftlicher Interessen zufolge des Entfallens einer notwendigen 2.-
maligen VT-Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhal-
tens - auf die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort angepasst werden. Jener zusätzliche Bedarf an
Stützmaßnahmen, der direkt in den Abschlagszyklus eingreift bzw. wenn dessen Einbaustelle
innerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbereiches zu liegen kommt, wird im LAST-
Modell durch den integrierten Algorithmus auf Grundlage der prognostizierten Verhältnisse (u.a.
der vertraglich vereinbarten Soll-Lohnstunden pro m-VT) berücksichtigt. Dies stellt - vereinfacht
gesagt - die Basis für die Abrechnung, ausgehend von den in den VKL jeweils festgelegten Soll-
Lohnstundenvorgaben pro m-VT, der VT-Leistungen und der Ermittlung der abrechenbaren Bau-
zeit dar (- keine eigenständige Neuklassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsäch-
lichen spezif. Gebirgs verhaltens) .
Nachträglich eingebaute Stützmaßnahmen außerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbe-
reiches verändern die prognostizierte VKL im adäquaten Interesse der ÖN B 2203-1 nicht.

6.1.1.3 Bewertungsfaktoren

Das Modell nLohnstundenvergleich für Ausbruch und Stützung" (LAST) beinhaltet keinen
Gebrauch der in der ÖN B 2203-1 normativ festgelegten Bevyertungsfaktoren.

6.1.2 Voraussetzungen für eine (angemessene) faire, leistungsge-
rechte Vergütung

siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2;

Vorweggenommen werden kann, dass das Verbesserungspotential des LAST-Modells vorrangig
darauf beruht, drei wesentliche Probleme der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergü-
tungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 zu lösen504:

o Reduktion einer hohen Anzahl an erforderlichen VKL
(- Reduktion des Arbeitsaufwandes beider Vertragsparteien im Zuge der Ver-
tragsabwicklung)

504 vgl. Purrer (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 184f.
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o Verhinderung der Umlage der gesamten leistungsabhängigen EinzeIlohn-
kosten der VT-Mannschaft(en) in die einschlägige Leistungsposition der VKL
anhand einer mengenabhängigen kalkulatorischen Trennung der klassenspezifi-
schen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaß-
nahmen
(- Ermöglichung einer monatlichen schlussrechnungsmäßigen Abrechnung durch
den Algorithmus - Lohnstundenvergleich des Ausbruchs und der Stützung)

o Glättung des bestehenden sprunghaften Verlaufs v.a. in der Erlössituation
der Lohnstunden
(- Gewährung einer fairen, leistungsgerechten Vergütung des AN)

6.1.2.1 Voraussetzungen für die Ausschreibung

siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.1;

In Abhängigkeit des Anwendungstyps des LAST-Modells sind infolge vergaberechtlicher Voraus-
setzung zuzüglich, anhand dem wirtschaftlichen Wettbewerb unterstellten Bieterlücken in der
Ausschreibung, vertraglich festzulegende Kalkulationsgrundlagen (Aufwandswerte [hNE] ent-
sprechend der K7-Blatt-Kalkulation) für den Ausbruch sowie für den zusätzlichen und reduzierten
Einbau der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen hinsichtlich einer vergabebeeinflussenden Ermitt-
lung die Soll-Lohnstunden [Mah/m-VT] für jede VKL in z.B. vortriebsklassenspezifischen Tabellen
abzufragen.

• Ausbruch:
Für den unter gleichen Voraussetzungen wie in der ÖN B 2203-1 an umfassenden Leistungen zu
erbringenden Ausbruch ist in Abhängigkeit des ausgeschriebenen Anwendungstyps des LAST-
Modells folgende ÖN-gemäße Variante (a) oder (b) an Leistungspositionen für den Ausbruch im
LV vorzusehen:

- KommentarTyp-

Nr.:

1

2

Anwendung

des LAST-

Modells auf ...

zeitgeb. Kos-

ten des VT

zeitgeb. Kos-

ten des VT

Vorgabe der

Lohnstunden

für den klassenspe-

zifischen Ausbruch

und klassenunab-

hängiger Stützmaß-

nahmen durch AG

(Bandbreitenanga-

be)

Nein

Ja

Leistungspos.

nach ÖN-

gemäßen Vari-

anten (siehe Pkt.

5.1.2.1/Ausbruch):

(a)

(a)

Auswirkung auf

Vorkalkulation

des Bieters:

hoh~r Druck

Einzellohnkosten

in die Stützmaß-

nahmen einzu-

kalkulieren

geringer Druck

Einzellohnkosten

in die Stützmaß-

nahmen einzu-

kalkulieren

Kommentar

Auswirkung auf

ZA-Behandlung

bei eintretenden

Leistungsände-

rungen:

eindeutige

Grundlage für

ZA-Beurteilung;

eindeutige

Grundlage für

ZA-Beurteilung

nur bei Mengen-

änderung der

Stützmaßnah-

men;

Handhabung für

Vortriebszeit-

ermittlung und

leistungsab-

hängige Vergü-

tung:

keine Abhängig-

keit zu ZA, ein-

fach und über-

sichtlich

Abhängigkeit zu

ZA, verzögernd

jedoch übersicht-

lich
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3 leistungsgeb. Ja (b) kein Druck Ein- eindeutige keine Abhängig-

Kosten und (ansonsten zellohnkosten in Grundlage für keit zu ZA, ein-

zeitgeb. Kos- marktwirt- die Stützmaß- ZA-Beurteilung fach und über-

ten des VT schafts-und nahmen einzu- sichtlich

wettbewerbs- kalkulieren, da

verzerrend) separate zeit-

geb. Vorhaltepo-

sition für die VT-

Mannschaften

vorhanden ist;

im Vergleich ÖN B 2203-1:

--- --- Nein (a) bzw. (b) kein Druck Ein- keine eindeutige Abhängigkeit zu

zellohnkosten in Grundlage für ZA, komplex und

die Stützmaß- ZA-Beurteilung langwierig

nahmen einzu-

kalkulieren,

Tabelle 6-1: Anwendungstypen des LAST -Modells

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
Das LAST-Modell führt definitionsgemäß dann zu einer fairen, leistungsgerechten Vergütung,
wenn auch die Stützmittel und Zusatzmaßnahmen mit angemessenen Einzellohnkosten (kom-
pletter Ansatz der Lohnkosten für den Einbau) vom Bieter kalkuliert werden. Um dieser Anforde-
rung des LAST-Modells zu genügen, ist in der Ausschreibung eine klare Kalkulationsempfeh-
lung50S

- verbunden mit einer ebenso klaren Risikozuordnung bei Abweichung gegenüber dieser
Kaikuiationsempfehlung506

- zu definieren. Derartige Abweichungen sind im Rahmen der (vertief-
ten) Angebotsprüfung durch den AG festzustellen und im Falle einer etwaigen Beauftragung ein-
deutig als Ausführungsrisiko des AN vertraglich festzulegen.

Weiters siehe Pkt. 5.1.2.1/Stützmittel und Zusatzmaßnahmen;

• Mehrausbruch:
siehe Pkt. 5.1.2.1/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1 .2.1/Bergwassererschwernis;

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.):
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.1/zeitgeb. Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.);

Das mathematische Modell für die leistungsabhängige Anpassung der dynamisch anzupassen-
den Vortriebszeit - die Vergütung erfolgt wie gehabt in Verrechnungseinheiten (VE), wobei eine
VE einem Kalendertag mit s 24,0 Arbeitsstunden entspricht - auf Basis des Lohnstundenver-
gleichs für Ausbruch und Stützung507 illustriert sich wie folgt:

505

506

507

siehe Purrer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
siehe z.B. ÖSAG Ausschreibungsunter1agen - A9 Phyrnautobahn, Selzthaltunnel Oströhre; B.7 Leistungsver-
zeichnis - Pkt. 7.242 Kalkulation der Vortriebsarbeiten
in Richtigstellung zu Zettler et al (2004) in Felsbau Nr. 1, Seite 68
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Berechnung der vertraglichen Vortriebszeit50s
:

L LSEr[h]
BZv [KT] = BZs [KT] x "

L.J LSEp [hl

Kapitel6

50S

(vertraglich abrechenbare Vortriebszeit = Soll(te)-Vortriebszeit x tatsächlicher Lohnstundenerlös : prognostizierter
Lohnstundenerlös)

wobei sich die Soll(te)-Vortriebszeit wie folgt berechnet: BZs [KT] = L Ifm VKl i,j [m - ~NM
Vi,j [m - VT/AT] x -KT-N-M-

BZv... vertragliche (abrechenbare) Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und Stützmaßnahmen, z.B.
in der Kalotte (ausschlaggebender Vordersatz zur Vergütung der Vorhalteposition für
zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs);
zugleich die für die Berechnung der vertraglichen (abrechenbaren) Vortriebsdauer
maßgebliche Vortriebszeit;

BZs ... Soll- bzw. Sollte-Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und Stützmaßnahmen, z.B. in der Ka-
lotte;
(ermittelt aus den tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsmetern [m-VT] der entspr. VKL dividiert
durch die vertraglich vereinbarten VT-Geschwindigkeit bzw. -leistung [m-VT/KT] in der jeweiligen
VKL)

1: LSET ... Summe aller vertraglich erlösbaren Lohnstunden für Ausbruch und Stützmaßnahmen,
z.B. in der Kalotte;
(ermittelt aus den Sollte-Lohnstunden für Ausbruch und Stützmaßnahmen multipliziert mit den
tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsmetern [m-VT] der entspr. VKL (Ist-Menge); die Sollte-
Lohnstunden für Ausbruch und Stützmaßnahmen in jeder VKL [h/m-VT] ergeben sich aus den
Aufwandswertansätzen der Vertragskalkulation multipliziert mit der tatsächlich im Vortriebsbe-

reich ausgeführten Menge (Ist-Menge) - soweit diese während eines Abschlags im Regelvortrieb
und nicht in der Zeit eines anerkannten oder gesondert vergüteten Vortriebsstillstands erbracht
wurde - für den theoretischen Ausbruch (plangem. Ausbruchprofil mit zugrunde liegendem tat-

sächlichen Übermaß) und der Stützmaßnahmen in der jeweiligen VKL)

1: LSEp ... Summe aller Soll-Lohnstunden für Ausbruch und Stützmaßnahmen z.B. in der Kalotte;
(ermittelt aus der klassenspezifischen Soll-Lohnstundenvorgabe für Ausbruch und Stützmaß-
nahmen multipliziert mit den tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsmetern [m-VT] der entspr. VKL
(Ist-Menge); die Soll-Lohnstunden für Ausbruch und Stützmaßnahmen in jeder VKL [h/m-VT] er-

geben sich aus den Aufwandswertansätzen der Vertragskalkulation multipliziert mit der ursprüng-
lich prognostizierten Menge für den theoretischen Ausbruch (plangem. Ausbruchprofil mit
zugrunde liegendem prognostizierten Übermaß) und der Stützmaßnahmen in der jeweiligen VKL)

6.1.2.2 Voraussetzungen für die (Vor-)Kalkulation

siehe Pkt. 5.1.2.2;

6.1.2.3 Voraussetzungen für die Vergütung

siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.3;

Die für die gegenständliche Bestimmung des Vergütungsausmaßes und der leistungsabhängigen
Vergütungshöhe basierende Abrechnungsgrundlage bildet beim LAST-Modell ebenfalls die zwi-

siehe Purrer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht

Seite 232



Kapitel6 Alternative Modelle

sehen AG und AN einvernehmlich vor Ort festzulegende Ausbaufestlegung, auf der anhand der
vertraglich festgelegten Kalkulationsgrundlagen (Aufwandswerte für Ausbruch und Stützmaß-
nahmen) die Anpassung der jeweiligen klassenspezifischen Soll-Lohnstundenvorgaben und da-
durch anteilig die automatische Regelung sämtlicher leistungsabhängiger zeitgeb. Kosten der
Bst. (unabhängig vom Anwendungstyp des LAST-Modells) während des Vortriebs erfolgt.

• Ausbruch:
Die zur Vergütung des Ausbruchs notwendige Feststellung der Vordersätze (mengenmäßig fest-
zustellender Ausbruch in Bezug auf das tatsächlich aüsgeführte, plangemäße Ausbruchsprofil)
der einschlägigen Leistungspositionen für die in der Matrix zuordenbar klassifizierten VKL erfolgt
entsprechend den Regelquerschnitten, Ausbaufestlegungen und der tatsächlichen Vortriebsklas-
senverteilung (unabhängig vom Anwendungstyp des LAST-Modells).

Die Leistungspositionen für den klassenspezifischen Ausbruch sind entsprechend der in der Mat-
rix zuordenbar klassifizierten VKL nur den Geltungsbereichen der jeweiligen Abschlagslängen
(OZI) unterworfen und daher ist der jeweils zu gewährende Einheitspreis einem weitläufigen,
spezif. Gebirgsverhalten innerhalb des behafteten Abschlagslängenbereiches ausgesetzt. Eine
daraus resultierende Leistungsänderung ist durch Vergleich zwischen prognostiziertem und tat-
sächlichem spezif. Gebirgsverhalten zur Anpassung der Einheitspreise im Sinne des LAST-
Modells angedacht (siehe Pkt. 6.1.3.4).

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.3/Stützmittel und Zusatzmaßnahmen;

Ein ev. eingetretener Mehrverbrauch an Stützmittel und anderen Zusatzmaßnahmen zufolge des
angeordneten Übermaßes (üm) - insbesondere jene Stützmittel die mengenmäßig bei einer Än-
derung des Übermaßes beeinflusst werden, wie z.B. Baustahlgitter, Bogen und Lastverteiler,
Spritzbeton, etc. - fließt beim Lohnstundenvergleich der Stützmaßnahmen leistungsabhängig ein.
Der hierbei einerseits anfallende Materialmehrverbrauch ist durch die leistungsabhängige Vergü-
tung anhand der einschlägigen Stützmittel-Leistungspositionen gewährleistet; der andererseits
anfallende, ev. auch in die vertragliche Baudauer bzw. Vortriebszeit einfließenden Mehrstunden-
aufwand zufolge zusätzlicher Einbauzeit und daraus resultierender zusätzlicher Behinderung der
ursprünglichen VT-Leistung ist über das LAST-Modell berücksichtigbar.

• Mehrausbruch:
siehe Pkt. 5.1.2.3/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1.2.3/Bergwassererschwernis;

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.):
Hinsichtlich einer leistungsabhängigen Anpassung der Bauzeit auf geänderte Verhältnisse - ins-
besondere der klassenspezifischen Mengenänderungen im Ausbruch und in den Stützmaßnah-
men auf Basis der vertraglich fixierten Soll-Aufwandswertansätze (Kalkulationsgrundlagen gern.
K7-Blatt-Kalkulation) - enthält das LAST-Modell für die Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst.
(unabhängig vom Anwendungstyp des LAST-Modells) einen eindeutigen Algorithmus für den
Vortrieb am zeitkritischen Weg.
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6.1.3 Funktionalitätdes Modells
6.1.3.1 Vortriebsklassifikation
•....•••••••••••••••.••••••--.-•....•••.....•.•••••.•.•.•••••••••••••......•w ...•...•.........••.'!islsî:)Jieâet ...•.........
~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : - .~..........................•..................................~............................................•............
9!ftl!1

m
..........................•....................................................•........................................

.................................................................................................................. ......':rnllîil,!m:111
Ifmll~ln@mll (vgl. SN SIA 198). Diese Kalkulationsvorgabe zielt dar-
auf ab, dass im Zusammenhang mit dem monatlichen "Lohnstundenvergleich für Ausbruch und
Stützung" eine faire, leistungsgerechte Vergütung angestrebt wird.

Der Geltungsbereich der VKL 5/X-K für die Kalotte, der durch die in der ÖN B 2203-1 enthalte-
ne Unterteilung des Abschlagslängenbereiches bestimmt wird, ergibt sich daher wie nachste-
hend angeführt zu:

o 1. Ordnungszahl (Abschlagslänge):
OZI [1] = 5, daher gilt 1,31 m S lABSCHLAGS 1,70 m

...
:J:
<C ~ WN "8WOO WWUl ~s~ 00 ZWEITE ORDNUNGSZAHL - ~ FosUegung der Art und Menge derI-CJ 00

UlZ
1-- .... '"

0
STÜTZMITIELZAHL

StOtzmlttel und Zusetzmaßnahmen
II:::J g~~ '" gem. ON B 2203-1/Pkt. 4.3.2.3Wz I--

00
Q ~ ..
II:
0

ABSCHLAGSLANGE 6,0
BIS

2,20m
il L (Eckpunkt (1!71>'6,71))4 ~ (Eckpunkt (1 ,71>'5, 11)) f. ~,

1,71 m ~1,70m I fi I5 ~ I 5 "
X-K

I /1,31 m I I

1,30m [ (Eckpunkt (1,3115,11)) l'
I ",'7unkt(1("6'71))6 .!! I1,01 m

Geltungsbereich der VKL 5I)(-K: tBandbreite der möglichen LeistungsAnderungen des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen

Matrixfeld der VKL 5/X-K bei Anwendung des LAST-Modells
(im Vergleich zur VKL 5/5,91 gern. ÖN B 2203-1)

Abbildung 6-2:

Die folgende Abbildung 6-2 veranschaulicht das durch die VKL 5/X-K kreierte Matrixfeld in der
Vortriebsklassenmatrix bei Anwendung des LAST -Modells für konventionellen Sprengvortrieb,
welche u.a. neben der tabellarischen Auflistung der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen die ob-
jektive und nach-
vollziehbare
Grundlage der
(Vor- )Kalkulation
des Bieters dar-
stellt (- einma-
lige Klassifika-
tion für die
Ausschreibung
bzw. infolge
Grundlage der
Vergabe auf
Basis des prog-
nostizierten
spezif. Gebirgsverhaltens).

6.1.3.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten

In den das LAST-Modell beinhaltenden Leistungsverträgen (Einheitspreisvertrag auf Basis einer
konstruktiven, dynamischen LB) sind trotz der systemimmanenten Kalkulationsempfehlung für
den Ausbruch bzw. für die Stützmaßnahmen nur wiederum die jeweiligen Leistungspositionen
der VKL (Ausbruch) für das Zuschlagen der vom Unternehmer kalkulierten Kosten des Vortriebs
im verfahrenstechnischen sowie betriebswirtschaftlichen Sinn variabel anzusehen (vgl. Abbildung
6-3), da die einschlägigen Leistungspositionen der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. ÖN
B 2203-1 unabhängig von der jeweiligen VKL sowie die Leistungspositionen für Mehrausbruch
und Erschwernisse zumeist als Aufzahlungen auf die Leistungspositionen der klassifizierten Re-
gelvortriebe ausgeschrieben werden.

Seite 234



Kapitel6 Alternative Modelle

Vortriebs klassifikation in Anlehnung an die ÖN B 2203-1:

ErschwernisseStützmittel &
Zusatzmaßnahmen

Ausbruch
(techn losemt'tnocp. tt'C I

Mehrausbruch
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Übonnaß (ü~)bzw.
Grenzfläche A

Aufz.LP
bergselbg Grenzflacho A

artdifferente
Leistungspositionen

dynam. LV - Variante (a):
Leistungspositionen für Einhetlspreisvertrag - gegliedert nach Preisanteile LOHN I SONSTIGES

Abbildung 6-3: LV-Positionen-Variante (a) gem. ÖN 82203-1 /
Zusammenhang VT-Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV bei der Anwen-
dung des LAST -Modells beim zyklisch konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaume-
thode)

Die folgende Tabelle 6-2 stellt daher neuerlich die wesentlichen Umlegungen - aufgrund einer
a.d.S. des Unternehmers höheren Vergütungswahrscheinlichkeit und -sicherheit im Bauprodukti-
onsfallt um dadurch die bei der Bauproduktion schlagend werdenden ausgabenwirksamen Kos-
ten (variable Kosten) sicher abdecken zu können - der den EKT und der den BstGK zugeteilten
Kostenarten im Zuge der (Vor-)Kalkulation zu den im lV vorzusehenden leistungs- bzw. Vorhal-
tepositionen im Untertagebau bei Anwendung des LAST-Modells auf Basis der lV-Positionen-
Variante (a) gem. ÖN B 2203-1 und unter Berücksichtigung des in den folgenden Punkten zu
erläuternden Sachverhalts zusammenfassend vereinfacht dar:

Personalkosten (PK): Material- Gerätekosten (GK):

EKT:
kosten A&V1) Rep.l) Betriebs-

Lohn Gehalt
(MK): stoffkosten

Ausbruch nach X
Vortriebsklassen VT -Manllschafl X

(nur Oi)
ansonsten In Sprengmiltel X

cri ê :leitgeb. Kosten Verschleiß
QI bei LAST-Typ30
~a.

III Stützmittel- und XCI ~
c: QI VT -Mannschaft~ :0 Zusatzmaßnahmen ansonsten In X (X)1ii al

GI 'e: :leitgeb. Kostenal~ ~ bei LAST. T'ID 3

Mehrausbruch, X
Erschwernisse, etc. VT-Mannschaft

(X) X

BstGK:
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zeitgeb. Kosten der
Bst.
(ink!. zeitgeb. Gerä-
tekosten)

X
unp rod. Lohn

x (X) X
Vorhaltegeräte

Tabelle 6-2: Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor-)Kalkulation bei Anwendung des
LAST-Modells aut Basis der LV-Positionen-Variante (a) gern. ÖN B 2203-1

1) wertmäßige Ansätze aus österreichischer Baugeräteliste (ÖBGL) der VIBÖ

6.1.3.2.1 Kommentar zu den Personalkosten (PK)
• ad Lohnkosten:
Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten erläutert, jedoch mit Verweis
auf Abbildung 6-3;

Die bauverfahrenstechnische Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der
Einzellohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen gilt sinngemäß
It. Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Die betriebswirtschaftliche Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der Ein-
zellohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen gilt sinngemäß It.
Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Eine vergaberechtliche Betrachtung in Hinsicht einer angemessenen
Preisbildung gern. ÖN B 2061509 sowie ÖN A 2050510 bzw. BVergG 2002 in
den einschlägigen Leistungspositio(1Èmder VKL (Ausbruch) und der Stütz-
mittel und Zusatzmaßnahmen bei aufgegliederten Preisanteilen Lohn und
Sonstiges dieser LP im LV hält aufgrund der gegenständlich existierenden
Kalkulationsempfehlung des LAST-Modells für das "Zuschlagen" diesbzgl.
Einzellohnkosten zu den gen. LV-Positionen des Ausbruchs bzw. der Stütz-
maßnahmen stand.

Es werden die gesamten, zufolge eines Regelabschlags in einer VKL anfallenden, klassenbe-
hafteten und mengenabhängigen Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en) (variable Kos-
ten), verursacht durch die Ausbruchstätigkeit, den Einbau der Stützmaßnahmen sowie durch
etwaige klassenspezifisch einzukalkulierende Erschwernisse, anteilig den entsprechenden Leis-
tungspositionen der VKL (Ausbruch) und der Stützmaßnahmen - im Gegensatz zur VT-
Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 ist in
vglb. Art und Weise zur SN SIA 198 eine systemimmanente kalkulatorische Generierung ei-
nes klassen unabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes für jedes artdiffererite Stützmittel
bzw. artdifferente Zusatzmaßnahme im Zuge der Anwendung des LAST-Modells gefordert - zu-
geschlagen (- mengenabhängige kalkulatorische Trennung der klassenspezifischen und
kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen - siehe
Abbildung 6-4).
Diese Leistungen sind aber vom Unternehmer bzw. Bieter dahingehend zu kalkulieren, dass in
die jeweils entsprechenden Leistungsposition der VKL (Ausbruch) neben der reinen Ausbruchs-
tätigkeit auch noch der klassenspezifische Einfluss der aus der gewählten Bau- und Betriebswei-
se resultierenden Behinderung des Abschlagszyklus - zufolge einerseits aus dem generellen

509

510
vgl. ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9.1.2, Seite 13
ausführlich in ÖN A 2050 (01.03.2000), Pkt. 7.3ft., Seite 22
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Einbau der Stützmaßnahmen sowie andererseits der aus dem Einbau der progn. Stützmaßnah-
men allfällig gebirgsverhaltensinduziert entstehenden Erschwernisse sowie der durch den Einbau
der progn. Stützmaßnahmen etwaig erforderlichen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbe-
dingten Stillstandszeiten, etc. - eingerechnet werden, um den prognostizierten Aufwand an Lohn-
stunden entsprechend korrekt erfassen zu können.

o esze

LAST-Modell
(Sol-lol'1nStu'H!@nvorgatl&

(hlm-VT]J

mengenabhängige kalkulatorische Trennung der
klassenspezitischen, kapazitätsabhängigen EinzeI-
lohnkosten tür den Ausbruch, die Stützmittel und
die Zusatzmaßnahmen bei Anwendung des LAST-
Modells (LV-Positionen-Variante (a))

proonoattdertal'W'duauh VKl SIX.K

klassenspezifische Aufwands. und Leistungsansätze
für Ausbruch und SlÜlzminel- bzw. Zusalzmaßllahmenelnbau

r-- ..k~-S-;~~bhä~91;;----j!----- kï;;;;~~~-bhä~-gI9;-----!
! leJstungspoSltJon ! ! LeJstungspoSitJonen !
: Ausbruch (Je VKL) : : Stutzmittel & :

L -- --------- •• .J l__~~~~~~;_~;;~;~o:~~__j
Abbildung 6-4:

Im Vergleich zur SN SIA
198, jedoch hier durch
eine Kalkulationsempfeh-
lung bekräftigt, ist diese
Maßnahme ebenso
Grundvoraussetzung für
das kalkulatorische Gene-
rieren eines "völlig" VKL-
unabhängigen llRegelein-
bau"-Aufwandswertes
betr. einer gebirgsneutra-
len Lohn-Preisbildung in
jeglicher Leistungsposition
der ausgeschriebenen,
artdifferenten Stützmaß-
nahmen. Sodann sind den
einschlägigen Leistungs-
positionen der Stützmaß-
nahmen demnach nur
jene Einzellohnkosten
zuzuschlagen, die aus
dem Aufwand des ge-
birgsneutralen Einbaus
(kalkulatorische Generie-
rung eines llRegeleinbau"-
Aufwandswertes) der
progn. Stützmittel und
Zusatzmaßnahmen resul-
tieren. Hierbei sind nicht nur die am entsprechenden Einbau des Stützmittels bzw. der Zusatz-
maßnahme unmittelbar beteiligten Mineure, sondern die volle Drittelstärke der VT-
Mannschaft(en) in Ansatz zu bringen.

Ein augenscheinlicher, in der Detailkalkulation des Bieters aufscheinender Zusammenhang zwi-
schen der jeweiligen klassenspezifischen Soll-Lohnstundenvorgabe bzw. in Folge der davon ab-
hängigen VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung, über die sich im Weiteren die anteilig prognosti-
zierbare Vortriebszeit über die zugehörig prognostizierte VKL-Verteilung errechnet, und dem in
der Detailkalkulation in den klassenspezifischen Leistungspositionen des Ausbruchs auszuwei-
senden klassenunterschiedlichen Aufwand an Einzellohnstunden (beinhaltet die Ausbruchstätig-
keit, die generell klassenbezogene Behinderung zufolge des Einbaues der Stützmaßnahmen und
die klassenspezifische Behinderung zufolge der durch den Einbau der progn. Stützmaßnahmen
allfällig gebirgsverhaltensinduziert entstehenden Erschwernisse sowie der durch den Einbau der
progn. Stützmaßnahmen etwaig erforderlichen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbeding-
ten Stillstandszeiten, etc.) zufolge gewählter Bau- und Betriebsweise sowie dem ebenfalls in der
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Detailkalkulation in den klassenunabhängigen Leistungspositionen der artdifferenten Stützmaß-
nahmen auszuweisenden jeweiligen Aufwand an Regeleinbau-Einzellohnkosten (beinhaltet den
gebirgsneutralen Einbau der progn. Stützmaßnahmen) ist nur über die im luge der Anwendung
des LAST-Modells Vertragsbestandteil werdenden, vortriebsklassenspezifischen Tabellen ge-
währleistet (siehe Tabelle 6-6).

• ad Gehaltskosten:
siehe Pkt. 5.1.3.2.1/ad Gehaltskosten;

6.1.3.2.2 Kommentar zu den Gerätekosten (GK)
siehe Pkt. 5.1.3.2.2;

6.1.3.3 Ermittlung der kritischen Vortriebszeit anhand von klassenspezifischen
VT-Geschwindigkeiten bzw. VT-Leistungen

Des Weiteren hat der Bieter wiederum auf Basis der in den Ausschreibungsunterlagen prognos-
tiziert angeführten VKL (siehe z.B. Abbildung 6-1) anhand von vertraglich vorzugebenden Soll-
Lohnstunden die gesamten, den vorhandenen Leistungspositionen des Ausbruchs und der
Stützmaßnahmen anteilig zuzuschlagenden Lohnkosten zu kalkulieren. Für eine dem prognosti-
zierten Sachverhalt entsprechende Ermittlung der Soll-Lohnstundenvorgabe bzw. in Folge der
davon abhängigen VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung je VKL sind angemessene, projektspezi-
fisch festzulegende Aufwands- und Leistungswerte für den Ausbruch und den Einbau des jewei-
ligen Stützmittels oder der jeweiligen lusatzmaßnahme unter zu beachtenden Randbedingungen
(techn. Lösemethode, Ausbruchsart, max. Abschlagslänge, Ringschlusszeiten bzw. -distanzen,
etc.) als verbindliche Kalkulationsannahmen eindeutig und vollständig - in der Hinsicht einer
nachvollziehbaren Preisermittlung bei lusatzangeboten - zu treffen.

Die Berechnung der Zykluszeit für den prognostizierten Regelabschlag mit lABSCHLAG= 1,70 m der
VKL 5/X-K erfolgt auf Grundlage EDV-gestützter Tabellenkalkulation; die dafür kalkulatorisch
angesetzten Aufwands- und Leistungswerte sind im Anhang 13.2.3/Tabelle 13-25 dargestellt. In
weiterer Folge ist neuerlich besonderes Augenmerk auf die kalkulierte VT-Geschwindigkeit bzw. -
Leistung und dem damit direkt zusammenhängenden Einzellohnkosten pro m-VT bzw. pro m3-VT
der VT-Mannschaft(en) zu legen.
Nachstehende Situation lässt sich daher für den prognostizierten Regelvortrieb der VKL 5/X-K
hinsichtlich markanter Vortriebsdaten (VT-Geschwindigkeit, VT-Leistung, Aufwand in Lohnstun-
den pro m-VT bzw. m3-VT sowie Einzellohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT) in Tabelle 6-3 und
Tabelle 6-4 veranschaulichen:

- Ausbruch:

RegeIabsdUg:

VXL 5 / X.l( Regellalrieb

AbtrŒIulg {iat!pIL AusIndpufI

Tabelle 6-3:
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AUSBRUCH gem. VXL 5/X-K (lAST-!.IxleII)

SIunden/ VOltJiebs. A.% au! lcMsld/ lol1nsld./ A-\eut Allahl Hlah/ AI\.a,I Al\",l
III .l-%auI UmngIllA A

Regel-V!- 1JloV! mLV! m'Iänga AbsdIIag geschde Ges:I1w. 1JloV! m'V! Regel-V! lJloAuslrucII SidlmIBn. Slitllœ&1. IAuslm:hI Regel-V! Regem IAuslm:hI Regel-V! _'-I
[ml [!I'lbml [iniAl] 1%1 l\I1II'ImI [M3iI'm'J 1%1 l\I1II'ImI [MaIIfmJ [IIiVm'J [MaMn'J [t'imJ (t'imJ 1%1 (€hn'I lEm'! (€hn'I

1,10 9,64 4,23 0.001I, 'iA1YlfT 0.4928 0,001I, 13,9458 31,0819 o,mo 0,2!ll8 697,29 0.00 0,001I, 10,10 0.00 10,91

1,10 9,40 4,34 2,55% 33,1821 0,48Ji -~48'l. laHlll 31,0819 0,1897 0,2!ll8 655,01 -42,25 ~,œ'lo 9,49 ~~1 10,24

Übersicht markanter Vortriebsdaten des prognostizierten Regelvortriebs VKL 5/X-K (bei
Anwendung des LAST-Modells)
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Anhand einer prognostizierten Längenverteilung für die VKL 5/X-F dividiert durch die ermittelte,
vertraglich zu garantierende VT-Geschwindigkeit von VVKL5/5,91 = 4,23 Ifm/AT würde sich nun eine
anteilig prognostizierbare, kritische Vortriebszeit errechnen lassen. Dadurch wäre die Grundvor-
aussetzung für die dynamisch anpassbare Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des
Vortriebs über die tatsächliche Längenverteilung der VKL 5/X-F im Sinne des LAST-Modells ge-
schaffen.

---+ Stützmaßnahmen (Aufsplittung der anfallenden Lohnkosten der Stützmittel bzw. Zu-
satzmaßnahmen gem. VKL 5/X-K):

Lohnauf-
Lohnauf- ÜberproliI. Lohnauf- Lohnkosten I

Stützmittel und Parameter: Menge
wand/VE faktor wand/VE VE

Zusatzmaßnahmen: pro wand/m"-VT
rn-Tunnel [Mahlm3J [MahlVE] [1] [MahIVE] [€NE]

Anker:
Swellex-Anker 1= 2,00 m 0,00 Stk, ooסס,0 IStk. -- I SIk. ISIk.
SN-Mörtelanker 1= 4,00 m 4,12 Stk, 0,0154

~
0,2583 IStk. - 0,2583 I SIk. 12,92 IStk,

SN.Mörtelanker 1= 6,00 m 3,53 Stk, 0,0179 0,3500 I Stk. -- 0,3500 ISIk. 17,50 I Slk,
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag 0,00 Stk. ooסס,0 IStk. -. I SIk. ISlk.
Vers. Ankerplatte ohne Vorspannung 0,00 Stk. -. -. IStk. -- -- IStk, -- IStk,
Baustahlgitter:
1. Lage Abw.= 1,0 19,26 m2 0,0272 ~ 0,0976 Im> 1,06 0,0920 Im> 4,60 Im>
2. Lage Abw.= 1,0 19,26 m2 0,0170 ~ 0,0610 Im> 1,06 0,0575 Im> 2,88 1m2

Zusatz. u. Ortsbrustbewehrung Abw. = 0,0 0,00 m> 0,0000 Im> 1,17 Im> 1m2

Bogen- und lastverteiler:
Ausbaubogen SIk. = 1,0 11,33 m 0,0192 ~ 0,1167 Im 1,06 0,1100 Im 5,50 lni
Spritzbeton:
Kalotte d= 0,25 m 4,81 nt> 0,0658

~
0,9433 1m3 1,06 0,8889 Im> 44,44 1m3

Ortsbrust d= 0,05 m 1,74 nt> 0,0261 1,0398 1m3 1,17 0,8889 1m3 44,44 1m3

Spieße:
unvennörte~ 1= 6,00 m 28,24 Stk. 0,1022 f---4 0,2500 IStk. -- 0,2500 ISIk, 12,50 ISIk,
vennörte~ 1= 6,00 m D,DO Stk. ooסס,0 I Stk, -- I Stk, IStk,

Tabelle 6-4:

1:: 0.2908

Übersicht der Zuteilung der Aufwandswerte in die artdifferenten, VKL-unabhängigen
Leistungspositionen der Stützmaßnahmen bei Anwendung des LAST -Modells

In Tabelle 6-4 ist wiederum der Aufwand an Lohnstunden je Verrechnungseinheit (vgl. Tabelle
5-17) dargestellt, der der jeweiligen artdifferenten und VKL-unabhängigen Leistungsposition der
entsprechenden Stützmaßnahme bei Anwendung des LAST-Modells zu zuweisen ist. Nun ist
jedoch auch hier wieder zu beachten, dass diese Aufwandswerte für den Lohnansatz lediglich
einen zusätzlichen, speziell auf diese VKL abgestimmten, seriellen Stützmittel- bzw. Zusatzmaß-
nahmeneinbau (wie z.B. beim Stützmittel Anker, Spieße, Spritzbeton, etc.) in Abhängigkeit der'
angesetzten Parallelität - gleichzeitiger Ablauf gleicher VT-Tätigkeiten der VT-Mannschaft beim
Einbauvorgang der entsprechenden Stützmaßnahme - und der sich daraus ergebenden Gleich-
zeitigkeit widerspiegeln.

6.1.3.4 Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb
des Geltungsbereiches einer Vortriebsklasse

Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.4 erläutert;

Unter Bezugnahme auf das zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels
Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 vergleichend fortzusetzende Beispiel entsteht bei Anwendung
des LAST-Modells (unabhängig vom Anwendungstyp) im Geltungsbereich des vortriebsklassen-
spezifischen Matrixfeldes der VKL 5/X~Kfolgender fixierter Bezugssachverhalt:

o VT-Geschwindigkeit VVKL 5IX-K = 4,23 Ifm/AT = konst. für die Ermittlung der antei-
ligen kritischen Vortriebszeit im Zuge des Algorithmus LAST (prognostizierbare
sowie vertragliche bzw. Ausgangspunkt der abrechenbaren Vortriebszeit)
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o Lohnkosten 697,29 €/Ifm-VT bzw. 10,91 €Im3.VT = konst. für die Vergütung des
Ausbruchs

o klassenspezifische "Regeleinbau"-Aufwandswerte [MahNE] der progn.
Stützmaßnahmen gem. Tabelle 6-4 für die anpassbare leistungsabhängige Ver-
gütung derselben über den Algorithmus LAST

..J
:I:
et :;;wN

'6~<Jl
WWfIl

W <Jl en ZWEITE ORDNUNGSZAHL.1-0 en VVKl.&X-K c 4,231fm1AT = konsl
filZ ~oa? 0

STÜTZMITTELZAHL LK = 697,29 f111m-VTa::) g~t; Il:
Wz !il bzw. 10,91 €lm'-VT = ko".!.

C ;2 ""a:
0

ABSCHLAGSLÄNGE i i i i 6,01 iBIS I i
2,20 m

0 Bandb1reitoder reine! Mengenände~ng der statzm1aßnahmen T\4 ~
1,71 m j
l,1Om

0 I I
5 ~ 5~

X-K

1,31 m ï I I
l,3Om 'i

~I6 K ~:~r:-~ A bruchskosten
~

Leistungs-..
1,01 m unabh gig von Stützmittelzahl änderung

Bandbreite der Änderung der Abschlagslänge (

Abbildung 6-5: Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der
VKL 5/X-K bei Anwendung des LAST-Modells in Bezug auf spezielle
Leistungsänderungen

Im Anschluss ist auf theoretischer Ebene neuerlich zu untersuchen, welche Auswirkungen eintre-
tende Leistungsänderungen in vorrangigem Bezug auf die mengenabhängigen Lohnkosten des
Ausbruchs und der Stützmaßnahmen aufgrund verändertem spezif. Gebirgsverhalten, die im
gegenständlichen Fall konform zu Pkt. 5.1.3.4 in die Änderung der Abschlagslänge und in eine
(bloße) Mengenänderung der Stützmaßnahmen (differenzierbar in artrein bzw. artdifferent)
unterschieden werden können, innerhalb des Matrixfeldes der VKL 5/X-K bei Anwendung des
LAST-Modells verursachen.

Die allfällige Änderung der Einheitspreise bei Vorliegen einer bloßen Mengenänderung in den
klassenspezifisch ausgeschriebenen Leistungspositionen des Ausbruchs sowie in den klassenu-
nabhängig ausgeschriebenen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen regelt nach wie vor die
ÖN B 2203-1/Pkt. 5.1.2 eindeutig.

6.1.3.4.1 Änderung der Abschlagslänge
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: Änderung der Abschlagslänge
---+ Simulation innerhalb des zulässigen Abschlagslängenbereiches der VKL bei An-
wendung des LAST-Modells:

Die Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL 5/X-K
im Zuge des "LAST" kann nur in der zulässigen Abschlagslängenbandbreite zufolge der klassifi-
zierten 1. Ordnungszahl erfolgen, d.h. im gegenständlichen Bsp. OZI [1] = 5, daher gilt wiederum
1,31 m S lABSCHLAGS 1,70 m.
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Sinne einer fairen,/eistungsgerechten Vergütung des Ausbruches gegenüber dem AG führen
würde - diesem Gedanken folgt ansatzweise, jedoch nicht ganz widerspruchsfrei (siehe Pkt. 6)
auch die ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.4 "Alternative Modelle zur Vortriebsklassifizierung und Abrech-
nung".

• Ursache: Änderung der Abschlagslänge
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
---+ Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des LAST-
Modells:

Menaenabhänaiae Komoonente:
Das Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches
der VKL 5/X-K beeinflusst eine ev. mitunter eintretende Änderung der Gesamtausbruchsmenge
gegenüber des prognostizierten Vordersatzes durch zeit!. Verschiebung des VKL-Wechsels. Die-
se Mehr- oder Mindergesamtmengen an Ausbruchsmassen in der zugehörigen VKL be-
rücksichtigen durch Vordersatzanpassung der zugrunde liegenden abschlagslängenbereich-
bezogenen Leistungsposition des Ausbruchs dadurch die leistungsabhängige Vergütung der
mengenabhängigen Lohnkosten des Ausbruchs direkt proportional; eine diesbzgl. Anpas-
sung der in der abschlagslängenbereich-bezogenen Leistungsposition angemessen einzukalku-
lierenden Einzellohnkosten (unter Berücksichtigung der vertraglichen Festlegung eines diesbzg!.
Aufwandswertes) kann nur über das allgem. Mengenänderungs-Regulativ der ÖN B 2203lPkt.
5.1.2 in Abweichung zur ÖN B 2110 erfolgen.

Da die mengenabhängigen Lohnkosten des Ausbruchs beim LAST-Modell jedoch auch un-
abhängig einer Stützmittelzahl (OZ") - im Gegensatz zur ursprünglichen VT-Klassifikation ink!.
klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 - gelten, ist eine An-
passung dieser Kosten aus bauwirtschattlicher Sicht an die unabgegrenzte Bandbreite des
spezif. Gebirgsverhaltens innerhalb des abschlagslängenbereich-bezogenen Geltungsbereiches
der VKL angedacht, praktisch verwirklichbar allerdings nur durch die Abhandlung von Zusatz-
angeboten bzw. -beauttragungen erreichbar.
Diese kann m.E. aber nicht absch/agsbezogen, sondern nur integrativ für einen repräsentativen
Gebirgsabschnitt zu untersuchen und zu beurteilen sein. Eine geotechnisch fundierte Beurteilung
einer solchen Leistungsänderung kann in der Regel ohnehin nur für einen längeren Gebirgsab-
schnitt gemacht werden. Wichtig dabei ist, dass eine Leistungsänderung beim Ausbruch nicht
automatisch durch eine außerhalb der Prognose liegende "fiktive Stützmittelzahl", sondern nur
durch Vergleich zwischen dem prognostizierten und dem tatsächlichen Gebirgsverhalten zu be-
gründen ist.

Kaoazitätsabhänaiae Komoonente:
Bei Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsberei-
ches der VKL 5/X-K ändert sich bekanntermaßen die in einer Zeiteinheit auszubrechende
Kubatur eines Abschlags, welche eine Änderung der VT-Leistung und damit zusammenhän-
gend eine Änderung der - nun als zu betrachtende - kapazitätsabhängige Lohnkosten des Aus-
bruchs im Abschlagszyklus der gegenständlichen VKL verursacht.

Die gegenständliche Simulation veranschaulicht in vergleichender Art und Weise zur VT-
Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 wie-
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derum die Abhängigkeit der VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung zu den behafteten, jedoch um
den Stützmaßnahmen-Anteil bereinigten Aufwand an Lohnstunden pro m-VT bzw. m3-VT sowie
der daraus resultierenden kapazitätsabhängigen Lohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT des Aus-
bruchs in der klassifizierten Abschlagslängenbandbreite des prognostizierten Regelvortriebs der
VKL 5/X-K gern. LAST-Modell (bei der Änderung der Abschlagslänge wird der Aufwand an Lohn-
stunden in den Stützmaßnahmen konstant gehalten).

AUSBRUCH gern. VKL 5IJl.K (lAST-ModeII)

IAbIdIIagI _,- A-%au!
Lolu1sld.l Lolu1sld.l 6o%luI !MaI1I AMahI !II..I All."I

Loh_eil
A .\-%au!

_en
lllllllllllil

Regel-VT- m-VI mLVT A ..länge Abscl1Iag geschw,-Iœö GescI1w. m-VT mLVT RegeI-VT m-Ausbrud1 SblIzrmBn. ~
_.

I-I
Regel-VT Regel-VT

I-I
Regel-VT -....,

Im] (IlIAb'dl.l [!m'An (%I (MaMmJ (MaMn'J 1%1 {MaMImJ (MaMImJ Iltiim'I(MaMn'J (tlImJ ("""I 1%1 (O'm'J (£Im'! (£Im'!
RegeIabsddag:

VKL 5 I I.K Regehortrieb 1,10 9,64 4,23 0,00% 34,rrm 0,4928 0,00% 1~9458 20,0819 Q,202O 0,2908 697,29 0,00 0,00% 10,10 Oill lo,gl

V_der AbschIagsliI\lO(IleililMrOf=5~1 =k""'ti:
VKl. 5 I I-K 1~1 7118 ~99 -5,71% 35,0871 0,5226 6,115% 16,0053 20,0819 0,231B 0,2908 800,26 102,97 14,m 11,59 1,49 1~52

t 0,04 m 1,35 B,66 4,02 -5,01% 35,8211 0~188 5~ 1~7393 20,0819 ll,2279 0,2908 786,96 89,97 12,86% 11,40 1,30 12,31
t 0,05 m 1,40 8,29 4,66 ~,17'1(, 35~loo 0~143 4,36% 15,4282 20,0819 6,2234 0,2908 rn~l 74,12 10,63% 11,17 1~7 12,116
t 0,05 m 1,45 B~l 4,119 -3,39% 35,2204 0~101 3~1% 1~1385 20,0819 6,2192 0,2908 756,93 59.63 B,55% 10,96 0,96 11,84
t 0,05 m 1,50 B,74 4,12 -~% 34,95011 0,5œ2 ~71% 14,8682 20,0819 6,2153 0,2908 743~1 48,12 6,61% 10,n 0,97 11,63
t 0,05 m 1,55 B,96 4,15 -1,93'11. 34,6971 0,502S 1,97% 14~153 20,0819 0,2117 0,2908 730,76 33,47 4,00% 10,58 0,48 11~
t 0,05 m 1,60 9,19 4,lB -1,25% 34,4600 0,4!!!1 1~ 14~782 20,0819 Q,2082 0,2908 71B~l 21,62 3,10% 1~1 0~1 11,24
t 0,05 m 1,65 9,42 4,21 -0,61% 34,2373 0,4959 0,60% 14,1554 20,0819 0,2050 0,2908 m,n 10,48 1,50% 10,25 0,15 11,117

KonIroIIeRegehortrieb: t 0,05 m 1,10 9,64 4,23 O~ 34,rrm 0,4928 Oill% 1~ 20,0819 Q,202O 0,2908 697,29 0,00 0,00% 10,10 Oill 1~91

Tabelle 6-5:

Anm.:

Übersicht markanter Daten bei Änderung der Abschlagslänge des prognostizierten
Regelvortriebs der VKL 5/X-K

Spalte A-% auf Regel-VT entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeI-
lohnkosten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)

Bei Reduktion der Abschlagslänge verringert sich auch hier gleichermaßen die VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung (siehe Abbildung 6-6) und es steigt der um den Stützmaßnah-
men-Anteil bereinigte Aufwand an Lohnstunden (siehe Abbildung 6-7) -im Bezug zum progn. Re-
gelvortrieb über die max. Abweichung der üblichen Kostenelastizität in den Einzellohnkosten von
11% bzw. 12%.

3,950

Variation der Abschlagslänge (bei fiktiver ai' = 5,91 = konst.) ri
~

""l/
./

./
~ of"

,/'
/'

./
.r

Festlegung der StOtzmlttel &
ZusBtzm88nahmen gem. ON 82203.1

y = -19.07x:! + B7,S07x + 167,5
R2= 1

271,50
270,50
269,50
268,50
267,50
266,50
265,50
264,50
263,50
262,50
261,50
260,50
259,50
258,50
257,50
256,50
255,50
254,50
253,50
252,50

"'"'
C>

"'"'~o~

4,225

4,000

4,250

4,200

I=' 4,175
~! 4,150..
.: 4,125
!P
:l! 4,100•'": 4,075
toJ 4,050

~ 4,025
>

Y=~,3108x2.1,525X.2,6199 3,975
R2=1

Abschlagslinge (Geltungs bereich 1,31m :5 IABSCHlAG:5 1,70m) [m]

Abbildung 6-6:

Anm.:

VT-Geschwindigkeit bzw. -leistung des progn. Regelvortriebs in Abhängigkeit der Ab-
schlagslänge gem: klassifizierter Bandbreite der VKL 5/X-K bei Anwendung des LAST-
Modells

die jeweilige Funktion ist in Abhängigkeit der Abschlagslänge mit einem Polynom 2.
Grades angenähert
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Abbildung 6-7:

Anm.:

Lohnstunden des progn. Regelvortriebs in Abhängigkeit der Abschlagslänge gem. klas-
sifizierter Bandbreite der VKL 5/X-K bei Anwendung des LAST-Modells

die jeweilige Funktion ist in Abhängigkeit der Abschlagslänge mit einem Polynom 2.
Grades angenähert

strichlierte Linien entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeIlohnkos-
ten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)

Mehr- oder Mindermengen an Ausbruchsmassen im Abschlagszyklus zufolge der Änderung
der Abschlagslänge in der VKL beeinflussen diese kapazitätsabhängigen Lohnkosten des
Ausbruchs beschränkt degressiv (= beschränkt degressiv mengenabhängige Lohnkosten
des Ausbruchs); eine Anpassung dieser in der abschlagslängenbereich-bezogenen Leistungs-
position angemessen einzukalkulierenden Einzellohnkosten (bedingt durch die vertragliche Fest-
legung eines diesbzgl. Aufwandswertes) erfolgt gemäß den Bestimmungen der ÖN B 2203-1-
angepassten VT-Klassifikation des LAST-Modells nicht.

zeitabhänaiae KomDonente:
Eine daraus resultierende zeitabhängige Anpassung des Vordersatzes der zeitgeb. Kosten der
Bst. während des Vortriebs anhand einer Abänderung der VT -Geschwindigkeit bzw. -Leistung
erfolgt ebenfalls gemäß den Bestimmungen der ÖN B 2203-1-angepassten VT -Klassifikation des
LAST -Modells nicht.

6.1.3.4.2 (Mengen-)Änderung der Stützmaßnahmen
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen
---+ Simulation der jeweils möglichen (Einzel-)Mengenänderung innerhalb des zulässi-
gen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des LAST-Modells:

Die folgende Simulation befasst sich mit den möglich auftretenden Mehr- bzw. Mindermengen an
Stützmittel bzw. Zusatzmaßnahmen bei theoretischer Ausnutzung des max. Geltungsbereiches
infolge der Anwendung des LAST-Modells auf Basis der Vortriebsklassifikation (VKL 5/X-K). In
diesem Zusammenhang ist vorauszusetzen, dass in einem ersten Schritt die Abschlagslänge
(lABSCHLAG= 1,70 m = konst.) und das Übermaß (üm = 10 cm = konst.) konstant gehalten werden.
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Aufgrund der dem Modell generell anhaftenden mengenabhängigen kalkulatorischen Tren-
nung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch
und Stützmaßnahmen sowie der geforderten diesbzgl. Angabe von Aufwandswerten kann
vorweg genommen werden, dass diverse (artreine) Mehr- bzw. Mindermengen an Stützmittel
bzw. Zusatzmaßnahmen lediglich den mengenabhängigen Ansatz einerseits in den Vorder-
sätzen der zugehörigen Leistungspositionen und andererseits im Zuge des durchzuführen-
den Algorithmus zur Ermittlung der abrechenbaren Vortriebszeit verändern und daher im
Sinne der Anwendung des LAST-Modells bei theoretischer Ausnutzung der projektabhängigen
Bandbreite des veränderlichen spezif. Gebirgsverhaltens uneingeschränkt auftreten können.

Wird auch in vergleichender Weise zur ÖN B 2203-1 in einem zweiten Schritt zuzüglich zum ers-
ten Schritt die Abschlagslänge (lABSCHLAG= 1,70 m) gern. dem Geltungsbereich der 1. Ordnungs-
zahl auf das Minimum lABSCHLAG= 1,31 reduziert, so können die dadurch kausal verursachten
Effekte in der Mengenänderung der Stützmaßnahmen oh~.e Verknüe.!..~..~.2~~einerev.ei~~1~!~~:
!~n~n Lei~tungsänderun . im Ausbruch betracht:~ ..:~.~9..~~;imll

etft........ . ......... . ......... . ......... . ......... . ................. . .

Îlyg9i:~.

• Ursache: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
- Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie des im Zusammen-
hang stehenden Aufwandswertes und der daraus resultierenden Einzellohnkosten in-
nerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des LAST-
Modells:

Menaenabhänaiae Komponente:
Bei Eintreten von bloßen Mengenänderungen in einer VKL werden diese Mehr- oder Minder-
mengen an Stützmaßnahmen durch Vordersatzveränderung in den einschlägigen Leistungsposi-
tionen bei der leistungsabhängigen Vergütung der mengena~~~1"I9i9t!n Lohnkostt:!I"I~~r

;;iiiiD~~~hmen ri~ill~11 direktp~~portiol"l~I~~~9g~?ig~ti9t;'r~ril (unter Ber~!!~!

!igung der vertra lichen Festle un eine~"A~gelein~~lJ.>A~f.~andswertes je Stützmaßnahme ......... . .

11.~fll!MIIII
11111111;&11.
zeitabhänaiae Komponente:
Die kalkulierte Vorgabe der Soll-Lohnstunden [Mah/m-VT] in jeder ausgeschriebenen VKL stellt
auf Basis der Prognosemenge des Ausbruchs und v.a. des Bedarfs an Stützmaßnahmen sowie
der vertraglich festgelegten Aufwandswerte je artdifferenter Stützmaßnahme (siehe Tabelle 6-4)
die weitere Bezugsquelle der diesbzgl. Simulation dar. Die VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung ist
in Abhängigkeit der kalkulierten Soll-Lohnstundenvorgabe [Mah/m-VT] und der durchschnittlichen
Mannanzahl pro VT -Mannschaft ableitbar bzw. ebenfalls vertraglich zu garantieren.

Pos. Name: Menge: Men- MahNE: Faktor: Mah/m- 1:Mah/m- [%]: VVKL 5fl(.K

-Nr.: gen-EH: VT: VT: [Ifm/AT]:

Ausbruch:

Ausbruch 5/X-K 63,94 m3/1fm . 0,2020
69,051

63,94
13,95

1:Lohnstunden 1 m-VT des Ausbruchs: 13,95 40,99

Stützmaßnahmen:
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Swellex-Anker, 1=2,00m --- Stk./Ifm

SN-Mörtelanker, 1=4,00m 4,12 Stk.llfm 0,2583 1,06

SN-Mörtelanker, 1=6,00m 3,53 Stk./Ifm 0,3500 1,24

Ortsbrustanker (Anzahl) im
Stk.llfm---

Abschlag

Vers. Ankerplatle für
Stk.llfm---

Ortsbrustanker ohne Vorsp.

Baustahlgitler, 1. Lage 19,26 m2/1fm 0,0920 1,06 1,88

Baustahlgitler, 2. Lage 19,26 m2/1fm 0,0575 1,06 1,17

Zusatz- u. Ortsbrustbeweh- --- m2/1fm 1,17
rung

Ausbaubogen 11,33 m/lfm 0,1100 1,06 1,32

Spritzbeton, Kalotle
4,81 m3/1fm 0,8889 1,06 4,54

d=0,25m

Spritzbeton, Ortsbrust
1,74 m3/1fm 0,8889 1,17 1,81

d=0,05m

Spieße unvermörtelt,
28,24 Stk.llfm 0,2500 7,06

1=6,OOm

Spieße vermörtelt,
Stk.llfm---

1=6,00m

1:Lohnstunden der Stützmaßnahmen I m-VT: 20,08 59,01

1:Lohnstunden I m-VT auf Basis der Prognosemenge (= Soll): 34,03 100,00 4,23

Tabelle 6-6: Soll-Lohnstunden 1 rn-VT der VKL 5/X-K auf Basis der prognostizierten Mengen für
Ausbruch und Sicherungsbedarf

Im Zuge des Vortriebs ist für jede VKL monatlich zu berechnen, welche Lohnstunden auf Basis
der tatsächlich ausgeführten Mengen (Ist-Mengen) u.a. für den Ausbruch jedoch im Speziellen
für die Stützmaßnahmen (Stichwort - Ausbaufestlegung) unter Berücksichtigung der vertraglich
festgelegten Aufwandswerte abzurechnen sind. Die gemittelten Ist-Mengen an Stützmaßnahmen
pro m-VT werden in Analogie zur Tabelle 6-6 mit den entsprechenden Aufwandswerten multipli-
ziert und durch anschließende Aufsummierung die Sollte-Lohnstunden pro m-VT in der betrach-
teten VKL berechnet. Der Vergleich der kalkulierten Summe der Soll-Lohnstunden mit der abre-
chenbaren Summe der Sollte-Lohnstunden liefert die Grundlage für die Anpassung der im Ver-
trag ursprünglich auf die Prognosemenge der Stützmaßnahmen im Konnex befindlichen VT-
Geschwindigkeit(en) bzw. -Leistung(en).

Pos. Name: Menge Men- MahNE: Mahlm- 1:Mahlm- [%]: VYKL 5/X-K

-Nr.: gen-EH: VT: VT: [Ifm/AT]:

Ausbruch:

Ausbruch 5/X-K 63,94 m3/1fm 0,2020
69,051

13,95
63,94

1: Lohnstunden I m-VT des Ausbruchs: 13,95 ---
Stützmaßnahmen (uneingeschränkt veränderlichI):

Swellex-Anker, 1=2,OOm --- Stk.llfm

SN-Mörtelanker,I=4,00m 4,12 Stk.llfm 0,2583 1,06

SN-Mörtelanker, 1=6,OOm
3,53+

Stk./Ifm 3,630,3500
.. 6,85

Ortsbrustanker (Anzahl) im --- Stk./Ifm
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Abschlag

Vers. Ankerplatte für
Stk./lfm

Ortsbrustanker ohne Vorsp.

Baustahlgitter, 1. Lage 19,26 m2/lfm 0,0920

Baustahlgitter, 2. Lage 19,26 m2/lfm 0,0575

Zusatz- u. Ortsbrustbeweh-
m2/lfm

rung

Ausbaubogen 11,33 m/lfm 0,1100

Spritzbeton, Kalotte
4,81 m3/lfm 0,8889

d=0,25m

Spritzbeton, Ortsbrust
1,74 m3/lfm 0,8889

d=O,05m

Spieße unvermörtelt,
28,24 Stk./lfm 0,2500

1=6,OOm

Kapitel6

1,06 1,88

1,06 1,17

1,17

1,06 1,32

1,06 4,54

1,17 1,81

7,06

22,47

Stk./lfm

1: Lohnstunden/ m-VT auf Basis der Prognosemenge (= Soll):

Tabelle 6-7:

Spieße vermörtelt,

1=6,00m

1: Lohnstunden der Stützmaßnahmen / m-VT:

...................................................................................................

11!1!llli.. ....i

1llllllllllîllllllllllli.
o nach LAST:

(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) X 36,42 Mah/m-VT * 100 Ifm :
(34,03 Mah/m-VT * 100 Ifm) = 27,1 KT

o nach ÖN B 2203-1 (im Veraleich):
BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) = 25,3 KT
(bzw. bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm und entspr. auf

die Mengenänderung der Stützmaßnahmen abgestimmte, neu kalkulierte VT-Geschwindigkeit)

BZsneu [KT]= 100 Ifm : (3,95/fm/AT* 28AT/30KT) = 27,1 KT

. . .. . ... . .

stil............................................................................................................Im~~lrm Die Berechnung
in Tabelle 6-7 zeigt eine Erhöhung der (Sollte-)Lohnstunden pro m-VT gegenüber Tabelle 6-6 um
7,02%. Die vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung in der VKL 5/X-K wird da-
her um 7,02% reduziert. Dadurch ist die anteilige vertragliche Vortriebszeit für die in dieser Peri-
ode fiktiv aufgefahrenen Vortriebsmeter in der VKL 5/X-K um 7,02% verlängerbar und die ab re-
chenbaren zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs erhöhen sich ebenfalls um 7,02%.
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6.1.3.5 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer fairen, leis-
tungsgerechten Vergütung des AN

Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.5 erläutert;
r

Bei diesbzgl. Analyse der prognostizierten Klassenfestlegungen eines Untertagebauprojekts,
deren aufzuwendender Bedarf an Stützmaßnahmen bekanntermaßen durch Normenvorgabe der
ÖN B 2203-1 für die Obergrenze des jeweiligen Abschlaglängenbereiches festzulegen ist, lässt
sich auch bei der Anwendung des LAST-Modells anhand der Abbildung 6-6 und der Abbildung
6-7 relativ schlüssig zeigen, dass die klassenspezifisch geringsten Lohnkosten (bzw. i. A.
Sinn, die Herstellkosten) bei niedrigstem Aufwandswert und maximal möglicher VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung für den Bieter bzw. AN zu erzielen sind. Die maximal mögli-
che VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung, im Bauvertrag als Vorgabe von Soll-Lohnstunden pro
m-VT je VKL festzulegen, ermöglicht daher durch ihren zeitkritischen Einfluss auch die
zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs zu minimieren.

6.1.3.5.1 Problematik der VT-Klassifikation inkl. Vergütungsmodell LAST im Vorfeld der
leistungsgerechten Vergütung

• Bau- und Betriebsweise:
Unter Bezugnahme auf den Pkt. 5.1.3.5.1 und der darin erläuterten Problematik einer unter-
schiedlichen oder einheitlichen Klassifikation von Kalotte und Strosse desselben Querschnitts im
gleichen Gebirgsverhalten mit einzuhaltenden Abstandskriterien hinsichtlich der zu garantieren-
den, für die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs
maßgebenden VT-Geschwindigkeit(en) bzw. -Leistung(en) ist bei der Anwendung des LAST-
Modells selbiger Konnex zu beachten.

• VKL-Wechsel:
Aufgrund des dynamischen Modellcharakters können theoretisch beim Vortrieb während der
Ausführungsphase keine Bereiche mehr aufgefahren werden, die in der dem LAST-Modell
zugrunde liegenden Matrix - im Vergleich zur klassischen VKL-Matrix gern. ÖN B 2203-1 - noch
nicht festgelegt wurden; auch ein VKL-Wechsel im alt her gebrachten Sinn innerhalb des jeweili-
gen Abschlagslängenbereiches entfällt dadurch.

Die allgem. Thematik des VKL-Wechsels sowie deren mögliche Eintretenshäufigkeit tritt daher
nur mehr im eingeschränkten Rahmen aufgrund des spezifischen Modellcharakters dieser
VT-Klassifikation ink!. formuliertem Vergütungsmodell LAST auf. lediglich die Auswirkung eines
Wechsels von einem Abschlagslängenbereich in einen anderen Abschlagslängenbereich - voll-
ständiger Entfall des VKL-Wechsels innerhalb eines Abschlagslängenbereiches - ist hier weiter-
hin in der AN-Sphäre zu vertreten. Aus bauwirtschaftlicher Sicht ist hier jedoch wiederum den
Argumentationen (Produktivitätsverlust aufgrund ungewöhnlichem, in der Sphäre des AG zu ver-
antwortendes Wagnis) aus Pkt. 5.1.3.5.1 bei sinngemäßer Übertragung auf das LAST-Modell zu
folgen.
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Vortriebsklasse: 2-X-F Kalotte

Menge Lohnstunden I Lohnstunden

Einheit _ je Einheit je Ifm

gemäß Urkalkulation
LV-Position I A 8 .1 AxB _
03 210110A IAusbruch Kalotte 2-X-F I 41,10 m'/lfm I

Stützmittel
03230201A Spritzbeton 5 cm 8,10 m211fm I
032301110 SN-Anker, 81=250 kN; 0,86 Stkllfm I

-
4,Om, oder SSW

SUMME: Std/lfml

Auszug Bauvertrag - Soll-Lohnstundentabelle für zusam-
mengefasste, artdifferente Stützmaßnahmen bei Anwen-
dung des LAST-Modells511

Abbildung 6-8:

Eine weitere wich-
tige Vorausset-
zung für eine fai-
re, leistungsge-
rechte Vergütung
ist bei der An-
wendung des
LAST-Modells,
dass die wie in der
Abbildung 6-8 ver~
anschaulichte Zu-
sammenfassung
von artdifferenten
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen zu einem vertraglich festzulegenden "Regeleinbau"-
Aufwandswert im Bauvertrag vermieden wird, da artdifferente Stützmaßnahmen neben den
unterschiedlichen Materialaufwänden v.a. auch unterschiedliche Aufwände an Lohnstunden im
Einbau im unterschiedlichen Gebirgsverhalten bedingen.

6.1.3.5.2 Problematik der VT-Klassifikation inkl. Vergütungsmodell LAST im Zuge der leis-
tungsgerechten Vergütung

In Analogie zu den bereits erörterten Szenarien im Zuge der VT-Klassifikation ink!. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 sind dem Sinn nach selbige Szena-
rien (eine Überlagerung der Szenarien kann aufgrund der systemimmanenten, ~alkulatorisch
geforderten Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von
Ausbruch und Stützmaßnahmen unterbleiben) im Zuge der Anwendung des LAST-Modells zu
untersuchen:

A.) Veraütunassituation bei der Anwenduna des LAST-Modells
(Vergleichsbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 inkl. klassischem VMod
mittels Stützmittelzahl (OZ/) bei neuklassifizierter Stützmittelzahl innerhalb einer VKL
gem. normkonformer VKL-Matrix)

• Ausbruch:
In den Szenarien 1 und 2 wird vorausgesetzt, dass die Bewertungsfläche (AB),das Übermaß (üm)

und das Überprofil (üp) konstant sind und lediglich eine Änderung in der Abschlagslänge ein-
tritt. Die Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit
vom Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/X-K illustriert.

o Szenario'1 (Idealfall):
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-
trag, d.h. keine diesbzgl. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen
der Leistungserbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine Men-
genänderung der Stützmaßnahmen

511 siehe ÖSAG Ausschreibungsunterlagen - A2. Südautobahn, Gräbemtunnel Weströhre; B.8Erklärungen des
Bieters - Anhang B8-1I1Soll-Lohnstundentabelle für Ausbruch und Stützung .
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In diesem Szenario 1 ist die Höhe der leistungsabhängigen Vergütung der einschlägigen

klassenspezifischen Ausbruchsposition sowie der Erlös aus den zeitgeb. Kosten der Bst.
während des Vortriebs adäquat mit den dafür kalkulierten Herstellkosten (= faire, leis-

tungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/X-K 5/X-K

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMrM gem. Pkt. 6.1.3.1 unverändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp [ml 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [m/AT] 4,23 unverändert

progn. LK/m3-VT [€fm3] 10,91 unverändert

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 697,29 unverändert

abrechenbare LK/m3-VT [€fm3] 10,91 unverändert

abrechenbare LK/m-VT [€flfm] 697,29 unverändert

o Szenario 2 (vgl. Szenario 2 bei ÖN B 2203-1):
A: effektive Abschlagslänge ~ prognostizierte Abschlagslänge gern. Bauver-

trag, d.h. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungs-
erbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gern. Bauvertrag, d.h. keine Men-
genänderung der Stützmaßnahmen

ad 2A11 - effektive AbschlaQslänQe < proQnostizierte AbschlaQslänQe:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt eine Reduktion der Abschlagslänge gegenc

über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gern. Abschlagslän-
genbereich (Oi gern. LAST-Modell in Analogie zur ÖN B 2203-1) prognostizierend festge-
legt wurde. Hier entsteht das Problem, dass sich die effektive VT-Geschwindigkeit gegen-

über der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (entspricht der garantierten VT-
Geschwindigkeit gern. Bauvertrag) verringert und sich daher der Aufwandswert bzw. die
daraus resultierenden Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en) aufgrund der an Gewich-

tung gewinnenden anteiligen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, etc. sowie beim konventio-
nellen Sprengvortrieb verordnet durchzuführender Bewetterung nach der Sprengung (vor-
triebsbedingte Stillstandszeiten) innerhalb des Abschlagszyklus ungünstiger auf den m-VT

bzw. m3-VT des Ausbruchs umlegen. Dies führt in der Vergütung der klassenspezifischen
Ausbruchsposition zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN, den dieser mit
einem Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig höherer 1. Ordnungszahl (Wechsel

des Abschlagslängenbereichs - oi ») abzuwenden versucht (~ faire, leistungsgerech-
te Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/X-K 5/X-K

lABSCHLAGIm] 1,70 1,31 S lABSCHLAGS 1,70

StMrM gem. Pkt. 6.1.3.1 unverändert
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512

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp [m] 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [m/AT] 4,23 3,99 S VVKL S 4,23

progn. L1<1m3-VT[€1m3] 10,91 S 12,52

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 697,29 S 800,26

abrechenbare LK/m3-VT [€/m3] 10,91 10,91

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 697,29 697,29

Im gegenständlichen Sachverhalt verringert sich die effektive VT-Geschwindigkeit gegen-
über der prognostizierten VT-Geschwindigkeit (vertraglich garantierte VT-Geschwindigkeit

gern. Bauvertrag), was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kos-
ten der Bst. während des Vortriebs zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN

führt, da das LAST-Modell hierfür keine Anpassung der anteilig abrechenbaren Vortriebs-

zeit vorsieht (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).

nach LAST:
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23Ifm/AT * 28AT/30KT) x 34,03 Mah/m-VT* 100 Ifm: (34,03

Mah/m-VT * 100 Ifm) = 100 Ifm : (4,23Ifm/AT * 28AT/30KT) = 25,33 KT

nach ÖN B 2203-1 (im Veraleich):
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) = 25,33 KT
(bzw. entspr. auf die Änderung der Abschlagslänge - min lABSCHLAG = 1,31 m - abgestimmt neu

kalkulierte VT -Geschwindigkeit)

BZsneu [KT]= 100 Ifm: (3,99/fm/AT* 28AT/30KT) = 26,85 KT

ad 2A12 - effektive Abschlaaslänae > proQnostizierte Abschlaaslänae:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt eine Vergrößerung der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gern. Abschlagslän-
genbereich (Oz' gern. LAST -Modell in Analogie zur ÖN B 2203-1) prognostizierend festge-

legt wurde. In diesem Fall bewirkt dies einen Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig
kleinerer 1. Ordnungszahl (Wechsel des Abschlagslängenbereichs - oz' «).

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
Da die Stützmaßnahmen innerhalb einer VKL auf das spezif. Gebirgsverhalten abgestimmt wer-
den müssen, jedoch die einschlägigen Leistungspositionen unabhängig von der jeweiligen VKL
im LV ausgeschrieben sind, enthalten diese Leistungspositionen dem Modelltenor entsprechend
in artspezifischer Unterscheidung die Kostenarten Lohn - den monetär bewerteten "Regelein-
bau"-Lohnaufwand - und Material (angemessene Preisbildung gern. ÖN B 2061512

). Die leis-

siehe ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9.1.2, Seite 13

Seite 250



Kapitel6 Alternative Modelle

tungsabhängige Vergütung erfolgt nach effektiver Aufmaßfeststellung gem. ÖN B 2203-
1/Pkt. 5.5.2.5 unabhängig zur VKL.

An dieser Stelle ist zur diesbzgl. kalkulatorischen Generierung der klassenunabhängigen "Re-
geleinbau"-Aufwandswerte der artdifferenten Stützmaßnahmen anzumerken, dass die vertraglich
festzulegenden - eigentlich im Sinne zu handhabender. klassenspezifisch variabler - Aufwands-
werte der Stützmaßnahmen für die dynamische Anpassung der abrechenbaren Vortriebszeit
(über den monatlichen Lohnstundenvergleich) identisch zu den in der (Vor-)Kalkulation (K7-Blatt,
Detailkalkulation) enthaltenen klassenunabhängigen Aufwandswerten in den betrf. Leistungspo-
sitionen der StOtzmaßnahmen sind (= klassenunabhängige "Regeleinbau"-Aufwandswerte
der artdifferenten Stützmaßnahmen mit Gültigkeit in jeder VKL für den monatlichen Lohn-
stundenvergleich). Die Gründe dafür liegen einerseits in der vertraglich geforderten Angemes-
senheit der Aufwandswerte im zusammenhängenden Einklang mit den zu bildenden EinzeIlohn-
kosten in den entsprechenden Leistungspositionen der Stützmaßnahmen It. Kalkulation und an-
dererseits zur Vorbeugung etwaiger Komplexitäten bei der Abrechnung sowie aufgrund der Ein-
fachheit und der Reduktion des Arbeitsaufwandes für beide Vertragsparteien bei der Abwicklung
von Zusatzangeboten.
Somit entsteht im Zuge des LAST-Modells bei der kalkulatorischen Generierung der klassenu-
nabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswerte die gleiche Problematik wie bereits bei der Analyse
und den kritischen Anmerkungen der SN SIA 198 beschrieben (vgl. Pkt 5.2.3.5.21siehe Abbildung
5-42).

In den folgenden Szenarien I und II wird wieder im Vergleich zur VT -Klassifikation ink!. klassi-
schem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 vorausgesetzt, dass die Be-
wertungsfläche (AB), das Übermaß (üm) und das Überprofil (üp) konstant sind und lediglich eine
artreine bzw. eine artdifferente Mengenänderung in den Stützmaßnahmen eintritt. Die Aus-
wirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit vom Geltungs-
bereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/X-K beschrieben.

o Szenario I (vgl. Szenario 3 bei ÖN B 2203-1):
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauvertrag, d.h.
keine Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungserbrin-

gung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen ~ prognostizier-
te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. Mengen-

änderung der Stützmaßnahmen

-. artreine Mengenänderung - tatsächliche MenQe der Stützmaßnahmen < bzw. >
DroQnostizierte MenQe der Stützmaßnahmen:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt bzw. erzwingt vor Ort den Einbau einer redu-
zierten bzw. erhöhten Menge an Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, als tür die entspr.
VKL prognostiziert wurde. In diesem Szenario weichen die effektiv eingebauten Stützmaß-

nahmen von den unter Pkt. 6.1.3.1 prognostizierten Stützmaßnahmen mengenmäßig (pro
m-VT) ab, es bleibt jedoch der Einheitspreis des Ausbruchs, der jeweiligen Stützmaßnah-

me und die garantierte VT-Leistuhg der VKL unverändert (wie bei der ursprüngl. Intention

der ÖN B 2203-1 innerhalb des Geltungsbereiches). Die Mengenänderung der Stützmaß-
nahmen wird durch Vordersatzanpassung der entspr. Leistungsposition im LV berücksich-

tigt (siehe Pkt. 6.1.3.4.2), die diesbzgl. leistungsabhängige Vergütung erfolgt in Unter-
scheidung:
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keine Umlage eines Differenz-Aufwandswertes in den Ausbruch im luge der kalku-

latorischen Generierung eines klassenunabhängigen "Regeleinbau"-

Aufwandswertes (= faire, leistungsgerechte Vergütung)
Umlage eines Differenz-Aufwandswertes in den Ausbruch aufgrund der kalkulatori-

schen Generierung eines klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes (~

faire, leistungsgerechte Vergütung)

Bildung eines gemittelten klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes (~
faire, leistungsgerechte Vergütung)

Da sich eine Mengenänderung der Stützmaßnahmen auf die VT-Geschwindigkeit bzw. -

Leistung kritisch auswirkt, wird diese Änderung der Menge an Stützmittel und lusatzmaß-
nahmen durch Berücksichtigung der Änderung ihrer anteiligen Lohnstunden pro m-VT bei
der Ermittlung der anteilig abrechenbaren Vortriebszeit für die leistungsabhängige Vergü-

tung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs gem. der dargestellten mathema-

tischen Beziehung unter Pkt. 6.1.2.1 erfasst (= faire, leistungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter
Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/X-K 5/X-K

lABSCHLAG [ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 6.1.3.1 artrein verändert

plangern. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp [ml 0,25 konst.

4,23 abrechenbare VT-Zeit mo-
VT-Geschwindigkeit [rn/AT]

- natlich anpassbar

o Szenario II (vgl. Szenario 5 bei ÖN B 2203-1 ):
Leistungsänderung in den Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, d.h. Art und

Menge der Stützmaßnahmen vor Ort ~ Art und Menge der Stützmaßnahmen gem.

Bauvertrag

-+ artdifferente Mengenänderung - tatsächliche Art (und MenQe) der Stützmaßnah-
men < bzw. > proQnostizierte Art (und Menae) der Stützmaßnahmen:
Das vorhandenen Gebirgsverhalten erzwingt eine Änderung der Art und u.a. auch eine ev.

begleitende Änderung der Menge der Stützmaßnahmen gegenüber jenen, die für die
entspr. VKL prognostizierend zur VT-Klassifikation zugrunde gelegt wurden. lufolge sei bi-
ger, wie bereits bei der VT -Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels

Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 durchgeführten Artänderung in den Stützmaßnahmen
(vermörtelte Spieße anstatt der ursprünglich prognostizierten unvermörtelten Spieße) ist
bei dieser Simulation über die diesbzgl. Auswirkungen infolge der Anwendung des LAST-

Modells mehr Aufschluss zu erlangen.

Die Berechnung der kalkulierten Lohnstunden pro m-VT für die Prognosemenge des Be-
darfs an Stützmaßnahmen (siehe Pkt. 6.1.3.4.2!fabelle 6-6) stellt wiederum die Bezugs-
quelle dar. Der neuerliche Vergleich der kalkulierten Soll-Lohnstunden pro tatsächlichem

m-VT mit den Sollte-Lohnstunden pro m-VT auf Basis der Art- und Mengenänderung in
den Stützmaßnahmen liefert die Grundlage für die Anpassung der im Vertrag ursprünglich
auf die Prognosemenge der Stützmaßnahmen garantierten VT-Geschwindigkeiten bzw. -

Leistungen.
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Pos. Name: Menge Men- MahNE: Mahlm- 1: Mahlm- [%]: VYKL 5/X-K

-Nr.: gen-EH: VT: VT: [Ifm/An:

Ausbruch:

Ausbruch 5/X-K 63,94 m3/1fm 0,2020
69,051

13,95
63,94

1: Lohnstunden I m-VT des Ausbruchs: 13,95 ---
Stützmaßnahmen (uneingeschränkt veränderlich!):

Swellex-Anker, 1=2,00m --- Stk.llfm

SN-Mörtelanker, 1=4,OOm 4,12 Stk.llfm 0,2583 1,06

SN-Mörtelanker, 1=6,OOm 3,53 Stk.llfm 0,3500 1,24

Ortsbrustanker (Anzahl) im
Stk.llfm---

Abschlag

Vers. Ankerplatte für
Stk.llfm---

Ortsbrustanker ohne Vorsp.

Baustahlgitter, 1. Lage 19,26 m2/1fm 0,0920 1,06 1,88

Baustahlgitter, 2. Lage 19,26 m2/1fm 0,0575 1,06 1,17

Zusatz- u. Ortsbrustbeweh- --- m2/1fm 1,17
rung

Ausbaubogen 11,33 m/lfm 0,1100 1,06 1,32

Spritzbeton, Kalotte
4,81 m3/1fm 0,8889 1,06 4,54

d=0,25m

Spritzbeton, Ortsbrust
1,74 m3/1fm 0,8889 1,17 1,81

d=0,05m

Spieße unvermörtelt,
Stk.llfm 0,2500--- ---

1=6,OOm

Spieße vermörtelt,
28,24 Stk./Ifm 0,3900 11,01

1=6,OOm

1: Lohnstunden der Stützmaßnahmen I m-VT: 24,03 ---
1: Lohnstunden I m-VT auf Basis der tatsächlichen Menge: 37,98 + 11,61 (3,79)

1: Lohnstunden 1m-VT auf Basis der Prognosemenge (= Soll): 34,03 100,00 4,23

Tabelle 6-8: (Sollte-)Lohnstunden / m-VT der VKL 5/X-K auf Basis einer Art- und Mengenänderung
in den Stützmaßnahmen

Die Anpassung der abrechenbaren anteiligen Vortriebszeit hinsichtlich einer leistungsab-

hängigen Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs lässt sich im Ver-
gleich zur VT -Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl
gern. ÖN B 2203-1 wie folgt darstellen:

nach LAST:
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23Ifm/AT * 28AT/30KT) x 37,98 Mah/m-VT* 100 Ifm : (34,03

Mah/m-VT * 100 Ifm) = 28,27 KT

nach ÖN B 2203-1 (im Verqleich):

(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) = 25,33 KT
(bzw. entspr. auf die Änderung der Art und Menge der Stützmaßnahmen abgestimmte, neu

kalkulierte VT -Geschwindigkeit)

BZs neu [KT]= 100 lfm : (3,79 IfmlAT * 28AT /30KT) = 28,27 KT
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, (= faire, leistungsgerechte Vergütung). Es ist lediglich anzu.-
merken, dass geändert anfallende unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingte Still-
standszeiten, etc. zufolge Art- und Mengenänderung der Stützmaßnahmen innerhalb einer
VKL bei der Vergütung der zugehörigen LP des Ausbruchs nicht leistungsgerecht abgegol-
ten werden, da im fixierten Einheitspreis des Ausbruchs der zugehörigen VKL die aus den
progn. Stützmaßnahmen zugrunde liegenden unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbe-
dingte Stillstandszeiten, etc. enthalten sind.

• Mehrausbruch:

o Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes (üm):

siehe einleitend dem Sinn nach Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch;

Nach Berechnung der maßgebenden Daten für die VKL 5/X-K unter Beibehaltung aller Kalkulati-
onsgrundlagen und -annahmen lässt sich für die zu untersuchende Gebrauchsnotwendigkeit des
in der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 festgehaltenen Regulativs bei der Anwendung des LAST-
Modells folgende Situation darstellen:

-lags. \,\ pImgoD. V_ V_ Va1iebs- VI,..,. ~ l.t.Ilnmœ AMahI 'Mahl Ahtnl '",,"I , '\sul , Llo-"..VIIilgepil1gem. -geschw-bllgeschw. =: .....,fAT IIll-VI I .... VI iH_Slilmaliit _Ill-VI
~VI RoPVT (AiobIucO) llegel-VT""""Im'A""... lfOIl . lOH (A1Iibruch)

~] [\] (m') [lm'An ~m'An (m'lAn (m'/AT] lMaMm) lMahln'J 1-] [MaMlm) )MaMII'I lMaMn'I I€.ImJ [€.Im] [\) Itl\n'] [tl\n'] [tl\n']
VoialIoades_11l,) belpcg1101lJzirl!r_und Z1lsIIm.dl .. , __ g.

VI<l 5 I X~ u" O,lllIm I.lll 0.1lI\ 63.94
"""""m."""",

4,l3 292~ Vll.511 3411lT7 0,4928 13~ 31,1lI19 O~ O.29lll 697~ 0,00 O,IlI\ IllD 0,00 Il~

u" O.I95m I,lll 3,01\ 65,116 ~18 ~ID 296.65 m,oo 34,œl O,~ 14,2Zl2 31)'648 0,20112 0,2652 m,I6 Im I,m Ilm ~,119 ID,II
u" O,2;1m I,lll 4,76'J. œ,œ ~14 4,03 298,10 m,04 34,8148 O,WI 14,"'7 31~1 0,2110O 0,2ll21 7ll,l3 2494 3,511\ ID,lll ~,IO Illl
u,' t O,500m I,lll 12~ 72,21 111 1,68 318,49 2116.94 l16,zm 0,4161I 15;1811 31.8M7 0,1982 0,26lô 16!,11 7194 10;Jl'4 8,91 ~,19 Ilœ
u" t O,7&lm I,lll 21,41\ 7/,63 1,82 1,1I 318,17 296,1ll 37,6782 0.45ili 16~ ~~ 0,1962 O~ 816,69 119.~ 17,12\ 8,81 ~,29 IQ,il
u,. t 1,lXXlm I,lll :I)~ 83,25 3,68 2,11I 3'l1,ro :1)6,31 39,1:11'1 0,4394 17.291l1 ~,8392 0,1942 0.2~ 8M,III 167.61 24,04\ 9,71 ~.39 IlI,I9
u" t l,355m I,ro (3,21\ 91,51 1,82 l,lO 34lI,63 319,37 41~ 0,4Z!Il 18,7358 'l2JMI 0,1918 0,2:ll\ lll6,11I 2:19,;1 34,35\ 1,61 ~,I 111,II

u,' O,OIllm I,ro ~.Ol\ 1l1,01 4,10 4,16 2116,26 2116,62 33.el! 0,4995 13,59&3 19m1 0$I2B O,i!IflI 671~1 -17,49 -2,1\ IlU 0,04 Ilil
u" O,lXXlm I,ro .3,11\ 61,95 4,10 4,16 2116,00 ilO,(3 33,œ2S 0,4999 13,5918 19/l101 0$129 O.29ro 671>1 -17,ro ~,S4\ Ill5 0,05 IllI

VI<l 5 I X~ u,' Q,loom I~I 0,1lI\ 63,94 1,1I 4,l3 m,52 255,14 3&,Œ11 0,5226 16,0053 31,1lI19 0,2318 O.29lll lIIO,l6 102,97 14,71\ 11,51 1,49 12,ll

u" t a,l95m 1,31 3,01\ 65,116 3,68 ~ID 279,72 259,31 3&,5155 0,148 16~107 31)'648 0,2296 0,2852 815,53 118.24 16,96\ l1,a 1,18 11,1I
u,' t O,2;Jm 1,31 4,76'J. œ,œ 1,10 4,03 ilIl,55 ilI1,I7 116,!ml 0,115 16,51ll1 31,371\1 0,Z!!rl 0,2ll21 lI2I,D1 1:11,72 18,75\ 11,47 1.31 11,1I
u" t O,SOOm 1,31 12~ 72.21 1,14 1,611 290,62 Vll,32 38,4650 0,4955 I1ßlll1 31.8M7 0,2268 O~ 180,\1 183,22 ilI.2B'o 11,14 1,24 I~II
u,. t 0,15Om 1,31 21,41\ 7/,63 3,10 1,1I '£/J,51 279,34 411,0176 0,48)) 18,673i ~~ 0,22(3 O~ llI,I7 236,38 33)11\ 11,12 1,12 Il,Ill
u" t t,lXXlm I~I :I)~ 83,25 I,q 2,11I 318,38 31825 41,511I9 O..a!lI 19,7497 21,8392 0,Z!17 0,2~ 187~1 290~ 41ß2\ 11,D9 0)19 11,81
u,' t l,355m I~I 43,21\ 91,51 l,lI l,lO 320,:1) :IlO,31 (3,9:E3 O,~ ~,3556 Z!f{IJI 0.2187 0,2:ll\ 1.Il61,18 370,49 53,13\ ID,13 Oß:! 11,68

u" 0,000. 1,31 ~ßI\ 1l1,01 4,Il6 4,16 271,811 251,47 35,5100 0>296 15,6137 19m1 0,23ill O.29lô l8O,68 83.39 11,96\ 11,14 1>5 Il,51

u,' O,OOOm 1~1 -3,11\ 61,1\6 4,Il6 4,16 271,Ill 251,29 35,5Œll 0>300 15,6llI2 19/l101 0,23:ll O,29ro l8O,68 83,17 11~ 11,10 1>5 Il,!II

Tabelle 6-9: Übersicht maßgebender Daten bei Variation des Übermaßes auf Basis des prognosti-
zierten Regelvortriebs der VKL S/X-K

Anm.: Spalte ß-% auf Regel-VT entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeI-
lohnkosten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - Abweichungsbandbreite :t 6%)

Jegliche Erhöhung des prognostizierten Übermaßes wirkt sich in der Leistungserbringung, wie in
Tabelle 6-9 veranschaulicht, für den AN in Bezug auf den prognostizierten Regelvortrieb der VKL
5/X-K nachteilig aus. In der Vergütung der klassenspezifischen LP des Ausbruchs führt dies je-
doch unter Beachtung des in Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch gemachten, vereinfachten Ansatzes
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weitgehend zu einem Vorteil des AN und zu einem Nachteil des AG, wie das nachstehende Bsp.
zeigt:

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb

(+ 3,00% AAUSBRUCHprog):

Klassifikation (VKL) 5/X-K 5/X-K

lABSCHLAG[ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 6.1.3.1 unverändert

plangern. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 ~ 65,86

üm[m] 0,10 ~ 0,195

üp [ml 0,25 konst.

VT-Geschwindigkeit [rn/AT] 4,23 Si 4,10 (bzw. 4,18)

progn. LK/m3-VT [€1m3] 10,91 Si 10,80

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 697,29 ~ 711,16

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 10,91 10,91

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 697,29 ~ 718,53

(vgl. zu ÖN B 2203-1 - diese Auswirkungen stellen sich beim modifizierten Regelvortrieb lABSCHLAG= 1,31 m bei der

Erhöhung des Übermaßes nicht ein)

Die Auswirkung im Ausbruch und in den Stützmaßnahmen zufolge der üm-Erhöhung (für z.B. üm
= 0,195 m > ümprog. = 0,10 m) bei den Sollte-Lohnstunden pro m-VT hinsichtlich der anteilig abre-
chenbaren Vortriebszeit der VKL 5/X-K für eine leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Kos-
ten der Bst. während des Vortriebs zeigt sich - im Vergleich zur ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 - wie
folgt:

Pos. Name: Menge Men- MahNE: Mah/m- 1: Mahlm- ["10]: VVKL 5/X-K

-Nr.: gen-EH: VT: VT: [Ifm/An:

Ausbruch:

Ausbruch 5/X-K 65,86 m3/1fm 0,2020
69,05/

14,37
63,94

1: Lohnstunden I m-VT des Ausbruchs: 14,37 ---
Stützmaßnahmen:

Swellex-Anker, 1=2,OOm --- Stk./lfm

SN-Mörtel anker, 1=4,00m 4,12 Stk./Ifm 0,2583 1,06

SN-Mörtelanker, 1=6,00m 3,53 Stk./lfm 0,3500 1,24

Ortsbrustanker (Anzahl) im
Stk./lfm---

Abschlag

Vers. Ankerplatte für
Stk./lfm---

Ortsbrustanker ohne Vorsp.

Baustahlgitter, 1. Lage 19,56 m2/1fm 0,0920 1,06 1,91

Baustahlgitter, 2. Lage 19,56 m211fm 0,0575 1,06 1,19

Zusatz- u. Ortsbrustbeweh- --- m2/lfm 1,17
rung

Ausbaubogen .. m/lfm
., . .. ,

11,50 0,1100 1,06 1,34

Spritzbeton. Kalotte
4,89 m3/1fm 0,8889 1,06 4,61

d=O.25m

Spritzbeton, Ortsbrust 1,79 m3/1fm 0.8889 1,17 1,86
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Spieße unvermörtelt,

1=6,00m

Spieße vermörtelt,

1=6,00m

28,24 Stk.llfm 0,2500

Stk.llfm 0,3900

7,06

1: Lohnstunden der Stützmaßnahmen I m-VT:

E Lohnstunden / m-VT auf Basis der Prognosemenge (= Soll):

20,27

Tabelle 6-10: (80Ilte- )Lohnstunden/m-VT der VKL 5/X-K auf Basis der üm-Erhöhung (üm= 0,195 m)

nach LAST:
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

Blv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) X 34,64 Mah/m-VT* 100 Ifm
: (34,03 Mah/m-VT * 100 Ifm) = 25,78 KT

nach ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 (im Veraleich):
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

Blv [KT] = 100 Ifm : (4,10 Ifm/AT * 28AT/30KT) = 26,13 KT
(bzw. entspr. auf die Änderung des Übermaßes abgestimmte, neu kalkulierte VT-

Geschwindigkeit)

Blsneu [KT]= 100 Ifm: (4, 18/fm/AT* 28AT/30KT) = 25,63 KT

Bei Gegenüberstellung der anteilig abrechenbaren Vortriebszeiten nach LAST und ÖN B 2203-1
ist ersichtlich, dass das LAST-Modell für Mehrmassen des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen
aus dem tatsächlichen gegenüber dem prognostizierten Übermaß einen eingeschränkteren
Stützmaßnahmen-Puffer (es erfolgt gem. Modellgehalt keine Anpassung der vertrag!. festgeleg-
ten Aufwandswerte zufolge üm-Erhöhung) im Zuge einer leistungsgerechten Vergütung für die
zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs erwirkt; jedoch stellt sich hier LA. ebenfalls ein
Vorteil für den AN in den zur Vergütung gelangenden zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vor-
triebs (BZv = 25,78 KT) gegenüber der effektiven Situation (BZs neu = 25,63 KT) unter Beachtung
des in Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch gemachten, vereinfachten Ansatzes ein (die Aussage gilt
nicht für den modifizieren Regelvortrieb bei min lABSCHLAG = 1,31 m).

Bei Abminderung des Übermaßes in der Leistungserbringung sinken die Lohnstunden pro m-VT
bzw. die Einzellohnkosten pro m-VT gegenüber den prognostizierten Vorgaben des Regelvor-
triebs. Dies wirkt sich aber in der Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition unter
Beachtung des in Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch gemachten, vereinfachten Ansatzes zum Nachteil
des AN und zum Vorteil des AG aus, wie das nachstehende Bsp. zeigt:

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb

(- 3,00% AAUSBRUCHprog.):

Klassifikation (VKL) 5/X-K 5/X-K

lABSCHLAGlm] 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 6.1.3.1 unverändert

prangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 :S 62,01

Üm[m] 0,10. :S 0,003

üp[m] 0,25 konst.
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VT-Geschwindigkeit [m/AT] 4,23 ~ 4,36 (bzw. 4,30)

progn. LK/m3-VT [€1m3] 10,91 ~ 10,96

progn. LK/m-VT [€/Ifm] 697,29 S 679,81

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 10,91 10,91

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 697,29 S 676,53

(vgl. zu ÖN B 2203-1 - diese Auswirkungen stellen sich ebenfalls beim modifizierten Regelvortrieb lABSCHLAG = 1,31 m

bei der Abminderung des Übermaßes ein)

Die Auswirkung im Ausbruch und in den Stützmaßnahmen zufolge der üm-Abminderung (für z.B.
üm = 0,003 m < üm prog. = 0,10 m) bei den Sollte-Lohnstunden pro m-VT hinsichtlich der anteilig
abrechenbaren Vortriebszeit der VKL 5/X-K für eine leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb.
Kosten der Bst. während des Vortriebs zeigt sich - im Vergleich zur ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 -
wie folgt:

Pos. Name: Menge Men- MahNE: Mahlm- 1: Mahlm- [%]: VYKL5IX-K

-Nr.: gen-EH: VT: VT: [Ifm/An:

Ausbruch:

Ausbruch 5/X-K 62,01 m3/1fm 0,2020
69,05/

13,53
63,94

1: Lohnstunden / m-VT des Ausbruchs: 13,53 ---
Stützmaßnahmen:

Swellex-Anker, 1=2,OOm --- Stk.llfm

SN-Mörtelanker, 1=4,OOm 4,12 Stk.llfm 0,2583 1,06

SN-Mörtelanker, 1=6,OOm 3,53 Stk.llfm 0,3500 1,24

Ortsbrustanker (Anzahl) im
Stk.llfm---

Abschlag

Vers. Ankerplatte für
Stk.llfm---

Ortsbrustanker ohne Vorsp.

Baustahlgitter, 1. Lage 18,95 m21lfm 0,0920 1,06 1,85

Baustahlgitter, 2. Lage 18,95 m21lfm 0,0575 1,06 1,16

Zusatz- u. Ortsbrustbeweh- --- m21lfm 1,17
rung

Ausbaubogen 11,15 m/lfm 0,1100 1,06 1,30

Spritzbeton, Kalotte
4,74 m3/1fm 0,8889 1,06 4,47

d=O,25m

Spritzbeton, Ortsbrust
1,68 m3/1fm 0,8889 1,17 1,75

d=O,05m

Spieße unvermörtelt,
28,24 Stk./Ifm 0,2500 7,06

1=6,OOm

Spieße vermörtelt,
Stk.llfm 0,3900---

1=6,OOm

1: Lohnstunden der Stützmaßnahmen I m-VT: 19,89 ---
1: Lohnstunden I m-VT auf Basis der tatsächlichen Menge: 33,42 -1,79 (4,31)

~ Lohnstunden / m-VT auf Basis der Prognosemenge (= Soll): 34,03 100,00 4,23

Tabelle 6-11: (Sollte-)Lohnstundenlm-VT der VKL 5f)(-K auf Basis der üm-Abminderung (üm = 0,003
m)
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nach LAST:
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)
BZv [KT] = 100 Ifm : (4,23 Ifm/AT * 28AT/30KT) X 33,42 Mah/m-VT* 100 Ifm
: (34,03 Mah/m-VT * 100 Ifm) = 24,88 KT

nach ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.1 (im Veraleich):
(bei fiktiver Annahme der aufgefahrenen Strecke in der VKL 5/X-K von 100 Ifm)

BZv [KT] = 100 Ifm : (4,36Ifm/AT * 28AT/30KT) = 24,57 KT
(bzw. entspr. auf die Änderung des Übermaßes abgestimmte, neu kalkulierte VT-

Geschwindigkeit)
BZsneu [KT]= 100 Ifm : (4,30 Ifm/AT* 28AT/30KT) = 24,92 KT

Bei Gegenüberstellung der anteilig ab rechen baren Vortriebszeiten nach LAST und ÖN B 2203-1
ist ersichtlich, das das LAST-Modell für Mindermassen des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen
aus dem tatsächlichen gegenüber dem prognostizierten Übermaß ebenfalls einen eingeschränk-
teren Stützmaßnahmen-Puffer (es erfolgt gern. Modelltenor keine Anpassung der vertrag!. fest-
gelegten Aufwandswerte zufolge üm-Abminderung) im Zuge einer leistungsgerechten Vergütung
für die zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs erwirkt; jedoch stellt sich hier LA. ebenfalls
ein Nachteil für den AN in den zur Vergütung gelangenden zeitgeb. Kosten der Bst. während des
Vortriebs (BZv = 24,88 KT) gegenüber der effektiven Situation (BZs neu = 24,92 KT) unter Beach-
tung des in Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch gemachten, vereinfachten Ansatzes ein (die Aussage
gilt nicht für den modifizieren Regelvortrieb bei min. lABSCHLAG= 1,31 m).

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur Grenzfläche A:
siehe Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1.3.5.2/Bergwassererschwernis;

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.):
Die zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs werden bei der Anwendung des LAST-
Modells nach dem selben Prinzip anhand der LV-Position II (Vorhalteposition) It. Bauzeitmodell
gern. ÖN B 2203-1 (siehe Abbildung 5-5), durch die vertraglich ermöglichte Dynamik an hand der
Steuerung des Vordersatzes unter Einfluss der tatsächlichen VKL-Verteilung mit dem im Vergü-
tungsmodell LAST integrierten Algorithmus anpassbar vergütet.

Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen VKL getrennt beinhaltender, konventioneller
Lösemethoden Bagger- und Sprengabbau im zyklischen Vortrieb zeigt diese Kombination auch
bei der Anwendung des LAST-Modells wiederum die gleichen Auswirkungen auf die (Vor-)

513 in Richtigstellung zu Purrer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
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Kalkulation und Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs aufgrund
des veränderlichen Baugrunds (siehe Pkt. 5.1.3.5.2).

B.) Fortsetzunader Veraütunassituationbei der Anwendunades LAST-Modells
(Vergleichsbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 inkl. klassischem VMod
mittels Stützmittelzahl (OZI) bei neuklassifizierter Stützmittelzahl außerhalb einer VKL
gem. normkonformer VKL-Matrix)

Bei der Anwendung des LAST wird aufgrund der speziellen Charakteristik dieser VT-
Klassifikation ink!. formuliertem Vergütungsmodell - zwar fußend auf der ÖN B 2203-1, jedoch
ohne Gebrauch der Stützmittelzahl - im Vergleich zur VT -Klassifikation ink!. klassischem Vergü-
tungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 die Anzahl der für die Vertragsabwick-
lung erforderlichen VKL auf jeweils eine VKL im benötigten Abschlagslängenbereich, die
sodann das spezif. Gebirgsverhalten in der zugrunde liegenden techno Lösemethode ab-
zudecken versucht, reduziert.
Die Wahrscheinlichkeit des Antreffens von vertraglich nicht vereinbarten VKL wird dadurch be-
deutend minimiert (Entfall einer Anwendung des Extrapolationsregulativs der ÖN B 2203-1).

C.) Fazitder Veraütunassituation

• Lohnkosten der Bst. während des Vortriebs:
In der Abbildung 6-9 und in der Abbildung 6-10 ist für die Änderung der Abschlagslänge und die
Mengenänderung der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen die systemintegrierte Dynamik der Ver-
laufsanpassung in der Erlössituation der Lohnstunden pro m-VT infolge einer der leistungsab-
hängigen Vergütung bei der Anwendung des LAST-Modells (unabhängig des Anwendungstyps)
im Vergleich zur VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl
gern. ÖN B 2203-1 dargestellt:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Bei der Anwendung des LAST-Modells entsteht einerseits aufgrund der Änderung
der Abschlagslänge über den festgelegten Abschlagslängenbereich der VKL
hinaus ebenfalls ein sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohnstun-
den [Mah/m-VT] infolge einer leistungsabhängigen Vergütung der VKL samt
behafteter Stützmaßnahmen (mengenabhängige kalkulatorische Trennung der
klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch
und Stützmaßnahmen), jedoch wird dieser um den entstehenden Lohnstunden-
Differenzbetrag in der VKL bzw. im Ausbruch zufolge der theoretisch möglichen
Reduktion der Abschlagslänge im zulässigen Abschlagslängenbereich konstant
gehalten514

•

514 in Richtigstellung zu Purrer (1999) in Felsbau Nr. 3, Seite 185

Seite 259



Alternative Modelle Kapitel6

Abschlags-
länge [mlo
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o
N

12,3736
Ausbruch

VKL4/X-K

o
0>.

o
Q).

33,0000

36,0000

13,0000

32,4555
- -.. (VKL4/S,91)
32,0000- ....1 StMT-'f __

~ -- - -- -(OZ" < 5,91)- - --=..,.
Festlegu des
Ausbruch

C).....~

-1~
I
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I
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I
I
I

I--I 'dSIAf"._
I 34,0277 -_
r----(VI<l5l5,.')

Vergleich LAST-Modell vs. klassisches VMod gem.ÖN
B 2203-1 - sprunghafter Verlauf in der Erlössituation
der Lohnstunden [Mah/m-VT] außerhalb des klassifi-
zierten Abschlagslängenbereichs It. ÖN B 2203-1 bei
Anwendung des LAST -Modells
(Darstellungsbezug: "fiktive" OZIl = konst.)

Andererseits ist ein
linear stetiger Ver-
lauf in der Erlössitu-
ation der Lohnstun-
den [Mah/m-VT] infol-
ge einer leistungsab-
hängigen Vergütung
der Stützmaßnah-
men unter Berück-
sichtigung von Art-
und Mengenände-
rungen innerhalb
des Abschlagslän-
genbereichs durch
das Modell bis zum
konstanten Vergü-
tungssprung infolge
eines Wechsels des

Abschlagslängenbe-
reiches vorgegeben
(vgl. unstetiger Verlauf
in der Erlössituation
der Lohnstunden
[Mah/m-VT] infolge

der leistungsabhängigen Vergütung der VKL innerhalb des Abschlagslängenbe-
reichs bei der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels Stütz-
mitteizahl gern. ÖN B 2203-1).
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Abbildung 6-9:

o ad Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
Bei der Anwendung des LAST-Modells ändert sich durch eine ev. eintretende Art-
und Mengenänderung in den Stützmaßnahmen auf Basis einer theoretisch
möglichen, uneingeschränkt veränderlichen Bandbreite innerhalb des festgelegten
Abschlagslängenbereichs der Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
[Mah/m-VT] durch die systemimmanente Vorgabe (mengenabhängige Anpas-
sung der Sollte-Lohnstunden pro m-VT unter Berücksichtigung der vertraglich
festgelegten Regeleinbau-Aufwandswerte515 der artdifferenten Stützmaßnahmen)
infolge einer leistungsabhängigen Vergütung derselben linear stetig, d.h. es ent-
steht kein sprunghafter Verlauf wie im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. klas-
sischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 zufolge VKL-
Abgrenzung.

515 Anm. des Verfassers: zumeist gemittelte Aufwandswerte im Zuge der Problematik der kalkulatorischen Gene-
rierung der klassenunabhängigen Regeleinbau-Aufwandswerte;
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Abbildung 6-10: Vergleich LAST-Modell VS. klassisches VMod gern. ÖN
B 2203-1 - linear stetiger Verlauf in der Erlössituation
der Lohnstunden [Mah/m-VT] innerhalb des klassifi-
zierten Abschlagslängenbereichs It. ÖN B 2003-1 bei
Anwendung des LAST -Modells
(Darstellungsbezug: oi = konst.)

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) während
des Vortriebs:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Eine zulässige Änderung der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängen-
bereich ändert auch bei der Anwendung des LAST-Modells den Verlauf der Erlös-
situation der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs nicht (trotz Beeinflus-
sung der vertraglich garantierten Soll-Lohnstundenvorgabe [Mah/m-VT] bzw. VT-
Geschwindigkeit [rn/AT]); erst bei Wechsel des Abschlagslängenbereiches
(VKL-Wechsel) kommt es im Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der
Bst. während des Vortriebs zu einem systemimmanenten Vergütungssprung,
wie in den Gleichungen unter Pkt. 6.1.2.1 vorgegeben.

o ad Art und Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
Durch die alleinige Art- und Mengenänderung in den Stützmaßnahmen im
klassifizierten Abschlagslängenbereich kommt es im Verlauf in der Erlössitua-
tion der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs auf Basis der zuvor
mehrmalig dargestellten Gleichung zu keinem Vergütungssprung. (Die anteilige
Anpassung des Vordersatzes der diesbzgl. Vorhalteposition erfolgt über die zeit-
abhängigen Anteile des zusätzlichen oder reduzierten Einbaus der Stützmaßnah-
men von der zugrunde liegenden, abschlagslängenbereich-bezogenen VKL unter
Anwendung der Gleichungen unter Pkt. 6.1.2.1; der Verlauf der Erlössituation
bleibt bei der Anwendung des LAST-Modells bezogen auf die jeweilige VKL unter
Ausschluss eines VKL-Wechsels linear.)
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......................................................

.\1111111..........................................................................................................................................................................................................

• 11!lmlll~~:{,'i.
Dies hat u.a auch zur Konsequenz, dass ev. eintretende VKL-bestimmende, aus der Prognose
vorhersehbare Leistungsänderungen im Ausbruch und in den Stützmaßnahmen nicht mehr ge-
meinsam betrachtet werden müssen und daher zumindest auf Basis der Art- und Mengenän-
derungen in den Stützmaßnahmen die leistungsabhängige Vergütung des AN monatlich
schlussrechnungmäßig gewährleistet wird. Die vertragliche Vortriebszeit kann dadurch im
Vergleich zur VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern.
ÖN B 2203-1 mit jeder Abschlagsrechnung eindeutiger berechnet werden. Unabhängig davon
bleibt dem AN das Recht gewahrt, ev. Mehrkostenansprüche zufolge Matrix-bestimmender Leis-
tungsänderung v.a. im Ausbruch ink!. der auch davon abhängigen zeitgeb. Kosten der Bst. wäh-
rend des Vortriebs geltend zu machen.

6.1.4 Zusammenfassung
6.1.4.1 Gebirgscharakter~sierung (geotechnische Klassifikation)

siehe Pkt. 5.1.4.1

6.1.4.2 Vortriebsklassifikation

Der LAST ist als äquivalentes Modell zur Vortriebsklassifizierung und speziell zur Regelung der
leistungsabhängigen Vergütung im Sinne der ÖN B 2203-1 anzusehen, da es ebenso der konse-
quenten Anwendung einer an die Gebirgsverhältnisse flexibel anpassbaren Tunnelbaumethode
entgegen kommt und mitunter der Zwang der eng begrenzten Stützmaßnahmenabgrenzung
durch den Modellcharakter hinsichtlich der ansonsten entstehenden, nicht kalkulierbaren wirt-
schaftlichen Risiken seitens des Bieters bzw. des künftigen AN entfällt.
Zur Gewährleistung einer leistungsabhängigen Vergütung ist im Zusammenhang mit der Anwen-
dung des LAST-Modells die Kalkulationsempfehlung - verbunden mit einer klaren Risikozuord-
nung bei Abweichung gegenüber dieser Empfehlung - in den einschlägigen Bestimmungen ver-
traglich zu vereinbaren, dass in den einzelnen LV-Positionen der klassenunabhängigen Stütz-
maßnahmen angemessene Einzellohnkosten (anhand einer kalkulatorischen Generierung eines
klassenunabhängigen "Regeleinbau"-Aufwandswertes) einzukalkulieren sind. Die Baupreisbil-
dung der klassenspezifischen LV-Positionen des Ausbruchs hat neben den reinen Ausbruchstä-
tigkeiten auch die erforderlichen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingten Stillstands-
zeiten, etc. für die progn. Stützmaßnahmen zu berücksichtigen.

~ zusammengefasstes Ablaufschema der Vortriebsklassifikation in Anlehnung an die ÖN
B 2203-1 unter äquivalenter Anwendung des Vergütungsmodells LAST:

o 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage
der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens
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--. Vorteil(e):
• geringe Anzahl an VKL (geringer Arbeitsaufwand beider Vertragsparteien

im Zuge der Vertragsabwicklung)
• mengenabhängige kalkulatorische Trennung der klassenspezifischen

und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und
Stützmaßnahmen (diesbzgl. vertragliche Empfehlung Voraussetzung)

--. Problem(e):
• kalkulatorische Generierungklassenunabhängiger "Regeleinbau"-

Aufwandswerte für die Stützmaßnahmen

o Ausbaufestlegung(en) - ohne wirtschaftliches Interesse

o keine eigenständige Neuklassifikation jedes einzelnen Abschlags für die Ver-
gütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens (Anm.: vertragliche
Vorgabe von Regeleinbau-Aufwandswerten der Stützmaßnahmen als Alternative
zur Anwendung der Bewertungsfaktoren, somit der Stützmittelzahl)

--. Vorteil(e):
• It. bekannt erwartbarer Abweichungsszenarien (u.a. VKL-bestimmende

Leistungsänderungen) aus der Prognose gewähren die formulierten Ent-
geltanpassungsmechanismen z.T. ein Nachfahren der tatsächlich er-
forderlich werdenden Lohnkosten
(Anpassung begünstigt durch eine vorhandene mengengebundene, kalku-
latorische Trennung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen
Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen)

• z.T. dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs und der Stütz-
maßnahmen innerhalb einer VKL
- bei Änderung der Abschlagslänge nicht vorgesehen jedoch geregelt
- bei Änderungen der Stützmaßnahmen in Art und Menge vorgesehen und
geregelt

--. Problem(e):
• starre Vergütungsregelung des Ausbruchs

- v.a. bei Änderung der Abschlagslänge
• z.T. sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
• z.T. sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der

Bst.

--. Auswirkung(en) inkl. Vorgabe eines zu erreichenden Verbesserungspotentials:

o tlw. VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungs-
änderungen lassen noch keine monatliche schlussrechnungsmäßig Abrech-
nung zu sowie
ein eindeutiger, signifikanter Soll(te)-/Ist-Vergleich der terminlichen und kos-
tenmäßigen Situation ist nur auf Basis der Stützmaßnahmen monatlich ge-
ermöglicht
--. dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs

Seite263



Alternative Modelle Kapitel6

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen t1w. noch
keine faire und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
---+ Entfall einer kalkulatorischen Generierung klassenunabhängiger "Regelein-

bau"-Aufwandswerte für die Stützmaßnahmen
---+ weitere Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohn-

stunden und in den zeitgeb. Kosten der Bst.

Bei seriöser Anwendung des LAST-Modells kann trotz der generellen Auffassung516
, dass das

Baugrundrisiko weiterhin beim AG liegen soll, m.E. nicht die Meinung vertreten werden, eine zu
detaillierte Vergütungsregelung von Ausbruch, Sicherungsbedarf und der zeitgeb. Kosten der
Bst. während des Vortriebs würde den Anschein einer Herstellkostenerstattung mit vereinbartem
Gesamtzuschlag (Regiepreisvertrag - siehe Pkt. 2.5.3.1.2) erwecken, weil sich das EinzeIkosten-
und das Bauzeitrisiko des AN auf Basis des gegenständlichen Einheitspreisvertrages (siehe Pkt.
2.5.3.1.1) erheblich vermindern. Die jeweilige Quantifizierung der vertraglich zu vereinbarenden
Entgeltanpassungsmechanismen ist ja weiterhin dem freien, lauteren Wettbewerb am Baumarkt
unterstellt (D.h. die im Angebot bzw. folglich im Vertrag angegebenen Aufwandswerte der Stütz-
maßnahmen sind dem freien, lauteren Wettbewerb am Baumarkt unterworfen und nicht wettbe-
werbsneutral vorgegeben, wie die bei der VT -Klassifikation ink!. klassischen Vergütungsmodell
mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 in Anwendung gelangenden normierten Bewertungs-
faktoren.)

516 vgl. Purrer (1998) in Felsbau Nr. 5, Seite 395ft.
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6.2 KLIMT-Modell

Ebenfalls aufbauend auf der Intention des Pkt. 6 und den gewonnenen Erfahrungen beim Sem-
mering-Basistunnel Pilotstollen (Ausschreibung 1994)517wurde das Modell KLIMT ursprünglich
für das Projekt Lainzer Tunnel, Verbindungsstrecke der West-, Süd- und Donauländebahn, Bau-
los LT31 nKlimtgasse" (geplante Ausschreibung 1998/1999)518 entwickelt. Der seinerzeitige Ent-
wurf19 dieses reinen Vergütungsmodells zielte auf einen seicht liegenden, städtischen Tunnel im
Lockergestein mit Vorkommen von gespannten Grundwasserhorizonten ab, der als Ulmenstol-
lenvortrieb projektiert wurde, wobei speziell auf die projektspezifischen Besonderheiten in Form
von auf den kritischen Weg zu liegen kommenden Erschwernissen im Vortriebsbereich (umfang-
reiche Vorerkundungs- und Entwässerungsarbeiten) bedacht zunehmen war.

In der ÖN B 2203-1 ist bereits die optionale Möglichkeit der Anwendung eines bereits verallge-
meinert eingegangenen sowie als alternativ zu betrachtenden Vergütungsmodells KLIMT be-
rücksichtigt. Erste praktische Anwendungen des KLlMT-Modells sind bei diversen inländischen
Erkundungsstollen geplant.

• Anwendungsgebiet:
Das Vergütungsmodell KLIMT eignet sich zur Anwendung für zyklische, konventionell vorgetrie-
bene Hohlräume in wechselhaft aufgebauten geologischen Verhältnissen, die v.a. umfangreiche
bauzeitrelevante Vorabmaßnahmen im Zuge des Vortriebs und eine entsprechende Flexi-
bilität hinsichtlich der Anpassbarkeit von Ausbruch und Stützmaßnahmen an die örtlichen
Gegebenheiten erfordern.

6.2.1 Modellbeschreibung
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.1;

Es gilt die ÖN B 2203-1 v.a. hinsichtlich der Vortriebsklassifikation; das reine Vergütungsmodell
KLIMT ist lediglich als Äquivalent zur Regelung der leistungsabhängigen Vergütung der Aus-
bruchs- und Stützungsarbeiten sowie der zeitgeb. Kosten der Bst. optional in die zitierte ÖNorm
integriert.

6.2.1.1 Gebirgscharakterisierung

siehe Pkt. 5.1.1.1 ;

6.2.1.2 Vorgangsweise der Klassifikation

6.2.1.2.1 Planungsphase (prognostizierte Vortriebsklassenfestlegung)
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.1.2.1;

Die Vortriebsklasse (VKL)520ist durch wertmäßige Angabe einer 1. und 2. Ordnungszahl (basie-
rend auf eindeutigen und objektiv nachvollziehbaren Kriterien, wie Abschlagslänge bzw. Öff-
nungslänge sowie Art und Menge der Stützmaßnahmen) definiert. Der Schnittpunkt aus 1. und 2.

517

518

519

520

siehe HL-AG (htto://www.hl-aQ.com/main.html) - Semmering-Basistunnel Pilotstollen, Gloggnitz - Mürzzuschlag
siehe HL-AG (http://www.hl-aa.com/main.html) - Lainzer Tunnel, Verbindungsstrecke der West-, Süd- und Do-
nauländebahn
siehe Fischer (2000) in Felsbau Nr. 5, Seite 63
vgl. Purrer u. Fischer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
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I~ (-- 1.-malige VT-Klassifikation......"..~. . .

für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage der Vergabeauf Basis des prognostizierten
spezif. Gebirgsverhaltens). Aufgrund des punktförmigen Eintrags in dieser Matrix, ist die Größe
des Gültigkeitsbereiches der 2. Ordnungszahl bei der Anwendung des KLIMT-Modells von unter-
geordneter Bedeutung und nur mehr aus formalen Gründen (u.a. Maßzahl für das spezif. Ge-
birgsverhalten), in gewohnter Weise gemäß ÖN B 2203-1 mit den Grenzwertangaben der
Tabelle 13-21 (siehe Anhang 13.2.1) festzulegen.

D.h., jeder VKL ist vergaberechtlich ein Regelvortrieb mit einer entsprechend definierten
Zusammensetzung an Stützmittel und Zusatzmaßnahmen zugrunde gelegt, sodass prog-
nostizierbare Änderungen von diesem Regelszenario, die sich aufgrund der Anpassung
an die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort ergeben können, über vereinbarte Vorgaben von
Soll-Zeiten bei der Vergütung der VT-Leistungen im Zuge einer bauzeitlichen Aufschlags-
und Nachlassrechnung521 berücksichtigbar sind. Das diesbzgl. LV ist hinsichtlich der beinhal-
tenden Leistungspositionen für den Ausbruch und der Vorhaltepositionen für die zeitgeb. Kosten
der Bst. auf die Variante (b) gern. ÖN B 2203-1 (siehe Pkt. 6.2.2.1/Ausbruch) zu adaptieren.

6.2.1.2.2 Ausführungsphase (monatliche Anpassung an prognostizierte Vortriebsklassen-
festlegung durch bauzeitliche Aufschlags- und Nachlassrechnung)

Unverändert ist der die VT-Leistung während des Vortriebs u.a. wesentlich bestimmende Siche-
rungsbedarf (neben Abschlagslänge, Übermaß, etc.) einvernehmlich zwischen AG und AN vor
Ort in Form von Ausbaufestlegungen gern. ÖN B 2203-1 festzulegen.

Stellt sich u.a. der in der Planungsphase prognostizierte Bedarf an Stützmaßnahmen als unzu-
reichend her~l:J~,ist im Zuge d(;lrAusführung\yi(;lderum zusätzlicher Bedarf an Stützmaßnahmenfestzule en, atr .. . .

.,',Jene zusätzlichen Stützmaßnahmen, die direkt in den Abschlagszyklus ein-
greifen bzw. wenn deren Einbaustelle innerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbereiches
zu liegen kommt, wird im KLlMT-Modell durch das Zeitaufschlags- und Nachlassverfahren auf
Grundlage der prognostizierten Verhältnisse (u.a. auf Grundlage der zusätzlich vertraglich ver-
einbarten Soll-Zeitangaben) berücksichtigt. Dies stellt - vereinfacht gesagt - die Basis für die Ab-
rechnung der VT-Leistungen und der Ermittlung der abrechenbaren Bauzeit dar (-- keine ei-
genständige Neuklassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Ge-
birgsverhaltens) .
Nachträglich eingebaute Stützmaßnahmen außerhalb des im Bauvertrag definierten Vortriebsbe-
reiches verändern die prognostizierte VKL gern. ÖN B 2203-1 nicht.

521 vgl. Fischer (2000) in Felsbau Nr. 5, Seite 63
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In wie weit das KLlMT-Modell eine faire, leistungsgerechte Vergütung der Leistung des
potentiellen AN gewährleistet, v.a. in neuerlicher Hinsicht einer Änderung der prognosti-
zierten Abschlagslänge sowie der prognostizierten Art und Menge der zugewiesenen
Stützmaßnahmen in der jeweiligen VKL, wird im Zuge dieser Dissertation im Pkt. 6.2.3.5 ft.
ausführlich untersucht werden.

6.2.1.3 Bewertungsfaktoren

Das Modell KUMT beinhaltet lediglich den Gebrauch der in der ÖN B 2203-1 normativ festgeleg-
ten Bewertungsfaktoren für die 1.-malige VT-Klassifikation im Zuge der Benennung der VKL für
das Angebot bzw. für die Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens.

6.2.2 Voraussetzungen für eine (angemessene) faire, leistungsge-
rechte Vergütung

Die VT-Klassifikation nach Abschlagslänge und Stützmittelzahl (OZ") gern. ÖN B 2203-1 stellt
beim Vergütungsmodell KUMT sowohl die Ausgangsbasis für die Projektabwicklung (Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrechnung bzw. Vergütung) als auch wiederum die objektive und nachvoll-
ziehbare Grundlage für die Baupreisermittlung als Basis für ein, auf das Klassifizierungssystem
speziell angepasstes und Bestandteil der LB - vorzugsweise die LB für den Tunnelbau (LB-TU)
der RVS 7T522

, Variante (b) für den Ausbruch, die Stützmaßnahmen und die zeitgeb. Kosten der
Bst. gern. ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.3 - werdendes, dynamisches Vergütungsmodell dar.

Das Verbesserungspotential des KUMT-Modells zielt auf folgende wesentliche Probleme bei
der Anwendung der VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stütz-
mitteizahl gern. ÖN B 2203-1 ab (vgl. u.a. auch Pkt. 6.1.2):

o Loslösung im Gebrauch einer 2.-maligen, "völlig eigenständigen" VT-
Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhal-
tens sowie
Loslösung von der starren Vergütungsregelung des Ausbruchs und der
Stützmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches einer VKL
(- Alternative zur Anwendung der Bewertungsfaktoren bzw. Stützmittelzahl)

o Verhinderung der Umlage der gesamten leistungsabhängigen EinzeIlohn-
kosten der VT-Mannschaft(en) in die einschlägige Leistungsposition der VKL
anhand einer zeitgeb. kalkulatorischen Erfassung der klassenspezifischen und
leistungsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen
(- Ermöglichung einer monatlichen schlussrechnungsmäßigen Abrechnung durch
die bauzeitliche Aufschlags- und Nachlassrechnung)

o Glättung des bestehenden sprunghaften Verlaufs v.a. in der Erlössituation
der Lohnstunden
(- Gewährung einer fairen, leistungsgerechten Vergütung des AN)

6.2.2.1 Voraussetzungen für die Ausschreibung

siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.1;

522 vgl. FSV - Standardisierte Leistungsbeschreibung für den Tunnelbau (LB-TU), RVS 7T Version 00 (2003)

Seite 267



Alternative Modelle Kapitel6

Bei der Anwendung des KUMT-Modells sind infolge vergaberechtlicher Voraussetzung zuzüg-
lich, anhand dem wirtschaftlichen Wettbewerb unterstellten Bieterlücken in der Ausschreibung,
vertraglich festzulegende, den kritischen Weg beeinflussende Soll-Vortriebszeiten pro m-VT
[h/m-VT] der VKL, weitere Soll-Zeitangaben für den zusätzlichen oder reduzierten Einbau der
Stützmittel und Zusatzmaßnahmen sowie für allfällig eintretende Erschwernisse ink!. zugehöriger
unprod. Rüst- und Verteilzeitenfür jede VKL hinsichtlich der vergabe- und abrechnungsbeein-
flussenden Ermittlung der maßgebenden Vortriebszeit in z.B. vortriebsklassenspezifischen Ta-
bellen, abzufragen.

• Ausbruch523
:

Für den unter gleichen Voraussetzungen an umfassenden Leistungen zu erbringenden Ausbruch
ist bei der Anwendung des KUMT-Modells ausschließlich die ÖN-gemäße Variante (b) an Leis-
tungspositionen für den Ausbruch im LV vorzusehen:

(b) eine (Vorhalte-)Position für den Preisanteil Lohn der VT-Mannschaft je Zeiteinheit
(einschließlich sonstiger zeitabhängiger Kosten, die nicht in den zeitgeb. Kosten
der Bst. enthalten sind). Die Menge wird analog zur Ermittlung der zeitgeb. Kosten
der Bst. (ink!. Gerätekosten der Bst.) errechnet. Für den nicht zeitgeb. Preisanteil
Sonstiges ist für jeden Abschlagslängenbereich (OZI) eine Position mit dem Vor-
dersatz [m3] vorzusehen.

Wenn dieses Modell auch für die unabhängig von der Kalotte vorzutreibende
Strosse angewendet wird, so ist auch für die Strosse die Abfrage von garantierten
Vortriebszeiten pro m-VT je VKL vorzusehen.

weiters siehe Pkt. 5.1.2.1/Ausbruch;

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.1/Stützmittel und Zusatzmaßnahmen;

Die vom Bieter zusätzlich geforderten, projektspezifisch festzulegenden und in Absolutwerten am
kritischen Weg auszudrückenden Soll-Zeitangaben für den zusätzlichen oder reduzierten Einbau
der jeweilig artdifterenten Stützmaßnahme können rein theoretisch klassenunabhängig erfolgen.
Es werden jedoch zumeist in der Ausschreibung entsprechende Ober- und Unterl?chranken524

vorgesehen, um das daraus resultierende Spekulationspotential der Bieter einzugrenzen.

• Mehrausbruch:
siehe Pkt. 5.1.2.1/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1.2.1/Bergwassererschwernis;

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Lohn- und Gerätekosten der Bst.):
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.1/zeitgeb. Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.);

Das mathematische Modell der bauzeitlichen Aufschlags- und Nachlassrechnung für die leis-
tungsabhängige Anpassung der variabel zu handhabenden Vortriebszeit - die Vergütung erfolgt
wie gewohnt in Verrechnungseinheiten, wobei eine VE einem Kalendertag mit :s 24,0 Arbeits-

523

524
siehe ÖN B 2203-1 (01.12.2001), PId. 4.3.3, Seite 15
vgl. Purrer u. Fischer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
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stunden entspricht - für den Ausbruch und speziell für die flexibel an die tatsächlichen örtlichen
Verhältnisse anpassbaren Stützmaßnahmen und Erschwernisse kann wie folgt dargestellt wer-
den:

Berechnung der vertraglichen Vortriebszeit:

BZv [KT] = BZs [KT]

I STMTMi,i [VElm - VT] X tSStlllzmi1teli,i [minNE] x lfm VKLi, i [m - VT] "
:t ATNM:t ,L.JE.i[VE]xTsi,i [KTNE]

60,0 [min/h] x 24,0 [hiAT] x KTNM

(vertraglich abrechenbare Vortriebszeit = Soll(te)-Vortriebszeit :t: Summe der anteiligen Vortriebszeit aus Art- und
Mengenänderung der Stützmaßnahmen je VKL :t: Summe der anteiligen Vortriebszeit aus schlagend gewordenen
Erschwernissen)

wobei sich die Soll(te)-Vortriebszeit wie folgt berechnet:

BZs [KT] =I hs VKL i,i [him - VT] x Ifm VKli,i [m - VT]

24 a [hiAT] x ATNM
, KTNM

BZv ...

BZs 00'

vertragliche (abrechenbare) Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und Stützmaßnah-
men, z.B. in der Kalotte (ausschlaggebender Vordersatz zur Vergütung sämtli-
cher Vorhaltepositionen der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs);
zugleich die für die Berechnung der vertraglichen (abrechenbaren) Vortriebs-
dauer maßgebliche Vortriebszeit;

Soll- bzw. Sollte-Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und Stützmaßnahmen, z.B. in
der Kalotte;
(ermittelt aus der vertraglich vereinbarten Soll-Vortriebszeit pro m-VT in der jeweiligen VKL mul-

tipliziert mit den tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsmetem [m-VT] der entspr. VKL dividiert durch

Umrechnung für KT)

hs VKL 000 vertraglich vereinbarte Soll-Vortriebszeit pro m-VT für Ausbruch und Stützmaß-
nahmen des Regelvortriebs der jeweiligen VKL, z.B. in der Kalotte;

ts Stützmillei .•• vertraglich vereinbarte Soll-Einbauzeit des entsprechenden artdifferenten
Stützmittels bzw. der entsprechenden artdifferenten Stützmaßnahme in der je-
weiligen VKL;

E... Erschwernis-Anzahl während tatsächlicher Vortriebszeit, z.B. in der Kalotte;

Ts... vertraglich vereinbarte Soll-Zeitangabe des schlagend gewordenen Erschwer-
nisses während tatsächlicher Vortriebszeit, zoBoin der Kalotte;

6.2.2.2 Voraussetzungen für die (Vor-)Kalkulation

siehe u.a. auch Pkt. 5.10202;

Für das KLlMT-Modell gilt sinngemäß - die für die Preisbestimmung bzw. Kalkulation der Her-
stell kosten erforderlichen und u.a. auch für die Ermittlung der zeitkritischen Vortriebszeit relevan-
ten, vertraglich zu garantierenden Soll-Vortriebszeitangaben pro m-VT in den jeweiligen VKL,
werden in der bezugnehmenden ÖN B 2203-1 dem Bieter innerhalb des Abschlagslängenberei-
ches (Oz') der Matrix unter Beachtung allfällig entsprechender, vom AG angegebener Ober- und
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Unterschranken freigestellt, es sind lediglich die gemäß ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.2.3 angegebenen
Stützmaßnahmen zugrunde zu legen. Bei Bedarf hat der AG eine Begrenzung der minimalen
Soll-Vortriebszeit pro m-VT zufolge geomechanischer Bedingungen in den Ausschreibungsunter-
lagen anzugeben.

6.2.2.3 Voraussetzungen für die Vergütung

siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.3;

Die für die gegenständliche Bestimmung des Vergütungsausmaßes und der leistungsabhängigen
Vergütungshöhe durch bauzeitliche Aufschlags- und Nachlassrechnung zugrunde liegende Ab-
rechnungsbasis bildet auch beim KLlMT-Modell die zwischen AG und AN einvernehmlich vor Ort
zu bestimmende Ausbaufestlegung. Darauf aufbauend erfolgt anhand der vertraglich festgeleg-
ten Soll-Zeitangaben, insbesondere für den zusätzlichen oder reduzierten Einbau von Stützmaß-
nahmen und für allfällige eingetretene Erschwernisse, die Anpassung der jeweiligen klassenspe-
zifischen Soll-Vortriebszeit pro m-VT und dadurch anteilig die automatische Angleichung sämtli-
cher leistungsabhängigen zeitgeb. Kosten der Bst. (v.a. der zeitgeb. Lohn- und Gerätekosten)
während des Vortriebs.

• Ausbruch:
Die zur Vergütung des Ausbruchs notwendige Feststellung der Vordersätze (mengenmä~ig fest-
zustellender Ausbruch in Bezug auf das tatsächlich ausgeführte, plangemäße Ausbruchsprofil)
der zusammengefassten abschlagslängenbereich-bezogenen Leistungspositionen für die in der
Matrix zuordenbar klassifizierten VKL mit gleicher at erfolgt entsprechend den Regelquerschnit-
ten, Ausbaufestlegungen und der tatsächlichen Vortriebsklassenverteilung.

Die zusammengefassten abschlagslängenbereich-bezogenen- Leistungspositionen für den klas-
senunabhängigen Ausbruch entsprechend den VKL mit gleicher at sind nur dem jeweils ent-
sprechenden Geltungsbereich der diesbezgl. Abschlagslängen (OZI = konst.) unterworfen und
daher ist der jeweils zu gewährende Einheitspreis für den Preisanteil Sonstiges (diesbzgl. Preis-
anteil Lohn wird zeitabhängig erfasst) einem weitläufigen spezif. Gebirgsverhalten innerhalb des
behafteten Abschlagslängenbereiches ausgesetzt. Eine daraus resultierende Leistungsänderung
ist in Analogie zum LAST-Modell durch Vergleich zwischen prognostiziertem und tatsächlichem
spezif. Gebirgsverhalten zur Anpassung der Einheitspreise im Sinne des KUMT-Modells ange-
dacht (siehe Pkt. 6.2.3.4).

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
siehe u.a. auch Pkt. 5.1.2.3/Stützmittel und Zusatzmaßnahmen;

Ein ev. eingetretener Mehrverbrauch an Stützmittel und anderen Zusatzmaßnahmen zufolge des
angeordneten Übermaßes (üm) - insbesondere jene Stützmittel die mengenmäßig bei einer Än-
derung des Übermaßes beeinflusst werden, wie z.B. Baustahlgitter, Bogen und Lastverteiler,
Spritzbeton, etc. - fließt beim Vergütungsmodell KLIMT leistungsabhängig ein. Der hierbei einer-
seits anfallende Materialmehrverbrauch ist durch die leistungsabhängige Vergütung anhand der
einschlägigen Stützmittel-Leistungspositionen gewährleistet; der andererseits anfallende, ev.
auch in die vertragliche Baudauer bzw. Vortriebszeit einfließenden Mehrstundenaufwand zufolge
zusätzlicher Einbauzeit und daraus resultierender zusätzlicher Behinderung der ursprünglichen
VT-Leistung ist ebenfalls darin berücksichtigbar.
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• Mehrausbruch:
siehe Pkt. 5.1.2.3/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1.2.3/Bergwassererschwernis;

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Lohn- und Gerätekosten der Bst.):
Hinsichtlich einer leistungsabhängigen Anpassung der Bauzeit auf geänderte Verhältnisse - ins-
besondere der klassenspezifischen Mengenänderungen im Ausbruch und in den Stützmaßnah-
men sowie schlagend werdender Erschwernisse während des Vortriebs aut Basis der vertraglich
fixierten Soll-Zeitangaben - enthält das KLlMT-Modell für die Vergütung sämtlicher zeitgeb. Kos-
ten der Bst. (v.a. der Lohn- und Gerätekosten) während des Vortriebs durch die, die Tauglichkeit
des Systems voraussetzende, bauzeitliche Aufschlags- und Nachlassrechnung ein eindeutiges
Regulativ für den in der Ausschreibung angegebenen zeitkritischen Weg des zugrunde liegenden
Untertagebauprojekts.

6.2.3 Funktionalität des Modells
6.2.3.1 Vortriebsklassifikation

Hierbei ist neuerlich anzumerken, dass die Stützmaßnahmen auf die Obergrenze des Abschlag-
längenbereiches - in diesem Ssp. auf die Abschlagslänge von 1,70 m in der Kalotte - gem. ÖN
B 2203-lIPkt. 4.3.2.3 festgelegt wurden.

Der Geltungsbereich der VKL 5/5,91 für die Kalotte ergibt sich daher wie nachstehend ange-
führt wiederum zu:

o 1. Ordnungszahl (Abschlagslänge):
OZI [1] = 5, daher gilt 1,31 m S lABSCHLAGS 1,70 m

o 2. Ordnungszahl (Stützmittelzahl):
5,11 S OZ" [1] = 5,91 S 6,71, bei n = :i: 0,80 (gern. Anhang 13.2.1/Tabelle 13-21)
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~::> o~ .... .... lusatzmaßnahmen gem. ON B

Z ~ ::: '" 2203.1!P1eJ .. 32 3Ca:
0 I
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'1 O~ .. S,DI: Iconat

Matrixfeld der VKL 5/5,91 gern. ÖN B 2203-1Abbildung 6-11 :

Die folgende
Abbildung 6-11

veranschaulicht
das durch die nor-
menkonform ermit-
telte VKL 5/5,91
(siehe Abbildung
5-8) kreierte Matrix-
feld in der Vor-
triebsklassenmatrix
für konventionellen

Sprengvortrieb,
welche u.a. neben

der tabellarischen Auflistung der SlÜtzmittel und Zusatzmaßnahmen die objektive und nachvoll-
ziehbare Grundlage der (Vor-)Kalkulation des Bieters darstellt (-- 1.-malige VT-K/assifikation
für die Ausschreibung bzw. info/ge Grund/age der Vergabe auf Basis des prognostizierten
spezif. Gebirgsverha/tens).

Seite 271



Alternative Modelle Kapitel6

6.2.3.2 (Vor-)Kalkulation der leistungsabhängigen Herstellkosten

In den das KUMT-Modell beinhaltenden Leistungsverträgen (Einheitspreisvertrag auf Basis einer
konstruktiven, dynamischen LB) sind wiederum lediglich die zusammengefassten abschlagslän-
gen bereich-bezogenen Leistungspositionen des Ausbruchs der klassifizierten VKL mit gleicher
ai für das Zuschlagen der vom Unternehmer kalkulierten Kosten des Vortriebs im verfahrens-
technischen sowie betriebswirtschaftlichen Sinn variabel, jedoch nur mehr für den Preisanteil
Sonstiges der VKL, anzusehen (vgl. Abbildung 6-12), da die bei diesbzgl. vorgeschriebener An-
wendung der LV-Positionen-Variante (b) vorzusehende Vorhalteposition der VT-Mannschaft
(Preisanteil Lohn der VKL) sowie die einschlägigen Leistungspositionen der Stützmittel und Zu-
satzmaßnahmen gem. Norme~diktion unabhängig von der jeweiligen VKL und die Leistungsposi-
tionen für Mehrausbruch und Erschwernisse u.a. als Aufzahlungen auf die Leistungspositionen
der klassifizierten Regelvortriebe ausgeschrieben werden.

Vortriebsklassifikation gern. ÖN 8 2203-1:
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Erschwernisse

abhängig

abhängig

abhängig

Mehrausbruch

Übermaß (üm) bzw.
GrenzflächeA

Aufz.-LP
bergseitig Grenzflache A

Ausbruch
(techn. Lösemethode, etc.)

artdifferente
Leistungspositionen

I
I
I
I
I
I
I

Vergütuhgsregulative gem. KLlMT-Modell:
I

[~~~~~~~~~~~~~;~~;;,~~!
I
I
I
I

dynam. LV - Variante (bI:
Leistungspositionen tür Einheitspreisvertrag - gegliedert nach Preisanteile LOHN I SONSTIGES

Abbildung 6-12: Zusammenhang VT -Klassifikation, Vergütungsregulative und dynam. LV bei der Anwen-
dung des KUMT-Modells beim zyklisch konventionellen Vortrieb (flexible Tunnelbaume-
thode)

Die folgende Tabelle 6-12 stellt neuerlich die wesentlichen Umlegungen - aufgrund einer a.d.S.
des Unternehmers höheren Vergütungswahrscheinlichkeit und -sicherheit im Bauproduktionsfall,
um dadurch die bei der Bauproduktion schlagend werdenden ausgabenwirksamen Kosten (vari-
able Kosten) sicher abdecken zu können - der den EKT und der den BstGK zugeteilten Kosten-
arten im Zuge der (Vor-)Kalkulation zu dèn im LV vorzusehenden Leistungs- bzw. Vorhaltepositi-
onen im Untertagebau bei Anwendung des Modells KLIMT auf strikter Basis der LV-Positionen-
Variante (b) gem. ÖN B 2203-1 sowie im Vorgriff des in den folgenden Punkten erörterten Sach-
verhalts vereinfacht zusammengefasst dar:
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EKT:

Personalkosten (PK):

Lohn Gehalt

Material-
kosten
(MK):

Alternative Modelle

Gerätekosten (GK):
Betriebs-

stoffkosten

.e:
CIl Q)
o -
Q. l3
~~
C Q)
;, -
.. LI
CIl l1l
- 'C
GI l1l
..J ~

BstGK:

Ausbruch nach
Vortriebsklassen
(nur Oi)

Stützmi"el- und
Zusatzmaßnahmen

Mehrausbruch,
Erschwernisse, etc.

eX)
ManipulatIOn

(X)
Manlpulat10n

X
Sprengmittel
Verschleiß

x

(X)

x

(X)

x

cri ~o c:
Q. Q)
~ ~
III .:.t.oe )(o ü:> ~

zeitgeb. Kosten der
Bst.
(ink!. zeitgeb. Gerä-
tekosten)

zeitgeb. Lohnkos-
ten der VT-Mann-
schaft(en)

X
unprod. Lohn

x
VT .Mannscl1alt

gem.Ab-
schlagszyklen

x (X)
X

Leistungs- u.
VOthaltegerAte

X
Leistungs- u.

VOthaltegeräte

X
Vorhaltegeräte

Tabelle 6-12: Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor-)Kalkulation bei Anwendung des
KLlMT-Modells525 auf Basis der LV-Positionen-Variante (b) gern. ÖN B 2203-1

1) wertmäßige Ansätze aus österreichischer Baugeräteliste (ÖBGL) der VIBÖ

6.2.3.2.1 Kommentar zu den Personalkosten (PK)
• ad Lohnkosten:
Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten erläutert, jedoch mit Verweis
auf Abbildung 6-12;

Die bauverfahrenstechnische Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der
Einzellohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen gilt sinngemäß
It. Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Die betriebswirtschaftliche Sichtweise hinsichtlich der Kalkulation der Ein-
zellohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen gilt sinngemäß It.
Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Die vergaberechtliche Betrachtung hinsichtlich der Kalkulation der EinzeI-
lohnkosten des Ausbruchs (zu relativieren ist, dass die zusammengefassten
abschlagslängenbereich-bezogenen Leistungspositionen der VKL mit glei-
cher OZI nur für den Preisanteil Sonstiges und die Vorhalteposition für die
zeitgeb. Kosten der VT-Mannschaft(en) nur für den Preisanteil Lohn gern.
ÖN B 2203-1 geregelt ist) und der Stützmaßnahmen gilt sinngemäß It. Pkt.
5.1.3.2.1/ad Lohnkosten uneingeschränkt;

Im Vergleich zu den analysierten Normenklassifizierungen werden beim Vergütungsmodell
KLIMT die gesamten zufolge eines Regelabschlags in einer VKL anfallenden klassenbehafte-
ten, vorerst mengenabhängigen Einzellohnkosten der VT-Mannschaft(en) (variable Kosten),
verursacht durch die Ausbruchstätigkeit, den Einba~ der Stützmaßnahmen sowie durch etwaige

525 in Anlehnung an Purrer u. Fischer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
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klassenspezifisch einzukalkulierende Erschwernisse bei ausschließlich dafür vorgesehener An-
wendung der LV-Positionen-Variante (b) It. ÖN B 2203-1 vollständig auf Grundlage der den Vor-
dersatz der systemimmanenten Vorhalteposition "zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en)"
regelbaren Vorgabe der Soll-Vortriebszeit pro m-VT je VKL zeitgeb. umgelegt (---+ zeitgeb. kalku-
latorische Erfassung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten
von Ausbruch und Stützmaßnahmen - siehe Abbildung 6-13). Streng betrachtet erfolgt zwar
wieder eine kalkulatorische Verknüpfung der mengenabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch
und Stützmaßnahmen innerhalb einer VKL, jedoch werden diese nicht als mengengebundene
Kosten in eine Leistungsposition einer ausgeschriebenen VKL (Ausbruch) umgelegt, wie vglb.
beim klassischen Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1, deren Vergütung
noch dazu durch den Geltungsbereich der VKL geregelt wird, sondern als zeitgeb. Kosten in ei-
ner durch die klassenspezifische Vorgabe der Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] automatisch regelbaren
Vorhalteposition gehandhabt.

KLIMT-Modell
(Soll-Vortriebszeit I m-VT

(h1m-VT])

i --------------------------j

! klassen unabhängige 1
! Vorhalteposition 1
: :
: LohnAusbrueh und Stützmaßnlhmell :! der vr -Mannschaft !
L 2

.~IZ"'Aœohlag(konst.l
D BoI'I.- """ Laœ ••• / "_illig lIn_ v .. -..:m)
QLOltz •• ,Ab8ohlloolloon_.}
D &,,-,., f AbRhllO (_ v ........ lQhl

:i:~mil~==:.~~=~:t:=~.~........hl

Stützmiltel &
Zusatzmaßnahmen getrennt

nach Anker, Spritzbeton,
Ausbaubögen, etc.

"ijj
N

"~
"uaa.

:!:
t 1;10

t
I

klassenspezifische Aufwands- und Leistungsansätze
für Ausbruch und Stütlmittel- bzw. Zusatzmaßnahmeneinbau

Abbildung 6-13: zeitgeb. kalkulatorische Erfassung der klassenspe-
zifischen, kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten
für den Ausbruch, die Stützmittel und Zusatzmaß-
nahmen bei Anwendung des KUMT-Modells (LV-
Positionen-Variante (b»)

• ad Gehaltskosten:
siehe Pkt. 5.1.3.2.1/ad Gehaltskosten;
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6.2.3.2.2 Kommentar zu den Gerätekosten (GK)

siehe Pkt. siehe Pkt. 5.1.3.2.2;

6.2.3.3 Ermittlung der kritischen Vortriebszeit anhand von klassenspezifischen
Vortriebszeitangaben pro m-VT

Der Bieter hat auf Basis der in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich gemachten Vortriebs-
klassenfestlegungen (veranschaulicht in der VKL-Matrix gern. ÖNB 2203-1), anhand von vertrag-
lich vorzugebenden Soll-Vortriebszeiten [h/m-VT], u.a. die. gesamten Einzelkosten der VKL zu
kalkulieren. Für eine dem prognostizierten Sachverhalt entsprechende Ermittlung der geforderten
Vorgabe der Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] je VKL sind angemessene, projektspezifisch festzule-
gende Aufwands- und Leistungswerte für den Ausbruch und den Einbau des jeweiligen Stützmit-
tels oder der jeweiligen Zusatzmaßnahme unter zu beachtenden Randbedingungen (techn. Lö-
semethode, Ausbruchsart, max. Abschlagslänge, Ringschlusszeiten bzw. -distanzen, etc.) als
verbindliche Kalkulationsannahmen eindeutig und vollständig - in der Hinsicht einer nachvoll-
ziehbaren Preisermittlung bei Zusatzangeboten - zu treffen.

Die Berechnung der Zykluszeit für den prognostizierten Regelabschlag mit lABSCHLAG = 1,70 m der
VKL 5/5,91 erfolgt auf Grundlage EDV-gestützter Tabellenkalkulation; die dafür kalkulatorisch
angesetzten Aufwands- und Leistungswerte sind im Anhang 13.2.3/Tabelle 13-25 dargestellt. In
weiterer Folge ist besonderes Augenmerk auf die kalkulierte Vorgabe der Soll-Vortriebszeit [h/rTi-
VT] und der damit direkt zusammenhängenden Einzellohnkosten pro m-VT bzw. pro m3-VT der
VT-Mannschaft(en) zu legen.
Nachstehende Situation lässt sich daher für den prognostizierten Regelvortrieb der VKL 5/5,91
hinsichtlich markanter Vortriebsdaten (VT-Geschwindigkeit, VT-Leistung, Aufwand in Lohnstun-
den pro m-VT bzw. m3-VT sowie Einzellohnkosten pro m-VT bzw. m3-VT) in Tabelle 6-13 illustrie-
ren:

-+ zeitgebundene Erfassung der Einzellohnkosten des Ausbruchs und der Stützmaßnah-
men:

RIgIlIIlsdlIg:

VKL 5 / 5,911l1g11\'a1tri1b

SbnlIn/ VOllrielII- ~\aul lDhnslil/ l4/nstd./ ~\al 6111i111 611M1 Hlihl Hili I
lmigI AbsdIlIg gesd!I. =. ~VI ""VI ~VI ~ fii1mI6t mthIlI1dI ~

[~ iIl'llisdLl IIm'Aij J l\lMmI 1\l1I'm'I /%I l\lMmI [\IiI1nj !llr/im1 ~ ~

Tabelle 6-13: Übersicht markanter Vortriebdaten des prognostizierten Regelvortriebs der VKL 5/5,91

Die im Modell KLIMT geforderte Soll-Vortriebszeitangabe [hlm-VT] für die VKL 5/5,91 lässt sich
daher wie folgt berechnen:
9,6412 hlAbschl. : 1,70 m = 5,6713 hlm-VT ... : 24,0 hiAT = 0,2363 AT/m-VT

Anhand einer prognostizierten Längenverteilung für die VKL 5/5,91 multipliziert mit der ermittel-
ten, vertraglich zu garantierende Soll-Vortriebszeit von hs VKL5/5..91 = 5,6713 hlm-VT geteilt durch
die tägliche Arbeitszeit pro AT würde sich nun eine anteilig prognostizierbare, zeitkritische Vor-
triebszeit errechnen und somit die dynamisch anpassbare Vergütung der zeitgeb. Kosten der
Bst. während des Vortriebs über die tatsächliche Längenverteilung der VKL 5/5,91 im Sinne der
ÖN B 2203-1 steuern lassen.
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--+ klassenspezifischen Vorgaben der Soll-Einbauzeit für die Stützmaßnahmen:

Kapitel6

5011-
Überprofil- Einbauzelt I Lohnkosten I

Stützmittel und Parameter: Menge Lohnauf- Einbauzeit I faktor VE VE
Zusatzmaßnahmen: pro wand/m"-VT VE

rn-Tunnel [Mahlm'] [minNE] [1] [minNE] [£NE]
Anker:
Swellex-Anker 1= 2,00 m 0,00 Stk. 0,0000 IStk. -- I Stk. IStk.
SN-Mörtelanker 1= 4,00 m 4,12 Stk. 0,0154 =: 2,58 IStk. -- 2,58 I Stk. 12,92 IStk.
SN-Mörtelanker 1= 6,00 m 3,53 Stk. 0,0179 3,50 I Stk. -- 3,50 I Stk. 17,50 IStk.
Ortsbrustanker:
Ankeranzahl im Abschlag 0,00 Stk. 0,0000 IStk. -- I Stk. I Stk.
Vers: Ankerplatte ohne Vorspannung 0,00 Stk. --- -- I Stk. -- --- I Stk. --- IStk.
Baustahl9itter:
1. Lage Abw.= 1,0 19,26 m2 0,0272 - 0,98 1m2 1,06 0,92 Im> 4,60 1m2

2.Lage Abw.= t,O 19,26 m2 0,0170 - 0,61 1m2 1,06 0,58 1m2 2,88 1m2

Zusatz- u. Ortsbrustbewehrung Abw.= 0,0 0,00 m2 0,0000 1m2 1,17 1m2 1m2

Bogen- und Lastverteiler:
Ausbaubogen Stk. = 1,0 11,33 m 0,0192 - 1,17 Im 1,06 1,10 Im S,50 Im
Spritzbeton:
Kalotte d= 0,25 m 4,81 m' 0,0658 =: 9,43 Im' 1,06 8,89 1m3 44,44 1m3

Orts brust d= 0,05 m 1,74 m' 0,0261 10,40 1m3 1,17 8,89 1m3 44,44 1m3

Spieße:
unvennörtell 1= 6,00 m 28,24 Stk. 0,1022 - 2,50 I Stk. -- 2,50 I Stk. 12,50 IStk.
vennörtelt 1= 6,00 m 0,00 Stk. 0,0000 I Stk. -- IStk. IStk.

Tabelle 6-14:

1:: ....":':):P,:!(l08",,:} •••

Übersicht der Herleitung der klassenspezitischen Soll-Zeitangaben tür die artdifferenten
Stützmaßnahmen bei Anwendung des KUMT-Modells

In Tabelle 6-14 ist die Soll-Einbauzeit je Verrechnungseinheit dargestellt, die der jeweiligen artdif-
ferenten Stützmaßnahme bei Anwendung des KUMT-Modells zu zuweisen ist. Nun ist jedoch
auch hier wieder zu beachten, dass diese Vorgaben der Einbauzeiten lediglich einen zusätzli-
chen, speziell auf diese VKL abgestimmten, seriellen Stützmittel- bzw. Zusatzmaßnahmeneinbau
(wie z.B. beim Stützmittel Anker, Spieße, Spritzbeton, etc.) in Abhängigkeit der angesetzten Drit-
telstärke Ge6 Mann pro Vortriebsmannschaft) und der Parallelität - gleichzeitiger Ablauf gleicher
VT-Tätigkeiten der VT-Mannschaft beim Einbauvorgang der entsprechenden Stützmaßnahme -
und der sich daraus ergebenden Gleichzeitigkeit widerspiegeln.

6.2.3.4 Simulation von Auswirkungen spezieller Leistungsänderungen innerhalb
des Geltungsbereiches einer Vortriebsklasse

Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.4 erläutert;

Unter neuerlichem Bezug auf das zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mit-
tels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 vergleichend fortzusetzende Beispiel entsteht bei An-
wendung des KUMT-Modells im Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes
der VKL 5/5,91 folgender fixierter Bezugssachverhalt:

o Soll-Vortriebszeit hs VKL 5/X-K = 0,2363 AT/m-VT = konst. für die Ermittlung der
anteiligen kritischen Vortriebszeit im Zuge der bauzeitlichen Aufschlags- und
Nachlassrechnung des KUMT-Modells (prognostizierbare sowie vertragliche bzw.
Ausgangspunkt der abrechenbaren Vortriebszeit)

o Lohnkosten zeitgebunden auf Basis der Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] regel bar
in der systemimmanenten Vorhalteposition für die Vergütung des Ausbruchs
und der Stützmaßnahmen

o klassenspezifische Soll-Einbauzeiten [minNE] der progn. Stützmaßnahmen
gem. Tabelle 6-4 für die anpassbare leistungsabhängige Vergütung derselben
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Abbildung 6-14: Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der
VKL 5/5,91 bei Anwendung des KUMT-Modells in Bezug auf Leis-
tungsänderungen

Im Anschluss ist auf theoretischer Ebene zu untersuchen, welche Auswirkungen eintretende
Leistungsänderungen in vorrangigem Bezug auf die mengenabhängigen Lohnkosten des Aus-
bruchs und der Stützmaßnahmen aufgrund verändertem spezif. Gebirgsverhalten, die im gegen-
ständlichen Fall konform zu Pkt. 5.1.3.4 in die Änderung der Abschlagslänge und in eine (blo-
ße) Mengenänderung der Stützmaßnahmen (differentierbar in artrein bzw. artdifferent) unt~r-
schieden werden können, innerhalb des Matrixfeldes der VKL 5/5,91 bei Anwendung des KUMT-
Modells verursachen.

Die allfällige Änderung der Einheitspreise bei Vorliegen einer bloßen Mengenänderung in den
klassenspezifisch ausgeschriebenen Leistungspositionen des Ausbruchs sowie in den klassenu-
nabhängig ausgeschriebenen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen regelt nach wie vor die
ÖN B 2203-1/Pkt. 5.1.2 eindeutig.

6.2.3.4.1 Änderung der Abschlagslänge
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: Änderung der Abschlagslänge
~ Simulation innerhalb des zulässigen Abschlagslängenbereiches der VKL bei An-
wendung des KUMT-Modells:

Die Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL 5/5,91
im Zuge der Anwendung des KUMT-Modells kann nur in der zulässigen Abschlagslängenband-
breite gem. ÖN B 2203-1 zufolge der klassifizierten 1. Ordnungszahl erfolgen, d.h. im gegen-
ständlichen Bsp. oz' [1] = 5, daher gilt wiederum 1,31 m S lABSCHLAGS 1,70 m.

Unter wiederholter Sichtweise eines rein bauwirtschaftlichen Aspektes löst auch hier die Ände-
rung der Abschlagslänge aufgrund der sich ändernden geomechanischen Rahmenbedingungen
streng betrachtet eine Änderung in der Art der Leistung bzw. eine Änderung in den Umständen
der Leistungserbringung aus, was gern. ÖN B 2110 zu berechtigten Mehrkostenforderungen des
AN im Sinne einer fairen, leistungsgerechten Vergütung gegenüber dem AG führen würde - die-
sem Gedanken folgt ansatzweise, jedoch nichtgahz widerspruchsfrei(siehePkt. 6) auch die ÖN
B 2203-1/Pkt. 4.3.4 "Alternative Modelle zur Vortriebsklassifizierung und Abrechnung".

Seite 277



Alternative Modelle Kapitel6

• Ursache: Änderung der Abschlagslänge
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
~ Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie der im Zusammen-
hang stehenden Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] und der daraus resultierenden EinzeIlohn-
kosten innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des
KUMT-Modells:

Menaenabhänaiae Komponente:
Das Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches
der VKL 5/5,91 beeinflusst eine ev. mitunter eintretende Änderung der Gesamtausbruchsmenge
gegenüber des prognostizierten Vordersatzes durch zeit!. Verschiebung des VKL-Wechsels. Die-
se Mehr- oder Mindermengen an Ausbruchsmassen in der zugehörigen VKL berücksichti-
gen durch Vordersatzanpassung der zugrunde liegenden abschlagslängenbereich-bezogenen
Leistungsposition (nur Preisanteil Sonstiges; diesbzg!. Preisanteil Lohn wird zeitabhängig erfasst)
des AU~~~~~,~~~~~~r~hdie leistun9.~ab~~I".9.i9.~Y~r9.~t~~9.'!.'.en en~~~~':19.i9.~i~~I<.t.p.r.C?PC?r.~

............................................................

Da die mengenabhängigen Lohnkosten des Ausbruchs beim KUMT-Modell zeitabhängig in die
systemimmanente Vorhalteposition umgelegt werden, daher die zusammengefasste abschlags-
längenbereichs-bezogene Leistungsposition für den klassenunabhängigen Ausbruch entspre-
chender VKL mit gleicher OZI nur den Preisanteil tür Sonstiges enthält und unabhängig einer OZu
gilt - im Gegensatz zur ursprünglichen VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mit-
tels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 -, ist eine Anpassung dieser Kosten aus bauwirtschaftli-
cher Sichtweise an die unabgegrenzte Bandbreite des spezif. Gebirgsverhaltens innerhalb des
abschlagslängenbezogenen Geltungsbereiches nur durch die Abhandlung von Zusatzangeboten
bzw. -beauftragungen erreichbar.

Kapazitätsabhänaiae Komponente:
Bei Eintreten einer Änderung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsberei-
ches der VKL 5/5,91 ändert sich bekanntermaßen die in einer Zeiteinheit auszubrechende
Kubatur eines Abschlags, welche eine Änderung der VT-Leistung und damit zusammenhän-
gend eine Änderung der - nun als zu betrachtende - kapazitätsabhängige Lohnkosten des Aus-
bruchs im Abschlagszyklus der VKL 5/5,91 verursacht.

Bei der gegenständlichen Simulation wird auf die Abbildung 5-16 bzw. Abbildung 6-6 verwiesen,
da aufgrund der Tatsache, dass auch bei der Anwendung des KUMT-Modells bei einer Redukti-
on der Abschlagslänge (vorausgesetzt OZu= konst.) sich gleichermaßen die VT-Geschwindigkeit
(reziproker Wert der dem Modell zugrunde liegenden erforderlichen Angabe der Soll-
Vortriebszeit [h/m-VT)) bzw. -Leistung verringert und der um den Stützmaßnahmen-Anteil berei-
nigte Aufwand an Lohnstunden im Bezug zum prognostizierten Regelabschlag steigt.

Mehr- oder Mindermengen an Ausbruchsmassen im Abschlagszyklus zufolge der Änderung
der Abschlagslänge in der VKL beeinflussen diese kapazitätsabhängigen Lohnkosten des
Ausbruchs wiederum beschränkt degressiv (= ,!!:.schränkt degressiv mengenabhän i e
Loh'!!!osten de~«.~!:,sbruchs);. . .

.....•..~..... . .
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zeitabhänaiae Komoonente:
Eine daraus resultierende zeitabhängige Anpassung des Vordersatzes der zeitgeb. Kosten der
Bst. während des Vortriebs, insbesondere des Anteils der zeitgeb. Lohnkosten des Ausbruchs,
anhand einer Abänderung der Soll-Vortriebszeit [hlm-VT] erfolgt gemäß den Bestimmungen der
VT-Klassifizierung gem. ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.3 im Zuge der Anwendung des KUMT-Modells
nicht.

6.2.3.4.2 {Mengen-)Änderung der Stützmaßnahmen
• Ursache: Änderung des spezifischen Gebirgsverhaltens

Wirkung: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützmaßnahmen
-+ Simulation der jeweils möglichen (Einzel-)Mengenänderung innerhalb des zulässi-
gen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des KUMT-Modells:

Die diesbzgl. Simulation befasst sich mit den möglich auftretenden Mehr- bzw. Mindermengen an
Stützmittel bzw. Zusatzmaßnahmen bei theoretischer Ausnutzung des max. Geltungsbereiches
infolge der Anwendung des KUMT-Modells auf Basis der normkonformen Vortriebsklassifikation
(VKL 5/5,91). In diesem Zusammenhang ist vorauszusetzen, dass in einem ersten Schritt der
Simulation die Abschlagslänge (lABSCHLAG= 1,70 m = konst.) und das Übermaß (üm = 10 cm =
konst.) konstant bleiben.

Aufgrund der dem Modell zugrunde liegenden zeitgeb., kalkulatorischen Erfassung der
klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und
Stützmaßnahmen sowie der geforderten klassenspezifischen Angabe von mengenabhängi-
gen Soll-Einbauzeiten der Stützmaßnahmen kann vorweg genommen werden, dass diverse
(artreine) Mehr- bzw. Mindermengen an Stützmittel bzw. Zusatzmaßnahmen lediglich den
mengenabhängigen Ansatz einerseits in den Vordersätzen der entsprechend zugehörigen
Leistungspositionen und andererseits im Zuge der durchzuführenden bauzeitlichen Auf-
schlags- und Nachlassrechnung verändern und daher im Sinne der Anwendung des KUMT-
Modells bei theoretischer Ausnutzung der projektabhängigen Bandbreite des veränderlichen
spezif. Gebirgsverhaltens - wie vergleichsweise beim LAST-Modell - uneingeschränkt auftreten
können.

Wird auch in vergleichender Weise zur ÖN B 2203-1 in einem zweiten Schritt zuzüglich zum ers-
ten Schritt die Abschlagslänge (lABSCHLAG= 1,70 m) gern. dem Geltungsbereich der 1. Ordnungs-
zahl auf das Minimum lABSCHLAG= 1,31 reduziert, so können die dadurch kausal verursachten
Effekte in der Mengenänderung der Stützmaßnahmen ohne Verknüpfung zu einer ev. eingetre-
tenen Leistungsänderung im Ausbruch betrachtet werden. Der entstehende kritische Einfluss der
reinen Mengenänderung der Stützmaßnahmen kann daher wiederum - ganz allgern. gesprochen
- durch die Anwendung des KUMT-Modells ebenso schlussrechnungsmäßig, monatlich berück-
sichtigt werden.

• Ursache: artreine bzw. artdifferente Mengenänderung der Stützma8nahmen
Wirkung: Änderung der VT-Leistung und v.a. der VT-Lohnkosten
-+ Simulation der abhängigen Änderung der VT-Leistung sowie der im Zusammen-
hang stehenden Soll-Vortriebszeit [hlm- VT] und der daraus resultierenden EinzeIlohn-
kosten innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL bei Anwendung des
KUMT-Modells:
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Menaenabhänaiae KomDonente:
Bei Eintreten von bloßen Mengenänderungen in einer VKL werden diese Mehr- oder Min-
dermengen an Stützmaßnahmen durch Vordersatzveränderung in den einschlägigen Leistungs-
positionen bei der leistungsabhängigen Vergütung mengenabhängiger Kf:l.~~~'::I_J~é:llliulati-. ..- .." .

onslohn- und Materialko!:)t.~n)ebenso direkt roportiol1~~_berüc_~_!:)i~~~igt;••_N

-------- ..%t••I..{::I!I~.!:._._._._._._._._._._._._._.
~~in~were"

zeitabhänaiae KomDonente:
Die kalkulierte Vorgabe der Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] in jeder ausgeschriebenen VKL stellt auf
Basis der Prognosemenge des Ausbruchs und v.a. des Bedarfs an Stützmaßnahmen sowie der
vertraglich festgelegten, mengenabhängigen Soll-Einbauzeit je artdifferenter Stützmaßnahme die
weitere Bezugsquelle der Simulation dar:

o Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll):

bzw.

5,6713 h/m-VT

0,2363 AT/m-VT

oVorhalteposition "zeitgeb. Kosten der VT-Mannschaft":

Vordersatz = 0,2363

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €fh & Mann (MLK) x 24,0 hiAT = 7.200,00

Lohnkostenlm-VT = 0,2363 AT/m-VT x 7.200,00 €/AT = 1.701,38

AT/m-VT

€fAT

€Im-VT

In Analogie zum LAST-Modell ist auch bei der Anwendung des KUMT-Modells im Zuge des Vor-
triebs für jede VKL monatlich zu berechnen, welche Vortriebszeitzuschläge oder -nachlässe auf
Basis der tatsächlich ausgeführten Mengen (Ist-Mengen) u.a. für den Ausbruch und im Speziel-
len für die Stützmaßnahmen (unter Bezugnahme aut die Ausbaufestlegung) unter Bezugnahme
auf die vertraglich festgelegten Soll-Einbauzeiten abzurechnen sind. Die gemittelten Ist-Mengen
[VE/m-VT] an Stützmaßnahmen im jeweiligen VKL-Abschnitt werden mit den entsprechenden
Soll-Einbauzeiten der jeweiligen, eine Mengenänderung erfahrenden Stützmaßnahme multipli-
ziert, untereinander aufsummiert und durch Addition mit der prognostizierten, vertraglich garan-
tierten Soll-Vortriebszeit [h/m-VT bzw. AT/M-VT] der zugehörigen VKL die abrechenbare Sollte-
Vortriebszeit [h/m-VT bzw. AT/M-VT], die Grundlage für die automatische Anpassung des zeit-
abhängigen Vordersatzes der zeitgeb. Vorhalteposition unter Einbezug der tatsächlichen VKL-
Verteilung darstellt, tür diesen VKL-Abschnitt errechnet.

= anteilig
abrechenbaren Vortriebszeit) .__. Eine
direkte zeitabhängige Anpassung des Vordersatzes der zeitgeb. Kosten der Bst. - insbe-
sondere des Vordersatzes der Vorhalteposition "zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft" - wäh-
rend des Vortriebs im Zuge einer leistungsabhängigen Vergütung ist dadurch, wie nach-
stehend veranschaulicht, gewährleistet:

o Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll):

tatsächliche Mehrmenge, z.B. SN-Mörtelanker, 1=6,00m

6,85 Stk/m-VT x 3,50 min/Stk : (60 min/h x 24,0 hiAT)

1: Vortriebszeit pro m-VT (= Sollte):

5,6713 h/m-VT

bzw. 0,2363 AT/m-VT

= 0,0166 AT/m-VT

0,2529 AT/m-VT
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o Vorhalte position "zeitgeb. Kosten der VT-Mannschaft":

Vordersatz 0,2529

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €Jh & Mann (MLK) x 24,0 hiAT = 7.200,00
Lohnkosten/m-VT = 0,2529 AT/m-VT x 7.200,- €/AT = 1.821,34

AT/m-VT

€JAT

€Im-VT

o nach ÖN B 2203-1 (im Veraleich):

modifizierte Lohnkosten/m-VT = 1.821,34 €Im-VT

6.2.3.5 Analyse zur Modelleignung und -tauglichkeit hinsichtlich einer fairen, leis-
tungsgerechten Vergütung des AN

Einleitend gilt Selbiges wie bereits in Pkt. 5.1.3.5 erläutert;

Bei Analyse der prognostizierten Klassenfestlegungen eines Untertagebauprojekts, deren aufzu-
wendender Bedarf an Stützmaßnahmen bekanntermaßen durch Normenvorgabe der ÖN B
2203-1 für die Obergrenze des jeweiligen Abschlaglängenbereiches festzulegen ist, lässt sich
auch bei der Anwendung des KUMT-Modells anhand der Abbildung 5-16 und der Abbildung 5-17
relativ schlüssig zeigen, dass die klassenspezifisch geringsten Lohnkosten (bzw. LA. Sinn,
die Herstellkosten) bei niedrigstem Aufwandswert und maximal möglicher VT-
Geschwindigkeit bzw. -Leistung für den Bieter bzw. künftigen AN zu erzielen sind. Die maxi-
mal mögliche VT-Geschwindigkeit (reziproker Wert der dem Modell zugrunde liegenden erfor-
derlichen Angabe der Soll-Vortriebszeit [hlm-VT]) bzw. -Leistung, im gegenständlichen Bauver-
trag als Vorgabe von Soll-Vortriebszeiten pro m-VT je VKL festzulegen, ermöglicht durch ihren
zeitkritischen Einfluss daher weiters auch die zeitgeb. Kosten der Bst. - insbesondere der
zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) - während des Vortriebs zu minimieren.

6.2.3.5.1 Problematik der VT-Klassifikation inkl. Vergütungsmodell KLIMT im Vorfeld der
leistungsgerechten Vergütung

• Bau- und Betriebsweise:
Unter Bezugnahme auf den Pkt. 5.1.3.5.1 und der darin erläuterten Problematik einer unter-
schiedlichen oder einheitlichen Klassifikation von Kalotte und Strosse desselben Querschnitts im
gleichen Gebirgsverhalten mit einzuhaltenden Abstandskriterien hinsichtlich der zu garantieren-
den, für die leistungsabhängige Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs
maßgebenden Vorgaben der Soll-Vortriebzeit(en) [h/m-VT] ist bei der Anwendung des KUMT-
Modells selbiger Konnex zu beachten.

• VKL-Wechsel:
Aufgrund des dynamischen Modellcharakters können theoretisch beim Vortrieb während der
Ausführungsphase keine Bereiche mehr aufgefahren werden, die im Vergleich zur ursprüngli-
chen VKL-Matrix gern. ÖN B 2203-1 noch nicht festgelegt wurden526

; auch ein VKL-Wechsel im
klassischen Sinn innerhalb des jeweiligen Abschlagslängenbereiches könnte dadurch theoretisch
entfallen.

Auch die allgern. Thematik des VKL-Wechsels sowie deren mögliche Eintretenshäufigkeit
könnte auf Basis des diesbzgl. Modellcharakters nur mehr im eingeschränkten Rahmen -
im Gegensatz zur VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl
gern. ÖN B 2203-1 - auftreten. lediglich die Auswirkung eines Wechsels von einem Abschlags-
längenbereich .In einen anderen Abschlagslängenbereich - vollständiger Entfall des VKL-

526 vgl. Purrer u..Fischer (1999) aus FN 106300 Z, unveröffentlicht
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6.2.3.5.2 Problematik der VT-Klassifikation inkl. Vergütungsmodell KLIMT im Zuge der
leistungsgerechten Vergütung

In Analogie zu den bereits erörterten Szenarien im Zuge der VT-Klassifikation ink!. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 sind dem Sinn nach selbige Szena-
rien (eine Überlagerung der Szenarien kann aufgrund der fehlenden Vorgabe einer anteiligen
Soll-Vortriebszeit des reinen Ausbruchsvorgangs unterbleiben) im Zuge der Anwendung des
KUMT-Modells zu untersuchen:

A.) Veraütunassituation bei der Anwenduna des KLlMT-Modells
(Vergleichsbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 inkl. klassischem VMod
mittels Stützmittelzahl (OZ') bei neuklassifizierter Stützmittelzahl innerhalb einer VKL
gern. normkonformer VKL-Matrix)

• Ausbruch:
In den Szenarien 1 und 2 wird vorausgesetzt, dass die Bewertungsfläche (As), das Übermaß (üm)

und das Überprofil (üp) konstant sind und lediglich eine Änderung in der Abschlagslänge (Än-
derung in der Art der Leistung bzw. eine Änderung in den Umständen der Leistungserbringung)
eintritt. Die Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit
vom Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/5,91 illustriert.

o Szenario 1 (Idealfall):
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-

trag, d.h. keine diesbzgl. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen
der Leistungserbringung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine Men-
genänderung der Stützmaßnahmen

In diesem Szenario 1 ist die Hö~e der leistungsabhängigen Vergütung der einschlägigen
klassenspezifischen Ausbruchsposition sowie der Erlös aus den zeitgeb. Kosten der Bst.

während des Vortriebs adäquat mit den dafür kalkulierten Herstellkosten (= faire, leis-
tungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG [ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 6.2.3.1 unverändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp [ml 0,25 konst.

Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] 5,6713 unverändert

EK VPos. zeitgeb. LK [€lAT] 7.200,00 unverändert
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progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 unverändert

progn. LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 unverändert

abrechenbare LK/m3-VT [€/m3] 26,61 unverändert

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 unverändert

o Szenario 2 (vgl. Szenario 2 bei ÖN B 2203-1):

A: effektive Abschlagslänge ~ prognostizierte Abschlagslänge gem. Bauver-

trag, d.h. Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungs-
erbringung

B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen = prognostizierte
Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gem. Bauvertrag, d.h. keine Men-
genänderung der Stützmaßnahmen

ad 2A/1 - effektive Abschlaaslänae < proQnostizierte Abschlaaslänae:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erzwingt eine Reduktion der Abschlagslänge gegen-

über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gem. Abschlagslän-

genbereich (Oi gem. ÖN B 2203-1) prognostizierend festgelegt wurde. Hier entsteht das
Problem, dass sich die effektive Vortriebszeit [h/m-VT] gegenüber der prognostizierten
Vortriebszeit [h/m-VT] (entspricht der garantierten Soll-Vortriebszeit gem. Bauvertrag) er-
höht und sich daher die daraus resultierenden Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) auf-

grund der an Gewichtung gewinnenden anteiligen unprod. Rüst- und Verteilzeiten, etc.
sowie beim konventionellen Sprengvortrieb verordnet durchzuführender Bewetterung n!-ich

der Sprengung (vortriebsbedingte Stillstandszeiten) innerhalb des Abschlagszyklus an-
teilsmäßig stärker auf den m-VT bzw. m3-VT des Ausbruchs umlegen. Dies führt in der

Vergütung der klassenspezifischen Ausbruchsposition zu einem Vorteil des AG und zu ei-
nem Nachteil des AN, den dieser mit einem Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig
höherer 1. Ordnungszahl (Wechsel des Abschlagslängenbereichs - oi ») abzuwenden
versucht (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter

Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG[m] 1,70 1,31 S lABSCHLAG S 1,70

StMTM gem. Pkt. 6.2.3.1 unverändert

plangern. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

üm[m] 0,10 konst.

üp[m] 0,25 konst.

Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] 5,6713 6,0145 ~ he VKL ~ 5,6713

EK VPos. zeitgeb. LK [€IAT] 7.200,00 unverändert

progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 S 28,22

progn. LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 S 1.804,36

abrechenbare LK/m3-VT [€1m3] 26,61 26,61

abrechenbare LK/m-VT [€Ilfm] 1.701,38 1.701,38

Im gegenständlichen Sachverhalt erhöht sich die effektive Vortriebszeit [h/m-VT] gegen-
über der prognostizierten Vortriebszeit [h/m-VT] (garantierte Soll-Vortriebszeit [h/m-VT]

gem. Bauvertrag), was ebenfalls in der leistungsabhängigen Vergütung der zeitgeb. Kos-

ten der Bst. während des Vortriebs zu einem Vorteil des AG und zu einem Nachteil des AN
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527

528

führt, da das KLIMT -Modell hierfür keine Anpassung der anteilig abrechenbaren Vortriebs-

zeit vorsieht (~ faire, leistungsgerechte Vergütung).

ad 2A12 - effektive AbschlaaslänQe > proQnostizierte AbschlaQslänQe:

Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt eine Vergrößerung der Abschlagslänge gegen-
über jener max. möglichen Abschlagslänge, die für die entspr. VKL gem. Abschlagslän-

genbereich (OZ' gem. ÖN B 2203-1) prognostizierend festgelegt wurde. In diesem Fall

bewirkt dies einen Wechsel der VKL in eine VKL mit wertmäßig kleinerer 1. Ordnungszahl
(Wechsel des Abschlagslängenbereichs - oz' «).

• Stützmittel und Zusatzmaßnahmen:
Die einschlägigen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen sind unabhängig von der jeweiligen
VKL im LV ausgeschrieben und enthalten dem Modelltenor und einer angemessenen Preisbil-
dung gern. ÖN B 2061527 entsprechend die Kostenarten Lohn - jedoch lediglich nur Manipulati-
onslohnkosten - und Material. Die leistungsabhängige Vergütung erfolgt bekanntlich nach
effektiver Aufmaßfeststellung gern. ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.5 unabhängig zur VKL.

Der Vorteil einer vertraglichen Angabe von Soll-Einbauzeiten gegenüber der vertraglichen
Angabe von kalkulatorischen, im augenscheinlichen Zusammenhang mit den in der Detailkalku-
lation des Bieters in den einschlägigen Leistungspositionen der artdifferenten Stützmaßnahmen
ausgewiesenen "Regeleinbau"-Aufwandswerten für die dynamische Anpassung der Bauzeit bzw.
der zeitgeb. Lohnkosten der VT -Mannschaft( en) für einen zusätzlichen oder reduzierten Einbau
an Stützmaßnahmen gegenüber den prognostizierten, Regelstützmaßnahmen begründet sich
wie folgt:

o Es können sämtliche einfließenden Faktoren der Stützmaßnahmen aus der ge-
wählten klassenbezogenen Bau- und Betriebsweise, wie z.B. gebirgsverhaltensin-
duzierte besondere Einbaubedingungen, angesetzte Parallelitäten, daraus abhän-
gige Vorgangsgleichzeitigkeiten, etc., in jeder einer VKL zugrunde liegenden bau-
'zeitlichen Zykluszeitbetrachtung klassenspezifisch uneingeschränkt (hin-

siehe ÖN B 2061 (01.09.1999), Pkt. 9.1.2, Seite 13
Anm. des Verfassers: Das Steuerregulativ für die Höhe des Vordersatzes der Vorhalteposition nzeitgeb. Lohn-
kosten der VT-Mannschaft" bildet ebenfalls eine klassenspezifische bauzeitliche Angabe, die Soll-Vortriebszeit
[h1m-VT].
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sichtlich der kalkulatorischen Lohn-Preisermittlung} beachtet werden, da diese
ohne direkten augenscheinlichen Zusammengang zu einer im Einklang mit den zu
bildenden, angemessenen Einzellohnkosten in den entsprechend klassenunab-
hängigen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen stehenden Detailkalkulation
stehen können.

a Die leistungsabhängige Preisermittlung sowie Vergütung der klassenunabhängi-
gen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen erfolgt ohne kalkulatorische Erfas-
sung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten der
Stützmaßnahmen bei der Anwendung des KLlMT-Modells.

a Die eingangs angesprochene Problematik (vgl. u.a. SN SIA 198) ensteht nur bei
der Bildung von klassenunabhängigen Soll-Einbauzeiten für einen zusätzlichen
oder reduzierten Einbau an Stützmaßnahmen hinsichtlich der dynamischen An-
passung der Bauzeit bzw. zeitgeb. Lohnkosten der VT-Manschaft(en}.

Um das Spekulationspotential in der vergaberechtlichen Angabe der Soll-Einbauzeiten je Stütz-
. mittel bzw. Zusatzmaßnahme einzuschränken, sind hier in der Ausschreibung aufgrund des

fehlenden, augenscheinlich direkten Zusammenhangs zur kalkulatorischen Preisbildung in den
einschlägigen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen bzw. in der Vorhalteposition der zeit-
geb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) - im Gegensatz zur Abfrage von Aufwandswe,rten ~
klassenspezifische Ober- und Unterschranken einzuführen~. In wie weit dies die Freihèit der
Bieter und deren Kreativität hinsichtlich einer optimalen Gestaltung der Bau- und Betriebsweise
einschränkt, wird anhand von zu sammelnder Praxiserfahrung auszuwerten sein.
Zufolge der erforderlichen Angabe der Ober- und Unterschranken deutet jedoch auch hier alles
darauf hin, dass aufgrund des vermehrt entstehenden Arbeitsaufwandes - jedoch nur in der kriti-
schen Vortriebszeitermittlung, nicht in der Lohn-Preisbildung in den einschlägigen LV-Positionen
- und in der dadurch entstehenden Komplexität in der Vergütung und bei der Abwicklung von
Zusatzangeboten die Angabe der Soll-Einbauzeiten leider nicht klassenabhängig erfolgen wird (=
klassenunabhängige ..Regeleinbau"-Zeiten der artdifferenten Stützmaßnahmen mit Gül-
tigkeit in jeder VKL hinsichtlich der bauzeitlichen Zuschlags- bzw. Nachlassrechnung).
Somit würde die sinngemäße Problematik - jedoch nur aus bauzeilticher Sicht für einen zusätzli-
chen oder reduzierten Einbau an Stützmaßnahmen gegenüber den klassenabhängig prognosti-
zierten Regelstützmaßnahmen - bei der kalkulatorischen Generierung von klassenunabhängigen
nRegeleinbau"-Zeiten wie vglb. bei der kalkulatorischen Generierung von klassenunabhängigen
nRegeleinbau"-Aufwandswerten entstehen.

In den folgenden Szenarien I und II wird wieder im Vergleich zur ÖN B 2203-1 vorausgesetzt,
dass die Bewertungsfläche (As), das Übermaß (üm) und das Überprofil (üp) konstant sind und
lediglich eine artreine bzw. eine artdifferente Mengenänderung in den Stützmaßnahmen eintritt.
Die Auswirkungen auf die vertraglich abrechenbare Vortriebszeit werden in Abhängigkeit vom
Geltungsbereich des vortriebsklassenspezifischen Matrixfeldes der VKL 5/5,91 beschrieben.

o Szenario I (vgl. Szenario 3 bei ÖN B 2203-1):
A: effektive Abschlagslänge = prognostizierte Abschlagslänge gern. Bauvertrag, d.h.
keine Änderung in der Art der Leistung bzw. in den Umständen der Leistungserbrin-
gung
B: tatsächliche Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen t. prognostizier-
te Menge der Stützmittel und Zusatzmaßnahmen gern. Bauvertrag, d.h. Mengen-
änderung der Stützmaßnahmen
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~ artreine Mengenänderung - tatsächliche MenCie der Stützmaßnahmen < bzw. >
proQnostizierte MenCie der Stützmaßnahmen:
Das vorhandene Gebirgsverhalten erlaubt bzw. erzwingt vor Ort den Einbau einer redu-

zierten bzw. erhöhten Menge an Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, als für die entspr.
VKL prognostiziert wurde. In diesem Szenario weichen die effektiv eingebauten Stützmaß-

nahmen von den eingangs prognostizierten Stützmaßnahmen mengenmäßig (pro m-VT)

ab, es bleibt jedoch der Einheitspreis des Ausbruchs, der jeweiligen Stützmaßnahmen, der
zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) und die garantierte Soll-Vortriebszeit der VKL

unverändert (wie bei der ursprüngl. Intention der ÖN B 2203-1 innerhalb des Geltungsbe-
reiches). Die Mengenänderung der Stützmaßnahmen wird durch Vordersatzanpassung der

entspr. Leistungsposition im LV berücksichtigt (siehe Pkt. 6.2.3.4.2).

Da sich eine Mengenänderung der Stützmaßnahmen wissentlich auf die ursprünglich

prognostizierte Soll-Vortriebszeit kritisch auswirkt, wird die Änderung der Menge an Stütz-
mittel und Zusatzmaßnahmen durch Berücksichtigung der vertraglich fixierten Soll-

Einbauzeiten bei der Ermittlung der ab rechen baren (Sollte-)Vortriebszeit für die leistungs-
abhängige Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst., insbesondere der zeitgeb. Lohnkosten

der VT-Mannschaft(en), während des Vortriebs gem. der dargestellten bauzeitlichen Zu-
schlags- bzw. Nachlassrechnung unter Pkt. 6.2.2.1 erfasst (= faire, leistungsgerechte

Vergütung).

Regelvortrieb: modifizierter
Regelvortrieb:

Klassifikation (VKL) 5/5,91 5/5,91

lABSCHLAG [ml 1,70 unverändert

StMTM gem. Pkt. 6.2.3.1 artrein verändert

plangem. Ausbruchsprofil [m2] 63,94 konst.

Üm[m] 0,10 konst.

üp[m] 0,25 konst.

5,6713 abrechenbare VT-Zeit mo-
Soll-Vortriebszeit [h/m-VT]

natlich anpassbar

EK VPos. zeitgeb. LK [€lAT] 7.200,00 unverändert

progn. LK/m3-VT [€1m3] 26,61 veränderlich

progn. LK/m-VT [€fIfm] 1.701,38 veränderlich

abrechenbare LK/m3-VT [€/m3] - 26,61 leistungsgerecht

abrechenbare LK/m-VT [€/Ifm] 1.701,38 leistu ngsgerecht

o Szenario II (vgl. Szenario 5 bei ÖN B 2203-1):
Leistungsänderung in den Stützmittel und Zusatzmaßnahmen, d.h. Art und
Menge der Stützmaßnahmen vor Ort "/.Art und Menge der Stützmaßnahmen gem.

Bauvertrag

~ artdifferente Mengenänderung - tatsächliche Art (und Menae) der Stützmaßnah-
men < bzw. > proQnostizierte Art (und Menae) der Stützmaßnahmen:

Das vorhandenen Gebirgsverhalten erzwingt eine Änderung der Art und u.a. auch eine ev.
begleitende Änderung der Menge der Stützmaßnahmen gegenüber jenen, die für die
entspr. VKL prognostizierend zur VT-Klassifikation zugrunde gelegt wurden. Zufolge sei bi-

ger, wie bereits bei der VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell mittels
Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 durchgeführten Artänderung in den Stützmaßnahmen
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(vermörtelte Spieße anstatt der ursprünglich prognostizierten unvermörtelten Spieße) ist

bei dieser Simulation über die diesbzgl. Auswirkungen infolge der Anwendung des KLlMT-

Modells mehr Aufschluss zu erlangen.

Die Berechnung der kalkulierten Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] für die Prognosemenge des

Bedarfs an Stützmaßnahmen stellt wiederum die Bezugsquelle dar:

Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll): 5,6713

bzw. 0,2363
Änderung der Art der Stützmaßnahmen, z.B. Spieße vermörtelt, 1=6,00m
- 28,24 Stk/m-VT x 2,50 min/Stk : (60 minlh x 24,0 hiAT) = - 0,0490

+ 28,24 Stk/m-VT x 3,90 min/Stk : (60 min/h x 24,0 hiAT) + 0,0765

Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll):
bzw.

Vorhalteposition "zeitgeb. Kosten der vT-Mannschaft":
Vordersatz

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €Ih x 24,0 hIAT
Lohnkosten/m-VT = 0,2363 AT/m-VT x 7.200,00 €JAT

1: Vortriebszeit pro m-VT (= Sollte):

Vorhalteposition "zeitgeb. Kosten der VT-Mannschaft":
Vordersatz

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €Jh x 24,0 hIAT
Lohnkosten/m-VT = 0,2638 AT/m-VT x 7.200,- €JAT

nach ÖN B 2203-1 (im Veraleich):
modifizierte Lohnkostenlm-VT

5,6713

0,2363

= 0,2363
7.200,00

= 1.701,38

0,2638

0,2638
7.200,00
1.899,03

= 1.899,03

hlm-VT

AT/m-VT

AT/m-VT

€JAT

€Im-VT

hlm-VT

AT/m-VT

AT/m-VT

AT/m-VT

AT/m-VT

AT/m-VT
€JAT

€Im-VT

€Im-VT

Durch das KLIMT -Modell werden ebenfalls Art- und Mengenänderungen in den Stützmaß-
nahmen leistungsgerecht monatlich erfasst und fair vergütet, daraus kann in Analogie zum

Entwurfscharakter dieses Vergütungsmodells weiters geschlossen werden, dass auch all

jene Leistungsänderungen innerhalb des Vortriebsbereiches in Bezug auf eine VKL aus
diversen Zusatzaufträgen mit beinhaltend vereinbarten bauzeitlichen Angaben erfasst und
fair vergütet werden können (= faire, leistungsgerechte Vergütung). Es ist lediglich an-
zumerken, dass geändert anfallende unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingte

Stillstandszeiten, etc. zufolge Art- und Mengenänderung der Stützmaßnahmen innerhalb
einer VKL bei der Vergütung der zugehörigen Vorhalteposition der zeitgeb. Lohnkosten
der VT-Mannschaft(en) nicht leistungsgerecht abgegolten werden, da in den fixierten Vor-
gaben der Soll-Vortriebszeiten der zugehörigen VKL die aus den progn. Stützmaßnahmen

zugrunde liegenden unprod. Rüst- und Verteilzeiten, vortriebsbedingte Stillstandszeiten,

etc. enthalten sind.

Die Anpassung der abrechenbaren Vortriebszeit ist durch die bauzeitliche Zuschlags- und Nach-
lassrechnungdes KUMT-Modells auf Basis jeder Abschlagsrechnung (Teilrechnung) schluss-
rechnungsmäßig durchführbar und wird auch von ev. Zusatzaufträgen nicht beeinflusst. Damit ist
mit jeder Abschlagsrechnung auch zugleich die monatliche vertragliche Berechnung der Soll(te)-
Vortriebszeit - wie vglb. beim LAST-Modell - ermöglichr29• Die unter Pkt 5.1.3.5.2 angeführten
diesbzgl. Nachteile der VT -Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittel-

529 vgl. Fischer (2000) in Felsbau Nr. 5, Seite 63

Seite 287



AlternativeModelle
• '~~.'.'.'.'.'.'N.".'N.'.'."',~'~".'.'.............................

;",;,..insIHY,L,

• Mehrausbruch:

o Mehrausbruch für das Vorhalten des Übermaßes (üm):

siehe dem Sinn nach Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch;

o Mehrausbruch hinsichtlich einer Abhängigkeit zur Grenzfläche A:
siehe dem Sinn nach Pkt. 5.1.3.5.2/Mehrausbruch;

• Bergwassererschwernis:
siehe Pkt. 5.1.3.5.2/Bergwassererschwernis;

Kapitel6

• zeitgebundene Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.):
Die zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs werden bei der Anwendung des Vergü-
tungsmodells KUMT nach dem selben Prinzip anhand der LV-Position II (Vorhalteposition) It.
Bauzeitmodell gem. ÖN B 2203-1 (siehe Abbildung 5-5), durch die vertraglich ermöglichte Dy-
namik anhand der Steuerung des Vordersatzes unter Einfluss der tatsächlichen VKL-Verteilung
mit der im KUMT-Modell integrierten bauzeitlichen Zuschlags- und Nachlassrechnung anpassbar
vergütet.

Beim Zusammentreffen von unterschiedlichen VKL getrennt beinhaltender, konventioneller
Lösemethoden Bagger- und Sprengabbau im zyklischen Vortrieb zeigt diese Kombination auch
bei der Anwendung des KUMT-Modells wiederum die gleichen Auswirkungen auf die (Vor-
)Kalkulation und Vergütung der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs aufgrund
des veränderlichen Baugrunds (siehe Pkt. 5.1.3.5.2).

B.) FortsetzunQ der VeraütunQssituation-bei der AnwendunQ des KLlMT-Modells
(Vergleichsbasis der Vergütungssituation zur ÖN B 2203-1 inkl. klassischem VMod
mittels Stützmittelzahl (OZ') bei neuklassifizierter Stützmittelzahl außerhalb einer VKL
gem. normkonformer VKL-Matrix)

Theoretisch reicht bei der Anwendung des KUMT-Modells aufgrund der gewährten Flexibilität in
der leistungsabhängigen Vergütung die Anzahl der für die Vertragsabwicklung erforderlichen
VKL auf jeweils eine VKL im benötigten Abschlagslängenbereich zu beschränken. Zufolge des
Entwurfscharakters sind jedoch zwei (max. drei) VKL in einem Abschlagslängenbereich - ein
kontinuierlich angrenzender VKL-Anschluss in Bezug auf die Darstellung in der VKL-
Matrix ist nicht erforderlich - vorzusehen, um in der praktischen Vortriebsphase mehrere Re-
gelvortriebe mit der Option einer gestattenden Flexibilität vor Ort sowie u.a. auch in der leis-
tungsabhängigen Vergütung des Ausbruchs und v.a. der Stützmaßnahmen zur Verfügung zu
haben. Dadurch entsteht im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. klassischem Vergütungsmodell
mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 bzgl. der für die Vertragsabwicklung erforderlichen VKL
in der Hinsicht des Arbeitsaufwandes der Parteien im Zuge der Projektabwicklung streng be-
trachtet ein gewisser Vorteil zu Gunsten des KUMT-Modells.

Der theoretische Gebrauch nur einer einzigen VKL je Abschlagslängenbereich, welche sodann
das spezif. Gebirgsverhalten in der zugrunde liegenden techno Lösemethode abzudecken ver-
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sucht, minimiert dadurch ebenfalls die Wahrscheinlichkeit des Antreffens von vertraglich nicht
vereinbarten VKL (Entfall einer Anwendung des Extrapolationsregulativs der ÖN B 2203-1).

c.) Fazit der VerQütunQssituation

• Lohnkosten der Bst. während des Vortriebs:
In der Abbildung 6-15 und in der Abbildung 6-16 ist für die Änderung der Abschlagslänge und die
Art- und Mengenänderung der Stützmaßnahmen die systemintegrierte Dynamik der Verlaufsan-
passung in der Erlössituation der Lohnstunden pro m-VT infolge der leistungsabhängigen Vergü-
tung bei der Anwendung des KUMT-Modells im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. klassischem
Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gem. ÖN B 2203-1 graphisch veranschaulicht.

32.4555
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I ''''"ooסס.32 -.\ 5".f,.., ......
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Abbildung 6-15: Vergleich KUMT-Modell vs. klassisches VMod gern. ÖN
B 203-1 - sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der
Lohnstunden [Mah/m-VT] außerhalb des klassifizierten
Abschlagslängenbereichs It. ÖN B 2203-1 bei Anwen-
dung des KUMT-Modells
(Darstellungsbezug: oil = konst.)

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
siehe Pkt. 6.1.3.5.2 B/ad Änderung der Abschlagslänge - vgl. Erläuterungen sinn-
gemäß bezogen auf das KUMT-Modell;

o ad Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
siehe Pkt. 6.1.3.5.2 B/ad Mengenänderung der Stützmaßnahmen - vgl. Erläute-
rungen sinngemäß bezogen auf das KUMT-Modell;
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Abbildung 6-16: Vergleich KLlMT-Modell vs. ÖN B 2203-1 - linear steti-
ger Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
[Mah/m- VT] innerhalb des klassifizierten Abschlagslän-
genbereichs It. ÖN B 2003-1 bei Anwendung des KLlMT-
Modells
(Darstellungsbezug: oi = konst.)

• zeitgebundene Kosten der 8st. (ink!. zeitgeb. Gerätekosten der 8st.) während
des Vortriebs:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Eine zulässige Änderung der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängen-
bereich ändert auch bei der Anwendung des KUMT-Modells den Verlauf der Er-
lössituation der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs nicht (trotz Beein-
flussung der vertraglich garantierten Vorgabe der klassenabhängigen Soll-
Vortriebszeit [h/m-VT)); erst bei Wechsel des Abschlagslängenbereiches (VKL-
Wechsel) kommt es im Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der Bst.
während des Vortriebs zu einem systemimmanenten Vergütungssprung, wie in
den Gleichungen unter Pkt. 6.2.2.1 vorgegeben.

o ad Art und Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
Durch die alleinige Art- und Mengeniinderung in den Stützmaßnahmen im
klassifizierten Abschlagslängenbereich kommt es im Verlauf in der Erlössitua-
tion der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs auf Basis der zuvor
mehrmalig dargestellten Gleichung zu keinem Vergütungssprung. (Die anteilige
Anpassung des Vordersatzes der diesbzgl. Vorhalteposition erfolgt über die zeit-
abhängigen Vorgaben der jeweiligen Soll-Zeitangaben eines zusätzlichen oder re-
.duzierten Einbaus der Stützmaßnahmen von der zugrunde liegenden VKL unter
~nwendung der Gleichun en unter Pkt. 6.2.2.1;
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---+ generelle Auswirkung(en):
Aus obigem Vergleich ist erkennbar, dass bei Anwendung der Vergütungsaltemative KLlMT~
Modell fairer und leistungsgerechter vergütet wird und ebenso wie bei Anwendung des Vergü~
tungsmodells LAST weniger Anreiz geboten ist, die Festlegung der aut das spezif. Gebirgsver-
halten abzustimmenden Abschlagslänge und der Stützmaßnahmen an den wirtschaftlichen Inte~
ressen zu orientieren. Dieser Umstand ist daher für die Intention der Vorgehensweise nach dem
tatsächlichen spezif. Gebirgsverhalten und einer zu treffenden Ausbaufestlegung im Einverneh~
men beider Vertragsparteien sehr dienlich.
Der theoretische Gebrauch nur einer einzigen VKL je Abschlagslängenbereich beruht beim
KUMT-Modell im Vergleich zum LAST-Modell ebenfalls auf der strikten Trennung der Leistungs-
änderungen im Ausbruch und v.a. in den Stützmaßnahmen. Dies hat auch hier zur Konsequenz,
dass diese VKL-bestimmenden, aus der Prognose vorhersehbaren Leistungsänderungen nicht
mehr gemeinsam betrachtet werden müssen und daher zumindest auf Basis der Art- und Men-
genänderung in den Stützmaßnahmen die Abrechnung des Projekts monatlich schluss-
rechnungmäßig gewährleistet wird. Die vertragliche Vortriebszeit kann daher im Vergleich zur
VT-Klassifikation ink!. klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1
mit jeder Abschlagsrechnung eindeutiger berechnet werden. Unabhängig davon bleibt dem AN
auch bei der Anwendung dieses Modells das Recht gewahrt, ev. Mehrkostenansprüche zufolge
Matrix-bestimmender Leistungsänderungen v.a. im Ausbruch ink!. davon abhängiger zeitgeb.
Kosten der Bst. (insbesondere der zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en)) während des
Vortriebs geltend zu machen.

6.2.4 Zusammenfassung
6.2.4.1 Gebirgscharakterisierung (geotechnische Klassifikation)

siehe Pkt. 5.1.4.1

6.2.4.2 Vortriebsklassifi kation

Das reine Vergütungsmodell KUMT ist als alternatives Modell zum klassischen Vergütungsmo-
dell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 zur verbesserten Regelung der leistungsabhängi-
gen Vergütung anzusehen, da es wiederum der konsequenten Anwendung einer an die Gebirgs-
verhältnisse flexibel anpassbaren Tunnelbaumethode entgegen kommt und mitunter der Zwang
der eng begrenzten Stützmaßnahmenabgrenzung durch den Modellcharakter hinsichtlich der
ansonsten entstehenden, nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken seitens des Bieters bzw.
des künftigen AN entfällt.
Das KUMT-Modell ist m.E. kein völlig neu entwickeltes Vergütungsmodell aufgrund der Behand-
lung der Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) während des Vortriebs in Analogie zu den zeitgeb.
Baustellengemeinkosten des klassischen Vergütungsmodells mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B
2203-1, sondern entspricht eher einer konsequenten Weiterentwicklung der bestehenden Norm.

---+ zusammengefasstes Ablaufschema der Vortriebsklassifikation gem. ÖN B 2203-1 unter
alternativer Anwendung des KUMT-Modells:

o 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage
der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens

---+ Vorteil(e):
• geringe Anzahl an VKl (geringer Arbeitsaufwand beider Vertragsparteien

im Zuge der Vertragsabwicklung)
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• zeitgeb. kalkulatorische Erfassung der klassenspezifischen und ka-
pazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaß-
nahmen (systemimmanente Eigenschaft des Modells)

- Problem(e):
• kalkulatorische Generierung klassenunabhängig geregelter Soll-

Einbauzeiten für die Stützmaßnahmen
(theoretisch möglich: vertragliche Angabe von klassenabhängigen Soll-
Einbauzeiten für die Stützmaßnahmen)

o Ausbaufestlegung{en) - ohne wirtschaftliches Interesse

o keine eigenständige Neuklassifikation jedes einzelnen Abschlags für die Ver-
gütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens (Anm.: vertragliche
Vorgaben von Soll-Einbauzeiten der Stützmaßnahmen als Alternative zur Anwen-
dung der Bewertungsfaktoren, somit der Stützmittelzahl)

- Vortei/(e):
• It. bekannt erwartbarer Abweichungsszenarien (u.a. VKL-bestimmende

Leistungsänderungen) aus der Prognose gewähren die formulierten Ent-
geltanpassungsmechanismen z.T. ein Nachfahren der tatsächlich er-
forderlich werdenden Lohnkosten
(Anpassung begünstigt durch eine vorhandene zeitgeb., kalkulatorische Er-
fassung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkos-
tenvon Ausbruch und Stützmaßnahmen)

• z.T. dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs und der Stütz-
maßnahmen innerhalb einer VKL
- bei Änderung der Abschlagslänge nicht vorgesehen jedoch geregelt
- bei Änderungen der Stützmaßnahmen in Art und Menge vorgesehen und
geregelt

- Problem(e):
• starre Vergütungsregelung des Ausbruchs

- v.a. bei der Änderung der Abschlagslänge
• z.T. sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
• z.T. sprunghafter Verlauf in der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der

Bst.

- Auswirkung(en) ink!. Vorgabe eines zu erreichenden Verbesserungspotentials:

o tlw. VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungs-
änderungen lassen noch keine monatliche schlussrechnungsmäßige Ab-
rechnung zu sowie
ein eindeutiger, signifikanter Soll(te)-lIst-Vergleich der terminlichen und kos-
tenmäßigen Situation ist nur auf Basis der Stützmaßnahmen monatlich er-
möglicht
- dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen tlw. noch
keine faire und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
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-- Verhinderung einer kalkulatorischen Generierung klassen unabhängig geregel-
ter Soll-Einbauzeiten für die Stützmaßnahmen

-- weitere Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohn-
stunden und in den zeitgeb. Kosten der Bst.

Auch hier gilt, dass bei seriöser Anwendung des KUMT-Modells, trotz der generellen Auffassung
der weiter bestehenden Zuteilung des Baugrundrisikos in die AG-Sphäre, m.E. nicht die Meinung
vertreten werden kann, eine zu detaillierte Vergütungsregelung von Ausbruch, Stützmaßnahmen
und speziell der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs würde den Anschein einer Her-
stellkostenerstattung mit vereinbartem Gesamtzuschlag (Regiepreisvertrag - siehe Pkt. 2.5.3.1.2)
erwecken, weil sich das Einzelkosten- und das Bauzeitrisiko des AN auf Basis des gegenständli-
chen Einheitspreisvertrages (siehe Pkt. 2.5.3.1.1) erheblich vermindern. Die jeweilige Quantifizie-
rung der vertraglich zu vereinbarenden Entgeltanpassungsmechanismen ist ja weiterhin dem
freien, lauteren Wettbewerb am Baumarkt unterstellt (D.h. die im Angebot bzw. folglich im Ver-
trag angegebenen Soll-Einbauzeiten der Stützmaßnahmen sind dem freien, lauteren Wettbewerb
am Baumarkt unterworfen und nicht wettbewerbsneutral vorgegeben, wie die bei der VT-
Klassifikation ink!. klassischen Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 in
Anwendung gelangenden normierten Bewertungsfaktoren.)
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7 NORMENKLASSIFIZIERUNGEN INKL. FORMU-
LIERTER VERGÜTUNGSMODELLE IM VER-
GLEICH

Die aus den jüngsten Entwicklungen der VT-Klassifikation samt zugehörig formulierter Vergü-
tungsmodelle ableitbare primäre Zielvorstellung ist die Förderung der technisch-wirtschaft-
lichen Optimierung, indem die leistungsabhängige Vergütung in Form von vertraglich vereinbar-
ten Entgeltanpassungsmechanismen den tatsächlich erforderlich werdenden Kosten aus ev. ein-
tretenden klassenbeeinträchtigenden, jedoch aus der Prognose erwartbaren Leistungsänderun-
gen kontinuierlich fair "nachfahren" kann. Einen daraus resultierend entstehenden "Mehr"-
Arbeitsaufwand beider Parteien gilt es aber auch in den einzelnen Phasen der Projekt- bzw. Ver-
tragsabwicklung in Grenzen zu halten.

Die nachstehend zusammengefasste Kriterienübersicht - Darstellung einer Beurteilung ausge-
wählter Kriterien der Normenklassifizierungen ink!. der zugehörig formulierten Vergütungsmodel-
le aus den Erkenntnissen der vorangegangenen Analysen und unter Berücksichtigung der Erfah-
rungen von FISCHER und PURRER - stellt die Modelleignung und -tauglichkeit bei praktischer
Anwendung im Fokus einer fairen, leistungsgerechten Vergütung des AN in vergleichender Ge-
genüberstellung dar:
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Kriterium:

ElI<undungsgrad u. Prognooaaichor11ort hoch .. ++ . ++ ..
1 Geologie

hinichd. der Klassenvar10ilung
(Faedbacl< auf geologische Variation.
Storzonen. etc.) gonng 0 0 . .
plangam. Ausbruchprofü S25mt 0 . ..

2 Kon.truktio
(Feedback auf Anwendungsgebiet im

25-75m' . . 0 ++ ..
!zusammenhang mit der StabilitAt der
Matrix) • 75m' .. ++ 0 ++ ..

einfach ++ ++ .
gem. ON B 2203-1 gem_ ON 8 2203-13 V Bau- und Betriebswetse

- a
komplex 0 . 0

3a
, Sonderbauweisen

vorhandenf (Firststollan, Ulmenslollan. otc.)
. 0 . ++

- a

3b h Bebiebswelse vOIl1g entkoppelt ++ . .
gem_ ON B 2203-1 gem_ ON 8 2203-1, (LAngsen1Wicldung bzw. -ablauf) kurzer RingschJuss 0 . .- • Bauhilfsmaßnahmen und

:Je n lzusatzmaßnahmen ohne Bowertung vorhanden 0 0 ? . ++
RohnlChirm DSV Vo,aisuno. etc."

4 Mehrausbruch IIOIhenden ..
0 0 gom_ ON B 2203-1 gem_ ON 8 2203-1-Erac:hwomlo twassererschwemis .. gem_ CN B 2203-1 gom ON B 22œ-l5 IIOIhenden . 0- ++ gom ON B 2203-1 gem_ ON B 2203-16 Mixed-Face-8edingungen IIOIhenden ? ?

ParametaT fü, die R.ung dar Ielatungaabhinglgan Va'aü luna:

7 tvr ~eschwindigkeit bzw. SoI-Vortriebszeit • vertraglich • vertraglich ? - ve",ag1ich • vertragflCh
- konstl VKL - konstl AI< - konstlVKL - variabel I VKL

8 Regeleinbau-.Aufwandswert bzw. Sofl-Einbauzeit ? ? - vertraglich - va",aglich
• kalkulatorisch . kalkulatorisch . bauzail!lch

9 Ivanables Bauzoilmoden wAhrond VOr1riob: . ++ ? . .
10 Eindeutigkait das Galtungsbaroichos eino, VKL. A1<. SK. __. .(.1 0 .. ++

Klassifikationen 2 Klassifikationen 1 Klassifikationen 1 Klassifikationen 1 Klassifikationen
. Angabot. Vervat>a - Angebot, Varvat>a . Angebot, Vargabe - Angabot, Vargabe • AngaboL Vorgabe

11 Grundlage der leistungsabhAngigen VergOtung: - Vergatung ...... _ - VergOtung (WIWtIdI) - dynamische - dynamische- Anpassung durch Anpassung durch
Biel~~lgeben Bl8lerangeben (8wzIII)

Ie~tun .... bhinai ... V8fGütuna:

[variation dor Abschlagslanga
hoch . ?

12 gem.ONB~1 gem. ON B 2203-1
gering 0 . ?-

VKL
~ariation der Stùtzmaßnahmen

hoch 0 . . ++
13

bezogen
-.

genng . . .. ++-
r,.ariation das Ûbermallaa (Q"J. hoch . .

gem. ON B 2203-114
Übarprom (d). atc. ganng ++ 0 0 ..

hoch 0 . ? .
15 Venation der VKL (VKL.Wachsel) 1-----.- _. gem. ON B 2203-1

Ba ..... t ganng . ++ ? ..- bezogen hoch . ?
16 Variation der lOsemelhode 1------.- ----.- - gem. ON B 2203-1 gem. ON B 2203-1

ganng . .. ?

AuawlrkunOMl:

17 Lohnkoston Ausbruch
. kons!. in VKl - konst in AK - koost in VKl - kons!. in VKL • m VP ZGU<

sprunghaft • sprunghaft • sprunghaft • sprunghaft - sprunghaft

18 lohnkosten StOtzmaßnahmen
- kons!. in VKL - separat je lP - kens!. in VKL • separat je lP . m VPZGU<
• sprunghaft - anpassbar • sprunghaft 'llI'4"'ssbar - anpassbar

.---.- ----.- ~ .

19 artgab. Koston sprunghaft sprunghaft sprunghaft linear linear
(arwwm...W~ (otrlem...w~

20 Ermi1llung d. zeill<rit. Wegs bei VKL-baa!. LeistungsAnderungen 0 0 . ... ut a88'anet
+ eel not
0 oi rAnkt I nel

unaeeianet
? nicht erfasst

Tabelle 7-1: beurteilte Kriterienübersicht der Normenklassifizierungen ink!. ihrer formulierten Vergü-
tungsmodelle

Die Tabelle 7-1 zeigt mitunter, dass das durch die Anwendung des KUMT-Modells erzielte Ver-
besserungspotential in der leistungsabhängigen Vergütung sowie dessen Auswirkungen auf die
Verlaufsituationen des Erlöses der Lohnstunden und der zeitgeb. Kosten der Bst. eindeutig auf
die Tendenz zurückzuführen ist, variable Kosten - v.a. sofort ausgabenwirksame Kosten a.d.S.
des Unternehmers, wie z.B. Lohn-, Gehaltskosten, Reparaturentgelt der Leistungs- und Vorhal-
tegeräte, etc. - von stark mengen-variablen klassenspezifischen Leistungen im Untertagebau in
eigenen klassenunabhängigen Leistungs- bzw. Vorhalte positionen des LV zeitabhängig (i.S. von
Kosten der Betriebsbereitschaft des Unternehmers) zu erfassen und im Zuge einer leistungsab-
hängigen Vergütung durch vertragliche, detailliert verfasste Entgeltanpassungsmechanismen
(u.a. Regulative für eine automatische, an die dynamisch abrechenbare Bauzeit gekoppelte Vor-
dersatzanpassung der entsprechenden zeitgeb. LV-Positionen anhand vertraglich zu vereinba-
render, klassenspezifisch abzufragender Leistungsangaben) - begünstigt durch die Existenz ei-
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nes zweckorientierten geotechnischen Klassifizierungssystems ink!. eines formulierten,
auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und Bestandteil der LB werdenden,
dynamischen Vergütungsmodells (siehe Pkt. 2.5.4) - deren zeitabhängiges Vergütungsaus-
maß und die davon abhängige Vergütungshöhe zu regeln.

Zusatzangebote infolge Leistungsände-
rung leichter handhabbar (keine men-
gengebundene kalkulatorische Erfas-
sung und Verknüpfung von klassen-
spezifischen und kapazitätsabhängigen
Einzellohnkosten des Ausbruchs und
der Stützmaßnahmen)

Vorteile des AG:
• Kostenumlagen seitens des AN fallen

weitgehend weg
Spekulationspotential im Angebot des
AN sinkt
wesentliche Kosten der Bauproduktion
im Zuge der Angebotsprüfung leichter
auf Angemessenheit zu prüfen (Er-
sparnis an Arbeitsaufwand)

•

betriebswirtschaftliche Verschiebung •
von variablen Kosten (kausal durch die
Bauproduktion verursacht) zu fixen
Kosten (vglb. mit Kosten der Betriebs-
bereitschaft)
zeitgeb., kalkulatorische Erfassung der •
klassenspezifischen und kapazitätsab-
hängigen Einzellohnkosten von Aus-
bruch und Stützmaßnahmen

Diese Vorgehensweise beinhaltet einerseits diverse Vorteile für die Vertragsparteien, wie z.B....

Vorteile des AN:
• allgern. Kalkulationsrisiko sinkt

•

•

... sowie andererseits ist damit in der Praxis folgende irrtümliche Vorstellung behaftet:
Bedingt durch eine detaillierte Formulierung von vertraglichen Entgeltanpassungsmechanismen,
die u.a. auch bei möglich erwartbaren Abweichungen von der Prognose (v.a. klassenbestimmen-
de Leistungsänderungen) das "Nachfahren" der dadurch tatsächlich erforderlich werdenden Kos-
ten seitens des AN bei stark mengen-variabel beschriebenen Bauleistungen des AG immer mehr
kontinuierlich ermöglichen, sodann das Baugrundrisiko weiterhin vollständig beim AG liegen soll,
würde der Einheitspreisvertrag an ursprünglicher erfolgsbezogener Charakteristik (Verminderung
des Einzelkosten- und Bauzeitrisikos) verlieren und die "regiebezogene" Charakteristik einer
Herstellkostenerstattung mit vereinbartem Gesamtzuschlag für den Unternehmer bzw. AN an-
nehmen.
An dieser Stelle ist explizit unter Verweis auf Pkt. 2.5.3.1 klarzustellen, dass bei einer cha-
rakteristischen Herstellkostenerstattung dem Unternehmer die nachgewiesenen - zumeist
identisch mit den tatsächlich entstandenen - Produktionskosten (Personal-, Material-, Ge-
räte-, Fremdleistungskosten, etc.) zuzüglich eines vereinbarten Gesamtzuschlages vergü-
tet werden, hingegen beim erfolgsbezogenen Einheitspreisvertrag dem Unternehmer die
nachgewiesenen Mengen von in einem LV vereinbarten Einzelleistungen bzw. u.a. abge-
fragten Leistungsangaben zu festgelegten, dem freien und lauteren Wettbewerb unterstell-
ten Einheitspreisen bzw. Soll-Wertangaben vergütet werden, wobei zuletzt angeführtes bei
den gegenständlichen, "jüngeren" Vergütungsmodellen der Normenklassifizierungen auf
Basis eines Leistungsvertrages mit beinhaltender konstruktiver, dynamischer LB weiter-
hin zu trifft.
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Diese Tatsache lässt folglich die Schlussfolgerung zu, um weitere für die Glättung der Verläufe in
der Erlössituation der Lohnstunden und der zeitgeb. Kosten der Bst. erforderliche Entgeltanpas-
sungsmechanismen in ein VT-Klassifizierungsmodell aufnehmen zu können - wie z.B. eine

o dynamische Vergütungsregelung für den Ausbruch
- v.a. bei der Änderung der Abschlagslänge

- aufgrund noch bestehendem sprunghaften Ver/auf in der Er/össituation der
Lohnstunden sowie

- bestehendem sprunghaften Ver/auf in der Er/össituation der zeitgeb. Kosten
der Bst.

- die idealerweise kontinuierlich den tatsächlich entstehenden, auf einer vertraglichen Basis
nachweisbaren Aufwänden seitens des AN entsprechen, muss daher im Gegenzug für den AG
der Anreiz des AN für seine unternehmerische Erfolgsbezogenheit - unternehmerische Motivati-
on für ein strikt leistungsorientiertes und v.a. wirtschaftliches Tätigsein - in der Leistungserbrin-
gung gesteigert werden.

Unter Zuhilfenahme der dargestellten Situation in Tabelle 7-1 wird vom Verfasser in weiterer Fol-
ge für eine den Fortschritt fördernde, konsequente Weiterentwicklung der VT-Klassifikation ink!.
eines zu formulierenden Vergütungsmodells für Untertagebauarbeiten mit dem Primärziel, eine
faire Verbesserung in der leistungsabhängigen Vergütung tür die Vertragsparteien zu erreichen,
die VT-Klassifikation und im Speziellen die Vergütungsalternative KLIMT gem. ÖN B 2203-1 als
Bezugsbasis verwendet.
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8 WEITERENTWICKLUNG EINES LEISTUNGSGE-
RECHTEN VERGÜTUNGSMODELLS

In diesem Kernkapitel der Arbeit soll ein faires und leistungsgerechtes Vergütungsmodell auf
Basis der vorliegenden ÖN B 2203-1 (01.12.2001) unter Einbezug einer wirtschaftlich impulsge-
benden bzw. einer den Anreiz für die unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der Leistungs-
erbringung steigernden Adaption der (Vor-)Kalkulation hinsichtlich der Ermittlung von leistungs-
abhängigen Herstellkosten weiterentwickelt werden.
Auch dem vorrangigen Bestreben weitere Variablen der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT, auf
Grundlage des in der AG-Sphäre zu vertretenden Baugrundrisikos, in der VT-Klassifikation dy-
namisch anpassbar zu regelmentieren (v.a. VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich
erwartbare Leistungsänderungen), kann durch folgenden Schritt - ein nachstehend angeführter
Lösungsvorschlag mit beinhaltendem, erörterten Verbesserungspotential in der leistungsabhän-
gigen Vergütungssituation unter Beachtung der bislang erwähnten Vor- und Nachteile der Nor-
menklassifizierungen - genüge getan werden.

8.1 Entwicklung des AFL-Modells

Das Vergütungsmodell AFL - die Kurzbezeichnung leitet sich von den Adjektiven !!,nreizstei-
gernd (siehe Pkt. 8.1.1), lair und !eistungsgerecht ab - beruht auf einer zweckmäßigen Zu-
sammenführung existierender, in der gegenständlichen Arbeit zuvor beschriebener und ausführ-
lich diskutierter Normenklassifizierungen mit dem Schwerpunkt der VT-Klassifikation gern. ÖN B
2203-1 bzw. im Speziellen der Vergütungsalternative KLIMT und stellt daher aus der Sicht des
Verfassers dieser Dissertation eine konsequent weiterentwickelte Vergütungsmodifikation - eine
alternative, jedoch weiterhin geeignete, objektive und nachvollziehbare Grundlage für die Pro-
jektabwicklung - im Sinne der ÖN B 2203-1 dar.

Um in der ÖN B 2203-1 eine optionale Möglichkeit der Anwendung des in Folge als alternativ zu
betrachtenden Vergütungsmodells AFL berücksichtigen zu können, ist einerseits nachstehende
Adaption der (Vor-)Kalkulation hinsichtlich der Ermittlung von leistungsabhängigen Herstellkosten
zweckmäßig und sind anderserseits im Folgenden angeführte Generierungen von zusätzlichen
sowie Ergänzungen in den bereits bestehenden Entgeltanpassungsmechanismen einzuführen:

8.1.1 Adaption der (Vor-)Kalkulation hinsichtlich der Ermittlung von
leistungsabhängigen Herstell kosten

530

Diese, im Folgenden veranschaulichte Idee zur Adaption der (Vor-)Kalkulation hinsichtlich der
Ermittlung von leistungsabhängigen Herstellkosten im Untertagebau lässt sich von der Kalkulati-
onssystematik StilfOs530

- Baupreisbildung mit kalkulatorischer Verknüpfung von zeit- und leis-
tungsbezogenen Vergütungselementen - ableiten. Um die Charakteristik des, für speziell men-
genvariable, zumeist unvollkommen beschriebene Bauleistungen des Spezialtiefbaus entworfe-

siehe Stadler u. Reinisch (1998) in Wirtschaftsingenieur Nr. 1, Seite 8ft.: Kalkulationssystem.StilfOs - StilfOs ist
aus der künstlichen Zusammenfügung zweier Projektnamen hergeleitet, an welchen dieses System in ver-
gleichbarer Weise erstmals Anwendung gefunden hat: Stilfontein Gold Mine, Transvaal (ZA) und Tauemtunnel
Oswaldiberg, Kärnten (A)
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nen Kalkulationsmodells StilfOs zu erläutern und zugleich die Abgrenzung zur vorliegenden Ar-
beit aufzuzeigen, ist nachstehender Exkurs erforderlich.

--- Exkurs Anfang:
---.StilfOs:
Bei bestimmten Bauleistungen im Fels- und Grundbau - insbesondere v.a. im Bereich der Son-
dermaßnahmen (Injektionen) - ergibt sich das Problem, dass diese hinsichtlich der Einschätzbar-
keit der kalkulatorischen Aufwands- bzw. Leistungswerte und der erforderlichen unproduktiven
Rüst- und Verteilzeiten sowie allfälligen Stillstandszeiten nicht mehr dem im BVergG 2002 bzw.
in der ÖN A 2050 geforderten Kriterium der Kalkulierbarkeit (siehe Pkt. 2.4.2.2.2 sowie vgl. u.a.
Pkt. 2.5.4) entsprechen.
Wird eine Bauleistung zu Regiepreisen, d.h. eigentlich zu Herstellkosten mit einem vereinbarten
Gesamtzuschlag vergeben, hat der AG das Problem, dass der AN keinen Anreiz hat, mit mehr
unternehmerischer Erfolgsbezogenheit - unternehmerische Motivation für ein strikt leistungsori-
entiertes und v.a. wirtschaftliches Tätigsein - in der Leistungserbringung als normal zu arbeiten.
Wird diese Bauleistung zu Einheitspreisen vergeben, wird dem AN damit ein ungewöhnliches
Wagnis überbunden, das im Vertrag nicht beschreibbar ist und vom Bieter bzw. AN daher weder
beeinflussbar noch im Vorhinein kalkulierbar ist. Das Kalkulationsmodell StilfOs bietet hier daher
den theoretischen Ansatz für eine neuartige Baupreisbildung (siehe Abbildung 8-1), worin die
Herstellkosten in 4 Kategorien gegliedert werden:

Kat. 1: einmalige Kosten der Bst. (Baustelleneinrichtung, -räumung sowie
sonstige Kosten)
Kat. 2: zeitgebundene Kosten der Baustelle (u.a. Gehaltskosten, Gerätekos-
ten sowie unproduktive und produktive Lohnkosten)
Kat. 3: Kosten sonstiger Betriebsmittel (Werkzeug, Gebrauchs- und
Verbrauchsmaterial) und Betriebsstoffe
Kat. 4: Materialkosten der Bst.

Die Positionen des LV werden ebenfalls in 4 Kategorien gegliedert, mit folgender Zuordnung der
Herstellkosten sowie der Gesamtzuschläge zur jeweiligen LV-Position:

Einmalkosten der Bst. [Pos. 1]:
Dieser LV-Position werden die einmaligen Kosten der Bst. (Kat. 1) zuzüglich eines

ermittelten Gesamtzuschlags zugewiesen.
zeitabhängige (bzw. zeitbezogene) Kosten [Pos. 2]:
Dieser LV-Position (Vorhalteposition) werden aus (Kat. 2) die zeitgeb. Gehaltskos-

ten, der vollständige Anteil an AV der zeitgeb. Gerätekosten sowie ein (anzubieten-
der) Anteil an zeitgeb. unproduktiven und u.a. produktiven Lohnkosten (z.B. MLK
80%) aus (Kat. 2), jedoch ohne ermittelten Gesamtzuschlag zugerechnet.

leistungsabhängige (bzw. leistungsbezogene) Kosten [Pos. 3]:
Dieser LV-Position (Leistungsposition) werden die Betriebsmittel und -stoffe (Kat. 3),
der vollständige Anteil an Rep.-Entgelt der zeitgeb. Gerätekosten (Kat. 2) und der
verbleibende Anteil an zeitgeb. unproduktiven und u.a. produktiven Lohnkosten (al-
so z.B. MLK 20%) ebenfalls aus (Kat. 2) sowie die Gesamtzuschläge für die zeitgeb.

Kosten der Bst. (Kat. 2) und für die Betriebsmittel und -stoffe (Kat. 3) zugeordnet.

Materialkosten [Pos. 4]:
Dieser LV-Position werden ausschließlich die Materialkosten (Kat. 4) zuzüglich ei-

nes ermittelten Gesamtzuschlags zugerechnet.
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Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4
[Pos. 2] [Pos. 3] [Pos. 4]

Kalkulationssystematik StilfOs - Umlagerung der zeitabhängigen (bzw. zeitbezogenen)
Kosten531

Kat. 1
[Pos.1]

Abbildung 8-1 :

GlGER Gesamtzuschlag Gerätekosten (Leistungsgeräte)
REP. Reparaturkosten
A+V Abschreibung- und Verzinsungskosten

GZPER Gesamtzuschlag Personalkosten (v,a. Lohnkosten)
BML20% BruttomitteIlahn 20%
BMl.ao% BruttomitteIlahn 80%

GZLei.~") Gesamtzuschlag Leistung
K7 positionsweise Kostenermittlung (eingeschränkt)

GZSloff Gesamtzuschlag Stoff
K4 Bruttostoffkosten (Materialkosten)
K5 Bruttostoffkosten für Beton, Mörtel, Asphalt

Gesamtkosten Geräte (Vorhaltegeräte)

Gesamtzuschlag Baustelleneinrichtung
Gesamtkosten Baustellen Einrichtung
Gesamtkosten Baustellen Räumung

Gesamtzuschlag Baustellengemeinkosten
Gesamtkosten d. Bst. zeitgebunden (Baustellenre-

Leaende:

GZsE
GKE
GKR

GZBGK
GKZ
gie)
GKG

I BGK Geräte Personal ILeistung ~ Baustoffe.. .. .. ..
Zeitbezogene Kosten Leistungs

bezogene Kosten

BE

100%

Bei der Umlage der zeitgeb. Kosten auf Leistungspositionen ist die Leistungsintensität, d.h. der
Wert der Bauleistung in der Zeiteinheit, maßgebend. Folgende Probleme können als symptoma-
tisch für das Umlageverfahren angesehen werden:

o Für risikobereite Bieter bietet sich eine einfache Gelegenheit zur Spekulation. Sie
werden die Aufteilun'g ungleichmäßig zu LV-Positionen vornehmen, von denen
angenommen wird, dass sie in einem höheren.Ausmaß als in der Ausschreibung
vorgesehen, vorkommen. Weniger risikobereite Bieter werden hingegen einen Teil
in die einmaligen Kosten der Bst. einrechnen.

o Bei einer Bauzeitverlängerung durch einen geänderten Bauablauf fehlt die Basis
für eine eindeutige Regelung hinsichtlich einer leistungsgerechten Anpassung der
Vergütungssituation. Das macht die Behandlung von Zusatzangeboten und eine
einvernehmliche Regelung der daraus resultierenden Ansprüche schwierig.

Aus dieser Vorgangsweise ist ableitbar, dass sich die Kalkulationssystematik StilfOs für eine ü-
berschaubare, somit leicht handhabbare und weitgehend artgleiche Anzahl an Leistungspositio-
nen eines z.B. üblichen LV in der Injektionstechni~32eignet, da die durch die systemimmanenten
Umlegungen der Kostenarten hervorgerufene und begünstigt einhergehende Spekualtion a.d.S.
des AG im überschaubaren Rahmen gehalten werden kann.

Als alleiniges Vergütungsmodell in einem Bauwerkvertrag des Untertagebaus ist StilfOs nur be-
dingt geeignet, da es aufgrund seiner Kalkulationssystematik und der damit bedungenen Zu-
rechnung der Kosten (systemimmanenten Verschiebungen) zu einer komplexen, artdifferenten
Anzahl an LV-Positionen (Ausbruch, Stützmittel und Zusatzmaßnahmen sowie Erschwernisse,
usw.), wie bei LV für Hohlraumbauprojekte üblich, leicht zu enormen spekulativen Verzerrungen
neigt. Außerdem ist für die Anwendung ein hoher Aufwand an fachkundigem Personal in jegli-
cher Projekt- bzw. Vertragsphase sowie ein realistisches Verständnis für die wesentlichen Ele-

531

532
aus Stadler u. Reinisch (1998) in Wirtschaftsingenieur Nr. 1, Seite 10
ausführlich in Stadler u. Reinisch (1998) in Wirtschaftsingenieur Nr. 1, Seite 10f.
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mente der Baukalkulation erforderlich, wie auch schon u.a. SPIEGL533 in seiner Dissertation hin-
wies.

Dem grundsätzlichen theoretischen Gedanken, dass durch die Ansprache von gemeinsamen
Interessen der Projekterfolg sichergestellt werden soll, kann m.E. im Sinne der Ermöglichung
einer "win-win"-Situation für beide Vertragsparteien nur beigepflichtet werden, da diese Kalkulati-
onssystematik den besonderen Vorteil hat, dass für den AG die produzierte Verrechnungseinheit
an Bauleistung mit steigender Leistungsintensität (Wert der Bauleistung in der Zeiteinheit) billiger
wird und für den AN in vergleichbarem Maße der Erlös steigt. Nicht gegeben ist hier jedoch z.B.
die Vergütung des Gesamtzuschlages bzw. von Teilen des Gesamtzuschlages sowie u.a. der
Kosten für eine Endrevision sämtlicher Leistungsgeräte (fixe Kosten a.d.S. des Unternehmers)
bei Stillständen aus der Sphäre des AG, weil es einerseits nur bei Leistungserbringung zur Ver-
gütung derselben kommt und andererseits dies eigentlich gegen die Vertragsbestimmungen der
ÖN B 211 D/Pkt. 5.23.13 bei der Vergütung von Stillliegezeiten verstoßen würde.

--- Exkurs Ende;

Aus den zuvor gewonnenen Erkenntnissen kann daher vom Wesen der (Vor-)Kalkulation der
Anreiz des AN für die unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der Leistungserbringung von Un-
tertagebauten folgendermaßen gesteigert werden:
Gern. ÖN B 22D3-1/Pkt. 4.3.3 - unabhängig der Anwendung des klassischen Vergütungsmodells
mittels Stützmittelzahl oder des alternativen Vergütungsmodells KLIMT - existiert eine Varianten-
bestimmung, die Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) je Zeiteinheit des gesamten Ausbruchszyk-
lus (somit unter Berücksichtigung der Argumente in Pkt. 5.1.3.2.1/ad Lohnkosten auch 'der
Stützmaßnahmen) in einer separaten Leistungs- bzw. Vorhalteposition zu erfassen (= variable
Kosten, v.a. sofort ausgabenwirksame Kosten werden zu fixen Kosten umgelagert, i.S. von Kos-
ten der bloßen Betriebsbereitschaft).

M.E. kann der Anreiz des AN für die unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der Leistungs-
erbringung an hand einer einfachen Adaption der (Vor-)Kalkulation hinsichtlich der Ermittlung von
leistungsabhängigen Herstellkosten dadurch gesteigert werden, wenn aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht variable, ebenfalls sofort ausgabenwirksame Kosten des Unternehmers, welche nur
bei tatsächlicher Leistungserbringung in Abhängigkeit einer VKL mehr oder weniger stark ver-
braucht werden, den einschlägigen Leistungspositionen der VKL (Ausbruch der jeweiligen VKL)
zugewiesen werden. Darunter fallen z.B. die betriebsbedingte Abschreibung und die Repara-
turkosten534 der Leistungs- und Vorhaltegeräte des Vortriebs, die gemäß ihrer Definition535 nur
durch Leistungserbringung (Bauproduktion) anfallen. Diese sollten m.E. daher auch nur bei leis-
tungsorientierter Tätigkeit vergütet werden. Umsetzbar wird diese vorgeschlagene Adaption der
(Vor-)Kalkulation z.B. durch eine entsprechend klar formulierte Kalkulationsempfehlung
bzw. sogar durch eine vertraglich bindende Kalkulationsvorschrift verbunden mit einer e-
benso klaren Risikozuordnung bei Abweichung gegenüber dieser Kalkulationsempfehlung bzw. -
vorschrift im Bauvertrag (wie vglb. beim LAST-Modell).

Die Begründung dieser Kalkulationsempfehlung bzw. -vorschrift resultiert aus der Tatsache, dass
in den letzten Jahrzehnten eine eindeutige Tendenz zu zeiteinsparenden, aber hinsichtlich der

533

534

535

vgl. Spiegl (2000), Dissertation, Seite 174t.
siehe ÖBGL 1996, Pkt. 7.2, Seite XIII: Die Reparatur1<osten enthalten Lohn- (jedoch keine lohn gebundenen
Kosten) und Materialkosten.
vgl. Obemdorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 80t.
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Kosten aufwendigeren Geräten zu verzeichnen ist. In der Regel sind die Kosteneinsparungen
aus einer Zeitersparnis der Vortriebszeit größer als die höheren Kosten aus der Anschaffung der
Geräte, sodass diese Tendenz sowohl aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch
aus dem verfahrenstechnischen Gesichtspunkt der verkürzten Termine erklärbar ist. Die
Abbildung 8-2 zeigt nun im Anschluss folgende Überlegung:

GGK
Geschäfts-

gemeinkosten

in der Verwaltung
entstehende Kosten

Kapital

- in gleicher prozentueller HOhe oder
- differenziert nach ZuschlagtrAger

Leaende:

----+ Kostenartzuwaisung nach
---- .... ÖNB2061

~ Kostenartverschiebung gern. ÖN
82203--1

•••••_.... Kostenartverschiebung gem.
KLlMT-Modelt

............... Kostenartverschiebung gem.
_.~ .... Vergotungsmodifikation

t •

endere Kosten
FLK

Fremdleistungs-
kosten

[::::::::::::::~:@:M~ii~ii::::::::::::::]

'- ..,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
__ I ._ ..

VOrha;t~p;';';tionen I
f •••••••••• f ••••••••••• , •••• :..!, •••• , •••••••••••

: : :: Gi: :

.~.œ.~l~ ... ~.- ~
~ ::l ~: 'i:
Q.E ~:'O~:
~ ~ ~: g~ :

~i ~~~~~&::; œ~~;;
C> -"'.;,," J::l 0 •:...l ...l...l.. :....:;....J. ..11.]

zulässige Kostenartverschiebung zur Anreizsteigerung der
unternehmerischen Erfolgsbezo~.enheit in der Leistungs-
erbringung auf Grundlage der ON B 2203-1 (unter Be-
rücksichtigung der ÖN B 2110)
vgl. Pkt. 5.1.3.2/Abbildung 5-12

eu! der Baustelle entstehende Kosten

x LV.Menoen

EKT
Einzelkoslen der Teilleistun en

,
,
,

,

:---:, ,, ,, ,, ,, ,
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....................• L~i~~~~~::i.t.i~~en .
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Ii! I I
......... :'i ~ ~ (i?••••••••• j L ~ ,

= HERSTELLKOSTEN

= SELBSTKOSTEN

+ Wagnis & Gewinn

= PREIS

Abbildung 8-2:

Die Kostenermitt-
lung der Abschrei-
bungs-, Verzin-
sungs- und Repa-
raturkosten der
Leistungs- und
Vorhaltegeräte des
Vortriebs erfolgt für
die Vorhaltepositi-
on II gern. dem
Basismodell der
Vergütung der zeit-
geb. BstGK der ÖN
B 2203-1 (siehe
Pkt. 5.1.2.1 lad
zeitgebundene
Kosten der Bst.
ink!. zeitgeb. Gerä-
tekosten der Bst. -
Abbildung 5-5) wie
bisher zeitabhän-
gig, jedoch nur
mehr im Ausmaß
einer vglb. Still-
liegemiete gern.
ÖN B 2110536

. Der
restliche Anteil der
Gerätemiete - 25% von AV und 75% von Rep. (diese Prozentsätze entsprechen in etwa den
Kosten für betriebsbedingte Abschreibung und aus dem Betrieb der Geräte resultierende laufen-
de Instandsetzungen und Reparaturen; die Kosten für sämtlich durchzuführende Endrevisionen
der Geräte auf der Bst. verbleiben zeitabhängig in den zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) - wird in
die entsprechend zugrunde liegenden, einschlägigen Leistungspositionen der VKL (Aus-
bruch der jeweiligen VKL) zugeschlagen. Dies bringt für den AG den Vorteil, dass einerseits nur
bei effektiver Leistungserbringung des AN im Vortrieb in Abhängigkeit der mengen- und tlw. ka-
pazitätsgebundenen Variabilität leistungsabhängig diese variablen, sofort ausgabenwirksamen
Kosten anfallen bzw. vergütet werden (= Anreizsteigerung für die unternehmerische Erfolgs-
bezogenheit in der Leistungserbringung) und andererseits bei Eintreten einer Stillliegezeit
während des Vortriebs (unabhängig einer ev. auftretenden Vergütungsproblematik hinsichtlich

536 siehe ÖN B 2110 (01.03.2002), Pkt. 5.24.13, Seite 15: Wurden für die Stillliegezeiten keine Preise vereinbart,
sind 75% der Abschreibungs- und Verzinsungskosten für die normale Arbeitszeit zuzüglich 25% der In-
standhaltungs-lReparaturkosten tür die Pflege und Wartung der Geräte unter Hinzurechnung des Ge-
samtzuschlages gemäß ÖNORM B 2061 zu vergüten.
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der Dauer dieser Stillliegezeit) nur mehr die anteilige Stillliegemiete gern. ÖN B 2110 über die
zeitabhängige Schiene vergütet wird.

Die folgende Tabelle 8-1 stellt die wesentlichen Umlegungen der den EKT und der den BstGK
zugewiesenen Kostenarten im Zuge der (Vor-)Kalkulation zu den im LV vorzusehenden
Leistungs- bzw. Vorhaltepositionen im Untertagebau auf Basis der ausschließlichen Anwendung
der LV-Positionen-Variante (b) gern. ÖN B 2203-1 sowie unter Berücksichtigung der o.a. Neue-
rung detailliert vereinfacht dar:

Rep.')EKT:

Personalkosten (PK):

Lohn Gehalt

Material-
kosten
(MK):

Gerätekosten (GK):
Betriebs-

stoffkosten

.e
1/1 CDo -Cl. Ul
1/1 0Cl~
c: CD
:J -
_ .c
1/1 al
.- 'CGI al
...J ~

BstGK:

Ausbruch nach
Vortriebsklassen
(nur ai)

Stützmittel- und
Zusatzmaßnahmen

Mehrausbruch,
Erschwernisse, etc.

(X)
Manipulation

(X)
Manipulation

X
Sprengmittel 0,25 X
,Verschleiß

x

(X) .... 0.25 X
••

0.75 X

0.75 X

x

(X)

x

zeitgeb. Kosten der
Bst.
(ink!. zeitgeb. Gerä-
te kosten)

zeitgeb. Lohnkos-
ten der VT-Mann-
schaft(en)

X
unprod. Lohn

X
VT.Mannsct1alt

gem.Ab-
scI1tagszyklen

x (X)
O,15X

leIstung'$. u.
Vortl8Iteg&râle

... ...

X
Vorhaltegeràt9

Tabelle 8-1: Darstellung der Kostenartzuteilung im Zuge der (Vor- )Kalkulation bei beispielhafter
Anwendung der im Folgenden weiterentwickelten Vergütungsmodifikation "AFL" auf
Basis der LV-Positionen-Variante (b) gem. ÖN B 2203-1

1) wertmäßige Ansätze aus österreichischer Baugeräteliste (ÖBGL) der VIBÖ

Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise spricht nichts gegen ein Einkalkulieren o. gen. Kosten zu
den entsprechenden, auch im Falle einer reinen Anwendung des KUMT-Modells zu den zusam-
mengefassten abschlagslängenbereich-bezogenen, Leistungspositionen der VKL (Ausbruch der
jeweiligen VKL). Einerseits sind in den Vordersätzen dieser Leistungspositionen zumeist keine
Mengenreserven enthalten (genaue Ermittlung der Vordersätze anhand des plangern. Aus-
bruchsprofils in Prognose gegeben) und sich daher der Bieter aufgrund eines Einkalkulierens der
diesbzgl. Leistungs- und Vorhaltegerätekosten in die einschlägigen LP der VKL bei seiner Ge-
samtpreisbildung des Angebotes im freien, lauteren Wettbewerb hinsichtlich eines erhofften Zu-
schlags nicht von Vornherein schlechter stellen würde. Andererseits machen den wesentlichen
Kostenbestandteil der Gerätemieten sowieso die Leistungsgeräte des Vortriebs, insbesondere
die Löse-, Lade- und Schuttergeräte für den zu bewerkstelligenden Ausbruch, aus.

Ein weiterer Vorteil dieser mit einer Kalkulationsempfehlung bzw. -vorschrift behafteten Vergü-
tungsmodifikation ist hierbei der mögliche Wegfall der zeitgeb. LV-Positionen für die Stilllie-
gezeiten im Vergabe-LV, die sich in den derzeitigen Verträgen nur durch die Nichtbeachtung der
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bauwirtschaftlichen Verwendung von Wahl- oder Eventualpositionen537 durch den AG sowie
durch ein Niederspekulieren des AN im Zuge der diesbzgl. Preisbildung auszeichnen. Jedenfalls
entsprechen Ausschreibungstexte und angebotene Preise in kaum einem Fall den Erfordernis-
sen bei Schlagendwerden von Stillliegezeiten.

Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht vereinfacht die beschriebene, mit einer Kalkulations-
empfehlung bzw. -vorschrift behaftete Systematik der adaptierten (Vor-)Kalkulation und auch die
Eignung bzw. Tauglichkeit bei bloßer Mengenänderung der Ausbruchsmassen infolge VKL-
Verschiebung (Sinngemäßes gilt für eine allfällige, jedoch nur geringfügige Übermaß-
Abänderung im Zuge der Ausbaufestlegung, da infolge dessen das plangern. Ausbruchsprofil
gern. ÖN B 2203-1 beeinflusst wird und sich infolgedessen die Ausbruchsmassen mengenmäßig
verändern):

o Ausgangsszenario:
monat!. Gerätemiete Z [€NM] (konventioneller Sprengvortrieb), bestehend aus ...

monat!. AV-Entgelt X [€NM]
monat!. Rep.-entgelt Y [€NM]

es gilt daher: X + Y = Z = konstNM ; X> Y (z.B. übliche Aufteilung 60:40)

plangern. Ausbruchsprofil gern. ÖN B 2203-1: 63,94 m2

fiktive Abschnittslänge: 100 m
Gesamtkubatur: 6.394,00 m3 (VKL-Verteilung 50:50)

VKL 5/5,91 ... Vordersatz 3.197,00 m3 ••• 4,23 rn/AT (28,0 ATNM):: 7.573,05 m3NM
VKL n/m ... Vordersatz 3.197,00 m3 ... 3,50 rn/AT (28,0 ATNM):: 6.266,12 m3NM

Vortriebszeit: 50,00 m: 4,23 m/AT =
50,00 m: 3,50 m/AT =

11,82 AT
14,29 AT
26,11 AT: 28,0 ATNM = 0,93 VM

Vergütung der Vorhaltepos. II - monatI. Gerätemiete: 0,93 VM x Z €NM = 0.93Z €

--+ Veranschaulichung der mit einer Kalkulationsempfehlung bzw. -vorschrift behaf-

tete Systematik der adaptierten (Vor-)Kalkulation - Zurechnung der Stillliegemiete

der Geräte in die Vorhalteposition II:
Vorhalteposition II: 0,93 VM x (0,75 X + 0,25 Y) €NM = 0,70 X + 0,23 Y €
zusätzlich in LP der VKL (bzw. des Ausbruchs der jeweiligen VKL):
VKL 5/5,91: (0,25 X + 0,75 Y) €NM x 3.197,00 m3 : 7.573,05 m3NM =0,10 X + 0,32 Y €
VKL 5/m: (0,25 X + 0,75 Y) €NM x 3.197,00 m3 : 6.266,12 m3NM = 0,13 X + 0,38 Y €

0,23 X + 0,70 Y €

u Vergütung monatI. Gerätemiete: 0,93X + 0,93Y € = 0.93Z €

o Erweiterungsszenario - bloße Mengenänderung durch VKL-Verschiebung:
Gesamtkubatur: 6.394,00 m3 (VKL-Verteilung neu 30:70)

VKL 5/5,91 ... Vordersatz 1.918,20 m3 ••. 4,23 rn/AT (28,0 ATNM) :: 7.573,05 m3NM
VKL n/m... Vordersatz 4.475,80 m3 ... 3,50 rn/AT (28,0 ATNM):: 6.266,12 m3NM

537 Anm. des Verfassers: Eine Eventual- oder Wahlposition im Vergabe-LV bringt insofern Klarheit, da nämlich der
Einheitspreis ebenfalls dem Wettbewerb unterstellt ist, jedoch spekulative Einflüsse auf den Gesamtpreis des
Angebotes bzw. auf die Ermittlung des Bestbiéters durch den AG keine Auswirkungen haben. Weiters ist auch
eine Eventual- bzw. Wahlposition gem. ÖN A 2050 vertieft zu prüfen, wenn sie geeignet ist, eine als wesentlich
gekennzeichnete Position zu ersetzen.
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Vortriebszeit: 30,00 m: 4,23 rn/AT =

70,00 m : 3,50 m/AT =

7,09 AT

20.00 AT

27,09 AT: 28,0 ATNM = 0,97 VM

Vergütung der Vorhaltepos. II - monat!. Gerätemiete: 0,97 VM x Z €NM = 0.97 Z €

-+ Veranschaulichung der mit einer Kalkulationsempfehlung bzw. -vorschrift behaf-
teten Systematik der adaptierten (Vor-)Kalkulation - Zurechnung der Stillliegemiete
der Geräte in die Vorhalteposition II:
Vorhalteposition II: 0,97 VM x (0,75 X + 0,25 Y) €NM = 0,73 X + 0,24 Y €

zusätzlich in LP der VKL (bzw. des Ausbruchs der jeweiligen VKL):

VKL 5/5,91: (0,25 X + 0,75 Y) €NM x 1.918,20 m3 : 7.573,05 m3NM =0,06 X + 0,19 Y €

VKL 5/m: (0,25 X + 0,75 Y) €NM x 4.475,80 m3 : 6.266,12 m3NM = 0.18 X + 0.54 Y €

0,24 X + 0,73 Y €

u Vergütung monat!. Gerätemiete: 0,97 X + 0,97 Y € = 0.97 Z €

Bei Betrachtung der jeweils identischen Ergebnisse des Ausgangs- bzw. Erweiterungsszenarios
(bloße Mengenänderung der Ausbruchsmassen infolge VKL-Verschiebung) wird klar ersichtlich,
dass einerseits nur bei effektiver Leistungserbringung im Vortrieb in Abhängigkeit der mengen-
und tlw. kapazitätsgebundenen Variabilität fair und leistungsgerecht die variablen, ausgaben-
wirksamen Kosten, wie die betriebsbedingte Abschreibung und die Reparaturkosten der
Leistungs- und Vorhaltegeräte, anhand der einschlägigen LP der VKL (Ausbruch der jeweiligen
VKL) vergütet werden. Die Gerätemiete der Leistungs- und Vorhaltegeräte errechnet sich durch
Addition der in der VP II gem. dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK der ÖN B
2203-1 enthaltenen Stillliegemiete gern. ÖN B 2110 (im Ausmaß von 75% von AV und 25% von
Rep.). Andererseits wird bei Eintreten einer Stillliegezeit während des Vortriebs nur mehr die
anteilige Stillliegemiete gern. ÖN B 2110 über die zeitabhängige Schiene anhand der VP II gern.
dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK der ÖN B 2203-1 vergütet. Ein Entfallen der
bisher üblichen zeitgeb. LV-Positionen für die Stillliegezeiten im Vergabe-LV ist dadurch ermög-
licht worden.

Um die Funktionalität dieser mit einer Kalkulationsempfehlung bzw. -vorschrift behafteten Vergü-
tungsmodifikation sicherzustellen, kann die bereits mehrfach angesprochene Kalkulationsemp-
fehlung bzw. -vorschrift z.B. wie folgt als bindende Ausschreibungsbestimmung formuliert wer-
den:

~ Die Vortriebsleistungen sind so zu kalkulieren, dass in die jeweiligen Leis-
tungspositionen der VKL (Ausbruch der jeweiligen VKL) neben den anteiligen
Material- und Betriebsstoffkosten auch noch die betriebsbedingte Abschrei-
bung im Ausmaß von 25% der kalkulatorischen Abschreibungs- und Verzin-
sungskosten und die Reparaturkosten im Ausmaß von 75% des kalkulatori-
schen Reparaturentgelts der Leistungs- und Vorhaltegeräte einzurechnen
sind. Als zeitabhängiger Anteil verbleiben daher 75% der kalkulatorischen
Abschreibungs- und Verzinsungskosten und 25% des kalkulatorischen Repa-
raturentgelts der Leistungs- und Vorhaltegeräte (vglb. Stillliegemiete gem. ÖN
B 2110) in der Vorhalteposition der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vor-
triebs.
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538

539

Diese nun bindende (Vor-)Kalkulationsvorschrift stellt somit sicher, dass im Zusammenhang mit
der im Weiteren entwickelten Vergütungsmodifikation eine faire und leistungsgerechte Vergütung
erfolgt.

- Bei zusätzlichen Risiken, die durch die Abweichungen von der als verbindlich
einzuhaltenden Adaption der (Vor-)Kalkulation entstehen, behält sich der AG
vor, den jeweiligen Bieter aus diesem Grund gern. BVerg 2002 998 (Z8) bzw.
ÖN A 2050/Pkt. 7.5.1 (9) auszuscheiden.

Weiters ist anzumerken, dass gerade bei der Umlage zeitgeb. Kosten auf Leistungspositionen
die Leistungsintensität, d.h. der Wert der Bauleistung in der Zeiteinheit maßgebend wird. Für den
Untertagebau sind daher v.a. die folgenden zwei Fälle von anreizorientiertem Interesse:

o die Leistungsintensität wird bei unveränderter Bauleistung erhöht, die benötigte
Bauzeit verringert sich, und die vorhandenen Kapazitäten werden besser ausge-
nützt;
dadurch ergibt sich ein Gewinnzuwachs beim Unternehmer.

o die Leistungsintensität wird bei unveränderter Bauleistung vermindert (Leistungs-
verdünnung), die benötigte Bauzeit erhöht sich, und die vorhandenen Kapazitäten
können nicht wie geplant ausgenützt werden;
hier ergibt sich ein Verlust für den Unternehmer.

Die u.a. bis dato im Wesen der (Vor-)Kalkulation angesetzte, modifizierte Weiterentwicklung des
zugehörigen Vergütungsmodells einer VT-Klassifikation hat jedoch den generellen Vorteil, dass
ohne weiteres Zutun für den AG die produzierte Verrechnungseinheit an Bauleistung m'il stei-
gender Leistungsintensität billiger wird und für den AN in vglb. Form der Erlös steigr38

, weil beide
Partner demnach an einer hohen Produktivität interessiert sind, die durch finanzielle Motivation
begründet und gefördert wird. Salopp formuliert gilt, je größer die produktive Leistungs-
erbringung mit optimal angepassten Ressourcen in der Zeit ist, desto kleiner sind die Ge-
samtkosten für den AG und desto größer ist auch der Erlös für den AN.
Der AG wird daher stets versucht sein, dem Bauablauf förderliche Entscheidungen zu treffen. Er
wird insbesondere bei ;\nderung der Baugrundverhältnisse im eigenen Interesse und im Einver-
nehmen mit dem AN die Umstellung auf optimal geeignete Bau- und Betriebsweisen im Vortrieb
auf Grundlage der flexiblen Tunnelbaumethode NÖT mit den verfügbaren Einsatzmitteln fördern.
Der AN ist immer angehalten, optimierte Einsatzmittel in der betr. Bau- und Betriebsweise bereit-
zustellen, um dadurch den maximalen Erlös für sich zu erwirtschaften.

8.1.2 Generierung von zusätzlichen Entgeltanpassungsmechanis-
men

8.1.2.1 Regulativ für einen VKL-Wechsel539

Aus bauwirtschaftlicher Betrachtung ist jeder VKL-Wechsel mit einem Arbeitstaktwechsel behaf-
tet (resultierend aus der unterschiedlichen Dauer des klassenspezifischen Regelabschlags; diffe-
rente Zykluszeiten), der trotz wiederholtem Einstieg in eine bereits aufgefahrene VKL bei gleich-
artiger, in sich wiederholender zyklischer Tätigkeiten anfänglich einen kleinen Wiedereinarbei-

vgl. z.B. Stadler u. Reinisch (1998) in Wirtschaftsingenieur Nr. 1, Seite 10 sowie ausführlich in Oberndorfer u.
Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 87f ..
Anm. des Verfassers: sinngemäße Ergänzung ist auch beim klassischen Vergütungsmodell mittels StützmitteI-
zahl gem. ÖN B 2203-1 möglich;
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tungseffekt der VT-Mannschaft(en) auslöst. Die VT-Mannschaft(en) erleidet unbestritten durch
diesen Arbeitstaktwechsel im Zuge eines VKL-Wechsels, aufgrund der Zuordnung einer nicht-
vorhersehbaren Häufigkeit der Wechselhaftigkeit des tatsächlichen Gebirgsverhaltens bzw. des
Baugrunds als Baugrundrisiko, einen in der AG-Sphäre zu verantwortenden Produktivitätsverlust,
der die der bedungenen und angebotenen Werkleistung zugrunde liegende, optimierte Bau- und
Betriebsweise beeinflusst und in den derzeit üblichen Werkverträgen des Untertagebaus nicht
vergütet wird.

Bestärkt durch die Empfehlungen des Arbeitskreises "Tunnelbau" der dt. Gesellschaft für Geo-
technik540

, dass ein unter Umständen häufiger Wechsel nicht Gegenstand der VKL selbst sein
kann, dieser durch eine entsprechende Leistungsposition bzw. durch ein dem Sinn entsprechen-
des Vergütungsregulativ zu berücksichtigen ist, was bereits in der SN SIA 198 (01.05.1993) Ein-
gang gefunden hat, kann daher folgender Lösungsansatz abgeleitet werden:

Begünstigt durch die Anwendung der LV-Positionen-Variante (b) reicht es bei der dieser Vergü-
tungsmodifikation AFL zugrunde liegenden Anwendungsbasis der Vergütungsalternative KLIMT
aus, lediglich für einen VKL-Wechsel mit ausschließlich integriertem Wechsel der techno Löseme-
thode oder der Ausbruchsart - in diesem Zuge erfolgt eine völlige Umstellung des Arbeitstaktes,
der Ausbruchsettappen sowie der optimiert anzupassenden Einsatzmittel im Zusammenhang mit
der durchzuführenden Bau- und Betriebsweise - eine diesbzgl., durch den Bieter vertraglich fest-
zulegende Vorgabe der Dauer anhand einer zusätzlichen, den kritischen Weg beeinflussenden
Soll-VT-Zeitangabe seitens des AG abzufragen, die dann die leistungsabhängige Vergütung der
zeitgeb. Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) als auch die zeitgeb. Kosten der Bst. (ink!. zeitgeb.
Gerätekosten) automatisch bei jedem diesbzgl. erfolgten VKL-Wechsel über die dynamisc,he
Bauzeit fair und leistungsgerecht anpasst. In diesem Fall handelt es sich um ein gewöhnliches
Wagnis, das, weil es im Vertrag beschrieben wird, zwar vom Bieter nicht beeinflussbar aber im
Vorhinein kalkulierbar ist.

Im Sinne der unter Pkt. 8.1.1 erläuterten Kalkulationssystematik, wird bei einer bauzeitlichen Gel-
tendmachung eines VKL-Wechsels und einer daraus resultierenden Beeinflussung der leistungs-
abhängigen Vergütung der zeitgeb. Gerätekosten der Bst. während des Vortriebs nur mehr die
Stillliegemiete der Geräte vergütet, da aus bauverfahrenstechnischer Sichtweise bei einer Um-
stellung der techno Lösemethode oder der Ausbruchsart im Zuge eines VKL-Wechsels infolge
eintretenden Produktivitätsverlusts kein effektiver Vortrieb an der Ortsbrust erfolgt.

In Ansprache von gemeinsamen Interessen zur Sicherstellung einer reibungsfreien Vertragsab-
wicklung kann die vertraglich festzulegende Soll-VT-Zeitdauer eines VKL-Wechsels auch für die
Umlage gewisser Einarbeitungseffekte von VKL mit z.B. folglicher artreiner Lösemethode oder
gleicher Ausbruchsart - hier empfiehlt VYGEN541 et al zwar, dass der Einarbeitungseffekt bei der
Ablaufplanung in Form eines Zeitzuschlages der betr. Leistung zu berücksichtigen ist, was je-
doch infolge einer dem wirtschaftlichen Wettbewerb unterstellten Ablaufplanung im Untertagebau
(optimierte VT-Leistungen in den einzelnen VKL) zumeist praktisch nicht durchführbar erscheint -
herangezogen werden. Etwaige Mehrkostenansprüche aus dem Titel eines nicht erlösbaren Ein-
arbeitungseffektes aus einem eingetretenen Nachteil zufolge Minderung oder Entfallens von
Leistungen (z.B. Verschiebung des auf einer techno Lösemethode beruhenden Schwergewichts
einer prognostizierten VKL-Verteilung in Richtung einer tatsächlichen VKL-Verteilung mit artdiffe-

540

541
vgl. DGGT - ETB (1994), Pkt. 8.5.1, Seite 47
siehe Vygen et al (2002), Bauverzögerungen und Leistungsänderungen, Seite 356ft. sowie Obemdor1er u, Jodl
et al (2001), Handwörterbuch, Seite 60
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renter Lösemethode), die generell nur theoretisch ableitbar und begründbar sind, könnten da-
durch fast gänzlich beseitigt werden.

8.1.2.2 Regulativ für die Reduktion der Abschlagslänge
Für eine dynamisch anpassbare Regelung der Variable "Abschlagslänge" der flexiblen Tunnel-
baumethode NÖT im gegenständlichen Beispiel gilt, dass diese Bandbreite der möglichen Ände-
rung der Abschlagslänge innerhalb des zulässigen Geltungsbereiches der VKL 5/5,91 gern. ÖN
B 2203-1 auch bei Anwendung der Vergütungsalternative KUMT identisch ist, d.h. im konkreten
Fall gilt ai [1] = 5, daher 1,31 m S lABSCHLAG S 1,70 m.

~ kaPBzitätsabhänaiae Komponente:
Da Mehr- oder Mindermengen an Ausbruchsmassen im Abschlagszyklus zufolge der Änderung
der Abschlagslänge in der VKL die kapazitätsabhängigen Lohnkosten, im Speziellen des Aus-
bruchs, beschränkt degressiv beeinflussen und

o bei der Anwendungsbasis des KUMT-Modells eine daraus resultierende zeitab-
hängige Anpassung des Vordersatzes der zeitgeb. Kosten der Bst. während des
Vortriebs, insbesondere des Anteils der zeitgeb. Lohnkosten des Ausbruchs, an-
hand einer Abänderung der Soll-Vortriebszeit [h/m-VT] gemäß den Vertragsbe-
stimmungen der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.3 nicht erfolgt,

ist m.E. den verlautbarten Verfahrensbestimmungen der ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.3 zu folgen und
den quantitativen Einfluss dieser möglichen Abänderung der Abschlagslänge einerseits auf die
Bauzeitermittlung und andererseits auf die u.a. dadurch beeinflusste leistungsabhängige Vergü-
tung zu ermöglichen. Auch der Passus der ÖN B 2110/Pkt. 5.24.3 sieht eine Abänderung der
vereinbarten Preise vor, wenn die vorgesehene Änderung der Art einer Leistung oder die Ände-
rung der Umstände der Leistungserbringung diesen nachhaltig beeinflussen, was zwar gegen die
Vertragsbestimmung der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.3 spricht, jedoch mittels alternativem Vergü-
tungsmodell nach ÖN B 2203-1/Pkt. 4.3.3 umgangen werden darf (siehe Pkt. 6).

Die Generierung eines Entgeltanpassungsmechanismus für die Lohnkosten des Ausbruchs der
innerhalb der festgelegten Abschlagslängenbandbreite gern. ÖN B 2203-1, i.S. der flexiblen Tun-
nelbaumethode NÖT, veränderlich zu haltenden Abschlagslänge rechtfertigt sich ferner durch die
Tatsache, dass die untersuchte Kostenelastizität in den Einzellohnkosten der VKL 5/X-K bzw .

. VKL 5/5,91 um den max. Abweichungsprozentsatz von 11% bzw. 12% (siehe Pkt. 2.3.2.1) deut-
lich mit 14,8% (siehe z.B. Tabelle 6-5 bzw. Abbildung 6-7) überschritten wird. Dies lässt die
Schlussfolgerung zu, dass speziell in VKL mit größerer 1. Ordnungszahl (Stützmittelzahl = OZ" =
konst.), da sich hierbei der Geltungsbereich der Abschlaglängenbandbreite ca. mit dem Faktor
1,3 (siehe Pkt. 5.1.3.4.1) verringert, mit größer werdenden Überschreitungen vom max. Abwei-
chungsprozentsatz von 11% bzw. 12% der Kostenelastizität in den Einzellohnkosten zu rechnen
ist; in VKL mit fallender 1. Ordnungszahl, da sich hierbei der Geltungsbereich der Abschlaglän-
genbandbreite ca. mit dem Faktor 1,3 (siehe Pkt. 5.1.3.4.1) erhöht, mit kleiner werdenden Über-
schreitungen vom max. Abweichungsprozentsatz von 11% bzw. 12% der Kostenelastizität in den
Einzellohnkosten zu rechnen ist.
M.E. kann bei einer derzeitigen, nomenkonformen zulässigen Ausnutzung der Festlegung der
Abschlagslänge in der möglichen Abschlagslängenbandbreite auf Basis der gegenwärtig gelten-
den Bestimmungen der ÖN B 2203-1/Pkt. 5.5.2.3 nicht mehr von einer fairen und v.a. leistungs-
gerechten Vergütung der Lohnkosten des Ausbruchs gesprochen werden.
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Die Einführung einer zusätzlichen Leistungsposition nach Schweizer Vorbild (siehe Pkt.
5.2.2.1/Ausbruch - Sprengvortrieb) sowie die dazu notwendige Vorgabe der diesbzgl. Dauer an-
hand einer den kritischen Weg beeinflussenden Soll-Vortriebszeitangabe als Entgeltanpas-
sungsmechanismus, z.B. pro 10 cm Reduktion der Abschlagslänge im jeweilig ausgeschriebenen
Abschlagslängenbereich gern. ÖN B 2203-1, beseitigt die bisherig bezugnehmende Vergütungs-
problematik (siehe Pkt. 6.2.3.5.21ad Pkt. A - Vergleich der leistungsgerechten Vergütung, Aus-
bruch Szenario 2) wie folgend dargestellt:

0.2400

Variation der Abschlagslänge (bei ot = 5,91 = konst.)
IFesllegung des Ausbruchs
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Abbildung 8-3:

Anm.:

Absch"gallnge (Geltungsbereich , .31 m S IABSCHLAG S 1.10m) [m]

linear stetige Tendenz (angenäherte Vereinfachung i.S. der 1. Grundregel der Bau-
preisbildung542

) der Lohnstunden im Ausbruch des progn. Regelvortriebs in Abhängig-
keit der Abschlagslänge gem. klassifizierter Bandbreite der VKL 5/5,91

inkl. Darstellung der jeweilig angenäherten Verlaufsfunktion in Abhängigkeit der Ab-
schlagslänge

strichlierte Linien entspr. der Darstellung der Kostenelastizität in den EinzeIlohnkos-
ten (vgl. Pkt. 2.3.2.1 - max. bzw. min. Abweichung +/- 11% bis +/- 12%)

Gern. Abbildung 8-3 errechnet sich die Regeldifferenz für einen entsprechenden Aufwandswert
aus dem angenäherten, linear stetigen Verlauf der Soll-Lohnstunden des Ausbruchs in der VKL
5/5,91 pro angenommener 10 cm Reduktion der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslän-
genbereich gern. ÖN B 2203-1 zu 0,0074 Mah/m3..VT.

-+ auftretende, zugleich vertretbare Abweichungen (im Vergleich zum progn. Regelvortrieb):

- bei lABSCHLAG= 1,70 m, ((0,2020 + 0 x 0,0074) : 0,2020 - 1) x 100 = + 0,00% (vgl. 0,00%)

- bei lABSCHLAG= 1,60 m, ((0,2020 + 1 x 0,0074) : 0,2082 - 1) x 100 = + 0,58% (vgl. 3,07%)

- bei lABSCHLAG= 1,50 m, ((0,2020 + 2 x 0,0074) : 0,2153 - 1) x 100 = + 0,70% (vgl. 6,58%)

- bei lABSCHLAG= 1,40 m, ((0,2020 + 3 x 0,0074) : 0,2234 - 1) x 100 = + 0,36% (vgl. 10,59%)

Bei vertraglich zu vereinbarender Soll-VT-Zeitangabe können im Vergabe-LV entsprechend be-
zugnehmende Ober- und Unterschranken vom AG festgelegt werden, um das diesbzgl. Spekula-
tionspotential des AN zu minimieren.

Die Notwendigkeit einer entsprechenden Leistungsposition für die Preisanteile Lohn (z.B. der
Reparaturanteil der zeitgeb. Gerätekosten der Bst. enthält definitionsgemäß It. ÖBGL Lohnkos-

542 ausführlich in Obemdorfer u. Kukacka (2002), Preisbildung & Preisumrechnung von Bauleistungen, Seite 37
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ten) und Sonstiges ist in der konsequent weiterentwickelten Vergütungsmodifikation AFL gege-
ben, um

o Ersparnisse im Verbrauch der Sprengmittel (Sprengstoffe und Zündmittel)
o leistungsgerechte Umlegungen der Betriebsstoffe (elektr. Energie, Treibstoffe,

Schmiermittel, etc;)
o leistungsgerechte Umlegungen der Gerätekosten i. S. der unter Pkt. 8.1.1 er-

läuterten Kalkulationssystematik

berücksichtigen zu können.

Steueruna der menaenabhänaiaen KomDonente:
Die Anpassung bei bloßer Mengenänderung der Ausbruchsmassen ist gem. ÖN B 2203-1/Pkt.
5.1.2 in Abweichung zur ÖN B 2110 geregelt.

Steueruna der zeitabhänaiaen KomDonente:
Vorweg ist das mathematische Modell der bauzeitlichen Aufschlags- und Nachlassrechnung
(siehe Pkt. 6.2.2.11 zeitgeb. Kosten der Bst.) für die Anwendung der diesbzgl. auf das KLlMT-
Modell bezug nehmenden o.a. Vergütungsmodifikation AFL hinsichtlich einer leistungsabhängi-
gen Anpassung der dynamisch zu handhabenden Vortriebszeit für den nun flexibel, an die tat-
sächlichen örtlichen Verhältnisse anpassbaren Ausbruch (ink!. Reduktion der Abschlagslänge)
und für die weiterhin flexibel, an die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse anpassbaren Stützmaß-
nahmen und Erschwernisse zu modifizieren:

Berechnung der modifizierten, vertraglich abrechenbaren Vortriebszeit BZv [KT]543:

SZv [KT] = BZs [KT]

In i,i[1] x tSAu~chi,i [minIm - VT] x Ifm VKLi,i [m - VT]
+ . ATNM

60,0 [mln/h]x24,0 [hIAT] x KTNM

I STMTMi,i [VElm - VT] x tSStatzmittai,j [minNE] x Ifm VKLi, i [m - VT] ""
:t ATNM:t L.JE.i[VE]xTsi,i [KTNE]

60,O[min/h] x24,0 [hIAT] x KTNM

wobei sich wiederum die Soll(te)-Vortriebszeit wie folgt berechnet:

BZs [KT] = I hs VKLi, i [hIrn - VT] x Ifm VKLi.i [m - VT]

240 [hIAT] x ATNM
, KTNM

BZv ...

BZs ...

vertragliche (abrechenbare) Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und Stützmaßnah-
men, z.B. in der Kalotte (ausschlaggebender Vordersatz zur Vergütung sämtli-
cher Vorhaltepositionen der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs);
zugleich die für die Berechnung der vertraglichen (abrechenbaren) Vortriebs-
dauer maßgebliche Vortriebszeit;

8011-bzw. Sollte-Vortriebszeit [KT] für Ausbruch und 8tützmaßnahmen, z.B. in
der Kalotte;

543 vertraglich ab rechen bare Vortriebszeit = Soll(te)-Vortriebszeit + Summe der anteiligen Vortriebszeit aus Reduk-
tion der Abschlagslänge je VKL :f: Summe der anteiligen Vortriebszeit aus Art- und Mengenänderung der
Stützmaßnahmen je VKL :f: Summe der anteiligen Vortriebszeit aus schlagend gewordenen Erschwernissen;
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(ermittelt aus der vertraglich vereinbarten Soll-Vortriebszeit pro m-VT in der jeweiligen VKL mul-

tipliziert mit den tatsächlich aufgefahrenen Vortriebsmetem [m-VT] der entspr. VKL dividiert durch
Umrechnung für KT)

n ...

hs VKL ••• vertraglich vereinbarte Soll-Vortriebszeit pro m-VT für Ausbruch und Stützmaß-
nahmen des Regelvortriebs der jeweiligen VKL, z.B. in der Kalotte;

Anzahl der Reduktionen der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlags-
längenbereich der jeweiligen VKl;

ts Ausbruch ••• vertraglich vereinbarte A-SolI-Vortriebszeit der entsprechenden Redukti-
on der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängenbereich der je-
weiligen VKl;

ts Stülzmittel... vertraglich vereinbarte Soll-Einbauzeit des entsprechenden artdifferenten
Stützmittels bzw. der entsprechenden artdifferenten Stützmaßnahme in der je-
weiligen VKL;

E... Erschwernis-Anzahl während tatsächlicher Vortriebszeit, z.B. in der Kalotte;

Ts... vertraglich vereinbarte Soll-Zeitangabe des schlagend gewordenen Erschwer-
nisses während tatsächlicher Vortriebszeit, z.B. in der Kalotte;

Eine daraus resultierende automatische zeitabhängige Anpassung des Vordersatzes der zeitgeb.
Kosten der Bst. während des Vortriebs, insbesondere des Anteils der zeitgeb. Lohnkosten des
Ausbruchs, anhand einer Abänderung der Soll-Vortriebszeit [hlm-VT] kann beispielhaft, wie
nachstehend für die VKL 5/5,91 veranschaulicht, erfolgen: .'

Die erforderliche Differenzangabe einer den kritischen Weg beeinflussenden Soll-Vortriebszeit in
der VKL 5/5,91 pro 10 cm Reduktion der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängenbe-
reich gern. ÖN B 2203-1 errechnet sich zu:

tSAusbruch= 0,0074 Mah/m3 x (69,05 : 63,94) x 63,94 m3/m-VT : 6 Mann x 60 min/h =
= 5,13 minlm-VT

o Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll):

anteiliger Ausbruch
anteilige Stützmaßnahmen

5,6713 h/m-VT
bzw. 0,2363 AT/m-VT

= 0,0968 AT/m-VT
0,1395 AT/m-VT

o Vorhalteposition "zeitgeb. Kosten der VT-Mannschaft":
Vordersatz 0,0968

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €fh & Mann (MLK) x 24,0 hiAT = 7.200,00

Lohnkostenlm-VT (konst.) = 0,0968 AT/m-VT x 7.200,00 €/AT = 697,29

AT/m-VT

€fAT

€Im-VT

~ Reduktion der Abschlagslänge auf lABSCHLAG= 1,40 m (A = -0,30 m) und dadurch bedungene
Auswirkungen auf die zeitabhängige Komponente:

o Vortriebszeit der VKL 5/5,91 auf Basis der Prognose (= Soll):

anteiliger Ausbruch

Reduktion der Abschlagslänge auf lABSCHLAG= 1,40 m (~ = - 0,30 ml:
3 Stk x 5,13 min/Stk : (60 min/h x 24,0 hiAT)

1:Vortriebszeit pro m-VT (= Sollte):

5,6713 h/m-VT

bzw. 0,2363 AT/m-VT

= 0,0968 AT/m-VT

= 0,0107 AT/m-VT

0,1075 AT/m-VT
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o Vorhalteposition "zeitgeb. Kosten der-VT-Mannschaft":

Vordersatz 0,1075

Einheitslohnkosten = 6 Mann x 50,00 €fh & Mann (MLK) x 24,0 hiAT = 7.200,00
Lohnkosten/m-VT = 0,1075 AT/m-VT x 7.200,- €fAT 774,28

Kapitel8

AT/m-VT

€fAT

€/m-VT

o im Veraleich:
modifizierte Lohnkosten/m-VT = 771,41 €/m-VT

~ erreichtes Verbesserungspotential in der fairen und leistungsgerechten Vergütung des
Ausbruchs:

o klassisch (Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl bzw. KUMT-Modell):
leistungsabhängiger Fehlerlös zufolge Änderung der Abschlagslänge
(1 -774,28: 697,29) x 100 = -11.04% (* faire, leistungsgerechte Vergütung)

o neu:
leistungsabhängiger (Mehr-)Erlös zufolge Änderung der Abschlagslänge
(durch angenäherten, linear stetigen Verlauf der Soll-Lohnstunden des Ausbruchs
It. zulässigem Geltungsbereich der Abschlagslänge gern. ÖN B 2203-1 der bezo-
genen VKL 5/5,91)
(774,28 : 771,41 - 1) x 100 = + 0.37% (= faire, leistungsgerechte Vergütung)

Infolge der aufgezeigten Dynamik durch die Generierung eines diesbzgl. Entgeltanpassungsme-
chanismus in der leistungsabhängigen Vergütung der Lohnkosten des Ausbruchs auf Basis der
LV-Positionen-Variante (b) im Zuge der Vergütungsmodifikation AFL ist eine faire und v.a. leis-
tungsgerechte Vergütung bei allfälliger Reduktion der Abschlagslänge innerhalb der zulässigen
Abschlagslängenbandbreite gern. ÖN B 2203-1 in der betr. VKL gegeben.

8.1.3 Ergänzungen in bestehenden Entgeltanpassungsmechanismen
8.1.3.1 Regulativ für die Art- und Mengenänderung der Stützmaßnahmen

Die entstehende Problematik in der fairen und leistungsgerechten Vergütung bei klassenunab-
hängig ausgeschriebenen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen im Preisanteil Lohn infolge
einer notwendigen kalkulatorischen Generierung von klassenunabhängigen "Regeleinbau"-
Aufwandswerten, wie vglb. bei der VT-Klassifikation inkl. formulierten Vergütungsmodell der SN
SIA 198 oder dem Vergütungsäquivalent LAST, für die diesbzgl. Lohnpreisbildung in den ent-
sprechenden Leistungspositionen würde sich bei der Anwendung des KUMT-Modells durch das
vertragliche Festhalten von klassenabhängigen Soll-Einbauzeiten (bauzeitliche Angaben) für
einen zusätzlichen oder reduzierten Einbau an Stützmaßnahmen, u.a. auch begünstigt durch das
system immanent umgelagerte, zeitgeb. kalkulatorische Erfassen der klassenspezifischen und
kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaßnahmen in einer Vorhalte-
position bei ausschließlicher Anwendung der LV-Positionen-Variante (b), nicht ergeben544

•

Um das Spekulationspotential des Bieters bei den die Bauzeitoptimierung und daher die Vergabe
beeinflussenden Angaben der Soll-Einbauzeiten je Stützmittel bzw. Zusatzmaßnahme einzu-

544 Anm. des Verfassers: Der Vorteil des vertraglichen Abfragens -von klassenunabhängigen Soll-Einbauzeiten
gegenüber kalkulatorischen Aufwandswerten für den Einbau der artdifferenten Stützmaßnahmen wurde bereits
ausführlich in der gegenständlichen Arbeit diskutiert (siehe Pkt. 5.2.3.5.2/ad A - Vergleich der fairen, leistungs-
gerechten Vergütung, Ausbruchsicherung und Pkt. 6.2.3.5.2/ad A - Vergleich der fairen, leistungsgerechten
Vergütung, Stützmittel und Zusatzmaßnahmen);
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schränken, sind in der Ausschréibung aufgrund des fehlenden, augenscheinlich direkten Zu-
sammenhangs zwischen der kalkulatorischen Lohn-Preisbildung in den einschlägigen klassenu-
nabhängigen Leistungspositionen der Stützmaßnahmen bzw. in der Vorhalteposition der zeitgeb.
Lohnkosten der VT-Mannschaft(en) gern. Detailkalkulation und der klassenspezifischen Angabe
einer vertraglich zu garantierenden VT-Leistung (Vorgabe einer klassenspezifischen Soll-VT-
Zeitangabe) - im Gegensatz zur Abfrage von kalkulatorischen Aufwandswerten - klassenspezifi-
sche Ober- und Unterschranken seitens des AG anzuführen. Zufolge dieser erforderlichen Anga-
be der Ober- und Unterschranken deutet jedoch auch leider hier alles darauf hin, dass aufgrund
des vermehrt entstehenden Arbeitsaufwandes in der Ermittlung der kritisch prognostizierten bzw.
vertraglich abrechenbaren Vortriebszeit (und nicht in der Lohn-Preisbildung der einschlägigen
LV-Positionen) sowie der dadurch induzierten Komplexität in der Vergütung und bei der Abwick-
lung von ZusatZangeboten die Angabe der Soll-Einbauzeiten nicht klassenabhängig erfolgen
wird. Somit würde die gleiche Problematik - jedoch nur aus bauzeitlicher Sicht für einen zusätzli-
chen oder reduzierten Einbau an Stützmaßnahmen gegenüber den klassenabhängig prognosti-
zierten Regelstützmaßnahmen - bei der kalkulatorischen Generierung von klassen unabhängigen
"Regeleinbau"-Zeiten wie bei der kalkulatorischen Generierung von klassenunabhängigen "Re-
geleinbau"-Aufwandswerten entstehen.

Der Verfasser ist jedoch trotz des vermehrt entstehenden alleinigen Arbeitsaufwandes in der
Bauzeitermittlung (kritische Soll- bzw. Sollte-Vortriebszeit) und der Komplexität in der Vergütung
sowie bei der Abwicklung von Zusatzangeboten der Ansicht, dass eine Angabe von Soll-
Einbauzeiten in den Stützmaßnahmen zumindest nach den VKL mit beinhaltend differenter
techno Lösemethode und Ausbruchsart differenziert behandelt gehört (bei VKL mit gleicher bein-
haltender techno Lösemethode und Ausbruchsart ist aus verfahrenstechnischer Sicht eine Anga-
be von vereinfacht zusammengefassten "Regeleinbau"-Zeiten noch vertretbar). Da gleichartige
Stützmittel einen unterschiedlichen Verbrauch an Lohnstunden beim Einbauvorgang in unter-
schiedlichen VKL mit different beinhaltender techno Lösemethode (Feedback auf ein stark unter-
schiedliches Gebirgsverhalten zufolge Fest- oder Lockergesteinvorkommen) und Ausbruchsart
(Feedback auf die unterschiedlichen Platzverhältnisse im Vortriebsbereich) bekanntermaßen
erfordern und daher bestimmten Herstelltätigkeiten unterschiedlicher Aufwand an Lohnstunden
zu zuweisen ist, liefert ein einfaches Bsp. die Begründung für ein getrenntes Abfragen dieser
Soll-Einbauzeiten:

o z.B.: Ankerungsarbeiten:
- Festgestein / Bohrvorgang: standfestes Bohrloch (unverrohrte Bohrung) - gewisser Bohraufwand

an Lohnstunden pro Bohrmeter

- Lockergestein / Bohrvorgang: zumeist Verfall des Bohrlochs (verrohrte Bohrung erforderlich) - Auf-

wand an Lohnstunden aufgrund Bohr- und seperatem Stützaufwand im Verhältnis zur Festgesteins-

bohrung pro Bohrmeter größer

o z.B. Sicherungdes Ortbrustrandes mittels Spießen:
- Festgestein / Spießeinbau: für den Spießeinbau zumeist separates Bohrloch erforderlich - Auf-

wand an Lohnstunden im Verhältnis zum Lockergesteinseinbau pro Stk.-Spießeinbau aufgrund zu-

sätzlichem Bohr -und Versetzaufwand größer (ausgenommen Selbstbohrspieße)

- Lockergestein / Spießeinbau: der Spießeinbau kann gerammt bzw. eingedrückt werden - gewisser

Versetzaufwand an Lohnstunden pro Stk.-Spießeinbau

Eine Angabe von klassenabhängigen "Regeleinbau"-Zeiten in den Stützmaßnahmen mit Gültig-
keit in jenen VKL mit beinhaltend gleicher technischer Lösemethode hinsichtlich der gewünsch-
ten Dynamik einer bauzeitlichen Zuschlags- bzw. Nachlassrechnung für die Anpassung der ver-
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traglichen (abrechenbaren) Vortriebszeit ist aus bauverfahrenstechnischer Sichtweise erforder-
lich, jedoch sind für diesbzgl. Angaben spekulationseinschränkende Vorgaben des AG anhand
jeweiliger Ober- und Unterschranken in der Ausschreibung notwendig.
In wie weit dies die Freiheit der Bieter und deren Kreativität hinsichtlich der optimalen Gestaltung
der Bau- und Betriebsweise einschränkt, wird anhand von zu sammelnder Praxiserfahrung aus-
zuwerten sein.

8.1.3.2 Regulativ für unterschiedliche Vorhaltepositionen der zeitgeb. Gerätekos-
ten der Bst. in Abhängigkeit der zur Anwendung gelangenden technoLö-
semethode während des Vortriebs

In Fortsetzung zur erläuterten Vergütungsproblematik bei Zusammentreffen von unterschiedli-
chen VKL getrennt beinhaltender, konventioneller techno Lösemethoden im zyklischen Vortrieb
kann mit folgendem Lösungsansatz Abhilfe geschaffen werden:

o ad Szenario B/Fall 1 - prognostizierte Verteilung der Bagger-VKL v.a. in den
Portal bereichen und der Spreng-VKL v.a. in der Hohlraummitte:
Vorbeugend für eine faire, leistungsgerechte Vergütung des AN wirkt trotz der
Einhaltung der unter Pkt. 8.1.1 beschriebenen Kalkulationssystematik der zeitgeb.
Gerätekosten eine Aufsplittung der ursprünglichen LV-Position Nr. II (Vorhalteposi-
tion) gern. dem Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK It. ÖN B 2203-1 in
entweder eine Normal- und eine separate Wahlposition545 oder in zwei Normalpo-
sitionen (wobei die LV.-Pos. Nr. lia die Grundposition des zugrunde liegenden
Baggerabbaus und die LV-Pos. Nr. lib die Aufzahlung des zugrunde liegenden
Sprengabbaus auf die Grundposition darstellt) in Zuordnung zu den vorkommen-
den artdifferenten Lösemethoden der VKL (siehe Abbildung 8-4).

adaptiertes Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK
nach LV-Pos. Nr. gern. ÖN B 2203-1 für den Vortrieb

c .
c ;;, . '0 JI

t .8 ;; . C
G

G " '0 : "2 to .. C to ac G : c.=
~

.= c 0E .., .Il . '0.2 ~ .2 'i c i" t: i! .5
" ;; "G g . 0 . . G
al :>: '0 > :>: '0 al

Z1
Festzeit

Z2
variable Zeit - Vartrieb

~ ____ Z_L __ Z2-Z3 Z3+Z4-Z2
Festzeit variable Zeit variable Zeit.

(vonragl. Angabe AN) außer wenn es die
Verhä~nisse zulassen

• Festzeit

.,---------.~ 4 Z5
Festzeit- Herste lu;;g in'j,iirÏsëiiäJii Festzeit

lV-Pos. N•. I lV-Pos. N•. II lV-Pos. N•. IV lV-Pos. N•. V
pauschaliert Verrec:hnungseinheiten (VE) VE ad. pauschaliert pauschaliert

ursprongl. Vergotung der
zettgeb. BstGK nach lV-
Posruonen Nr. gem. ON B
2203-1:

1. MÖGlichkeit:
VorgDlung do •• eRgob. BsIGK (Inld.
de. zeitgeb. GK) wihl1lnd dos
Vortriebs mittels Normal- &
WohIposItIon:

2. Möalichkeit:
Vorgatung do •• ellgob. BsIGK Onld.
de. zeitgeb. GK) wihl1lnd des
Vortrlobs mlllOls Nonns~
positionen:

Abbildung 8-4:

I lV-Pos. N•. III I
• VE

,...-------------,I lV-Pos. N•. lia (Bagg"-VT) I
L. __ y!~~u~in~~n2~ __ .1

lV.Pos. N•. lib (Sprong-VT)
Verrechnungseinheiten (VEl

.- - L V-POs.-Nr. iia"(B;;gg,;.Vi] - -,
'- __ ~~~u~In.!::'!:.n2~ __ J

lV-Pos. N •. lib (sprong-VT)
Verrechnungselnheiten (VE)

entweder

ode.

GrundposItIon

Aulzahlungspos.

Durch diese Vor-
gehensweise kann
auf Basis eines

technisch-
wirtschaftlich opti-
mierten Geräte-
konzeptes infolge
o.a. Kombination
von VKL mit ge-
trennt beinhalten-
der, artdifferenter
Lösemethode
leistungsorientierte

Anschaffung und
Freimeldung leis-
tungsstarker Vor-
triebsgeräte in Ab-
hängigkeit der VKL
und der zugehöri-
gen techno Löse-

545 Anm. des Verfassers: zur Erinnerung - eine Wahlposition beschreibt eine Leistung, die vom Ausschreiber alter-
nativ zu einer Normalposition vorgesehen ist.
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methode, z.B. beim Vortriebsklassenwechsel von Baggerabbau in Sprengabbau
bzw. vice versa - der diesbzgl. effektiven Kostenwahrheit nahe kommend, d.h. oh-
ne einer, wie ursprünglich erforderlichen, spekulativen Mischpreisbildung der zeit-
geb. Gerätekosten der Bst. während des Vortriebs auf Basis der prognostizierten
VKL-Verteilung zufolge dieser vorkommenden Kombination an artdifferenten
technoLösemethoden, kalkuliert und vergütet werden.

Auch ein für einen Vertragspartner entstehender Vergütungsnachteil zufolge des
möglichen Entfallens einer VKL aufgrund der ursprünglichen Mischpreisbildung in
der LV-Position Nr. II (Vorhalteposition) gem. dem Basismodell der Vergütung der
zeitgeb. BstGK It. ÖN B 2203-1 wird durch diesen Lösungsansatz während des
Vortriebs gänzlich abgefangen und leistungsgerecht vergütet.

o ad Szenario B/Fall 2 - prognostizierte Verteilung der Bagger- und der Spreng-
VKL intermittierend über die gesamt aufzufahrende Hohlraumlänge:
Vorbeugend für eine faire, leistungsgerechte Vergütung des AN wirkt die aus-
schließliche Einhaltung der unter Pkt. 8.1.1 beschriebenen Kalkulationssystematik
der zeitgeb. Gerätekosten in der LV-Position Nr. II (Vorhalteposition) gem. dem
Basismodell der Vergütung der zeitgeb. BstGK It. ÖN B 2203-1, da z.B. bei einem
VKL-Wechsel in eine VKL mit beinhaltender techno Lösemethode Baggerabbau
stillliegende Leistungsgeräte (überzählige Schutter- und Spritzbetongeräte, . etc.)
der VKL mit beinhaltender Lösemethode Sprengabbau nun mehr dem diesbzgl. ef-
fektiven Kostenverlauf nahe kommend mit der Stillliegemiete kalkuliert und vergü-
tet werden.

Ein für einen Vertragspartner entstehender Vergütungsnachteil zufolge des mögli-
chen Entfallens einer VKL aufgrund der diesbzgl. Mischpreisbildung in der LV-
Position Nr. II (Vorhalteposition) gern. dem Basismodell der Vergütung der zeit-
geb. BstGK It. ÖN B 2203-1 ist über das permanent gesamt einkalkulierte Geräte-
konzept beider artdifferenten technoLösemethoden (eine technisch-wirtschaftliche
Geräteoptimierung hinsichtlich einer VKL-Zuordung ist aufgrund der speziellen
VKL-Verteilung nicht mehr möglich) in diesem Szenario B/Fall 2 nicht abzuwen-
den.

8.1.4 Beinhaltendes Verbesserungspotential
modifikation AFL

der Vergütungs-

Durch die Formulierung zusätzlicher, tlw. neu generierter Entgeltanpassungsmechanismen (sie-
he Abbildung 8-5) kann aufgrund der dadurch neu ermöglichten Flexibilität, sowie da die Be-
zugsbasis das ursprüngliche KUMT-Modell darstellt, auch aufgrund der von vornherein vorhan-
denen Flexibilität in der leistungsabhängigen Vergütung die Anzahl der für die Vertragsabwick-
lung erforderlichen VKL mit zugewiesener artreiner Lösemethode auf jeweils eine VKL im
benötigten Abschlagslängenbereich festgelegt werden. Falls aus besonderen geomechani-
schen Gründen erforderlich, besteht die theoretische Option mehrere VKL in einem Abschlags-
längenbereich zu planen und auszuschreiben, da sodann in der praktischen Vortriebsphase
mehrere Regelvortriebe mit der Option einer gestattenden Flexibilität vor Ort sowie u.a. auch in
der leistungsabhängigen Vergütung des Ausbruchs und v.a. der Stützmaßnahmen zur Verfügung
stehen würden.
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Da im Zuge der Anwendung der Vergütungsmodifikation AFL der Gebrauch eines Extrapolations-
regulatives für die Schaffung neuer VKL entfällt bzw. auch durch die Modell-Chakteristik weitge-
hend auf die Einführung einer zusätzlichen VKl bzw. AK (SK) zufolge eingetretener leis-
tungsänderungen Abstand genommen werden kann, ist demzufolge ein eindeutiger, signi-
fikanter Soll(te)-/Ist-Vergleich der terminlichen und kostenmàßigen Situation während des
Vortriebs auf Grundlage dieser Vergütungsmodifikation AFl ermöglicht worden.

Zur erörterten allgern. Problematik des Vorhandenseins von geomechanisch- sowie baubetrieb-
lieh-bedingten Abstandskriterien (siehe Pkt. 5.1.3.5.1/ad Bau- und Betriebsweise) bei der Vor-
triebsklassifikation gern. ÖN B 2203-1 gilt in Anlehnung an die diesbzgl., m.E. vorbildhaft getrof-
fene Regelung in der SN SIA 198 noch im Zuge der Anwenung der Vergütungsmodifikation AFL
anzumerken, dass bei Erfordernis eines definierten Abstands zwischen Kalotte und Strosse, in
diesem speziellen Fall die VT-Klassifikation von Kalotte .und Strosse als ein zu betrachtender
Querschnitt mit inkl. zeitlicher Trennung des betrieblichen Ablaufs (siehe Abbildung 5-24) der
Vortriebe Kalotte bzw. Strosse in Längsentwicklung zu erfolgen hat (vertragliche Angaben von
Ringschlussdistanzen bzw. -zeiten je Ausbruchsetappe erforderlich). Die Kalotte bestimmt die
VKL und damit zusammenhängend auch die in die Vergütung sämtlicher zeitgeb. Kosten einflie-
ßende, u.a. maßgebende, im Bauvertrag zu garantierende Soll-Vortriebszeit bzw. die als Rezip-
rokwert bekannte VT-Geschwindigkeit bzw. -Leistung je VKL in der Strosse.
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Weiterentwicklung eines leistungsgerechten Vergütungsmodells Kapitel8

Dem gesetzten primären Ziel, eine faire Verbesserung in der leistungsabhängigen Vergütung für
die Vertragsparteien unter vorauszusetzendem Einfluss einer zu erzielenden Anreizsteigerung
für die unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der Leistungserbringung zu erreichen, kann da-
durch entsprochen werden, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen:

• Lohnkosten der Bst. während des Vortriebs:
In der Abbildung 8-6 und in der Abbildung 8-7 ist nun für die Änderung der Abschlagslänge und
die Art und Mengenänderung der Stützmaßnahmen die verbesserte, zugleich systemintegrierte
Dynamik der Verlaufsanpassung in der Erlössituation der Lohnstunden pro m-VT infolge der leis-
tungsabhängigen Vergütung bei der Anwendung der Vergütungsmodifikation AFL im Vergleich
zur VT-Klassifikation ink!. erörterter Vergütungsmodelle gem. ÖN B 2203-1 graphisch dargestellt:

o ad ÄnderunQder Abschlaaslänae:
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Vergleich Vergütungsmodifikation AFL YS. klassisches
VMod gem. ÖN B 2203-1 - linear stetiger Verlauf in
der Erlössituation der Lohnstunden [Mah/m-VT] au-
Berhalb des klassifizierten Abschlagslängenbereichs It.
ÖN B 2203-1
(Darstellungsbezug: OZu = konst.)

Bei der Anwendung
des AFL-Modells
stellt sich aufgrund
der Änderung der

Abschlagslänge
über den festgeleg-
ten Abschlagslän-
genbereich der
VKL hinaus kein
sprunghafter, son-
dern ein linear ste-
tiger Verlauf in
der Erlössituation
der Lohnstunden
[Mah/m-VT] infolge
einer leistungsab-
hängigen Vergü-
tung der VKL samt
behafteter Stütz-
maßnahmen (in
Bezug auf die ur-
sprüngliche Klas-
senfestlegung im

Zuge der Ausschreibung) ein, da die zeitgeb. kalkulatorische Erfassung der klas-
senspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und
Stützmaßnahmen in der zugehörigen Vorhalteposition durch die Vordersatzverän-
derung infolge einer schlagend werdenden, vertraglich festgehaltenen ~-Soll-
Vortriebszeitangabe für eine bestimmte Reduktion der Abschlagslänge fair und
leistungsgerecht angepasst werden kann.
Ein linear stetiger Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden [Mah/m-VT] (wie
z.B. bei den Vergütungsmodellen LAST und KLIMT) ist weiterhin infolge der leis-
tungsabhängigen Vergütung der Stützmaßnahmen unter Berücksichtigung dies-
bzgl. Art- und Mengenänderungen innerhalb des Abschlagslängenbereiches durch
die Modifikation AFL gegeben.
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Kapitel 8 Weiterentwicklung eines leistungsgerechten Vergütungsmodells

o ad Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:

Vergleich Vergütungsmodifikation AFL Ys. ÖN B 2203-
1 - linear stetiger Verlauf in der Erlössituation der
Lohnstunden [Mah/m-VT] innerhalb des klassifizierten
Abschlagslängenbereichs It. ÖN B 2003-1
(Darstellungsbezug: ai = konst.)
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Lohnstunden pro m-VT unter Berücksichtigung der vertraglich festgelegten Soll-
Einbauzeit(en) je artdifferenter Stützmaßnahme) infolge einer leistungsabhängigen
Vergütung derselben linear stetig (siehe u.a. LAST- und KUMT-Modell), d.h. es
entsteht kein sprunghafter Verlauf wie im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl.
klassischem Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-1 zufolge
VKL-Abgrenzung.

VKL 514,31
(OptJon81)
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Abbildung 8-7:

• zeitgebundene Kosten der Bst. (inkl. zeitgeb. Gerätekosten der Bst.) während
des Vortriebs:

o ad Änderuna der Abschlaaslänae:
Eine zulässige Änderung der Abschlagslänge im klassifizierten Abschlagslängen-
bereich ändert nun bei der Anwendung des AFL-Modells den Verlauf der Erlössi-
tuation der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs durch Beeinflussung
der vertraglich garantierten Vorgabe der klassenabhängigen Soll-Vortriebszeit
[h/m-VTl infolge einer vertraglich vereinbarten ~-Soll-Vortriebszeitangabe für eine
bestimmte Reduktion der Abschlagslänge.
Durch Addition des diesbzgl. bezugnehmenden Zusatzterms (siehe Pkt. 8.1.2.2)
zu der, die vertragliche (abrechenbaren) Vortriebszeit (BZv [KT]) ermittelnden
Funktion der bauzeitlichen Aufschlags- und Nachlassrechnung des Ausbruchs und
der Stützmaßnahmen kommt es im Verlauf der Erlössituation der zeitgeb. Kosten
der Bst. während des Vortriebs zu einer systemimmanenten, linear stetigen An-
passung.
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o ad Art und Menaenänderuna der Stützmaßnahmen:
Durch die alleinige Art- und Mengenänderung in den Stützmaßnahmen im
klassifizierten Abschlagslängenbereich kommt es im Verlauf in der Erlössitua-
tion der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs auf Basis der unter Pkt.
8.1.2.2 modifizierten Gleichung zu keinem Vergütungssprung. (Die anteilige An-
passung des Vordersatzes der diesbzgl. Vorhalteposition erfolgt über die klassen-
spezifischen, zeitabhängigen Vorgaben der jeweiligen Soll-Vortriebszeitangaben
eines zusätzlichen oder reduzierten Einbaus der Stützmaßnahmen von der
~~, rund.~I!~~~~9~!]~~~~~!~E~r:,~~r:~~r: der erwä~llten Gleic~~r:Q;.•.....................llt'II'II~IIII••••.•.•.•.•.•.••••..•III..................Nllliï~~~rnlgf:

---+ Schlussfolgerung:
Aus dieser Vergütungssituationen ist ableitbar, dass bei der Anwendung der Vergütungs-
modifikation AFL ausschließlich fair und leistungsgerecht vergütet wird sowie kein Anreiz
geboten ist, die Festlegung der auf das spezif. Gebirgsverhalten abzustimmenden Ab-
schlagslänge und des Bedarfs an Stützmaßnahmen an etwaigen wirtschaftlichen Interes-
sen zu orientieren. Dieser Umstand fördert die Intention der Vorgehensweise nach dem
tatsächlichen spezif. Gebirgsverhalten und einer zu treffenden Ausbaufestlegung im Ein-
vernehmen beider Vertragsparteien.

Dies hat u.a auch zur Konsequenz, dass ev. eintretende VKL-bestimmende, aus der Prognose
wissentlich erwartbare Leistungsänderungen einerseits im Ausbruch und in den Stützmaßnah-
men nicht mehr im Konnex stehend zu betrachten sind und andererseits ist dadurch eine leis-
tungsabhängige Vergütung zur Gänze monatlich schlussrechnungsmäßig gewährleistet.

Die vertragliche Vortriebszeit kann im Vergleich zur VT-Klassifikation inkl. erörterter Vergü-
tungsmodelle gern. ÖN B 2203-1 mit jeder Abschlagsrechnung eindeutig berechnet werden. Un-
abhängig davon bleibt dem AN das Recht gewahrt, ev. Mehrkostenansprüche zufolge Matrix-
bestimmender Leistungsänderung gegenüber der Ausschreibung bzw. dem Vertrag v.a. im Aus-
bruch - kein Modell ist geeignet, die über die Anpassung der Ausbaufestlegung hinausgehenden
Folgen abweichenden Gebirgsverhaltens vollautomatisch abzufangen - inkl. der auch davon ab-
hängigen zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs geltend zu machen.

8.2 Ergebnisse und Nutzender Dissertation

Wegen der großen wirtschaftlichen Vorteile, u.a. der Machbarkeit von Hohlraumbauwerken auch
in schwierigsten geologischen Verhältnissen (intermittierendes Antreffen verschiedener Arten
von Fest- und Lockergesteinsverbänden), der Flexibilität in der Wahl des Ausbruchs und der
Stützmaßnahmen bzgl. unterschiedlicher Baugrundverhältnisse sowie einer zugehörigen An-
passbarkeit hinsichtlich des Querschnitts hat sich die flexible Tunnelbaumethode - NÖT (siehe
Pkt. 2.1) - weltweit verbreitet.

Während eine flexible Tunnelbaumethode eine Fülle von Möglichkeiten bietet, den Vortrieb im
Bezug auf den Ausbruch und den Bedarf an Stützmaßnahmenauf die auftretenden vielfältigen
Verhaltensformen des Gebirges anzupassen, wird diese Flexibilität im Zuge einer angemesse-
nen Ermittlung eines leistungsabhängigen Errichtungsentgelts bzw. im Zuge der auf den Ergeb-
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nissen der geotechnischen Klassifikation (Gebirgs- bzw. Vortriebsklassifikation) aufbauenden,
mit der Foderung der Wahrung der Objektivität und Nachvollziehbarkeit behafteten Kalkulation
der Herstellkosten dieser Leistungen - insbesondere bei einer folglich daraus ableitbaren fairen,
leistungsgerechten Vergütung des AN - meist zu einem Problem.

Es ist daher ein abstraktes Bindeglied zu definieren, das den in den Pkt. 2.4 bzw. 2.5 erarbeite-
ten vergabe- und zivilrechtlichen Grundlagen genügt und das gleichzeitig mit der auf die auftre-
tende Wechselhaftigkeit des Baugrunds reagierenden flexiblen Tunnelbaumethode NÖT mög-
lichst uneingeschränkt umgehen kann. Dem diesbzgl. Grundgedanken folgend, ist eine bezug-
nehmende geotechnische Klassifikation inkl. eines zugehörig formulierten, auf das Klassifizie-
rungssystem zumeist speziell angepassten und Bestandteil der LB werdenden, dynamischen
Vergütungsmodells als objektive und nachvollziehbare Grundlage für die Projektabwicklung -
insbesondere für die Ermittlung eines angemessenen, leistungsabhängigen Errichtungsentgelts
(---+ Kriterium der Kalkulierbarkeit) - auf Basis eindeutig definierter Kriterien hinsichtlich einer
Klasseneinteilung zu schaffen. Im Zuge der Vertragsabwicklung ist unter Anwendung des dyna-
mischen Vergütungsmodells einer angemessenen, fairen und auf die tatsächlichen Verhältnisse
anpassbaren - so zusagen - leistungsgerechten Vergütung des Unternehmers so nahe wie mög-
lich zu kommen. Obwohl im Untertagebau die Tatsache einer treffsicheren Beschreibung sowie
eine präzise Berechnung der geforderten Leistungen vorweg nicht gegeben ist, werden die heute
in Anwendung befindlichen Normenklassifizierungen (siehe Pkt. 5ff.), natürlich auch begünstigt
durch deren definierte Zweckbestimmung gem. Sachdefinition (siehe Pkt. 3.2ft.), gegenüber den
in Pkt. 4ff. erörterten Felsklassifizierungen hinsichtlich des möglichen Anwendungsspektrums
und der möglichen Bau- und Betriebsweisen der NÖT LA. wesentlich besser gerecht.

Vorwegzunehmen ist, dass die Anforderungen an den Begriff der Angemessenheit bei der Ermitt-
lung eines leistungsabhängigen Errichtungsentgelts und daraus resultierend bei einer dyna-
misch, auf die tatsächlichen Verhältnisse anpassbaren, fairen und leistungsgerechten Vergütung
des Unternehmers im Untertagebau dann erfüllt sind, wenn der diesbzgl. Wettbewerb ordnungs-
gemäß abgewickelt wurde, die LB eindeutig, vollständig und neutral verfasst wurde und die je-
weiligen nationalen Regelwerke für die Gewährleistung einer angemessenen Preisbildung
der zu erbringenden Leistungen durch vertragliche Bindung entsprechend eingehalten
wurden (vgl. Pkt. 5.1.2.2, 5.2.2.2 u. 5.3.2.2). Salopp formuliert gilt dadurch, dass Minder-
und Überkalkulation in den LV-Positionen, die sich dementsprechend als Folge des Wett-
bewerbs ergeben können, das Gleichgewicht (Äquivalenztheorie) zwischen vertraglich zuge-
sagter Leistungserbringung und vertraglich vereinbartem, "angemessenen" Entgelt nicht stören.

In den derzeit üblichen deutschsprachigen Bauverträgen für Untertagebauarbeiten mit zugrunde
liegender flexibler Tunnelbaumethode und zyklisch konventioneller Vortriebsart unter Einbezug
der jeweiligen nationalen Normenklassifizierung sind folgende vertragliche Maßnahmen Stand
der Technik (ausgenommen DIN 18312 VOBrreil C - ATV):

o Prognose mit definitiven Angaben der Klassen und bautechnischen Maß-
nahmen (ohne Stützmaßnahmen-Rahmenplan mit "von, bis"-Regelungen);
Ermöglichung einer 1.-maligen VT-K/assifikation für die Ausschreibung bzw. info/-
ge Grund/age der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhal-
tens;

o einvernehmliche Festlegung der bautechnischen Maßnahmen vor Ort auf
Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens an hand von Ausbaufestlegun-
gen (Vertragsabrede einer aufschiebenden Bedingung);
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o Vergütung der tatsächlich aufgefahrenen Klassen und bautechnischen Maß-
nahmen mit den vertraglich festgelegten Preisen sowie eine dynamische Bau-
zeitregelung aufgrund der tatsächlich angetroffenen Klassen sowie vereinbarter
VT-Leistungen und damit automatische Anpassung der zeitgeb. Kosten;
Notwendigkeit einer 2. -maligen VT-Klassifikation unter Berücksichtigung der nati-
onal unterschiedlichen Abrechnungsbestimmungen für die Vergütung auf Basis
des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens, jedoch infolge üblicherweise einge-
tretener Leistungsänderungen erst im Nachhinein möglich;

Der oberste Grundsatz einer leistungsabhängigen und zugleich fairen Vergütung beinhaltet die
notwendige Trennung der zu kalkulierenden Kosten in einmalige Kosten (Kosten der Baustellen-
einrichtung und -räumung), zeitgeb. Kosten der Bst. (u.a. zeitgeb. Gehalts-, Lohn- und Geräte-
kosten der Bst.) und in die leistungsabhängigen Kosten; obwohl dieser Grundsatz bei den analy-
sierten Normenklassifizierungen weitgehend immanent ist, stellen sich bei praktischer Anwen-
dung folgende wesentliche Auswirkungen im Zuge der Analyse mit Fokus auf eine faire
und leistungsgerechte Vergütung (v.a. der Lohnkosten) des AN ein, was zugleich die Vorgabe
des Forschungsziels (zu erreichendes Verbesserungspotential in der Entwicklung bzw. konse-
quenten Weiterentwicklung einer zweckorientierten geotechnischen Klassifikation ink!. eines zu-
gehörig formulierten, auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und Bestandteil der
LB werdenden, dynamischen Vergütungsmodells) der gegenständlichen Arbeit bedeutet:

o Feedback auf Ausbaufestlegungen infolge wirtschaftliches Interesse
- Loslösung im Gebrauch einer 2.-maligen, "völlig eigenständigen" VT-

Klassifikation für die Vergütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgs-
verhaltens

- Demzufolge und der Tatsache, dass die 2.-malige VT-Klassifikation bei
eintretenden Abweichungen gegenüber der Prognose erst im Nachhinein
möglich ist, ist ein eindeutiger, signifikanter Soll(te)-lIst-Vergleich der ter-
minlichen und kostenmäßigen Situation während des Vortriebs auf Grundla-
ge der diskutierten Normenklassifizierungen im Pkt 5ff. nicht gewährleistet.

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen keine faire
und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
- Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohnstunden und

in den zeitgeb. Kosten der Bst.

8.2.1 Ergebnisse
Unter Bezugnahme auf die eingangs in Pkt. 1.1 gestellte Frage und unter Einbezug der Ergeb-
nisse aus den analysierten alternativen Vergütungsmodellen LAST (siehe Pkt. 6.1) und KLIMT
(siehe Pkt. 6.2) - vertragliche Stützmittelvergleiche mit zusätzlicher Anpassung der Bauzeit bei
Abweichung von den definierten Regelstützmaßnahmen - kann vorrangig das Feedback auf die
Ausbaufestlegung infolge wirtschaftliches Interesse durch die Loslösung im.Gebrauch einer 2.-
maligen, "völlig eigenständigen" VT-Klassifikation auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgs-
verhaltens durch den Ersatz von vertraglichen Vorgaben abzufragender Regeleinbau-
Aufwandswerte bzw. Soll-Einbauzeiten der Stützmaßnahmen wettgemacht werden. Die Unzu-
länglichkeit im kontinuierlich fairen "Nachfahren" der tatsächlich erforderlich werdenden Kosten
aufgrund wissentlich erwartbaren, VKL-bestimh1enden Leistungsänderungen (mitunter die Flexi-
bilität der Tunnelbaumethode NÖT kennzeichnende, verfahrenstechnische Variablen, wie z.B. im
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Besonderen die zulässige Veränderung der Abschlagslänge, der Art und Menge der Stützmaß-
nahmen, usw.) aus der Prognose in Form von vertraglich vereinbarten Entgeltanpassungsme-
chanismen ist in diesen alternativen Vergütungsmodellen nur in den Stützmaßnahmen existent.
Daurch verbleiben bei praktischer Anwendung folgende markante Auswirkungen im Zuge der
Analyse mit Fokus auf eine faire und leistungsgerechte Vergütung (v.a. der Lohnkosten)
des AN als letzendliche Vorgabe des Forschungsziels:

o tlw. VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungs-
änderungen lassen noch keine monatliche schlussrechnungsmäßige Ab-
rechnung zu sowie
ein eindeutiger, signifikanter Soll(te)-ßst-Vergleich der terminlichen und kos-
tenmäßigen Situation ist nur auf Basis der Stützmaßnahmen monatlich er-
möglicht
-- dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs

o vorhanden formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen tlw. noch
keine faire und leistungsgerechte Vergütung des AN sicher
-- weitere Glättung des sprunghaften Verlaufs in der Erlössituation der Lohn-

stunden und in den zeitgeb. Kosten der Bst.

Anzumerken ist, dass die untersuchten alternativen Vergütungsmodelle bei weitem noch richt
den Stand der Technik widerspiegeln, da in der gelebten Baupraxis zum Teil die fälschliehe Mei-
nung vertreten wird, dass trotz der generellen Auffassung der weiter bestehenden Zuteilung des
Baugrundrisikos in die AG-Sphäre, eine zu detaillierte Vergütungsregelung von Ausbruch,
Stützmaßnahmen und speziell der zeitgeb. Kosten der Bst. während des Vortriebs den Anschein
einer Herstellkostenerstattung mit vereinbartem Gesamtzuschlag (Regiepreisvertrag - siehe Pkt.
2.5.3.1.2) erweckt, weil sich das Einzelkosten- und das Bauzeitrisiko des AN auf Basis des ge-
genständlichen Einheitspreisvertrages (siehe Pkt. 2.5.3.1.1) erheblich vermindern würde, was
jedoch vom Verfasser im Pkt. 7 der gegenständlichen Arbeit in aller Deutlichkeit widerlegt wird.

Ein kritischer Vergleich anhand einer beurteilten Kriterienübersicht der Normenklassifizierun-
gen inkl. ihrer formulierten Vergütungsmodelle im Anwendungsfokus einer fairen und leis-
tungsgerechten Vergütung (siehe Pkt. 7fTabelle 7-1) bildet alsdann den Ausgangspunkt für
die weiterentwickelte, auf dem KUMT-Modell beruhende Vergütungsmodifikation AFl
(ausschließliche Anwendung der LV-Positionen Variante (b) gern. ÖN B 2203-1). Die diesbzgl.
primäre Zielvorstellung stellt die Förderung der technisch-wirtschaftlichen Optimierung dar,
indem die leistungsabhängige Vergütung in Form von vertraglich vereinbarten Entgeltanpas-
sungsmechanismen sich den tatsächlich erforderlich werdenden Kosten aus ev. eintretenden
klassenbeeinträchtigenden, jedoch aus der Prognose wissentlich erwartbaren Leistungsände-
rungen kontinuierlich fair anpassen kann, aber den daraus resultierend entstehenden "Mehr"-
Arbeitsaufwand beider Parteien in den einzelnen Phasen der Projekt- bzw. Vertragsabwicklung in
Grenzen hält.

Um den irrtümlich geprägten Anschein der Herstellkostenerstattung mit vereinbartem Ge-
samtzuschlag (Regiepreisvertrag) - im Wesentlichen verursacht u.a. durch bloße Umlegungen
der variablen Kosten (v.a. sofort ausgabenwirksame Kosten a.d.S. des Unternehmers, wie z.B.
Lohn-, Gehaltskosten, Reparaturentgelt der Leistungs- und Vorhaltegeräte, etc.) von stark men-
gen-variablen klassenspezifischen Leistungen im Untertagebau in fixe Kosten (Kosten der Be-
triebsbereitschaft a.d.S. des Unternehmers), die in eigenen klassenunabhängigen Leistungs-
bzw. Vorhaltepositionen des LV zeitabhängig erfasst werden - von "jüngeren" Vergütungsmodel-
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len der Normenklassifizierungen einerseits trotzdem entsprechend entgegenzuwirken und
andererseits die Erfolgsbezogenheit im Einheitspreisvertrag durch beinhaltende Übernahme
des Einzelkosten- und des Bauzeitrisikos durch den AN zu bekräftigen, wird vom Wesen
der (Vor-)Kalkulation der Anreiz des AN für die unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der
Leistungserbringung gesteigert (siehe Pkl. 8.1.1). Es wird quasi eine anteilige Rückumle-
gung von fixen Kosten (Kosten der Betriebsbereitschaft a.d.S. des Unternehmers) zu variable
Kosten mittels vertraglich bindender, klar formulierter Kalkulationsvorschrift im AFL-
Modell gefordert (siehe Pkt. 8.1.1). Es werden sofort ausgabenwirksamen Kosten a.d.S. des
Unternehmers, wie z.B. die betriebsbedingte Abschreibung und die Reparaturkosten der
Leistungs- und Vorhaltegeräte des Vortriebs, die gemäß ihrer Definition nur durch Leistungs-
erbringung - Bauproduktion - anfallen, in einem festgelegten prozentuellen Anteil (25% AV - 75%
Rep.) wiederum den einschlägigen Leistungspositionen der VKL zugewiesen, sodass diese auch
nur bei leistungsorientierter Tätigkeit vergütet werden können.
Diese, im Wesen der (Vor-)Kalkulation modifizierte, konsequente Weiterentwicklung des zugehö-
rigen Vergütungsmodells AFL der VT-Klassifikation gern. ÖN B 2203-1 hat den generellen Vor-
teil, dass ohne weiteres Zutun für den AG die produzierte Verrechnungseinheit an Bauleistung
mit steigender Leistungsintensität billiger wird und für den AN in vglb. Form der Erlös steigt.
Auch der Entfall von derzeit vertraglich üblichen Stillliegepositionen kann dadurch ange-
dacht werden. Beide Partner sind demnach an der Produktivität durch finanzielle Motivation
begründet interessiert.

Ferner findet in der AFL-Modellentwicklung eine Generierung von zusätzlichen, vom Verfasser
dieser Arbeit als erforderlich empfundenen Entgeltanpassungsmechanismen (siehe Pkt. 8.1.2ft.)
statt:

o Regulativ für einen VKL-Wechsel:
Ansoruchsvoraussetzuna: bestärkt durch die Empfehlungen des Arbeitskrei-
ses "Tunnel bau" der dl. Gesellschaft für Geotechnik, dass ein unter Umstän-
den häufiger Wechsel nicht Gegenstand der VKL selbst ist, dieser durch ei-
ne entsprechende Leistungsposition bzw. durch ein dem Sinn entsprechen-
des Vergütungsregulativ zu berücksichtigen ist (vgl. z.B. SN SIA 198);

Ziel: Kompensierung des Produktivitätsverlustes bei VKL-Wechsel mit aus-
schließlich integriertem Wechsel der techno Lösemethode oder der Aus-
bruchsart;

o Regulativ für die Reduktion der Abschlagslänge:
Anspruchsvoraussetzuno: aufgrund der Überschreitung der veranschlagten
Bandbreite von i: 6% bzw. als max. bzw. min. Abweichung (+/- 11% bis) +/-
12% der Kostenelastizität in den Einzelkosten bzw. in den untersuchten Ein-
zellohnkosten einer leistungsabhängigen LV-Position;

Ziel: weiter ermöglichte Glättung des sprunghaften Verlaufs in den Erlössitu-
ationen der Lohnstunden und in den zeitgeb. Kosten der Bst.;

... sowie diesbzgl. Ergänzungen in den bestehenden Entgeltanpassungsmechanismen (siehe
Pkt. 8.1.3ft.):
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o Regulativ für die Art- und Mengenänderung der Stützmaßnahmen:
Anspruchsvoraussetzuna: korrekte Interpretation der Entwurfsintention der
bestehenden Vergütungsalternative KLIMT gern. ÖN B 2203-1 mit beinhal-
tender, dynamisch steuerbarer bauzeitlicher Aufschlags- und Nachlassrech-
nung;

Ziel: vertragliche Vorgabe von speziell zusammengefassten (gleiche techno
Lösemethode und Ausbruchsart), klassenabhängig geregelter Soll-
Einbauzeiten (Ermöglichung einer Berücksichtigung unterschiedlicher Auf-
wände im Einbau, Parallelitäten, etc.);
Die jeweilige Quantifizierung der vertraglich zu vereinbarenden Entgeltan-
passungsmechanismen in den artdifferenten Stützmaßnahmen ist weiterhin
dem freien, lauteren Wettbewerb am Baumarkt unterstellt. D.h. die im Ange-
bot bzw. folglich im Vertrag angegebenen Soll-Einbauzeiten der Stützmaß-
nahmen sind dem freien, lauteren Wettbewerb am Baumarkt unterworfen
und nicht wettbewerbsneutral vorgegeben, wie die bei der VT-Klassifikation
inkl. klassischen Vergütungsmodell mittels Stützmittelzahl gern. ÖN B 2203-
1 in Anwendung gelangenden normierten Bewertungsfaktoren.

o Regulativ für unterschiedliche Vorhaltepositionen der zeitgeb. Gerätekosten
der Bst. in Abhängigkeit der zur Anwendung gelangenden techno Löseme-
thode während des Vortriebs:

Anspruchsvoraussetzuna: versteckte Überwälzung des Baugrundrisikqs an-
hand der Längenverteilung der VKL auf den Bieter bzw. AN im Zuge der
(Vor-)Kalkulation;

Ziel: Aufsplittung der Vorhaltepositionen der zeitgeb. BstGK, v.a. bei einer
herkömmlichen prognostizierten Verteilung der Bagger-VKL in den Portalbe-
reichen und der Spreng-VKL in der Hohlraummitte, für eine faire und leis-
tungsgerechte Vergütung;
Durch diese Vorgehensweise kann auf Basis eines technisch-wirtschaftlich
optimierten Gerätekonzeptes infolge o.a. Kombination von VKL mit getrennt
beinhaltender, artdifferenter Lösemethode der diesbzgl. effektiven Kosten-
wahrheit nahe kommend, d.h. ohne einer, wie ursprünglich erforderlichen,
spekulativen Mischpreisbildung der zeitgeb. Gerätekosten der Bst. während
des Vortriebs auf Basis der prognostizierten VKL-Verteilung zufolge dieser
vorkommenden Kombination an artdifferenten techno Lösemethoden, kalku-
liert und vergütet werden.

8.2.2 Nutzen

Beim AFL-Modell kann einerseits vom Wesen der (Vor-)Kalkulation der Anreiz des AN für die
unternehmerische Erfolgsbezogenheit in der Leistungserbringung durch einen finanziellen As-
pekt erfolgreich gesteigert werden, wodurch sich aufgrund der m.E. fairen, betriebswirtschaftlich
selbsttätigen Charakteristik eine anreizgesteigerte Vergütungsmodifikation ergibt. Andererseits
kann durch die Generierung von zusätzlichen und durch die Ergänzung von bereits bestehenden
Entgeltanpassungsmechanismen eine deutliche Verbesserung hinsichtlich einer fairen und leis-
tungsgerechten Vergütung (im Vergleich zu den anderen Normenklassifizierungen siehe
Tabelle 8-2), v.a. in den bezugnehmenden Lohnkosten (siehe Pkt. 8.1.4/Abbildung 8-6 u.
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Abbildung 8-7) des AN, erzielt werden, wodurch sich schließlich ein konsequent weiterentwickel-
tes Vergütungsmodell (siehe Pkt. 8.1.4/Abbildung 8-5) im Sinne der ÖN B 2203-1 einstellt.

Die im Folgenden zusammengefasste Kriterienübersicht stellt die Modelleignung und
tauglichkeit der vom Verfasser dieser Dissertation weiterentwickelten Vergütungsmodifikation
AFL im Anwendungsfokus einer fairen und leistungsgerechten Vergütung in vergleichender Ge-
genüberstellung dar:

Kriterium:

Erkundungsgrad u. Prognosesicherheit hoch ++ ++ + ++ ++ ++
1 Geologie hinichtI. der Klassenverteilung

(Feedback auf geologische Variation,
Störzonen, etc.) gering 0 0 + + +

plangem. Ausbruchprofil s25m' 0 + ++ ++

2 Kon8truktlo
(Feedback auf Anwendungsgebiet im

25-75"'" + + 0 ++ ++ ++Zusammenhang mit der StabiUtät der
Matrix) ~75m2 ++ ++ 0 ++ ++ ++

einfach ++ ++ +
gem. ON B 2203-13 V Bau- und Betriebsweise gem. ON B 2203-1 gem. ON B 2203-1

- . komplex 0 + 0

3a
r SonderbaU'Weisen

vorhanden 0t (Rrststollen, Ulmonstollen. etc.) + + ++ ++

- .
3b h Betriebsweise völlig entkoppell ++ + +

gem. ON B 2203-1 gem. ON B 2203-1 gem. ON 8 2203-1
r (lêngsentwicklung bzw. -ablauf) kurzer Ringschluss 0 + +- . Bauhiitsmaßnahmen und

Je n Zusstzmaßnahmen ohne Bewertung vorhanden 0 0 ? + ++ ++
Rohrschirm DSV Verelsuna. etc.l ~

• Mehrausbruch vorhanden ++ 0 0 gem. ON 8 2203-1 gem. ON 82203-1 gem. ON B 2203-1- ++5 Erschwernis Wassererschwemis vorhanden + 0 gem. ON 8 2203-1 gem. ON 82203-1 gem. ON B 2203-1

"'6 Mlxed-Face-Bedingungen vorhanden ++ ? ? gem. ON 8 2203-1 gem. ON 8 2203-1 gem. ON B 2203-1

Parameter für die Regelung der leiatungsabhAnglgen Vergütung:

7 VT -Geschwindigkeit bzw. SoU-Vortriebszeit - vertraglich -vertraglich ? -vertraglich -vertraglich vertraglich
- konst. ! VKL • konst.! AI< - konst.1 VKL - variabel! VKl variabel/VKL

8 Regeleinbau-Aufwandswert bzw. Soll-Einbauzeit: ? ? -vertraglich - vertraglich vertraglich
- kalkulatorisch - kalkulatorisch - bauzeitlich bauzettllch

8 erlables Bauzeitmodell wAhrend Vortrieb: + ++ ? + + ++

10 Eindeutigkeit des Geltungsbereiches einer VKl, AK, SK, ... +(+) 0 ++ ++ ++

Klassifikationen 2 Klassifikationen 1 Klassifikationen 1 Klassifikationen 1 Klassifikationen 1 Klassifikationen
- Angebot, Vergabe • Angebot, Vergabe - Angebot, Vergabe - Angebot, Vergabe - Angebot, Vergabe - Angebot, Vergabe

11 Grundlage der leistungsabhängigen VergOtung: - VergOtung (tl'I8cnl jed8r • VergOtung (vereinIa::ht) • dynamische - dynamische - dynamische

""""'"
Anpassung durch Anpassung durch Anpassung durch
Bieterangeben Bieterangeben {BamtiI) Bieterangeben (BaunU)

IeI8tunosabhinal • VeraD'una:

hoch + ? ++
12 Variation der Abschlagslânge gem. ON 82203-1 gem. ON B 2203-1

gering 0 + ? ++-
13 VKL hoch 0 + + ++ ++

Variation der Stützmaßnahmen
bezogen gering + + ++ ++ ++-

Variation des Übermaßes (OnJ, hoch + +
1.

Überprofil (d), etc.
gem. ON B 2203-1 gem. ON B 2203-1

gering ++ 0 0 ++
hoch 0 + ? + ++

15 Variation der VKL (VKL-Wechsel) gem. ON B 2203-1

- Bauze" gering + ++ ? ++ ++

bezogen hoch + ? ++
16 Variation der Lösemethode gem. ON B 2203-1 gem. ON B 2203-1

gering + ++ ? ++

AuswlrkunAen:

17 Lohnkosten Ausbruch konst. in VKL - konsl. in AI< - konsl. in VKL - kenst. in VKL -inVPZGLK InVPZGLK
- sprunghaft - sprunghaft - sprunghaft - sprunghaft - sprunghaft anpe •• bar

18 Lohnkosten StOtzmaßnehmen
- konsl. in VKL - separat je LP - konsl. in VKL - separat je LP - in VPZGLK lnVPZGLK
• sprunghaft - anpassbar • sprunghaft - anpassbar • anpassbar anpesabar

19 zeitgeb. Kosten sprunghaft sprunghaft sprunghaft linear Unear linear
(ahneVKL.W..::hMl) (otnIVKl-Wedl-')

20 Ermittlung d. zeitkril Wegs bei VKL-best. Leistungsänderungen 0 0 + + ++

++ I .., .,
+ .., .,
0 oIn '""kt .,

on eel .,
? nicht erfasst

Tabelle 8-2: Vergleichsdarstellung der Vergütungsmodifikation AFL mit beinhaltendem Verbesse-
rungspotential in der beurteilten Kriterienübersicht der Normenklassifizierungen ink!. ihrer
Vergütungsmodelle

Das Ablaufschema der Vortriebsklassifikation gern. ÖN B 2203-1 unter alternativer An-
wendung der Vergütungsmodifikation AFL lässt sich daher wie folgt zusammenfassen:

o 1.-malige VT-Klassifikation für die Ausschreibung bzw. infolge Grundlage
der Vergabe auf Basis des prognostizierten spezif. Gebirgsverhaltens
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-+ Vorteil(e):
• geringe Anzahl an VKL - theoretisch eine VKL je prognostiziertem

Abschlagslängenbereich ausreichend (geringer Arbeitsaufwand beider
Vertragsparteien im Zuge der Vertragsabwicklung)

• zeitgeb. kalkulatorische Erfassung der klassenspezifischen und ka-
pazitätsabhängigen Einzellohnkosten von Ausbruch und Stützmaß-
nahmen (systemimmanente Eigenschaft des Modells)

• kalkulatorische Annahme speziell zusammengefasster (gleiche techno
Lösemethode und Ausbruchsart), klassenabhängig geregelter Soll-
Einbauzeiten für die Stützmaßnahmen

o Ausbaufestlegung{en) - ohne wirtschaftliches Interesse

o keine eigenständige Neuklassifikation jedes einzelnen Abschlags für die Ver-
gütung auf Basis des tatsächlichen spezif. Gebirgsverhaltens (Anm.: vertragliche
Vorgaben von Soll-Einbauzeiten der Stützmaßnahmen in Differenzierung zur
techno Lösemethode und Ausbruchsart als Alternative zur Anwendung der wett-
bewerbsneutralen Bewertungsfaktoren, somit der Stützmittelzahl)

-+ Vortei/(e):
• It. bekannt erwartbarer Abweichungsszenarien (u.a. VKL-bestimmende

Leistungsänderungen) aus der Prognose stellen die formulierten Entgelt-
anpassungsmechanismen eine faire und leistungsgerechte Anpas-
sung der tatsächlich erforderlich werdenden Lohnkosten sicher
(Anpassung begünstigt durch eine vorhandene zeitgeb., kalkulatorische Er-
fassung der klassenspezifischen und kapazitätsabhängigen Einzello~nkos-
ten von Ausbruch und Stützmaßnahmen)

• dynamische Vergütungsregelung des Ausbruchs und der Stützmaß-
nahmen innerhalb einer VKL
- bei der Änderung der Abschlagslänge vorgesehen und geregelt
- bei der Änderungen der Stützmaßnahmen in Art und Menge vorgesehen
und geregelt

• linear stetiger Verlauf in der Erlössituation der Lohnstunden
• linear stetiger Verlauf in der Erlössituation der zeitgeb. Kosten der

Bst.

,r.:
r,'.'-,

"

-+ Auswirkung(en) ink!. eines erreichten Verbesserungspotentials:

o kein Feedback auf Ausbaufestlegungen infolge wirtschaftliches Interesse

o formulierte Entgeltanpassungsmechanismen stellen eine faire und leis-
tungsgerechte Vergütung des AN sicher

o VKL-bestimmende, aus der Prognose wissentlich erwartbare Leistungsände-
rungen verhindern nun keine monatlich durchführbare, schlussrechnungs-
mäßige Abrechnung mehr

o eindeutiger, signifikanter Soll(te)-ßst-Vergleich der terminlichen und kos-
tenmäßigen Situation ist auf Basis des Ausbruchs und der Stützmaßnahmen
monatlich gewährleistet
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9 AUSBLICK

Unbestreitbar wird die anreizgesteigerte - hervorgerufen durch die betriebswirtschaftlieh selbsttä-
tige Charakteristik aufgrund einer kalkulatorischen Adaption mit Auswirkung auf die unternehme-
rische Erfolgsbezogenheit in der Leistungserbringung - sowie konsequent weiterentwickelte Ver-
gütungsmodifikation AFL, welche auf der ursprünglichen Vergütungsalternative KLIMT gern. ÖN
B 2203-1 aufbaut, im Anwendungsfokus einer fairen und leistungsgerechten Vergütung komple-
xer als die bisher üblich angewandten Normenklassifizierungen ink!. ihres jeweilig formulierten,
auf das Klassifizierungssystem speziell angepassten und Bestandteil der LB werdenden, dyna-
mischen Vergütungsmodells. Die Komplexität ergibt sich, weil die während der leistungsabhängi-
gen Vergütung zu erfolgende dynamische Anpassung an die Realität der Ausführung eine größe-
re Anzahl von Variablen der zugrunde liegenden flexiblen Tunnelbaumethode NÖT erfordert.
Durch die vergrößerte Anzahl von Variablen entsteht dadurch jedoch auch gleichermaßèn eine
bessere Erfüllung der Äquivalenztheorie. Dies bringt zweifellos eine Steigerung des Arbeitsauf-
wandes beider Parteien in den einzelnen Phasen der Projekt- bzw. Vertragsabwicklung mit sich,
welcher aber m.E. im Zeitalter des permanent an Wachstum gewinnenden EDV-Einsatzes im
Bauwesen in Grenzen gehalten werden kann.

Im Zusammenhang mit künftigen Untertagebauarbeiten ist es daher unerlässlich, dass zwischen
Bauherrn und Unternehmer sowie anderen am Bau Beteiligten eine enge Partnerschaft gebildet
wird, um einen ständigen Dialog sicherzustellen und einen seriösen Gebrauch dieser anreizge-
steigerten und konsequent weiterentwickelten Vergütungsmodifikation AFL im Zuge des zugrun-
de liegenden Anwendungsbereichs der zyklisch konventionellen Vortriebsart nicht zu gefährden.
Bei dieser Vortriebsart werden die einzelnen Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des
Stützmaßnahmeneinbaues im Wesentlichen zeitlich nacheinander und mit Hilfe von Einzeigerä-
ten ausgeführt, wobei die techno Lösemethode in der Regel durch Spreng-, Bagger- oder TSM-
Abbau gekennzeichnet ist. Von einer möglichen Ausdehnung des Gebrauchs des AFL-Modells
auf den Anwendungsbereich der kontinuierlich maschinellen Vortriebsart, bei der der Vortrieb mit
Hilfe einer Tunnelvortriebsmaschine (Tunnelbohr- bzw. Schildmaschine), bei der die einzelnen
Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des Stützmitteleinbaues im Wesentlichen gleichzeitig
ausgeführt werden, muss aus der zuvor genannten gleichzeitigen Ausführung der markanten
Arbeitsvorgänge generell abgeraten werden. Lediglich bei der Verwendung von offenen TBM
könnte der Gebrauch der weiterentwickelten Vergütungsmodifikation AFL angedacht werden, da
hier mitunter die Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des Stützmitteleinbaus, ähnlich zur
zyklisch konventionellen Vortriebsart, wie LEITNER546 in seiner Dissertation zeigt, zeitlich nach-
einander abfolgen können.

Sodann ist wie bei allen Modellen der Mut zum Einsatz in der Praxis erforderlich, um die Hand-
habung in der Realität zu erproben und neue Erkenntnisse einfließen zu lassen. Daher erfolgt
der Aufruf an die Praktiker, das vorgestellte Modell anzuwenden, denn nur durch den Einsatz in
der Praxis können Erweiterungen oder Verbesserungen vorgenommen werden.

:Man sagt, dass die 'Er/(fnntnÎ.5, die von der 'Erfahrung /(pmmt,
rein Iiandwer~mäßig ist und nurjene wissenscliaft[idi, die im
Çjeiste entstefit und endet.

546 siehe Leitner (2004), Dissertation, Seite 83ft.
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tJJoch sc/ieint mir} aass jene Wissenschaften eiter una voffer
Irrtümer sirui aie nicht ge60ren wuraen aus aer 'Erfalirung}
aer Mutter jeaer (jewissfieit .

.LeiJ1umfo aa o/inci, 1452 -1519
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13 ANHANG

13.1 Anhang zu Felsklassifizierungen

13.1.1 RSR-Konzept

Gesteinshärte:

Gesteinsarten: hart: mittel: weich: zersetzt:

magmatisch: Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

metamorph: Tvoe 1 Type 2 Type 3 Type 4

sedimentär: Tvoe 2 Type 3 Type 4 Type 4

Gebirgsgefüge:

kompakt: gefaltet oder gestört
(massiv) leicht: mäßig: intensiv:

Type Nr.: 1 ---+ 30 22 15 9

Type Nr.: 2 ---+ ---+ 27 20 13 8

Tvoe Nr.: 3 ---+ ---+ 24 18 12 7

Type Nr.: 4 ;---+ ~ 19 15 10 6

Tabelle 13-1: Ermittlung des Parameters A "Geologie" (nach G.E. Wickham et al)

Streichrichtung Streichrichtung

normal zur Achse parallel zur Achse

Vortriebsrichtung Vortriebsrichtung
durchschnittlicher mit dem mit dem Einfallen der gegen das Einfallen mit dem bzw. gegen das Einfallen
Trennflächenabstand: bzw. Trennflächen der Trennflächen der Trennflächen
(1 inch = 2,54 cm)') gegen ...

Einfallswinkel der maßgebenden Trennfläche 1)
Einfallswinkel der

maßgebenden Trennfläche

flach: geneigt: steil: geneigt: steil: flach: geneigt: steil:

sehr engständig,
9 11 13 10 12 9 9 7< 5,08cm:

engständig,
13 16 19 15 17 14 14 115,08 - 15,24 cm

mittelständig,
23 24 28 19 22 23 23 1915,24 - 30,48 cm:

mittelständig bis blockig,
30 32 36 25 28 30 28 2430,48 - 60,96 cm:

blockig bis massiv,
36 38 40 33 35 36 24 2860,96 - 121,92 cm:

kompakt (massiv),
40 43 45 37 40 40 38 34> 121,92cm:

1) Einfallswinkel: flach 0-20°; geneigt 20-50°; und steil: 50-90°
") die Wertangaben sind von [inch] auf [cm] umgerechnet;

Tabelle 13-2: Ermittlung des Parameters B "Gestaltung" (nach G.E. Wickham et al)

voraussichtl. Summe der Parameter A + B

Wasserzufluss I
Dgpm/l000 It of tunnel" 13 - 44 45 -75

(1 us.gal = 3,78531 u. Trennflächenzustand: 3)
1 ft = 30,48 cm)

gut: mittel: schlecht: gut: mittel: schlecht:

keiner 22 18 12 25 22 18

leicht, < 200 gpm:
19 15 9 23 19 14« 2,48 IImin u. Ifm)

mäßig, 200-1000 gpm:
15 11 7 21 16 12(2,48-12,42I1min u. Ifm)

star!(, > lUOU gpm:
8(> 12,42 IImin u. Ifm) 10 6 18 14 10

3) Trennflächenzustand: gut = dicht bzw. verfestigt; mittel = leicht verwittert bzw. zersetzt;
schlecht = stark verwittert bzw. zersetzt oder offen

Tabelle 13-3:

Seite 346

Ermittlung des Parameters C "Einfluss des Wasserzuflusses und des Trennflächenzu-
standes" (nach G.E. Wickham et al)



Anhang

13.1.2 RMR-System

Klassifikationsparameter und ihre Bewertung:
Parameter: Wertebereich:

Punkt-Last- für diesen niedrigen
Index

> 8 MN/m2 4-8 MN/m2 2-4 MN/m2 1-2 MN/m2 Bereich wird der einachsige
Gesteins-

1 festigkeit: ISRM (1972) Druckversuch vorgezogen:
einachsige

> 200 MNlm2 100-200 MN/m2 50-100 MN/m2 25-50 MNlm2
10-25 3-10 1-3

Druckfestigkeit MN/m2 MN/m2 MN/m2

l, 15 12 7 4 2 1 0

ROD-Index (nach Deere, 1963): 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25%
2

12 20 17 13 8 3

Abstand der Trennflächen: >3m 1-3 m 0,3 -1 m 50 -300 mm < 50mm
3

13 20 (30) 15 (25) 10 (20) 8 (10) 5

sehr raue leicht raue leicht raue glatte Offnungsweiten> 5 mm,
Oberflächen, Oberflächen, Oberflächen, hamischartige weiche Füllungen> 5 mm
nichtdurch- Öffnungs- Öffnungs- Oberflächen, dick,
gehend, weiten< 1 mm, weiten< 1 mm, Öffnungs- durchgehende
keine Öffnungs- harte weiche weiten 1-5 mm, Dislokationen

Zustand der Trennflächen: weiten, harte Wandungen - Wandungen - Füllungen< 5
4 Wandungen - angewittert mäßig mm dick,

unverwittert enttestigt durchge-
gehende
Dislokationen

14 30 (25) 25 (20) 20 (12) 10 (6) 0

Zufluss auf
kein Zufluss < 2511min 25-15211min > 1251/min

10 m Tunnellänge

Verhältnis
oder oder oder oder

Wasser- Kluftwasserdruck zur
ver- größten

0 0,0 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5
5 hältnisse: Hauptnonnalspannung oder oder oder oder.

vollständig trocken nass tropfend strömemd
allgem. Zustand

bzw. feucht
Wasser unter Wasser unter

niedrioem Druck hohem Druck

15 15 (10) 10 7 4 0

Streich- und Fallrichtung der
sehr günstig: günstig: annehmbar: ungünstig: sehr ungünstig:Trennflächen:

6 Hohlraumbwk. (s. unten): 0 -2 -5 -10 -12

16 Fundierung: 0 -2 -7 -15 -25

Böschung: 0 -2 -25 -50 -60

Einfluss der RaumsteIlung (Streichen und Fallen) der Klüfte im Hohlraumbau:

Streichen nonnal zur Hohlraumachse
Streichen parallel

Fallen in Vortriebsrichtung Fallen gegen Vortriebsrichtung zur Hohlraumachse

~: 45° - 90° ~: 20° - 45° ~: 45° - 90° ~: 20° - 45° ~: 45° - 90° ~: 20° - 45°
Fallwinkel ~: 0° - 20°
unabhängig vom

. Streichen

sehr günstig günstig annehmbar ungünstig sehr ungünstig annehmbar ungünstig

Tabelle 13-4: Einfluss der Einzelparameter auf den RMR-Felskennwert547 (nach Z. T. Bieniawski)

547 vgl. Maidl - Band 2 (1995), Handbuch des Tunnel- und Stollenbaus, Seite 325; vgl. Maidl et al (1997), Tunnel-
bau im Sprengvortrieb, Seite 284 und vgl. Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 378: Speziell in den fach-
geologischen Publikationen fällt auf, dass der maßgebende Einfluss anhand der Bewertungszahlen der Trenn-
flächenparameter für die Klassifikation in Richtung der Eigenschaften des Trennflächengefüges zugunsten der
Anwendung im Untertagebau im Unterschied zum ursprünglichen Entwurf Bieniawskis für den Bergbau ver-
schoben wurde.
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Bedeutung der Gebirgsklasse:
Gebirgsklasse: I II '" IV V

20 Jahre bei 1 Jahr bei 1 Woche bei 1a Stunden bei 30 Minuten bei
15 m freitragend 1a m freitragend 5 m freitragend 2,5 m freitragend 1 m freitragend

durchschnittliche Standzeit: bzw. bzw. bzw. bzw. bzw.

(adaptiert für den Hohlraumbau) (10 Jahre bei (a,S Jahre bei (1 Woche bei (5 Stunden bei (1a Minuten bei
5 m Stützweite) 4 m Stützweite) 3 m Stützweite) 1,5 m Stützweite) a,s m Stützweite)

Gebirgsköhäsion:
> 0,4 MN/m2 0,3 - 0,4 MN/m2 0,2 - 0,3 MN/m2 0,1 - 0,2 MN/m2

< 0,1 MN/m2
(> 0,3 MN/m2) (0,2 - 0,3 MN/m2) (0,15 - 0,2 MN/m2) (0,1 - 0,15 MNlm2)

Reibungswinkel des Felses: > 45°
35° - 45° 25° - 35° 15° - 25° < 15°

(40° - 45°) (35° - 40°) (30° - 35°) « 30°)

Nachbrüchigkeit: sehr gering
gering,

mittel groß, fällt nach sehr groß
große Fragmente

Tabelle 13-5: Bedeutung der Gebirgsklasse548 (nach Z. T. Bieniawski)

Gebirgsklasse Stützmittel:

und Ausbruchart: Felsanker:

RMR-Wert:
(20 mm Durchmesser, voll Spritzbeton: Tunnelbögen:

verpresst)
Vollausbruch,

I - sehr guter Fels 3m Abschlagslänge generell kein systematischer Stützmitteleinbau notwendig,
RMR: 81 -100 außer bei Bedarf lokale Anker

Vollausbruch, lokale Anker i.d. Firste 50 mm in Firste,
l,a - 1,5 m Abschlagslänge, Ankerlänge 3 m, wenn nötig
komplette Sicherungsmaßnahmen 20 Ankerabstand 2,5 m;

II - guter Fels m nach Ortsbrust Baustahlgitter wenn nötig keine
RMR: 61 - 80

Kalotten- und Strossenvortrieb, Systemankerung 50 - 100 mm in Firste
1,5 - 3 m Abschlagslänge i.d. Kalotte, Ankerlänge 4 m, und

III - annehmbarer Stützmitteleinbau nach jedem Ankerabstand 1,5 - 2 m in 30 mm an Leibungen
bzw. mittelmäßiger Abschlag, komplette Firste und Ulmen; keine
Fels Sicherungsmaßnahmen 1a m nach Baustahlgitter i.d. Friste
RMR: 41 - 60 Ortsbrust

Kalotten- und Strossenvortrieb, Systemankerung 100 - 150 mm in Firste leichte bis mittelschwere
1,0 - 1,5 m Abschlagslänge i.d. Ankerlänge 4 - 5 m, und Bögen im Abstand von 1,5
Kalotte, Ankerabstand 1 - 1,5 m in 100 mm an Leibungen m,

IV - schlechter Fels stützmitteleinbau gleichzeitig mit Firste und Ulmen; wenn nötig
RMR: 21 - 40 Ausbruch, komplette Baustahlgitter in Friste und

Sicherungsmaßnahmen 10m nach Ulmen
Ortsbrust

Teilausbruch, Systemankerung 150 - 200 mm in Firste, mittelschwere bis schwere
D,S - 1,5 m Abschlagslänge i.d. Ankerlänge 5 - 6 m, 150 mm an Leibungen Bögen im Abstand von 0,75
Kalottenteilflächen, Ankerabstand 1 - 1,5 m in und m; Verwendung von

V - sehr schlechter Stützmitteleinbau gleichzeitig mit Firste und Ulmen; 50 mm an Ortsbrust Spießen oder
Fels Ausbruch, Spritzbetonauftrag so rasch Baustahlgitter in Friste und Verzugsblechen, wenn
RMR: <20 als möglich nach dem Sprengschlag Ulmen; nötig;

Sohlankerungen sofortiger Ringschluss

Tabelle 13-6: Richtlinie für Ausbruchsart und Ausbaumaßnahmen für einen vertikalen Gebirgsdruck <
25 MN/m2, bei einer Hohlraumtieflage < 900 m sowie für eine lichte Tunnelweite von
10,0 m bei Hufeisenprofil (nach Z. T. Bieniawski)

548 vgl. z.B. Fecker u. Reik (1996), Baugeologie, Seite 379 und vgl. Bieniawski (1989), Engineering Rock Mass
Classifications: Die Standzeitangaben sind zufolge der dem Fortschritt der Technik angepassten Sicherheitsbe-
trachtung für den Untertagebau gegenüber dem Bergbau adaptiert worden.
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13.1.3 Q-System

RQD-Index I Rock Ouality Designation549 ROD-Index [%]

Barton
ISRM:

etal:

A --- sehr schlechte Gebirgsgüte a - 25

B --- schlechte Gebirgsgüte 25 - 50

C --- annehmbare bzw. ausreichende Gebirgsgüte 50 - 75

D --- gute Gebirgsgüte 75 - 90

E --- ausgezeichnete Gebirgsgüte 90 - 100

Anmerkung: 1) die Prozentangaben werden als Bewertungszahlen herangezogen, wobei ROD-Werte kleiner 10 mit

2)
dem Wert 10 bemessen werden;
die Staffelung des ROD-Index ist in S-er Intervallen für die weitere Betrachtung ausreichend;

Tabelle 13-7: Bestimmung der Gebirgsgüte an hand des ROD-Index (nach D.U. Deere)

Kluftsystemzahl / Joint Set Number JN

Barton
ISAM:

etal:

A I massiv, gelegentlich vereinzelt Klüfte 0,5 - 1,0

B II eine Kluftschar 2,0

C III eine Kluftschar und vereinzelt Klüfte 3,0

D IV zwei Kluftscharen 4,0

E V zwei Kluftscharen und vereinzelt Klüfte 6,0

F VI drei Kluftscharen 9,0

G VII drei Kluftscharen und vereinzelt Klüfte 12,0

H VIII vier oder mehr Kluftscharen dazu vereinzelt Klüfte, stark zerklüftet 15,0

J IX Sandig, regellos zerklüfteter Fels, erdähnlich 20,0

Anmerkung: 1) für Überschneidungsbereiche (z.B. für Verbindung von Tunnel und Ouerschlag, usw.) ist 3,0 X JN zu
verwenden;

2) für Portalbereiche ist 2,0 x JN zu verwenden;

Tabelle 13-8: Ermittlung der Kluftsystemzahl (nach N. Barton et al)

Kluftrauheitszahl / Joint Roughness Number JR

Barton
ISAM:

et al:
a) Felsoberflächenkontakt, und
b) Felsoberflächenkontakt vor einer Seherverschiebung um 10 cm

A I - III unstetig, stufig (ISRM) 4,0

B IV rau, unregelmäßig 3,0

C V glatt, gewellt 2,0

D VI hamischartig (spiegelglatt), gewellt 1,5

E VII unregelmäßig 1,5

F VIII glatt, plan (ebenflächig) 1,0

549 ausführlich in Barton et al (1974) in Rock Mechanics Val. 6, Seite 196f.: Falls der ROD-Index nicht verfügbar ist,
kann dieser Wert über die Gesamtanzahl der Klüfte pro m3-Fels (vgl. Klüftigkeitsziffer) in Beziehung gebracht
werden:
Jv ~ 4,5: ROD-Index = 115 - 3,3 Jv
Jv < 4,5: ROD-Index = 100
Jv ... volumetrie joint count - Anzahl der Klüfte pro m3-Fels
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G IX harnischartig (spiegelglatt), plan (ebenflächig) 0,5

Anmerkung: 1) Beschreibungen beziehen sich auf klein- und mittelmaßstäbliche Charakteristika

c) kein Felsoberflächenkontakt nach der Abscherung

H --- Zone mit tonigem Kluftmaterial, ausreichend dick um gegenseitigen 1,0Kluftflächenkontakt zu verhindern

J --- Zone mit sandigen, kiesigen oder zerbrochenen Bereichen, ausreichend 1,0dick um qeqenseitigen Kluftflächenkontakt zu verhindern

Anmerkung: 1) addiere JR=1,0 falls der Durchschnittsabstand zwischen den relevanten Kluftsystemen mehr als 3,0

2)
m beträgt;
JR=0,5 kann bei planen (ebenflächigen) Harnischflächen, die eine Striemung aufweisen, verwendet
werden, vorausgesetzt die Striemung ist günstig orientiert;

Tabelle 13-9: Ermittlung der Kluftrauheitszahl (nach N. Barton et al)

Kluftwandungszustandszahl / Joint Alteration Number cpr [0] JA(ungefähr)

Barton
ISRM:

et al:

a) Felsoberflächenkontakt

A --- Klüfte fest verheilt, hart, keine Aufweichungserscheinungen, --- 0,75undurchlässige Kluftfüllung (z.B. Quarz oder Epidot)

B --- Kluftflächenwandungen nicht umgebildet, Oberflächen
25° - 35° 1,0lediglich verfärbt

C --- leicht umgebildete bzw. verwitterte Kluftflächenwandungen;
25° - 30° 2,0keine aufweichenden Mineralbeläge, sandige Teile, tonfrei

D --- siltige oder sandige Tonbeläge mit geringem Tonanteil, nicht
20° - 25° 3,0aufweichend

aufweichende Tonmineralbeläge mit geringer innerer
E --- Reibung (z.B. Kaolinit, Glimmer,Chlorit, Talk, Gips, Graphit 8° - 16° 4,0

und geringe Mengen von schwellendem Ton)
b) Felsoberflächenkontakt vor einer Abscherung um 10 cm

F --- sandige Partikel, zersetzter aber tonfreier Fels 25° - 30° 4,0

G --- stark verfestigte, nicht aufweichende Tonmineralfüllung,
16° - 24° 6,0durchgehend, weniger als 5 mm mächtig

H --- Tonmineralfüllung, geringe Verfestigung, aufweichend,
12° - 16° 8,0durchgehend, weniger als 5 mm mächtig

schwellende Tonfüllung (z.B. Montmorillonit), durchgehend,

J --- weniger als 5 mm mächtig; 6° - 12° 8,0 - 12,0JA-Wert abhängig vom Anteil der schwellfähigen Tonpartikel
bzw. vom Wasserzutritt

c) kein Felsoberflächenkontakt nach der Abscherung

K Zonen oder Bänder von zersetztem oder zerschertem
L Material und Ton; 6,0--- 6° - 24° 8,0
M

JA-Wert je nach Zustand des Tons (siehe G, H, J für die 8,0 - 12,0. Beschreibung der Tonbeschaffenheit)

N --- Zonen oder Bänder von siltigem oder sandigem Material, --- ... 5,0geringer Tonanteil, nicht aufweichend

0 5,0
P

dicke, durchgehende Bänder oder Zonen aus Ton,
10,0--- JA-Wert je nach Zustand des Tons (siehe G, H, J für die 6° - 24°

R Beschreibung der Tonbeschaffenheit) 13,0
13,0 - 20,0

Tabelle 13-10:
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Kluftwasserreduktionszahl / Joint Water Reduction Number Wasserdruck Jw(kglcm2]

Barton
ISRM:

et al:

A --- trockene Stollen bzw. geringer Zutritt (S SI/min) < 1,0 1,00

B --- mittelstarker Wasserzutritt bzw. -druck, gelegentliche 1,0 - 2,5 0,66Auswaschungen der Kluftfüllungen

C --- starker Wasserzutritt bzw. hoher Wasserdruck, in Gebirge 2,5 - 10,0 0,50mit nicht gefüllten Klüften

0 --- starker Wasserzutritt bzw. hoher Wasserdruck, beträchtliche 2,5 - 10,0 0,33Auswaschungen der Kluftfüllungen

E --- übermäßig starkerWasserzutritt bzw. -druck beim > 10,0 0,20 - 0,10Sprengen, mit der Zeit abnehmend

F --- übermäßig starker Wasserzutritt bzw. -druck, > 10,0 0,10 - 0,05gleichbleibend und ohne merkbare Abnahme mit der Zeit

Anmerkung: 1) Faktoren C bis F sind grobe Abschätzungen. Zunahme von Jw bei Einbau von Drainagen;
2) Spez. Probleme resultierend durch Eisbildung sind nicht berücksichtigt;

Tabelle 13-11: Ermittlung der Kluftwasserreduktionszahl (nach N. Barton et al)

Spannungsreduktionsfaktor / Stress Reduction Factor SRF

Barton
ISRM:

et al:
a) Auflockerungszonen überschneiden den Ausbruch, welche eine Auflockerung des Gebirges
l.e.S. während des Ausbruchs verursachen

häufiges Auftreten von Auflockerungszonen, welche Ton oder chemisch
A --- verwitterten Fels beinhalten, sehr aufgelockerter umgebender Fels Gede 10,0

Über1agerungshöhe)

B --- einzelne Auflockerungszonen, welche Ton oder chemisch verwitterten Fels 5,0beinhalten (Über1agerungshöhe S 50 m)

C --- einzelne Auflockerungszonen, welche Ton oder chemisch verwitterten Fels 2,5beinhalten (Über1agerungshöhe > 50 m)

0 --- mehrfache Scherzonen im standfesten Fels (tonfrei), lockerer umgebender 7,5Fels Gede Über1agerungshöhe)

E --- vereinzelte Scherzonen im standfesten Fels (tonfrei), (Uber1agerungshöhe S 5,050 m)

F --- vereinzelte Scherzonen im standfesten Fels (tonfrei), (Uber1agerungshöhe > 2,550 m)
G --- aufgelockerte geöffnete Klüfte, stark zerklüfteter, zerscherter Fels 5,0

Anmerkung: 1) SRF-Werte sind um 25% bis 50% zu reduzieren, wenn die Scherzone zwar den Hohlraum
beeinflusst, diesen jedoch nicht kreuzt;

b) standfester Fels, Spannungsprobleme

crdcrl crt/cr,
H --- geringe Spannungen, oberflächen nah > 200 >13 2,5

J --- mittlere Spannungen 200 -10 13,0 - 0,66 1,0
hohe Spannungen, sehr dichte Struktur

K --- (gewöhnlich günstig für Stabilität, kiann ungünstig 10 - 5 0,66 - 0,33 0,5 - 2,0
sein für die Standsicherheit der Ulmen)

L --- leichte Felsabplatzungen (massiver Fels) 5 - 2,5 0,33 - 0,16 5,0 - 10,0

M --- starke Felsabplatzungen (massiver Fels) S 2,5 S 0,16 10,0 - 20,0
Anmerkung: ~I im Falle stark anisotroper Primärspannungsfelder gilt:

wenn 5 S al/a3 S 10, Reduktion von ae und Ut auf 0,8 ae und 0,8 Ut
wenn a,/ a3 > 10, Reduktion von ae und Ut auf 0,6 ae und 0,6 Ut
(ae = einaxiale Druckfestigkeit ohne Seitendruck, a, und a3 = kleinste und größte

3)
Hauptnorrnalspannung, Ut = Zugfestigkeit);
für den seltenen Fall, dass der Abstand zwischen dem Firstpunkt in der KalIaffe und der Oberfläche
weniger als den Tunneldurchmesser ausmacht, ist der SRF-Wert aus Klasse H von 2,5 auf 5,0 zu
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erhöhen;

c) druckhafter Fels, plastische Verformungen unter Einfluss von großem Überlagerungsdruck

N --- leicht druckhafter Gebirgsdruck 5,0 - 10,0

0 --- stark druckhafter Gebirgsdruck 10,0 - 20,0

Anmerkung: 4) Fälle von druckhaftem Gebirge können auftreten bei Überlagerungen H> 350*Q-Wertl13
; die

Felsfestigkeit kann dabei abgeschätzt werden q = 7*y*Q-Wertl13 (MPa), wobei Y= Felsdichte in glcm3

d) quellender Fels, chemisch bedingtes Quellen in Abhängigkeit vom Wasservorkommen
p --- schwach quellender Fels 5,0 - 10,0

R --- stark quellender Fels 10,0 - 15,0

Tabelle 13-12: Ermittlung des Spannungsreduktionsfaktors (nach N. Barton et al)

b) standfester Fels, Spannungsprobleme

crdcrl cre/crc

H --- geringe Spannungen, oberflächennah > 200 < 0,01 2,5

J --- mittlere Spannungen 200 -10 0,01 - 0,3 1,0
hohe Spannungen, sehr dichte Struktur

K --- (gewöhnlich günstig für Stabilität, kiann ungünstig 10 - 5 0,3 - 0,4 0,5 - 2,0
sein für die Standsicherheit der Ulmen)

L --- leichte Felsabplatzungen (massiver Fels) 5 - 3 0,5 - 0,65 5,0 - 50,0

M --- starke Felsabplatzungen (massiver Fels) 3 - 2 0,65 -1,0 50,0 - 200,0

N Bergschlag im hohen Ausmaß und sofortige :$2 :$1,0 200,0 - 400,0dynamische Deformation im massiven Fels
Anmerkung: "I im Falle stark anisotroper Primärspannungsfelder gilt:

wenn 5:$ O'tl0'3:$ 10, Reduktion von eTc auf 0, 75 eTc
wenn eT110'3 > 10, Reduktion von eTc auf 0,5 eTc
(ac = einaxiale Druckfestigkeit ohne Seitendruck, eT1 und eT3 = kleinste und größte

3)
Hauptnormalspannung, O'e = maximale Tangentialspannung);
für den seltenen Fall, dass der Abstand zwischen dem Firstpunkt in der Kalloffe und der Oberfläche
wen£qer als die Tunnelbreite ausmacht, ist der SRF-Wert aus Klasse H von 2,5 auf 5,0 zu erhöhen;

c) druckhafter Fels, plastische Verformungen unter Einfluss von großem Überlagerungsdruck

0 --- leicht druckhafter Gebirgsdruck 5,0 - 10,0

P --- stark druckhafter Gebirgsdruck 10,0 - 20,0

Anmerkung: 4) Fälle von druckhaftem Gebirge können auftreten bei Überlagerungen H> 350*Q-Wertl13; die
Felsfestigkeit kann dabei abgeschätzt werden q = 7*y*Q-Wert113 (MPa), wobei y= Felsdichte in glcm3

d) quellender Fels, chemisch bedingtes Quellen in Abhängigkeit vom Wasservorkommen

a --- schwach quellender Fels 5,0 - 10,0
R --- stark quellender Fels 10,0 - 15,0

Tabelle 13-13:

Seite 352

Update - Ermittlung des Spannungsreduktionsfaktors (nach N. Barton u. E. Grimstad)
Änderungsauszug aus Tabelle 13-12



Anhang

Ausbruchskategorie: ESR ESR550

A temporäre Ausbrüche in Bergwerken 3,0 -5,0 2,0-5,0

vertikale Schächte: i) mit rundem Querschnitt 2,5
B ---

ii) mit rechteckigem/quadratischem Querschnitt 2,0

permanente Ausbrüche in Bergwerken, nicht-druckhafte Wasserstollen

C für Wasserkraftanlagen, Pilotstollen, Stollen- und Tunnelvortriebe tür 1,6 1,6 - 2,0

große Ausbrüche

Lagerkavemen, Wasseraufbereitungsanlagen, kleinere Straßen- und
D 1,3 1,2 - 1,3

Eisenbahntunnel, Zugangsstollen, etc.

E
Kraftwerke, große Autobahn- und Eisenbahntunnel, zivile Schutzbunker,

1,0 0,9 - 1,1
Portalbereiche, Verschneidungsbauwerke, etc.

F
unterirdische Atomkraftwerke, Eisenbahnstationen, unterirdische Sport-

0,8 0,5 -0,8
anlagen u.a. öffentliche Einrichtungen, etc.

Tabelle 13-14: ESR-Werte in Abhängigkeit der Dauerhaftigkeit des Ausbaus und des Verwendungs-
zwecks551

550

551
vgl. Barton u. Grimstad (1994) in Felsbau Nr. 6, Seite 430
vgl. Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 213
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Support Q
cate-
gory

Note
see
p. 229

Type of
support

sb (mg)
sb (mg)
sb (utg)
sb (utg)
sb (mg)
sb (utg)
sb (utg)

sbj_~tg)_._._._. ..__
sb (utg)

..13(llt~l.?:?=:3.1TI ...
B (mg 2-3 m
B (utg) 1.5-2 m
+clm

14-30

SPAN!
ESR (m)

20-40
30-60
46-80
65-100
12-30
19-45
30-65
48-88
8.5-19

0.25

Conditional factors P
RQD!J IJ SPAN! kg/cm2

in r n ESR (m) (approx.)

<0.01
< 0.01
<0.01
<0.01

0.05
0.05
0.05
0.05
0.25

1000-400
1000-400
1000-400
1000-400-----.-.-- ..------- ..--.
400-100
400-100
400-100
400-100_ ..._-_._--------~----_.__ .-
100-40 ~20

<20
100-40 ~30

<30
10

-- ................
14 40-10 ~10

<10

......................
15 40-10 >10

~1O

16* 40-10 > 15
See
note XII ~15

0.5 5-14

0.5 9-23

B (tg) 1.5-2 m J, II, IV
+clm
B (tg) 1.5-2 m I, II, IV
+S (mr) 5-10cm. .. -
B (tg) 1.5-2 m I, V, VI
+clm
B (tg) 1.5-2 m I, V, VI
+S (mr) 10-15 ern

B (tg) 2-3 m
B (tg) 1.5-2 m
+c1m
sb (utg) I
B (utg) 1.5-2 m I
B (utg) 1.5-2 m I
B (utg) 1.5-2 m I
+S 2-3 cm

. .

B (tg) 1.5-2 m J, II
+clm
B (tg) 1.5-2 m I, II
+S (mr) 5-10cm
B (mg) 1.5-2 m I, III
+c1m

23-48

40-72

B (tg) 2-3 m
B (tg) 1.5-2 m
+c1m

..... -- ..

15-40

30-6.5

0.25

0.25

0.5

0.5

~15

< 15

100--40 ~30
<30

100-40 ~30
<30

40-10 ~ 10 ~ 1.5
~ 10 < 1.5
< 10 ~ 1.5
< 10 < 1.5

11*

13

* Authors' estimates of support. Insufficient: case records available for reliable estimation
of support: requirements. .

The type of support to be used in categories 1 to 8 will depend on the blasting technique.
Smooth wall blasting and thorough barring-down may remove the need for support. Rough-
wall blasting may result in t:he need for single applications of shotcrete, especially where the
excavation height is > 25 ffi. Future case records should differentiate categories 1 to 8.

Key to Support Tab/es:
sb spot bolting
B systematic bolting
(utg) = untensioned, grouted

Tabelle 13-15: Stützmittelmaßnahmen im Q-Wertespektrum 1.000 - 10552 (nach N. Barton et al)

552 aus Barton et al (1974) in Rock Mechanics Val. 6, Seite 224
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RQD!]n
Support Q
cate-
gory

Conditional factors
SPAN!
ESR

P
Kg!cm2

(approx.)

SPANI
ESR (m)

Type of suppore Note
See
p. 229

10-4 > 30
~10, ~30-
<10

>5

~5

~5

3.5-9 sb (mg)
B (utg) 1-1.5 m
B (utg) 1-1.5 m
+52-3 cm
S 2-3 em I

7-15 B (tg) 1-1.5 m I, III
+clm
B (utg) 1-1.5 m
+clm
B (tg) 1-1.5 m I, III
+52-3 cm
B (utg) 1-1.5 m
+52-3 cm

12-29 B (tg) 1-2 m I, Il, IV
+5 (mr) 10-15cm
B (tg) 1-1.5 m I, II
+ 5 (mr) 5-lOcm

24-52 B (tg) 1-2 m I, V, VI
+ S (mr) 20-25 cm
B (tg) 1-2 m I, II, IV
+ 5 (mr) 10-20 cm

2.1-6.5 B (utg) 1 m I
+S 2-3 cm
S2.5-5 cm
B (ut~)l m

4.5--11.5 B (mg) 1 m+clm
S 2.5-7.5 cm
B (mg) 1 m
+ S (mr) 2.5-5 cm
B(utg)llTl

8-24 B (tg) 1-1.5 m I, II, IV,
+S(mr)10-15cm VII
B (utg) 1-1.5 m I
+S (mr) 5-10 m

18-46 B (tg) 1-1.5 m I, V, VI
+ S (mr) 15-30cm
B (tg) 1-1.5 m I, II, IV
+ S (mr) 10-15 cm

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

~6m

< la 111

<20 m

<35 m

<6m
~ 10 m

< la III

~10 m

~20 m

~35 m

<30 m

~15 m

< 15 m

~30m

~0.75

~0.75
>0.75
> 1.0
> 1.0
~ 1.0

~30

~ 12.5

< 12.5

> la, < 30
~ la
<30

4--.1

4-1

< la
10-4 >5

10-4

10-4

4-1

4-1

19

18

17

21

20"
Sce
notc XII

23

22

24"
Sec
note XII

.. Authors' cstimates of support. Insufficicnt case recurds available for reliable estima-
tion of support requircments.

(tg)

S
(mr)
clm
CCA
(sr)

tensioned, (expanding shell type for compctcnt rock masses, groutcd post-tensioned
in vcry poor quality ruck masses; see Note XI)
shotcrete
mesh reinforced
chain link mesh
cast concrete arch
steel reinforced

Bole spacings arc given in metres (m). Shotcrete, or cast concrete arch thickness is givcn
in centimetres (cm).

Tabelle 13-16: Stützmittelmaßnahmen im Q-Wertespektrum 10- 1,0553 (nach N. Barton et al)

553 aus Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 225
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Support Q Conditional factors P SPANIESR Type of support Notc
category RQDIJn JTI Ja SPANIESR (m) kg/cm2 (m) See p. 229

(approx.)

25 1.0-{J.4 > 10 >0.5 .2.25 1.5-4.2 ß (utg) 1 m+ mr or elm
~10 >0.5 B (utg) 1 m+ S (mr) 5 em

~0.5 ß (tg) 1 m+S (mr) 5 em
........................

26 1.Q-{J.4 2.25 3.2-7.5 B (tg) 1 m VIII, X, XI
'+S (mr) 5-7.5 cm

B (mg) 1 m+S 2.5-5 em I, IX

27 1.0-{J.4 <;:;12m 2.25 6-18 B (tg) 1 m I, IX
+ S (mr) 7.5-10 cm

<12m B (mg) 1 m I, IX
+S (mr) 5-7.5 cm

> 12 m CCA 20-40cm VIII, X~ Xl
+B (tg) 1m

<12 m S (mr) IG-20 cm VIIl, X, XI
+B (tg) lm

28" 1.Q-{J.4 <;:;30m 2.25 15-38 B(tg) 1 m I, IV, V, IX
Sec +S (mr) 30-40 cm
note XII <;:;20,<30 B(tg) 1 m I, U, IV, IX

+S (mr) 20-30 cm
<20m B (gt) 1 m 1,I1,IX

+S (mr) 15-20 enl
CCA (sr) 30-100 cm IV, VIII, X, XI

+B (tg) lm
- .. --------.----_.------------

29" 0.4-{J.1 >5 >0.25 3.0 1.0-3.1 B (utg) 1 m+ 52-3 em

~5 >0.25 B (mg) 1 m+S (mr) 5 em

~0.25 B (tg) 1 m + S (mT) 5 em

30 0.4-0.1 ~5 3.0 2.2-1i B (tg) 1 m +52.5-5 em IX

<5 S (mr) 5-7.5 cm IX
B(tg) 1 m VIII, X, XI

+S. (mr) 5-7.5 cm

31 0.4......:0.1 >4 3.0 4-14.5 B (tg) 1 m IX
+S (mr) 5-12.5 cm

~4, ~ 1.5 S (mr) 7.5-25 cm IX

<1.5 CCA 20-40em IX, Xl
+B (tg) 1m

CCA (sr) 30-50 cm VIIl, X, XI
+B (tg) lm

32 0.4-0.1 ~20 m 3.0 11-34 B(tg) 1 m II, IV, IX, XI
See + S (mr) 40-60 ern
note XII <20 m B(tg) 1 m III, IV, IX, XI

+ S (mr) 20-40 cm
CCA (sr) 4D-120 cm IV, VIII, X, XI

+B (tg) 1m

Tabelle 13-17: Stützmittelmaßnahmen im Q-Wertespektrum 1,0 - 0,1554 (nach N. Barton et al)

554 aus Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 226f.

Seite 356



Anhang

Support Q Conditional Faerors P SPANIESR Type of support NOl(
category RQD/ln !ri la SPANIESR (m) Kg/cmo (m) Su p. 229

(approx.)

33" 0.1-0.01 ~2 6 1.0-3.9 B (Ig) 1 m IX
+ S (mr) 2.5 -5 enl

<2 S (lOr) 5-IOcm IX
S(mr) 7.5-15 cm VIII, X

34 0.1-0.01 ~2 ~0.25 6 2.0-11 B (tg) I In IX
+S (mr) 5-7.5 Clll

<2 ~0.25 S (lOr) 7.5-15 cm IX
<0.25 S (lOr) 15-25 cm IX

CCA (sr) 20-60 cm VIII, X, XI
+ ß (tg) 1m

35 0.1-0.01 ~15m 6 6.5-28 B (lg) 1 ln II, IX, XI
+S (mr) 30-100 cm

Sec ~15 m CCA (sr) 60-200 cm VIII, X, XI, II
nOIe XII +B (tg) Im

<IS m B (Ig) 1m IX, Xl, III
+ S (mr) 20-75 cm

< IS m CCA (sr) 40-150 cm VIII, X, XI, III
--- •• - •• 0- -.---.---'--- + ~ (t~) 1m ---.----_.

36" 0.01-0.001 12 1.0-2.0 S (lOr) 10-20 cm IX
S (lOr) 10-20 cm VIII, X, XI

+ B (tg) 0.5-1.0 m

37 0.01-0.001 12 1.0-6.5 S (lOr) 20-60 cm IX
S (mt) 20-60 cm VIII, X, XI

+ fi (tg) 05-].0 m

38 0.01-0.001 ~10m 12 4.0-20 CCA (sr) 100-300 cm IX
See ;;;IOm CCA (sr) 100-300 cm VIII, X, Il, XI
nOIe XJII +B (Ig) 1m

< 10 m S (lOr) 70-200 cm IX
< 10 lJ\ S (lOr) 70-200 cm VIII, X, III, XI

+ B (lg) 1m
----.---.----- ... -.. ---'-- .-._-- .. ---.--,".- ..

.. Authors' estimates of suppon. Insufficienl case records 3\'ailable for confident prediclion of support requirements.

Tabelle 13-18: Stützmittelmaßnahmen im Q-Wertespektrum 0,1 - 0,001555 (nach N. Barton et al)

•

555

Ergänzende Anmerkungen zu den 38 Stützmitteleinbaukategorien:

I. In Fälle von schweren Felsabplatzungen werden spannbare Felsanker mit vergrößerten
Ankerplatten im Systemabstand von 0,8 m (im Bedarfsfall) bis 1,0 m verwendet. Der end-
gültige Sicherungsbedarf ist erst nach Abklingen der Deformation hergestellt.

II. Verwendung verschiedener Felsnägel- oder Felsankerlängen im gleichen Ausbruchsquer-
schnitt, z.B. 3,0, 5,0 und 7,0 m.

III. Verwendung verschiedener Felsnägel- oder Felsankerlängen im gleichen Ausbruchsquer-
schnitt, z.B. 2,0, 3,0 und 4,0 m.

IV. Verwendung spannbarer Kabelanker im Abstand von 2,0 - 4,0 m als Ergänzung zur Sys-

temankerung, um den Ausbauwiderstand zu erhöhen.

V. Verwendung verschiedener Felsnägel- oder Felsankerlängen im gleichen Ausbruchsquer-

schnitt, z.B. 6,0, 8,0 und 10,0 m.

VI. Verwendung vorspannbarer Litzenanker im Abstand von 4,0 bis 6,0 m zuzüglich zur Sys-

temankerung, um den Ausbauwiderstand zu erhöhen.

VII. In dieser Kategorie werden für einige der älteren Kraftwerke lokale gesetzte Anker oder ei-

ne Systemankerung in Kombination mit bereichsweiser Anwendung von Baustahlgitter,
sowie einem in der Firste situierten Tunnelbogen aus Ortbeton im Abstand von 25,0 - 40,0

cm als permanente Unterstützung verwendet.

VIII. In Fällen von quellendem Gebirge, beispielsweise Montmorillonit-haltiger Ton (mit Zutritt

von Wasser), ist ein Ausdehnungsraum bergseitig der Ausbaumaßnahmen für eine Ex-

aus Barton et al (1974) in Rock Mechanics Vol. 6, Seite 228
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pansion des quellenden Gebirges zu ermöglichen. Mögliche Entwässerungsmaßnahmen
sind zu installieren.

IX. In Fällen ohne quellendem Ton oder druckhaftem Fels.

X. In Fällen von druckhaftem Fels wird generell eine steifer Ausbau als permanenter Ausbau

verwendet.

XI. Entsprechend der Erfahrung der Autoren ist in Fällen von quellendem oder druckhaftem
Gebirge Le.S. vor dem Einbau der Beton- oder Spritzbetontunnelbögen ein temporärer

Ausbau, wenn der Wert von ROO/JN > 1,5 ist, in Form von Spreizhülsenankern und Spritz-

beton vorzusehen. Wenn der Fels stark geklüftet ist (beispielsweise ROO/JN < 1,5, in z.B.
"zuckerwürfelartigen" Teilkörpern in quarzitischen Scherzonen), soll der temporäre Ausbau

in mehren Lagen Spritzbeton aufgebracht werden. Eine Systemankerung soll nach dem
Betonieren der Tunnelbögen hinzugefügt werden, um die ungleichmäßig verteilte Belas-

tung auf die Tunnelbögen zu reduzieren. Im Fels mit einem ROD/JN-Wert< 1,5 oder an-
teilsmäßig hohem Tongehalt ist dieses nur effektiv, wenn die Systemanker vor dem Span-

nen mit Ankermörtel verpresst werden. Eine ausreichende Ankerlänge kann auch durch
die Verwendung von rasch erhärtendem Ankermörtel in diesen schlechten Gebirgsgüten

erreicht werden.
Sehr stark quellendes oder druckhaftes Gebirge benötigt den Sicherungsbedarf anhand
der Betontunnelbögen bis vor an die Ortsbrust unter Verwendung von einem Verzugsver-

bau als zusätzlichen temporären Schutz. In diesen Fällen ist auch eine temporäre Stüt-
zung der Ortsbrust notwendig.

XII. Aus Sicherheitsgründen ist meistens ein Vortrieb im Teilflächenabbau mit einer Firststüt-
zung erforderlich. Dies gilt für die Stützmitteleinbaukategorien 16, 20, 24, 28, 32,35 (nur

wo OE > 15 m).

XIII. In Fällen von stark druckhaftem Fels ist ein Vortrieb im Teilflächenabbau in Kombination
mit einer Stützung des First-, Ulmen- und Sohlbereiches vorzusehen. Dies gilt für die

Stützmitteleinbaukategorie 38 (nur wo OE> 10 m).
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13.1.4 Klassifikationskorrelationen
Zum Zwecke der Vergleichbarkeit verschiedener Felsklassifikationsergebnisse wurden von ver-
schiedenen Seiten Versuche unternommen, diese Affinitäten in einen mathematischen Zusam-
menhang zu bringen.

• Zusammenhang RSR- zu RMR-Klassifikation:
Bei den Untersuchungen bzgl. einer Auffindung einer empirischen Korrelation zwi-
schen der RSR- und der RMR-Klassifikation.anhand von 7 neuseeländischen Projek-
ten stießen RUTLEDGE und PRESTON556 im Jahr 1978 auf nachstehendes Ergebnis:

RSR - Wert =0,77xRMR + 12,4

• Zusammenhang RSR- zu Q-Klassifikation:
Im Zuge der Untersuchungen von RUTLEDGE und PRESTON lässt sich weiters ein in
der Fachliteratur publizierter Zusammenhang zwischen der RSR- und der Q-
Klassifikation zeigen:

RSR - Wert = 13,3 x log Q + 46,5

• Zusammenhang RMR- zu Q-Klassifikation:
Ein ursprünglich nicht erwarteter, relativ allgemeiner empirischer Zusammenhang zwi-
schen RMR- und Q-Klassifikation konnte nach einer Analyse von über 1DO, in beiden
Systemen bereits integrierten Fallstudien durch BIENIAWSKI557

, in der Tabelle 13-19
spez. für Tunnelbauwerke angeführt, hergestellt werden.

RMR - Wert=9xln Q+ 44
bzw. nach einer Überarbeitung von BARTON im Jahr 1995 ...

RMR - Wert =15xlog Q +50
Weiter Korrelationen ergeben sich rein für Tunnelbauwerke länderspezifisch zu:

Autor: Korrelation: ... für Bauwerk: Land:

RMR - Wert = 4,6xln Q + 43
theoretische Bohrkern-

Cameron-Clarke & Budvari allgem. gültig
untersuchung

Choquet & Hadjigeorgiou RMR - Wert = 12,5 x log Q + 55,2 Tunnel Spanien

Cameron-Clark & Budvari RMR - Wert = 5,0 xln Q + 60,8 Tunnel Südafrika

Rudledge & Preston RMR - Wert =13,5xlog Q+ 43 Tunnel Neuseeland

Tabelle 13-19: weitere Zusammenhänge RMR- zu Q-Klassifikation

556

557

558

Zu der in Tabelle angeführten theoretischen Bohrkernuntersuchung von CAMERON-
CLARKE und BUDVARI ist anzumerken, dass hier eine Untersuchung hinsichtlich dif-
ferierender Klassifikationsergebnisse, welche zuerst aus der Beurteilung der Bohrker-
ne und später aus In-situ-Messungen an der Ortsbrust gewonnen wurden, Ausgangs-
punkt der möglich aufzuzeigenden Korrelation war58

•

ausführlich in Bieniawski (1989), Engineering Rock Mass Classifications, Seite 68f.
ausführlich in Bieniawski (1989), aaO., Seite 68f.;
graphische Veranschaulichung dazu siehe in Bieniawski (1989), aaO., Seite 89
vgl. Trunk u. Hönisch (1990) in Felsbau Nr. 1, Seite 12
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Anhang

13.2 Anhang zu Normenklassifizierungen

13.2.1 ÖN B 2203-1

Stützmittel und Zusatzmaßnahmen Bewertungsfaktor Mengenein- Bemerkun-
je Mengeneinheit heit gen

Swellex oder gleichwertiges 0,8 m

SN Mörtelanker 1,1 m

Anker Selbstbohranker 1,7 m

Verpressrohranker 2,0 m

vorgespannte Mörtelanker 2,5 m

Ankeranzahl im Abschlag 8,0 ST ')
Ortsbrust-

Versetzen Ankerplatte ohne Vorspannung 1,7 ST 2)
anker

Versetzen Ankerplatte mit Vorspannung 5,0 ST 2)

Rammspieße 0,5 m

unvermörtelte Spieße 0,6 m

Spieße vermörtelte Spieße 0,9 m

Selbstbohrspieße 1,3 m

Verpressrohrspieße 1,6 m

Verpressungen über 10 kg je m Anker, Spieß, Fußpfahl 0,1 kg

bergseitig mit Bogen 1,0 m2 3)

hohlraumseitig mit Bogen 1,5 m2 3)

Baustahlgitter bergseitig ohne Bogen 2,0 m2 3)

Kalottensahle 0,8 m2 3)

Zusatzbewehrung, Ortsbrustbewehrung 2,0 m2 \ 4)

Bogen- und Lastverteiler 2,0 m

Kalotte und Strosse 20,0 m3 5)

Spritzbeton
Kalottensahle, Kalottenfuß 12,0 m3 5)

Ortsbrust 14,0 m3 5)

Auffüllen von Zwickeln und Mehrausbruch 14,0 m3 \ 6)

Verformungs- ohne Stauchelemente 3,5 m 7)

schlitze mit Stauchelementen 5,0 m 7)

Getriebedielen 5,5 m2

Fußpfähle
Fußpfähle 0 :9 38 mm 4,5 m

Fußpfähle (ä >38 mm 5,0 m

Teilflächen 22,0 ST B)

Ausbruch Kalottenfußverbreiterung 50,0 m 9)

Abbruch Kalottensohlgewölbe beim Strossenvortrieb 50,0 m 10)

) Anzahl der vorhandenen Anker beim jeweiligen Abschlag. Im Bewertungsfaktor sind Versetzen, Kürzen und Erschwer-

2)
nisse beim Lösen berücksichtigt,
Anzahl der an der jeweiligen Ortsbrust versetzten Ankerplatten

3) theoretische Mengen ohne Berücksichtigung der Übergriffe in Längs- und Querrichtung
4) Durch die Bewehrung abgedeckte Ansichtsfläche - die Anschlussbewehrung Kalotte/Strosse und Strosse/Sohle wird

nicht bewertet.
5) theoretische Mengen, ohne Berücksichtigung von Überprofil und Rückprall
6) Auffüllen von plangemäßen Zwickeln (bei Getriebedielen u. dg!.) oder Auffüllen von anerkannten Mehrausbrüchen berg-

7)
seitig der Grenzfläche A
Laufmeter Schlitzlänge

B) Es werden nur Teilausbrüche als Teilfläche bewertet, die jeweils unmittelbar nach dem öffnen eine Erstsicherung 'erhal-
ten.

~~)
für beide Kalottenfüße, pro Laufmeter Tunnel
Länge des Kalottensohlgewölbes beim jeweiligen Abschlag der Strosse, unabhängig von ev. erforderlichen Teilabbrü-
chen

Tabelle 13-20:
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Abschlagslänge
max. Geltungsbereich

Abschlagslänge
max. Geltungsbereich

Kalotte
für die 2. Ordnungszahl

Strosse
für die 2. Ordnungszahl

bis
(Stützmittelzahl)

bis
(Stützmittelzahl)

Kalotte Strosse

keine Vorgabe :t 0,35 keine Vorgabe :t 0,45

4,Om :t 0,35 3,Om :t 0,70

3,Om :t 0,45 2,Om :t 1,20

2,2m :t 0,60 1,0 m :t 2,10

1,7 m :t 0,80

1,3 m :t 1,00

1,0 m :t 1,30

0,8m :t 1,60

0,6m :t 2,10

Anhang

Tabelle 13-21: Gültigkeitsbereich der zweiten Ordnungszahl (nach ÖN B 2203-1)

Einfluss des Wassers Ort des Wasserzutritts im Teilquerschnitt

auf das Gebirge: Sohle: Laibung und Ortsbrust:

vemachlässigbar 1 2

mittel 2 3

stark 3 4
Anm.:
Bei dieser Tabelle ist der jeweilige Ort wie folgt definiert:
Laibung und Ortsbrust ist der Bereich ab 1,Om über der jeweiligen tatsächlichen Sohle ist der Bereich von der jeweiligen
tatsächlichen Sohle (Kalottensohle) bis Firste, Sohle (Kalottensohle) bis 1,Dm darüber

Tabelle 13-22: Erschwernisklassen bei Bergwassereinfluss (nach ÖN B 2203-1)
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Anhang

Er- günstig
schwe

rniskla 1

ssen
Ic C!) zCIl
D- « «
III CIl CIl CIl.. .0 .0CIl '0 al alIII
III Cl Cl
III c: c:

==
« «

mittel ungünstig sehr ungünstig

2 3 4

C!) z C!) z C!) z« .« « « « «
al al al al al al
.0 .0 .0 .0 .0 .0
al al al al al al
Cl Cl Cl Cl Cl Cl
c: c: c: c: c: c:« « « « « «

min. max.

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

min. max.min. max.

% M % % % M % % %%

(8)

%

(7)

AT

(6)

min. max.

I/s AT % % %

(1) (2) (3) (4) (5)

0,5 bis

2

> 2 bis

5

> 5 bis

10

>10

bis20

> 20

bis 40

>40

Anm.:
Vom AG sind projektspezifisch, in Abhängigkeit von der Bergwasserspende und von den Wassererschwernisklassen Ar-
beitstage und min.lmax.-Abminderungsfaktoren vorzugeben. Die vom AN anzugebenden Abminderungsfaktoren müssen für
ungünstige Kombinationen größer sein als für günstige. Eine Abminderung von 20% bedeutet, dass die VT-Geschwindigkeit
mit Wassererschwernis nur 80% der VT-Geschwindi keit ohne Wassererschwernisse beträ t.

Tabelle 13-23: Mustertabelle für Abminderungsfaktoren bei Wassererschwernis (nach ÖN B 2203-1)
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13.2.2 SN SIA 198

Ausbruchklassen für Tunnel:

Brustbereich L1: Brustbereich L2: Brustbereich L3:

AK I.
Netz als Steinfallsicherung mit

Anker oder Bolzen befestigt

:s n Anker am Profilumfang . :s 3 n Anker am Profilumfang • > 3 n Anker am Profilumfang. Spritzbeton mit oder ohne . Spritzbeton mit oder ohne
AKII:

Netz auf :s 1/3 des Profilum- Netz auf> 1/3 des Profilum-

fangs fangs

• > n Anker am Profilumfang • > 3 n Anker am Profilumfang nicht maßgebend. :s n Anker in der Brust . Spritzbeton mit oder ohne

• Spritzbeton mit oder ohne Netz auf> 1/3 des Profilum-
AK III:

Netz auf :S 1/3 des Profilum- fangs

fangs . Stahleinbau in Serie (mind. 3

Bogen) mit oder ohne Verzug

Nachführung der Ausbruchsiche- nicht maßgebend nicht maßgebend

rung nach jedem Abschlag bis zur

Brust. Stahleinbau mit oder ohne

Verzug

AKIV: . Spritzbeton mit oder ohne

Anker und Netz auf> 1/3 des

Profil umfangs. > n Anker in der Brust. Brustsicherung mit Spritzbe-

ton auf :S 14der Brustfläche. Stahleinbau laufend während nicht maßgebend nicht maßgebend

Ausbruch mit Marciavanti. Spritzbeton laufend während

Ausbruch mit oder ohne Anker

und Netz

AKV: . Bruststützung auf> 14der

Brustfläche

• Brustsicherung mit Spritzbe-

ton auf> 14der Brustfläche. Voraussicherung (z.B. Spie-

ße)

,.
"

"\'" iA.:~~

Tabelle 13-24: Bestimmung der Ausbruchsklassen aufgrund der Ausbruchsicherung für den Spreng-
vortrieb im Fels559 (nach SN SIA 198)

Anmerkung Marciavanti: Ein Sonderfall des Verzugs ist das Marciavanti-Verfahren. Dabei wer-
den dem Ausbruch vorauseilend Stahlprofile (Bleche, Kanaldielen usw.) als Verzug zur soforti-
gen Stabilisierung der Kalotte und ev. Paramente auskragend über den letzten Einbaubogen
schräg nach außen vorgetrieben.

559 vgl. SN SIA 198(01.05.1993), Pkt. 5.23.17, Seite 35f.: Sind in einem Tabellenfeld mehrere Sicherungsmaß-
nahmen aufgeführt, so genügt jede Maßnahme für sich allein für die Klassifikation.
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13.2.3 Theoretisches Rechenmodell
KALKULATIONS- bzw. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN:

Allgemeine Parameter:
Auflockerungsfaktor
Überbohrtiefe
mittlere Bohrlochanzahl

SpBet.: Rückprallfaktor I Verdichtung
Überprofilfaktor - Laibung
Überprofilfaktor - Ortsbrust
Bewehrung: Überlappung, etc.

Maschinentechnologische Parameter:

m
Stk/m2

Nettobohrleistung
Anbohren, Rückziehen, Umsetzen, etc.

m/min
min/Bl

Gleichzeitigkeitsfaktoren:
Anzahl der Arbeitsarme
Anzahl der Bohrarme - konv. Stützmittel

Stk
Stk

Anzahl der Spritzmaschinen

Anzahl Mineure beim Laden 4,0 Mann

leistungswerte:
Bruttobohrleistung I Sprengabschlag

Bruttobohrleistung I Anker
Bruttobohrleistung I Anker
Bruttobohrleistung I Anker
Bruttobohrleistung I Anker

Bruttobohrleistung I Spieße - unvermörtelt
Bruttobohrleistung I Spieße - vermörtelt

1=
1=
1=
1=

1=
1=

2,00 m
4,00 m
6,00 m
9,00 m
6,00 m
6,00 m

m/min

m/min
m/min
m/min
m/min

m/min
m/min

Ladeleistung
Spritzleistung (Nassspritzsystem)

Aufwandswerte:
ladeaufwand I Sprengabschlag

Ankersetzen Swellex
Ankersetzen SN
Ortsbrustanker (Bohren und Versetzen)

Baustahlgitter 1. lage
Baustahlgitter 2. lage
Ausbaubögen stellen

Spieße setzen unvermörtelt
Spieße setzen vermörtelt

minim

minim
minim
minim

min/m2

min/m2

minim

minim
minim

Tabelle 13-25:
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